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ericht
über

die Verhandlungen
der

3. Versammlung desXV, Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Zweite Sitzung.

Oldenburg , den 5. Juni 18 68 . Nachmittags 4 Uhr.

Tagesordnung : Bericht des Ausschusses über die Geschäftsvertheilung und Wahl der Ausschüsse.

Vorsitzender : Präsident L entz.

Am Ministertische der Regierungscommissar: Reg.-Assessor
Jansen.

Vom Schriftführer Tanhen  wird das Protokoll über
die erste Sitzung vorgelesen und wird dasselbe nach Hinzufü¬
gung der Bemerkung, daß die Wahl der Präsidenten und
Schriftführer auf die ganze Dauer der gegenwärtigen Session
geschehen sei, vom Landtage genehmigt.

Der Präsident theilt mit, daß von Seiten des Bureaus
die anwesenden Accessisten Mosen und Bunnemann  mit
der Entwerfung der Berichte über die Verhandlungen beauf¬
tragt seien und daß die Vertheilung der Geschäfte unter die
Schristsübrer in der Weise geschehen sei, daß der Abg. Bö hm-
cker die Registratur, der Abg. Deeken  die Correspondenz und
der Abg. Ta ritzen das Rechnungswesen übernommen habe.

Eingegangen ist eine Petition des Gemeinderaths zu Lohne,
gerichtet auf Trennung der Gemeinde Lohne von dem Amts¬
bezirk Damme-Steinfeld und Einverleibung in das Amt Vechta;
dieselbe wird dem Petitionsausschuß zugewiesen.

Der Präsident macht sodann vor Eintritt in die Tages¬
ordnung der Versammlung den Vorschlag, zur Begrüßung
Sr . König!. Hoheit des Großherzogs, welcher zwar augen¬
blicklich verreist sei, indessen binnen kurzer Zeit wieder zurück¬
gekehrt sein werde, eine Deputation abzuordnen und die Wahl
der Mitglieder derselben dem Präsidium zu überlassen.

Der Vorschlag wird angenommen.
Hierauf wird zur Tagesordnung übergegangen: Bericht

des Ausschusses über die Geschäftsvertheilung.
Der Antrag des Ausschusses geht dahin, außer dem Pe¬

titions-Ausschüsse zur Vorbereitung der Vorlagen8 Ausschüsse
Berichte. XV. Landtag.  3 . Nersamml.

zu bilden, unter welche die verschiedenen Vorlagen vertheilt
und für welche bestimmte Personen als Ausschußmitglieder in
Vorschlag gebracht sind.

Der Präsiden! bemerkt, daß unter den Vorlagen, auf
welche sich der Bericht beziehe, auch zwei seien— Nr. 38
und 41 —, rücksichtlich deren von der Staatsregierung ge¬
heime Berathung gewünscht werde und daß er, da über deren
Behandlung vom Landtage in geheimer Sitzung zu beschließen
sei, diese vorläufig von der Verhandlung ausuehme.

Der Berichterstatter Abg. Sclkmann  ll . hat zu dem
Anträge nur zu bemerken, daß in den Abklatschen einige Schreib¬
fehler zu corrigircn seien und daß der Ansschuß Vorschläge,
in den Petitionsausschuß anstatt des Abg. Müller  den Abg.
Cammmaun  zu wählen.

Abg. Schrimper : Er beantrage:
Den vom Geschäftsausschussc in der Stärke von 7
Personen vorgcschlagenen Verwaltungsausschuß auf 9
Personen zu bringen.

Grund für diese Verstärkung um 2 Personen sei die Wich¬
tigkeit der in diesem Ausschüsse zur Berathung kommenden
Vorlagen. Zugleich schlage er vor, in diesen so erweiterten
Ausschuß den Rathsherrn Schultz zu wählen. Zwar seien
als Mitglieder dieses Ausschusses schon2 Abgeordnete aus
der Stadt Oldenburg in Vorschlag gebracht; allein, da es sich
namentlich um eine das Interesse der Stadt Oldenburg ganz
speciell berührende Vorlage wegen Befreiung der Officiere von
Gemeindelasten handle, so rechtfertige es sich, auch einen die
Stadt selbst vertretenden Abgeordneten in den Ausschuß zu
wählen. Die Verstärkung des Ausschusses um 2 Personen
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könne jedenfalls nichts schaden und bitte er daher, seinen Vor¬
schlag anzunehmen.

Abg . Hullmaim : Er unterstütze den Antrag des Abg.
Schrimp er , da es sich um eine Vorlage von spcciellem In¬
teresse für die Stadt Oldenburg handle . Es sei auch sonst
geschehen, daß man einem bei einer Vorlage besonders inte-
ressirten Wahlkreise durch die Wahl seines Vertreters in den
Ausschuß Gelegenheit zur bessern Wahrnehmung seines Inte¬
resses gegeben habe . Dies sei auch hier gerechtfertigt.

Der Antrag des Abg . Schrimper wird hierauf ange¬
nommen.

Es wird sodann die Bildung der Ausschüsse, die Ver-
theilung der Vorlagen unter dieselben und die Zahl der Mit¬
glieder eines jeden Ausschusses — mit Ausschluß jedoch des
vorgeschlagenen 9 . Ausschusses für die geheimen Vorlagen,
worüber demnächst geheime Berathung stattfinden soll — wie
beantragt , beschlossen-

Wahl der Ausschüsse.
Es wurde hieraus zur Wahl der Ausschußmitglieder ge¬

schritten und in die einzelnen Ausschüsse gewählt in Gemäß¬
heit des Ausschußantrags:

1. in den Finanzausschuß:
Abels , Ahlhorn , Bartel mit je 48 Stimmen , Wohin¬

ter mit 47 , Brockhaus mit 48 , Müller , Oetken I .,
Pancratz , Strakerjan II . mit je 47 Stimmen;

2 . in den Justizausschuß:
Bulling , Eilks , Hoeltermann , Huber , Hnll-

mann , Lentz mit je 48 , Schildt mit 47 , Schomann
und Millers jeder mit 48 Stimmen;

3 . in den Petitionsausschuß:
Arkenau , Brockhaus , Eissel mit je45 , Cammann

mit41 , Orth , Schrimper , Selkmann I , Strackerjan I,
mit je 45 und Strudthosf mit 44 Stimmen;

4 . in den Verwaltungsausschuß:
Beckhusen mit 46 , Jaußen mit 45 , Köhler -, Nie-

bour . Rüder , v. Schrenck , Selkmann II . mit je 46,
Schultz mit 41 und Müller mit 42 Stimmen;

5 . in den Steuerausschuß:
Cammann , Huber mit je 45 , Hullmann mit 44,

Krahn , Ramien mit je 45 , Schildt , Schultz mit je
44 , Strackerjan I . mit 45 und Stuckenborg mit 42
Stimmen.

6 . in den Krön gut saus schuß:
Brörmann mit 45 , Deeken mit 44 , Huchting mit

45 , OetkenII . mit 44 , Oldejohanns , Russell , Scho¬
mann , Strakerjan III . und Tantzen mit je 45 Stimmen;

7 . in den Ausschuß für die Wasserordnungen:
.Bremer mit 33 , Böhmcker , Bulling mit je 35,

Rüder mit 34 , Rüdebusch mit 35 , Russell mit 33 , v.
Schrenck , Selkmann I . mit je 35 und Taphorn ' mit
32 Stimmen;

8 . in den Organisationsausschuß:
Deeken mit 42 , Eissel , Huchting , Lüerßen , Nie-

bour , Orth , Schwegmann , Selkmann II . und Stra¬
kerjan III . mit je 43 Stimmen.

Es erfolgte hierauf die geheime Berathung über die Be¬
handlung der geheimen Vorlagen , nachdem sich zuvor die bei¬
den Berichterstatter auf Aufforderung des Präsidenten entfernt
hatten.

Nach Beendigung derselben forderte der Präsident die
Ausschüsse auf , ihm demnächst die Wahl ihrer Vorsitzenden
anzuzeigen und ihre Geschäfte mit thunlichster Beschleunigung
anzugreifen , wobei er ihnen empfahl , nach möglichst kurzer
Fassung der Berichte zu streben.

Tag und Stunde der nächsten Sitzung , sowie Tagesord¬
nung derselben sollen angesagt werden.

Schluß der heutigen Sitzung 5chz Uhr Nachmittags.

Der Berichterstatter:

Bunnemann.



Bericht
über

die Verhandlungen
der

3. Versammlung des LV. Landtags des Großherzogthnms Oldenburg.

Dritte Sitzung.

Oldenburg , den 15. Juni 1868 . Vormittags 111 -2 Uhr.

Tagesordnung: 1) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. die Bewilligung einer jährlichen Beihülse für das Ger¬
manische Museum. (Aul. 3. S . 11.)

2) Desgl., betr. Verkauf der Chausseegeldhebestelle zu Tweelbäke. (Anl. 9. S . 21.)
3) Desgl., betr. Nachtgelder der Gensdarmen. (Anl. 15. S . 49.)
4) Desgl., betr. Anstellung zweier Ausseher— Werkmeister in der Strafanstalt zu Vechta. (Anl. 16. S . 50.)
5) Desgl. , betr. Ueberweisung von 1100 Thlr. an die Oldenburgische Landwirthschastsgesellschast.

(Anl. 17. S . 51.)
6) Mündlicher Bericht des Verwaltungsansschusses, betr. Ausscheiden von Oesterreich und Liechtenstein aus

dem Münzvereine. (Anl. 6. S . 13.)
7) Desgl., betr. Einführung des Preußischen Münzfußes im Fürstenthum Lübeck. (Anl. 7. S . 16.)
8) Desgl., betr. Aenderung der gesetzlichen Bestimmungen über das Mcdicinalgcwicht. (Änl. 10. S . 21.)
9) Desgl., betr. Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Birkenfeld, betr. das Halten von Zuchtvieh.

(Anl. 10. S . 21.)
10) DeSgl., betr. Vereinbarung mit dem Präsidium des Norddeutschen Bundes wegen Anstellung derPost-

und Telegraphen-Beamten. (Anl. 13. S . 36.)
11) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. die den Predigern in den Gemeinden der früheren

Herrschaft Kniphausen zu erstattenden Abgaben. (Anl. 4. S . 12.)
12) Desgl., betr. Militairkonventionmit Preußen. (Anl. 11. S . 26.)
13) Desgl. , betr. Ablösung der Berechtigung zur Hebung eines Bakengeldes im Vareler Außentief.

(Anl. 25. S . 81.)
14) Desgl., betr. Herrichtung einer neuen Amtsschließerei in Elsfleth. (Anl. 32. S . 134.)

Vorsitzender: Präsident Leutz.

Am Ministertisch: Reg.-Kommissaire Ruhstrat , Ja nssen,
Jansen , später Meinardus.

Der Schriftführer Abg. Deeken  verliest das Protokoll
der vorigen Sitzung. Dasselbe wird genehmigt.

Präsident: Zum ersten Mal ist heute der Abg.Kr ahn
gegenwärtig. Da derselbe bereits früher Abgeordneter gewesen
ist, genügt es denselben mittelst Haudschlag zu verpflichten.

Der Abg. Krahn  wurde hierauf mittelst Handschlag auf
seinen früheren Eid verpflichtet.

Eingänge:
1) Beglaubigte Abschrift des Protokolls der Staatsre-

gierung über die Eröffnung des Landtages.
Geht aä aota.

2) Schreiben des Abg. Krahn  mit Bitte um Urlaub.
Erledigt, indem nach Mittheilung des Präsidenten
der Urlaub stillschweigend gewährt worden ist.

3) Gesetzentwurf, betr. Aenderung der Gerichtsverfassung
1*
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in den Fürstenthümern Birkcnfeld und Lübeck. (Vorl.
Nr. 45,)

Früheren Beschlüssen gemäß an den Justizausschuß
abgegeben.

4) Gesetzentwurf für das Fürstenthum Lübeck, betr. Ent¬
eignungen zu Eisenbahnen. (Vorl. Nr. 49.)

Wie 8nb 3.
5) Gesetzentwurf für das Fürstenthum Lübeck, betr. Ver¬

minderung der durch den Eisenbahnbetrieb herbeigeführ¬
ten Feuersgefahr. (Vorl. Nr. 51.)

Wie Sud 3 und 4.
6) Vertrauliches Schreiben des Staatsministcriums, betr.

Beitrag zu den Kosten des Bahnhofs zu Oldenburg.
(Vorl. Nr. 50.)

Früheren Beschlüssen gemäß an den Finanzausschuß.
7) Schreiben des Staatsministeriums vom 7. d.M., betr.

Ernennung des Finanzraths Sieb old zum Regierungs-
Kommissair beim Landtag.

Geht acl aotu.
8) Schreiben des Staatsministeriums vom 5. d. Mts.,

betr. Umbau des Gefangenhauses zu Oberstein.
Auf Antrag des Präsidenten, da kein Widerspruch
erfolgt, an den Finanzausschuß.

9) Schreiben des Staatsministeriums vom 6. d. Mts.,
betr. Reduktion des Verwaltungspersonals im Für-
stenthum Lübeck(Vorl. Nr. 4.) mit Gesetzentwurf,
betr. Aenderung des Gehaltsregulativs.

Früheren Beschlüssen gemäß an den Organisations¬
ausschuß.

10) Schreiben des Staatsministeriumsmit Gesetzentwürfen,
betr. Erbschaftssteuer für Lübeck und Birkenfeld. (Vorl.
Nr. 47.)

. Früheren Beschlüssen gemäß an den Steuerausschuß.
11) Petition des Gemeinderaths zu Dinklage um Belas-

sung des Sitzes des Amtsgerichts zu Dinklage und
Zutheilung der Gemeinde Dinklage an das Amt Vechta.

Auf Antrag des Präsidenten, da kein Widerspruch
erfolgt, an den Petitionsausschuß.

12) Petition von Eingesessenen zu Oldenbrook um Be¬
willigung eines Staatszuschusscs zum Bau einer Chaussee
von Oldenbrook nach der Oldenburg-Braker Chaussee zu.

Auf Antrag des Präsidenten, da kein Widerspruch
erfolgt, an den Finanzausschuß.

13) Schreiben des Staatsministeriums vom 5/13. d. M.
mit Entwurf einer Wasserordnung für das Fürsten¬
thum Lübeck. (Vorl. Nr. 48.)

Früheren Beschlüssen gemäß an den Ausschuß für
Wasserordnungen.

14) Desgl. vom 9./13. d. Mts., betr. Aufhebung der
Stellen der Verwaltungsaktuareund Fixirung des Ge¬

haltes der Amtsboten, mit Gesetzentwurf, betr. Aende¬
rung des revidirten Gchaltsrcgulativs unter II. 2.

Auf Antrag des Präsidenten, da kein Widerspruch
erfolgt, an den Organisationsausschuß.

15) Desgl. vom 8./13. d. Mts., betr. Erhöhung des Be¬
triebsfonds der Oldenburger Landeskasse.

Auf Antrag des Präsidenten, da kein Widerspruch
erfolgt, an den Finanzausschuß.

16) Petition des Pächters des Vorwerks Nr. V. zu Garms,
I . H. Graalfs , betr. Vergrößerung der Scheune
auf dem Vorwerk.

Wie 8u5 15.
17) Eingabe des Gutsbesitzers von Witzle bcn zu Hude,

betr. die zur Berathung stehende Wasserordnung für
' das Herzogthum.

Auf Antrag des Präsidenten, da kein Widerspruch
erfolgt, an den Ausschuß für Wasserordnungen.

Tagesordnung:
1. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses,

betr . die Bewilligung einer jährlichen Beihülfe für
das Germanische Museum.

Berichterstatter Abg. Pancralz : Das Museum erhielt
früher von allen Bundesstaaten Beihülfe. Auch unter den
jetzigen Umständen haben sich alle deutschen Staaten zu wei¬
teren Zuschüssen verpflichtet. Einige sogar zu höheren, als
bisher. Eine Erhöhung ist für uns bei unserer Finanzlage
nicht möglich, den früheren Beitrag dürfen wir aber nicht
Wohl verweigern, wenn wir ihn auch nur für diese Finanz¬
periode bewilligen. Der Antrag des Ausschusses geht dahin:

der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß dem Germanischen Museum in Nürnberg auch
während der laufenden Finanzperiode ein Zuschuß von
jährlich 100 fl. aus der Centralkasse des Großherzog¬
thums gewährt werde.

Der Antrag wurde angenommen.
2. MündlicherBericht desFinanzausschusses,

betr . Ver kaufderChausseegeldhebe stelle zuTweel-
bäke.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn: Der Ausschuß hat sich
für den Antrag der Regierung erklärt. Einen Druckfehler in
der Vorlage möchte ich, wie folgt, corrigiren. Es sind für
300 Thlr. bei der Stelle belcgenene Moorplacken separat ver¬
kauft, wozu es einer Zustimmung des Landtags nicht bedurfte.
Nur mit Einrechnuug dieser 300 Thlr. erhält man die in der
Vorlage als Gesammterlös aufgeführte Gesammtsumme.

Uebrigens sind gute Preise erzielt worden.
Der Ausschußantrag geht dahin:

der Landtag wolle den Verkauf des Weggeldhauses
zu Tweelbäke nebst Zubehör nachträglich genehmigen.

Der Antrag wurde angenommen.
3. MündlicherBericht des Finanzausschusses,

betr . Nachtgelder der Gensdarmen.
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Berichterstatter Abg . Ahlhorn : Der Ausschuß war ein¬
stimmig für Bewilligung . Selbst 15 gs. ist bei den heutigen
Preisen noch recht wenig . Wenn die Vorlage aber nicht
mehr beansprucht , haben wir keine Veranlassung mehr zu be¬
willigen . Jedenfalls müssen wir aber das Verlangte bewilligen.

Abg . Russell : Die Gelder sind nicht zu hoch gegriffen.
Doch habe ich ein formelles Bedenken . Die betr . Gelder fin¬
den sich im Normaletat festgesetzt, dieser ist aber als Gesetz
publicirt . Ein Gesetz kann nur durch Gesetz aufgehoben wer¬
den. Doch dürfen wir Wohl annehmen , daß hier das Gesetz
blos ein Minimum festsetzt, so daß wir ein Mehr auch ohne
Gesetz annehmen dürfen.

Abg . Selkmann II . : Die Sache ist von Bedeutung für
die Zukunft . Der Landtag muß das im Normaletat Ausge¬
worfene dauernd bewilligen . Da hier keine Gesctzändernng
beantragt wird , gilt die Erhöhung nur für die Finanzperiode.

Der Ausschußantrag wurde dahin gestellt:
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß die Notgelder für die Gensdarmerie -Sergeanten
auf 17 ^2 gs. und für die nichtchargirten Gensdarmen
auf 15 gs. erhöht werden.

Der Antrag wurde angenommen.
4 . Mündlicher Bericht des Finanzausschusses,

betr . Anstellung zweier Aufseher — Werkmeister
in der Strafanstalt zu Vechta.

Berichterstatter Abg . Pancratz : Bisher wurde in der
Strafanstalt die nächtliche Aufsicht über Mauern und Höfe
von Gensdarmen geführt . Diese müßten , um auch in Zukunft
diese Wache wahrnehmen zu können , vermehrt werden,
obwohl kaum Platz ist mehr unterzubringen . Wenn zwei
Aufseher angestellt werden , könnten dagegen zwei bis drei
Gensdarmen erspart werden , welche im sonstigen Dienst will¬
kommen wären , während die Aufseher bei den Werkmeistern,
wie sehr erwünscht , Hülfe leisten könnten . Die Bewilligung
geht nur auf die Finanzperiode.

Der Antrag des Ausschusses geht dahin:
der Landtag wolle sich mit der Anstellung zweier fer¬
nerer Aufseher — Werkmeister au der Strafanstalt
zu Vechta (neben den 8 regulativmäßigen ) gegen eine
jährliche Remuneration von je 200 bis 300 Thlr.
und Dienstkleidung nebst den üblichen Gratificationen
einverstanden erklären und demgemäß die zum Z. 20
des Voranschlags des Herzogthums bewilligten Mittel
für 1868 um 3202/z Thlr . und für 1869 um 5702/zThl.
erhöhen.

Der Antrag wurde angenommen.
5 . Mündlicher Bericht des Finanzausschusses,

betr . Neberweisung von  1100 Thlr . an die Olden-
burgischeLandwirthschastsgcsellschaft.

Berichterstatter Abg . Bartel : Ich verweise auf die in
der Vorlage anfgeführten Gründe . Aus denselben Gründen
ist der Ausschuß für Bewilligung und beantragt:

der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß von den zum H. 32 des Voranschlags des Her¬
zogthums bewilligten Mitteln die für 1867 nicht zur
Verwendung gekommene Summe von 1100 Thlr.
dem Ceutralvorstande der Oldenburgischen Landwirth-
schastsgesellschast zur Vertheilung als Prämiengelder
für Hengste und Stuten bei der im Sommer d. I.
projectirten landwirthschaftlichen Ausstellung überwie¬
sen werde.

Es ist ein Antrag des Abg . Rüder  eingegangeu , wel¬
cher genügende Unterstützung findet, folgenden Inhalts:

es wird beantragt hinter den Worten „ Hengste und
Stuten " einzuschalten „ jedes Alters " .

Abg . Rüder : Ich empfehle den Zusatzantrag anzuneh¬
men . Es könnte Vorkommen, daß eine nicht zureichende Zahl
hinlänglich werthvollcr Thiere der Art , wie sie bei der Lan-
desköhrung prämiirt werden , sich vorfindet.

Die Besitzer junger Zuchtthiere erhalten durch Theiluahme
an den Prämien eine wesentliche Anregung.

Abg . Strackerjan II . : Ich halte den Zusatzantrag für
unnöthig . Vom Alter ist im Ausschußantrag gar keine Rede
und Anknüpfung an die Bestimmungen der Köhrungskommission
wird nicht vorgeschriebe ». Die Landwirthschafts - Gesellschaft
kann über die Gelder ganz frei verfügen.

Abg . Rüder : Ist dies richtig , so werde ich mich da¬
mit beruhigen . Doch ist zu bemerken , daß die Mittel aus
einem Fond für Prämiirung ausgewachsener Thiere stammen.

Abg . Ahlhorn : Wir wollen die Summe der landwirth-
schastlichen Gesellschaft überweisen zur Prämiirung von Pfer¬
den , nicht von Rindvieh , und zwar von jungen wie alten
Pferden.

Abg . Rüder : Ich bitte die Herren Reg .-Kommissaire
um Auskunft und bin event . bereit , meinen Antrag znrückzn-
ziehen.

Reg .-Kommissair Jansen : Die Gelder sollen nach der
Absicht der Staatsregierung der Gesellschaft ganz allgemein
für die Prämiirung der Hengste und Stuten ohne Altersun¬
terschied zur Verfügung gestellt werden.

Abg . Rüder : Ich ziehe meinen Antrag zurück.
Hierauf wird der Ausschußantrag angenommen.
6 . Mündlicher Bericht des Verwaltungsau s-

schnsses , betr . Ausscheiden vonOestreich undLiech-
tenstein aus dem Münzverein.

Berichterstatter Abg . SelkNMMt II . : Der Ausschuß
hatte materiell kein Bedenken . Das Verlangen Oestreichs nach
Ausscheidung ist bei der Veränderung der politischen Verhält¬
nisse gerechtfertigt . Diesseits ist kein Grund diesem Verlan¬
gen entgegenzutreten.

Doch wäre ein formeller Punkt hier zu erwähnen . Das
Gesetz ist bereits ratificirt und publicirt , ohne daß es vorher
dem ständigen Landtagsausschuß Vorgelegen hätte . Nach Arti¬
kel 137 des St . G . G . sollen allerdings nur Verordnungen in
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solchen Fällen dem Ausschuß unterbreitet werden ; wenn aber

Verträge demnach nicht mitgenannt sind , sind sic doch mitge¬

dacht , da auch zu ihnen der Landtag seine Zustimmung geben

muß . Von der Negierung ist das auch insofern anerkannt

worden , als sie das Gesetz ans Grund des Artikel 137 pub-

licirt hat , desselben Artikels , welcher die Vorlage an den Aus¬

schuß verlangt.
Doch stellt der Ausschuß den Antrag:

der Landtag wolle dem am 13 . Juni 1867 zwischen

den Regierungen von Oestrcich für sich, sowie im Na¬

men und in Vertretung der Fürstlich Liechtenstein ' schen

Regierung , und Preußen für sich , sowie in Vertre¬

tung sämmtlicher übrigen dem deutschen Münzvereine

ungehörigen Staaten , über das Ausscheiden des Kai¬

serthums Oestrcich und des Fürstenthums Liechtenstein

aus dem Münzvereine abgeschlossenen Vertrage und

den Separatartikeln zu demselben vom nämlichen Tage

nachträglich seine Zustimmung ertheilen.

Reg .-Kommissair Janseitk Die Staatsregierung ist kei¬

neswegs der Ansicht , daß Verträge nicht den Bestimmungen

des Artikel l37 Z. 2 des St . G . G . unterliegen . Sie war

nur nicht in der Lage dem Ausschuß die Vorlage zu machen,

da wegen Eile der Sache keine Zeit dazu war . Der von

Preußen und Oestreich paraphirtc Vertrag kam mit einer Note

vom 22 . Mai ein , wonach die Erklärung der Staatsregierung

so schleunig erbeten wurde , daß noch in den ersten Tagen des

Juni die Unterzeichnung erfolgen könne . Der Inhalt war

zudem ganz unbedenklich . Es handelte sich nur um eine Kon¬

sequenz des Prager Friedens , über deren Modalitäten sich

beide Großmächte bereits geeinigt hatten.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
7 . Mündlicher Bericht des Verwaltung 'Saus-

schusses , b etr . E inführung des Preußi sch en M ünz-

sußes im Fürstenthum Lübeck.

Berichterstatter Abg . SelkmaitN II : Die Einführung

des 30 -Thalcrfußes im Fürstenthnm ist mit Freude zu be¬

grüßen . Auch hier im Landtage haben wir bei Beralhung

der Gesetze häufig empfunden , wie mißlich es ist, daß in einem

Thcil des Landes ein abweichender Münzfuß gilt . Jetzt ist

die Aenderung um so nöthiger , da das Fürstenthum jetzt ganz

von Preußen eingeschlossen wird.

Es ist zu bemerken , daß , wenn in Artikel 9 der Ausdruck

vorkommt : „ wenn im Gesetz genannt wird " , nach Sprachge¬

brauch die Bestimmung auch auf bestehende Gesetze zu beziehen

wäre und danach , wo in älteren Gesetzen von Thalern die

Rede ist, jetzt dies Thaler nach 30 - Thalersuß sein müßten.

Es kann dies nicht gewollt sein . Es ist aber noth-

wendig hier zu konstatiren , daß hier nur von künftigen

Gesehen die Rede sein kann , und daß die Staatsregierung

mit dieser Auffassung einverstanden ist . Ebenso wird es bei

Rechtsgeschäften und im Privatverkchr zu halten sein.

Der Ausschußantrag lautet:

Der Landtag wolle der Verordnung für das Für-

stenthum Lübeck vom 29 . Oktober 1867 , betreffend die

Einführung des Preußischen Münzfußes , nachträglich
seine Zustimmung ertheilen.

Reg .-Kommissair Janseu : Da der Wortlaut Zweifel

übrig läßt , sei hiermit konstatirt , daß die Bestimmung des

Art . 9 sich nach der Absicht der Staatsregierung nur auf

künftige  Gesetze w . beziehen soll.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.

8 . Mündlicher Bericht des Verwaltnngsans-

ausschnssrs , betr . Aenderung der gesetzlichen Be¬

stimmungen über das Medicinalgewicht.

Berichterstatter Abg . SelkmaNN II : Der Ausschuß

schließt sich den Gründen der Staatsregierung an und bean¬

tragt :
Der Landtag wolle den unter dem 30 . September

1867 für das Herzogthum Oldenburg und für die

Fürstenthümer Lübeck und Birkenfeld wegen Einführung

eines neuen MedicinalgewichtS erlassenen Verordnun¬

gen seine Zustimmung ertheilen.

Der Antrag wurde angenommen.

9 . Mündlicher Bericht des Verwaltungsaus-

schusses , betr . Entwurf eines Gesetzes für das  Für¬

stenthum Birkenfeld , betr . das Halten von Zucht¬
vieh.

Präsident: Nach der Geschäftsordnung steht es dem
Ausschuß frei , ob er mündlich oder schriftlich Bericht erstatten

will ; er kan » danach schriftlich Anträge stellen und mündlich

Bericht erstatten . Wenn aber Abändcrungsanträge gestellt

werden , empfiehlt sich doch eine schriftliche Begründung , ohne

welche eine ordentliche Orientirung kaum zu erreichen ist.

Abg . von Schrenck : Es war auch der Wille des Aus¬

schusses : der Berichterstatter solle einen kurzen schriftlichen

Bericht über diese Angelegenheit auSarbeiten.

Abg . Selknmnn II - als Berichterstatter : Dem muß ich

widersprechen . Es wurde im Ausschuß ausdrücklich erwähnt

und auch noch von mir selbst hervorgehoben : daß der Aus¬

schuß zu schriftlichen Berichten nicht verpflichtet sei, daß mög¬

lichste Abkürzung der Landtngsvcrhandlungen erstrebt werden

müßte und hier keine Veranlassung zu schriftlichem Bericht

vorläge . Wo Abänderungsanträge nicht leicht verständlich

sind , empfiehlt sich allerdings schriftliche Motivirnng , aber

hier , wo die Sache so leicht und klar ist, durchaus nicht.

Abg . von Schrenck : Ich halte meine Behauptung auf¬

recht . Berichterstatter erklärte sich bereit einen schriftliche !!

Bericht dem Ausschuß vorzulegen ; daß ist ihm erlassen wor¬

den , nicht aber , hier einen schriftlichen Bericht einzureichen.

Der Ausschuß beantragt:

L . Der Landtag wolle den Artikeln 1 — 7 einschließlich

seine Zustimmung ertheilen.

p . Der Landtag wolle den Art . 8 in folgender verän¬

derter Fassung annehmen:
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Jeder Besitzer von Zuchtvieh in der Gemeinde
kann , wenn er einen Gemeindestier untüchtig findet,

beantragen , daß derselbe nicht ferner zum Belegen

benutzt werde . Der Gemeindevorstaud hat über
einen solchen Antrag ohne Verzug die Entscheidung
des Gemeinderathes zu veranlassen . Erkennt dieser
die Untüchtigkeit des Stieres an , so ist die fernere

Benutzung desselben zur Zucht vom Gemeindevor-
stande einzustellen . Weiset aber der Gemeinderath
den Antrag ab , so kann der Antragsteller verlangen,
daß der Zuchtstier von der Kommission geprüft
werde . Das Verlangen ist schriftlich beim Ge-

meindevorstande anzubringen und dieser darauf ver¬
pflichtet , durch Vemittelnug des Bürgermeisters die
Prüfung zu veranlassen und , wenn der Zuchtstier
untüchtig befunden wird , die Benutzung desselben
zur Zucht sofort einzustellcn.

o. Im Art . 9 am Ende werde das Wort „ gesetzlicher"

gestrichen , und wolle der Landtag den Art . 9 mit
dieser Aenderung annehmen.

ä . Im Art . 10 , Zeile 3 , werde das Wort „ polizeilich"

gestrichen.
e . Im Art . 10 , am Ende , werde hinter „ Belegen"

eingefügt : „ fremden Viehes " .
k. Der Landtag wolle den Art . 10 mit den unter ä.

und 6. gedachten Änderungen annehmen.
§ . Der Landtag wolle die Artikel 11 , 12 , 13 an¬

nehmen.
Ir . Der Landtag wolle den Art . 14 in folgender Fassung

annehmen : „ Dieses Gesetz tritt am 1 . Juli 1869
in Kraft " .

Da kein Antrag auf Annahme der Regierungsvorlage
eu dloe gestellt war , eröffnete der Präsident die Special-
Debatte über die Ausschußanträge.

Zunächst über den Antrag a.

lieber den Art . 1 der Vorlage wurde die Debatte ge¬
schlossen und die Abstimmmung ausgesctzt.

Zu Art . 2 war solgender Antrag des Abg . Huber  ein¬
gegangen , welcher ausreichende Unterstützung fand:

Der Landtag wolle beschließen : dem Art . 2 werde
als 2 . Absatz angesügt : „ Gegen die dessälligen Be¬

schlüsse des Gemeinderaths hat der einzelne Viehbesitzer
innerhalb der Gemeinde das Recht der Beschwerde¬
führung an die Regierung und ist die Gemeinde

schuldig , der Entscheidung der Letzteren , so lange als
nicht eine Aenderung der Verhältnisse eintritt , nachzu-
kommcn ."

Abg . Huber : Was , wenn der Gemeindcrath beschließt,
er wolle gar keinen Zuchtstier oder doch nicht genug Zucht¬

stiere halten , werden sollet Auf 100 Kühe muß der Regel nach
ein Stier kommen , schon jetzt ist nach den Motiven in einzelnen
Gemeinden das Verhältnih ein weit ungünstigeres . Daß es sich

wirklich so verhalt , kann ich aus der in meinem Amtsbezirk

gemachten Erfahrung bestätigen . Trifft man gar keine Be¬
stimmungen im Sinne meines Antrags , so werden die Vieh-

besitzer großen Schaden haben . Der Art . 71 der Gemeinde-
ordnnng scheint Abhülse zu bieten , es sind nach demselben
Beschwerden gegen den Gemeinderath bei der Negierung zu¬

lässig . In den Motiven dieses Gesetzes wird aber gerade
betont : Die Gemeinde solle ganz frei von der Verpflichtung
sein , Stiere zu halten . Die Regierung wird also auf eine
solche Beschwerde hin kein Recht zum Vorgehen haben.

Abg . Selkrnaim II : Der Antrag verstößt gegen das
Princip des Gesetzes . Das Gesetz geht davon aus , die Ge¬

meinde solle bestimmen , ob und wie viel Stiere von ihr ge¬
halten werden sollen . So lautet auch einfach der Art . 2 . Der
Zusatz würde in offenen Widerspruch hiermit dom einen Zwang
der Regierung cinführen . Der Ausschuß hielt einen solchen
Eingriff in die Selbstverwaltung der Gemeinden für hochbe-
denklich . Will die Gemeinde keine Stiere halten , so wird die
Privatindustrie helfend cintretcn , wie es ja auch hier auf der
Geest geschieht , wo die betr . Zustände gar nicht so sehr von den
Birkenfeld ' schen abweichen . Wenn ein Gemeinderath den herr¬
schenden Bedürfnissen nicht entsprechen will , so wird eigener
Schade und die Entrüstung der Gemeinde ihn zu besserer
Einsicht bringen oder die Privatindnstrie das Bedürfniß
decken.

Abg . Russell : Einen solchen Zwang gegen den Willen

der Gemeinden zu üben widerspricht allen Grundsätzen der
Selbstverwaltung . Die Gemeinde muß am Besten wissen,
was sie in dieser Sache zu thun hat.

Abg . Huber : Solche Eingriffe in die Selbstverwaltung
werden doch manchmal nothwendig . Will der Gemeinderath
sein Interesse nicht erkennen , so leiden viele einzelne Grund¬
besitzer darunter . Das Princip ist auch schon durch Art . 8

durchlöchert . Die Frage nach der Zahl ist doch gewiß eben¬
so wichtig , wie die nach der Tüchtigkeit.

Von der Privatunternehmung ist Nichts zu erwarten;

das mag allmählich kommen , jetzt ist noch nichts davon zu
hoffen . Thuen übrigens die Gemeinden ihre Pflicht , so hat

mein Antrag ja gar keine schlimmen Folgen und ist ganz
unbedenklich.

Meine Ansicht ist keine allein stehende , sie wird vieler-

wärts getheilt , so auch in der laudwirthschastlichen Gesellschaft,
der ich angehöre.

Abg . Rüder : In dieser Uebergangszeit ist das aus¬

helfende Eintreten des Gemcinderaths ganz gut , es ist aber

verkehrt , wenn er dazu gezwungen wird , stets Aushilfe zu
schaffen . Die Einzelnen sollen sich möglichst selbst helfen und

dazu fällt , wenn solcher Zwang existirt , jede Anregung fort . .
Abg . Selknmnn II : Der wesentliche Grund des An¬

tragstellers , der Gemeinderath könnte einen thörichten Beschluß
fassen , müßte dahin führen , den Gemeinden jede Selbständig¬
keit zu nehmen und alle Gemeindeordnungen aufzuheben . Wir
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folgen in unserer Gesetzgebung dein entgegengesetzten Princip.

Irren die Gemeinden , so werden sie auch den Schaden tragen

und durch ihn sich belehren lassen.

Hierauf wurde der Antrag des Abg . Huber abgelehnt,

der Art . 2 der Vorlage dem Ausschnßantrag gemäß ange¬
nommen.

Nachdem über die einzelnen Artikel 3 , 4 , 5 , 6 , 7 der

Vorlage die Debatte geschlossen und über Alle zunächst die

Abstimmung ansgesetzt worden war , wurden die Artikel der

Vorlage 1, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 dem Ausschußantrag gemäß ange¬
nommen.

Ueber Antrag b.

Berichterstatter Abg . SelknwMt II : Es liegt hier

lediglich eine Redaktionsänderung vor , welche Sie billigen
werden.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.

Ueber Antrag a.

Berichterstatter Abg . SelkriMNIl II : Mit „ gesetzlich"

war hier ein bestimmter Sinn nicht zu verbinden , daher die

redaktionelle Aenderung.

Der Antrag wurde angenommen.

Ueber Antrag ä ., s ., I.

Außer diesen Ansschnßanträgen stellte der Abg . Selk¬

mann  II . zum Art . 10 der Vorlage noch folgenden aus¬

reichend unterstützten Antrag:
Im Art . 10 des Entwurfs eines Gesetzes für das

Fürstenthnm Birkenfeld , betr . das Halten von Zucht¬

vieh , werde anstatt der Worte „ außer Dienst gestellten"

gesetzt : „ zum Belegen nicht ferner zu benutzenden " .

Sowohl dieser Antrag , wie die Ausschußanträge ä ., e ., fl.

wurden ohne Debatte angenommen.

Ueber Antrag A.

Der Antrag wurde ohne Debatte angenommen.

Ueber Antrag Ir.

Berichterstatter Abg . SelklNMM II . : Das Gesetz kann

nur mit 1 . Juli in Kraft treten , da mir diesem Datum die

Verpflichtungen zum Reihehalten zu Ende gehen . In diesem

Jahr lassen sich die nöthigen Vorbereitungen bis zum 1 . Juli

nicht beendigen , der Ausschuß schlägt also den 1 . Juli n . I.
vor.

Der Antrag wurde angenommen.

10 . Mündlicher Bericht des Verwaltungsaus¬

schusses , betr . Vereinbarung mit dem Präsidium

des Norddeutschen Bundes wegen Anstellung der

Post - und Telegraphenbeamten.

Berichterstatter Abg . Von Schrenckt Die Vereinbarung

erscheint durch die politische Lage gerechtfertigt und derselben

entsprechend . Es ist in derselben unser Oldenburger Interesse,

besonders das der früheren Oldenburger Postbeamten , aus¬

reichend gewährt.
Folgender Punkt bedarf vielleicht noch einer Beleuchtung:

Nach Art . 3 Ziffer 4 i . fl. der Konvention muß unsere

Staatskasse zu b ^ gOch die tarifmäßigen Beiträge zurBeamten-

Wittwenkasse auch für die früher Oldenburgischen Postbeamten

zahlen , welche jetzt Bundesbeamte sind , bis die Preußische

Regierung einen Zuschuß aus Bundesfonds zur Königl.

Preußischen Wittwenkasse aus Anlaß des Uebergangs des Post-

und Telegraphenwesens auf den Bund in Anspruch nehmen

sollte . Doch sind die Leistungen der Staatskasse , welche

hierdurch nöthig werden , nur gering . Beim Abschluß des

Vertrages war der Betrag 40 Thlr . , jetzt noch weniger und

Aussicht auf baldige Regelung der Sache von Bundeswegen

ist ja vorhanden . Der Ausschuß stellt folgenden Antrag:

Der Landtag wolle zu der Vereinbarung seine nach¬

trägliche Zustimmung ertheilen.

Der Antrag wurde angenommen.

11 . Mündlicher Bericht desFinanzausschusses,

betr . die den Predigern in den Gemeinden der

früheren Herrschaft Kniphausen zu erstattenden
Abgaben.

Berichterstatter Abg . Pankratz : Nach den in der Vor¬

lage angeführten Gesetzen , besonders dem Kniphäuser Gesetz

von 1849 und auch sonst von der Staatsregicrung gemach¬

ten Zusage erfordert die Würde des Staats , zumal nach den

Beschlüssen des 9 . Landtags , die vorgeschlagene Steuer¬

erstattung , wenn auch die rechtliche Verbindlichkeit nach dem

weiterhin in der Vorlage ausgeführten Gesetze zweifelhaft sein
könnte.

Die Bewilligung geht nur auf diese Finanzperiode.

Der Ausschuß beantragt:

Der Landtag wolle die in dem Schreiben der Staals-

regierung vom 30 . September 1867 beantragte Er¬

stattung der Abgaben an 2 Geistliche und 1 Orga¬

nisten in der ehemaligen Herrschaft Kniphausen für

1866 , sowie für 1867/69 , falls sie so lange ihre jetzigen

Stellen inne haben , genehmigen.

Der Antrag wurde angenommen.

12 . Mündlicher Bericht des Finanzaus¬

schusses , betr . Militairkonvention mit Preußen.

Berichterstatter Abg . Pankratz : Es ist in dieser Sache

nach Art . 157 Ziff . 2 des Staatsgrundgesetzes verfahren worden.

Der Regierungsbevollmächtigte hat dem Ausschuß noch näher Auf¬

schluß gegeben und stimmt derselbe mit dem ständigen Landtags¬

ausschuß ganz überein , indem er auch von der Dringlichkeit der

Sache überzeugt ist . Er beantragt:
Der Landtag wolle die am 15 . Juli 1867 mit

Preußen abgeschlossene Konvention , betr . die Reorga¬

nisation des Oldenburgischen Kontingentes , und die

Militärkonvention nachträglich genehmigen.

Hierzu war ein genügend unterstützter Antrag des Abg.

Eissel  eingegangen , dahin:
dem Anträge des Ausschusses hinzuzufügen:

„Zugleich ersucht der Landtag die Großherzogl.

Staatsregierung , dahin kräftigst wirken zu wollen.



9

daß eine Garnison nach der Stadt Birkenfeld ver¬
legt werde."

Abg. Eissel: Im Sinne meines Antrags hat sich
bereits früher der ständige Landtagsausschuß ausgesprochen.
Die Stadt Birkenfeld wünscht dringend, daß der Art. 4 der
Konvention, welcher ihr eine Garnison in Aussicht stellt, sich
verwirklichen möge. Die Stadt hat seit 1830 Garnison ge¬
habt, nnnmehr steht seit1.Novemberv. I . dieKasernc leer und ein
Bczirksfeldwcbcl ist das einzige Militär in der Stadt. Die
Stadt hat nicht Kosten noch Mühe gescheut eine Garnison
zu erhalten, sie hat bei den Preußischen Militärbehörden
wiederholt aber vergeblich petitionirt. Jetzt ist man nicht
einmal geneigt einen Landwehrstamm nach Birkenfeld zu legen,
während wir uns früher berechtigte Hoffnung ans ein Bataillon
machen durften.

Da nun auch die Eisenbahn ungünstig für die Stadt
gelegt ist, ist cs geschäftlich recht still bei uns geworden. Die
Regierung hat sich bereits Mühe gegeben uns eine Garnison
zu verschaffen, doch hoffe ich, daß sie nach Annahme meines
Antrags ihre Bemühungen verdoppeln wird.

Abg. Ahlhorn: Der Ausschuß hat damals für Birken¬
feld und Eutin um Garnison gebeten. — Jetzt liegt freilich
ein fertiger Vertrag vor. Zwingen können wir es nicht und
unser Bitten wird auch nichts helfen. Jedoch kann ich für
den Antrag stimmen.

Rcg.-Kommissair Meinardus : Die Staatsregierung
hat das Streben der Stadt Birkenfeld nach Garnison mög¬
lichst unterstützt. Es ist wiederholt an das Preußische Mini¬
sterium deswegen geschrieben worden. Wie Sie gehört haben,
blieben alle diese Anstrengungen ohne Erfolg. Es ist nicht
einmal unserer Verwendung geglückt, der Stadt einen Land-
wehrstamm zu verschaffen.

Mehr konnte die Staatöregierung für die Erfüllung der
Birkenfelder Wünsche nicht thnn. Bei Abschluß der Konven¬
tion konnte eine zwingende Bedingung der Art nicht gestellt
werden, denn das Recht zu dislokiren steht verfassungsmäßig
dem Bundesfcldherrnzu und ist nicht zu beschränken. Eine
wirklich bindende Zusage konnte nicht einmal dahin gegeben
werden, daß die Oldenburger Truppen in der Oldenburger
Garnison in Zukunft bleiben sollten.

Der Ausschuß hat bei seiner Verwendung für Eutin
gleich zur Voraussetzunggemacht, daß Eutin auch selbst eine
Garnison wünsche. Ein solcher Wunsch ist von Seiten Eutins
bisher nicht ausgesprochen worden.

Ich weiß nicht, ob die Staatsregierung, wenn der An¬
trag des Abg. Eissel angenommen wird, ihre bisher erfolg¬

losen Bemühungen wieder aufnehmen wird. Es kann ja sein,
daß ein solcher Landtagsbeschluß so viel Eindruck macht, um
dieses zu veranlassen. Hoffnung auf Erfolg aller dieser Be¬
mühungen ist nicht da.

Sowohl der Antrag des Abg. Eissel , wie der Antrag
des Ausschusses wurden hierauf angenommen.

13. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses,
betr. Ablösung der Berechtigung zur Hebung eines
Bakcngcldes im Vareler Außentief.

Berichterstatter Abg. Bartel : Die Thatsachen sind aus
der Vorlage bekannt. Der Ausschuß ist mit der Regierung
einverstanden, daß das Erbpachtverhältniß als dein Wohl des
Ganzen zuwider zu lösen ist und die darauf gerichteten Va¬
reler Vorschläge annehmbar sind.

Der Ausschuß beantragt:
Der Landtag wolle die Zustimmung zu dem Vertrage
wegen Aufhebung der Berechtigung zur Hebung eines
Bakengeldes zu Varelersiel crtheilen und sich damit
einverstanden erklären, daß die Ablösungssumme mit
400 Thlr. aus den zu Z 56 des Veranschlags des
HerzogthumS für 1867/69 bewilligten Mitteln ent¬
nommen tverdc.

Der Antrag wurde ohne Debatte angenommen.
14. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses,

betr. Herrichtung einer neuen Amtsschließerei in
Elsfleth.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn: Die Schlicßerei ist nach
der Vorlage in so schlechtem Zustand, daß durchaus gebaut
werden muß. Wenn auch nur die Hälfte von dem in der
Vorlage Mitgctheiltcn wahr wäre, müßte doch dringend Ab¬
hülfe geschafft werden. Ilcbrigens bestätigen eingezogene Er¬
kundigungen daS Mitgetheilte, ebenso, daß auch durch Miethe
nicht abgeholfen werden kann. Auf Erkundigung haben wir
weiter vernommen, daß keine Aussicht auf ein Eingehen des
Amtes Elsfleth ist.

Der Preis ist nach Elsflcther Verhältnissen nicht hoch.
Der Ausschuß stellt folgenden Antrag:

Der Landtag wolle zur Herrichtung einer neuen
Schlicßerei in Elsfleih einschließlich des Ankaufs einer
anstoßenden Besitzung die Summe von 2500 Thlr.
bewilligen.

Der Antrag wurde ohne Debatte angenommen.
Schluß der Sitzung IH4 Uhr Nachmittags.

Der Berichterstatter:
Mosen.

Berichte» XV. Landtag.  3 . Versamml. 2



über

die Verhandlungen
der

3. Versammlung des xv.Landtags des Großherzogthnms Oldenburg.
Vierte Sitzung.

Oldenburg , den 23 . Juni 1868 . Morgens 101 ^ Uhr.

- - - - . . . .

Tagesordnung: 1) Bericht des Organisations-Ausschusses über den Entwurf eines Gesetzes, bctr. die Wahl der Abgeordneten
zum Landtage.

2) Bericht des Finanzausschusses zu dem Schreiben Großherzoglicher Staatsregierung, bctr. die Dienst¬
qualität des Oberaufsehers in der Jrrenheilanstalt zu Wehnen.

3) Bericht des Finanzausschusses zu dem Schreiben Großherzoglicher Staatsregierung vom 23. Mai
1868, betr. nachträgliche Genehmigung des Verkaufs der Amtsbesitzung zu Rastede.

4) Bericht des Finanzausschusses zu dem Schreiben Großherzoglicher Staatsrcgierung vom4. Mai 1868,
betr. die Uebersicht der Militairrechnungsresultatc pro 1. Januar bis 30. September 1867.

5) Bericht des Steuerausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthnm Oldenburg, betr.
die Stempelsteuer von Spielkarten.

6) Bericht des Justizausschusses über das Schreiben Großherzoglicher Staatsregicrung vom 20. Mai 1868,
betr. Revision des Staatsgrundgesetzes in Folge der Bundesverfassung.

7) Bericht des Jusiizausschusses, betr. den Gesetzentwurf über den Gebrauch der Eide für das Fürstenthuin
Birkenfeld.

8) Bericht des Justizausschusses, betr. Gesetzentwurf für das Herzogthum Oldenburg, betr. Abänderung
des Militairstrasgesetzbuchs rücksichtlich der Bestrafung der Landdragoner.

9) Bericht des Justizausschusses, betr. Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Lübeck, betr. Vermin¬
derung der durch den Eisenbahnbetrieb herbeigesührten Fcucrsgesahr.

10) Bericht des Justizausschusses, bctr. Gesetzentwurf für das Fürstenthum Lübeck wegen Enteignung zu
Eisenbahnen.

Vorsitzender: PräsidentLentz.

Am Ministertische: Minister von Berg  und die Re¬
gierungs-Kommissäre: Ober-Gerichts-Direktor Kitz, Reg.-Ass.
Jansen,  Kammerrath Heu mann,  später auch Oberinten¬
dant Meiuardus.

Nach Eröffnung der Sitzung wird vom Schriftführer
Böhmcker  das Protokoll über die letzte Sitzung verlesen.
Dasselbe wird genehmigt.

Der Präsident theilt hierauf der Versammlung mit, daß
die vom Landtage abgesandte Deputation von Sr . König¬
lichen Hoheit dem Großherzoge gnädigst ausgenommen worden

sei und Höchstdersclbe ihn beauftragt habe, dem Landtage sei¬
nen Dank auszusprechen.

Eingegangen sind folgende Schreiben:
1) Schreiben der Staatsregicrung vom 9. Juni 1868,

betr. Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum
Birkenfeld, betr. die Stempelgebühreu;

(wird den früheren Beschlüssen des Landtags gemäß
dem Steuerausschuß überwiesen.

2) Desgleichen, bctr. Entwurf eines Gesetzes für das
Herzogthum Oldenburg, betr. die Stempelgebühreu;

(an den Sleilerausschuß wie acl 1.)
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3) Desgleichen vom 12. Juni 1868, betr. Feststellung
des Beitrags der Centralkasse zu den Kosten deS künf¬
tigen Oberappellationsgerichts;

(auf Vorschlag des Präsidenten an den Finanz¬
ausschuß.

4) Desgleichen vom 13. Juni 1868, betr. Erhöhung des
Gehalts des Kammer- Registrators SUhren  zu
Varel;

(auf Vorschlag des Präsidenten an den Finanz¬
ausschuß.)

5) Desgleichen vom 11. Juni 1868, betr. Verkauf des
zum Staatsgut gehörenden im Brauergartcu zu Varel
belegenen alten Hauses an die Stadt Varel;

(an den Finanzausschuß wie ast 4.)
6) Petition der Wittwe Hör mann  L Genossen zu

Seghorn, betr. Entschädigung für zu Deichen des Va¬
reler- Neusüudender Grodens abgetretenes Land.

Der Präsident bemerkt, daß diese Petition bereits bei
der ersten Versammlung des gegenwärtigen Landtages ange¬
bracht gewesen und dort an den damals bestehenden DeichauS-
schuß gewiesen worden sei. Sie sei jedoch später zurückgezogen
worden. Da jetzt kein Dcichausschuß bestehe, erscheine cs
passend, die Petition au den Finanzausschuß abzugebeu. Die¬
sem Vorschlag wird stillschweigend beigestimmt.

7) Schreiben der Staatsregierung, betr. Gesetzentwurf,
betreffend: Neue Bestimmungen zum Aemtergcsehe
vom 29. August 1857;

(aus Vorschlag deS Präsidenten au den Organisa¬
tionsausschuß.)

8) Petition der Central-Conserenz des allgemeinen olden-
burgischen Lehrervereins, betr. Erhöhung des Dienst-
cinkommens der Volksschullehrer.

Der Präsident schlägt vor, diese Petition an den Ver¬
waltungsausschuß abzugebeu, da diesem auch eine betreffende
Gesetzesvorlage zur Begutachtung vorliegt, womit sich die
Versammlung stillschweigend einverstanden erklärt.

9) Schreiben der Staatöregierung vom 16. Juni 1868,
betr. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Freizügigkeit
von Mcvlsinalpersonen und Thicrärztcn.

(auf Vorschlag des Präsidenten an den Verwal¬
tungsausschuß.)

10) Schreiben der StaatSregieruug vom 16. Juni 1868,
betr. Veräußerung eines Streifen Forstgrundes im
Forstrevier Seghorn, Amt Varel, an den Häusling
Diedr. Rahmann  zu Borgstcde;

(an den Finanzausschuß.)
11) Schreiben der Staatsregierung vom 19. Juni 1868,

betr. Anstellung eines Vormanncs der Maschinen-Rc-
Paratur-Werkstätte der Eisenbahnvcrwaltung;

lauf Vorschlag des Präsidenten an den Finanz¬
ausschuß.)

12) Petition aus der Gemeinde Sengwarden, betr. den
Bau der Kniphauser Chaussee.

Die Petition ist darauf gerichtet, der Landtag wolle auf
die Streichung der für diese Chaussee bewilligten 23,000 Thlr.
nicht eingehen und wird auf Vorschlag des Präsidenten dem
Finanzausschuß zugewiesen.

13) Petition des Gemeinderaths zu Damme, betr. Reini¬
gung des Canals vom Dümmersec nach Dümmerloh¬
hausen.

Der Präsident bemerkt, daß diese Petition an und für
sich au den Finanzausschuß abzugeben sein dürste; da es da¬
bei jedoch in Frage komme, ob hier eine öffentliche Wasser¬
zucht vorliege oder nicht, so empfehle es sich, sie dem Aus¬
schüsse für die Wasserordnungcu zuzuweiseu, der sich dann mit
dem Finanzausschüsse eveut. darüber ins Vernehmen setzen
könne. Diesem Vorschläge stimmt die Versammlung still¬
schweigend bei.

14) Petition der Gemeinde Essen, Amts Löningen, betr.
die Oldenburg-Quackenbrücker Bahn.

Wird auf Vorschlag des Präsidenten, da kein Eisenbahn-
ausschuß besteht, an den Petitionsausschuß abgegeben.

15) Petition mehrerer Mühlenbesitzer, betr. Rccognition
von Mühlen.

Präsident: Die Petition könne dem Verwaltuugsaus-
ausschussc oder auch dem Petitionsausschuß übergeben werden.

Abg. Ahlhorn: Er möchte die Verweisung an den Pe¬
titionsausschuß befürworten.

Wird darauf dem Petitiousausschusse überwiesen.
16) Petition verschiedener Mühlenbesitzer, betr. Revision

des BrandkassengesetzeS;
(desgl. an den Petitionsausschuß.)

Präsident : Ich erhalte soeben
17) einen selbstständigen Antrag des Abg. Brockhaus,

der folgendermaßen lautet:
Der Landtag beschließe: Großherzogliche Staats-
regiecnng zu ersuchen, dem nächsten Landtag den

. Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Bir-
kenfeld vorzulegen, welches die Benutzung der
Wasserflüsse zu landwirthschaftlicheu und industriellen
Zwecken und die Vorfluth in denselben regelt, und
die dabei zur Sprache kommenden Rechte und
Pflichten der Uferbesitzer feststellt.

DcrAutrag ist unterstützt durch die Abgeordneten Eissel,
Köhler , Huber , Sclkmanu II. und Schomaun.  Die
schriftliche Begründung deS Antrages geht dahin:

^Die im Fürstenthum Birkcuscld bestehenden, noch aus
französischer Zeit stammenden Gesetze und Vorschriften
über Wasserrecht uud Wasserpolizei sind in hohem
Grade ungenügend uud nicht den heutigen Anforderun¬
gen der Landwirthschaft entsprechend. Sie bieten na¬
mentlich keine hinreichende Handhabe, um eine gehörige
Vorfluth in den nicht schiffbaren und nicht flößbaren

2 *
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Wasserflüssen— und solche stehen hier nur in Frage
— verbunden mit Bachregulirungcn zu sichern und
lassen über die Rechte und Pflichten der Uferbesitzer
mancherlei, zu erheblichen Unzuträglichkeiten führende
Zweifel zu. ES erscheint daher dringend geboten, im
Interesse der Landescultur eine Revision der Gesetz¬
gebung in der angedeuteten Richtung vorzunehmen,
womit andere Länder des französischen Rechts bereits
vorangegangen sind.

Der Präsident bemerkt, daß der Landtag nach Art. 84
der Geschäftsordnung zu beschließen habe, ob der Antrag in
Betracht gezogen werden solle oder nicht, und im erstercn
Falle, ob derselbe einem Ausschüsse überwiesen, oder ohne vor¬
gängige Begutachtung durch einen Ausschuß zur Verhandlung
kommen solle. Er stelle daher zunächst die Frage zur Dis¬
kussion, ob der Antrag in Betracht gezogen werden solle.

In Beziehung auf diese Frage wird von Niemandem das
Wort verlangt und darauf die InbetrachtziehungdeS Antra¬
ges vom Landtage beschlossen.

Präsident: Er schlage nunmehr vor, den Antrag dem
Ausschüsse für die Wasserordnungen zu überweisen.

Abg. Selkmann II. : Er wisse nicht, ob in dem Aus¬
schüsse für die Wasserordnnngen die erforderliche Lokalkenntnitz
in Betreff des vorliegenden Gegenstandes vorhanden sei. Er
müsse dies bezweifeln, da der Ausschuß nur mit Rücksicht auf
Oldenburg und Eutin zusammengesetzt seil Die Verhältnisse
Birkcnfelds würden ihm mehr oder weniger unbekannt sein
und möchte eS sich daher empfehlen, zur Begutachtung dieses
Antrages einen besonderen Ausschuß zu wählen, in welchem
Birkenfelder vertreten seien.

Abg. Russell: In dem Ausschüsse für die Wasserordnun- '
gen sei kein einziges Mitglied aus Birkenseld. Es sei daher
nothwendig, daß dieser Ausschuß, um sich die nöthige Lokal-
kenutniß zu verschaffen, Mitglieder aus Birkenseld zuziehe.
Der Antrag könne jedoch auch an einen anderen Ausschuß, in
welchem sich Mitglieder ans Birkenfeld befänden, verwiesen
werden, z. B. an den Pctitionsausschuß. Es sei gleichgültig,
welcher Ausschuß genommen werde; es komme nur darauf an,
daß Birkenfelder darin vertreten seien.

Abg.Rüder : Er wolle darauf aufmerksam machen, daß bei
Berathung dieses Antrages Sachen zur Sprache kommen
könnten, die auch für die beiden vorgelegten Wassergesetze von
Wichtigkeit sein könnten und daß eS deshalb gcrathen sei, den
Antrag an den Wasser- Ausschuß zu verweisen. Dieser Aus¬
schuß könne ja Mitglieder and Birkenseld zuziehen.

Präsident: Durch Zuziehung von Mitgliedern aus
Birkenseld könne der Ausschuß für die Wasscrordnnngcn sich
die erforderliche Kunde der speziellen Verhältnisse zur Beur-
theilung der Sache in genügender Weise verschaffen. Wenn
daher die Verweisung an einen andern Ausschuß nicht bean¬
tragt werde, so bringe er den von ihm gestellten Antrag zur
Abstimmung.

Es wird darauf die Verweisung des Antrags an den
Ausschuß für die Wasserordnungen beschlossen.

Der Präsident theilt sodann mit, daß der Bericht zur
zweiten Lesung des Entwurfs eines Gesetzes für das Fürsten¬
thum Birkenseld, betr. das Halten von Zuchtvieh, cingckommen
sei und hierauf bezügliche Anträge bis Donnerstag, den 25. Juni
Mittags 12 Uhr, zu stellen seien.

Hierauf wird zur Tagesordnung  übergegaugen.
^ 1. Bericht des Organisationsausschusses über
den Entwurf eines Gesetzes , betr . die Wahl der
Abgeordneten zum Landtage.

Präsident: Er verstelle zunächst den Art. 1 zur Ver¬
handlung.

Minister von Berg : Es sei ursprünglich die Absicht
der Staatsregieruug gewesen, dem Landtag lediglich ein Ge¬
setz vorzulegen, wonach die Zahl der Abgeordneten zu be¬
schränken sei. Bei näherer Erwägung sei es jedoch angemessen
befunden worden, auch dag Drei-Klassen-System zu beseitigen,
weil es zu außerordentlichen Weitläufigkeiten führe und unge¬
mein viel Arbeit mache. Es sei deswegen auf das alte Wahl¬
gesetz zurückgegangen worden, welches ein gleichmäßiges Wahl¬
recht sichere, aber es seien die indirekten Wahlen beibehalten
in der Ueberzeugung, daß sie unter den hier im Lande vor¬
liegenden Verhältnissen gute Wahlen sicherten— von Abge¬
ordneten, denen das Wohl und das Interesse deS Landes am
Herzen liege. Es liege dies auch in der Natur der Sache,
indem ein solches Collegium von Wahlmännern bei ruhiger
Nebcrlegung am Besten finden werde, was dem Lande fromme.
Es werde dadurch auch das Wahlrecht nicht Verkümmert; es
werde nur nicht ein solcher Raum für Wahlagitationen ge¬
boten, von denen kein Vorthcil zu erwarten sei.

Die Minderheit des Ausschusses beziehe sich in dem Be¬
richte auf die direkten Wahlen zum Reichstage. Allein das
Wahlgesetz für den Reichstag sei nur ein provisorisches Gesetz-
Sollte cs zu einer ernstlichen Diskussion über die Frage
kommen, ob die direkten Wahlen einzuführen seien, so würde
damit notwendig auch die Frage über die Diätenlosigkeit der
Abgeordneten hereingezogen werden, da diese auf das innigste
mit der Frage der direkten Wahlen verknüpft sei. Es sei da¬
her am Besten, diese Frage der Zukunft zu überlassen. Jetzt
halte die Staatsregierung entschieden an der indirekten Wahl
fest und empfehle er daher den Antrag der Mehrheit zur An¬
nahme.

Abg. Timtzen : Er werbe gegen den Antrag der Min-
hcit des Ausschusses auf Einführung der direkten Wahlen
stimmen und wolle seine Abstimmung kurz motiviren. Die
Erfahrung, welche wir bei den ReichStagSwahlen gemacht,
habe gezeigt, daß die direkte Wahl nur in Wahlkreisen, wo
ein oder zwei Abgeordnete gewählt werden, verwendbar sei..
Er lege aber vor allen Dingen für eine richtige Zusammen¬
setzung unseres Landtages auf große Wahlkreise Gewicht,
weil große Wahlkreise die Vertretung bloßer Loealinteressen
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erschwerten und dadurch zu besseren Wahlen führten. Auch
der Ausschuß theile die Ansicht, daß größere Wahlkreise dem
Landtage tüchtigere Kräfte Zufuhren würden. ES seien frei¬
lich alle Gründe, welche sonst für die directen Wahlen vorge-
brachr seien, anzuerkennen, aber er habe sich trotzdem aus
dem ollen angegebenen Grunde und obwohl trotz der Erklä¬
rung des Ministers eine Nebereinstimmuug mit dein Wahlge¬
setz für den norddeutschen Reichstag sehr wünschenswerth sein
würde, entschlossen, gegen den fraglichen Antrag zu stimmen,
weil er von den directen Wahlen eine richtige Zusammen¬
setzung unseres Landtages nicht voraussehe. Die Vergrößerung
der Wahlkreise sei ihm wichtiger, als das Prineip der directen
Wahlen.

Abg. Niebonr : Er habe sich, wie aus dem Ausschuß-
becichte zu ersehen sei, nicht bloß im Anfänge für directe
Wahlen, sondern außerdem auch später für Vergrößerungder
Wahlkreise erklärt. Hierin scheine ein Widerspruch zu liegen.
Allein er habe sich zunächst für das Prineip der directen
Wahlen ausgesprochen, weil diese für die Bildung des Volkes
von größester Wichtigkeit und vornehmlich geeignet seien, das¬
selbe zur Reife und Mündigkeit zu bringen. Werde dies
Princip angenommen, so könne er allerdings mit kleineren
Wahlkreisen zufrieden sein; wenn jedoch die indirekten Wahlen
beibehalten würden, so seien große Wahlkreise besser und mit
Rücksicht hierauf habe er sich nachher für möglichst große
Kreise ausgesprochen.

Der Präsident bringt, nachdem hiermit die Verhandlung
über Art. 1 geschlossen, zunächst den Antrag der Minderheit
des Ausschusses— Antrag2. — dahin lautend:

Der Landtag Wolle beschließen, daß dem vorliegenden
Gesetzentwurf das Epstein der directen Wahlen zum
Grunde gelegt und derselbe danach umgearbeit werde,

zur Abstimmung. Derselbe wird gegen die Stimmen des
Präsidenten und der Abgg. Nicbour und Schwegmann
abgelchnt.

Präsident: Er habe für den Antrag gestimmt haupt-
lich aus zwei Gründen, einmal: weil die directe Wahl allein
es ermögliche, daß der Wille der Majorität der Wähler stets
zur Geltung komme; sodann, weil nur die directe Wahl das
nöthige Interesse für die Wahlen der Abgeordneten zu schaffen
und wach zu erhalten vermöge.

Es wird hiermit der Antrag Nro. 1 des Ausschusses:
der Landtag wolle den Art. 1. annehmen,

angenommen. Ebenso wird der Art. 2 deS Entwurfes ange¬
nommen. Sodann wird der Art. 3. Z. 1. zur Verhandlung
verstellt.

Abg. Deeken: Wie aus dem Berichte zu ersehen sei,
habe sich der Ausschuß über die Frage, auf wie viel Ein¬
wohner ein Abgeordneter zu wählen sei, nicht einigen können.
Die Mehrheit sei der Regierungsvorlage beigetreten; die Min¬
derheit, der auch er angehöre, wolle dagegen, daß auf je
8000 Einwohner ein Abgeordneter komme, statt, wie nach der

Vorlage, erst aus 10,000. Das Resultat sei in beiden Fällen
das, daß bei der Wahl eines Abgeordneten auf 10,OM See¬
len 31, bei der Wahl auf 8M0 dagegen 38 Abgeordnete
den Landtag bilden würden. Im letzteren Falle handele cs
sich also, was die finanzielle Seite anbelange, um eine Mehr¬
ausgabe für 7 Abgeordnete. Die Reduktion der Zahl der
Abgeordneten fasse er auf lediglich als eine finanzielle Maß¬
regel. Dem gegenüber aber komme in Betracht die Bedeu¬
tung und das Ansehn des Landtags, der so reducirt werden
könne, daß er sein Gewicht vollkommen verliere. Er müsse
aber seine wichtige Stellung im Staatsorganismus behaup¬
ten. 38 Abgeordnete möchten genügend sein, um die Vor¬
lagen zu erwägen; aber bei einer Rcduction um 2̂ könnten
die Wahlen so ausfallcn, daß man sagen müsse, diese  Ab¬
geordneten sind nicht in der Lage, die Vorlagen nach allen
Richtungen hin richtig und eingehend zu prüfen. Bei einer
so umfassenden Rcduction müsse nothwendigerweise die Er¬
fahrung in allen Verhältnissen und Beziehungen des Landes,
welche dem Landtage unentbehrlich sei, zu sehr znsammen-
schrumpfen

Auch bei einer Zahl von 38 Abgeordneten trete noch
eine Reduction um 12 Köpfe ein; aber dies müsse auch das
Aeußerftc sein, bis wohin man gehen könne.

Außer diesen Gründen komme aber für das Fürstenthum
Lübeck noch ein specieller Grund hinzu, der nicht zu gering
anzuschlagen sei. Nach dem jetzigen Wahlgesetze stelle Lübeck
von 50 Abgeordneten4 , nach dem neuen werde es aber von
31 Abgeordneten nur 2 zu stellen haben. Rein nach der
Bevölkerungszahl gemessen, enthalte dies gar keine Ungerech-
rechtigkeit; allein die getrennte Lage der einzelnen Provinzen
brächte Besonderheiten mit sich und verlange besondere Be¬
rücksichtigung. Es sei z. B. keine Parallele zu ziehen zwischen
ihnen und einem Stücke derselben Provinz von entsprechender
Größe. Hier seien die benachbarten Theile im Wesentlichen
ähnlich und kennten trotz ihrer Scheidung ihre gegenseitigen
Verhältnisse. Die weit ab liegenden Fürstenthümer dagegen
seien in ihren speziellen Verhältnissen den Abgeordneten aus
dem Herzogthum nicht so bekannt. Es könne ihnen daher
auch nicht genügen, nur durch zwei Abgeordnete über dortige
Verhältnisse sich Aufklärung zu verschaffen. Zwei Abgeordnete
bildeten daher eine viel zu schwache Vertretung. — Es möge
auch sein, daß die Thätigkeit des Landtages in Folge der
Bundesverfassung geringer werde; immer würden aber auch
in Zukunft noch Vorlagen an denselben gelangen, welche die
größte Sorgfalt und eingehendstes Studium verlangten und
u. A. auch eine kräftige Vertretung Lübecks wünschenswerth
machten. Man möge nur jetzt die Krongutsvorlagenehmen,
die speciell für Lübeck wegen der Auncctirung von Ahrcnsböck
und wegen Aufgebung der Waldungen des Amts Eulin von
größester Wichtigkeit sei. Vier Abgeordnete könnten hier die
Interessen Lübecks den Abgeordneten des Herzogthums wol
mit einigem Nachdruck auseinandersetzen; was aber bloß 2
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sagten, würde wenig ins Gewicht fallen. — Es bleibe ferner
die Quotenfragc, die nach anderthalb Jahren wieder zur
Sprache komme und wobei sich das Verhältniß so stelle, daß
Birkenfeld, obwohl es 3 Quoten weniger zahle als Lübeck,
doch mit 4 Abgeordneten vertreten sein werde, während Lübeck
auf zwei reducirt sei. Der Ausschuß habe nun zwar das
Princip, daß nur die Seelenzahl bei der Abgeordnetcnwahl
maßgebend sein solle, beibehalten und sich nicht veranlaßt
gesehen, statt dessen ein anderes Princip anzunehmen. Einem
derartigen Vorgehen würden indessen die Gesetze nicht entgegen
sein. Das Staatsgruudgesetz sage, daß die Bevölkerungszahl
für die Anzahl der zu wählenden Abgeordneten nur maßgebend
sei für das damals zu erlassende Wahlgesetz, daß jedoch diese
Bestimmung auf jedem ferneren Landtage im Wege der Gesetz¬
gebung aufgehoben werden könne. Für das Quoteuverhält-
niß seien die Steuerkraft und die Domänen maßgebend.
Was stehe entgegen, daß man dem entsprechend für Lübeck
auch in Beziehung auf die Zahl seiner Abgeordneten das
Quotcnvcrhältniß als maßgebend aufstelle oder sonst ein
ähnliches Ausnahmegesetz begründet Allein die Minorität
habe etwas Derartiges nicht beantragt, sondern sie sei zufrie¬
den gestellt, wenn nach ihrem Vorschläge Lübeck drei Abge¬
ordnete verblieben. Er bitte daher den Landtag, den Antrag
der Minorität anzunehmen.

Minister von Berg : Die Staatsregierung sei stets der
Ansicht gewesen, daß es an sich unbedenklich sei, die Zahl der
Abgeordneten von 50 auf 25 zurückzuführeu. Sie sei dieser
Ansicht jetzt um so mehr, weil es auf der Hand liege, daß
der Landtag seit dem Jnslebentreten der norddeutschen Bun¬
desverfassung ganz erheblich geringere Arbeiten zu erledigen
habe als früher.

Wie weit die Bundesgcsctzgebuug greife, hätten wir an
den Verhandlungen des Reichstages gesehen. Militärgesctzge-
bung, Post und Telegraphen seien unserer Einwirkung entzo¬
gen. Die zukünftigen Arbeiten des Landtags würden sich also
auf ein Gebiet von viel geringerem Umfange als bisher er¬
strecken.

Die Staatöregierung sei indessen nicht so weit gegangen,
sondern habe die BevölkcrungSzahl, auf welche ein Abgeord¬
neter zu wählen sei, nur auf 10,000 Seelen gegriffen, weil
sie nach den früheren Verhandlungen im Landtage glaubte
annehmcn zu dürfen, damit den Wünschen des Landtags am
meisten entgegen zu kommen und weil es ihr Wunsch sei, in
dieser Frage jede Weiterung zu vermeiden

Da es wichtig sei, daß der Landtag schon hier erfahre,
welchen Standpunkt die Staatsregierung in Beziehung auf
die Größe der Wahlkreise einnehme, so erkläre dieselbe schon
jetzt, daß sie dem Anträge der Mehrheit— Antrag Nr. 8. —
nicht entgegentreten werde.

Was die Vorschläge der Minorität rücksichtlich der zu¬
künftigen Zahl der Abgeordneten betreffe, so könne er dieselben

nicht theilen und halte die vorgebrachten Gründe für unzu¬
treffend.

Wenn gesagt sei, daß der Landtag nicht die Autorität
behalte, die ihm gebühre, wenn die Mitgliederzahl nach dem
Vorschläge der Staatsregiernng auf 31 herabgesetzt werde, so
theilc er diese Bcsorgniß nicht; denn es mache sich immer mehr
die erfreuliche Erfahrung geltend, daß die Arbeitskräfte des
Landtags nicht lediglich im Staatsdienste zu suchen seien. Auf
die Kopfzahl komme es auch weniger an, als auf die Art und
Weise, wie die Geschäfte erledigt würden. Je nach der Weise,
wie er seine Aufgaben löse, könne auch ein kleiner Landtag
seine Autorität behaupten. Es könne jenes Bedenken auch
schwerlich ernstlich gemeint sein, denn sonst würden viele Ver¬
sammlungen unseres Landes als auritäkloS hingestcllt, welche
nur dieselbe Anzahl von Mitgliedern hätten, wie sie künftig
der Landtag haben werde.

Ein zweiter Punkt sei der, daß nach Ansicht der Mino¬
rität nothwcndig durch Vermehrung der Arbeitskräfte eine
schleunigere Erledigung der Arbeiten solle herbeigcführt werden,
daß also auf diese Weise verhältnißmäßig noch eine Erspar¬
nis; zu erzielen sei. Wenn diese Ansicht begründet wäre, so
könne es sich bei der beabsichtigten Reducirung gar nicht um
Ersparungsrücksichten handeln; denn dann müßte es bei 50
Abgeordneten noch schneller gehen, da alsdann noch mehr Ar¬
beitskräfte zu Gebote ständen. Es müßte also die Zahl der
Abgeordneten gar nicht vermindert werden.

Was endlich das Interesse Lübecks angehe, so könne er
dies Motiv nicht als begründet anerkennen. Er glaube nicht,
daß der Landtag init Rücksicht auf Lübeck für dieses eine an¬
dere Berhältnißzahl annehmen könne, was nur auf Kosten dcS
ganzen Großherzogthums geschehen könne. Die Interessen der
Fürstenthümcr seien auch immer auf dem Landtag vollständig
gewahrt worden. Es seien ihm keine Fälle bekannt, wo die¬
selben nicht ihre volle Berücksichtigung erhalten. Von Majo-
risirung sei nie die Rede gewesen und dagegen würde auch
kein Schutz dadurch gewährt werden, daß die Fürstenthümer
einen oder zwei Abgeordnete mehr zu wählen hätten.

Er glaube auch nicht, daß cS richtig sein würde, der
Abgeordnetcnwahl ein anderes Princip zu Grunde zu legen.
Es liege im Wesen und der Bedeutung des Landtags, daß
nicht das Gewicht der einzelnen Landcstheilc, sondern die Kopf¬
zahl entscheidend sein müsse. Man möge bedenken, wohin das
führen könne. Conseqnenter Weise könne dann auch im Her-
zogthum ein District gegenüber einem andern sagen: wir müs¬
sen stärker vertreten sein, weil wir mehr Gewicht haben. Mit
einem solchen Principe würde mau entschieden Fiasco machen.
Er empfehle daher dem Landtage mit Rücksicht aus die dadurch
zu erzielende Ersparniß und in der Uebcrzeugung, daß der¬
selbe weder an Autorität noch an Arbeitskraft verlieren werde,
die Annahme des vorliegenden Artikels.

Abg. Ahlhorn: Die Minderheit des Ausschusses moti-
vire ihren Antrag hauptsächlich damit, daß Lübeck im Falle
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der Annahme der Vorlage nur zwei Abgeordnete in den Land¬
tag zu entsenden habe und damit im Landtage und auch in
den Ausschüssen nicht genügende Vertretung finden werde. Es
werde aus die Stimmen von 4 Personen mehr Gewicht ge¬
legt, als auf die von zweien. — Er habe für seine Person
das Interesse Lübecks überall wahrgenominen, wo er es als
berechtigt erkannt habe, so in der Quotcnfrage, in der nach
seiner Meinung Lübeck Unrecht geschehen sei.

Von Majorisirung sei übrigens keine Rede. In allen
wichtigen Fällen lägen die Beschlüsse des Provinzialraths vor
und der Landtag sei immer davon ausgegangcn, diese Pro¬
vinzialrathsbeschlüsse zu den seinigen zn machen, so daß es
meistens nur ans eine Notiznahme von diesen Beschlüssen hin¬
auskomme.

Es könne deswegen auch nicht davon die Rede sein, das
ganze Princip zu ändern, obwohl er sonst Lübeck Wohl noch
einen oder zwei Abgeordnete mehr gönne.

DaS Vorgehen der Staatsrcgierung in dieser ganzen
Sache sei durchaus anzuerkennen. Die Abschaffung des Drei-
classensystems sowie das soeben vom Ministertisch erklärte Ein-
verständniß mit einer noch bedeutenderen Vergrößerung der
Wahlkreise, als sie der Entwurf vorgeschlagen habe, seien
große Fortschritte, die mit Freuden zu begrüßen seien.

zffDer Verstand sei nicht immer bei dem Geldsack.
Was die Verringerung der Abgeordnetenzahl betreffe, so

seien 3l tüchtige, von Fürstengunst und Volksgunst unabhän¬
gige, weder nach oben, noch nach unten blickende Abgeordnete
schon im Stande , die Autorität des Landtags aufrecht zu
erhalten.

Abg. Brsckhaus : Er müsse der Behauptung des Abg.
Deeken, daß Lübeck gegenüber Birkenfcld überlastet sei, wider¬
sprechen. Birkenfeld trage nach seinem Verinögen gerade so
viel zu den Centrallasten bei wie Lübeck. Die Quotenfrage
komme jetzt gar nicht in Betracht; sie habe an ihrer Bedeu¬
tung viel verloren. Die 3 och, welche Lübeck mehr beitragen
solle, seien jetzt nicht mehr richtig. Der Beitrag Birkenfclds
beziffere sich setzt aus 9 '/z stp und derjenige Lübecks sei auf
10 cho heruntcrgegangen. Der Unterschied sei also ein ganz
unbedeutender.

Abg. Schomann : Wenn der Abg. Deeken  sich dafür
ausgesprochen habe, daß das Land seine Abgeordneten statt
nach der Scelenzahl nach der Steuerfreist der einzelnen Lan-
destheilc stellen solle, so wolle er darauf aufmerksam machen,
daß wir dadurch den Census, den wir soeben für den einzel¬
nen Wähler aufgehoben haben, für die einzelnen LandeZtheile
wieder cinführen würden. Den Einwand anlangend, daß bei
der Verminderung der Zahl der Abgeordneten auf 31 nicht
genügende Arbeitskräfte vorhanden sein würden, weise er dar¬
auf hin, daß in den meisten Wahlkreisen, wie wir sie in Zu¬
kunft haben würden, 4 Abgeordnete gewählt werden würden
und daß die Wahlmänner bei der Wahl der Abgeordneten
schon darauf sehen würden, daß sic eine Persönlichkeit bekämen,

welche die erforderliche Arbeitskraft besitze. Auch sei ein Land¬
tag von der Mitglicderzahl unseres zukünftigen nicht ohne
Beispiel in Deutschland. Die Landtage der Herzogtümer
Coburg und Gotha hätten sogar nur 11 resp. 19 Mitglieder
und der vereinigte Landtag beider nur 21 Abgeordnete. Daß
darum die Aufgaben dieser Landtage weniger gut gelöst wür¬
den, sei ihm nicht bekannt und würden wir im Vergleich zu
ihnen wol jedenfalls mit der Zahl von 31 Abgeordneten aus-
reichen.

Abg. Strackerjan III: Er sei für den Antrag der
Minderheit und die gegen denselben vorgebrachten Gründe
hätten nicht vermocht, ihn zu dem Vorschläge der Mehrheit
des Ausschusses umzusti,innen. Es sprächen namentlich zwei
Gründe für die Minderheit. Der eine sei ein allgemeiner,
daß nämlich 38 Personen besser die Autorität des Landtages
und sie erforderlichen Arbeitskräfte sicherten. Es sei klar,
daß eine Grenze da sei, wo beides aufhöre. Er finde sie in
der angegebenen Zahl. Es werde sich jedoch wenig darüber
sagen lassen, wo sie anfangen und ob sie bei der Zahl von
30 Mitgliedern gerade beginne. Wenn allerdings lauter solche
ideale Männer zu finden seien, wie sie der Abg. Ahlhorn
geschildert habe, dann würde er gerne mit 31 Mitgliedern zu¬
frieden sein; doch das sei, wie die menschlichen Dinge einmal
beschaffen seien, nicht wol zn erwarten. Die Arbeiten des Land¬
tags würden, wenn sie auch an Umfang geringer werden
möchten, doch wichtige Gegenstände genug umfassen, die eine
eingehende und vielseitige Prüfung erforderten. Es könnten
Cisenbahnvorlagen und viele andere wichtige Sachen trotz des
NorddeutschenBundes an uns herantreten. — Im Ganzen
lasse sich indessen wenig hierüber sagen, es sei dies mehr Sache
des Gefühls.

Der zweite, speciellc, Grund für ihn bestehe darin, daß es
nothwendig sei, dem Fürsienthum Lübeck wenigstens drei Ab¬
geordnete zuzngestehen. In dieser Beziehung habe er jedoch
nicht dieselben Gründe, wie der Abg. Deeken.  Cr lege kein
Gewicht auf das Argument, daß Lübeck nach seiner Steuer¬
kraft und der Größe des Domaniums stärker vertreten sein
müsse. Auch bestimme ihn nicht das Verhältniß Lübecks zu
Birkenfeld, welches letztere nach dem neuen Wahlgesetze vier
Abgeordnete behalte, während Lübeck auf zwei beschränkt werde.
Auch könne eine mögliche Ueberstimmung Lübecks kein Grund
sein, da diese Möglichkeit unter allen Umständen bleibe. Aber
er glaube, daß sich aus 3 Personen besser die erforderliche
Kunde der speciellen Verhältnisse heraus holen lasse, als aus
zweien. Das Fürstenthum Lübeck liege weit ab und die we¬
nigsten der Abgeordneten aus dem.Herzogthum hätten eS per¬
sönlich kennen gelernt. Man könne sich die Kunde von dor¬
tigen Verhältnissen nicht anders ergänzen lassen, als von den
Abgeordneten. Dazu erschienen aber zwei Abgeordnete nicht
ausreichend. Möglich allerdings, daß von Lübeck aus zwei
so überall orientirte Leute geschickt würden; allein es sei doch
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auch schwer, solche zu finde» und Drei böten in dieser Be¬
ziehung doch größere Sicherheit.

Die Verhandlungen des Provinzialraths könnten einen
solchen Mangel in der Vertretung nicht ersetzen, da bei ihnen
oft manche Zweifel zurückblieben, deren Hebung wünschens-
werth sei.

Er wisse nicht, ob jeder einzelne Grund für sich allein
stark genug für ihn sein würde, bei dem Anträge der Minder¬
heit zu verbleiben; aber beide zusammen ließen ihn denselben
als den richtigeren erscheinen.

Abg. Russell : Auch er sei für den Antrag der Min¬
derheit. Für denselben sprachen aber auch noch andere Gründe,
die bisher nicht hervorgchoben worden seien. Die Vorlage
sei hauptsächlich zu dem Zwecke gemacht, um Ersparnisse zu
erzielen. Damit sei er durchaus einverstanden, sofern e§
nicht auf Kosten des Landeswohles geschehe. Der Landtag
fei in seiner Bedeutung nicht so weit zurückgeschoben, wie dies
vom Ministertische behauptet sei. Von dorr sei darauf hin¬
gewiesen, daß der Landtag keinen Einfluß ans die politische
Entwickelung habe. Er wolle aber dagegen bemerken, daß
wir niemals in dieser Richtung einen entscheidenden Einfluß
haben ausüben könne», uns im Gcgentheil immer der sog-
politischen Nothwendigkeit hätten fügen müssen. Auch er sei
der Ansicht, daß die Autorität des Landtags nicht von der
Zahl der Mitglieder abhänge, sondern von ihrer Tüchtigkeit.
Er lege aber ein bedeutendes Gewicht darauf, daß der Wille
des Landes hier im Landtage zum Ausdruck komme und das
sei bei einer etwas größeren Anzahl von Abgeordneten weit
mehr der Fall. Es sei gesagt worden, daß der Landtag nur
unerhebliche Arbeiten zu erledigen haben werde. Man möge
jedoch nur auf die jetzigen Vorlagen, die Krougutsvorlage,
die Erhöhung der Einkommensteuer, den Zuschlag zur Grund¬
steuerw. blicken. Derartige wichtige Vorlagen würden auch
in Zukunft noch kommen. Wir seien nicht unempfindlicher
gegen Steuerzahlen geworden, seit der Norddeutsche Bund be¬
gründet sei und eine Erhöhung der Steuern werde noch oft
wieder kommen.

Aus diesem Grunde schon sei er gegen die Verminderung
der Abgeordnetcnzahl auf 31. Tic Ersparniß sei außerdem
sehr unerheblich. Die 7 Abgeordneten verursachten, wenn man
annehme, daß der Landtag alle Jahre einen Monat tage, all¬
jährlich einen Kostenaufwand von ca. 500 Thlr., da8 mache
für die ganze Finanzperiodc 1500 Thlr. Um so weniger aber
sei der Verminderung bio auf die Zahl von 31 zuzustimmeu,
als dieselbe schon um ein ganzes Viertel, um 13 Personen
verringert sei.

Es möge ferner die Quantität der Vorlagen abuchmen,
nicht aber auch zugleich deren Gewicht. Insofern als deswe¬
gen auch weniger Zeit zur Erledigung der Arbeiten nöthig
sei, trete ja auch schon hierdurch eine Ersparniß ein.

Auch die Gründe deS Abg. Deeken,  wenn sie auch nicht
so bedeutend seien, verdienten einige Berücksichtigung.

Auf Grund des jetzt beabsichtigten Wahlgesetzes werde
ein Landtag berufen werden, der möglicherweise über Sein
oder Nichtsein zu entscheiden haben werde. Da sei eö noth-
wendig, daß er wenigstens so viele Mitglieder zähle, daß man
aunehmen könne, er repräsentire die Stimmung und den Wil¬
len des Landes.

Inzwischen ist ein Antrag auf Schluß der Debatte ge¬
stellt. Der Präsident theilt mit, daß sich zum Worte nur
noch der Abgeordnete Rüder  gemeldet habe.

Der Antrag auf Schluß ist genügend unterstützt und
wird angenommen.

Abg. Ahlhorn (zur Geschäftsordnung): Er beantrage
namentliche Abstimmung wegen des Minderheitsantrages.

Sodann erhält vor der Abstimmung auf Verlangen noch
das Wort der Berichterstatterder Mehrheit Abg. Selk-
AMNN II : Es handle sich bei der vorliegenden Frage um
zwei Rücksichten, eine allgemeine und eine speciellc auf das
Fürstenthum Lübeck. Was die erstere anbelauge, so stimme
er dem Abg. Strackerjan  darin bei, daß sich darüber, ob
einige 7 Abgeordnete mehr oder weniger im Landtage wären,
mit entscheidenden Gründen nicht streiten lasse. Abgeordnete,
wie der Abgeordnete Ahlhorn  sie characterisirt habe, sach¬
verständige, charakterfeste und nach allen Seiten unabhängige
Männer, die daneben Zeit und Lust zu den Landtagsgcschäften
haben, solche Leute seien nicht dick gesäet. Ob man bei einer
großen Anzahl von Abgeordneten darauf rechnen könne, nur
solche Leute in den Landtag zu bekommen, sei doch sehr
zweifelhaft. Wenn unter diesen nur wenige ungeeignete her¬
einkämen, so stehe es, was die Autorität des Landtags anbe¬
lange, schon schlimm; denn daS Urtheil über diese Wenigen
werde sich nur zu leicht auf die ganze Versammlung über¬
tragen. Bei einer Anzahl von 31 Abgeordneien sei dagegen
schon mehr Sicherheit dafür vorhanden, daß alle Abgeordnete
tüchtig sein würden.

Was die erforderlichen Arbeitskräfte aubelangc, so sei er¬
ber entgegengesetzten Ansicht wie die Minorität. Er habe
schon früher, ganz abgesehen von der Entziehung mancher
Gegenstände durch die norddeutsche Bundesverfassung, seine
Ansicht dahin ausgesprochen, daß eine geringere Anzahl von
Abgeordneten mit den Geschäften fertig werden könnten. ES
seien ja die wesentlichen Gcsehgebungsarbeiten für das Groß¬
herzogthum erledigt. Der Ausbau der Verfassung sei fertig;
die größeren Organisationsfragen— Deich, Gewerbeordnung,
Gerichtsverfassungre. — seien erledigt. Wenn man dazu dasje¬
nige nehme, was an früheren regelmäßigen Arbeiten an den
Reichstag übergegangen sei, so bleibe nicht viel mehr zu erle¬
digen und das zu beurtheilen und zu übersehen, würden 31
Mitglieder durchaus hinreichend sein.

Daß bei einer größeren Mitgliederzahl die Geschäfte
rascher sollten erledigt werden, könne er nicht für richtig hal¬
ten. Größere Versammlungen seien ersahrungmäßig schwer¬
fälliger, ohne darum gerade gründlicher zu sein. Kleinere



17

Versammlungen dagegen arbeiteten rascher und böten sonach
einen doppelten finanziellen Vortheil. Was das specielle Ver¬
hältnis des Fürstenthums Lübeck angehe, so könne es unmög¬
lich für die Frage, auf welche Bevölkerungszahl im ganzen
Großherzoglhum ein Abgeordneter zu wählen sei, maßgebend
sein, ob bei dieser oder jener Zahl Lübeck einen Abgeordneten
mehr oder weniger bekomme. Wenn die Verhältnisse eines
einzelnen Wahlkreises in dieser Weise maßgebend sein sollten,
dann könnten mit demselben Rechte auch alle andern Wahl¬
kreise kommen. So könnten die sämmtlichen münsterschen Wahlkreise
kommen, die auch ziemlich abgeschlossen von den übrigen Lan-
destheilen liegen und deren Abgeordnetenzahl von 12 auf 6,
also um die Hälfte herabgesetzt werden würde. Diese würden
sich vielleicht gerade gut dabei stehen, wenn auf je 9000
Seelen ein Abgeordneter käme. Es könne deswegen ein ein¬
zelner Wahlkreis nicht maßgebend sein wollen. Die Verhält-
nißzahl bleibe dieselbe, ob es 10,000 oder 8000 Seelen seien,
nur die Gesammtzahl sti verschieden.

Die Minderheit könne doch auch der Stimme deS einen Ab¬
geordneten mehr nicht das absonderliche Gewicht beilegen, daß
dadurch eine mögliche Majorisirung abgewendet werden könne.
Gerade, weil das Herzogthum in der Majorität sei, hätten
stets Eutin und Birkenfeld in ganz vorzüglicher Weise Berück¬
sichtigung gefunden und wenn ihre Interessen denen des Her¬
zogthums einmal entgegengesetztgewesen, sei ihnen häufig
mehr zugewandt worden, nur um jeden Schein der Majorisi-
rung zu vermeiden.

Es liege also auch kein Grund vor, wegen des Interesses
des Fürstenthums Lübeck eine andere Bevölkerungszisser als
die von dem Entwurf angenommene aufzustellen und bitte er
daher um Annahme des Antrages der Mehrheit.

Es findet hierauf zunächst namentliche Abstimmung über
den Antrag der Minderheit Nro. 3u . „im Art. 3. 8 1. werde
statt „10,000" „8000" gesetzt" Statt und wird derselbe mit
37 gegen 12 Stimmen abgelehnt.

Es stimmten für denselben:
Beckhusen , Böhmcker , Bremer , Brörmann,

Deeken, Höltermann , Lentz, Russell , Schwegmann,
Strackerjan I., Strakerjan III. und Stuckend org.

Gegen denselben:
Abels , Ahlhorn , Arkenau , Bartel , Brockhaus,

Bnlling , Cammann , Eilks , Eissel , Huber , Hull-
mann , Janssen , Köhler , Krahn , Lüerssen , Mül¬
ler , Niebour , Oetken I., Oetken II., Oldejohanns,
Orth , Pancratz , Ramien , Rüdebusch , Rüder,
Schildt , Schomann , von Schrenck, Schrimper,
Schulze , Selkmannl ., SelkmannII ., StrakerjanII .,
Struthofs , Tantzen , Taphorn , Millers.

Der Abgeordnete Huchting .fehlte.
Es wird hiermit der AusschußantragNro. 4. ange¬

nommen.
Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

Zum Art. 4. Z. 1 — 4. werden die Ansschußanträge
Nro. 5:

„der letzte Satz im Art. 4. Z. 2. werde gestrichen"
und Nro. 6:

„der Art. 4. werde mit dieser Aenderung angenommen"
nach einander angenommen.

Zum Art. 5. liegt ein Minderheits- und Mehrheitsan¬
trag vor. Der Präsident verliest dieselben.

Der Antrag der Minderheit Nro. 7. lautet:
„Anstatt der im Art. 5. enthaltenen Wahlkreise wer¬
den folgende Wahlkreise gebildet:

Wahlkreis:
1) der Obergerichtsbczirk Oldenburg mit dem Amte

Wildeshauscn und ohne das Amt Friesoythe,
2) der ObergerichtsbezirkVarel,
3) der Obergerichtsbezirk Vechta mit dem Amte Frie¬

soythe und ohne das Amt Wildeshausen,
4) das Fürstenthum Lübeck,
5) das Fürstenthum Birkenseld."

Der Antrag der Mehrheit dagegen, Nro. 8., geht dahin,
folgende Wahlkreise zu bilden:

Wahlkreis:
1) die Stadtgemeiudc Oldenburg und das Amt Ol¬

denburg mit Ausschluß der Gemeinde Hatten,
2) die Aemtcr Berne, Delmenhorst und Wildeshausen

und die Gemeinde Hatten,
3) die Aemter Elsfleth, Brake, Ovelgönne, Stoll-

hamm und Landwührden.
4) die Stadtgemeinde Barel und die Aemtcr Varel

und Westerstede,
6) die Stadlgemeinde Jever und das Amt Jever,
6) die Aemter Vechta, Stcinfeld und Damme,
7) die Aemtcr Cloppenburg, Löningen und Friesoythe,
8) das Fürstenlhum Lübeck,
9) das Fürstcnthum Birkenfeld."

Der Präsident bringt zunächst den Minderheitsantrag,
als den am weitesten von der Regierungsvorlage sich entfer¬
nenden, zur Abstimmung.

Derselbe wird abgelehnt und darauf der Mehrheitsan¬
trag und mit der hierdurch beschlossenen Aenderung der ganze
Art. 5 angenommen(Antrag Nro. 9).

Die Artikel6 und 7 werden nach den Ausschußanträgen
Nro. 10, 11 und 12 angenommen, desgleichen die Artikel8
bis 17. Zum Art. 18 stellt der. Abg. Ahlhorn  folgenden
genügend unterstützten Antrag:

„der Nachsatz in diesem Artikel von den Worten „ oder
der oder einer" in der vorletzten Zeile an fällt weg."

Abg. Ahlhorn : Er stelle den Antrag auf Streichung
dieses Nachsatzes, weil die Regierung nach demselben an Stelle
eines der Schöffen der zusammengelegten Gemeinden auch
den Bürgermeister des betreffenden Wahlbezirks, also einen
Staatsdiener, mit dem Vorsitz in der Wahlversammlung beauf-

3
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tragen könne. Dies sei verkehrt. Es sei derselbe Fall , wie
wenn hier im Herzogtum das Amt die Urwahlen leiten solle.
Durch eine solche Bestimmung müßten die Schöffen sich belei¬
digt fühlen. Die Regierung könne ja, wenn mehrere Gemein¬
den zusammengelegt würden, den besten Schöffen auswählen.

Abg. Selkmann II.: Die vom Abgeordneten Ahlhorn
beanstandete Bestimmung finde sich gleichmäßig in dem jetzt gelten¬
den Gesetze und auch in dem Wahlgesetze von 1849. Es sei auch
ein genügender Grund dafür vorhanden. Wenn mehrere Gemein¬
den zusammengelegt würden und der Schöffe einer dieser Gemein¬
den solle den Vorsitz in der Wahlversammlung führen, so würden
sich die anderen Gemeinden zurückgesetzt fühlen. Der einzelne
Schöffe habe vielleicht in seiner kleinen Gemeinde genügende
Autorität, nicht aber darüber hinaus auch über alle zusam¬
mengelegten Gemeinden- Außerdem werde ihm häufig wegen
der Kleinheit seiner Gemeinde die nöthige Geschäftsgewandheit
fehlen. Daher sei es zweckmäßig, wenn die Regierung die
nächste Vorgesetzte Person mit dem Vorsitz beauftragen könne.
Dieser nächste Vorgesetzte sei zwar ein Staatsbeamter, habe
aber doch säst nur mit Gemeindeangelegenheiten zu thun.
Man müsse doch für den Fall, daß der Schöffe ganz unge¬
eignet sei, bei der Zusammenlegung mehrerer Gemeinden den
Vorsitz zu führen, der Regierung jenen Weg offen halten.
Er bitte daher den Antrag des Abg. Ahlhorn  abzulchnen.

Abg. Ahlhorn: Die Ausführungen des Vorredners
könnten ihn nicht bestimmen, von seinem Anträge abzugchcn.
ES seien nur ganz kleine Wahlbezirke, welche zusammengelegt
würden, die dadurch noch nicht so groß würden, wie andere
Wahlbezirke. Es sei deswegen kein Grund vorhanden, warum
man hier nicht die gleiche Bestimmung, wie bei uns, gelten
lassen wolle. Unsere Gemeindevorsteher würden es als eine
Beleidigung auffassen, wenn die Urwahl unter Vorsitz des
Amtmanns vor sich gehen sollte und die Urwähler selbst wür¬
den sich dadurch genirt suhlen. Auch werde durch die Zusam¬
menlegung das Wahlgeschäft wenig schwieriger. Es werde
zu keinen Collisionen führen, wenn der Vorsitz einem Schöffen
anvertraut werde.

Abg. Selkmann II. : Gemeindevorsteher und Schöffen
seien nicht gleichzustellen. Die Schöffen hätten eine viel un¬
tergeordnetere Stellung und gerade in den kleinen abgelegenen
Orten Birkenfelds, wo der Bildungsgrad ein sehr niedriger
sei, werde bei den Schöffen die nöthige Geschästskenntniß
mangeln. Er wisse nicht, ob selbst der beste Schöffe aus
solchen Gegenden für geeignet gelten könne. Und die Regie¬
rung solle ja nur dann, wenn er nicht geeignet sei, den Bür¬
germeister nehmen können.

Der Antrag Ahlhorns  wird hierauf, nachdem bei zwei¬
felhafter Abstimmung die Gegenprobe gemacht ist, mit 23
gegen 21 Stimmen angenommen und darauf der Art. 18
des Entwurfs mit der eben beschlossenen Aenderung.

Es werden sodann die Artikel 19—28, der Art. 29 in
Gemäßheit der Ausschußanträge Nro. 14 und 15, die Artikel

30 und 31, der Art. 32 gemäß den Ausschußanträgen
Nro. 17 und 18, ferner die Artikel 33, 34, und 35—39,
40, 4l , 42, gemäß den Ausschußanträgen Nro. 20, 21, 22,
23 — 25 discussionslos angenommen.

Zu Art. 43 bemerkt der Berichterstatter Abg. Selk-
mann II . : daß die Worte in dem Entwürfe: „insofern sie
nicht- anwesend gewesen  sind", verkehrt seien. Ter
Ausschuß habe es aber nicht für erforderlich gehalten, des¬
wegen einen besonderen Antrag zu stellen, da es für einen
bloßen Nedactionsfehler zu halten sei. Er werde bei der
zweiten Lesung darauf zurückkommen.

Die Artikel 43 —45 des Entwurfs werden darauf an¬
genommen und erklärt damit der Präsident die erste Lesung
des Wahlgesetzes für beendigt. - /

2. Bericht des Finanzausschusses zu dem
Schreiben der Staatsregierung , betr. die  Dienst¬
qualität deS Oderaufsehers in der Jrrenheilan-
stalt zu Wehnen.

Der Präsident verliest die Ausschußanträge, wonach die
Mehrheit des Ausschusses Annahme, eine Minderheit dagegen
Ablehnung der Regierungsvorlage wegen Verleihung des
Characters eines Civilstaatsdieners an den Oberaufseher der
Jrrenheilanstalt beantragt.

Minister von Berg : Die Minorität habe sich gegen
den Vorschlag der Staatsrcgierung ausgesprochen; wesentlich
weit sie der Ansicht sei, daß, ein höheres Gehalt zu gewähren,
im vorliegenden Falle richtiger sei, als noch einen Staats¬
diener mehr zu bekommen. Der Fall liege hier aber so, daß
eine Erhöhung der Einnahme nicht gerade entscheidend sei.
Das sei auch in sehr vielen Fällen nicht das Entscheidende;
es komme vielmehr den Betreffenden meistens darauf an, daß
sie die Sicherheit hätten, in ihren alten Tagen nicht darben
zu brauchen und sonst bei eintretendcr Arbeitsunfähigkeit nicht
Unterstützung aus Armenmitteln suchen zu müssen. — Die
Staatsregierung sei im Ganzen damit einverstanden, so wenig
wie möglich Staatsdiener anzustellen. Dafür seien die ver¬
schiedenen Vorlagen ein Beweis, welche das Bestreben zeigten,
die Zahl der Staatsdiener möglichst zu vermindern. — Im
Interesse der Anstalt aber oder richtiger im Interesse der
vielen unglücklichen Insassen derselben sei hier eine Anstellung
durchaus geboten, da eine Personaländerung für diese armen
Menschen von großem Nachtheil sein könne. Wenn der
Landtag die Vorlage ablehne, so habe die Regierung, die
etwa daraus entstehenden Nachtheile nicht zu verantworten.

Abg. Ahlhorn: Die Minderheit des Ausschusses habe
Ablehnung der Vorlage beantragt hauptsächlich in dem Ge¬
danken, daß die Jrrenheilanstalt einmal neu eingerichtet wer¬
den müsse. Die Anstalt belaste das Budget mit einer hohen
Summe, die sich noch von Jahr zu Jahr steigere und sich
gegenwärtig auf 4000 Thlr. belaufe. Der betreffende Be¬
amte möge tüchtig sein; aber man könne sich auch irren. Im
vorigen Jahre sei für einen Jnspector an der Strafanstalt
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zu Vechta eine Gehaltserhöhung bewilligt und sechs Wochen
nachher sei derselbe pensionirt worden, wobei ihm natürlich
das erhöhte Gehalt auf die Pension angerechnet worden sei.
Man müsse daher vorsichtig sein.

Das Bestreben der Staatsregierung auf Verminderung
der Zahl der Staatsdiener finde im klebrigen seine volle An¬
erkennung.

Die Verantwortung für die Nichtanstelluug des betreffen¬
den Aufsehers wolle er unbedenklich auf sich nehmen; es wür¬
den sich wol noch Männer finden, die jenem Dienste gewachsen
seien, ohne daß man sie zu Staalsdienern zu machen
brauche.

Minister vo» Berg : Er glaube, daß der Abg. Ahl¬
horn  sich sehr irre, wenn er meine, daß eine etwaige Revi¬
sion zu einer Ermäßigung des Personals führen werde. Die
Zahl der Wärter und Ausscher seien feststehende Verhältnisse
und es werde nie zu einer Verminderung des Personals
kommen.

Er glaube nicht zu irren, wenn er behaupte, daß die
Zuschüsse für Wehnen nicht gestiegen, sondern herabgegangen
seien. Nicht einmal sämmtliche Gehalte würden aus der
Staatskasse bezahlt. Die Verwaltung von Wehnen brauche
den Vergleich mit allen ähnlichen Anstalten in Deutschland
nicht zu scheuen.

Der Hinweis auf den Fall einer Pensionirung in Vechta
Passe nicht. Dort handle es sich um einen Staatsdiener,
hier um einen, dem erst diese Qualität verliehen werden solle.
Uebrigens sei in jenem Falle keine Pensionirung eingetreten,
sondern blos eine Dispositionsstellung und es sei zu hoffen,
daß der Betreffende noch anderswo untergebracht werden
könne. Derselbe sei wesentlich deswegen zur Disposition ge¬
stellt, weil er sich in seiner Stellung nicht befriedigt gefühlt
habe und naturgemäß deshalb das nicht gewesen sei, was die
Regierung von ihm erwartet habe. Es werde sich indessen
eine passende Verwendung für ihn schon noch finden.

Dem Abg. Ahlhorn  wolle er noch bemerken, daß die
Verantwortung für etwaige aus der Ablehnung entstehende
Nachtheile unter Umständen sehr schwer wiegen könne. —

Der Präsident bringt hierauf den Antrag der Staats¬
regierung zur Abstimmung und wird derselbe mit 24 Stimmen
gegen 22 angenommen.

3. Bericht des Finanzausschusses zu dem
Schreiben Großhcrzoglicher Staatsregierung vom
23. Mai 1868 , bekr. nachträgliche Genehmigung
des Verkaufs der Amtsdesitzung zu  Rastede.

Abg. Ahlhorn: Er sei in Rastede ziemlich genau be¬
kannt. Das Gebot sei recht niedrig. Das Taxat sei 10,000 Thlr.
Wie die Verhältnisse dort wären, hätte die Hoskasse, da sie
voraussehen konnte, daß keine Concurrenz da sein würde, rich¬
tiger gethan, daß Taxat sogleich zu bieten. Das hätte sie
thun müssen, namentlich, weil das Areal so liege, daß der Hof
es gar nicht entbehren könne. Dem Großherzoge selbst liege
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natürlich die ganze Sache fern, aber seine Rathgeber hätten
besser handeln können. In Rastede seien sogar Stimmen laut
geworden, das Amt sei nur deswegen eingegangen, weil der
Großherzog das Amthaus haben wolle. Das Gerücht existire
und das sei schlimm genug. Es sei wol durch ein Paar
Tausend Thaler mehr zu vermeiden gewesen.

Uebrigens habe man vor 2 Jahren eine günstige Gele¬
genheit versäumt, wo man für ein kleines Stück von der
Amtsbesitzung ein Paar Tausend Thaler habe bekommen kön¬
nen, als nämlich die Gemeinde ihren Friedhof nach keiner
Seite als bloß nach der Seite des Amtshauses hin habe er¬
weitern können und gerne einen Streifen von der Amtsbe¬
sitzung habe erwerben wollen.

Es sei allerdings jetzt wenig bei der ganzen Sache zu
machen und erkläre er daher im Einverständniß mit den übri¬
gen Antragstellern der Minderheit, daß sie ihren Antrag
zurückzögen. —

Es wird darauf der allein übrigbleibende Antrag der
Mehrheit auf nachträgliche Genehmigung des Verkaufs zur
Abstimmung gebracht und angenommen.

4. Bericht des Finanzausschusses zu dem
Schreiben Großherzoglicher Staatsregierung vom
4. Mai 1868 , betr. die Ueb erficht der Militair-
rechnungsresultate pro 1. Januar bis 30. Septem«
ber 1867.

Die Anträge des Ausschusses Nro. 1:
Der Landtag wolle zur Deckung der in Frage stehen¬
den Mehrausgaben aus den nachgewiesenen Erspar¬
nissen seine Zustimmung geben,

und Nro. 2:
Derselbe wolle zur Ausgabe von 2150 Thlr. Equi-
pirungsgeldern an die in die preußische Armee üder-
gctretencn Offiziere seine Zustimmung ertheilen,

werden ohne Discussion angenommen.
Zum Anträge3 des Ausschusses verlangt das Wort
Regierungscommissar Meinardus : In diesem Anträge

sei die Absicht des Landtages, wenn er ihn annehme, wol
nicht präcis genug ausgedrückt. Derselbe gehe dahin:

Der Landtag wolle sich mit den Vorschlägen Groß¬
herzoglicher Staatöregierung in Betreff der erforder¬
lichen Caserneneinrichtungen einverstanden erklären,
dieselbe jedoch ersuchen, zunächst noch unter Zusicherung
eines den Kosten des Erweiterungsbaues der Caserne
in Oldenburg gleichkommenden Zuschusses wegen Her¬
stellung der conventionsmäßigen Garnisonseinrichtung
für ein Bataillon weitere Verhandlungen mit anderen
Gemeinden eintreten zu lassen.

Die Zusicherung, welche anderen Gemeinden gemacht wer¬
den solle, müsse nicht lediglich auf einen„den Kosten des Er¬
weiterungsbaues der Kaserne in Oldenburg" gleichkommenden
Zuschuß gerichtet werden. So sei es nicht zu präcisiren. Es
handele sich nicht gerade um die Erweiterung einer Ca-

3 *
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ferne, wenn das 3. Bataillon in Oldenburg bleibe, sondern
der Raum für die unterzubringende Mannschaft werde, wo
sich Platz finde, in allen  Casernen gesucht werden. Außer¬
dem aber handele es sich nicht bloß um die Beschaffung der
nöthigen Casernenräume, sondern auch des erforderlichen Mo¬
bilinventars. Alle Kosten, welche durch diese verschiedenen
Beschaffungen verursacht würden, würden nach der Absicht
des Landtages den Zuschuß bilden sollen, der einer auswärti-
gemeinde zugesichert werden solle. Wenn aber dies, wie er
nicht zweifele, die wirkliche Absicht des Landtags sei, so sei
die Redaction des Antrages nicht richtig und müsse dieselbe
weiter gefaßt werden. Auch der Ausschuß werde gemeint
haben, daß die Kosten, welche in Oldenburg, falls das 3.
Bataillon hier bleibe, mehr aufgcwendet werden müßten, als
wenn bloß zwei da blieben, als Zuschuß gegeben werden
sollten.

Abg. Deeken: Er wolle constatiren, daß, wenn er für
den Ausschuszantrag Nro. 3 stimme, dies nur unter dem
am Ende des Ausschußderichts gemacbten Vorbehalt geschehe.
Dieser Vorbehalt sei für die Abgeordneten aus den Fürsten-
thümern die Vorbedingung ihrer Zustimmung. Es handele
sich ja um Ersparnisse, die aus der Centralverwaltung resul-
tirten, welche für Zwecke des Herzogthums ausgegeben wer¬
den sollten. Eine entsprechende Quote dieser Ersparnisse müsse
den Fürstenthümern zu Gute kommen. Da er jedoch die
ganzen Verhältnisse jetzt nicht vollständig übersehe, könne er
noch keinen bestimmten Antrag dicserhalb stellen.

Berichterstatter Abg. Bartel : Die Absicht des Aus¬
schusses bei dem Anträge Nro. 3 sei die gewesen, daß der
betreffenden Gemeinde das zugesichcrt werde, was hier für
Aufnahme von 216 Mann mehr verausgabt werden müßte,
einerlei, worin die Ausgaben gerade beständen.

Regicrungscommissar Meinardus : Dem Anträge
werde somit die Bedeutung unterzulegen seien, daß das den
Zuschuß bilden solle, „was 3 Bataillons in Oldenburg unter¬
zubringen mehr kosten würde, als 2 Bataillons". Denn es
müßte hier zwar nur der Raum für 216 Mann gewonnen
werden; aber es müsse daneben das mobile Inventar für ein
ein volles  Bataillon beschafft werden. Viele andere Gar-
nisonseinrichtungen, die außer dem Casernenbau und dem
Inventar von einer anderen Gemeinde noch hergestellt werden
müßten, seien hier nicht mehr erforderlich, z. B. Arrest- und
Wachlocale, Exercir- und Schießplätze rc. Die Mehrkosten
in Oldenburg beliefen sich darnach auf die Untcrbringungs-
kosten für 216 Mann, und dazu die Kosten des Inventars
für ein ganzes Bataillon.

Andrerseits aber entständen hier für zwei Bataillons
Minderkosten, wenn das 3. Bataillon ganz hinausgelegt
werde, da bedeutend mehr Raum entstände. Es wärenz.B.
die nöthigen Kelleranlagen mit weit geringeren Kosten herzu¬
stellen, da dann sreigewordene Räume leicht dazu hergcstellt
werden könnten. Jetzt müsse eine Vergrößerung der Torf¬

gelasse für 3 Bataillons hergestellt werden; werde aber ein
Bataillon von hier verlegt, so ließe sich das leichter Her¬
richten.

Die Regierung müsse daher genau wissen, was die Ab¬
sicht dss Landtages sei und er glaube, daß die Absicht die
sei, der Zuschuß solle in dem bestehen, was 3 Bataillons in
Oldenburg unterzubringen mehr kosten würde als zwei.

Abg. Ahlhorn: Er könne diese Auffassung nur als die¬
jenige des Ausschusses bestätigen. Ein Bau auswärts koste
viel mehr, weil er für ein ganzes Bataillon hcrgerichtet wer¬
den müsse. Wenn eine auswärtige Gemeinde sich hierzu gegen
Zusicherung des fraglichen Zuschusses bereit erkläre, so sei ihr
jedenfalls vor der Stadt Oldenburg, die Militair genug habe,
der Vorzug zu geben.

Abg. Russell: Die Regierung müsse ermächtigt
sein, einer auswärtigen Gemeinde nur so viel zu osferircn,
als hier die Kosten sein würden, die durch die unterzubringende
Mannschaft und die für sie zu deckenden Bedürfnisse verur¬
sacht würden. Es sei zweifelhaft, ob auf dasjenige vorham
dene Inventar, welches das 3. Bataillon hier mitbenutzen
könne, Rücksicht genommen werden solle. Es dürfe dadurch
das Land keine Mehrausgaben haben, daß ein Bataillon nach
einer auswärtigen Gemeinde verlegt werde.

RcgierungscommissarMeinardus : Es sei ein Jrrthum,
daß das 3. Bataillon hier in Oldenburg vorhandenes Inven¬
tar benutzen könne; cs müsse vielmehr auch hier für das¬
selbe das Casernen-Inventar vollständig neu angeschafft
werden.

Er gebe anheim, den Antrag Nro. 3 folgendermaßen zu
sormuliren:

Der Landtag wolle sich mit den Vorschlägen Groß¬
herzoglicher Staatsregierung in Betreff der erforder¬
lichen Caserneneinrichtungeneinverstanden erklären, die¬
selbe jedoch ersuchen, die Verlegung eines Bataillons
in eine andere Gemeinde zu versuchen und der be¬
treffenden Gemeinde denjenigen Geldbetrag als Zu¬
schuß zuzusichern, um welchen hier die Casernirung
(einschließlich des mobilen Inventars) für drei Ba¬
taillons theurer kommt, als für zwei Bataillons.

Die Mitglieder des Ausschusses erklären sich mit dieser
Fassungsänderung einverstanden und erklären, daß sie diesen
Antrag an Stelle des von ihnen zurückgezogenen Antrags
Nro. 3 dem Landtage zur Annahme empfehlen.

Der Antrag wird hierauf angenommen.
5. Bericht des Steuerausschusses über den

Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Ol¬
denburg , betr. die Stempelsteuer von Spiel¬
karten.

Der Präsident bemerkt, daß der zur Berathung stehende
Gesetzentwurf, da kein Antrag ausdrücklich auf Annahme im
Ganzen gestellt sei, artikelweise durchzubcrathensei.

Es werden darauf die Artikel1 —28 des Gesetzentwurfs
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nacheinander und ohne Discussiou angenommen nnd erklärt
der Präsident damit die erste Lesung des Gesetzes für beendigt.

6. Bericht des Justizausschusses über das
Schreiben Großherzoglicher Staatsregierung vom
20. Mai 1868 , betr. Revision des Staatsgrund-
gcsetzes in Folge der Bundesverfassung.

Der Präsident giebt den Vorsitz an den Vieepräsideuten
Pancratz ab, da er Berichterstatter in der vorliegenden
Sache sei.

Der Vicepräsident constatirt, daß eine Vorlesung des
Berichtes nicht verlangt werde und verliest den Auschußantrag,
welcher dahin geht,

„daß der Landtag sich mit Großherzoglicher Staats¬
regierung dahin einverstanden erklären möge, daß
durch die Bundesverfassung eine Revision des Staats-
grundgesctzes weder nothwendig geworven, noch dieselbe
zur Zeit zweckmäßig sei."

Der Antrag wird ohne Debatte angenommen und über¬
nimmt darauf der Präsident wieder den Vorsitz.

7. Antrag des Justizausschusses über den Ge¬
setzentwurf , betr . den Gebrauch der Eide für das
Fürstenthum Birkenfeld.

Präsident Leittz: Er habe in Beziehung auf die geschäft¬
liche Behandlung des vorliegenden Gegenstandes einen Vor¬
schlag zu machen. Es sei dies eine Gesetzesvorlage und es
frage sich, ob dabei die bezüglichen Formen der Berathung,
namentlich die zweimalige Lesung, beobachtet werden sollten.
Er glaube, daß von einer zweimaligen Lesung aus dem
Grunde abgesehen werden könne, weil derselbe Gesetzentwurf
schon einmal dem Landtage Vorgelegen habe und vollständig
durchberathen sei. Aber er müsse konstatiren, ob damit die
Staatsregicrung und der Landtag einverstanden sei.

Regierungscommissar Kitz: Er glaube, daß gegen den
Vorschlag kein Bedenken obwalte. —

Auch der Landtag tritt dem Vorschläge des Präsidenten
stillschweigend bei. Der Präsident eröffnet darauf die Dis¬
cussion.

Regierungscommissar Kitz: Er wolle kurz die Stellung
bezeichnen, welche die Staatsregierung in der vorliegenden
Frage einnchme. In den Motiven sei nach den Berichten
der Amtsgerichte und des Obergerichts im Fürstenthum Bir-
kenseld besonders hervorgehoben, daß man dort Forstfrevel
als ein sittliches Unrecht nicht ansehe. Diese Volksansicht
möge auffällig sein; man könne sie beklagen, aber, wenn sie
wirklich existire, so dürfe man sie in ihrer Bedeutung nicht
ignoriren. Ihre Bedeutung für die Rechtspflege liege auf
der Hand. Die Wahrheit einer Aussage werde garantirt
durch das Gewissen des ehrlichen Mannes, das ihn bewege,
im Interesse der Gerechtigkeit der Wahrheit die Ehre zu geben,
sodann durch den Eid, der durch seine religiöse Bedeutung
besonders zur Wahrheit verpflichte, endlich durch die Vorstellung

der bürgerlichen Strafe, welche die Gesetze auf den Meineid
setzen.

Jene erste Garantie werde aber abgeschwächt, wenn der¬
jenige, dessen Aussage verlangt werde, die Ueberzeugung habe,
daß die Handlung, wegen deren Jemand zur Strafe gezogen
werden solle, nicht Unrecht sei Das führe zu dem Gedanken,
daß man wegen eines bloßen formellen Unrechts, das man
innerlich nicht für ein solches halte, es mit der Wahrheit
nicht so streng zu nehmen brauche. — Sei aber das richtig,
so würde es unpolitisch und nicht räthlich sein, auch die zweite
Garantie wegfallen zu lassen, welche in den religiösen Beden¬
ken gegen eine wahrheitswidrigc Aussage lägen. Hienach
habe die Staatsregicrung in Uebereinstimmung mit den Amts¬
gerichten und dem Obergerichte, der Staatsanwaltschaft,
der Provinzial-Volksvertretung und den Landtags-Abgeordne¬
ten dieses Landestheits, also in Uebereinstimmung mit allen be¬
rechtigten Organen des Fürstenthums daran festhalten zu müssen
geglaubt, daß der Eid nicht unbedingt wegfallen dürfe. Mit
einer Bestimmung, daß die Beeidigung nur einzutreten habe,
wenn der Beschuldigte sie verlange, sei hier nicht gedient; der
beschuldigte Forstfrevler werde sich wol hüten, die Zeugen,
auf deren collegialische Freundschaft er für sein Alibi rechne,
beeidigen zu lassen.

Die Sache sei auch von Wichtigkeit für ein Land, dessen
Boden zu ^ aus Forsten bestehe; auch habe es sich gezeigt,
daß sich die Forstfrevel in den letzten Jahren vermindert
hätten, ohne Zweifel mit in Folge der bestehenden eidlichen
Aussagepflicht.

Der jetzige Ausschußantrag komme dem Entwürfe aller¬
dings näher, da er auch dem Polizeianwalt das Recht, die
förmliche Beeidigung zu verlangen, einräume, allein er Weiche
doch noch darin ab, daß er nicht auch dem Gerichte das Recht
eingeräumt habe, die Beeidigung eintreten zu lassen. Es seien
zwar der Polizeianwalt und der Beschuldigte zwei sehr wesent¬
liche Factoren im polizeistrafgerichtlichenProzesse, aber es
lasse sich doch nicht verkennen, daß der einflußreichste Factor
das Gericht sei, von dessen Ueberzeugung das Schuldig oder
Nichtschuldig abhänge. Dem Gerichte aber solle es nun nicht
freistehen, zur Begründung seiner Ueberzeugung nach seinem
Ermessen eine Beeidigung eintreten zu lassend Das würde
mit den sonstigen für den Strafprozeß geltenden Grundsätzen
nicht harmoniren. Auch bei Vergehenssachen komme es häufig
vor, daß vom Staatsanwalt und vom Beschuldigten auf Be¬
eidigung eines Zeugen verzichtet werde; aber es falle Nieman¬
dem ein, dem Gerichte die Befugniß, den Zeugen dennoch zu
beeidigen, zu bestreiten, wenn es eine solche Beeidigung für
seine Ueberzeugung von Wichtigkeit halte.

Der Ausschußantrag stelle ferner die Beeidigung als
Ausnahme von der Regel hin; die Regel solle die Nichtbeei¬
digung bilden. An sich sei kein Gewicht darauf zu legen,
was als die Ausnahme und was als die Regel hier bestimmt
sei: die amtsgerichtliche Praxis habe dafür die entscheidende
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Bedeutung . Wenn aber der Richter nach dem Entwürfe
der Staatsregierung den Zeugen auffordere , einen Eid zu
leisten , so könne derselbe nichts Besonderes darin finden , daß
gegen ihn nach der Regel Verfahren werde ; wenn aber , wie
nach dem Ausschußantrage , der Eid die Ausnahme bilde und
dann der Richter dem Zeugen einen Eid abverlange , so klinge
das mindestens nicht sehr verbindlich . Der Strafprozeß sei
freilich nicht dazu da , einander Höflichskeitsbezcugungen aus-
tauschen ; aber wenn man es vermeiden könne , durch ein e derartige
Erklärung , daß man ihm ohne Eid nicht traue , dem Zeugen
vor den Kopf zu stoßen , so sei das auch im Interesse der
Sache von Werth.

Schließlich wolle er noch auf einen Punkt aufmerksam
machen . Bisher sei vom Landtage in dieser Angelegenheit
stets ein Hauptgewicht auf die Erzielung einer Conformität
in der Gesetzgebung der verschiedenen Landestheile gelegt
worden . Wenn aber der Ausschuß doch schon durch die Ab¬
weichung , die er jetzt empfehle , diese Conformität durchbreche,
so möge der Landtag noch einen Schritt weiter gehen und
den Interessen des Fürstenthums ganz gerecht werden und
dadurch von seiner vorher in anderer Veranlassung belobten
Gewohnheit einen neuen Beweis geben , daß er den Interessen
der Fürstenthümer durch Majorisirung nicht entgegentrete.

Abg . Hullmann : Daß wir nicht gewohnt seien , den
Interessen der Fürstenthümer entgegenzutreten , auch da nicht,
wo das Verlangen derselben an sich unberechtigt aber hart¬
hartnäckig wiederholt werde — davon gebe gerade der Aus-
schußantrag das beste Zcugniß . Die Gründe für die Nolh-
wendigkeit der von der Regierung beantragten Bestimmung
seien in ganz gleicher Weise schon auf dem 14 . Landtage vor¬
gebracht worden . Damals seien sie ihm nicht überzeugend
gewesen und seien cs heule auch nicht.

Die einzige Rücksicht , die ihn bestimme , dem jetzigen
Ausschußantrage zuzustimmen , sei die , daß alle berechtigten
Organe des Fürstenthums erklärten , daß für gewisse Contra-
ventionen , namentlich Forstfrevel , der Eid nicht entbehrt wer¬
den könne.

Wenn er auch dieses Bedürfniß nicht ganz anerkennen
könne , so müsse doch mit Rücksicht auf die übereinstimmenden
Wünsche aus Birkenfeld die Beeidigung zugelassen werden,
aber man dürfe dann auch nicht weiter gehen , als das Be-
dürsniß selbst reiche . Das geschehe aber , wenn man der Vor¬
lage der Regierung beistiinmen wollte . Es werde doch nicht
in Birkenscld Wahrheitsliebe und Pflichtgefühl geringer sein
als hier . Um die Eide seltener zu machen und dadurch das
Gefühl für die Heiligkeit derselben zu stärken , sei der Eid
hier und in Eutin als Regel abgeschafft . Dasselbe müsse in
Birkenfeld geschehen . Wo der Eid wünschenswerth sei, gäben
wir für seine Zulassung Raum dadurch , daß wir auch dem
Polizeianwalt das Recht geben , die Beeidigung zu verlangen.

Es sei allerdings mißlich , den Zeugen etwas über das
Maaß der Glaubwürdigkeit , welches man ihm beimesse , merken

zu lassen . Aber es seien alle Zeugen gleich zu behandeln.
Man werde sehr Wok wissen , wessen Wahrheitsliebe im ein¬
zelnen Falle als so schwach anzusehen sei, daß seine Person
Veranlassung zur Abweichung von der Regel gebe . Die Regel
werde auch in Birkenfeld , wie die dortigen Amtsrichter glaub¬
ten , factisch bas Gelöbniß an Eidesstatt werden . Er glaube,
daß durch den von dem Ausschuß adoptirten Antrag Scho-
manns  dem Bedürfnisse vollständig Genüge geschehen werde.
Darum dürfe man nicht weiter gehen.

Der Antrag des Ausschusses wird hierauf angenommen.

8 . Bericht des Justizausschusscs über den
Gesetzentwurf für das Herzogthum Oldenburg,
betr . Abänderung des Militairstrafgesetzbuches
rücksichtlich der Bestrafung der Landdragoner.

Regierungscommissar Jansen t Die Staatsregierung sei
mit dem Ausschuß einverstanden , daß ein Uebelstand darin
liegen würde , das bisherige Militairstrafgesetzbuch in seinem
ganzen Umfange allein für die Gensdarmen aufrecht zu er¬
hallen . Sic erkenne an , daß es besser sei, die fraglichen Ver¬
hältnisse durch ein besonderes Gesetz zu regeln . Sie sei daher
bereit , den Wunsch des Ausschusses in weitere Erwägung zu
nehmen und werde dabei auch die Frage in Betracht ziehen,
ob und wie weit die bisherigen Bestimmungen vielleicht den
jetzigen Verhältnissen nicht mehr entsprächen . Die Staats¬
regierung behalte sich demnach weitere Vorlage vor,  erachte
aber doch die sofortige gesetzliche Regelung , soweit sie das
beantragte Gesetz enthalte , für durchaus nothwendig.

Abg . HullMMNt Durch die soeben Seitens der Staats-
rcgicrung abgegebene Erklärung sei der Ausschußantrag
Nro . 2 erledigt und bedürfe es darüber keiner Abstimmung
mehr . Er ziehe im Einverständniß mit den Mitgliedern des
Ausschusses den fraglichen Antrag zurück . —

Es werden hierauf die Artikel des Entwurfs einzeln
nacheinander angenommen.

9 . Bericht des I ustizausschusses über den
Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Lü¬
beck , betr . Vermeidung der durch den Eisenbahn¬
betrieb herbeigeführlen Feuersgefahr.

Berichterstatter Abg . Hnllnmnn : Nachdem der Bericht
des Ausschusses schon erstattet worden , sei er auf eine Jn-
correktheit in dem Entwürfe aufmerksam geworden , indem
dort — im Art . 2 — von Oldenburger Füßen die Rede
sei , während dieser Maaßstab im Fürstenthum Lübeck nicht
üblich sei , wo vielmehr nach Hamburger Füßen gerechnet
werde . Es erscheine angemessen , dies zu ändern . Da es
eine bloße Redactionsfrage sei , so könne es jedoch bei der
2 . Lesung erledigt werden.

Abg . Deeken : Es werde ausreichen , entweder die Worte
»Oldenburger Fuß " einzufügen , oder auch lediglich hier zu
constatiren , daß Oldenburger Fuß gemeint seien . Nächstens
würden wir doch das Meter bekommen.
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Abg . Strackerjan H . : Es sei doch richtiger , das Ham¬
burger Maaß zu nehmen . Man könne doch nicht ein Maaß
in Lübeck annehmen , welches dort gar nicht gelte.

Abg . Hullmann : Er schlage vor , die Frage bis zur

zweiten Lesung ruhen zu lassen.
Es werden hierauf die einzelnen Artikel des Entwurfs

gemäß dem Ausschußantrage — Art . 2 . Z . 3 . mit der bean¬
tragten Einschaltung — nacheinander angenommen.

Damit ist die erste Lesung des Gesetzes beendigt.

10 . Bericht des Justizausschusses über den
Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Lü¬
beck , betr . die Enteignungen zu Eisenbahnen.

Die einzelnen Artikel des Entwurfs werden ohne Debatte
in Gemäßheit des Ausschußantragcs — Art . 26 . unter
Streichung des Z. 2 . — angenommen und ist damit die erste
Lesung des Gesetzes beendigt.

Der Präsident kann Tag und Stunde der nächsten
Sitzung sowie die Gegenstände der Tagesordnung noch nicht
sestsetzen. Beides soll angesagt werden.

Schluß der Sitzung : 1 ^ 4 Uhr Nachmittags.

Der Berichterstatter:

Bumiemsnn.



Ir ericht
über

die Verhandlungen
der

3. Versammlung des XD.Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Fünfte Sitzung.

Oldenburg , den 26. Juni 18 68. Morgens 10 Uhr.

Tagesordnung : l ) Auöschußbericht zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs für Birkenfeld, betr. das Halten von Zuchtvieh.
2) Ausschußbericht, betr. Gesetzentwurf, betr. einige Aenderungen der Geineindeordnung für das Fürsten-

thlnn Lübeck.
3) Desgl., betr. Gesetzentwurf, betr. Abänderung des Gesetzes vom 3. April 1855, betr. Einrichtung dks

Unterrichts- und Erziehungswesens im Herzogthnm Oldenburg.
4) Desgl., betr. Regulirung der Grenze auf der llnterweser.
5) Desgl., betr. Schreiben des Großherzoglichen Staatsministeriums vom 9. Juni d. I . über die Vermin¬

derung der VerwaltungSkostcn bei den Aemtern.

Vorsitzender : Präsident L entz.

Am Ministertisch: RegierungScommissarJansen,  später
der Minister von Berg.

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde vom Schrift¬
führer Tantzen  vorgelesen und von der Versammlung ge¬
nehmigt.

Eingänge:
1) Schreiben der Staatsregierung, betr. Vorlegung eines

Gesetzentwurfes für das Herzogthnm Oldenburg, betr.
die Einführung von Jagdkarten;

geht auf Vorschlag des Vorsitzenden, da kein Wider¬
spruch erhoben wird, an den Steuerausschuß.

2) Beschwerde des I . Cäsar  zu Varel wegen verwei¬
gerter Rechtspflege, sowie wegen Schmälerung staats¬
bürgerlicher Rechte;

geht auf Antrag des Vorsitzenden, da kein Wider¬
spruch erfolgt, an den Justizausschuß.

Tagesordnung:
1. Ausschußbericht zur zweiten Lesung des

Gesetzentwurfs für Birkenfeld , betr . das Halten
v on Zuchtvieh.

Anträge lagen nicht vor. Der Entwurf, wie er zur
zweiten Lesung zusammengestellt vorlag, wurde angenommen.

2. Ausschußbericht , betr . Gesetzentwurf , betr.
einige Aenderungen der Gemeindeordnung für das
Fürstenthum Lübe  ck.

Die Anträge des Ausschusses:
Antrag 1.

dem Gesetzentwurf folgende Bestimmung vorauzu-
setzen:

„An die Stelle des tz. 1. des Art. 216. tritt der
nachfolgendeZ. 1.

„Alle Geschäfte des Magistrats werden kollegialisch
behandelt, vorbehältlich der in den Artikeln 218
und 219 festgesetzten Ausnahmen."

Antrag 2.
unveränderte Annahme der Ziffer 1 des Gesetzentwurfs.

Antrag 3.
unveränderte Annahme der Ziffer 2 des Gesetzentwurfs,

Antrag 4.
unveränderte Annahme der Ziffer 3 des Gesetzentwurfs^

wurden ohne Debatte angenommen.
3. Ausschußbericht , betr . Gesetzentwurf , betr.

Abänderung des Gesetzes vom 3. April  1855,
betr . Einrichtung des Unterrichts - und Erziehungs-
Wesens im Herzogthnm Oldenburg.
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Der Vorsitzende eröffnet die Debatte über dieAusschuß-
anträge 1 - 4 folgenden Inhalts:

Antrag 1.
Art . 24 8 1 . Abs . 2 . des Schulgesetzes erhält fol¬
genden Zusatz : sie (die Nebenlehrer ) zerfallen in Ne-
bcnlehrer erster und zweiter Klasse.

Antrag 2.
An die Stelle des Art . 37 . Z. 1 . Z . 2 . tritt folgende
Bestimmung:

2 . für die Nebenlehrer
für die Nebenlehrer erster Klasse auf 200
Thlr . , in den Städten und den zur Marsch
zu rechnenden Schulachten sowie in den von
dem Oberschulcollegium zu bestimmenden grö¬
ßeren Ortschaften und der Marsch benachbarten
Schulachten auf 250 Thlr.

L . für die Nebenlehrer zweiter Klasse,
a . wenn dieselben definitiv angestellt sind , auf

125 Thlr.
b . wenn dieselben nur provisorisch angestellt

sind , auf 115 Thlr.

Antrag 3.
Im Art . 37 Z. 2 . hinter den Worten „für die
Nebenlehrer"  wird eingeschaltet : „ zweiter Klasse ."

Antrag 4.
Art . 26 des Schulgesetzes erhält folgenden Zusatz:

8 - 3.

Nach Anhörung deS betreffenden Schulvorstandes und
Schulachtsausschusses bestimmt das Oberschulcolle¬
gium nach seinem Ermessen , welche Nebenlehrerstelle zu
einerNebenlehrerstelle zweiterClasse erhoben werden soll.

Reg . - Kommissär Jansen : Die Staatsregierung will
durch einen Zusatz zum Art . 24 . Gelegenheit geben , an mehr-
klassigen Schulen Nebenlehrerstelleu in Hauptlehrerstellen zu
verwandeln . Sie hofft damit einem doppelten Bedürfniß ab¬
zuhelfen . — In Lehrerkreiscn wird besonders darüber geklagt,
daß die jüngern Lehrer zu lange in unselbstständigen Stellungen
bleiben , daß oft 8 — 10 Jahre vergehen , ehe sie als Haupt¬
lehrer angestellt werden und daß sie mithin erst verhältnis¬
mäßig spät dahin gelangen , einen Hausstand gründen zu können.
Die Staatsregierung hat in Uebereinstimmung mit den Ober-
schulbehörden die Ueberzeugung gewinnen müssen , daß diese
Beschwerden nicht ganz unbegründet sind , und glaubt einen
geeigneten Weg zur Abhülfe in der Vorlage zum Art . 24
gefunden zu haben . —

Es läßt sich auf diesem Wege doppeltes erreichen ; erstens
wird die unverhältnißmäßig große Zahl der Nebenlehrer ver¬
mindert und das Avancement im Allgemeinen verbessert;
zweitens wird eine größere Zahl von Stellen geschaffen , auf
denen die Lehrer heirathen können und eine Familie unter¬
halten.

Auch der Ausschuß erkennt an , daß ein Bedürfniß vor-
Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

liegt , dem abgeholfen werden muß . Seine Vorschläge be¬
wegen sich in derselben Richtung , wie die Vorlage , ohne daß
sie so weit , wie diese , gingen . Der Ausschuß schlägt nämlich
lediglich eine bessere Dotirung einer Reihe von Nebenlehrerstellen
vor,  indem er die Nebenlchrer in 2 Classen getheilt ^haben
will . — Die Staatsregierung erkennt an , daß auch dies eine
Verbesserung sein würde . Das Bedürfniß würde aber dadurch
nicht in dem Uinfange beseitigt werden , in welchem es besteht.
Wenn auch die Annahme der Ausschußanträge eine Besserung
herbeiführen würde , die wesentlichsten Uebelstände würden doch
bleiben . Die Lehrer würden ebenso lange , wie bisher , in Un¬
selbstständigkeit beharren . Man hat die Nebenlehrerstelleu , mit
denen freie Wohnung und Garten nicht verbunden sein soll,
so in Aussicht genommen , daß sie nur für ledige Lehrer passen;
eine Vermehrung der Stellen , auf die eine Familie gegründet
werden kann , würde also nicht eintreten . —

Der Ausschuß hat das Bedenken gehabt : eine solche zweite
Hauptlehrerstelle , wie sie die Vorlage will , könne aus ver¬
schiedenen Ursachen , Abnahme der Zahl der Schüler , Abnahme
der Steuerkraft u . s. w . , wieder eingezogen werden müssen,
dann würde die Schulacht die Lehrerwohnung umsonst herge-
richtet haben und nicht verwerthen können , somit Einbuße er¬
leiden . Es kann allerdings geschehen , daß eine solche Stelle
wieder eingczogen wird . Es ist aber nach dem Schulgesetz
zulässig : statt Wohnung und Garten in Natur , dem Lehrer
eine Geldentschädigung zu geben . Dann kann der gefürchtete
Schaden nicht eintreten . —

Ein ferneres Bedenken ist laut geworden : es könnte
zwischen zwei Hauptlehrern an einer Schule leicht eine ver¬
derbliche Rivalität entstehen . Eine solche kann sich aber auch
bei unseren jetzigen Einrichtungen zeigen , man denke sich nur
einen älteren vielleicht etwas verknöcherten Hauptlehrer
neben einem jungen strebsamen Nebenlehrcr . Ebenso wird es
an Reibungen nicht fehlen , wenn zwei Hauptlehrer nebenein¬
ander gestellt werden können . Eigentliche Kompetenzdifferenzen
können aber zwischen Beiden nicht entstehen , da die Ober¬
leitung gesetzlich nur Einem von Beiden zukommen soll . Das
Bedenken ist nach dem Gesagten hinfällig . —

In erster Reihe empfiehlt die Staatsregierung Annahme
ihrer Vorlage . Es ist noch zu erinnern an die mehrfachen
Aufforderungen , die der Landtag an die Regierung gerichtet
hat , die Lage der Lehrer zu bessern . — Ucberspannten For¬
derungen wird die Staatsregierung nicht das Wort reden,
doch wirklich vorhandenen Bedürfnissen muß , wo sie hervor¬
treten , abgeholfcn werden.

Abg . Bartel : Ich bin mit dem Ausschuß der Meinung,
daß es nicht thunlich ist , zwei Hauptlehrerstellen an einer
mehrklassigen Schule einzurichten , und zwar hauptsächlich
wegen der mit der Herstellung einer Dienstwohnung u . s. w.
verbundenen großen Kosten . —

Ich bin ebenfalls darin mit dem Ausschüsse einverstanden,
daß die Stellung der Nebenlehrer verbessert werden muß^

4



26

indem diese Lehrer wirklich zu lange auf Hauptlehrcrstellen
warten müssen . Dagegen bin ich nicht einverstanden mit der
Art und Weise , in welcher der Ausschuß diese Verbesserung
einsühren will . Der Ausschuß hat Ihnen vorgeschlagen , eine
Classificirung in Nebenlehrer ersterund zweiter Classe eintreten zu
lassen und für die erste Classe eine Diensteinnahme zu 200 Thlr.

bezw . 250 Thlr . zu bestimmen . Ich bin gegen diese Unter¬
scheidung . Es liegt gar kein Bedürfniß nach solcher Unter¬
scheidung vor ; cs kommt nur darauf an , die Stellen zu ver¬

bessern und da genügt die Eintheilung in definitiv und provi¬
sorisch Angestellte vollkommen . Eine bessere Stellung der
Nebenlehrer ist auch sonst zu erreichen . Es würde in der
Regel unfruchtbar sein , mit einer Schulacht darüber zu unter¬

handeln , ob sie einen Nebenlehrer erster oder zweiter Classe
will , die Schulacht wird sich gewöhnlich gegen die Einrichtung
einer Stelle erster Klasse sträuben , und die billigen Nebenlehrer

zweiter Classe vorziehen . — Die Gehaltssätze für die erste
Classe der Nebenlehrer anbclangend , so sind dieselben zu hoch,
namentlich im Vergleich zu den Gehalten der Hauptlehrer.

Letztere haben neben Haus und Garten im Maximum von
150 , 170 , 200 Thlr . , in der Marsch und in den Städten
u . s. w . noch 30 — 50 Thlr . mehr , so daß sich das äußerste
Maximum auf 250 Thlr . beläuft . Man nehme dagegen , daß
nach dem Ausschußantragc die Nebcnlehrer erster Klasse,

allerdings ohne Haus und Garten , auf den festen Satz von
250 Thlx , normirt werden sollen . Das ist doch gewiß kein
richtiges Verhältniß . Die Sache hat aber noch ein anderes
Bedenken . Nebenlehrcr mit 250 Thlr . Gehalt können nicht

Wohl auf andere Stellen versetzt werden . Das Schulgesetz
gestattet eine Versetzung der Lehrer Wider deren Willen nur
mit Belassung des bisherigen Einkommens . Es gibt aber

eine Reihe von Stellen , welche schlechter dotirt sind , ja im

Bezirke des katholischen Oberschulcollegiums gibt cs keine 30
Stellen , welche einschließlich der Ortszulage eine Diensteid

nähme über 200 — 250 Thlr . gewähren . — Es läßt sich in-

deß eine Besserung schaffen , wenn man im Art . 37 des Schul¬

gesetzes höhere Gehaltssätze für die Nebenlehrcr aufstellt und
einen Spielraum , wie für die Besoldung der Hauptlehrer gibt.
Die Ortszulagen kommen dann noch hinzu . Im Bezirk des
katholischen Oberschulcollegiums werden kaum Stellen sein,
welche nach Lage der Verhältnisse auf 250 Thlr . gebracht
werden können . Eine umfassendere Verbesserung , wie sie der
Ausschuß will , ist auf diesem Wege nicht möglich ; sie wird

aber möglich , wenn das Gesetz gestattet , nach Lage der Sache

die Diensteinnahme der Nebenlehrer unter 250 Thlr . zu
fixircn . Ich ersuche Sie deshalb , die Anträge der Staatsre¬

gierung und des Ausschusses abzulehnen und folgenden Antrag
anzunehmen:

Der Landtag beschließe:
statt den von Großh . Staatsregirrung zu Art . 24 und

26 deS Schulgesetzes und den in den Ausschußantr .igen
1, 2 , 3 , und 4 vorgeschlagcnen Gesetzesänderungen

an die Stelle des Art . 37 . H. 1. Z . 2 s,. des Schul¬
gesetzes tritt folgende Bestimmung:

L. wenn dieselben definitiv angestellt sind , auf nicht
weniger als 125 Thlr . und nicht mehr als 200 Thlr.

Der Antrag fand Unterstützung und ging mit zur Ver¬
handlung.

Abg . Selkmann : Es kommt darauf an , die Nebcn¬

lehrer an mchrklassigen Schulen besser zu stellen.

Indessen würde der Antrag des Abg . Bartel  dem , was
der Ausschuß im Grunde will , wol entsprechen . Die An¬

nahme des Ausschußantrages könnte leicht dahin führen , daß
nur sehr wenige Nebenlehrerstellen verbessert werden können,
indem ihm zufolge die Ncbenlehrerstellen erster Classe auf die
hohen Summen von 200 — 250 Thlr . gebracht werden sollen.

Ist dies auch zuweilen durchführbar , so werden doch häufig
die Gemeinden mit einem Schein von Recht behaupten können,
daß dies zu drückend für sie sei. 195 — 225 Thlr . wären
sie vielleicht im Stande zu leisten . Wenn aber nur die hohen

Sätze des Ausschußantrages vorliegen , wird das Obcrschul-
kollegium nicht in der Lage sein , geringere Ausbesserungen
durchzusetzen . Wird der Antrag des Abg . Bartel  angenom¬
men , so hat man es ganz in der Hand , einen Gehalt

zwischen Maximum und Minimum zu gewähren . Durch
den Bartel ' schen  Antrag ist die Möglichkeit geboten , mehr
und allgemeiner zu helfen , als durch den Ausschußantrag . Um
eben möglichst viel Hülfe zu schaffen , werde ich für den An¬
trag des Abg . Bartel  stimmen.

Abg . Niebour : In den Motiven bin ich mit der Staats¬

regierung einverstanden . Jedoch Wörde die Verbesserung zu
Wenigen zu Gute kommen , wenn die Nebenlehrer , denen

man helfen will , gleich Hauptlehrer werden sollen , darum hat
der Ausschuß seinen abweichenden Antrag gestellt . —

Gegen den Abg . Bartel  ist zu bemerken , daß nicht die

Klage dahin geht : die Nebenlehrer wären überhaupt zu schlecht
gestellt , sondern dahin , daß zu Wenige in der Lage sind , eine
Familie zu gründen . In die Lage will sie der Ausschuß
durch die 200 — 250 Thlr . gesetzt wissen . Da es bedenklich

schien , ihnen auch Wohnung und Garten zuzugestehen , ist die
Geldsumme so hoch gegriffen worden.

Abg . von Schrenck : Für die Lehrer , namentlich die

Hauptlehrer , soll nach den Motiven , ehe man weitere Schritte
versuchte , allgemein das gesetzlich zulässige Maximum des
Gehalts eingeführt werden . Mit Rücksicht darauf , daß künftig

generell die Hauptlehrerstellen auf das Maximum gebracht
werden sollen , ist vom Ausschuß der Gehalt der Nebcnlehrer

erster Classe fixirt worden . Sie sind vom Hauptlehrer sonst nur
unterschieden , sofern ihnen Wohnung und Garten fehlt.

Höher konnte man die Schulachten nicht belasten . Nach
den Verhältnissen , besonders des Münstcrlandes , ist dies das
Aeußcrste , für das ich wenigstens mich noch entscheiden konnte.

Vielleicht , glaube ich, sind dort gar keine Nedenlehrerstellen
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erster Classe einzurichten , doch wird dies das Oberschulkollegium
wohl ermessen.

Abg . Selkmanu II . : Was der Herr Vorredner eben
aussprach , spricht für den Antrag des Abg . Bartel.  Die
Mittel der Schulachten im südlichen Theil des Herzogthums
sind so gering , daß gewiß nur in wenigen solche Stellen , wie
der Ausschuß sie will , eingerichtet werden können . Ich fürchte,
daß bei Annahme des Ausschußantrages im Münsterland und
sonst auf der Geest kaum eine Verbesserung zu Stande kom¬
men wird . Wohl ist eine solche denkbar , wenn der Bartel ' -
sche Antrag durchgeht ; da , wo man die hohen Sätze des
Ausschußantrages nicht geben kann , wird dann doch einige
Verbesserung mit 195 — 225 Thlr . zu schaffen sein ; so wird
man auch im Münsterland und aus der alt -oldcnburgischen
Geest Abhülfe schaffen können.

Abg . Rüder : Der Antrag des Abg . Bartel  strebt
etwas an , was gar nicht das Ziel der Regierungsvorlage ist.
Es handelt sich gar nicht darum , generell für die Nebenlehrer
durch Gehaltsverbesserung zu sorgen , sondern den älteren der¬
selben durch angemessene Zulagen das Heirathen zu ermöglichen.
Erreicht kann dies werden sowohl durch das von der Staats¬
regierung , als durch das vom Ausschuß Beantragte . Nach
dem Ausschußantrage erhalten sic eine reichliche baare Ein¬
nahme , dagegen Haus und Garten nicht , vielmehr müssen
sie, falls sie heirathen , für diese selbst sorgen . In dieser
Begränzung ist ein bescheidener Haushalt möglich . Außerdem
vermeidet der Ausschuß die Gefahr , welche in der Vorlage der
Staatsregierung liegt , daß 2 Hauptlehrer an derselben Schule
wirken.

So gebe ich dem Ausschußantrag den Vorzug , eventuell
empfehle ich Annahme des Regierungsantrages , weil auch
durch ihn den älteren Nebenlebrern Hülfe gebracht wird.

Abg . Bartel : Es ist ganz natürlich , daß auch durch
meinen Antrag zunächst die ältesten Nebenlehrer gefördert wer¬
den, indem diesen die von mir vorgeschlagenen Gehaltsverbesse¬
rungen zuerst zu Gute kommen müssen . Durch den Ausschuß¬
antrag ist im Münsterlande höchstens 1 oder 2 Nebenlehrern
zu helfen , sonst ist hier sein Nutzen illusorisch.

Abg . Ahlhoru : Ich stimme dem Abg . Rüder  bei.
Zum Unterschied vom Hauptlehrer muß der Nebenlehrer erster
Classe für Haus und Garten selbst sorgen . Einen zweiten
Hauptlehrer anzustellen wird für die Schulachten meistens nicht
möglich sein . Die Sätze deS Ausschußantrages entsprechen
wenigstens den Verhältnissen der Marsch und der Gegend hier
herum , die Verhältnisse der südlicheren Landestheil kenne ich
nicht genug . Auch ich bin der Meinung , daß es schlecht gehen
wird , wenn 2 Hauptlehrer an einer Schule sind . Ich em¬
pfehle Annahme des Ausschußantrages.

Abg . Niebour : Zch bin derselben Meinung wie die
Abg . Rüder und Ahlhorn,  durch den Antrag des Abg.
Bartel  ist die ganze Sachlage verschoben . ES handelt sich

hier nur darum , Stellen zu schaffen , aus die eine Familie
gegründet werden kann.

In zweiter Linie empfehle ich dem Anträge der StaatS-
regierung zuzustimmen.

Schluß der Debatte.

Abg . Selkumnrr II . : Es wird sich empfehlen , in fol¬
gender Reihenfolge über die vorliegenden Anträge abzustimmen:
Zuerst über den Antrag der Staatsregierung , welcher am
Weitesten geht , dann über die Anträge des Ausschusses , welche
hiernach am Meisten zubilligen wollen , endlich über den Antrag
des Abg . Bartel,  für welchen diejenigen stimmen werden,
die am Wenigsten geben wollen , während diejenigen , welche
für die höchsten Zuschüsse sind , zunächst für den Regierungs¬
antrag , fällt dieser , für die Ausschußanträge , im Nothsall
für den Bartel ' schen Antrag stimmen werden . Stimmen wir
in anderer Reihenfolge ab , so könnte Nichts angenommen
werden gegen den eigentlichen Willen der Versammlung . Man
könnte sich nicht recht von einen aus den andern Antrag zurück-
ziehen . Ich stelle den betr . Antrag.

Der Vorsitzende : Nach der Geschäftsordnung Art . 69.
müssen die Verbesserungsanträge vor den Anträgen zur Ab¬
stimmung kommen , auf die sie sich beziehen . Der Bartel ' sche
Antrag steht so als Verbesscrungsantrag zu den Ausschußan¬
trägen , diese ebenso zu dem Antrag der Staatsregierung.
Hiernach ist die Reihenfolge der Abstimmung zu bestimmen.

Der Antag des Abg . Selkmann II . wird hierauf ab¬
gelehnt und die übrigen Anträge in der vom Vorsitzenden
erwähnten Reihenfolge zur Abstimmung gebracht.

Der Antrag des Abg . Bartel  wurde abgclehnt.
Die Anträge des Ausschusses , 1, 2 , 3 , 4 , wurden an¬

genommen.
Der Mg . Niebour  stellt sodann folgenden genügend

unterstützten Antrag:
Zu Art . 42 tz. 1 des Schulgesetzes wird folgender
Zusatz gemacht:

Auf die Nebenlehrer erster Classe findet die Fixirung
der Höhe des Diensteinkommens , bei welcher der
Anspruch aus Alterszulage verloren geht , keine
Anwendung.

Motiv : Die Nebenlehrer erster Classe haben keine
Dienstwohnung nebst Garten für Familie , stehen also
ungünstiger als die Hauptlehrer , obgleich sie nominell
dasselbe Gehalt beziehen.

Abg . Niebour : Da keine Generaldebatte stattgefunden
hat , kann ich hier wenige einleitende Worte sprechen . Ich
spreche der Staatsgregierung Dank dafür aus , daß sie dieAn-
fangsstellen in Wegfall zu bringen gedenkt . Ich würde ihr
ferner danken für die Zusage , daß die Lehrergehalte allgemein
auf das gesetzliche Maximum erhöht werden sollen , wenn ich
nicht folgendes Bedenken dabei hätte . Wenn nämlich ein
Lehrer einen gewissen Gehaltssatz erreicht hat , so kann er keine
Alterszulagen mehr bekommen . Die Nebenlehrer werden nach

4 *
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Annahme des Ausschußantrages 2 . diese Höhe des Gehalts
erreichen und würden dann nicht mehr Alterszulage erhalten
können , obwohl sie nicht , wie die Hauptlehrer , außer dem
Gehalt noch Haus und Garten haben . Wollen wir diese
Ncbenlehrer in die Lage setzen , eine Familie unterhalten zu
können , so müssen wir ihnen die Möglichkeit , Alterszulagen zu
erhalten , sichern.

Reg .-Kommissär Jansen : Ich muß mich im Namen
der Staatsregierung gegen diesen Antrag aussprcchen . Aller¬
dings ist wahr , daß die Vorlhcile der Erhöhung aus das
Maximum sich wegen Ausfall der Alterszulagen nicht sofort
für die Lehrer in ihrem ganzen Umfang Herausstellen werden.
Die Staatsregierung muß aber dahin streben , das Gebiet der
Alterszulagen , soweit sie aus der Staatskasse fließen , möglichst
einzuschränken . Das Institut der Alterszulagen ist in seiner
jetzigen Einrichtung überhaupt ein anomales . Das Staatsgrund¬
gesetz will , daß die Gemeinden zunächst für die Schulen , als Ge¬
meindeanstalten , aufkommcn und der Staat nur aushelfend
eintritt . Nun liegt die Sache nach dem Schulgesetz von 1855
so, daß der Staat trotzdem für die Alterszulagen so eintritt,
daß er nicht blos den Gemeinden aushilft , sondern ganz all¬
gemein damit belastet ist , auch zu Gunsten derjenigen Gemein¬
den , welche diese Last ganz gut ohne Aushülse tragen könnten.
Diese AlterSzulagen sind eine erhebliche Last für die Staats¬
kasse geworden . Für den protestantischen Theil des Herzog-
thumS betragen die Ausgaben dafür nahe an 7600 Thlr .,
für Münsterland über 4000 Thlr ., in Summa gegen 12,000
Thlr . Außerdem sind vom Staat noch Pensionen und Warte¬
gelder zu zahlen im Betrage von für den nördlichen Landes-
theil 7000 Thlr ., für den südlichen 2300 Thlr . Die Aus¬
gaben der Staatskasse sind demnach so bedeutend , daß man
sie nicht vermehren darf , sondern , zumal bei der gegenwärtigen
Lage unserer finanziellen Verhältnisse , möglichst zu mindern
bestrebt sein muß.

Aus diesen Gründen kann von Seiten der Staatsregie¬
rung dem vorliegenden Antrag nicht zugestimmt werden.

Abg . Russell : Die Schulachten werden noch viel weni¬
ger im Stande sein die Alterszulagen aufzubringen , wie der
Staat . Zumal die münsterländischen Schulachten sind äußerst
belastet , so daß eine Mehrbelastung nicht möglich ist.

Hierauf wurde der Antrag abgelehnt.
Der Abg . Niebour stellte ferner folgenden unterstützten

Antrag:

Landtag stellt das Ersuchen , Großherzogl . Staats¬
regierung wolle dem Landtage eine Gesetzesvorlage
machen , betr . Abänderung des Art . 42 des Schulge-
gesetzes vom 3 . April 1855 , in folgendem Sinne:

Der Betrag des Diensteinkommens , bei welchem der
Anspruch auf Alterszulage wegfällig werden soll,
ist umso viel zu erhöhen , daß der Staat an Alters¬
zulage ebenso viel bezahlt als bisher.

Motive : Die Erhöhung des Dicnsteinkommens auf

das Maximum bringt den Lehrern keinen oder nur gerin¬
gen Nutzen , wenn die Bewilligung der Alterszulagen von
den im Art . 42 gegriffenen Gehaltssätzen abhängig ge¬
macht wird . Der Staat wälzt ' nur auf die Gemeinden
ab , was bisher aus der Staatskasse bezahlt wurde . Die
statistischen Zusammenstellungen lassen es als sehr wün¬
schenswertst erscheinen , daß gerade diejenigen Hauptlehrer¬
stellen verbessert werden , welche die Ncbenlehrer erhalten,
wenn sie zu Hauptlehrern ernannt werden . Dies kann
nur geschehen durch Bewilligung der Alterszulagen ohne
Rücksicht auf die eingeführte Erhöhung auf das Maximum.

Der Vorsitzende konstatirte , daß dies eigentlich ein selbst¬
ständiger Antrag sei ; da sich kein Widerspruch dagegen erhob,
ließ er ihn mit zur Verhandlung.

Abg . Niebour : Die Staatsregierung kann mehr , wie
bisher , nach dieser Richtung nicht leisten . Der Antrag will
nur sicher stellen , daß sie in Zukunft auch ebenso viel wie
bisher leistet.

Die Tendenz des ganzen Gesetzentwurfes ist ja : Diejeni¬
gen Stellen , in welchen die Lehrer sich befinden , wenn sie
Hauptlehrer werden , so weit aufzubessern , daß sie zum Unter¬
halt einer Familie ausreichen . Sonst erhielten die Lehrer
die Alters -Zulage , wenn sie Familie gegründet hatten . Fallen
nun die Alters -Zulagen weg , so hilft ihnen die Erhöhung
des Gehaltes nicht viel und die Schwierigkeit , ihre Familien
zu unterhalten , ist die alte . Auch gehen die meisten Petitionen
dahin , daß die Alters -Zulagen erhalten oder erhöht werden.

Der Antrag wurde abgelehnt.
Sodann wurde die Debatte eröffnet über die Ausschuß¬

anträge 5 und 6 , folgenden Inhalts:
Antrag 5 (Antrag der Mehrheit ) : Art . 41 ß . 2 erhält

folgenden Zusatz:
Wenn die Summe , welche der Hauptlehrer für Kost,
Wäsche , Feuerung , Licht und Aufwartung eines im
Schulhanse wohnenden Nebenlehrers zweiter Classe oder
Hülfslehrers nach gewissenhaftem Ermessen des Ober¬
schulkollegiums jährlich erhalten muß , mehr beträgt , als
der betreffende Lehrer nach gleichem Ermessen des Ober¬
schulkollegiums bezahlen kann , so ist der Mehrbetrag auf
die Schulkasse zu übernehmen , wenn und soweit die
betreffende Hauptlehrerstelle nicht so aus¬
reichend dotirt  ist , daß sie nach gleichem Er¬
messen des Oberschulkollegiums den Mehr¬
betrag tragen kann.

Bevor das Oberschulkollegium seine Entscheidung ab-
giebt , soll der Schulvorstand und Schulachtsaus-
schuß der betreffenden Schulacht gehört werden.

Antrag 6 . (Antrag der Minderheit ) gleichlautend wie
Antrag 5 mit Weglassung der unterstrichenen Worte.

Rcgierungscommlssär Jansen : Nach der Ansicht der
Staatsregierung steht der Antrag der Mehrheit des Aus¬
schusses nicht ganz in Einklang mit dem Princip des Schul-
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gesctzes. Nach dem Schulgesetz hat der Hauptlehrer für den
Unterhalt des Nebenlehrers zu sorgen , soll aber vollständige
Entschädigung dafür erhalten . So ist es billig und die Ab¬

sicht des Gesetzes , nirgends findet sich eine Andeutung , daß
etwa ein Theil der Auslagen für den Unterhalt des Neben¬

lehrers definitiv auf die Besoldung des Hauptlehrers abge¬
wälzt werden könnte . Faktisch hat sich allerdings seit 1855,
wenigstens in den protestantischen Landestheilen , eine feste

Regel gebildet , der zu Folge die Hauptlehrer eine feste
Vergütung von 50 Thaler , in der Marsch 60 Thalcr er¬

halten . Diese Summen waren Anfangs wol ausreichend,
heutzutage bei der inzwischen eingetretenen Steigerung der
Preise der Lebensmittel , genügen sie ohne Zweifel vielfach
nicht mehr . Indessen kann natürlich der einzelne Hauptlehrer
einer so bestimmten Regel gegenüber , sein Recht nicht leicht
mit Erfolg geltend machen . Es ist hieraus ein Uebelstand
erwachsen , der eine drückende Einwirkung übt auf die gesamni-
ten Einnahmeverhältnisse der Lehrer . Diesen Uebelstand will
die Vorlage der Staatsregierung beseitigen und das richtige

Princip wieder zur Geltung bringen.
Ist aber das Princip richtig , so darf man auch nicht

zwischen mehr oder weniger gut dotirten Stellen unterscheiden,
etwa in der Weise , daß man den Lehrern in besser dotirten
Stellen nicht volle Entschädigung zubilligen wollte . Mit

voller Absicht hat man solche besonders gut dotirte Stellen
geschaffen ; es muß solche Stellen geben , um den Ehrgeiz der
jüngern Lehrer zu spornen . Diese besonders guten Stellen
sollen eben tüchtige Lehrer schadlos halten für lange jüngere
Lebensjahre , während welcher sie vielleicht in weniger gut do¬

tirten Stellen gestanden haben.
Man könnte einwenden : nicht alle diese Stellen wären

so gut dotirt , weil man das gerade gewollt hätte ; auch der
Zufall hätte , besonders bei niedriger Einschätzung der Schul-
ländereien , sein Spiel gehabt , so daß manche Stellen thatsäch-
lich besser wären , als beabsichtigt war . Kommt dies vor , so

wird eine Revision der Schätzung am Platze sein und jeden¬
falls besser , als ein Durchbrechen eines an sich richtigen Prin-
cips . Uebrigens ist im Allsschußantrag gar nicht ausschließlich
von solchen rein zufällig besseren Stellen , sondern ganz generell
von guten Stellen die Rede . Nach Maßgabe des Antrags

könnte das Oberschulkollegium einen Theil der in Frage stehen¬
den Last auch auf solche Hauptlehrer abwälzen , die sich in
mit voller Absicht gut dotirten Stellen befinden.

Es gingen ferner ein:

ein Ausschußantrag folgenden Inhalts:

Art . 41 . Z . 2 . erhält folgenden Zusatz : Wo Haupt-
resp . Nebenlehrcr 2 . Klasse oder Assistenz - oder Hülfs-
lehrer beiderseits einverstanden sind , soll es den Neben -,

Assistenz - und Hülfslehrern gestattet sein , Wohnung
und Kost u . s. w ., bezw . das Eine von Beiden außer¬
halb des Schulhauses zu nehmen , doch darf der Schul¬

kasse daraus keine höhere Last erwachsen;

Motiv : Die Verpflichtung des Hauptlehrers , seinem
Nebenlehrer u . s. w . Kost u . s. w . zu leisten , wird von
den Lehrern als lästig empfunden.

Ferner ein genügend unterstützter Verbesserungsantrag
des Abg . Niebour,  folgenden Inhalts:

Art . 41 . Z. 2 . erhält folgenden Zusatz:
Die Summe , welche der Hauptlehrer für Kost , Wäsche,

Feuerung , Licht und Aufwartung eines im Schulhause
wohnenden Nebenlehrers 2 . Classe oder Assistenzlehrers
oder Hülfslehrers jährlich erhalten muß , wird für die

Geest auf 80 Thlr . , für die Städte und die zur
Marsch zu rechnenden Schulachten u . s. w . (Art . 37.

ß . 2 .) auf 100 Thlr . festgesetzt . Der Mehrbetrag,
welcher über die bisher von den Neben - u . s. w.

Lehrern bezahlte Summe hinausgeht , ist auf die Schul¬
kaffe zu übernehmen.

Motiv : Eine solche gesetzliche Regelung empfiehlt sich,
um Weiterungen vorzubeugen.

Abg . Tantzen : Es ist erfreulich , daß die Staats¬
regierung nicht gesonnen ist , die besser dotirten Stellen da¬

durch zu schmälern , daß sie diesen einen Theil des Kostgeldes

zur Last legt . Auch diese besser besoldeten Lehrer müssen
ihren Gehalt ohne Abzug erhalten und dürfen nicht beschädigt
werden.

Der Ausschußantrag bezweckt, daß im Falle beiderseitigen
Einverständnisses der Nebenlehrer sich auch auswärts Kost ver¬
schaffen kann , — und erscheint nicht unbillig . —

Der zweite Antrag ist sehr empfehlenswertst Es ist

durchaus von Vortheil , wenn bestimmte Summen sestgestellt
werden . Wenn der Nachsatz des Ausschußantrages angenom¬
men wird , wonach das Oberschulkollegium sich vorher in

Vernehmen mit Schulvorstand und Schulausschnß zu setzen
hat , ist sehr zu fürchten , daß die Letztgenannten häufig geizen
werden . 100 Thlr . ist für die Marschen ein niedriger Satz,
wenn man erwägt , daß Feuer , Licht , Kost , Wäsche u . s. w.
damit bestritten werden soll . Nimmt man 20 "/g weniger für
die Geest an , so wird man nicht zu hoch kommen.

Abg . Niebour : Im Ausschußantrag 5 ist zu berichtigen,
daß zwischen „ Nebenlehrer 2 . Classe " und „ oder Hülfslchrer"
„Assistenzlehrer " zu ergänzen ist.

Ich habe ferner zu bemerken , daß , wenn ich hier so viele
Anträge zu stellen habe , der Grund darin liegt , daß die Pe¬

tition der Lehrer gestern Mittag erst in die Hände des Aus¬
schusses gelangt ist und man es mir ausdrücklich zur Pflicht
gemacht hat , diese Petition zu berücksichtigen.

Auch ich freue mich , daß die Staatsregierung volle Ent¬
schädigung der Lehrer in den besser dotirten Stellen will.

Wenn es im Rcgierungsantrag übereinstimmend mit

den Ausschußanträgen heißt : „ wenn die Summe , welche der
Hauptlehrer u . s. w ., u . s. w -, mehr beträgt , als der betreffende

Lehrer u . s. w . zahlen kann " , so hoffe ich, daß es nicht die
Absicht der Negierung ist , diesem betr . Lehrer eine größere
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Einzahlung zuzumuthen. als es vorher der Fall war. Man
wird doch nicht die Hauptlehrer auf Kosten der Nebenlchrer
erleichtern wollen, da eS sich doch um allgemeine Besserung
der Verhältnisse aller Lehrer handelt.

Abg. Bartel : Ich bin für Annahme des Antrags6.,
wenn ich auch den Schlußsatz für überflüssig halte. Den
Behörden liegen bestimmte Sätze vor, sic kennen die Einnah¬
men, da sind derartige Erkundigungen ganz überflüssig, doch
sind sie nicht schädlich.

Gegen den Antrag, daß auch den jungen Hülfslehrern
gestattet sein soll, im Fall einer Verständigung aus dem
Hause des Hauptlehrers fortzuziehen und sich auswärts Logis
und Kost zu verschaffen, bin ich durchaus. Ich mache darauf
aufmerksam, daß es sich hier nur um die Hülsslehrer handelt:
nur diese sind verpflichtet, beim Hauptlehrer Wohnung, Kost
;c. zu nehmen. Für diese jungen Hülsslehrer und Kandidaten
ist eS sehr wünschenswerth, daß sie unter Beaufsichtigung
stehen; das kann ihnen nur zum Vortheil gereichen. - In den
katholischen Gegenden sind wiederholt Fälle vorgekommen, wo
solche junge Leute vom Hauptlehrer fortziehen wollten, ledig¬
lich um sich ungestörter Ausschweifungenhingeben zu können.
Dort legt man gerade auf die bestehende Bestimmung viel
Werth. —

Abg. Rridednsch beantragte namentliche Abstimmung
über den Antrag, betr. Fixirung des Kostgeldes.

Abg. Hulluran« : Ich bin gegen den Antrag der Mehr¬
heit des Ausschusses.

Man hat den Hauptlehrern eine Pflicht auferlcgt und
ihnen bisher als Entgelt» einen Satz dafür gezahlt, in dem
man eine gerechte Entschädigung sah. Wenn man erkennt,
daß dieser Satz nicht mehr zu einer vollen Entschädigung
ausreicht, so erfordert die Gerechtigkeit, ihn bis zu dieser Höhe
zu vergrößern. !

Man könnte es nicht verantworten gegen die Hauptlehrer, ^
wenn man mit Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse der j
Leistungsfähigkeit ihnen die Entschädigung vorenthalten wollte, j
wenn man doch dieselbe für principiell angemessen halten
muß und wenn man erkennt, daß der verhältnißmäßige
Schaden, den sie decken soll, richtig vorliegt. Ich bin deß-
halb gegen den Antrag5. Gegen Antrag 6 habe ich nichts
einzuwenden. Besser erscheint mir der Riebour 'sche Antrag,
auch darum, weil viele Weiterungen zwischen Lehrern, Schulach-
len und Oberschulkollegiumdurch bestimmte Sätze vermieden
werden.

Abg. Rüder: Der Vorwurf, den der Abg. Hullmann
dem Ansschußantrag5. macht, ist doch nicht ganz gerecht.
Man kann wol Gründe für denselben anführen, obwol die¬
selben besonders nach den Erklärungen von Regierungsseite
für mich mehr in den Hintergrund getreten sind. Es ist ein
großer Unterschied, ob man Alles baar aus der Tasche ein¬
kaufen muß, oder ob man selbst auf Dienstländereien produ-
ciren kann.

Im letzteren Fall befinden sich die Hauptlehrer, denen
es also viel leichter werden muß, einen Nebcnlehrer zu unter¬
halten, als Anderen, welche alle Subsistenzmittel baar ein¬
kaufen müssen. Die Schätzung der Ländereien ist immer ziem¬
lich günstig und auch dieser Umstand muß ihnen den Unterhalt
der Ncbenlehrer erleichtern. Die Schätzung kann allerdings
erneut werden auf den Antrag der Schulacht. Es wird auf
diese Weise in gewissem Grade zu erreichen sein, was der
Ausschuß wollte. So bestehe ich nicht mehr auf den Antrag.

Was das Verhältniß der Lehrer zu den Schulachten und
Gemeinden angeht, so ist eS wichtig, daß dasselbe auf Gerech¬
tigkeit und Billigkeit basirt wird. Ich glaube, man muß sich
nicht scheuen, nicht zu weit in der Bewilligung zu gehen.
Gerade in Rücksicht.darauf, daß die Naturalien von den
Hauptlehrern so billig zu beschaffen sind, glaube ich wird eine
Entschädigung von 90 Thlr., resp. 70 Thlr. gerechter sein,
als eine von 100 Thlr. resp. 80 Thlr. Die Schulachten
müssen wissen, daß nicht zu viel von ihnen verlangt wird.
Es gibt Schulachten, denen sonst zu viel geschehen würde.
Wie vorgcschlagen, glaube ich, würde die Sache gerecht be-
ordnct sein.

Den Ausführungen des Abg. Bartel  kann ich zustim-
men. Die älteren Männer sollen allerdings freier gestellt
werden. Es ist aber für die Jüngern ein Bedürfniß, unter
den Augen eines festen Mannes zu sein und nicht nach Lust
und Belieben Alles frei betreiben zu können.

Abg. Ruffell: Auf der Geest ist die Entschädigung
meistens ausreichend. Wo Nebenlehrer anderweit in Kost und
Logis stehen, geben sic nicht einmal so viel, sie geben Wohl
ca. 60 Thr., aber 80 Thlr. nicht; das würde als Entschädi¬
gung zu hoch sei». Das vom Abg. Rüder  angeführte
Moment verdient volle Beachtung. Vielfach sind schon kleine,
dürftige, weit auseinander liegende Schulachten zu hoch bela¬
stet und schon jetzt kaum im Stande, die Last zu tragen.
Diese müssen nicht überlastet werden, wie leicht bei dem hohen
Satz von 80 Thlr. geschehen würde. Der Ausschußantrag
macht ja auch Entschädigungen möglich, so bald sie nothwen-
dig sind,

Abg. Ahlhorn: Ich bin für den Ausschußantrag 6.
Es gibt allerdings Stellen mit 500 Thlr., 600 Thlr., welche
wol die Annahme des 5. Antrags im einzelnen Fall wün¬
schenswerth erscheinen lassen könnten. Doch sind das Aus-
nahmefällc und entscheide ich mich darum für den Antrag 6.

Es ist mir sehr zweifelhaft, ob Festsetzung von bestimm¬
ten Summen ein glücklicher Griff wäre. Freilich ist damit
manchem Streit vorgebeugt, und in Rücksicht auf diesen große»
Vorzug einer festen Fixirung, kann ich wol für eine solche
stimmen. Ob man aber die Summen richtig begrenzen kann7
Cs gibt an der Grenze der Marsch Ortschaften, welche gar
keine Marschländereien haben, die würden nach den Ansätzen
sehr schlecht fahren. Nahe bei der Stadt Oldenburg gibt es
dagegen Orte, wo es ebenso thener, wie in der Marsch ist.
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Das Oberschulkollegium würde wol erkennen , daß es in man¬
chen Geestortschaften theurer wie in der Marsch ist.

Was den hier in der Sitzung erst eingebrachten Ausschuh¬
antrag angeht , so halte ich dessen Annahme für überflüssig
oder schädlich . Nach dem Schulgesetz ist es auch jetzt möglich,
daß das Oberschulkollegium jungen Leuten , zu deren Mora¬
lität man Vertrauen hat , selbstständiges Logis und Kost er¬
laubt . In vielen Fällen wird die Aufsicht der älteren Lehrer
für die jüngern von guten Folgen sein.

Cs ging ein Antrag des Abg . Rüder  zum Antrag des
Adg . Niebonr  ein , folgenden Inhalts:

Der Landtag bestimme die festen Sähe für die Marsch
auf 90 Thlr ., für die Geest auf 70 Thlr.

Der Antrag fand ausreichende Unterstützung.

Abg . von Schrenck : Ich bin im Ausschuß für den An¬
trag 5 gewesen . Bei reich dotirten Stellen schien es mir
keinen Sinn zu geben , die Schulkassen noch mehr zu bebür-
den. Ehe der Lehrer sich um eine Stelle bewirbt , pflegt er
sich nach den Verhältnissen derselben zu erkundigen und erfährt
dann also auch die vnsra , welche auf der Stelle ruhen , so
also auch , ob er einen oder auch zwei Hülfslehrcr beköstigen
muß . Wenn er sich trotzdem bewirbt , so ist es seine Sache.
Uebrigens sind die meisten Stellen auf dem Lande höher do-
tirt , als man gewöhnlich annimmt , besonders auch die Län¬
dereien besser , als das Taxat angibt . Der Lehrer , der sich
bewirbt , wird auch das wissen.

Da indessen wenig Aussicht auf Annahme des Antrages 5
ist , kann ich im Namen der Antragsteller den Antrag fallen
lassen , so daß mit Wegfall der unterstrichenen Worte von
„wenn und soweit " bis » den Mehrbetrag tragen kann « , durch

die sich Antrag 5 vom Antrag 6 unterschied , der letztere auch
zu unserem Antrag wird.

ES kam folgender Zusatzantrag zum Antrag des Abg-
Niebour  vom Abg . Rüder  ein:

Diese Sätze sollen von 10 zu 10 Jahren einer Re¬
vision unterzogen werden;

und fand ausreichende Unterstützung.

Abg . Niebour : Ich bin für eine freiere Stellung der
Hülfslehrcr und habe kein Bedenken , ihnen selbstständiges
Logis und Kost zuzugestehen . Vertrauen wir ihnen unsere
Kinder zur Erziehung an , so müssen wir ihnen selbst doch
auch vertrauen , daß sie sich selbst in Schranken halten können.
Auch hier wird es um so besser gehen , je mehr Freiheit man
gewährt.

Uebrigens wird der Hauptlehrer auch eine Last damit
los . Der ganze Zuschnitt seines Haushaltes kann anders,
einfacher und billiger werden.

Abg . Selkmann II . : Der Abg . Ahlhorn  ist im Jrr-
thum , wenn er annimmt , der Antrag auf Zulassung selbststän¬
digen Logis für die Hülfslehrcr sei Ausschußantrag . Ich als
Ausschußmitglied weiß nichts davon . —

Ich habe gegen den Antrag viele Bedenken . Es handelt
sich nur um Hülfslehrcr , die als ganz junge Leute eben aus
dem Seminar kommen . Da ist Leitung und Aufsicht sehr
zweckmäßig . Kommen Unzulässigkeiten vor , so bewirkt die
Aufsicht des Hauptlehrers u . a ., daß von der oberen Behörde
auf die jungen Leute eingewirkt werden kann . Als Lehrer
sollen sie selbst die Disciplin handhaben , da ist es gut , wenn
sie auch Disciplin lernen . Es wäre nicht im Interesse der
Schule und der tüchtigen Ausbildung der Lehrer , wenn sich
diese jungen Leute der wüuschenswerthen Einwirkung und
Aufsicht Erfahrenerer so leicht entziehen könnten.

Was die Fixirung der Entschädigung angehk , welche vor¬
geschlagen wurde , so ist zunächst gegen den Abg . Niebour
zu bemerken , daß die Hauptlehrer die Wohnung den unter¬
gebenen Lehrern nicht zu liefern haben , sondern die Schul¬
acht . Diese muß in dem Lehrerhause , das sic liefert , auch
für Gelaß für diese Unterlehrer sorgen.

Gerecht  soll die Vergütung vor allen Dingen sein,
nicht mehr und nicht weniger , als gerecht.  Dann ist es
aber keine richtige Maßregel bei den bedeutenden Preisschwan¬
kungen , wie sie jetzt herrschen , eine gesetzliche Fixirung ein-
treten zu lassen . Der Abg . Rüder  erkennt , indem er den
Vorschlag macht , die Sätze alle 10 Jahre einer Revision zu
unterziehen , die Schwierigkeit der Fixirung überhaupt an.

Es ist das aber keine gesetzgeberische Thätigkeit , alle 10
Jahre zu prüfen , ob die Sätze noch passen . Wie der Abg.
Ahlhorn  ansführte , muß die Entschädigung , wie der Auf¬
wand von den verschiedensten lokalen Verhältnissen abhängig
sein . In manchen Geestgegenden sind oft die Preisverhältnisse,
wie in Marschgegenden , und auf der Geest selbst die größten Ver¬
schiedenheiten . Auch der ganze Zuschnitt , wie man in einer
Gegend zu leben pflegt , kommt in Betracht , die Preisverhält¬
nisse allein sind nicht maßgebend . In manchen Geestgegenden
ist der Zuschnitt der Lebensweise so einfach , daß 80 Thlr . zu
viel wären . In Münsterland beschafft mancher den Unterhalt
der Unterlehrer weit billiger . Auch weiß ich, daß in Kloppen-
burg Ackcrbauschüler nicht mehr als 60 Thlr . gezahlt haben.
Das Oberschulkollegium ist allein in der Lage , für jeden Fall
nach billigem Ermessen , nach den örtlichen Verhältnissen , nach
der ganzen Lebensweise eine gerechte Vergütung zu bestimmen.
Zu hoch darf diese Vergütung nicht sein , wenn sie gerecht
sein soll , sonst wird die Schulkasse ungerechter Weise um das
„zuviel " belastet . Es können die Verhältnisse zwischen Lehrer
und Schulacht sehr getrübt werden , wenn behauptet werden
kann : man müsse ihm , dem Lehrer , mehr geben , als er bean¬
spruchen dürfte . Ein ungetrübtes Verhältniß zwischen den
Bctheiligten ist aber im Interesse , besonders der Schule , sehr
zu wünschen . Es muß von beiden Seiten anerkannt werden,
daß die Leistungen von einer zur andern gerecht abgewogen
sind.

Der Rüder ' sche  Antrag schlägt ein bedenkliches Aus-
kunftsmittel vor . Man überläßt die Beordnung der Sache
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am Besten ganz dem Oberschulkollegium , dann entgeht man auch
dem Nebel , alle 10 Jahre neue Bestimmungen treffen zu muffen.

Abg . Deeken : Ich kann mich im Wesentlichen dem
Borredner anschließcn . ES ist beantragt worden , den Unter-

lehrcrn selbstständiges Logis und Kost außer dem Hause zu
gestatte » . , Es liegt aber im Interesse der Schule , daß diese
ganz jungen Leute im steten Umgang mit dem erfahrenen
Hauptlehrer , unter steter Aufsicht desselben , als Hausgenossen
verbleiben : cs liegt dies auch im Interesse der Hülfslehrer
selbst.

Was die vorgeschlagene Fixirung der Vergütung angelst,
so muß die Vergütung eine angemessene sein , feste Summen

dafür werden sich nicht feststellen lassen . So meint der Abg.
Tantzen , 100 Thlr . mindestens sei angemessen , der Abg.
Rüder  findet 70 — 90  Thlr . angemessen und Anderen er¬

scheint selbst diese Summe zu hoch . In Wahrheit kann
80 Thlr . zu hoch sein , 90 Thlr . zu niedrig . Mißlich
ist ferner , daß , falls fixirr wird , auch eine Aenderung der ge¬
setzlichen Bestimmungen von 10 zu 10 Jahren in Aussicht
gestellt ist . Am Besten wird das Oberschulkollegium entschei¬
den , wie hoch für jeden Fall eine angemessene Vergütung sich
belaufen muß.

Abg . Bartel : Ich bin Mil dem Vorredner gegen eine
Fixirung . Im katholischen Landestheil wird über die Höhe
der Vergütung in der Regel eine gütliche Vereinbarung ge¬
troffen . In dem einzigen mir bekannten Fall , wo eine Differenz
über die Vergütung bis zur Entscheidung durch die Behörde

getrieben wurde , waren 70 Thlr . doch das Höchste , was ge¬
fordert worden war . Der Unterschied zwischen den Verhält¬
nissen des Platten Landes und denen größerer Ortschaften ist
Wohl zu beachten . Wir müssen uns hüten hier in 's Blaue
hinein Festsetzungen zu machen.

Abg . Rüder : Die Bläue kann ich nicht anerkennen.

Das bis jetzt den Lehrern zum Ersatz Bewilligte reicht nicht

aus , es handelt sich darum , ihnen angemessene Zulagen zuzu¬
wenden . Die Fixirung dieser Vergütungen erweist sich nun

als sehr wünschenswert !) . Das Oberschulkollcgium selbst hat
das Bedürfniß nach Fixirung gefühlt , sonst hätte es nicht die

usuellen bisherigen Vergütungssätze aufkommen lasten . Es ist
auch eine prekäre Sache für das Oberschulkollegium , ohne die
Verhältnisse zu kennen , solche Festsetzungen in jedem Fall vor¬
zunehmen . Meistens werden nur die Klagen und Vorstellun¬
gen der Untergebenen an das Oberschulkollegium gelangen , die
mehr verlangen , und mit diesen wird das Oberschulkollegium

nichts anzufangen wissen und auch keine Belehrung daraus

schöpfen können . Es steht sich selbst am Besten bei der Fixi¬
rung . Vielleicht wäre es nicht verkehrt , die aufgestellten

Sätze noch etwas zu modificiren , es ist aber kein Antrag
darauf gestellt und wol davon abzüsehen . Ich hege nicht etwa

Mißtrauen gegen das Oberschulkollegium , ich glaube aber,
es ist für dasselbe selbst besser, wenn eine Fixirung vorgenom¬
men wird.

Abg . Selkmaim II . : Man geht hier fortwährend von
Voraussetzungen aus , die nur für die evangelischen Landes-
theile zutreffen . Nur in diesen letzteren finden sich die er¬
wähnten usuellen fixen Sätze . Ein Mitglied des katholischen

Oberschulkollegium hat uns soeben hier gesagt : im katholischen
Landestheil existirten solche Sätze nicht . Es ist nicht zu recht-
fertigen , daß man Gründe von den Verhältnissen des einen
Theils herholt , die auf den anderen Theil nicht passen , daß
man aus diesen Gründen für beide Theile Bestimmungen
treffen will , welche nothwendig mit den Verhältnissen des
einen der Theile in Widerspruch geratheu müssen.

Abg . Rüdebnsch beantragt namentliche Abstimmung über

den Rüder ' schen  Verbesserungsantrag zum Nicbour ' schen
Antrag , betr . Festsetzung der Sätze aus 70 resp . 90 Thlr.

Schluß der Debatte.

Abg . Nieboirr als Berichterstatter : Die Wohnung für
die untergebenen Lehrer habe ich nicht als eine Last für die
Hauptlchrer hingestellt , außer wo ich von der Ermöglichung
einer selbstständigen Stellung der jungem Lehrer sprach.

Ich glaubte , der Abg . Selkmann  hätte dem während

der Sitzung eingereichten Ausschußantrag seine Zustimmung
gegeben . Ich bin demnach im Jrrthnm gewesen.

Ich stimme dem Abg . Rüder  bei , daß eine Fixirung
dem Obcrschulkollegium selbst erwünscht sein müßte . Auch
aus den Motiven der Regierungsvorlage scheint dies hervor-

zugehen.
Der Vorsitzende  zählte die Anträge auf uud verlas

sie. Er erklärte , er wolle zuerst über den heute eingebrachten

Ausschußantrag , dann über den ersten Rüder ' schen  Antrag,
wenn dieser abgelehni werde , überden Niebour ' schen  Antrag,

dann über den zweiten Rüder ' schen  Antrag , dann über den

j Ansschußantrag 6 , dann , wenn dieser Antrag abgelehnt werde,
^ über den Antrag der Staatsregierung abstimmen lassen.

Abg . Ahlhorn : Ich empfehle dem Vorsitzenden , zuerst über
die Anträge , welche die kleinsten Summen annehmeu , dann,
wenn diese angenommen würden , über die mit größeren Sum¬

men adstimmen zu lassen.
Vorsitzender erklärte sich hierzu bereit, indem dieser

sonst bei Geldbewilligungsfragen übliche Modus hier am

Platz erschiene ; er werde demnach dann über den Niebour '¬
schen Antrag abstimmen lassen , wenn der erste Rüder ' schc

Antrag angenommen werde.
Sodann wurde zunächst der heute eingebrachte Ausschuß¬

antrag abgelehnt.

Hierauf wurde der Niebour ' sche  Antrag mit der vom
Abg . Rüder  beantragten Aenderung (statt 80 resp . 100 Thlr.

zu setzen 70 resp . 90 Thlr .) zur Abstimmung gebracht und in
namentlicher Abstimmung mit 26 gegen 19 Stimmen angenommen.

Für denselben stimmten : Cammann , Eilks , Hull-
mann , Janssen , Krahn , Lüerßen , Niebour , Oet-
ken I ., Oetken  II ., Oldejohanns , Orth , Ramien,
Rüdebusch , Rüder , Schildt , Schrimper , Stracker-
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jan I., Struthofs , Tantzen , Millers , Abels , Ahl¬
horn, Beckhusen, Böhmcker, Bremer , Bulling.

Gegen denselben- Deeken, Eissel , Höltermann,
Huber, Köhler , Lentz, Müller , Pancratz , Russell,
von Schrenck, Sclkmunn I., Selkmann II., Stracker-
jan III., Stuckcnborg , Taphorn , Arkenan , Bartel,
Brockhaus, Brörmann.

Abwesend waren: Huchting, Schomann , Schulze,
Schwegmann, Strackerjan II.

Der Niebour 'sche Antrag wurde sodann in nament¬
licher Abstimmung mit 33 gegen 11 Stimmen abgclehnt.

Für denselben stimmten: Hullmann , Krahn, Lüerßen,
Niebour , Ramien , Rüdebusch, Schildt , Tantzen,
Beckhusen, Böhmcker, Cammann.

Gegen denselben: Deeken, Eilks , Eissel , Höl-
Icrmann, Huber , Janssen , Köhler , Lentz, Müller,
Oetken I., Oetken II. , Oldejohannö , Pancratz,
Rüder , Russell , von Schrenck, Schrimper , Selk¬
mann 1., Selkmann II., Strackerjan I., Stracker¬
jan III., Struthofs , Stuckenborg , Taphorn , Mil¬
lers , Abels , Ahlhorn , Arkenan , Bartel , Bremer,
Brockhaus, Brörmann , Bulling.

Abwesend waren: Huchting , Orth , Schomann,
Schulze, Schwegmann , Strackerjan II.

Der Nuder 'sche Zusatzantrag zum Njebour 'schen
Antrag aus Revision der Sätze von 10 zu 10 Jahren wurde
adgelehnt, der Ausschußantrag6 angenommen und war damit
der Antrag der Staatsregierung abgelehnl.

Die Anträge des Ausschusses7 und 8 zum Art. 52,
folgenden Inhalts:

Antrag 7.
Dem Art. 52 des Schulgesetzes vom3. April 1855
wird folgender Zusatz als erster Satz hinzugefügt:

Beträgt die Zahl der schulpflichtigen Kinder einer
Schnlacht zeitweilig mehr als 100, so kann
nach dem Ermessen,des Oberschulkollegiums, wenn
der betr. Schulvorstand und Schulachtsausschuß
gehört worden sind, eine zweite Classe unter einem
HülfSlehrer oder einer Lehrerin provisorisch einge¬
richtet werden.

Antrag 8.
Art. 52 des Schulgesetzes vom 3. April 1855 bleibt
unverändert, abgesehen von dem in Antrag 7 bean¬
tragten Zusätze,

wurden ohne Debatte angenommen.
Sodann wurde die Debatte über die Ausschußanträge 9,

1V, 11 eröffnet, folgenden Inhalts:
Antrag9. (Minderheitsantrag):

Art. 53. Z, I. des Schulgesetzes erhält folgende Fassung:
Bei vierklassigen Schulen können die beiden Ober¬
klassen nach den Geschlechtern getrennt werden und

Berichte. XV. Landtag. 3. Versamml.

kann für die Mädchenklasse eine Lehrerin mit dem
Gehalte eines Nebenlehrers angestellt werden.

Antrag 10. (Mehrheilsantrag):
Art. 53. 1. des Schulgesetzes erhält folgende
Fassung:

Bei vierklassigen Schulen sollen in der Regel
die beiden Oberklassen nach den Geschlechtern ge¬
trennt werden, und soll in der Regel für die
Mädchenklasse eine Lehrerin mit dem Gehalte eines
Nebenlehrers angestellt werden.

Antrag 11. (Antrag des ganzen Ausschusses):
Der zweite Satz des im Entwürfe vorliegenden Art. 53.
h. 1. erhält folgende Fassung:

Wünscht die Schulacht diese Trennung nicht, so ist
für die zweite Klasse ein Nebenlehrer erster Klasse
anzustellen.

Abg. Niebonr: Der Minderheitsantrag9. ist jetzt
Mehrheitsantrag, da die Abgeordneten Beckhusen und
Janssen demselben jetzt zustimmen.

Abg. Strackerjan III.: Der Antrag 9. ist mir sehr
passend erschienen. Der Herr Berichterstatter ist gerade hierin
Autorität. Auch das, was ich von Anderen in Erfahrung
gebracht habe, unterstützt seine Auffassung. Jedoch scheint der
Antrag von der Voraussetzung auszugehen, als ob es keine
fünf- oder mehrklassigc Volksschulen gebe. Das ist aber wol
der Fall; so gibt es in Oldenburg eine fünfklassige Volks¬
schule, so hat auch die Mädchenschule in Jever mehr als 4
Klassen. Ich stelle daher zum Antrag9. einen Antrag, wie
folgt:

Bei Schulen von mehr als 3 Klasse» können einzelne
oder alle Klassen nach den Geschlechtern getheilt wer¬
den und für den Unterricht in den Mädchenklassen
Lehrerinnen angestellt werden.

Abg. Selkmamr II.: Der Ausschuß hat sich in der
Fassung des Antrags dem Entwurf angeschlossen. Daher die
gerügte Undeutlichkeit, der Ausschuß wollte die Bestimmung
auch für mehr als vierklassige Schulen gelten lassen.

Der Antrag gibt aber Gelegenheit zu einer Auffassung,
die große Bedenken erregt. Es kann scheinen, als wolle der
Antrag die geltenden Gesetze dahin ändern, daß bei Schulen
von 3 oder weniger Klassen eine Trennung nach den Ge¬
schlechtern nicht eintreten darf . Das würde zu weit gehen.
Es würde dann für die kleineren Schulen auch die Anstellung
von Lehrerinnen unzulässig sein. In den südlichen Landes-
thcilen fällt es Niemand mehr ein, die Trennung nach Ge¬
schlechtern, welche dort längst ganz durchgeführt ist, wieder
aufheben zu wollen. Daß die Lehrerinnen ganz vortrefflich
in den Schulen des südlichen Landestheiles wirken, darüber
ist nur eine Stimme dort. Für Münsterland kann die Frage
über Zulassung von Lehrerinnen, über die überall noch viel
gestritten wird, ebenso als praktisch erledigt gelten, wie die
über eine durchgehende Trennung nach Geschlechter». Wird
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der Antrag 9 angenommen, so würden in Münsterland
bewährte Einrichtungen aufgehoben werden müssen und würde
man dort zu Rückschritten genöthigt sein.

Man darf nicht von Erfahrungen ausgehen, die nur auf
einen Theil des Landes passen und Anträge annehmen, welche
die Verhältnisse des andern Theils ignoriren.

Man muß die Frage ganz offen lassen und die Ent¬
scheidung im einzelnen Fall den Schulachtcn und dem Ober-
schulkollegium anheim geben, nicht aber mit Gesetzen einseitig
durchgreifen wollen. Wol kann man für vier- und mehr-
klassige Schulen die Trennung und die Anstellung von Lehre¬
rinnen als Regel hinstellen, denn hier wird jedenfalls Beides
durchweg empfehlenswert!) erscheinen. Ich bin deßhalb für
den Antrag 10.

Abg. Strackerjan III.: Es ist richtig, daß man nicht
Regeln, welche an einem Ort Passen, ohne Weiteres auf einen
anderen anwenden darf. Das, was der Vorredner von an¬
deren Gegenden her als richtig erfahren hat, darf er nicht
ohne Weiteres auf unsere Verhältnisse anwenden. Auch bei
vier- oder mehrklassigen Schulen muß die Trennung nur im
Können, nicht im Müssen stehen. Wozu sollte das Gesetz
uns jetzt zwingen, unsere Oldenburger Volksschule, welche an¬
erkannt gut ist, einen weitverbreiteten Ruf besitzt, und mit
welcher die Eltern der Schulkinder stets zufrieden gewesen
sind, anders wie bisher einzurichten. Ob man die Trennung
nach Geschlechtern vor dem 14. Zahr vorziehen soll, ist noch
nicht ausgemacht. Die Pädagogen sind noch in Streit
darüber. Man muß das den Ausschüssen der Schulacht und
den Behörden im einzelnen Fall zu entscheiden überlassen.

Abg. Selkmann II. : Wir wollen die Trennung nach
Geschlechtern überhaupt gar nicht erzwingen, sie soll uns frei
stehen, aber auch ganz frei stehen und nicht für die kleineren
Schulen verboten werden. Der Antrag9 will aber, daß erst
Schulen von über 3 Klassen getrennt werden dürfen. Das
Neue, das der Antrag 9 uns eben bringen will, ist die¬
ser Zwang, daß die Trennung bei Schulen unter4 Klassen
nicht zulässig sein soll. Dies muß die Tendenz des Antrags
sein, wenn sie auch nicht ganz klar liegt, sonst wäre er gegen¬
standslos, weil sein übriger Inhalt mit den bestehenden Schul¬
gesetzen in Uebereinstimmung ist. Der Herr Berichterstatter
wird uns Auskunft über die Tendenz des Antrages geben.

Der Antrag 10 nimmt Rücksicht auf einzelne Fälle, wo
die Trennung auch bei größeren Schulen nicht tyunlich er¬
scheint; man kann ihn ruhig annehmen, da er keinen Zwang
cinführt.

Abg. Medow : Als Berichterstatter erkläre ich, daß
nach Antrag 9 allerdings erst bei Schulen von mehr als 3
Nassen eine Trennung zulässig sein soll. Vielleicht geht dies
zu weit. Bestehende Einrichtungen, die ich nicht kenne, möchte
ich nicht so ohne Weiteres abgeschafft wissen. Mag bestehen
bleiben, was besteht.

Aber auch der Antrag 10 bringt Zwang mit sich für
die Schulen, wo 4 oder mehr Klassen ohne Trennung existiren.
Mein Vorschlag geht dahin: den Art. 53 bestehen zu lassen.
Dann fallen alle Anträge, auch der Regierungsantrag, und
doch läßt cs sich vom Standpunkt aller Anträge rechtferti¬
gen. So behalten alle LandeSthcile ihre bestehenden Einrich¬
tungen.

Abg. Bartel : Ich wollte gegen Antrag9 sprechen und
dessen Tendenz, weil ich Gefährdung unserer bestehenden Ein¬
richtungen befürchtete. Ich halte es aber nach dem Behörden
nicht mehr für nöthig.

Abg. Hullmann: Es ist am besten gegen alle Anträge
zu stimmen und die Sache beim Alten zu lassen. Ein Zwang
wird durch alle Anträge herbeigeführt, auch der Antrag der
Staatsregierung, wörtlich verstanden, nimmt die Möglichkeit
nach Belieben zu trennen oder die Trennung zu unterlassen.
Alle Anträge bringen unbeabsichtigten Zwang.

Abg. Rüder: Ich bin nicht der Meinung des Abg.
Hullmann, daß man aus der Regierungsvorlage einen Zwang
herauslesen könnte, dahin, daß die Trennung bei Schulen von
weniger als 4 Nassen nicht zulässig sein solle. Bei mehr¬
klassigen Schulen wird die Trennung fast ausnahmclos vor¬
zuziehen sein. Ich empfehle den Antrag 10 anzunehmen,
jedoch mit folgendem Abänderungsantrag:

Bei Schulen von mehr als  3 Klassen sollen in
der Regel  die beiden Oberklassen nach den Geschlech¬
tern getrennt werden und können für die  MäSi¬
che nk lassen  Lehrerinnen mit dem Gehalte von Ne¬
benlehrern angestellt werden.

Damit ist volle Freiheit gegeben, an den Mädchcnklaffen
Lehrer oder Lehrerinnen zu verwenden und auch eine gewisse
Möglichkeit, in Ausnahmcsällen größere Schulen ungetrenntzu
lassen. In der Regel wird gewiß bei Trennung der Ge¬
schlechter in den oberen Klassen mehr geleistet, wenn auch
Fälle Vorkommen, daß ungetrennte größere Schulen schöne
Erfolge haben. Das liegt dann aber an ganz besonders
guten Lehrern, dann geht es Wohl, auf solche darf man aber
nicht rechnen.

Abg. Strackerjarr III . (zum dritten Mal mit Zustim¬
mung der Versammlung) : Die Sache liegt unklar, besonders
auch durch Schuld der Regierungsvorlage. Mit ihrem An¬
trag will die Staatsregierung bewirken, daß unter gewissen
Umständen nur noch Lehrerinnen angestellt werden sollen, da¬
mit eine Reihe Nebenlehrerstellenausfallen.

Der Antrag der Staatsregierung würde übrigens keinen
Sinn geben, wenn er an Stelle des Art. 53 Z. 1 treten
soll, er giebt nur Sinn, wenn er demselben nachgesetzt wird.

Ein Druck wird ferner ausgeübt, indem nur die Wahl
gelassen wird zwischen Hauptlehrern oder Lehrerinnen. Die
Absicht wird sein, wenn sie auch nicht ausgesprochen ist, auf
diesem Wege die Zahl der Nedenlehrerstellenzu vermindern.
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Ich bin gegen diesen Antrag , wie alle anderen Anträge;
meinen Antrag ziehe ich zurück.

Abg . Russell : Man muß keine neuen Gesetze machen,
wenn kein Bedürsniß vorliegt . Man hat nach der betr . Rich¬

tung weder ans der Geest noch in der Marsch über Unzu¬
träglichkeiten klagen hören . Wozu sollte man da etwas
Neues cinführcn . Die Frage der Trennung ist nach lokalen
Verhältnissen zu bcurtheilen , das pädagogische Urtheil schwankt
und kann uns nicht Veranlassung geben . Das bestehende

Gesetz hat die Sache ganz richtig beordnet . Es ist am Besten,
das bestehende bleibt und sämmtliche Anträge werden abge¬

lehnt.
Abg . Hullmann : Man will nicht den Zwang , welchen

die Regierungsvorlage mit sich bringt . Unter den verschie¬
denen Anträgen ist schwer eine Wahl zu treffen . Der Wille
der Mehrheit wird am Besten zur Geltung kommen , wenn
man Alles beim Alten läßt.

Abg . Niebour : Ich empfehle dringend den Art . 53 in
seiner jetzigen Fassung zu lassen . Lehnen Sie alle Anträge
ab. Wir wollen keine Härien . Wir wollen keine Einrichtun¬
gen aufzwingen , aber auch nicht gezwungen werden . Außer¬
dem wäre cs nicht richtig , hier im Landtag entscheiden zu
wollen , was in der Lehrerwclt noch nicht spruchreif ist.

Die Frage des Abgeordneten an den Vorsitzenden , ob.
der Antrag 11 ohne Rücksicht auf den Ausfall der Abstim¬
mung über Antrag 10 bestehen bleibe , wurde vom Letzteren
bejaht.

Hierauf wurde Antrag 9 abgclehnt , ebenso der Abändc-
rungsantrag zum Antrag 10 , der Antrag 10 , der Antrag der
Staatsregicrung , der Antrag 11.

Es wurde die Debatte eröffnet über den Antrag 12 des
Ausschusses , welcher lautet:

Landtag stellt das Ersuche « : Großherzogliche Staats¬
regierung wolle in Erwägung ziehen , ob nicht eine
Einrichtung zu treffen sei , etwa dahin : Bevor ein
provisorisch angestellter Lehrer definitiv angestellt wird,
hat er eine zweite Prüfung zu bestehen . Bei An¬
stellung und Beförderung der Lehrer sollen außer dem
Dienstalter auch der Ausfall der Prüfung , sowie seine
bisherigen Leistungen und seine bisherige Dienstführung
berücksichtigt werden.

Reg .-Kommissär Jause» : Die Sache steht zum vor¬
liegenden Gegenstand eigentlich nicht in direkter Beziehung . Für
die Einführung einer zweiten Prüfung mögen ohne Zweifel
manche Gründe geltend gemacht werden können , wie denn ja
auch in dieser Beziehung in den Münsterschen Landestheilen
früher bestehende Einrichtungen sich gut bewährt haben sollen.
Die Staatsregicrung wird die Frage weiter prüfen , wenn
der Landtag sich den Antrag des Herrn Abg . Niebour  an-
cignen sollte.

Abg . Niebour : Der Antrag hat einen zwiefachen In¬
halt : die Prüfung der Lehrer und dann die Grundsätze bei

Anstellung und Beförderung derselben betreffend . Der Zu¬
sammenhang zwischen diesen beiden Punkten liegt in Folgcn-
beuw Der Ausfall der Prüfung soll bei Anstellung und Be¬
förderung in Anschlag gebracht werden , aber nicht allein maß¬
gebend sein , denn manchmal liefern solche Examina ein schiefes
Resultat , besonders schüchterne Leute kommen zuweilen schlechter
dabei weg , wie sie verdienen . Darum sollen auch die » bis¬
herigen Leistungen und die bisherige Dienstführung " mit in
das Gewicht fallen.

Abg . Ahlhorn : Ich bin für den Antrag , doch möchte
ich einen Zusatz beantragen . Ich glaube sämmtliche Schul¬
achten würden eine größere Opferwilligkeit für die Schule be¬
weisen , wenn man ihnen eine gewisse Betheiligung , einen
größeren Einfluß bei Besetzung der Lehrcrstellen zugestehcn
wollte . Jetzt werden sie bei der Besetzung nur gefragt , ob
sie gegen den neuen Lehrer sind ; haben sie dann auch etwas
gegen ihn , so können sie ihre Bedenken doch nicht recht geltend
machen . Ihre Mitwirkung ist gegenwärtig gleich Null . Ich
bitte separat folgenden Antrag zur Abstimmung zu bringen:

Zu Antrag 12.
auch darüber , ob nicht den Schulachten eine größere
Mitwirkung , wie bisher , bei Besetzung der Lehrerstellen
zu gestatten.

Ganz freie Wahl wird nun allerdings sich wol nicht
einführen lassen . Doch wählen wir ja auch unsere Prediger
unter 3 Vorgeschlagenen . Aehnlich könnten hier 3 , 4 oder
5 vorgefchlagen werden . Umgekehrt könnte auch die Schul¬
acht einige Kanditatcn präscntiren und das Oberschulkollegium
einen auswählcn.

In der Presse hat man freilich Manches gegen die
Wahl der Lehrer durch die Gemeinden , oder nur eine Mit¬
wirkung der letzteren dabei , angeführt ; man behauptet , die
Schulaebten verständen das nicht . Wir wählen ja aber auch
unsere Prediger und das sind Leute von akademischer Bildung.
Wie weit die Mitwirkung der Schulachten bei Besetzung der
Stellen gehen kann , mag momentan allerdings fraglich sein,
aber eine größere  Mitwirkung ist gewiß zu wünschen.

Abg . Strllckerjan III : Der Antrag des Abg . Ahlhorn
gefällt mir besser , als der Antrag 13 , mit dem er in der

Tendenz übercinstimmt . Der Antrag 13 sucht diese Tendenz
schon praktisch zu verwirklichen , muß sich aber bei diesem
Streben auf Einzelheiten beschranken , was Bedenken erregt.
Man muß das Recht der Lehrcrwahl nicht als Prämie für
die Gemeinden hinstellen , welche 200ch mehr , als die gesetzliche
Pflicht verlangt , für die Schulen aufbringen . Von meinem
Standpunkt aus handelt es sich um ein Recht , das eigentlich
Alle haben müssen , auch die armen Gemeinden , die nicht so
viel ansbringen können . — Mit Gesetzesparagraphen kommt
man auf diesem Gebiet nicht weit , das haben wir auch heute
bereits gesehen . Vieles ist hier im Schwanken ; billiges Er¬
messen und Gutdünken der Behörden muß vielfach dem Gesetz
zu Hülfe kommen . Gerade in unserem Lande haben wir ein
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so vielgestaltiges Schulleben , daß man es nicht mit Para¬
graphen zwingen und durchaus regeln kann . Schulachten
und Lehrer lasse man sich untereinander verständigen , das
Oberschulkollegium nur soweit die Aufsicht führen , daß kein

Kind ohne ausreichenden Unterricht bleiben kann.

RegierungScommisfär Jansen : Die durch den Abg.
Ahlhorn angeregte Frage , mit der sich auch der Antrag
13 beschäftigt , greift in die Grundprincipien unserer gesamm-
ten , auf dem Schulgesetz beruhenden Schuleinrichtungen zu¬
rück. Die Staatsregierung wird dieselbe in weitere Erwägung

zu nehmen haben , wenn der Landtag den Antrag zum Be¬
schluß erheben sollte.

Abg . Niebour : Neben dem Anträge des Abg . Ahl¬

horn  kann der Antrag 13 bestehen bleiben und angenommen
werden.

Der Antrag des Abg . Ahlhorn  wurde angenommen,

dann auch der Antrag 12 des Ausschusses.
Es wurde die Debatte eröffnet über den Antrag 13 des

Ausschusses , welcher lautet:
Landtag stellt das Ersuchen:

Großherzogliche Staatsregierung wolle in Erwägung

ziehen , ob nicht zu Art . 29 des Schulgesetzes vom
2 . April 1855 ein Zusatz zu machen sei , etwa da¬

hin lautend:
Wenn eine Schulacht für Erhöhung des Dienst-
einkommenS ihrer Lehrer und Hebung ihres

Schulwesens freiwillig  wenigstens 200ch mehr

aufbringt , als sie nach dem Schulgesetze aufzu¬
bringen schuldig ist, so soll sie das Recht erhal¬
ten , ihre Lehrer zu wählen und über die Lehr¬

pläne und die zum Grunde zu legenden Lehr¬
bücher (Vergleiche Art . 8 2 des Schulgesetzes)

gehört zu werden . Auch sollen die im Art . 8
des Schulgesetzes vorgesehenen Modifikationen in
der Zusammensetzung des Schulvorstandes und

in Betreff der Lokalinspektion für sie zu Raum
kommen.

Abg . Riebour : Man könnte den Ausdruck ,,aufbringen"

mißverstehen und glauben , es handele sich nur um Umlagen,
es könnten nicht etwa auch Ländereien in Rechnung kommen.

Ich stelle darum den Antrag , statt : Wenn eine Schulacht —

ist zu setzen:
Diejenige Schulacht , welche das Diensteinkommen ihrer
Lehrer freiwillig  wenigstens um 20chg erhöht , soll
das Recht erhalten u . s. f.

Der Schlußsatz des Antrages 13 von — „ gehört zu
werden . " an , wird bei der Abstimmung besser als besonderer

Antrag behandelt werden , die Abstimmung könnte sonst zer¬

rissen werden.
Uebcr den Schlußsatz möchte ich noch Folgendes bemerken:

Es ist dem Landtage eine Vorlage über Veränderungen im

Ministerium und den Mittelbehörden gemacht worden . Es

ist danach zu erwarten , daß den Aemtcrn manche Geschäfte
von den Mittelbehörden überkommen werden und ist zu er¬
warten , daß andererseits manche Geschäfte , die bisher den

Aemtern oblagen , in Zukunft von den Gemeindevorstehern zu
besorgen sein werden . Diese Betrachtung regte mich zu der
Frage an , die ich auch im Ausschuß aufwarf , ob es nicht am
Besten wäre , auch das Obcrschulkollegium auszuheben und auf
der anderen Seite die Gemeindevorsteher statt der Amtmänner

den Schulvorständen Präsidien zu lassen . Als Lokalinspekto-
ren müßten nicht immer nothwendig die Pfarrer , sondern irgend
welche vom Staat Ernannte , also auch Lehrer sungiren . Doch
ist die Zeit für solche Anträge noch nicht ganz gekommen;
man kann die Tragweite der neuen Organisationen noch nicht
übersehen . So ist nur im Schlußsatz des Antrags 13 . ein
Wunsch in dieser Richtung ausgesprochen.

Abg . von Schrenek : Namentlich nach dieser Erläute¬

rung scheint mir der Passus über die Lokalinspectorcn gefähr¬
lich. Wie der Abg . Niebour  ihn auffaßt , schlägt er eine
Richtung ein , auf der wir in einen Konflikt gerathen können,
wie wir ihn dem Lande nicht wünschen können.

Abg . Riebour : Wo sollte da ein Konflikt Herkommen?
Ist der Pfarrer nach der Ansicht des Staates zum Lokalin¬
spektor passend , so wird er ihn dazu ernennen ; das kann er
ja . Nur soll der Pfarrer nicht , so zu sagen , geborener Schul-
inspector sein , sondern der Staat soll den Lokalinspector er¬
nennen , wie er schon jetzt die Kreisschulinspectoren ernennt.

Vorsitzender fragte gemäß Art. 71 der Geschäftsord¬
nung die Versammlung , ob Widerspruch dagegen erhoben
würde , daß Antrag 13 . in der Weise gctheilt , wie der Abg.

Niebour  wünschte , zur Abstimmung komme.
Widerspruch erfolgte nicht , der Antrag 13 wurde in der

gewünschten Weise getheilt zur Abstimmung gebracht , beide
Theile des Antrags aber abgelehnt.

Es ging hierauf ein Antrag des Abg . Niebour  ein,

der ausreichend unterstützt wurde . Er lautete:
Landtag stellt das Ersuchen:

Großherzogl . Staatsregierung wolle die Zusicherung
ertheilen , daß die Art . 61 des Schulgesetzes vom
3 . April 1855 vorgesehene angemessene Beihülse
aus der Staatskasse in bisheriger Weise bewilligt
werden solle.

Motiv : Da einzelne Schulachten durch die im Ent¬

wurf gemachten Vorlagen und die dazu gestellten Anträge
höher belastet werden , so wird eine solche Zusicherung zur
Beruhigung der Schulachten dienen.

Abg . Niebour : Im Grunde versteht sich das,  was

der Antrag will , von selbst , cs könnte aber doch Furcht auf-
kommen , daß künftig die Staatskasse weniger geben könnte.

Reg .-Kommissär Jansen : Die Verpflichtung , welche dem
Staat staatsgrundgesetzlich obliegt , den Schulachten , wo die
Schullasten über ihre Kräfte gehen , mit seinen Mitteln zu
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Hülfe zu kommen, kann durch diese Vorlage selbstverständlich
nicht altcrirt werden.

Abg. Ahlhorn: Annahme des Antrags kann auch zu
Unzuträglichkeiten führen. Es kann eine Zeit kommen, wo
die Schulachtcn weniger erhalten müssen, wie jetzt. Der Zu¬
schuß kann in Wegfall kommen, wenn sich der Wohlstand der
Gegend hebt, ebenso gut, wie er erhöht werden muß, wenn
z. B. Colonien in der Schulacht eingerichtet werden. Die
Bedürftigkeit kann größer und kann kleiner werden. Die Ne¬
gierung muß hier freie Hand behalten.

Abg. Rtebonr : Ich wollte nur konftatiren, welcher
Ansicht in dieser Sache die Staatsregierung ist. Nach der
Erklärung, die eben erfolgte, ziehe ich den Antrag zurück.

4. Ausschußbericht , betr . Regulirung der
Grenze auf der Unterweser.

Berichterstatter Abg. Rüder : Obwohl der ständige
Landtagsausschuß zu dem Gesetz bereits seine Zustimmung
gegeben hat, hat der Ausschuß doch in Anbetracht der großen
Wichtigkeit des Gegenstandes die Vorlage eingehend geprüft.
Der schriftliche Bericht führt Ihnen Näheres vor, mündlich
noch ausführlicher die Vorlage zu erörtern, wird nicht nöthig
sein und ist schon deshalb nicht gut thunlich, weil man, ohne
eine genaue Karte zur Hand zu haben, nicht folgen könnte.

Minister von Berg : Der Ausschuß hat am Schluß
des Berichts beantragt, auf eine Regulirung der Fischerei auf
der Unterweser im Interesse der ärmeren Fischer hinzuwirken.
Als die Verhältnisse, in denen die Fischer dort bisher gestan¬
den haben, der Staatsregierung bekannt geworden sind—
vorher sind sic derselben nicht bekannt gewesen— hat sie
sofort ihre Kommissäre beauftragt, mit den Preußischen Kom¬
missären in Verbindung zu treten, um eine Regulirung in dem
Sinne, wie der Ausschuß wünscht, herbeizuführen. Eine Er¬
widerung ist noch nicht erfolgt.

Der Ausschußantrag:
„Der Landtag wolle Großherzogl. Staatsregierung
ersuchen, bei weiterer Verhandlung dieser Angelegenheit
dahin zu wirken, daß den kleineren und minderbemit¬
telten Fischercitreibenden die Erlaubniß zur Strom¬
fischerei gegen eine feste Abgabe nach wie vor ertheilt,
dabei aber durch eine angemessene Erhöhung der jähr¬
lichen Rekognition das finanzielle Interesse beider
Staaten ebenfalls gewahrt werde",

wurde angenommen.
Der Antrag der Staatsregierung:

»Der geehrte Landtag wolle dem betr. Vertrage vom
5. Juli d. I . seine Zustimmung ertheilcn,"

wurde angenommen.
5. Ansschußbericht, betr . Schreiben des Großh.

Staatsniinisteriums vom 9. Juni d. I . über die
Verminderung der Verwalrungskosten bei den
Ae intern.

Abg. Ahlhorn: Zweierlei enthält die Vorlage: Die
Aktuare bei den Aemtern sollen adgeschaffl werden und die
Boten auf festes Gehalt gestellt werden. Letzteres war noth-
wendig, da sich bei der jetzigen Einrichtung viele Unzuträg¬
lichkeiten ergeben. Die Einziehung der Aktuarstellcn mag
finanziell vortheilhaft sein, obwohl ich persönlich noch nicht
recht an eine Ersparung dabei glaube. Aber wie soll man
die Leute, welche diese Stellen inne haben und die dem Staate
mit Eifer gedient haben, unlerbringen? Diese jungen Leute
müssen jedenfalls ordentlich untergebracht werden.

Minister von Berg : Die Staatsregierung hat nicht
die Absicht, die Aktuare zu beseitigen, sie will vielmehr allmäh-
lig bei Gelegenheit eintretender Vakanzen mit der Einrichtung
Vorgehen, eben um die Härten, die der Abg. Ahlhorn  fürch¬
tet, zu vermeiden.

Die Veränderung in der Stellung der Boten ist wieder¬
holt auch im Landtag als wünschenswert!) zur Sprache ge¬
kommen.

Zunächst ist von den in Frage stehenden Maßregeln keine
erhebliche Ersparung zu erwarten, denn auch die jetzigen Bo¬
ten müssen behalten, was sie nach ihrem Konstitorium habe».
Um möglichsten finanziellen Nutzen aus dem Plan zu ziehen,
hat die Staatsregierung beschlossen, so bald als möglich mit
diesen Maßregeln vorzugehen, so daß mit 1. Juli d. I . alle
Amtsdoten auf festes Gehalt gesetzt sein würden. Das Eivil-
staatsdienergesctz ermächtigt die Staatsregiernng zu diesem
Vorgehen.

Da die Amtsboten nur zu leisten brauchen, was sie mit
eigenen Kräften leisten können, mußte Sorge getragen werden,
Gehülfen für den Botendienst zu engagiren, damit mit dem 1.
Juli keine Stockung in den Geschäften eintritt. Es ist dies
vorbereitet. Ferner hat die Erfahrung in Aussicht gestellt,
daß bei manchen Aemtern, an denen2 Boten beschäftigt sind,
— wir haben6 solche Aemter— man in Zukunft mit einem
Boten ausrcichen wird. Auch von diesem Umstand ist eine
Ersparung zu hoffen.

Uebrigens sind diese Ersparungen zur Zeit die einzig
möglichen an den unteren Verwaltungsbehörden. Mehr Aem¬
ter, als geschehen, konnte die Staatsregierung aus den an
anderm Ort angegebenen Gründen nicht einziehen. Ich habe
immer persönlich die Ansicht vertreten, daß man bei neuen
Organisationen möglichst nach Oben hin sparen müsse.

Das Amt Rastede hatte man schon früher bei allen Or-
ganisalionvpläneuals ohne Nachtheil zu theilcn bezeichnet.
Stimmen aus dem Amt selbst wünschten theilweisc den An¬
schluß an Varel. Daß Manchem in der Gemeinde die Auf¬
hebung des Amtes nachtheilig und unangenehm, ist allerdings
natürlich.

Der Abg. Ahlhorn  machte in der letzten Sitzung Mit¬
theilung von Bemerkungen, die er im Amte Rastede gehört
zu haben angab und die ohne Zweifel gegen das Staatsmi¬
nisterium gerichtet waren.



Nach diesen Miitheilungen wäre man unmuthig darüber,
daß nicht ein Theil der Amtsländereien der Gemeinde zur
Vergrößerung ihres Kirchhofes zugewiesen sei. Mir war die
ganze Sache fremd, jetzt erst habe ich erfahren, daß ein ans
Derartiges gerichtetes Ersuchen gar nicht an das Staatsmi¬
nisterium gelangt ist, sondern zuletzt 1863 an die Cammer.
Diese ist nicht darauf eingetreten, weil der Kirchhof, wie die
Sachen lagen, ganz gut nach einer anderen Seite, nach Nor¬
den hin, vergrößert werden konnte und man ohne Noth nicht
die Amtsläudereien zerreißen wollte.

Die zweite Bemerkung, die uns der Abg. Ahlhorn
mittheilte, daß behauptet sei, daß das Amt aufgehoben, um
der Hofverwaltung die Amtsbesitzung zu sichern, war kitzlichercr
Natur. Der Landtag, wie er diese Auslassung auffaßte, hatte
seine Meinung so deutlich zu verstehen gegeben, daß ich nicht
sofort darauf zu antworten brauchte. Zudem war mir die
aktenmäßige Lage der Sache momentan nicht ganz gegenwär¬
tig. Jetzt kann ich die bestimmte Mitthcilung machen, daß
die Hofkasse auch für den Fall, daß das Ami Rastede beide-
halten wäre, zum Kauf bereit war. Sie hatte sogar einen
thenern Kauf gemacht, um für den genannten Fall einen
Austausch zu ermöglichen. Die Herren in Rastede mußten
übrigens diese Lage der Sache kennen.

Abg. Ahlhorn : Im Ganzen finde ich durch das eben
Gehörte meine Mittheilungen bestätigt. Wegen Vergrößerun- !
gen des Kirchhofs sind doch Verhandlungen angeknüpst gcwe- !
sen und die Cammer ist nichr ans die Wünsche der Rasteder!
eingegangen. >

Die Amtsbesitznng konnte trotz jenes ersten Ankaufs der
Hofkasse mehr Werth sein, als gelöst ist. Die Summe, für
die die Amtsgrnndstücke verkauft sind, stehen in keinem Ver¬
hältnis, zu den weit theuerern Ankäufen, welche die Hofkasse
vorher gemacht hatte.

Abg. Rüder : Ich bin in dieser Angelegenheit gut orien-
tirt. Wenn inan die verschiedenen Ankäufe vergleicht, so wird
mau nicht zu dem Jrrthum kommen, daß die Amtsbesitznng
nicht hoch genug bezahlt sei. Das hohe Taxat ist ausgestellt
worden, als es sich darum handelte, an einer anderen Stelle

in Rastede ein Amthaus zu bauen. Es hat doch seine guten
Gründe, daß nun, wo das Amt in Rastede aufgehoben und
viele Klagen darum laut wurden, die auch theilweise begrün¬
det waren, die Amtsbesitznng weniger Werth sein mußte, als
zu der Zeit, wo das Tarat ausgenommen war.

Abg. Ahlhorn (zum dritten Male, da kein Widerspruch
ans der Versammlung erfolgt) :

Die Hoskasse mag eine Besitzung gekauft haben, um ge¬
gebenen Falles sie gegen das Amtögrundstück auszutauschen.
Ter Ort Rastede würde aber einen anderen Platz viel billi¬
ger hcrgegcbcn haben: er würde Anstrengungen gemacht ha¬
ben, um das Amt dauernd zu behalten, so daß der Grund
und Boden billig zu haben gewesen wäre,

Schluß der Debatte.
Berichterstatter Abg, SelkllMtM II . : Der Abg. Ahl¬

horn  hat das Bedenken ausgesprochen, die Actuare könnten
plötzlich beseitigt werden und dadurch die Maßregel zu einer sehr
harten werden. Dies Bedenken hat der Ausschuß nicht getheilt.
DaS Schreiben der Staarsregierung, welches der Abg. Ahl¬
horn  fleißiger hätte lesen sollen, sagt ausdrücklich, daß eine
sofortige Beseitigung der Aetuare nicht stattfinden würde. Die
bereits vakanten und noch zur Erledigung kommenden Stellen
sollen nur sür's Erste nicht wieder besetzt werden und provi¬
sorisch versuchsweise die neue Einrichtung getroffen werden.

Ohne diese Vorlage und die Zustimmung des Landtags
wäre die Staatsregicrnng nicht berechtigt, rcgnlativmäßigc
Stellen auch nur einstweilen eingehen zu lassen-

Der Autzschußantrag lautet:
Der Landtag wolle sich mit den nach dem Schreiben
des Großherzoglichen Slaatsministeriumsvom 9. d. M.
in Aussicht genommenen Maßnahmen einverstanden
erklären und zu dem vorgelegtcn Gesetzentwürfe seine
Zustimmung erthcilen.

Der Antrag wurde angenommen,
Schluß der Sitzung: l Uhr Nachmittags,

Der Berichterstatter:
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3. Versammlung des XV.Landtags des Großherzogthnms Oldenburg.
Sechste Sitzung.

Oldenburg , den 30. Juni 1868 . Morgens 10 Uhr.

TagesordUMg: 1) Bericht des Finanzausschusses über das Schreiben des Staatsministeriums, betr. Erhaltung desKirch-
thurms zu Wangerooge.

2) Bericht des Steuerausschusses über die Gesetzentwürfe, betreffend die Erhebung einer Abgabe von Erb¬
schaften, Vermächtnissen und Schenkungen:

n) für das Herzogthum Oldenburg(Anlage Nro. 20).
d) für das Fürstenthum Lübeck 1 m
v) für das Fürstenthum Birkenseldl ^ )-

3) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betreffend eine dem Cammer-Registrator Suhren zu Varel
zu gewährende Gehaltszulage.

4) Desgl., betreffend Verkauf eines zum Forstrevier Seghorn gehörigen Landstreifens an den Häusling
D. Rahmann zu Bargstede.

5) Desgl., betreffend Verkauf eines im Brauergarten zu Varel belegenen Grundstückes.
6) Desgl. des Verwaltungsausschusses über den Gesetzentwurf, betreffend Freizügigkeit der Mediztnalpersonen

und Thierärzte.

Vorsitzender: Präsident Lentz.

Am Ministertische: die Regierungscommissarien: Cam¬
merrath Heumann  und Neg.-Ass. Jansen.

Nach Eröffnung der Sitzung wird vom Schriftführer
Deeken  das Protokoll über die letzte Sitzung verlesen. Das¬
selbe wird genehmigt.

Eingänge:
l) Schreiben des Grofzherzoglichen Staatsministeriums vom

27. Juni d. I ., betr. die Revision des Abschnitts IX.
und der AnlageI. des Staatsgrundgesetzes.

Mittelst dieses Schreibens wird die eben bezeichnet^ sog.
Krongutsvorlage von der StaatSregierung einstweilen zurück
gezogen, da dieselbe die Ansicht gewonnen, daß es der weiteren
Verhandlung über diesen Gegenstand förderlich sein werde,
wenn gleichzeitig mit demselben die in Aussicht stehende, aber
zur Vorlage an den Landtag noch nicht ganz vorbereitete
Vorlage über die Vereinigung der an Seine Königliche Hoheit

den Großherzog cedirten, vormals Holsteinischen Landestheile
mit dem Fürstenthum Lübeck zur Verhandlung gebracht wer¬
den könne.

Das Schreiben ist bereits abgeklatscht und unter den
Mitgliedern des Landtags vertheilt und geht daher aä aota.

2) Bittgesuch des Gemeinderaths zu Damme, betr. Er¬
haltung des Verwaltungsamtes und des Amtsgerichtes
in dem Orte Damme.

Der Präsident bemerkt, daß dem Organisationsausschüsse
gegenwärtig verschiedene, auf die Behörden-Organisation bezüg¬
liche Gesetzentwürfe zur Begutachtung vorlägen; dabei werde
auch wol der Gegenstand dieser Petition zur Sprache kommen,
und sei es daher angemessen, dieselbe diesem Ausschüsse zuzu¬
weisen.

Die Versammlung ist mit diesem Vorschläge stillschweigend
einverstanden.
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Der Präsident macht ferner darauf aufmerksam, daß sich
bei dem Petitionsausschusse zwei ähnliche Petitionen befänden,
welche früher diesem Ausschüsse zngewiesen worden seien, weil
die betreffenden Gesetzentwürfe damals noch nicht eingebracht
gewesen seien. Jetzt werde es sich empfehlen, daß auch diese
vom Petitionsausschusse an den Organisationsausschuß abge-
gegeben würden.

Die Vorsitzenden der beiden fraglichen AusschüsseS tracker-
jan I. und Selkmann II . erklären, daß Solches bereits
geschehen sei.

3) Schreiben des Direktoriums und Ausschusses des Ge¬
werbe- und Handelsvercins zu Oldenburg, betr. Er¬
klärung über die Vorlage der Staatsregierung wegen
Ausgabe von Papiergeld und Errichtung einer Olden-
burgischen Landesbank.

Das der Erklärung beigefügte Begleitschreiben wird ver¬
lesen und geht darauf nä not». Die Erklärung selbst wird
unter den Mitgliedern zur Verthcilung kommen.

Der Präsident bestimmt hierauf die Frist zur Einbringung
etwaiger Anträge zur zweiten Lesung:

1) des Gesetzentwurfs, betr. die Wabl der Abgeordneten
zum Landtage,

2) des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg,
betr. die Stempelsteuer von Spielkarten,

worüber die Berichte der betreffenden Ausschüsse zur 2. Lesung
bereits vertheilt seien, — ans die Zeit bis zum Donnerstag,
den 2. Juli , Mittags 12 Uhr.

Anträge zur zweiten Lesung:
3) des Gesetzentwurfs für das Großherzogthnm, betr.

Abänderung des revidirten Gehaltsregulativs,
4) des Gesetzentwurfs, betr. Abänderung der Eutiner

Gemeindeordnung,
5) des Gesetzentwurfs, betr. Abänderung des Militair-

strafgesetzbuchs rücksichtlich der Bestrafung der Land-
dragouer,

6) der beiden Gesetzentwürfe für das Fürstenthum
Lübeck:

betr. die Verminderung der durch den Eisenbahn¬
betrieb herbeigesührteu Feuersgefahr, und betr.
Enteignungen zu Eisenbahnen,

worüber die Berichte zur 2. Lesung erst soeben eingekommen
seien, seien bis Freitag, den 3. Juli , Mittags 12 Uhr, zu
stellen.

Es wird hieran vom Präsidenten der Wunsch geknüpft,
es möchten die Ausschüsse die Berichte zur zweiten Lesung in
Zukunft so bald wie möglich erstatten; es gehe immer einige
Zeit darüber hin,  dis dieselben abgeklatscht seien; den Mit¬
gliedern sei es natürlich angenehm, bevor sie Anträge stellten,
die Berichte in Händen zu haben und so müsse die Frist für
solche Anträge oft zu weit hinausgesctzt werden.

Es ist ferner eingegangen:

4) folgender selbstständiger und von den Abgg. Lentz,
Böhmcker , Scho mann und Russell  unterstützter
Antrag des Abg. Deeken:

Nach dem Schreiben des Großherzoglichen Staats¬
ministeriums vom 27. d. Mts ., betr. die einstweilige
Zurückziehung der Vorlage wegen Revision des
Abschnitts IX. und der Anlage I. des Staats¬
grundgesetzes, ist eine Vorlage, betr. die Vereinigung
der an Seine Königliche Hoheit den Großherzog cedir-
tcn vormals Holsteinischen Landestheile mit den Für¬
stenthum Lübeck, in Aussicht gestellt. Mag mau
auch darüber Zweifel hegen können, ob die Vergrößerung
einer Provinz des Großherzogthums zu denjenigen
Gegenständen zu rechnen ist, welche gesetzlich dem
Provinzialrathe unterbreitet werden müssen, so werden
doch durch die in Frage stehende Verbindung unter
Umständen die Interessen des Fürstenthums so wesent¬
lich berührt, daß eine Aeußerung des Provinzialrakhs
für die spätere Beurtheilung und Beschlußfassung
Seitens des Landtags von großer Bedeutung sein
kann. Deshalb stelle ich den Antrag:

Der Landtag ersuche Großherzogliche StaatS-
regicruug, die in Aussicht gestellte Vorlage wegen
Vereinigung der au Seine Königliche Hoheit den
Großherzog cedirten vormals holsteinischen Lan¬
destheile mit dem Fürstenthum Lübeck, zunächst
dem Provinzialrathe des FürstcnthumS zur gut¬
achtlichen Erklärung vorzulegen.

Der Landtag beschließt auf Vorfrage des Präsidenten,
den Antrag in Betracht zu ziehen. Der Präsident schlägt
darauf vor,  denselben, nachdem er abgeklatscht und unter die
Mitglieder vcrtheilt worden sei, ohne weitere Begutachtung
durch eine» Ausschuß, auf die Tagesordnungzu setzen, womit
sich die Versammlung einverstanden erklärt.

Es wird sodann zur Tagesordnung  geschritten.
1. Bericht des Finanzaus sch usses zu dem  S chrei-

ben Großherzoglicher Staatsregierung , betr . die
Erhaltung des Kirchthurms zu Wangerooge.

Der mit dem Anträge der Regierung übereinstimmende
Ausschuß antrag:

„Der Landtag wolle seine Zustimmung zu der mit der
Königlich Preußischen Negierung und dem Senate der
freien und Hansestadt Bremen über Erhaltung des
Kirchthums zu Wangerooge getroffenen Vereinbarung
crtheilen und zu Z. 48. des Voranschlags der Aus¬
gaben des Herzogthums für 1868 die Summe von
4500 Thlr. nachbewilligen",

wird ohne Debatte angenommen/
2. Bericht des Steuerausschusses über die Ge¬

setzentwürfe,  betr . die Erhebung einer Abgabe von
Erbschaften , Vermächtnissen und Schenkungen:
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1) für das Hcrzogthum Oldenburg,
2 ) für das Fürstenthum Lübeck,
3) für das Furstenthum Birkenseld.

Nachdem zunächst der Berichterstatter  Hullmanu ver¬
schiedene in dem Ausschutzbericht enthaltene und für den Druck
zu beseitigende Schreibfehler berichtigt hat , erklärt der Abg.
Schildt,  daß er die von ihm gestellten Ausschußanträge
Nro . 1 und 2:

Nro . 1.

Der Landtag wolle die fraglichen drei Gesetzentwürfe
im Ganzen ablehnen.

Nro . 2.

Der Landtag wolle eventuell beschließen , daß diese
Gesetzentwürfe eine Abänderung des Staatsgrundge-
sctzes und namentlich der Art . 45 und Art . 60 . Z . 1
und 2 enthalten und deshalb nach den Bestimmungen
des Art . 212 . 8 - 1 . behandelt und von zwei Land¬
tagen genehmigt werden müssen,

unter Berücksichtigung der schwierigen Finanzlage des Staates
ziirücknehme.

Der Präsident bringt darauf zunächst:
Den Gesetzentwurf für das Herzogthum

Oldenburg  zur Berathung und verstellt zuerst den Art . 1.
deS Entwurfs und die Ausschußanträge Nro . 3 und Nro . 4
letzteren , soweit er sich auf den Artikel 1 bezieht , zur Ver¬
handlung.

Der Antrag Nro . 3:
„im Artikel 1 hinter »Vermächtnisse " einzuschalten:

„Fideicommißanfälle"
und der Antrag Nro . 4:

„Artikel 1 mit obiger Aenderung anzunehmen « ,
werden ohne Debatte angenommen.

Sodann wird der Art . 2 des Entwurfs gemäß dem auf
Annahme dieses Artikels gerichteten Ausschußantrag Nro . 4
gleichfalls ohne Debatte angenommen.

Zu Artikel 3 und den darauf bezüglichen Ausschußanträgen
Nro . 5 und 6 , welche dahin gehen:

Nro . 5.

„Den tz. 1 . des Artikel 3 . in Ziffer 3 . so zu fassen:
Descendenten , eheliche und uneheliche ; bezüglich unehe¬
licher Kinder genügt das bloße Anerkenntniß des Va¬
ters zur Nachweisung des KindesverhältniffeS . "

Nro . 6.

„Dem Art . 3 . 8 - 1 . als Ziffer 6 . die Bestimmung
unter Art . 4 . Z . 1 . des Entwurfs nachzufügeii " ,

erhält zunächst das Wort der Regierungscommissar Heumann t
Er wolle dem Landtag anheimgeben , ob es nicht am besten
sei, es bei den Bestimmungen des Entwurfs zu lassen und die
Ausschußauträge abzulehuen . Der Entwurf schließe sich hier¬
an das Preußische Gesetz an , welches auch . zwischeu unehe¬
lichen Descendenten , welche legitimirt und welche nicht legitimirt
seien, unterscheide , und die Letzteren rücksichtlich des ihnen von

Berichte . XV . Landtag.  3 . Versamml.

ihrem Vater Zugefallenen der Abgabe unterwerfe . Preußen
bestcure sogar die unehelichen Kinder nicht in der untersten,
sondern in der zweituntersten Classe mit M/g . Eine ähnliche
Besteuerung hätten auch andere Gesetze . — Der Regierungs¬
enkwurf wolle die unehelichen Kinder mit den Adoptiv - und
Einkindschaftskindern gleich stellen . Sie sollten nicht besser
behandelt werden , als diese.

Berichterstatter Hullmann : Er könne nur auf die im
Ausschußbericht angeführten Gründe verweisen . Der Grund
für die Freilassung der unebelichen Kinder sei das natürliche
Verhältniß derselben zu dem unehelichen Vater . Dieses Ver-
hältniß treffe bei Adoptiv - und Einkindschaftskindern nicht zu
und sei es daher gerechtfertigt , sie anders als diese zu behan¬
deln . Außerdem fielen diese Zuwendungen meistens sehr kärg¬
lich aus und sei es daher sehr hart , sie ihnen noch durch die
Abgabe zu verkürzen.

Die Ausschußauträge Nro . 5 und 6 werden hierauf an¬
genommen.

Der Präsident bemerkt , daß er über den ganzen Artikel 3
erst später abstimmen lassen werde , da in den folgenden Aus-
schnßanträgen noch Aenderungen beantragt seien.

Zu dem Artikel 4 und den darauf bezüglichen Ausschuß¬
anträgen Nro . 7 — 1l erhält das Wort

Rcgierungscommissar HeilMiMN : Er wolle empfehlen,
die Anträge der Minderheit nicht anzunehmen . Der Olden-
durgische Tarif beruhe darauf , daß die Nähe der Verwandt¬
schaft und des sonstigen Verhältnisses zum Erblasser maß¬
gebend sein solle . Dies Princiff sei im Oldenburgischen
Entwürfe konsequenter durchgeführt , als in dem Preußischen
Gesetze . — Die Eheleute seien von der Abgabe auch deshalb
freizulassen , weil bei ihnen dieselbe praktisch sehr schwer durch¬
zuführen sei und sie bei der großen Verschiedenheit der ehe¬
lichen Gütcrrechte in ganz verschiedener Weise treffen würde.
Die Staatsregieruug müsse daher an ihrem Entwürfe fest-
halten.

Der Berichterstatter verzichtet und bemerkt der Präsident,
daß er bei der Abstimmung die Reihenfolge der Anträge , wie
sie im Berichte auf einander folgte » , beobachten werde.

Die Anträge der Minderheit : Nro . 7 . im Wesentlichen
darauf gerichtet , dem Oldenburgischen Tarif denjenigen des
Preußischen Gesetzes für die neuen Provinzen zu substituiren
und dahin lautend:

Antrag Nro . 7.
Den Artikel 4 so zu fassen:

»Von  dem Betrage des Zugefallenen haben zu ent¬
richten :

1) Ein vom Hundert:
die überlebenden Ehegatten , soweit sie nicht nach
Art . 3 . Z. 1, 5 . befreit sind;

2 ) Zwei vom Hundert:
L . adoptirte oder nur in Folge der Einkindschast

zur Erbschaft berufene Kinder;
6
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b . vollbürtige und Halbgcschwistcr und deren ehe¬

liche Descendenten;

3 ) Bier vom Hundert:
3 . solche Verwandte , welche vorstehend und im

Art . 3 . Z. 1 . nicht benannt werden , sofern sie

nicht über den sechsten Grad hinaus mit dem

Erblasser verwandt sind;

d . Stiefkinder und Stiefeltern , auch Adoptiv¬
eltern ;

o. Schwiegerkinder und Schwiegereltern;

4 ) Acht vom Hundert:
a . solche , die nur im siebenten oder einem noch

entfernteren Grade mit dem Erblasser ver¬

wandt sind:

d . Schwäger und Schwägerinnen;

o. alle übrigen Nichtvcrwandte ohne Unterschied ."

und zugleich Art . 3 . Z. 1. Z . 5 . so zu fassen:

„5 ) überlebende Ehefrauen , sofern sie zugleich mit

hinterlassenen ehelichen Kindern ihres verstorbenen Ehe¬

mannes zur Erbschaft gelangen " ,

und Nro . 8 , dahin gehend:
»die Litt . « . des Art . 4 . Z . 1 . des Entwurfs so zu

fassen:
Vollbürtige und halbbürtige Geschwister und deren

eheliche Descendenten " ,

werden nacheinander abgelehnt und darauf die Anträge der

Mehrheit Nro . 9 , 10 und 11 , welche dahin gehen:
Nro . 9.

»in Art . 4 die Sätze 1b . und 1. und 3b zu streichen . "

Nro . 10.

,,im Art . 4 . die Z . 2 a . so zu fassen : Stiefeltern

und Adoptiveltern " .
Nro . 1l.

»den Art . 3 und ( nachdem Antrag 8 abgelehnt ) ,

auch den Art . 4 mit den beschlossenen Aenderungen

anzunehmen " ,

angenommen . Mit Annahme des Antrags Nro . 11 ist zu¬

gleich die über Art . 3 ausgesetzte Abstimmung erledigt.
Es werden hierauf zu Art . 5 und Art . 6 . Z . 1 — 4.

des Entwurfs die Ausschußanträge Nro . 12 , 13 , 14 , 15 und

16 , welche dahin gehen:
Nro . 12.

»den Artikel 5 anzunehmen " .
Nro . 13.

„die Ziffern 1 bis 3 des Art . 6 anzunehmen " .
Nro . 14.

»im Art . 6 . Z . 4 . statt : »so tritt —ein"  zu sagen:

«so tritt eine Schätzung gemäß Art . 7 . Z. 4 . ein " .
Nro . 15.

„im Art . 6 . Z . 4 . vor » Erhebung " einzuschalten:

«Feststellung und»

Nro . 16.

„die Z . 4 . deö Art . 6 . mit den beschlossenen Aenderun¬

gen anzunehmen " ,

ohne Debatte nacheinander angenommen.
Sodann wird der Art . 6 . Z . 5 — 7 und der darauf be¬

zügliche Ausschußantrag Nro . 17 , welcher folgendermaßen

statt Z . 5 , 6 , 7 folgende Bestimmungen anzunehmen:
Z . 5 . Wenn einem Nießbräucher das Recht der Ver¬

fügung über die Substanz bcigelegt ist , so hat der¬

selbe die nach dem ganzen Werthe des Gegenstands

zu berechnende Abgabe zu entrichten . Derjenige , wel¬

chem gleichzeitig das Eigenthum zugewandt worden

ist , hat nach Beendigung des Nießbrauchs nach dem

derzeitigen Werthe und Umfange des Gegenstands und

nach Maßgabe seines Verhältnisses zum Nießbräucher

gleichfalls die ganze Abgabe zu entrichten.

Z . 6 . Wenn gleichzeitig das Eigenthum eines

Gegenstands an eine  Person , der Nießbrauch ohne

Verfügungsgewalt , eine Leibzucht oder sonst die volle

zeitliche Nutzung daran an eine andere  Person ge¬

langt und beide Personen dafür abgabepflichtig sind,
so hat

a, wenn sie demselben Procentsatz unterworfen sind,

nur der Nutznießer die Abgabe , und zwar nach

dem ganzen Werthe deS Gegenstands zu entrichten,

dergestalt , daß dieselbe aus dessen Substanz ent¬

nommen und beigetrieben werden darf , oder , falls

der Nutznießer sie aus eigenen Mitteln vorgeschossen

hat , sie nach Beendigung des Nießbrauchs von

dem Eigcnthümer , ohne Zinsen , zu erstatten ist.

Wenn beide Personen verschiedenen Procentsätzen

unterliegen , so gilt dasselbe bis zu dem Betrage

des niedrigsten dieser Procentsätze.

1>. Wenn der Nutznießer einem höheren Procentsatze

unterliegt , so hat er den Unterschied beider Procent¬

sätze aus eigenen Mitteln nach dem gemäß der

Bestimmung unter 8 zu ermittelnden Werthe des.

Nießbrauchs zu entrichten.

In derselben Weise wird die Abgabe von dem

Nutznießer nach dem vollen ihm treffenden Procent¬

satze erhoben , wenn eine gleichzeitige Abgabepflicht

des Eigenthümers nicht besteht,

e . Wenn der Eigcnthümer einem höheren Procent¬

satze unterliegt , so hat er nach Beendigung des

Nießbrauchs den Unterschied beider Procentsätze

nach dem zur Zeit des Eigenthumsanfalls vor¬

handenen ganzen Umfange und Werthe des Gegen¬

standes zu entrichten . Das Amt ist aber berechtigt,

sofort für die Abgabe eine genügende Sicherhcits-

stcllnng und zwar auch aus der , der Nutznießung
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unterworfenen Substanz zu verlangen. Dasselbe
ist indeß auch ermächtigt, statt dessen sich mit dem
Abgabepflichtigen über eine nach dem Werthe der
Substanz unter Abrechnung des muthmaßlichen
Werths des Nießbrauchs zu bemesseude, sofort zu
zahlende Summe zu vereinbaren.

Dasselbe gilt bezüglich der vollen Abgabe, wenn
bei Anfall eines mit einem Nießbrauche belasteten
EigcnthumeS nur der Eigenthümer abgabepflich¬
tig ist.

7) Ist einem Abgabepflichtigen durch die Zuwendung
die — einmalige oder wiederkehrende, unbetagte oder
betagte— Zahlung einer Geldsumme an eine dafür
abgabepflichtige Person auserlegt, so hat insoweit,
als beide demselben Proccntsatze unterliegen, nur der
Erstere die Abgabe zu entrichten, und zwar von dem
ganzen Umfange dessen, was er erhalten hat, ohne
Abzug wegen der anfcrlegten Belastung, er darf da¬
gegen aber den betr. Procentsatz bei jeder Zahlung
dem Empfänger kürzen.

Unterliegt der Empfänger einem höheren Proceut-
satze, so hat derselbe(vorbehaltlich jedoch der Bestim¬
mung des Artikel9) den Unterschied der beiden Sähe
von dem ihm Angewandten zu entrichten.

Unterliegt der Belastete einem höheren̂Procent-
satze, so hat derselbe den Unterschied der beiden Sätze
von dem Werthe dessen, was er erhalten hat, abzüg¬
lich des Werths der Belastung zu entrichten.

8) Nutzungen von Kapitalien sind zu jährlich4 vom
100 zu veranschlagen.

Von immerwährenden Nutzungen wird das Fünf¬
undzwanzigfache ihrcS einjährigen Werths als Capitol-
Werth angenommen; von einer Leibrente oder einem
Nießbrauchs- oder sonstigen Nutzungsrechte auf Lebens¬
oder andere unbestimmte Zeit dagegen nur das Zwölf-
undeinhalbfachc der einjährigen Nutzung.

Von Renten, Fruchtnutzungen und dergleichen auf
bestimmte Jahre wird der Wczthbetrag für sämmt-
liche Jahre unter Abrechnung eine? jährlichen Jn-
ternsuriums zu 4cho zusammengerechnet und dieser
Betrag als Capital mit der Abgabe belegt.

9) Wenn ein Fideicommiß ans den Fall des Todes des
FidnciarS errichtet ist, so unterliegt der Fiduciar
derselben Abgabe, wie der Nießbraucher— und zwar'
je nachdem Ersteren die Verfügung über die Sub¬
stanz zustcht lti<>6i<!0ilrilÜ 88 Uiri ejus, c,uot super est)
oder nicht— und der Feideicommissar derselben Ab¬
gabe, wie im entsprechenden Nießbrauchsfallc der
Erbe.

10) Bei Familienfideicommissen ist der Fideicommißerbe
nach dem ganzen Werthe des Gegenstandes und nach

Maßgabe seines Verhältnisses zum letzten. Inhaber
abgabepflichtig,

zur Debatte verstellt.
Regierungscommissar Heumamtt Er empfehle, entgegen

der im Ansschnßantrage als Ziffer5 für den Fall, wenn
einem Nießdräucher das Recht der Verfügung über die Sub¬
stanz beigelegt sei, beantragten Bestimmung die bezügliche Be¬
stimmung des Entwurfs— unterZ. 7. Absatz2 — wiederher¬
zustellen. Der Entwurf sei für das praktische Leben milder.

Beide, der Ausschuszantrag. wie der Regierungsentwurf,
wollten den eingesetzten Erben besteuern; aber während der
Entwurf dies thue nach dem Verhältniß des eingesetzten Erben
zum Erblasser,  wolle es der Ausschußantrag nach seinem
Verhältniß zum Nießdräucher.  In der Regel werde der
Erbe aber dem Erblasser näher stehen als der Nießdräucher,
und der Entwurf sei also milder, da der Erbe nach Maß¬
gabe dieses Verhältnisses weniger Procente abzugeben haben
werde, als wenn die Abgabe nach seinem Verhältnisse zum
Nießdräucher bemessen würde.

Es sei allerdings wahr, ,daß unter Umständen eine Art
Doppelbesteuerung herauskomme. Aber dies rechtfertige sich
dadurch, daß der Nießdräucher hier gewissermaßen als Eigen¬
thümer eintretc und mit dem fraglichen Gegenstände innerhalb
gewisser Grenzen nach Belieben schalten und walten könne,
und der Erbe nur das bekomme, was er übrig lasse.

Es liege auch in der Natur der Sache, daß für den
Erben die Abgabe nur nach seinem Verhältnisse zu Demjenigen
bemessen werde, der ihm etwas zuwende. Dies sei auch das
Princip, welches dem Entwürfe sonst überall zu Grunde
liege.

Berichterstatter HMlttlMIN Er halte es für besser,
wenn man es bei dem Vorschläge des Ausschusses bewenden
lasse, obwol er zugeben müsse, daß es sich hier um eine
schwierige Materie handle, die nicht leicht zu übersehen sei.
Wenn der Regierungscommissar den Entwurf für milder
halte, weil der Erbe in der Regel dem Erblasser näher stehen
werde als dem Nicßbräucher, so glaube er nicht, daß dies
wirklich der Fall sei. ES handle sich hier nicht um Erb¬
schaften, welche Kindern zugewandt würden— denn diese seien
von der Abgabe frei — sondern nur um Erbschaften von
Seitenverwandtcu. Nur etwa in dem Falle, daß einer Stief¬
mutter der Nießbrauch an den, den Kindern erster Ehe des
Erblassers gemachten Zuwendungen vermacht sei, entstände
für die Letzteren nach den Bestimmungen des AusschußautrageS
ein Nachthcil, der nach dem Entwürfe nicht eintrcten könne.
Hier würden allerdings nach dem Ansschußantrage die Kinder
nach ihrem Verhältniß zur Nießbräucherin, also als Stiefkin¬
der abgabepflichtig sein, während sic, wenn nach dem Regie-
rnngsentwnrf das Verhältniß zu dem Erblasser maßgebend
sei, als dessen Descendenten frei ausgingen. Allein dies seien
ganz ausnahmsweise Fälle. In den meisten Fällen werde
dem Nießdräucher die erweiterte Verfügungsgewalt nur dann

g «.
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gegeben werden, wenn ein nahes und inniges Verhältnis
zwischen ihm und dem eingesetzten Erben vorliege. Seiner
Erfahrung nach sei dies immer nur so vorgekommen, daß der
Nießbrauch einem der Eltern des Erben vermacht werde. Ein
Sciteuvcrwandter, welcherz. B. den Kindern seines Bruders
sein Vermögen zuwenden wolle, thue dies nicht selten in der
milderen Form, daß er dem Bruder die Verfügung über die
Substanz einräume. Dergleichen Fälle seien die gewöhnlichen.
Man könne sich die Einräumung eines so weit gehenden
Rechtes auch nicht ohne großes Vertrauen des Erblassers zu
dem Nutznießer und dieses nicht ohne ein entsprechendes nahes
Verwandschasts-Verhältniß zwischen dem Nutznießer und dem
eingesetzten Erben denken. Der Ausschuß habe sich auch ge¬
fragt, ob nicht von der doppelten Besteuerung, die hierbei
vorkomme, ganz abzuschen sei. Das ließe sich aber nicht
machen; der Erbe müsse für steuerpflichtig gelten, natürlich
aber nur von dem, was schließlich übrig bleibe. Ein zweck¬
mäßiger Weg, dem sachlich sonst besseren Principe der einma¬
ligen Besteuerung gerecht zu werden, habe sich nicht auffinden
lassen. Das habe den Ausschuß bestimmt, dem Regierungs-
entwurfe rücksichtlich der doppelten Besteuerung beizustimmen.
Wenn man aber diese Doppelbesteuerung von dem Gesichts¬
punkte einer zweifachen Beerbung aus rechtfertigen wolle, so
sei sie doch nicht als eine zweifache Beerbung des Erblassers,
sondern so aufzufassen, daß der Erblasser nur der erste Be¬
erbte, dagegen der zweite Beerbte der Nießbräucher  sei.
Tann rechtfertige sich aber aus diesem Gesichtspunkte auch die
Bestimmung, daß für die Abgabenpflicht des Erben sein Ver-
hältniß zum Nießbräucher maßgebend sein müsse, der auf diese
Weise als sein Erblasser fingirt werde.

Regierungscommissar Heumann: Er wolle gegenüber
dem vom Vorredner Angeführten nur noch auf einige ge¬
wöhnliche Fälle besonders aufmerksam machen.

Es sei der Fall, daß ein kinderloses Ehepaar da sei; der
Ehemann wende seinem Bruder das Cigenthum, seiner eigenen
Ehefrau den Nießbrauch zu.

Hier müsse der Bruder nach dem Ausschußantrage 8chg
abgeben, während er nach dem Negicrungsentwurfe, wonach
lediglich sein unmittelbares Verhältnis; zum Bruder in Betracht
komme, nur Zvch zu steuern habe.

Ferner: Ein zum zweiten Male verheirateter Mann
habe nur Kinder aus erster Ehe; diese Kinder bekämen das
Eigeuthum, die Ehefrau den Nießbrauch. Hier seien nach dem
Regierungsentwurfe die Kinder abgabenfrei; nach dem Aus-
schutzantrage müßten sie dagegen lt/o abgebeu, da sie im Ver-
hältniß zur zweiten Ehefrau Stiefkinder seien.

Solche Fälle kämen häufig vor und sei daher die Be¬
stimmung des Entwurfs als die mildere gewiß vorzuziehen.

Berichterstatter HullnMMN Was den zweiten Fall, den
der Regierungscommissar angeführt habe, anlange, so werde
das Pflichttheilsrecht, welches der Vater nicht ganz abändern
könne, die Kinder einigermaßen schützen. Daß solche Fälle

Vorkommen könnten, müsse er allerdings zugeden, aber häufig
seien sie nicht. In den bei weitem meisten Fällen werde der
Ausschußantrag milder sein. Dies seien aber die Fälle, wo
entfernte Scitenverwandtc die Kinder ihrer Seitenverwandten
zu Erben einsetzten und deren Eltern, Mutter oder Vater,
den Nießbrauch vermachten. So, wenn ein kinderloser Mann
seinen Neffen zum Erben und seine Schwester zur Nieß-
bräucherin bestimme. Hier seien nach der Auffassung des
Regierungseutwurfs beide steuerpflichtig, während nach dem
Ausschußantrage die Neffen abgabefrei sein würden.

In dem zuletzt von dem Regierungscommissar erwähnten
Falle werde auch schon die elterliche Liebe vor derartigen
Dispositionen schützen.

Sei das Gesetz erst in Kraft und bekannt geworden, so
werde man bei Testamenten schon auf derartige, unter Um¬
ständen nachtheilige Bestimmungen Rücksicht nehmen und sie
zu vermeiden suchen.

Ans Ersuchen des Präsidenten formulirt hierauf der Re¬
gierungscommissar seinen Antrag näher dahin:

an Stelle der Ziffer 5. des Ausschußantrages den
letzten Absatz der Ziffer7. des Artikels6. des Regie¬
rungsentwurfs zu setzen.

Auf Vorlesung des ganzen Ausschußantrages Nro. 17.
wird verzichtet.

Der Präsident bemerkt, daß er zunächst den eben gestellten
Antrag des Regierungscommissars, da derselbe als Verbesserungs¬
antrag zu dem Ausschußantrage aufzufasien sei, zur Abstim¬
mung bringen werde und darnach den Ausschuszautrag.

Es wird darauf der Antrag des Regierungscommissars
abgelchnt und sodann der Ausschnßantrag Nro. 17 ange¬
nommen.

Hierauf wurde der Artikel7. des Entwurfs und die
darauf bezüglichen Allsschußanträge Nro. 18— 20, welche
folgendermaßen lauten:

Nro. 14.
im tz. 1b. des Art. 7. vor „Inventars" einzuschalten
„aus Erfordern eidlich oder mittelst Versicherung an
Eidesstatt zu bekräftigenden".

Nro. 19.
im Z. 4. des Art. 7. die Worte: „durch den von dem¬
selben zu wählende und zu beeidigende Schätzer" zu
streichen.

Nro. 20.
den Art. 7. mit den beschlossenen Aenderungen anzu¬
nehmen.

zur Verhandlung verstellt.
Abg. SelklltlMN II .: Im Art. 7. tz. 1 und 2. seien die

dort angedrohten Strafen als Ordnungsstrafen bezeichnet.
Er wisse nicht, ob damit habe ausgedrückt werden sollen, daß
die Geldstrafe vom Gerichte oder von der mit der Abgaben-
Einziehung befaßten Verwaltungsbehörde sollte ausgesprochen
werden können. Wenn das Letztere damit beabsichtigt sei, so



45

könne er sich nicht damit einverstanden erklären, da kein Grund
vorliege, die Competenz der Gerichte hier auszuschließen. Es
sei Sache des Richters, die betreffenden Thatsachen unter das
Gesetz zu subsumiren und darnach die Geldstrafe zu erkennen
und die Höhe derselben zu bestimmen. Es sei unter Umstän¬
den bedenklich, daß diejenige Behörde, der daran liege, daß
die fragliche Anzeige prompt gemacht werde, die Strafe solle
erkennen können. Es werde auch nicht viele Weiterungen
machen, wenn die Gerichte hierüber zu erkennen hätten. Es
sei daher zweckmäßig, im Art. 1 und 2. an Stelle von
„Ordnungsstrafe" zu setzen„Geldstrafe".

Ein weiteres Bedenken sei das, daß der Entwurf das
Maximum der Geldstrafe ans 100 Thlr. festsetze. Es werde
genügen, wenn dasselbe auch im 8- 1 auf 50 Thlr. bestimmt
werde, wie es auch im 8- 2 geschehen sei. Er würde keinen
besonderen Antrag dieserhalv stellen, wenn er nicht wegen der
Competenz der Gerichte nothwcndig erschiene. Bekanntlich
gehe die Competenz der Polizeigerichte nur bis zu Strafen
von 50 Thlr. und da dies ein Gegenstand sei, der offenbar
vor die Polizeigerichte gehöre, so empfehle es sich, die Strafe
innerhalb deren Competenz zu bestimmen.

Ein ferneres Bedenken habe er endlich noch bei der Be¬
stimmung im 8- 15. am Ende, wo von der Androhung einer
ferneren Geldstrafe von 1 — 100 Thlr. die Rede sei. Diese
Bestimmung sei zu streng und seines Erachtens zu streichen.
Die Aemter seien ja schon nach allgemeinen Bestimmungen
berechtigt, ihren, gegen bestimmte Personen gerichteten Befehlen,
durch Androhung von Geldstrafen, Nachdruck zu verschaffen.
Diese allgemeine Befugniß genüge hier vollkommen. Auch sei
es unter Umständen sehr rigorös, daß eine Geldstrafe bis zu
100 Thlr. solle angedroht werden können, da das Amt ja
auch auf Kosten des Säumigen die Ausmittelung des Betrages
und Werthes des Angefallenen vornehmen könne. Dem Amte
ständen also hienach zwei vollkommen ausreichende Zwangs¬
mittel gegen den Säumigen zu Gebote. Danach stelle er
folgende Anträge:

1) im Art. 7. tz. 1 und 2. werde anstatt „Ordnungs¬
strafe" gesetzt„Geldstrafe" und im 8. 1. „50 Thlr."
anstatt„100 Thlr.";

2) im Art. 7. Z. 1b . werden die Worte: „unter An¬
drohung einer ferneren Ordnungsstrafe von 1 bis
100 Thlr." gestrichen.

Die Anträge werden genügend unterstützt.
Regierungscommissar HemlMMN Er empfehle, den Aus¬

druck„Ordnungsstrafe" bcizubehalten, da die Strafe aller¬
dings nach der Absicht des Entwurfs von den Verwaltungs¬
behörden solle erkannt werden können. Diese hätten die
gestimmte Regulirung der Erbschaftssteuer und sei es daher,
wenn der Pflichtige nicht das thue, was zur Feststellung der
Abgabe gehöre, das Natürlichste, daß auch die betreffende
Behörde die Ordnungsstrafe müsse erkennen können. Wenn
die Erkennung der Strafe den Gerichten überwiesen werde,

so sei dies mit Weitläufigkeiten verknüpft, da alsdann das
Verwaltungsamt jedesmal, wenn eine Frist versäumt sei, die
Akten an das Amtsgericht senden müsse. Auch in andern
Fällen hätten ja die Verwaltungsbehörden die Befugniß, Ord¬
nungsstrafen zu erkennen, ohne daß man darin etwas Be¬
denkliches finde, und ein Vergehen gegen die Ordnung liege
hier doch nur vor.

Was die Höhe der Ordnungsstrafe bis zu 100 Thlr.
angehe, so wolle er darauf aufmerksam machen, daß andere
Gesetze als Strafe versäumter Anzeige sogar die doppelte
Abgabe bestimmt hätten. Eine solche Bestimmung habe aber
der Staatsregierung zu streng und ungleichmäßig geschienen.
Eine Strafe im Maximum von 100 Thlr. sei unter Um¬
ständen gar nicht zu hoch, wenn es sich nämlich um bedeu¬
tende Erbschaften handle, und diese nicht angemeldet würden.

Berichterstatter HullNMNU: Er halte die Anträge des
Abg. Selkmann  für Verbesserungen, die nur vom Aus¬
schüsse übersehen worden seien und empfehle er sie zur An¬
nahme. Es seien hier zwei Arten von Strafen zu unter¬
scheiden. Einmal diejenigen, welche das Amt zuvor bei seiner
Aufforderung an den Pflichtigen angedroht haben müsse, so¬
dann diejenigen, Welche das Gesetz selbst androhe für den
Fall, daß der vom Amte noch nicht anfgcforderte Abgabe¬
pflichtige die Anzeige versäume— dies Letztere sei der Fall
im Art. 7 ß. 1 im ersten Absätze und imZ. 2. —In diesem
Falle sei gar nicht die Rede davon, daß das Amt nach Ab¬
lauf ser Frist die Entscheidung an das Gericht abzugeben
habe; es trete vielmehr das Letztere von selbst ein, ohne daß
vorher das Verwaltungsamt competent geworden wäre, da
hier ja noch gar keine amtsseitige Androhung gegen den
Säumigen erlassen worden sei.

Die Herabsetzung des Maximums der Strafe von 100
auf 50 Thlr. sei, wenn auch 100 Thlr. sonst vielleicht nicht
zu viel seien, darum zweckmäßig, weil dann alle diese Sachen
in den Händen der Amtsgerichte blieben und es vermieden
werde, die oft weit entfernten Obergerichte anzurnfen, wodurch
leicht Weiterungen verursacht werden könnten.

Daß im §. 1b. in kius die Worte »unter Androhung
einer, ferneren Ordnungsstrafe" wegfallen könnten, sei durch
die dem Amte ganz allgemein zustehende Befugniß zur An¬
drohung von Ordnungsstrafen vollkommen gerechtfertigt. Aehn-
liches stehe auch im 8- 3.; auch hier würden die Worte »unter
Androhung rc." gestrichen werden können. Jedoch übersehe er
nicht gleich ganz, in welchem Zusammenhänge diese Worte zu
den übrigen Bestimmungen des ß. 3 ständen und werde dies
auch bei der zweiten Lesung beordnet werden können.

Regierungscommissar HeuilMMt: Zu ß. 4 des Art. 7
habe der Ausschuß beantragt, die Worte: „durch von dem¬
selben zu wählende und zu beeidigende Schätzer" zu streichen.
Die Staatsregierung habe diese Bestimmung indessen getroffen,
um die Schätzung ganz unparteiisch zu machen. Nicht die
Finanzbehörde, auch nicht die Parteien, sondern allein das
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ganz neutrale Gericht solle die Schätzer wählen. Die Schätzer
seien sonst häufig leicht befangen und geneigt, zu Gunsten
Desjenigen zu schätzen, der sic gewählt habe.

Berichterstatter Hullnmim: Wenn der Rcgierungscom-
niissar darin Recht habe, daß die von den Parteien gewählten
Schätzer leicht befangen seien zu Gunsten desjenigen, der sie
gewählt habe, so mühte dies zu viel weiter gehenden Conse-
quenzen führen. Dann müßte man den Parteien vor Gericht
überhaupt auch in allen sonstigen Sachen die Wahl der
Schätzer nehmen und diese dem Richter übertragen. Damit
werde aber schwerlich weder den Parteien noch dem Gerichte
gedient seien.

Es werden hieraus die Anträge des Abg. S elkmann II.
1 und 2 und sodann die Ansschußanträge Nro. 18, 19 und
20 nacheinander angenommen.

Ferner werden ohne Debatte zu den Artikeln8, 9 und
10 die bezüglichen Ausschußanträge Nro. 21, 22, 23, 24,
25, 26 und 27, welche dahin gehen:

Nro. 21.
iin ß. 1 deS Art. 8 hinter „erfolgtem Anfalle" ein-
zuschaltcn: „bezw. nach Beendigung des Nießbrauchs
(Art. 6. Z. 6.)" ;

Nro. 22. -
die Worte des Z. 2. Art. 8. „vorbehältlich der Be-
stimmnngen deSß. 3" und denH. 3 zu streichen;

Nro. 23.
den Art.8 mit den beschlossenen Aendernngen anzunehmen;

Nro. 24.
dieW. 1 und 2 des Artikel9 anzunehmen;

Nro. 25.
den8- 3 in folgender Fassung anzunehmen:

„die Erbschaftsabgabe hat hinsichtlich der Beitrei¬
bung, 'bcSgl. in Concursen und Convocationen hin¬
sichtlich der Angabe und der Locirung die Vorrechte
einer öffentlichen Abgabe" ;

Nro. 26.
die 88 1 und 2 des Art. 10 anzunehmen;

Nro. 27.
den tz. 3 deS Art. 10 zu streichen;

nacheinander angenommen.
Zu Artikel 11 und den dazu vorliegenden Ausschußan-

trägcn Nro. 28 und 29, welche lauten:
Nro. 28.

den8- 3 des Art. 11 so zu fassen:
„Beschwerden über das Verfahren der Aenuer sind
binnen ausschließlicher Fristen von 14 Tagen bei
dem Amte einzulegen und von weiteren 14 Tagen
bei der Cammer cinzusühren. welche re."

Nro. 29.
im Uebrigen den Art. 11 anzunehmen;

erhält das Wort der
Abg. Selknumn II.: Er wolle sich erlauben, zu diesem

Artikel zwei Verbesserungsanträge zu stellen. Der erste de-
ziehe sich auf den8-3. Nach diesem Paragraph solle die Cammer
als zweite und letzte Instanz über alle Beschwerden der Ab¬
gabepflichtigen endgültig entscheiden. Eine weitere Beschwerde
sei nach dem Entwürfe nicht möglich. Bekanntlich stehe aber
sonst in allen Verwaltnngssachen Jedem noch der RecnrS an
das Staatsministerium offen, wenn nicht ausdrücklich in einem
Gesetze etwas Anderes bestimmt sei. Eine solche den Recurs an
das Staatsministerium ansschließendd Bestimmung sei nun hier
getroffen worden. Er könne aber dafür keinen genügenden
Grund entdecken. Es möge gerechtfertigt sein, bei großen
Sachen, die jährlich wiederkehrten, den Recurs abzuschneiden
und die Mittelbehördcn endgültig entscheiden zu lassen; denn
dabei werde sich bald eine bestimmte Norm feststellen, die in
allen Fällen zur Anwendung gebracht werde. Hier habe man
es aber nicht zu thun mit regelmässig wiederkehrenden, gleich¬
mäßigen Geschäften, sondern mit lauter Einzelfällen, die mei¬
stens verschieden liege» würden. Wenn man hier schon nach
Art. 6 manches dem schwankenden Ermessen der Verwaltungs¬
behörde überlassen müsse, so sei es angemessen, wenigstens den
Recurs an das Staatsministerium offen zu lassen. Er wolle
ferner darauf aufmerksam machen, daß die Cammer gerade
die oberste Finanzbehörde sei, die leicht in ihrem lobenswerthen
Eifer für das Finanzinteresse einseitige Entscheidungen treffen
könne, die von anderen Gesichtspunkten ans vielleicht anders
ausfallen würden. Deswegen müsse der Recurs stattfinden
können. Eine zu große Ueberhäufung des StaatsministeriumS
aus diesen Recurscn sei auch nicht zu befürchten. Erbschafts¬
fälle würden so sehr häufig nicht Vorkommen und die meisten
so einfach liegen, daß' keine Zweifel entständen und vom Re¬
curs nicht Gebrauch gemacht würde. In andern Fällen könne
cS aber für die Betreffenden recht wichtig sein, eine Prüfung
des Staatsministeriums herbeiführen zu können.

El stelle daher den Antrag:
im Art. 11 8- 3 werden die Worte: „welche über
dieselbe endgültig entscheidet" — gestrichen und im
folgenden Absätze hinter„Cammer" eingeschaltet, „be¬
ziehungsweise deS Staatsministcriums."

Ein ferneres Bedenken habe er bei dem8- 4 des Art.
11. DieselbeBestimmnng, welcherdicser Paragraph enthalte, stehe
auch schon in dem, dem Landtage vorgelegten Gesetzentwurf,
betr. Organisation des Staatsministerinms. Werde dieser an¬
genommen, so sei die gleiche Bestimmung hier überflüssig;
werde er aber nicht angenommen, so sei dieselbe erst recht
überflüssig, da es dann bei dein Bestehenden bleibe.

Er stelle daher den zweiten Antrag:
„der8- 4 deS Art. 11 werde gestrichen."

Die beiden Anträge deS Abg. Selkmann II. werden
genügend unterstützt.

Regierungscomissar Hevmanu: Den ersten Antrag des
Abg. Selkmann II. bitte er abzulchncn. Zwei Instanzen
würden vollständig genügen. Er verweise in dieser Beziehung
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auf das Einkommensteuergesetz. Durch dieses sei auch der
Cammer, wenn sie mit dem Gutachten des Schätzungsaus¬
schusses übereinstimme, die endgültige Entscheidung gegeben,
obwohl die verschiedenen Verhältnisse der einzelnen Fälle hier
weit schwieriger lägen, als bei der Erbschaftsabgaberegulirung,
bei welcher, wenn keine Vereinbarung mit dem Abgabepflich¬
tigen zu Stande komme, die ganze Erbmasse von dem Er¬
ben offen vorgelcgt werden müsse. Bei der Erbschaftssteuer
sei die gleiche Bestimmung lange nicht so bedenklich, und em¬
pfehle er daher die Bestimmung des Entwurfs zur Annahme.

Abg. Selkmaml II.: Bei der Einkommensteuer handle
es sich eben um regelmäßig wiederkehrende Geschäfte. Da
hätten sich gewisse ständige Normen festgestellt, die die letzte
Entscheidung der Cammer unbedenklich erscheinen ließen. Auch
sei hier die Besorgniß, daß das Staatsministerium mit Re-
cursen allzusehr überhäuft werden könne, mitbestimmend ge¬
wesen.

Berichterstatter HullmaitN: Er halte die Ausführungen
des Abg. Selkmann  II . für durchaus zutreffend und könne
daher dessen Anträge nur empfehlen.

Es werden hierauf die Anträge 1 und 2 des Abg.
Sclkmann II., darnach die Ausschußanträge Nr. 28, 29,
sowie der auf einfache Annahme des Art. 12 gerichtete An¬
trag Nr. 30 und damit die Art. 11 und 12 des Entwurfs
mit den beschlossenen Aenderungeu angenommen. Damit ist
die erste Lesung des Gesetzentwurfs für das Herzogthum be¬
endigt.

Präsident: Es komme jetzt ein ganz ähnlicher Gesetz¬
entwurf für das Fürstenthum Lübeck zur Berathung. Es
werde wol nicht nöthig sein, den ganzen Entwurf Artikel¬
weise durchzuberathen und werde er, wenn kein Widerspruch
erfolge, zu den betreffenden Ausschußanträgcn übergehen.

Gegen diesen Vorschlag wird Widerspruch nicht erhoben
und werden darauf

L. zu dem Gesetzentwurf für das Fürstenthum
Lübeck  die Ausschußanträge Nro. 31 nnd 32, welche lauten:

Nro. 31.
im Artikel1. Z. 1. die Worte„Lohns- und" und die
Z. 8 des Art. 6 zu streichen;

Nro. 32.
den Entwurf im klebrigen mit den zum Entwürfe für
das Herzogthum beschlossenen Aenderungen im Ganzen
anzunehmen,

ohne Debatte angenommen.
6. Gesetzentwurf für das Fürstenthum  Bir¬

kenfeld.  Auch in Beziehung auf diesen Entwurf wird das¬
selbe Verfahren beschlossen und darauf der auf denselben
bezügliche Audschußantrag Nro. 33, dahin gehend:

den Entwurf mit den für das Hcrzogthum beschlosse¬
nen Aenderungen, — jedoch ohne den nach dortigem
Rechte gegenstandslosen zweiten Absatz der vom Aus¬

schuß vorgcschlagenenZ. 5 des Artikel6 — im Gan¬
zen anzunehmcn;

angenommen.
Damit ist die erste Lesung auch dieser beiden Entwürfe

beendigt.
3. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses,

betr. eine dem Cammerregistrator Suhren zu
Varel zu gewährende Gehaltszulage.

Berichterstatter Bartel : Der Landtag werde aus dem
Schreiben Großherzoglicher Staatsregierung ersehen haben,
aus welchen Gründen die fragliche Gehaltszulage beantragt
sei. Der Ausschuß habe nicht umhin gekonnt, diese Gründe
anzuerkennen und stelle daher den Antrag:

der Landtag wolle zu der Erhöhung des Gehalts des
Cammer-Registrators Suhren  in Varel auf 325 Thlr.,
vom 1. Januar 1868 an gerechnet, seine Zustimmung
ertheilen.

Der Antrag wird angenommen.
4. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses,

betr . Verkauf eines zum Forstrevier Seghorn ge¬
hörigen Landstreifcns an den Häusling Diedrich
Rahmann zu Bargstede.

Berichterstatter Bartel : Er werde auf den Gegenstand
dieser Vorlage nicht weiter eingehen zu brauchen, da derselbe
aus dem Schreiben der Staatsregiernng bekannt sein werde.
Der Ausschuß habe geglaubt, seine Zustimmung nicht versagen
zu sollen und stelle daher den Antrag:

»der Landtag wolle zu dem Verkaufe des zwischen den
Gründen des Häuslings Diedr . Rahmann  zu
Borgstede und dem öffentlichen Wege im Forstrevier
Seghorn  belegenen Landstreifcns von 118 Quadrat-
Ruthen zu dem Preise von 20 gs. sür die Quadrat-
Ruthe Catastermaah seine Zustimmung ertheilen und
sich einverstanden erklären, daß der Erlös mit den aus
verkauften entlegenen Forstparcelen gelösten Kaufgel¬
dern zu anderweitigen Erwerbungen für die Staats-
forstcn verwendet werde."

Der Antrag wird angenommen.
5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses,

betr . Verkauf eines zum Staatsgut gehörigen,
im Brauergarten zu Varel belegenen Grund¬
stücks an die Stadt Varel.

Berichterstatter Bartel : Auch in Betreff dieses Gegen¬
standes werde es genügen, lediglich auf die Vorlage Bezug
zu nehmen. Der Ausschuß habe keine Bedenken gegen die
Zustimmung gefunden und stelle daher den Antrag:

der Landtag wolle zum Verkaufe des im Brauergarten
zu Varel belegenen, im Schreiben Großherzoglicher
Staatsregierung näher bezeichneten Grundstücks mit
dem darauf befindlichen Hause und kleinem Stalle an
die Stadt Varel zum Preise von 250 Thlr. seine
Zustimmung ertheilen.
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Der Antrag wird ebenfalls angenommen.
6. Mündlicher Bericht des Verwaltungsaus-

schusses über den Entwurf eines Gesetzes, betr. die
Freizügigkeit von Medizinalpersonen und Thier¬
ärzte n

Berichterstatter Abg. Selkmmm II.: Er könne sich hin¬
sichtlich des vorliegenden Entwurfs kurz fassen. Der Gegen¬
stand desselben sei bereits früher wiederholt im Landtage zur
Sprache gebracht worden und habe der Landtag wiederholt
seinen Wunsch dahin ausgesprochen, daß ein dahin gehendes
Gesetz erlassen werden möge. Da außerdem die Freizügigkeit
der Aerzte über kurz oder lang im Wege des bereits dem
Reichstage vorgelegten Bundesgewerbegesetzes zur Ausführung
kommen werde, so habe der Ausschuß kein Bedenken gehabt,
dem vom Landtage bereits früher gewünschten Entwürfe schon
jetzt zuzustimmen. Er bemerke nur noch, daß der Ausschuß
dabei davon ausgegangen sei, daß durch den vorliegenden Ge¬
setzentwurf in Beziehung auf das Verhältnis der Aerzte hin¬
sichtlich der Behandlung der Armen re. nichts geändert werde,
sondern daß in dieser Rücksicht alles wie bisher bleibe und
ihnen nur das Recht gewährt sei, sich frei niederzulassen, wo
sie wollten.

Der Ausschuß stelle daher den Antrag:
der Landtag wolle dem mit dem Schreiben des Großh.
Staatsministeriums vom 16. Juni d. I . vorgelegten
Entwürfe eines Gesetzes, betreffend die Freizügigkeit
von Medizinalpersonen und Thierärzten, seine Zustim¬
mung ertheilen.

Abg. Höltermann: Er sei im Ganzen mit dem Ge¬
setzentwürfe einverstanden, der schon lange im Lande gewünscht
worden sei. Das einzige Bedenken, welches er dabei habe, sei
das, daß nach Einführung des Gesetzes die Aerzte leicht aus
den ärmeren Kirchspielen des Landes, wo wenig zu verdienen
sei, wegziehen würden und solche Kirchspiele sich nur mit
großen Kosten einen Arzt würden erhalten können.

Abg. Strackerjan II. : Er wolle nicht gegen den Antrag
sprechen, sondern wünsche nur Aufklärung über einen Punkt.
Es heiße in dem Entwürfe: „den zur Praxis zugelassenen
Aerzten". Er nehme an, daß damit gesagt sein solle, daß
jeder Arzt, der die Staatsprüfung bestanden habe, sich frei
niederlassen könne, ohne daß noch eine besondere Concessionirung
nöthig sei. Wenn es dagegen noch einer solchen Concessio¬
nirung bedürfen solle, so würde damit doch immer wieder die
sogenannte Uebersetzungsfrage zu Tage treten und von der
Behörde abhängen. Ui» diesen Zweifel zu beseitigen, stelle er
den Verdesserungsantrag:

die Worte: „zur Praxis zugelasseueu" zu streichen
und hinter „Thierärzten" einzuschalten: „welche die
Staatsprüfung bestanden haben".

Der Antrag wird genügend unterstützt.
Berichterstatter Selkumrm II.: Es sei unbedenklich, dem

Anträge des Vorredners zuzustimmen, da derselbe nur das
bezwecke, was auch der Ausschuß gewollt habe.

Der Antrag des Abg. Strackerjan  II . wird angenom¬
men, sodann ebenfalls der Entwurf mit der durch diesen An¬
trag beschlossenen Aenderung und ist damit die erste Lesung
desselben beendigt.

Präsident: Damit sei die heutige Tagesordnung erledigt.
Es sei aber noch soeben folgender Antrag des Abg. Selk-
mann  I . eingekommen:

Antrag.
In Erwägung:
1) daß die Paris-Hamburger Eisenbahn das Herzogthum

nicht berühren wird und daher ein Anschluß an die¬
selbe von Oldenburg oder Hude aus nicht mehr in
Aussicht genommen werden kann;

2) daß Bundespflichteu die Finanzen und Stenerkräfte
des Herzogthums in so hohem, von Jahr zu Jahr
sich noch erheblich steigerndem Maße in Anspruch
nehmen, daß es wünschenswert!) erscheint, den Ausbau
des von der Großherzoglichen Staatsregierung projec-
tirten Eisenbahnnetzes in südlicher Richtung(Oldenburg-
Qnackenbrück-Osnabrück) nicht auf Staatskosten vor-
znnehmen:

3) daß dem Vernehmen nach für den Bau einer Eisen¬
bahn Nordenhamm- Oldenburg- Osnabrück Bau¬
unternehmer sich sehr geneigt finden, wenn Oldenburg
mit einem bedeutenden Capitalc in Stammactien sich
dabei zu betheiligen bereit ist;

4) daß es nicht zweifelhaft erscheint, daß die Königlich
Preußische.Regierung aus strategischen wie merkan-
tilischeu Rücksichten den Bau dieser Bahn zu fördern
geneigt sein wird, wird beantragt: der Landtag be¬
schließe:

die Großherzogl. StaatSregierung wird ermächtigt,
bei dem Bau einer Eisenbahn von Osnabrück über
Oldenburg nach dem linken Weserufer mit einer
Million Thaler in Stammactien sich zu betheiligen,wenn
zur Herstellung dieser Bahn Bauunternehmer unter
dieser Bedingung sich bereit erklären und die Königlich
Preußische Regierung geneigt sein sollte, die eine
Million Thaler, welche sich dieselbe nach dem Vertrage
vom 16. Februar IMZ- im-Jahre- 1874 an Olden¬
burg cventnejch-atiszuzahlen verpflichtet ist, zu diesem
Zwecke schchli jetzt herzugebeu.

Dieser Antrckg wird unterstützt von den Abgg.: Huch¬
ting , Tantz ên, Abels , C. B. Oetken , Eilks,
Müller , Rüdebusch, Beckhusen, Schildt , Bremer,
Böhmkcr , Orth , Cammann , v. Schrenck, Taphorn,
Arkenau, Selkmann 1., Pancratz , Hullman »,
Strackerjan III., Janssen , Willers , OldejohannS,
Struthofs , Rüder , Ramien , Köhler , Schrimper,
Schulze, Niebour — im Ganzen von 30 Abgeordneten.
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Der Landtag beschließt die Inbetrachtziehung dieses An¬
trages.

Präsident: Da der Antrag zu bedeutend sei, als daß
er so ohne Weiteres auf die Tagesordnung gesetzt werden
könne, schlage er vor , denselben an den Petitionsausschuß zu
verweisen.

Abg . Selkmann I . : Er schlage vor , den Antrag an
den Finanzausschuß zu verweisen , weil er vor Allein das
finanzielle Interesse berühre.

Präsident: Er habe den Petitionsausschußhauptsächlich
deßhalb vorgeschlagen , weil diesem nur noch 2 Petitionen Vor¬
lagen , der Finanzausschuß dagegen sehr viel zu thun habe.

Abg . Strackerjan I . : Der Antrag werde beim Peti¬
tionsausschuß am zweckmäßigsten b-rathen werden , da diesem
schon eine ähnliche Petition vorliege.

Der Präsident läßt über den von ihm gestellten Antrag
abstimmen und wird derselbe angenommen.

Schluß der Sitzung 11 ^ Uhr Vormittags.
Zeit und Tagesordnung der nächsten Sitzung sollen un¬

gesagt werden.

Der Berichterstatter:
Bunnnnann.

Berichte. XV. Landtag. 3. Versamml. 7



Bericht
über

die Verhandlungen
der

3. Versammlung des xv.Landtags des GrHherzogthnms Oldenburg.
Siebente Sitzung.

Oldenburg , den 6. Juli 1868 . Morgens 10 Uhr.
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Tagesordnung: 1) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, detr. die Wahl der Abgeordneten zum Landtage.
2) Dergleichen, betr. Gesetzentwurf für das Herzogtum Oldenburg, betr. die Stempelsteuer von Spiel¬

karten.
3) Desgleichen, betr. Gesetzentwurf, betr. einige Aenderungen der Gemcindeordnung für das Fürstenthum

Lübeck.
4) Desgleichen, detr. Gesetzentwurf für das Herzogthum Oldenburg, betr. Abänderung des Militairstraf-

gesetzbuchs rücksichtlich der Bestrafung der Landdragoncr.
5) Desgleichen, betr. Gesetzentwurf für das Fürstenthum Lübeck, betr. Verminderung der durch den

Eisenbahnbetrieb herbeigeführlen Fcuersgefahr.
6) Desgleichen, betr. Gesetzentwurf für das Fürstenthum Lübeck, betr. Enteignungen zu Eisenbahnen.
7) Desgleichen, betr. Gesetzentwurf für das Großherzogthum, betr. Abänderung des revidirten Gehalts-

regulaiivs für den Eivildienst des Großherzogthums.
8) Bericht des Finanzausschusses, betr. Nachbewilligung zu den Kosten eines Mädchenschulhauses in

Eutin.
9) Bericht des Finanzausschusses zu dem Gesetzentwurf, betr. die Befreiung der Offiziere und Miliwir-

beamten von Offiziersrang von Staats- und Gemeindelasten.
10) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. Anstellung eines Vormannes der Maschinen-Reparatur-

Werkstätte der Eisenbahn-Verwaltung.
11) Antrag des Abgeordneten Deeken,  betr. die Krongutsvorlage.
12) Bericht des Justizausschusses, betr.

a. Gesetzentwurf für das Herzogthum Oldenburg, betr. Abänderung des Gerichtsverfassungsgesetzes
vom 29. August 1857;

b. Gesetz'iitwurf für das Großherzogthum, betr. neue Bestimmungen zum Strafgesetzbuch vom
3. Juli 1858;

o. Gesetzentwurf für das Herzogthum Oldenburg, betr. neue Bestimmungen zur Strafprozcßordnung,
auch zum Gerichtsvcrfassungsgesetze und zum Gebührengesetze;

ä. Gesetzentwurf für das Herzogthum Oldenvurg, betr. Abänderung der Artikel 266 und 267 des
Gesetzes vom2. November 1857, betr. den bürgerlichen Prozeß;

e. Gesetzentwurf für die Fürstenthümer Lübeck und Birkeufcld, detr. Abänderung des Gerichtsvcr-
f..sfungsgesetzcs vom 15. August 1861.

Vorsitzender: PräsidentLentz.

Am Ministertisch: NegicrungscommissäreJansen, später Der Schriftführer Böhmcker  verlas das Protokoll der
Kitz. vorigen Sitzung, welches genehmigt wurde.
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Eingänge:
1) Petition des Staatsgutspachters BrunS  zu Scefeld,

betr. Erbauung eines neuen Gebäudes auf dem Staats¬
gute Hohenhausen.

Auf Vorschlag des Präsidenten, da sich kein Widerspruch
erhebt, an den Finanzausschuß.

2) Vorstellung von 9 Mitgliedern dcS Provinzialraths
des Fürstenthuind Lübeck, betr. die Revision des Ab¬
schnitts IX. und der AnlageI. des StaatSgrundgesetzcs.

Da die betreffende Vorlage von der Staatsregierung zu¬
rückgezogen, aä aota. Der Präsident bemerkte dabei, daß
die Vorstellung im Vorzimmer zur Einsicht ausliegen werde.

3) Schreiben deS Staatsministeriums, betr. die Veräuße¬
rung der Kaserne in Eutin.

Auf Vorschlag des Präsidenten, da sich kein Widerspruch
erhebt, an den Finanzausschuß.

4) Petition von Eingesessenen der Gemeinden Sengwar¬
den, Fedderwarden und Accum, betr. den Bau einer
Chaussee in der ehemaligen Herrschaft Kniphausen.

Auf Vorschlag des Präsidenten, da kein Widerspruch er¬
folgt, an den Finanzausschuß.

5) Antrag des Abg. Hüll mann  mit einem Entwurf,
betr. Aufhebung des Verbotes der Zerstückelung
geschlossener Stellen, welcher lautet, wie folgt:

Der Landtag wolle nachstehenden Gesetzentwurf an-
nehmen und die Großherzogliche Staatsregierung
ersuchen, demselben ihre Zustimmung zu ertheilen.

„Entwurf

eines Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg, betreffend Auf¬
hebung des Verbotes der Zerstückelung geschlossener Stellen.

Art. 1.
Z. 1. Die Aufhebung der Geschlossenheir einer Stelle

oder die Abtrennung eines Theils einer geschlossenen Stelle
geschieht, ohne daß es einer Oberlichen Genehmigung bedarf,

a. durch die entsprechend zu Protokoll des zuitändigen
Amts abgegebene Erklärung deS Eigenthümers oder
seiner Vertreter. Vormünder und Kuratoren bedürfen
hierzu der obervormundschaftlichen Genehmigung.

d. durch stückweise Veräußerung;
o. durch Vertheilung auf den Todesfall.
Z. 2. Die Rennionsklage ist aufgehoben.

Art. 2.
§. 1. Geschlossene Stellen dürfen weder neu gebildet

noch wiederhergestellt werden.
§. 2. Einer geschlossenen Stelle dürfen nur solche Grund¬

stücke einverleibt werden, welche in Austausch oder als Ersatz
für gleichzeitig abgetrennte Bestandtheile derselben oder aus
der Entschädigung für aufgehobene, bezw. abgelöstc Berech¬
tigungen derselben oder für Enteignungen aus derselben neu
erworben sind.

Die Einverleibung geschieht durch die gemäß der Vor¬
schriften im Art. 1. 8- 1. a. und unter dem Nachweise, daß

die Einverleibung nach den vorstehenden Bestimmungen statt¬
haft ist, abzugebendc Erklärung des Eigenthümers oder seiner
Vertreter. Dem Amte steht unter Vorbehalt des NccurseS
an die Negierung die Entscheidung darüber zu, ob dieser
Nachweis erbracht ist.

Art. 3.
Der Eigenthümer einer geschlossenen Stelle ist in seinen

Verfügungen auf den Todesfall dem Grunderben gegenüber
nur durch die Bestimmungen des gemeinen Rechts gebunden.

Art. 4.
Wenn auf einer geschlossenen Stelle, deren Geschlossen-

heit aufgehoben oder von welcher ein Bestandtheil abgetrennt
ist, unvertheilte Lasten haften, so hat bis dahin, daß etwa
eine anderwcitc Rcgulirung rechtsgültig erfolgt ist, der Be¬
rechtigte die Befugniß, die Ablösung zu verlangen. Jeder
Bestandtheil der bisherigen Stelle ist alsdann für die Ablö¬
sung der ganzen Berechtigung dergestalt solidarisch verhaftet,
daß der Antrag auf Ablösung der ganzen Berechtigung gegen
den Eigenthümer jedes einzelnen The.ls gerichtet werden darf;
dem Ablösenden bleibt der Regreß gegen die Eigenthümer der
übrigen Theile Vorbehalten.

Der Art. 5 deS Ablösungsgesetzes vom 11. Mai 1851
ist aufgehoben.

Art. 5.
Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Vor¬

schriften werden im Verordnungswcge erlassen. Dabei dürfen
a. bezüglich der Einweisungen aus uncultivirten Staats-

gründen Ausnahmen von der Bestimmung des Ar¬
tikel2. 8- 1.

b. und bezüglich der durch solche Einweisungen gebildeten
geschlossenen Stellen für eine bestimmte von der Ein¬
weisung an zu rechnende Reihe von Jahren Aus¬
nahmen von den Bestimmungen deS Art. 1. ange¬
ordnet werden.

Motive.
Der Entwurf will versuchen, die trotz so vielfacher Anmah¬

nungen bisher noch immer vergeblich erhoffte Durchführung
der Verheißung des Art. 61. des Staatsgrundgesetzes im
Wege der Initiative des Landtags zu verwirklichen.

Indem derselbe von dem principiellen Standpunkte aus¬
geht, daß den Eigenthümern das Recht der freien Verfü¬
gung über ihren Grundbesitz ohne irgend welche wirthschafts-
polizeiliche Beschränkung unter Lebenden und auf den
Todesfall  unbedenklich eingeräumt werden kann und muß,
war daneben wesentlich nur die Einwirkung der Durchführung
dieses Grundsatzes auf das In testaterb recht  in Erwägung
zu ziehen. Daß die Zerstückelungsfreiheit  nicht gleich¬
bedeutend werde mir Zersplitterung  des Grundbesitzes,
dafür werden, was die Verfügungen  der Eigenthümer an¬
langt, die ausreichendsten Garantien zu finden sein in den
eigenen Interessen  derselben und in den unter den hiesigen
Landleuten allgemein herrschenden wirthschaftlichen An-

7*
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schariungen;  für das Jntestaterbrecht ist eine solche Be-
ordnung erforderlich , daß dadurch nicht Zersplitterungen her-
bcigeführt werden , welche nicht beabsichtigt  sind.

Das gemeine  Erbrecht giebt durch seine P fl ich tt Heils¬
grundsätze  vollständig die Mittel zur genügenden Ausstat¬
tung eines Grunderben an die Hand ( es können danach dem

einzusetzenden Grunderben unter den Kindern stets , wenn 4
oder mehr Kinder vorhanden sind , die Hälfte des ganzen

Nachlasses und außerdem ein halber Kopftheil , wenn 3 oder
weniger Kinder vorhanden sind , sogar zwei Drittel des Nach¬
lasses und ein Drittheil des Kopftheils zugewiesen werden ) ,
man könnte daher in Frage ziehen , ob nicht unter gänzlicher
Beseitigung des gesetzlichen Grunderbrechts es nur bei der
Verweisung auf das gemeine Recht sein Bewenden haben
dürfe ; davon war aber abzusehen , weil nicht anzunehmen ist,
daß eine solche Umänderung in der Gesetzgebung  für
die große Mehrzahl der Bctheiligten ein genügender Sporn
sein wird , um zeitig im Interesse eines Grundcrben letzwil¬
lige Bestimmungen zu treffen.

Wenn demnach für die Beibehaltung eines beim Mangel

letzwilliger Verfügungen eintretenden gesetzlichen Grunderbrechts,

soweit ein solches jetzt besteht , Sorge zu tragen war , so
durfte

1) so sehr auch immer mehr die Ueberzeugung Raum
gewinnt , daß besonders die Brautschatzver-
ordnung,  als für die Abfindlinge zu unbillig , einer
Abänderung bedarf ( unter einem nicht geringen Theilc

unserer Landleute herrscht allerdings im Gegensatz
hierzu leider noch die Neigung , den Grunderben auch
selbst hinsichtlich des Allods auf Kosten der Abfind¬

linge zu bevorzugen ), doch nicht unbenommen werden,
in den vorliegenden Gesetzentwurf auch die Reform
des Grunderbrechts  mit hineinznziehen , weil
hierzu , bei der Verschiedenartigkeit der Partikular¬
rechte und bei dem Zusammenhänge mit dem ehelichen
Gnterrechte , umfassende Vorarbeiten nicht entbehrt
werden können.

2 ) Wenn daher der Entwurf das Grunderbrecht in seinem

dispositiven Inhalte so , wie cs zur Zeit in den ver¬
schiedenen Landestheilen gilt , nicht no ! antasten durfte,

so trat ferner die Erwägung auf . in welcher Weise
in Zukunft bei Eintritt der Zerstückelungsfreiheit der

jenigc Landcomplex zu bestimmen sei, welcher als
Object  des Grunderbrechis zu gelten habe.

Es boten sich dabei zwei Wege dar:
a . Man könnte den Begriff der geschlossenen

Stelle sofort gänzlich beseitigen  und
dann als Object des Gründer brechts die Stellen

in dem Umfange nehmen , wie sie entweder durch
Privatverfügung des Erblassers — in seinem

letzten Willen — dazu bestimmt , oder in Erman¬

gelung solcher Verfügung , wie sie von ihm als

ein Ganzes bewirthschaftet worden ist (der Sitz
im Sinne des Butjadinger Landrechts ) . Dabei
würden aber zwei Uebelstände entstehen , die bei
der wechselnden Wirthschaftsausdehnung und bei
an manchen Orten häufigen Verpachtungen leicht
mögliche Zufälligkeiten und Unsicherheit des Um¬

fanges deS Sitzes , und die durch die Ausdehnung
des Begriffs der Grunderbstelle auf die von der¬
selben aus bewirthschafteten Umländereien gegebene

noch erheblich größere Bcnachtheiligung vieler Ab¬
findlinge.

b . Diese Gefahren werden vermieden , ohne gleichge¬
wichtige andere Bedenken hervorzurufen , wenn

man , wie der Entwurf dies thut , die jetzigen ge¬
schlossenen Stellen als geschlossen fortbc-
stehen  läßt , aber indem man die unumschränkte

Verfügungsgewalt über die , gänzliche oder theil-
weise , Aufhebung der Geschlossenheit in die Hand
des Eigentümers legt , dergestalt , daß in Zukunft
die Geschlossenheit der Stellen nur noch als ein

Institut des Privatrechts  und zwar des Erb¬
rechts  sich darstellt . Giebt der Entwurf dem

Eigentümer allerdings die freie Verfügungsgewalt
nur in der einen Richtung , die Stellen verklei¬

nern und aufheb en zu dürfen,  nicht auch
bezüglich der Möglichkeit der Neubildung und
Vergrößerung,  schließt er vielmehr die Bil¬
dung neuer geschlossener Stellen und die Ver¬
größerung der bestehenden grundsätzlich aus , so be¬
ruht dies einmal in den bereits hervorgehobenen

Erwägungen , daß in sich schon das gemeine Erb¬
recht zur Ausstattung eines Grunderben in den
wünschenswertheu billigen Grenzen genügende Büt¬

tel an die Hand giebt , und daß das neue Gesetz
in keiner Weise der Prlvatwillkühr Gelegenheit
bieten soll , dle Abfindlinge noch ungünstiger zu

behandeln , als jetzt in dcn einzelnen Fällen recht¬
lich möglich ist, anvernseits aber in der Erwägung , daß,

wenn allerdings bei Herrschaft des gemeinen Rechts
die Herstellung eines Grunderbrechts nur durch

letzwillige Verfügung möglich ist , doch die An-

mahnung , zeitig zu fistiren , mit hinlänglicher Dring¬
lichkeit und mit Aussicht auf regelmäßigen Erfolg
an den Einzelnen da herantreten wird , wo sie
nicht blos in der allgemeinen  Gesetzgebung,
sondern in der besonderen  Beschaffenheit des

Privatbesitzes gegeben lst.

Das System des Entwurfs hat somit auch
deu Vortheil , daß es eine allmählige  Beseiti¬

gung der übermäßigen  Ausstellung des Gruud-

crbrechts anbahnt , und zwar ohne irgend einen gewalt¬
samen Eingriff in die Sitten und Anschauungen
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der Betheiligten, vielmehr nur dadurch, daß Alles
dem nachgeravcn Entwickelungsgange der eigenen
Interessen und Erkenntnisse derselben— blos unter
Ausschluß des Rückschrittes zu dem Schlechteren,
nachdem derselbe einmal freiwillig aufgegeben ist—
überlassen wird.

Da sich Bedenken ergeben könnten, ob nicht
bezüglich der Einweisungen aus uuculti-
virten Staatsländereien , um das In¬
teresse  des Staats an der Cultivirung der¬
selben zu sichern, die Principien des Entwurfs
gesährlich werden möchten, ist in dieser Beziehung
der Ausführungsverordnung die Erlassung von
Ausnahmebestimmungen gestattet.

Der Art. 5 des Ablösungsgesetzes giebt, wenn
unvertheilte Lasten auf der geschlossenen Stelle
haften, dem Berechtigten die Befugniß, bis zur
Ablösung derselben der Parzellirung zu wider¬
sprechen. Um die freie Verfügungsgewalt des
Eigenthümers auch in dieser Beziehung von jeder
vorgängigen oberlichen Einmischung und Controlle
zu befreien, hat der Art. 4 die Interessen des
Berechtigten unter Aufhebung dieser Widerspruchs-
befugniß in anderer Weise vollständig sicher ge-
stelll; dem verpflichteten Eigenthünier können die
neuen Befugnisse desselben nicht nachteilig wer¬
den, da es ihm unbenommen bleibt, denselben da¬
durch vorzubeugen, daß er vor der Parzellirung
die Genehmigung einer anderweitigen Beordnung
der Lasten nachsucht."

Es wurde beschlossen, den Antrag in Betracht zu ziehen
und einen besonderen Ausschuß für denselben zu wählen.

Abg. Hullmarm : Ich bin dafür, den Ausschuß schon
heute zu wählen. Während der Sitzung kann ganz gut eine
Verständigung über die Wahl erreicht werden. Bei der großen
Wichtigkeit der Sache für verschiedene Landestheile schlage ich
vor: einen Ausschuß von 9 Mitgliedern zu wählen.

Nachdem sich der Vorsitzende zuslimmend geäußert, nahm
die Versammlung die erwähnten Vorschläge ohne Wider¬
spruch an.

Die Frist zur Einbringung von Anträgen zur zweiten
Lesung:

1) des Gesetzentwurfs, betr. Freizügigkeit der Medicinal-
Personen,

2) des Gesetzentwurfs, betr. Abänderung des Gesetzes
vom 3. April 1355, betr. Einrichtung des Unter¬
richts- und Erziehungswcsens im Herzogthum Olden¬
burg,

3) des Gesetzentwurfs, betr. die Erhebung einer Abgabe
von Erbschaften, Vermächtnissen und Schenkungen

wurde vom Präsidenten bis zu Mittwoch, den8. Juli , Mittags
12 Uhr, bestimmt.

Tagesordnung.
1. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.

die Wahl der Abgeordneten zum Landtage.
Vorsitzender: Hierzu liegt ein Antrag des Abg. Böh lu¬

cker vor, folgenden Inhalts:
dem Art. 3. Z. 1. als Absatz nachzufügen:

„Jedoch muß jedes Fürstenthum durch wenigstens
3 Abgeordnete vertreten sein."

Motiv.
Das Fürstenthnm Lübeck wählt nach dem neuen Wahl¬

gesetz nur zwei Abgeordnete, welche nach dem von der
Minorität des Ausschusses ausgeführten Gründen keine
genügende Vertretung bilden. Es empfiehlt sich daher,
durch Annahme des obigen Zusatzes dem Fürstenlhum
Lübeck die Wahl von drei Abgeordneten zu ermöglichen.
Ist dieser Antrag unterstützt?
Der Antrag fand ausreichende Unterstützung.
Abg. Böhmcker: Die Gründe zu meinem Antrag sind

wesentlich schon in dem früheren Ausschußbericht als die
Gründe der Minderheit zu Art. 3. ß. 1. enthalten. Soll
das Fürstenthnm fortan nur zwei Abgeordnete wählen, so
würde es bei der jetzigen Geschäftseintheilung, da ein Abge¬
ordneter doch nur je zwei Ausschüssen angehören kann, in fünf
Ausschüssen gar nicht vertreten sein.

Die meisten Abgeordneten sind mit den Verhältnissen
des Fürstenthums unbekannt und müssen sich, da auch die
Provinzialrathsberichte nicht hinreichende Belehrung bieten, in
vielen Fällen zunächst Erkundigung bei den Abgeordneten aus
dem Fürstenthum holen. Sind nun diese Abgeordneten zwei
an der Zahl , so wird leicht der Fall cintreten, daß sie in
ihren Antworten nicht übereinstimmen, der Eine die Sache
ganz anders darstellt, als der Andere. Dann werden die Er¬
kundigungen der übrigen Abgeordneten ohne Resultat bleiben
müssen. Das verhält sich anders, wenn drei Abgeordnete
aus Lübeck anwesend sind, dann kann sich solchen Erkundigun¬
gen gegenüber eine Majorität bilden und die übrigen Abge¬
ordneten können derselben folgen.

Bei der ersten Lesung wurde hier ausgesprochen, die
Fürstenthümer brauchten sich vor der Majorisirung im Land¬
tag nicht zu fürchten; der Landtag habe stets in umfassendster
Weise den Anträgen der Provinzialräthe und den Wünschen
der Bevölkerung der Fürstentbümer Rechnung getragen. Ich
will zugeben, daß dies in der Regel geschehen ist, immer ist
es aber nicht der Fall gewesen, so bei Gelegenheit der Ver¬
handlungen über den Gebrauch der Eide im Fürstenthum
Birkenfeld, wo der Landtag Anträge stellte, welche weder der
Provinzialrath noch die Birkenfelder Abgeordneten als richtig
anerkannten. Allerdings hat in dieser Session der betreffende
Gesetzentwurf doch eine andere Fassung erhalten.

Manche Vorlagen kommen auch gar nicht erst an den
Provinzialrath, so ist die wichtige Krongulsvorlage demselben
nicht erst vorgelegt worden. In solchen Angelegenheitenmüß-
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ten dann allein die zwei Abgeordneten den übrigen Landtags-
Mitgliedern Auskunft über die Wünsche und Interessen des
Fürstenthums geben.

Man hat freilich gesagt: das Fürstenthum würde nach
der bevorstehenden Vereinigung mit dem Amt Ahrensbök ohne¬
hin drei Abgeordnete zu stellen haben. ES ist aber überhaupt
sehr zweifelhaft, ob das genannte Amt dem Fürstenthum ein¬
verleibt wird. Kommt es doch dazu, so würde mein Antrag
wol überflüssig, aber doch nicht schädlich sein.

Abg. Selkmmm II. : Der Wunsch des Fürstenthums
Lübeck, auch schon vor der Vereinigung mit den früher holstei¬
nischen Landestheilen mehr als zwei Abgeordnete zum Land¬
tag zu wählen, kann gerecht erscheinen. Aber dem ganzen
Gesetz liegt das Princip zu Grunde, daß die Bevölkerungs¬
ziffer entscheidend sein soll. Verläßt man in einem Fall die¬
ses Princip und gibt einem Landestheil eine Anzahl Abge-
geordnete zu wählen, welche unabhängig von der Bevölkerungs¬
zahl bestimmt ist, so kann das zu weiteren Konsequenzen füh¬
ren. So ist nach dem Gesetzentwurf, wie er hier angenommen
ist, keine Stadt in der Lage, ihren Willen der überall über¬
wiegenden Landbevölkerung entgegen durchzusetzen und so aus¬
schließlich städtische und gewerbliche Interessen zur Geltung
zu bringen. Auch die Städte könnten hiernach eine Abweichung
von dem obigen Princip in ihrem Interesse beanspruchen.
Vielleicht ließen sich noch mehr derartige Fälle beibringen. —

Die Sache ist übrigens auch nur von vorübergehender
Bedeutung und kann höchstens für eine Wahl in Frage kom¬
men. Das Fürstenthum wird nach der Vereinigung mit
Ahrensbök so wie so stärker vertreten sein. Ich glaube, man
muß daS Princip rein halten und keine Ausnahmen ein¬
führen.

Sollte der Landtag aber doch auch für die Zwischenzeit
bis zur Vereinigung mit Ahrensbök dem Fürstenthum die
Wahl von 3 Abgeordneten zugestehen, so müßte' das Gesetz
anders gefaßt werden, als der Antrag will, man müßte im
Gesetz unumwunden aussprechen, was man eben will. Der
Zusatz hat für Birkenfeld gar keine Bedeutung, weil es nicht
dcnkoar ist, daß die dortige Bevölkerung unter 25,000 Seelen,
also um 10,000 sinken sollte, somit nach der Bevölkerungs¬
zahl dort jemals weniger als drei Abgeordnete gewählt wer¬
den müßten. Der Antrag hat nur für Lübeck Bedeutung, er
will auch nur allein für Lübeck sorgen, und muß dieses daher
auch offen aussprechen. — Ferner ist der Ausdruck: das
Fürstenthum solle durch nicht weniger als drei Abgeordnete
vertreten  sein, nicht richtig gewählt. Nach dem Staats¬
grundgesetz vertritt jeder Abgeordnete daS ganze Großherzog¬
thum, nicht den Landestheil, wo er gewählt wird. So kann
es sich auch nur darum handeln, wie viele Abgeordnete im
Fürstenthum gewählt  werden sollen. Ich stelle demnach den
eventuellen Verbefferungsantrag:

Jedoch sollen im Fürstenthum Lübeck wenigstens drei
Abgeordnete gewählt werden.

Der Antrag fand ausreichende Unterstützung und ging
mit zur Verhandlung.

Abg. Ahlhorn: Ich bin für den Verbesserungsantrag
des Abg. Selkmann  II ., weil er durch eine redaktionelle
Aenderung das, was der Abg. Böhmcker  auch will, in eine
klare Fassung bringt. Ich will in Folgendem meine Abstim¬
mung motiviren. Bei der ersten Lesung war ich dafür, daß
auf 10,000, nicht auf 8000 Seelen ein Abgeordneter zu
wählen sei, weil ich 31 Abgeordnete für genug hielt. In
Kurzem wird nun auch das Fürstenthum Lübeck durch die
Vereinigung mit Ahrensbök eine ausreichende Seelenzahl ge¬
winnen, um die gewünschte Zahl Abgeordneter wählen zu
können. Trotzdem werde ich für den Selkmann 'schen  Ver¬
besserungsantrag stimmen. Ich fürchte nicht, daß unser Be¬
schluß Konsequenzen mit sich führen wird, wonach auch zu
Gunsten der Städte vom Princip abgewichen werden müßte,
oder die Quoten in Betracht gezogen oder Unterscheidungen
nach der Steuerkraft, z. B. zwischen Marsch und Gecst, gemacht
werden müßten. Alle solche Bedenken theile ich nicht. Ich
sehe aber ein, daß zwei Abgeordnete für das Fürstenthum
reichlich wenig sind- Schon jetzt haben wir nicht in allen
Ausschüssen, wo über Sachen verhandelt wird, bei denen auch
die Fürstenthümer interessirt sind, Abgeordnete aus denselben.
So habe ich mich aus praktischen Rücksichten für den genann¬
ten Antrag entschieden.

Der Abg. Böhmcker  zog seinen Antrag zu Gunsten
des Selkmann 'schen  Antrages zurück.

Der Antrag des Abg. Selkmanu  II . wurde hierauf
mit 23 gegen 21 Stimmen angenommen.

Es wurde die Debatte eröffnet über die Anträge zu
Art. 41. Z. 6., nämlich den Antrag Nro. 1 des Ausschusses:

der Z. 6. des Art. 41. werde gestrichen,
und den genügend unterstützten Antrag des Abg. Oldejo-
hanns  folgenden Inhalts:

An die Stelle des Z. 6. des Art. 41. tritt folgende
Bestimmung:

H. 6. Erhalten mehr Personen, als zu wählen sind,
eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden Wahl-
männcr, so finden die H§. 2 bis 5 analoge An¬
wendung.

Motive.
Es kann sehr Wohl Vorkommen, daß mehr Personen

die absolute Majorität erhalten, als Abgeordnete zu wählen
sind. Wennz. B. von 80 Wahlmännern4 Abgeordnete
zu wählen sind und die Stimmen verthciltcn sich auf 5,
so würde jeder 64 Stimmen erhalten und 41 ist die Ma¬
jorität. Dies ist nämlich so möglich, wenn:

L.. a. d. o. ä.
L. b. o. ä . o.
0. A. o. ä . s.
v. Ä. d. ä . e.
L. a. i,. 6. 6.
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Es ist nun aber in H. 6 nicht gesagt , wie es in solchem
Falle werden soll ; deshalb erlaube ich mir diesen Antrag
zu stellen.

Abg . Selkmaim II . : Ich halte den Antrag des Abg.
Old ej oha n ns für überflüssig . Es ist allerdings möglich,
daß mehr Personen , als gewählt werden müssen , die absolute
Mehrheit bekommen . Das Gesetz setzt aber stillschweigend vor¬

aus , baß dann diejenigen gewählt sind , welche die meisten
Stimmen haben . Tenn wollte man es umgekehrt machen,

so wäre dies offenbar sinnlos . Der ganze Geist , der das Ge¬

setz beherrscht , läßt keine andere Auslegung zu . Will man
dies nicht für selbstverständlich halten , so ist es doch verkehrt,

hier die ßß . 2 bis 5 analog anwenden zu wollen , wonach
wiederholt gewählt werden müßte mit Ausscheiden derjenigen,
welche die wenigsten Stimmen haben . Man dürfte nur ans¬

sprechen , daß diejenigen gewählt sind , welche die meisten Stim¬
men haben.

Abg . Hullmaim : Die analoge Anwendung der 88 - 2
bis 5 wäre ganz verkehrt , das Ausscheiden und wiederholte

Wählen grundlos . Es würde das Resultate geben , die nicht
das Gesetz und , wie ich glaube , auch der Antragsteller nicht
beabsichtigt . Das Erforderliche ergibt sich ans dem Princip

des Gesetzes von selbst . Die meisten Stimmen entscheiden,
event . das Loos . Ich glaube , cs ist nicht nölhig , dies im

Gesetz ausdrücklich anszusprcchcn.
Abg . Pancratz : Ich bin mit dem Vorredner darin

einverstanden , daß » ach dem Willen des Gesetzes die meisten
Stimmen entscheiden sollen , wenn es auch nicht ausdrücklich

darin steht . Ebenso ist nicht gesagt , wie es gehalten werden

soll , wenn ntthr Personen , als gewählt werden sollen , eine
Mehrheit erhalten mit gleichen Stimmen . Es wird richtig

sein, daß dann das Loos entscheidet , eine ausdrückliche Be¬
stimmung wäre hier aber doch wünschenswerlh.

Abg . Ahlhorn : Ich bin mit dem letzten Herrn Vor¬
redner einverstanden . Ausdrückliche Bestimmungen mögen an

sich hier überflüssig sein . Bei einmaligem Lesen kann der Ar¬
tikel aber doch dem Laien unverständlich bleiben . Uebrigens

wird für spätere Zweifel auch diese Debatte schon aufklärend
sein.

Abg . Hullmann : Da ich finde , daß an manchen Stel¬
len noch Zweifel obwalten , will ich nun doch einen Antrag

stellen folgenden Inhalts:
tz. 6 wie folgt zu fassen:

Wenn mehr Personen , als zu wählen sind , die nach

Z . 1 erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten,
so entscheidet unter ihnen die größere Stimmenzahl

und bei Stimmengleichheit das Loos.

Abg . Oldejohanns : Ich bin mit dem Anträge des
Abg . Hullmann  einverstanden und ziehe zu Gunsten dessel¬

ben meinen Antrag zurück . Es kam mir nur darauf an , hier
eine Lücke auszufülleu.

Ter Antrag des Abg . Hullmann  wurde angenommen.

Der Antrag des Ausschusses Nr . 2:

der Art . 43 werde in folgender Zassung angenommen:

„der Wahlkommissair hat die gewählten Personen

von der auf sie gefallenen Wahl zu benachrichtigen,
auch deren Erklärung über die Annahme oder Ab¬

lehnung der Wahl entgegen zu nehmen " ,
wurde ohne Debatte angenommen.

Das ganze Gesetz , wie es sich nunmehr herausgestcllt
hatte , wurde angenommen.

2 . ZweiteLesung des Gesetzentwurfs für das
Herzogthum Oldenburg , betr . die Stempelsteuer
von Spielkarten.

Der Ausschußantrag:

der Landtag wolle den Gesetzentwurf auch in zweiter
Lesung unverändert annehmen,

wurde angenommen.

3 . ZweiteLesung des Gesetzentwurfs , betr.

einige Aender ungen der Gemcindeordnung für
das Fürstenthu m Lübeck.

Der Ausschuß beantragte das Gesetz in folgender Fassung
anzunehmen:

»In der Gcmeindeordnling vom 22 . Juni 1857 tritt
an die Stelle:

des Z. 1 des Art . 216 der nachfolgende Z. 1:
Alle Geschäfte des Magistrats Weeden kollegialisch
behandelt , vorbehältlich der in den Artikeln 218

und 219 festgesetzten Ausnahmen;
des Art . 219 der nachfolgende

Art . 219.

Fortsetzung . Polizeiverwaltung.
»ß . l . In Polizeisachen rc. (wie im Entwurf ).

8 2 . Durch Beschluß re . (wie im Entwurf ) ,
des Art . 220 der nachfolgende

Art . 220.

Fortsetzung . Sporteln . Strafgelder.
Alle Sporteln re. ( wie im Entwurf ) .

Ferner wird nach dem Art . 22l folgender Artikel
cingeschoben:

Art . 221 a.
Urlaub.

Die Mitglieder re. (wie im Entwurf ) .
Der Ausschußanlrag wurde ohne Debatte angenommen.

4 . Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für
das Herzogthum O ldenvurg , betr . Abänderung des

Militairstrafgesetzbuchs rücksichtlich der  Bestra¬
fung der Landdragoner.

Ter Antrag des Ausschußes auf Annahme des Entwurfs

wurde angenommen.
5 . Zweite Lesung , betr . Gesetzentwurf für

das Fürstenthum Lübeck , betr . V crminderung der
durch den Eisenbahnbetrieb hcrdeigeführten

Feucrsgefahr.
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Die Nusschußanträge:
1) in Art . 1 Z. 1 . . in Art . 2 Z. 2 und in Art . 3

statt ,,169 Fuß (50 Meter ) " zu sagen:

,,50 Meter ( 175 Hamburger Fuß ) " ,

im Art . 2 ß . 1 . statt „ 84 Fuß ( 25 Meter ) zu

sagen:
,,25 Meter (87 ^ Hamburger Fuß ) " ,

im Art . 4 ß . 2 statt „3 Fuß « zu sagen:

„1 Meter (3hsz Hamburger Fuß ) " ;

2 ) mit dieser Aenderung den Entwurf anzunehmen,

wurden ohne Debatte angenommen.

6 . Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für

das Fürstenthum Lübeck , betr . Enteignungen zu

Eisenbahnen.

Der Ausschußantrag:
den Entwurf unter Streichung des Art . 26 Z . 2 und

Bezeichnung des jetzigen 8 - 3 als ß . 2 anzunehmen,

wurde ohne Debatte angenommen.

7 . Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für das

Großherzogthum . betr . Abänderung des revidir-

ten Gehaltsregulativs für den Civildienst des

Grohherz ogthums.

Abg . Strackerjau II . : Betreffend Abänderungen des

Gehaltsrcgulativs liegen verschiedene Entwürfe vor . ES wäre

wünschenswcrth . alle zusammen zu fassen zu einem einzigen

Gesetz , damit man nicht lauter einzelne Gesetze für alle einzel¬

nen Behörden erhält . Ich schlage deßhalb vor , die zweite Le¬

sung dieses Entwurfs aufzuschieben , bis alle derartigen Vor¬

lagen zur zweiten Lesung reif sind und sie dann Alle zu Ei¬

nem Entwurf zusammenzufasscn.
Reg .-Kommissar Jansen : Von Seiten der Staats¬

regierung steht diesem Vorschlag nichts entgegen.

Da kein Widerspruch erfolgte , wurde die zweite Lesung

dieses Gesetzentwurfs von der Tagesordnung entfernt.

8 . Bericht des Finanzaussses . betr.  Nachbe¬

willigung zu denKosten eines Mädchenschulhauses
in Eutin.

Der Ausschußantrag:
Der Landtag wolle die Hälfte der eigentlichen Bau¬

kosten mit 155 Thlr . 12 Schill , oder 186 Thlr . 9 sgr.

und die Hälfte der Kosten des Bauplatzes , soweit er

lediglich zu Schulzwecken und nicht zu Gartenland für

den Pedell benutzt wird , auf die Landeskasse über¬

nehmen,
wurde angenommen.

9 . Bericht des Finanzausschusses zu dem Ge¬

setzentwurf , betr . die Befreiung derOffiziere und

Militairbea inten von Offiziersrang vonStaatS-

und Gemeindelasten.

Der Ausschuß beantragte:

Der Landtag wolle zu dem Gesetzentwurf seine Zu¬

stimmung erklären.

Der Abg . Hüll mann  stellte folgenden Antrag:

In Erwägung,

daß , da die Kosten der Preußischen Armee , einschließ¬

lich des Oldenburgischen Contingents , von Oldenburg

in seinen Bundeslasten vcrhälrnißmäßig inirbestritten

werden , die Billigkeit eines Anspruchs für Oldenburg

auf einen entsprechenden Antheil an den von den An¬

gehörigen der Armee aufgebrachten Staatsabgaben

nach Maßgabe , sei cs der hiesigen Garnisonen oder

deS Oldenburgischen Contingents oder der Oldenbur¬

gischen Bundesbeiträge — an sich unbestreitbar ist;

daß , wenn dieser Anspruch durch Art . 18 der Mili-

tairconvention (abgesehen von der jetzt aufzuhcbenden

Ausnahme in Betreff der früher Oldenburgischen Of¬

fiziere ) beseitigt ist, während die Offiziere u . s. w.

auch der hiesigen Garnisonen , für den Preußischen

Staat abgabepflichtig sind , dadurch für Preußen ein

Vortheil auf Kosten eines finanziell ohnedies so sehr

bedrängten Bundesstaates erwachsen ist , der , seitdem

die Convention in ihren finanziellen Punkten für Rech¬

nung des Bundes  genehmigt worden , durch keine

von Preußen selbst  übernommene Gegenleistung

ausgeglichen wird;

daß bei Abfassung des Art . 18 vorauszusetzender

Maßen Preußischer Seits jedenfalls nicht die Absicht,

diesen nicht zu rechtfertigenden finanziellen Vor¬

theil sich zu verschaffen , sondern nur die m i lit airische

Rücksicht auf die Gleichstellung sämmtlicher Offiziere

der Armee , bezüglich ihrer Abgabepflicht , leitend gcwc»

sen sein wird ; daß daher auch die Bereitwilligkeit

Preußens erhofft werden darf , auf Verhandlungen

einzugehen , welche , ohne Antastung dieser militairischen

Rücksicht , das zwischen den beiden Staatskassen ent¬

standene Mißverhältniß zu berichtigen erstreben;

daß ( bezüglich der nachfolgenden ersten Alternative ) die

hier fraglichen Abgaben in beiden Staaten im Wesent¬

lichen gleichartig beordnet sind;

— aus diesen Gründen ersuche der Landtag die Groß¬

herzogliche Staatsregierung:

dieselbe wolle Verhandlungen mit Preußen resp.

im Bundesrath einleiten , um

1) entweder eine Vereinbarung mit Preußen dahin

zu Stande zu bringen , daß

» . die Offiziere u . s. w . der hiesigen Garnisonen oder

doch des Oldenburgischen Contingents , unter Be¬

freiung von den fraglichen Preußischen Ab¬

gaben , zu den hiesigen Abgaben herangezogen
werden,

d . oder daß der Preußische Staat die von

diesen Personen aufgebrachten Preußischen

Abgaben — nach ihrem wirklichen Betrage
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oder in einer Aversionalsumme— dem hie¬
sige» Staate auskehre,

2) oder die Erlassung eines Bundcsgesetzes dahin zu
erwirken, daß säinmllichc Offiziere u. s. w. der
Bundesarmce unter Befreiung von den eur¬
en tsprecheudcn Abgaben der Einzelstaaten direct zu
Gunsten der Bundeskasse besteuert werden.

Auch wolle Grossherzogliche Staätsregierung über den
Erfolg solcher Verhandlungen dem Landtage Mittei¬
lung machen.

Der Antrag wurde ausreichend unterstützt und ging mit
zur Verhandlung.

Abg. HullNllMN: In der Konvention ist bestimmt wor¬
den, dag die hierher versetzten Preußen frei von Oldeubur-
gischen Staats - und Gemeindeabgaben sein sotten. Von
Abgaben letzterer Art sind sie in Preußen selbst frei; die
LiaatSabgaben messen sie aber an die Preußische Staates -sse
zahlen, wo sie auch garnisoniren mögen, außer der Klassen-
steuer, welche nur die in Preußen Wohnenden zu entrichten
haben, was aber mehr eine Zufälligkeit ist.

Es kam nun in Frage, ob die übcrgetretenen Oldenbur¬
ger ebenfalls von den Gemeindeabgaben frei sein fällten. Das
Verlangen Preußens, daß auch diese frei sein müßten, war
berechtigt. Die Worte des Vertrags lassen sich allerdings
anders deuten, aber die Absicht der Kontrahenten, wenigstens
Preußens, konnte es sicher nicht sein, sie den Oldenburger
Gemcmdelasteu zu unterwerfen. Wenn aber Oldenburg auch
eine andere Deutung des Vertrags vielleicht durchsetzen könnte,
so müßte man doch davon abstehen, weil Preußen erklärt hat,
im gegebenen Fall alle vormaligen Oldenburger versetzen zu
wollen. Tie ganze Sache ist übrigens von vorübergehender
Bedeutung; die in Frage stehenden finanziellen Einnahmen
sind auch nicht erheblich und prineipiell läßt sich die ganze
Frage hier nicht fassen. Mau könnte sonst diese Befreiung
von de» Gemeindeabgaben vielleicht grundsätzlich für sehr be¬
denklich Hallen. Es ist aber die Sache des Preußischen Land¬
tages, oder besser noch der Bundcsbehörden, des Reichstages,
in dieser Frage zu entscheiden. Hier läßt sich das nicht zum
Auotrag bringen.

Anders als mit den Gemeindeabgabensteht es aber
mit den Staatsabgaben. Durch unsere Zuschüsse zum Bund
erhalten wir einen Lheil der Preußische» Aunee mit, einen
Theil, welcher etwa mit der Oldenburger Garnison überein-
stimmt oder mit unserem Kontingent, das er aber noch um
.Etwas übersteigt. Alle hier Garnisonircnden stehen fast in
allen Lebensbeziehungcn hier in Oldenburg. Da ist es doch mei¬
nes Erachtens billig, wenn wir auch an den Einnahmen aus
den von diesen Personen gezahlten Steuern unseren Antheil
haben. Mat hat doch Preußischer Seils keinen Vortheil für
die Staatskasse machen wollen. Man hat auch von jener
Seite nur militairische Rücksichten gellend gemacht, denen zu
Folge die vormaligen Oldenburger, in Bezug auf Steuer-

Berichte. XV. Landtag. 3. Versamml.

zahlung, den Preußen ganz gleich gestellt werde» müßten; nur
die militairische Gleichstellung ist betont worden.

Beim Abschluß der Konvention war Oldenburg aller¬
dings nicht in der Lage, finanzielle Gleichstellung in diesem
Punkt mit Preuße» zu beanspruchen. Diese Gleichstellung
erscheint jetzt allerdings gerechtfertigt, damals war aber noch
nicht abzusehen, wer die Deckung der Oldenburg für die näch¬
sten fünf Jahre zugestaudenen Nachlässe übernehmen würde,
ob sic aus Rechnung des Bundes oder Preußens kommen
würden. Jnwischen haben Bundeorath und Reichstag die be¬
treffenden Verträge finanziell gebilligt und damit ist die
Möglichkeit einer finanziellen Gegenleistung Preußens wegge-
fullen und auch jeder Grund verschwunden, den in Frage
stehenden finanziellen Vortheil Preußen zu belassen. Da un¬
sere Ansprüche der Billigkeit offenbar entsprechen, wird, falls
unsere StaatSregiernng Verhandlungen anknüpst,' ein Ent¬
gegenkommen von Preußischer Seite zu erwarten sein. Es
gibt verschiedene Wege, auf denen unseren Ansprüchen ent¬
sprochen werden kann: die Offiziere u. s. w. der riesigen
Garnison oder doch des Oldenburgischcn Koutiugents könnten
unter Befreiung von den fraglichen Preußischen Abgaben zu
den hiesigen Abgaben hcrange.ogen werden; oder, wenn dieses
wegen des häufigen Wechsels der Personen schwierig erscheint,
können sie an die Preußische Kasse ihre Abgaben zahlen, die
Preußische Regierung aber die Beträge in natura oder nach
einem billigen Aversum an die Oldenburger Kasse überführeu,
oder es könnte bundesgesetzlich bestimmt werden, daß alle
Bundesbeamten, also auch die betreffenden Militairpersonen,
nur zur Bundeskasse Steuern zahlen. Dies Letztere.wäre
am Gerechtesten und Billigsten, es würde auch politische Vor¬
theile haben: die Bundeseinuahmen würden gehoben, die Ma-
trikularumlagenvermindert. Die Voraussetzung würde sein,
daß die betheiligtcn Staaten auf die Steuern ihrer Beamten,
die von Bundeswegeu besoldet werden, gemeinsam verzichteten
und daß eine größere Gleichmäßigkeit in den Steuersystemen
hergestellt würde. Welcher unter den drei vorgeschlagencn
Wegen der Empfehlenswertheste, wird sich erst im Verlauf
der Verhandlung erkennen lassen. Am meisten Aussicht scheint
mir der Zweite, mit Festsetzung einer Aversionalsumme zu
haben. Es steht zu hoffen, daß die Staatsregierung dem
Landtag über den Verlauf der Verhandlungen Auskunft geben
wird.

Abg. Schulze : Im Ausschuß ist allerdings zur Sprache
gekommen, daß es eine Eigenthümlichkeitoder Gesetzwidrigkeit
sei, wenn die betreffenden Militairpersonen nicht zu den Ol¬
denburger Steuern beitragen. Art. 18 der Konvention ver¬
langt das eigentlich auch gar nicht. Weil aber Preußen in
der Lage ist, durch Versetzung der übergetretencn Oldenburger
seinen Willen auf jeden Fall durchzusetzen, glaubte sich der
Ausschuß in das Unvermeidliche schicken und Annahme bean¬
tragen zu müssen. Er hoffte, solche Zustände würden so wie
so nicht von Tauer sein und die Staaisregierung würde schon

8
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unaufgefordert Verhandlungen anknüpfen . Ich kann mich
indessen dem Hullmann ' schen Antrag anschließcn.

Ter Ausschußantrag und der Antrag des Abg . Hüll»
mann  wurden angenommen.

10 . Mündlicher Bericht des FinanzauSsch usses,
betr . Anstellung eines Vormannes derMaschinen-
Reparatur - W erkstätte der Eisenbahn - Verwal¬
tung.

Berichterstatter Abg . Bartel : Nach der weitläufigen
Begründung in den Motiven zur Vorlage erscheint es nicht
nöthig , näher auf die Sache cinzugehen . Der Ausschuß er¬
kennt die Gründe der Staatsrcgierung als richtig an und be¬
antragt :

Der Landtag wolle sich mit der Anstellung eines Vor¬
mannes der Maschinen -Neparatur -Werkstätte der Eisen¬
bahn -Verwaltung mit einem jährlichen Gehalt von
540 Thaler einverstanden erklären.

Der Antrag wurde ohne Debatte angenommen.
11 . Antrag des Abgeordneten Deeken , betr.

die Krongutsvor läge.
Reg .-Kommissar Jansen : In Beziehung ans diesen

Antrag bin ich ermächtigt , im Namen der Slaatsregierung
zu erklären , daß dieselbe stets davon ausgegangen ist , daß
nach dem Staatsgrundgesetz Anl . 4 und Art . 16 des Gesetzes,
betr . die Einrichtung der Provinzialräthe , die Vorlage , betr.
die Vereinigung des Amtes Ahrensbök mit dem Fürstenthum
Lübeck, -zunächst dem Provinzialrath des Fürstcnthums zur
Begutachtung mitzutheilen sei.

Damit möchte der Antrag erledigt sein.
Ter Abg . Deeken  zog hierauf den Antrag zurück.
12 . Bericht des Justizausschusses , betr.
» . Gesetzentwurf für das Hcrzogthum Olden¬

burg , betr . Abänderung des Gcrichtsverfassungs-
gesctzeS vom 29 . August 1857.

Folgende Ausschußanträge wurden angenommen:
Antrag 1 zu Art . 1.

im Z . 3 , 6 das Wort „ wenigstens " zu streichen und
hinter dem Worte „ ernannte " das Wort „ andere"
cinzuschalten;

Antrag 2.
den Art . 1 mit diesen Änderungen anzunehmcn;

Antrag 3.
die Artikel 2 und 3 des Entwurfs anzunehmen;

Antrag 4 zu Art . 4.
den 8 - 2 zu streichen;

Antrag 5 zu Art . 4.
die 88 - 1 und 3 in folgender Weise zusammenzu-
sassen:

Die Mitglieder des KassationssenateS , mit Aus¬
nahme seines Vorsitzenden , können , soweit ent¬
behrlich , zur Thcilnahme am Appellationssenate
und die Mitglieder des Appellationssenates , mit

Ausnahme seines Vorsitzenden , soweit entbehrlich,
zur Teilnahme am Kassaiionssenare verwandt
werden;

Antrag 6.

den Art . 4 in dieser Fassung anzunehmen;

Antrag 7.
Annahme der Artikel 5 , 6 , 7 des Entwurfs;

Antrag 8.

als Art . 8 folgende Bestimmung anzunehmen:
Die Obergerichte Oldenburg und Varel sollen in

Zukunft aus je einem Vorsitzenden und fünf Rich¬
tern und das Obergcricht Vechta aus einem Vor¬
sitzenden und drei Richtern bestehen.

Antrag 9.

dem Art . 9 folgenden Zusatz zu geben:
Do - übergehend kann der Odergerichts -Tirektor ein
Mitglied des ObcrgerichtS oder einen Hülfsrichter
desselben mit der Vertretung eines zum Obergerichts-
bezirke gehörenden Amtsrichters beauftragen;

Antrag Id

den Art . 9 des Entwurfs mit diesem Zusatz anzu¬
nehmen.

Hierauf wurden die Anträge des Ausschusses 11 und 12
zur Debatte gestellt , welche lauteten:

Antrag 11.
dem Art . 10 folgenden Zusatz zu geben:

Die im Art . 31 des Gerichtsverfassungs -Gesetzes
bestimmte ständige V rtretung des Oberstaatsan¬
walts fällt für die Zukunft weg.

Antrag 12.

den Art . 10 des Entwurfs mit diesem Zusatz anzu¬
nehmen.

Reg .-Kommissar Kitz : Die Staatsregierung glaubt auch
und ist davon ausgegangen , daß durch die im Entwürfe vor¬
gesehene andere Vertretung diese ständige Vertretung des
Oberstaatsanwaltes sich demnächst als überflüssig Herausstellen
wird . Sie glaubt dies aber nur und ist dessen noch nicht
gewiß . Sie will deßhalb erst weitere Erfahrungen abivarten;
sie hofft , daß ihr Vorschlag eine Brücke zu dem vom Aus¬
schuß Beantragten bilden wird , findet aber für jetzt diesen
Antrag bedenklich.

Abg . Hullmann : Wenn nach Einführung dieser neuen "
Organisation irgend eine Stelle noch sich sparen läßt , so ist
es diese . Die Geschäfte der Obcrstaatsanwaltschaft werden
in Folge dieser neuen Organisation einen sicher zu erwarten¬
den Ausfall haben . Die zweiten Verhandlungen vor dem
Appellationsgericht fallen weg und diese waren es , welche den
Oberstaatsanwalt bisher wesentlich beschäftigten . Von den
Nichtigkeitsbeschwerden , bei denen es nur darauf ankommt,
zu benrtheilen , ob die Gesetze richtig gehandhabt sind , ist keine
erhebliche Geschäftszunahme zu erwarten . Sollten diese



59

auch sich vermehren, das steht in keinem Verhältnis zum
Wegfall der Berufungen.

Die Geschäfte der Oberstaarsanwaltschaft sind überhaupt
folgende:

Die Vertretung bei den vierteljährlichen SchwurgerichtS-
sitznngcn, die Vertretung vor der Anklagekammer bei Schwur-
geiichtösachcn, die wenigen von Eutin und Birkcnfeld eilige-
heiidcn Sachen, die Mchligkeitebeschwerden in Strafsachen, wel¬
che nach den in den Fürstentbümcrn gemachten Erfahrungen
keine besonders grosse Last werden können, außerdem noch ei¬
nige andere Geschäfte, als da sind Beaufsichtigung der unteren
Staatsanwälte, generelle Geschäfte verschiedener Art, Begutach¬
tung von Gesetzentwürfen auf Wunsch des Ministeriums.

Bei einer anderen Gelegenheit ist hier einmal die An¬
sicht laut geworden, einem Richter könne man Wohl8 Arbeits¬
stunden täglich zumuthen, das wäre nicht zu viel. Für die
eben aufgezählten Geschäfte sind4 Stunde» täglich sicher aus¬
reichend.

Bei Verhinderungen deS Oberstaatsanwalts können die
hiesigen Staatsanwaltschaftsbeamten die nothwendigeAushülfe
leisten. Ucbrigens geht eigentlich meine Meinung dahin, dass
auch diese Aushülfe auf ein gewisses Maß beschränkt und nur
in Fällen wirklicher Verhinderung zugelassen werden müsste,
weil sie sonst nicht nöthig ist. Ich möchte Wohl die Saats-
anwaltschaftöbeamten beim Obergericht durch solch' eine be¬
stimmte engere Begrenzung der Fälle, wo sie zur Aushülfe
hcrangezogen werden können, geschützt wissen. Der Entwurf
hat es ganz in das Ermessen des Oberstaatsanwalts gestellt,
in wie weit jene Beamten zu den Geschäften desselben heran-
zuziehen sind. Das ist wirklich Alles, was die Oderstaats¬
anwaltschaft irgend billiger Weise beanspruchen kann.

Von der Staatsregierung, wie dem Ausschuß sind den
Gerichten gegenüber hohe Ersparungen in bestimmter Richtung
vorgeschlagen. Für den Kassalionssenat ist vielleicht eine
Steigerung der Geschäfte wegen den bevorstehenden Aenw run-
gen im Civilrecht zu erwarten, darum hat der Ausschuss nichts
dagegen gehabt, daß einer noch grösseren Reducirung des Per¬
sonals, als nach der Vorlage beabsichtigt ist, durch ein „we¬
nigstens« vorgebeugt wird. Dagegen hat der Ausschuß das
..wenigstens" für den Appellaiionssenat gestrichen, so dass hier,
wo bereits die Regierungsvorlage das Personal mindert, noch
unter die danach beibehaltene Zahl herabgegangen werden kann.
Die Obergerichte sollen in Zukunft aus so wenig Mitgliedern
bestehen, dass man z. B. sicher in Varel, wo viele Geschäfte
sind, sich sehr wird anstrengen müssen, den Ausfall zu ertra¬
gen. Braucht man den Gerichten gegenüber einen so strengen
Maßstad, so wende man ihn auch hier an.

Tie Anträge 11 und 12 wurden angenommen.
Der Antrag 13:

„dem als Uebergangsbestimmung zu characterisirendcn
Art. 11 folgende Fassung zu geben:

Art. 11.
UebergangSbestnnmung.

8- 1- Die »ach diesem Gesetze überschüssigen Beamten
dürfen, sofern dienftlicheJnteressen  dies wün¬
schenswert!) machen, bis dahin in ihren bisherigen Stel¬
len belassen werden, daß sie eine anderwcite Verwen¬
dung finden können. ^

8- 2. Die nach diesem Gesetze erforderlichen Gehalte
und Geschäftskosten sind nach den PositionenI. 5,
II. L. 1 und 2 des Gehaltsregulativs für den Civil-
dienst des Grossherzogthums vom 29. August 1857,
sowie den entsprechenden Positionen des Regulativs
der Geschäftskosten vom 4. Juli 1853 bis weiter zu
bemessen«,

wurde angenommen.
d. betr . Gesetzentwurf für daS Großherzog-

thum , betr . neue Bestimmungen zum Strafgesetz¬
buch vom 3. Juli  1858.

Auch hier wurde sofort zur Specialbcrathung übergc-
gangen.

Der Antrag 14:
den Art. 318 ß- 1 sud m. deS Entwurfs anzunchmen,

wurde angenommen.
Ebenso folgende Anträge:

Antrag 15:
Im Art. 324 snd ä. des Entwurfs hinter den Wor¬
ten «eine andere Misshandlung" die Worte „oderKör-
perverletzung« einzuschalkcn.

Antrag 16:
den Art. 324 siübü mit dieser Aenderung anzunchmen,

Antrag 17:
in Art. 32? sub k. hinter „vorsätzlich" das Wort
«oder« zu streichen und an 'dessen Stelle das Wort
«und« zu setzen.

Antrag 18:
Den Art. 327 sub f. und §. mit dieser Aenderung
anzunehmen.

Dann kam der Antrag 19 zur Debatte, welcher lautete:
dem Art. 327 n. H. 1 «. 2. hinzuzufügen:

„oder Holz aus tobten Zäunen, sofern durch die
That die Sicherheit der Ländereien nicht gefährdet
worden ist."

Abg. Strackerjan III : Der Ausschussantrag erscheint
mir nicht annehmbar. Die Veranlassung zu demselben ist
allem Anscheine nach gewesen, daß dergleichen Diebstähle im
Fürstenthum Lübeck sehr häufig vorgekommen sind und dort
regelmäßig sehr milde angesehen werden mußten. In der Re¬
gel werden Wohl alle solche Fälle mit den Strafen der poli¬
zeilichen Behörden streng genug zu ahnden sein. Es würde
aber ein ganz neuer Begriff unter die nach dem Entwurf po¬
lizeilich zu strafenden Entwendungen gebracht werden. Im
Entwurf werden fast ausnahmslos als Gegenstand dieser Ent-

8«
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Wendungen Dinge genannt, welche von der Natur direet her-
vorgcbracht sind, welche der Eigenthümer noch nicht zu sich
genommen hat und die dem äußeren Anschein nach als herren¬
los gelten könnten, es sind: stehendes, durch Zufall abgefalle-
ncS, umgeworfencs Hol; , noch cingeernteke oder gesammelte
Garten- oder Feldsnichteu. dgl. Bei diesen Dingen nimmt
die Volksanschauung»och kein rechtes Eigenthuni an und be¬
trachtet ein Wegnehmen dieser Dinge nicht alS entehrend.
Bei Tors kann das schon zweifelhafter erscheinen, doch will ich
cs gelten lassen, da die Aehnlichkeit des Torfs mit der von
der Natur geschaffenen Moormaffe doch noch sehr groß ist.
Bei deardciielem und nach der Arbeit verweudeiem Holz liegt
die Sache ganz anders. Ein Wegnehmen solchen Holzes nicht
für einen rechten Diebstahl zu halten wurde den Begriffen,
die das Volk von Eigenthum hat , zuwider sein. Eiklären
wir ein solches Weguehmen für eine bloße polizeich zu strafende
Uebertretung, so geben wir damit zu verstehen, dag wir es
nicht für sehr schlimm halten, nicht für ein eigentliches Steh¬
len, nicht für etwas Entehrendes. Und das würde doch um
so bedenklicher sein, da gerade die Befriedigungen mehr als
andere Dinge durch das Gesetz geschützt werden müssen.

Ein anderer Ucbelsteni ist folgender:
sub e. des ß. 1 sind schon verschiedene sehr unbestimmte

Begriffe ausgestellt, so „unbedeutender Werth", „geringe Quan¬
tität". Hierzu würde dann auch noch die Einschränkung
kommen„sofern die Sicherheit der Ländereien nicht gefährdet
ist".

Es lag nicht in der Absicht, in diesem6) setz eine Samm¬
lung von Entwendungen auf,»stellen, welche mit den geringen
Strafen der Polizeigerichte genügend bdstrast erscheinen, sonst
hätte man das Stehlen von Scheitholz oder von Busä bün¬
deln, wie sie uns re Landleute anzufertigen Pflegen, weit eher
nennen können, denn das ist doch gewiß nicht so schlimm, wie
das Steh e» von bearbeitetem verwendetem Holz. DieStaats-
regicrung hat in ihrer Vorlage vermieden, solche bearbeitete
Tinge mit anfzuführen.

Aus den aufgesührtcn Gründen bitte ich gegen den An¬
trag l9 zu stimmen.

Abg. Deeken: Legt man die Schärfe des Prineips
an den Gesetzentwurf, so lassen sich manche Einwendungen
machen. Alle sub o. 1—4 ausgeführten Fälle lassen sich dann
nicht vollständig verlheidigen. So finde ich die Entwendung
von ziibereitetem Torf viel schlimmer als den im Antrag vor¬
gesehenen Fall Wenn bei dieser letzteren Art Entwendungen
noch weiterer Schaden geschieht oder droht, so etwa Ansbre-
chcn des Viehs, so soll die Handlung nach der Absicht des
Antrags ja gar nicht unter den Art. 327 fallen. Der Antrag
hat Fälle folgender Art !m Auge:

In kalten Wintertagen sind die Befriedigungen der Wei¬
den meist ruinirt und werthlos, der Eigenthümer selbst ver¬
wendet sie dann wohl als Brennholz. Zu gleicher Zeit stellt
sich bei den armen Leuten Mangel an Brennmaterial heraus.

Sie haben dann häufig, um solches zu bekommen, nur die
Wabl, Holz aus den Forsten zu holen, wo dann viel größerer
Schaden eingerichtet wird und der Frevel gegen daS Eigen-
thuin ein viel größerer ist, oder sich an den alten anfgebrauch-
ten Befriedigungen zu vergreifen. Beim butiner Obcrgerichl
hat man die Erfahrung gemach,, daß diese kleinen unbedeu¬
tenden Fälle häufig Vorkommen.

Praklische Gründe sprechen für die Ablehnung dieser Be¬
stimmung. Die Inkonsequenz, die darin liegen mag, ist. nicht
erheblich.

Abg. Selkmann II. : Der Bericht hat auf mich den
Eindruck gemacht, als wolle man mit Rücksicht auf speeiell
Lübecker Verhältnisse in dies für das ganze Großherzogihnni
geltende Gesetz Bestimmungen cinführen, die für de» größten
Theil des Staats, nicht passen, denen vielmehr die größten
Bedenken cntgegensteheu. Die Worte des Vorredners haben
diesen Einbrnck nur verstärken können. Eine gesetzliche Be¬
stimmung, wie sie der Antrag will, mag da pass,, , wo eS
solch' eine Art Zäune gibt, wie im Z-ürstenthnm Lübeck, und
wo diese Zäune denselben Zwecken bienen, wie dort, für das
Herzoglhum Oldenburg würde sie gar nicht Passe». Dort
sollen dle Zäune während des Sommers das Vieh am Ans¬
brechen hindern, dienen also einem vorübergehendenZweck lind
haben im Winter ihre Bestimmung erfüllt und find dann von
wenig Werth mehr. Hier zu Lande stehen die Zäune wohl
50— 100 Jahre lang, bienen somit dauernden Zwecken und
haben einen auch nicht unerheblichen Werth. Darum muß
man, was etwa für das Fürstenkhnm Lübeck paßt, nicht ohne
Weiteres für den ganzen Staat cinführen. Tie Lübecker ver¬
stehen unter „Zaun" eben etwas ganz Anderes, als wir. Soll
man z. B. Slackete auch für Zäune halten? Cs wäre doch
sehr bedenklich, auch bei Diebstahl von Hol; aus Staketen
eine so gelinde Beurtheilung eintrcten zu lassen. Es kommt
leider nur zu häufig vor, daß selbst mit Nägeln befestigtes
Hol; frevelhaft abgerissen wird. Die Befriedigungen müßten
eigentlich noch mehr geschützt werden. Im Interesse des Schutzes
der Einfriedigungen muß man wenigstens jede Verminderung
dieses Schutzes zu vermeiden suchen.

Abg. Rüder : Es ließe sich eher rechtfertigen, wenn der
Antrag von todtem Holz aus lebenden Zäunen"redete.

Abg. Hullmann : Dieser Fall ist schonl» einer andern
Gesetzesbestimmung der Vorlage vorgesehen.

Abg. Deeken: Eine genauere Definition von dem Be¬
griff „Zaun" kann ich nicht geben, doch habe ich mit meine»
eben gesprochenen Worten nicht Veraulassiing gegeben, Slackete,
dicke Stämme u. s. w. mit darunter zu verstehen. J h weise
nur noch auf die Bestimmung sub v. 3 hin, wo auch „Torf
vom Moor " aufgeführt wird. Wird diese angenommen, so
ist das eine viel größere Ungerechtigkeit für das Aärstenthnni,
als es die Annahme dieses Antrages für das Herzogthum sein
würde. Denn dort gebraucht man Baggertorf und der Torf
ist dort viel theurer als hier. Will man diesen Unterschied
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ignorircn und den Diebstahl von Torf dort wie hier so ge¬
linde beurtheilcn, so braucht man im vorliegenden Fall auch
keine Bedenken zu tragen.

Die Bestimmung der Befriedigung, die Sicherung des
Eigenthums kann nicht in Frage kommen, da, sobald die Si¬
cherheit der befriedigten Ländereien gefährdet wird, die Hand¬
lung den Character des Vergehens behalten soll.

Abg. Strackerjarr 111: In dem zuletzt vom Vorred¬
ner Gesagten trat die Unbestimmtheit zu Tage, die ich nicht
noch zu den bereits sub e. enthaltenen Unbestimmtheiten hin-
znirelen lassen wollte. Was soll denn damit gesagt werben,
wenn es heißt„sofern die Sicherheit der Ländereien nicht ge¬
fährdet wird?" Wenn der Zaun nicht mehr zur Befriedi¬
gung bestimmt ist. vielleicht halb umgefallen ist, dann kann er
eigentlich auch nicht mehr für einen Zaun gelten. Hier in
unserer Gegend nennt man Wohl„Zaun" eine Art Flcchtwerk,
hier und da durch Pfähle gehalten, oben mit Haidekraut be¬
legt, aber auch verschiedene Arten Stackete werden darunter
verstanden, vielleicht auch Planken. Wird aus solchen„Zäunen"
Hol; gestohlen, so wird vielleicht immer die Sicherheit des Rau¬
mes, den sie schützen, gefährdet. Nach den Worten des Abg.
Deeken dürfte man nur die Einfriedigungen darunter verstehen,
welche zur Winterszeit, wenn das Vieh von den Weiden ist,
ihren Zweck erfüllt haben. Aber schon jetzt hat sich gezeigt,
Las Manche Anderes darunter verstanden haben.

Abg. Russell: Schon jetzt zeigt es sich als unsicher,
was man unter„Zaun» verstehen soll. Es würde dann auch
noch immer eine Cognition nothwendig werden, ob eine Ge¬
fährdung der Sicherheit der Ländereien Vorgelegen hat, welche
unter Umständen schwierig sein muß. In unserer Gegend hat
inan Zäune von schwerem Holz, die für viele Jahre bestimmt
sind. Wenn man dort einige Stämme wegnimmt, so ist die
Einfriedigung noch nicht zerstört, aber diese schweren Holzstücke
haben einen nicht geringen Werth. Es wäre nicht gut, diese
Diebstähle in den Augen des Volks als nicht sehr arg und
nicht entehrend hinzustellcn.

Abg. Schumann: Ich empfehle Ihnen Annahme des
Antrags. Es wird gesagt, das Princip des Gesetzes würde
auf diesen Fall nicht passen. Es ist aber die Zweckmäßigkeit,
und nicht etwa ein tiefes strafrechtliches Princip maßgebend
dafür, was als Uebcrtretuug gelten soll, waS nicht. Aus
ZweckmäßchsteitSgründen finden sich in den Artikeln 324, 327
Fälle, die sonst unter die Kompetenz der Overgerichte fallen
müßten. In der Reget sind das Handlungen, die nur mit sehr
geringer Strafe belegt werden können und die man aus die¬
sem Grunde den Polizeigerichten zuweist.

Es ist die Unbestimmtheit in der Einschränkung am
Schluß des Antrags getadelt worden. Doch haben wir der¬
gleichen Unbestimmtheiten in unseren Gesetzen bereits viele.
Auch in den neuen Bestimmungen des Entwurfs kommen sol¬
che vor, wie „sofern dieselbe keine Nachtheile für die Gesund¬
heit des Verletzten zur Folge gehabt hat". Motive, wie die

im Anfang des Art. 327 angeführten, Rache, Bosheit, Ei¬
gennutz, lassen sich gewiß schwe-cr erkennen, als ob Gefahr
für die Ländereien durch die Entwendungen des Antrags ent¬
steht.

Man muß nicht immer das Obergericht mit seinem gro¬
ßen Apparat in Thäligkeit bringen, wo es sich doch nur um
einige wenige Tage Gefängniß handeln kann. Der Polizei«
richter und die Schöffen, welche, besonders auch Letztere, mehr
im practischen Leben stehen, werden schon wissen, was sie un¬
ter einem„Zaun" und einer„Gefährdung der Sicherheit der
Ländereien" zu verstehen haben.

Abg. Selkmann II.: Der Vorredner macht für den
Antrag die Rücksicht auf die Zweckmäßigkeit geltend. Es ist
aber höchst unzweckmäßig, einen Gegenstand, der eines besonde¬
ren Schutzes bedarf, durch Zuweisung der an demselben ver¬
übten Diebstähle an die Polizcigerichte für unbedeutend zu
erklären und dem Volk zu zeigen, daß ein Wegnehmen von
derartigen Dingen nicht als eigentliches Stehlen, sondern nur
als ein Polizeifrevel anzusehen sei. Im Herzogtum sind die
Zäune gerade besonderen Schutzes bedürftig. Der Antrag nimmt
nur Rücksicht auf das Fürstenthum Lübeck, wo die Zäune et¬
was Anderes sind, als hier. Die hiesigen Schöffe» würden
etwas ganz Anderes unter Zäunen verstehen, als was nach den
Motiven zum Antrag darunter verstanden werden soll. Im
Fürstenthum Lübeck versteht man unter Zäunen eben nur Ein¬
friedigungen von Viehweiden, hier bleibende Einfriedigungen
von Höfen, Gärten und Aeckern, nicht aus kleinem nnbedenten-
tendem Holz gefertigt, sondern schweren Holzstückcn, so daß
das Material schon viel Werth hat.

Gegen den Abg. Deeken  habe ich zu bemerken, daß es
allerdings sehr schwer ist, zu bestimmen, wo todte Einfriedi¬
gungen als Zaun gelten sollen, wo nicht. Es würden sehr
leicht Streit und Weitläufigkeiten daraus entstehen. Hier ist
z. B. eine Art Einfriedigung, das sog. Rickelwerk, solchem Fre¬
vel häufig ausgesetzt. Soll das als Zaun behandelt werden?
Man wird es wohl wie das, was man im gewöhnlichen Le¬
ben Zaun nennt, behandeln müssen, aber auch das umfaßt
wieder Verschiedenartiges. Somit paßt der Antrag nicht aus
die Verhältnisse des gesammtcn Landes. Die Anwendung des
Gesetzes würde zu etwas ganz Anderem führen, als der Aus¬
schuß will.

Ein Antrag auf Schluß wurde angenommen.
Der Antrag 19 wurde abgelehnt.
Der Ausschußantrag 20 lautete:

dem Art. 327 er. Z. 1 o. 3 hinzuznfügen:
„oder Haide vom Moor oder Haiden".

lieber diesen Antrag wurde die Debatte eröffnet.
Abg. Deeken: Es wird gleichgültig sein, ob ich zu die¬

sem Antrag oder zum Antrag 21 Folgendes bemerke. Die
Bestimmung suli v. 3 „oder Torf vom Moor" ist für das
Fürstenthum Lübeck sehr gefährlich. Tors ist dort ein sehr
werthvoller Gegenstand und der würde durch diese Bestimmung
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arg exponirt sein . Hier hat Torf nur einen geringen Werth,
dort ist er 4 , 5 , selbst 6 mal so theuer , als hier . Tie Be¬

stimmung mag für hiesige Verhältnisse passen , sie paßt aber
nicht für die dortigen . Gegen den beantragten Zusatz habe
ich nichts . Die erwähnte Bestimmung snb o . 3 bitte ich aber
im Interesse des FürstenthumS Lübeck abzulehncn.

Abg . Hullmaun : Es kommen viele Lachen bei den

Obergcrichten vor . bei denen es sich um Stehlen von gerin¬
gen Quantitäten Torf handelt . Es kommen unverhältniß-
mäßige Kosten und uiiverhältyißlnäßiger Zeitaufwand dabei

heraus . Man kann auch mit der Strafe nicht genug
hcruntergehen . Zwar ist dies letztere nicht gefährlich,
man kann doch bis zu 3 Tagen hcravgehen , nach Annahme
des Entwurfs aber allerdings bis zu 1 Tag Gefängniß oder

10 gs. Geldstrafe - Viel wichtiger als dieser Umstand ist . daß
die Verhandlungen vor den Amtsgerichten nicht so viel Weite¬

rungen für daö Gericht und die Zeugen , auch nicht so viele
Kosten verursachen . Es handelt sich nicht so sehr um das

Strafmaß , als um die Frage , wer über solche Lappalien ab-
urtheilen soll . In Lübeck mag der Torf theurer sein » dafür
handelt der Gesetzentwurf ater auch nur von geringen Quan¬
titäten und von geringem Werth . Ferner ist auch ja immer¬

hin eine Strafe bis zu 6 Löschen zulässig . Das sollte den
Torfbesitzern in Eutin , wie dem dortigen Staatsanwalt ge¬
nügend erscheinen.

Abg . Schomann : Der Abg . Deeken  betonte den
Werth , welchen der Tors im Fürstenthum Lübeck habe , Wird
aber so viel entwendet , daß der Gegenstand bedeutend an

Werth erscheint , so bleibt die Handlung nach dem Entwurf

ja Vergehen . In Lübeck mag dann das Stehlen von Tors
wol häufiger als Vergehen Vorkommen . Die Annahme des

Antrags scheint danach unbedenklich.
Abg . StrackerjlM III : Ich theile die Bedenken des

Abg . Deeken.  Mir scheint cS bedenklich , den Diebstahl von

Gegenständen , die künstlich ausgeschicden und hcrausgearbeitet
sind , so gelinde aufzufassen . Nicht auf das Strafmaß kommt
es bei Beurtheilung dieser Frage an . auch nicht lediglich auf
die Behörde , welche die Sache aburtheilen soll . Gewiß wer¬
den die Amtsgerichte das ebenso gut abmachen , wie die Ober-

gcrichte . Es ist darauf zu achten , daß daö Stehlen von
Torf in eine ganz andere Kategorie straffälliger Handlungen

gebracht wird und dabei nicht mehr als Diebstahl dastehen
wird . Das ist aber sehr bedenklich in Rücksicht auf die nie¬

deren Volksklassen.

Der Zusatzantrag läßt nicht genau erkennen , ob bereits
vor der That gewonnene Heide , oder solche , die erst der Ent-
wender abschneidct , gemeint ist. Ist das Erste der Fall , so
bin ich aus denselben Gründen , wie oben , dagegen ; sonst kann

ich zustimmen.
Abg . Deeken : Ich bin mißverstanden worden . Jh

habe nicht den Werth des Torfs als Ursache für die Ableh¬

nung des Antrags genannt , sondern ich habe gesagt , der An¬

trag muffe abgelehnt werden , weil der Torf überhaupt nicht
so ein Object wäre , dgß dessen Entwendung unter deg Be«
griff der Uebertretung fallen könnte . Der Torf ist in Lübeck

nicht ein O .ssect wie hier , wo er sich in den Mooren in Masse
findet . Ich stelle den An ' rag zum Art . 327a . ß . 1. e . 3 . :

Ablehnung der Ziffer 3 . „ oder Torf vom Moore . "

Der Antrag wurde hinreichend unterstützt . ,1

Abg . Hullmaun : Der Zusatz soll sich nur auf bereits
gemähte oder gepflückte Heide beziehen . Wenn derjenige die
Heise mäht , welcher sie dann auch wegnimmt , so ist dies schon
nich sonstigen strafgesetzlichen Bestimmungen eine Entwendung
und kein Diebstahl . -

Der Unterschied zwischen Diebstahl und Entwendung läßt
sich nicht so begrifflich fassen , wie der Abg . Stvackerjan
will . Die Sache ist entweder herrenlos oder nicht , ein » gleich¬
sam herrenlos " verstehe ich nicht . Ob der Schaden mehr

oder - weniger empfindlich für den Betroffenen ist; kömmt auch
nicht in Betracht . Das Stehlen von Garten - sind Feldfrüchten
wird überall leicht bestraft und kann doch sehr empfindlich für

den Betroffenen sein . Läßt sich die gelinde Behandlung da
ertragen , dann wird eS auch hier gehen.

Maßgebend muß hier das Bedürfniß für die Gerichte sein.
WaS für Weiterungen aus der bisherigen BehandlnrigSweise

der fraglichen Fälle entstanden , werden die Landbesitzer so gut
wie die Juristen wissen.

Abg . Russell : Der Begriff deS Eigenthums kann hiev'
nicht maßgebend sein , sondern die im Volke lebende Ncchts-

anschaunng . Das Volk sieht Vas Stehlen von Torf Und ge-

schnittener Heide nicht für so schlimm an , wie sonst wol Dieb¬
stahl . Das RechtsbewußtseiN des Volks wird durch eine po¬

lizeiliche Strafe für solche Üebertretungen schon befriedigt.
Der Antrag deS Abg . Decken  wurde abgelehnt.

Der Ausschußantrag 20 wurde angenommen , ebenso die
Anträge:

Antrag 2l.
den Art . 327 a . § . 1 . 2 . 3 . des Entwurfs mit der

beschlossenen Aenoerung anzunehmcn;
Antrag 22.

diesem Artikel noch einen dahin lautenden Z. 4 hin-

zuzufügen:
Das Gesetz für das Fürstenthum Birkenfeld vom
28 . Oktober 1839 ( Ges . S . Bd . 5 . S . 154 ) ist

aufgehoben.

o . Betr . Gesetzentwurf für das Herzogthum
Oldenburg , betr . neue Bestimmungen zur Straf¬

prozeßordnung , auch zum Gerichtsverfassungsge¬

setze und zum Gedührengesetze.

Reg -Kommissar Kitz : Es wird dem Landtage von
Interesse sein , daß die Staatsregierung die Ausschußanträge

nicht nur unbedenklich gefunden hat , sondern auch gern die

Wesentlichen darin enthaltenen Verbesserungen , wie sie nur auS
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genauster Prüfung der Vorlage hervorgegangen sein können,
als solche anerkennt.

Der Antrag 23:
die unveränderte Annahme der Artikel l , 2 , 3 des
Entwurfs,

wurde angenommen , ebenso die Anträge 24 und 25 zu Art . 4
und Antrag 26 folgenden Inhalts :

Antrag 24.
den Z. 3 . folgendermaßen zu fassen:

8 - 3 . Auf Verlangen ist dem Vertheidiger von der
Erhebung des Cchlußantrages an , die Einsicht der
Akten zu gestatten , sowie dem Beschuldigten oder
dessen Vertheidiger vor dem Beschlüsse der Nalhs-
kammer über die Verweisung eine Abschrift des
Schlußantrags mitzutheilcn , auch zur Stellung von
Anträgen an die Nathskammer , bezw . Anklagekam-
mer ( Art . 242 ) eine kurze ausschließliche Frist zu
bewilligen.

Antrag 25.
den Art . 4 mit dieser Fassung deS 8 - 3 anzunehmen.

Antrag 26.
die Artikel 5 , 6 , 7 des Entwurfs unverändert anzu¬
nehmen.

ES wurde die Debatte eröffnet über die Anträge 27 , 28
zu Art . 8 folgenden Inhalts :

Antrag 27.
haS Schlußwort in diesem Artikel „ bewilligen " zu

s streichen und statt dess n . . bestimmen " zu setz n;
^ Antrag 28.

den Artikel 8 des Entwurfs mit dieser Aciidcriing au-
zunehmen.

Abg . Deeken : Ich wünsche eine kleine Einschaltung im
Art . 8 , 2 und stelle den Antrag , dort nach » Staatsanwalt¬
schaft selbst " die Worte : „ oder einem Polizeianwalt " einzu¬
schalten.

Anscheinend hat man bei Fassung deS Artikels hier nur
an die Staatsanwälte bei den Overgerichten gedacht , wenn
auch sonst die Bezeichnung „ Staatsanwaltschaft " auch mit für
die Polizeianwälte gebraucht wird . Die Polizeianwälte muß¬
ten aber für die an der betreffenden Stelle erwähnte Verneh¬
mung den Staatsanwälten gleichgestellt werden . ES lassen
sich viele Fälle denken , in denen sonst unangenehme Weitläu¬
figkeiten entstehen . Häufig hat der Staatsanwalt den
Beschuldigten in einem Stadium der Sache verhört , in dem
noch nicht alles Beweismaterial vorlag . Später hat er dann
vielleicht noch zwei Zeugen vernommen , die nur wenig von
Erheblichkeit auSgcsagt haben . Soll er dann den Beschuldig¬
ten einen vielleicht weiten Weg machen lassen , nm ihm dies
Ergebniß der Zeugenvernehmung niitzutheilen ? Ich will mit
meinem Antrag ermöglichen , daß , wenn in solchen Fällen der
Staatsanwalt dem Polizeianwalt aufgicbt , dem Beschuldigten,
ivenn er entfernt , z. B . in Friesoythe wohnt , die nölhigen Er¬

öffnungen zu machen und ihn zu vernehmen , wie Art . 8 , 2
vorschrcibt , der Obergerichtsdirektor von Ansetzung eines Ver-
theidigungstermins abseben kann.  Es liegt ja in seinem
Ermessen , ob die vom Polizeianwalt vorgenommcne Verneh¬
mung des Beschuldigten genügend sein kann . Man könnte
dagegen geltend mache » , daß es ja zulässig ist , das Amtsge¬
richt zu diesem Zweck zu requiriren . Dem Amtsrichter wird
es aber nicht genehm sein , häufig in solchen Angelegenheiten
requirirt zu werden . Wenn er die Voruntersuchung nicht ge¬
führt ha », ist es für ihn ein rein formales Geschäft . Natür¬
licher wäre cs , den Polizeianwalt hierzu heranzuziehen.

Der Antrag fand nicht die nöthige Unterstützung.
Die Anträge 27 und 28 wurden angenommen.
Die Anträge 29 und 30 zu Art . 9 wurden angenommen.

Sie lauteren :

Antrag 29.

im 8 - 2 die Worte „ beziehungsweise zurückverwicsen«
zu streichen;

Antrag 30.
den Art . 9 mit dieser Aenverung anzunehmen.

Der Antrag 31:

die Annahme des Art . 10 des Entwurfs,
wurde angenommen , ferner der

Antrag 32.
im Art . 11 das Wort „ regelmäßig " zu streichen und
statt dessen dem Artikel folgenden Zusatz zu geben:

„doch kann der Vorsitzende aus dringenden Grün¬
den diese Frist abkürzcn " ,

und Antrag 33:
den Art . 11 mit dieser Aenderung anzunehmen.

Antrag 34 lautete:
die A tikel l2 , 13 , 14 , 15 , 16 des Entwurfs unver¬
ändert anzunkhmen.

Der Art . 12 wurde zunächst dem Antrag gemäß ange¬
nommen.

lieber Art . 13 wurde die Debatte eröffnet.
Abg . Htlllmann : Wenn ich auch keinen Antrag stellen

will , hä ' te ich doch gern einen Wunsch realisirt gesehen . Wir
haben Schöffen für die Polizeigerichte , Geschworene für die
Schwurgerichte , es wäre wünschenswerth , wenn auch an un¬
seren wichtigsten Gerichten , den Strafgerichten , Schöffen be«
thciligt wären , wenn an denselben , ebenso wie an den anderen,
Juristen und Laien gemeinsam das Recht fänden . Man
müßte schon des Princips wegen auch hier diese Idee vertre¬
te» , eine besondere Veranlassung dazu liegt aber noch in dem
Umstand , daß jetzt die zweite Instanz fortfallen soll , lieber
so manche Bedenken , die häufig Vorkommen , fast immer sich
als unbegründeterweisen , doch aber zuweilen zutreffen können,
setzt sich der Richter schließlich zu leicht weg . Solchen Be¬
denken wird der nur für einmal in die Rechtspflege Eintre¬
tende gewissenhafter Rechnung tragen , als der täglich in der
Justiz Verkehrende . Die Beihülfe der größeren Erfahrung
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und Kenntnis im praktischen Leben, welche die Laien besitzen,
wird gerechtere Urtheile ermöglichen.

Man hat dagegen geltend gemacht, der Bund würde bei
der bevorstehenden Einführung gemeinsamer Gerichlscinrichtun-
gen diese Verbindung von Nüchtern und Schöffen bei den
Strafgerichten nicht aceeptircn, es würde dann unangenehm
sein. Etwas wieder aufzugedcn, was inzwischen vielleicht im
Volk Wurzel geschlagen habe. Inzwischen hat sich aber die
Situation verändert; uu Königreich Sachsen hat man die
zweite Instanz fallen lassen und aus 4 Laien neben3 gelehr¬
ten Nüchtern die Strafgerichte gebildet. Ich habe nur aus
dem Grunde die Hoffnung aufgegeben, in diesem Augenblick
zur Verwirklichung dieser Ideen übergehen zu können, weil
im Ausschuß die Laien sich entschieden dagegen aussprachcn
und ich danach nicht erwarten konnte, hier Anklang zu finden.
Bei den großen Opfern, welche eine derartige Institution von
den Laien fordert, würde.man auch im Lande nicht mit einem
solchen Vorgehen einverstanden gewesen sein.

Reg Kommissar Kitz: Von der Staatsregierung sind
diese Erwägungen bereits in Betracht gezogen worden. Wenn
man den Bau unserer Strafgerichtsverfassung äußerlich be¬
trachtet, muß dev verschiedene Styl desselben allerdings auf-
fallcn. Unten haben wir einen Richter und zwei Laien, über
diesen fünf, künftig drei Juristen und ganz oben fünf, künftig
drei Juristen und zwölf Laien. Architektonisch scheint es sich
zu empfehlen, auch in der Mitte Laien einzufügen. Doch
würde man nur für den äußern Anblick Harmonie gewinnen,
in der innern Konstruktion würde, sie fehlen, Denn urtheilen
die Laien an dem mittleren Gericht, wie Geschworene, so un¬
terscheiden sie sich wieder von den Schöffen, urtheilen sie wie
diese, so liegt ein Unterschied zwischen ihnen und den Ge¬
schworenen vor. Doch steht das erst in zweiter Linie der
Einführung des Instituts entgegen. In erster Linie ist zu
beachten, vasz sich diese Ideen wohl theoretisch vertheidigen
lassen, praktisch aber sich nicht empfehlen. Dazu ist die
Zahl der Strafsachen bei den Obergerichten zu groß; zweimal
die Woche müssen meistens Sitzungen in Strafsachen statlfin-
den, das würde für die Laien zu beschwerlich sein. Auch sind
die Sachen selbst selten so bedeutend oder zweifelhaft, daß ein
Bedürfnis; nach der Theilnahme von Laien am Rechtsprechen
sich fühlbar machte. Freilich urtheilen die Schöffen mit über
noch kleinere Sachen, das hat aber seinen wesentlichen Grund
darin, daß man es für bedenklich hält, daß nur Ein Mann
die Schuld und Strafe bestimmen sollte. Auf das Oberge¬
richt findet das Bedenken keine Anwendung. — Das Olden¬
burger Obergericht hat durchschnittlich in jeder Sitzung 10
Sachen zu erledigen, die seine Zeit von 10 bis 2 Uhr in Anspruch
nehmen. Das gibt dann, wie Sie sich denken können, ein stetesAm-
buliren zwischen Sitzungs- und BerathungSzimmer. Wenn Laien
so zweimal in der Woche mit ambuliren sollten, würden sie bald
die Sache satt haben, zumal wenn sie sich sagen müßten, daß cs
ohne sie eben so gut gegangen sein würde. Es ist möglich,

daß eS bei einzelnen schwierigen Sachen gut wäre, wenn Laien
mit das Urtheil fänden. Doch ist das immerhin zweifelhaft;
in der Regel werden die Laien zustimmen, wenn die Juristen
einig sind, und sonst ist es doch sehr fraglich, ob die Laien
das Richtige herausfinden werden da, wo selbst die Meinun¬
gen der Juristen auseinandergehen. Tie Volksrichter werden
schwer ihre Zähne dann ernstlich an die Nüsse setzen wollen,
von denen sie sehen, daß selbst die drei rechtsgelehrten Herren
Richter sie nicht recht zu knacken vermögen.

Die neuen Einrichtungen in Sachsen sind mir noch nicht
bekannt. Bisher existirte eine entsprechende Einrichtung nir¬
gends. Ein in der ersten Preußischen Kammer vor Jahren
von Leue  in dieser Richtung gestellter Antrag wurde abgc-
lehnt. Ich selbst habe im Jahre 1851 die Einführung einer
solchen Einrichtung im Fürstenthum Bnkenfelv angestrebt, bin
aber von der Staatsregierung in den Motiven zu der damals
projectirten Organisatidn energisch zurückgewiesen worden aus
Gründen, die ich jetzt als richtig anerkennen muß. Auch der
Landtag von 1851, welcher sonst der Betheilignng der Laien
an der Rechtsprechung durchaus nicht abhold war, stimmte in
dieser Frage mit der Staatsregierung überein.

Wollen wir endlich keine Einrichtungen treffen, welche
Kur auf die Dauer im Norddeutschen Bunde nicht beibehalken
können, so würde sicher diese  Einrichtung zu vermeiden sein,
auf deren Dauer lvir uns doch keine Hoffnung machen könn¬
ten.

Sodann wurden gemäß dem Anträge 34 die Artikel 13,
14, 15, 16 des Entwurfs angenommen.

Ferner wurden noch folgende Anträge angenommen:
Antrag 35 zu Art 14.

demZ. 2 folgende Fassung zu geben:
der Polizeirichter ist befugt, aber nicht verpflichtet,
vor der Hauptvcrhandlungeinen Bcrtheidigungs-
termin (Art. 6. 8- 1) beziehungsweise eine Vcr«
thcidigungsfrist(Art. 7) anzuberaumen.

Antrag 36.
demß. 3 folgenden Zusatz nachznfügen:

„die Zuordnung eines Venhcidigers findet nicht
Statt ."

Antrag 37.
den Art. 17 mit den beschlossenen Aenderungen anzu¬
nehmen;

Antrag 38.
dem Art. 18 folgende Fassung zu geben:

die Staatsanwaltschaft kann bis zum Beginne der
Hauptverhandlung von der erhobenen Klage Ab¬
stand nehmen;

Antrag 39.
den Art. 19 des Entwurfs unverändert anzunehmcn.

Antrag 40 zu Art. 20.
demZ. 1 folgende Fassung zu geben:

„Erscheint der Beschuldigte ohne Vorladung frei-
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willig oder wird er dem Richter vvrgeführt und
räumt er die tatsächlichen Merkinale der strafbaren
Handlung ein, ohne Strafausschließungsgründe
geltend zu machen, so kann der Richter mit Zustim¬
mung des Beschuldigten ohne Zuziehung von
Schöffen sofort zur Verhandlung und Fällung des
Urtheils schreiten, ohne daß es einer vorherigen
schriftlichen Mittheilung der Beschuldigung bedarf.

Antrag 41 zu Art. 20.
hinter den Worten »zu erklären" das Wort »und"
zu streichen und statt dessen da? Wort »oder« zu
setzen;

Antrag 42.
den Art. 20 des Entwurfs mit den beschlossenen Aen-
derungen anzunehmen;

Antrag 43.
die Art. 21 bis 28 iucl. des Entwurfs unverändert
anznnehmen.

<1. Betr . Gesetzentwurf für das Herzogthum
Oldenburg , betr . Abänderung derArtikcl 266 und
267 des Gesetzes vom 2. November 1857 , betr.
den bürgerlichen Prozeß.

Der Ausschußantrag 44:
die im Gesetzentwürfe enthaltenen neuen Bestimmun¬
gen zu den Artikeln 266, 267 B.P .-O. unverändert
anzunehmen,

wurde angenommen.
6. Betr . Gesetzentwurf für die Fürstenthümer

Lübeck und Birkenseld , betr . Abänderung deS Ge¬
richtsverfassungsgesetzes vom 15. August  1861.

Folgender Ausschußantrag wurde angenommen:
Antrag 45.

den Entwurf unverändert anzunehmen.
Ferner wurden noch folgende Anträge des Ausschusses

angenommen:
Antrag 46.

der Landtag wolle Großherzogliche Staatöregierung
ersuchen:

das zur Ausführung der hier fraglichen Gesetze weiter
Erforderliche, namentlich die Bestimmung des Zeit¬
punkts, wenn dieselben in Kraft treten, und die
nöthigen UebergangSbestimmungenim Verordnungs¬
wege erfolgen zu lassen.

Antrag 47.
der Landtag wolle, falls die gedachten Entwürfe für das
Herzogthum Oldenburg zum Gesetze erhoben werden,

- —S VSSS<

Großherzogl. StaatSregierung ersuchen, auf eine Ein¬
führung der in den Nebenanlagen0. und v . der
Vorlage 26 enthaltenen Bestimmungen, soweit sie nicht
bereits in den Fürstenthümern Birkenfeld und Lübeck
in Geltung sind, und soweit sie zu den dortigen Ein¬
richtungen Passen, auch für die Fürstenthümer Birken¬
feld und Lübeck Bedacht zu nehmen und nach vorheriger
Anhörung der resp. Provinzialräthc dem nächsten Land¬
tage eine dahin zielende Vorlage zu machen.

Der Vorsitzende machte bekannt, daß die nächste Sitzung
am Dienstag, den7. Juli, Morgens 10 Uhr,  stattfinden
werde. Die Tagesordnung werde folgende sein:

1) Bericht des Finanzausschusses zu den ZZ. 21 und 23
deS Voranschlags der Einnahmen deS Herzogthums
Oldenburg, bezw. zu dem Schreiben der Großherzogl.
Staatsregierung vom4. Mai 1868.

2) Bericht des Stcuerausschusses über die Gesetzentwürfe
für das Herzogthum Oldenburg und das Fürstenthum
Birkenfeld, betr. die Stempclgebühren.

3) Bericht des Organisationsausschusses über den Ent¬
wurf eines Gesetzes für das Großherzogthum, betr.
die Organisation des Staatsministeriums und einiger
demselben untergeordneten Behörden.

4) Bericht des Organisationsausschusses über den Ent¬
wurf eines Gesetzes, betr. neue Bestimmungen zu dem
Gesetze vom 19. August 1857 wegen Einrichtung der
Aemter im Herzogthum Oldenburg.

5) Bericht des Organisationsausschusses über die mit
Schreiben der Großherzogl. Staatsregierung vom
19. Mai und 6. Juni d. I . vorgelegten Gesetzent¬
würfe, betr. Reduktionen in dem Verwaltungspersonal
der Fürstenthümer Birkenfeld und Lübeck.

6) Bericht des Steuerausschusses, betr. Gesetzentwurf für
das Herzogthum Oldenburg, betr. die Einführung
von Jagdkarten.

In den Ausschuß von 9 Personen für den Antrag des
Abg. Hüll mann  wurden gewählt die Abgg. Hüll mann,
Huchting , Oldejohanns  mit 40 Stimmen, Orth  mit
38 Stimmen, Rüder , Rüdebnsch, Selkmann  I !. mit
40 Stimmen, Russell mit 39 Stimmen, Schwegmann
mit 38 Stimmen.

Schluß der Sitzung 121/, Uhr Nachmittags.

Der Berichterstatter:

Mosen.

Berichte. XV. Landtag . 3. Versamml. 9
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über

die Verhandlungen

3. Versammlung des XV. Landtags des Großherzogthnms Oldenburg.
. . 0 '1

M/.

Tagesordnung:

Achte Sitzung.
- - §

Oldenburg , den 7. Juli 18 68 . Morgens 10 Uhr.
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1) Bericht des Finanzausschusses zu den ßZ . 21 und 23 des Voranschlags der Einnahmen des Herzog¬

thums Oldenburg , bezwZ 'zu den Schreiben der Großherzoglicheu Staatsregierung vom 4 . Mai und

25 . Mai 1868 . (Anlagen 24 und 31 .)

2 ) Bericht des Steuerausschusses über die Gesetzentwürfe für das Herzogthum Oldenburg und das Für¬

stenthum Birkenseld , bet) , die Stempelgebühren.

3 ) Bericht des Organisationsausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für das Grotzherzogthum , betr.

die Organisation des Staatsministeriums und einiger demselben untergeordneten Behörden.

4 ) Bericht des Organisationsausschusses über den Entwurf eines Gesetzes , betr . neue Bestimmungen zu

dein Gesetze siom 29 . August 1857 wegen Einrichtung der Aemter im Herzogthum Oldenburg.

5 ) Bericht desselben über die' ' ' mit Schreiben der Großhcrzogl . Staatsregierung vom 19 . Mai (Anlage

35 ) und 6 . Juni d. I . (Anlage 46 ) vorgelegten Gesetzentwürfe , betr . Reductionen iu dem Verwal¬

tungspersonale der Fürstenthümer Birkenseld und Lübeck.

6 ) Bericht des Steuerausschusses über die Vorlage , betr . Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum

Oldenburg , betr . die Einführung von Jagdkarten.

Vorsitzender : Präsident L e n tz.

Am Ministertische die Rcgierungscommissaire : Bucholtz,

Ruhstrat,  L >r . Janssen,  Assessor Jansen,  später auch

He umann.

Nach Eröffnung der Sitzung wird das letzte Protokoll

vom Schriftführer Böhmcker  verlesen . Dasselbe wird ge¬

nehmigt.

Eingegangeu ist ein Schreiben des Staatsministcriums

vom 6 . Juli d. I ., betr . die in Folge der neuen Organisa¬

tion des Staaksministeriums rc . nöthig werdenden baulichen

Einrichtungen . Dasselbe wird auf Vorschlag des Präsidenten

dem Finanzausschüsse überwiesen.

Tag esordnung:

1 . Bericht des Finanzausschusses zu den ZZ.

21 und 23 des Voranschlags der Einnahmen des

Herzogthums Oldenburg , bezw . zu denSchreiben

des Großherzoglicheu S t aatsministeriums vom

4 . und  25 . Mai  1868 (Anlagen  24 . und  31 .)

Der Präsident verstellt zunächst den Gesetzentwurf Ne¬

benanlage 3 zu Anlage 31 , betr . Erhebung eines Zuschlags

zur Einkommensteuer , wodurch das Staatsmiuisterium ermäch¬

tigt werden soll , neben dem durch das Finanzgesetz zur He¬

bung bestimmten Betrage der Einkommensteuer für die Zeit

vom 1 . Mai 1868 bis 30 . April 1869 ein Viertel und für

die Zeit vom 1. Mai 1869 bis 30 . April 1870 die Hälfte

des Jahresbetrags erheben zu lassen , zur Verhandlung . Der

hierauf bezügliche Ausschußantrag Nr . 1 . :

der Landtag wolle dem Gesetzentwürfe Nebenanlage 3

zu Anlage 31 seine Zustimmung ertheilen,

wird ohne Debatte angenommen.

Präsident : Von den beiden ferneren Anträgen des Aus¬

schusses beziehe sich der Antrag Nr . 2 auf die von der -Re¬

gierung beantragte definitive Beibehaltung der für die Grund-

und Gebäudesteuer bestimmten Sätze von 9 resp - 60ch , der

Antrag Nr . 3 auf den von der Regierung zu Zwecken des

Chausseebaues für 1868 und 1869 beantragten Zuschlag von
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1«/g zur Grundsteuer. Er verstelle zunächst den Ausschußan-
trag Nr. 2 zur Debatte.

Abg. Brockhaus: Cs werde nicht zu vermeiden sein,
auch den Antrag 3 schon hier mit zu berühren, da er mit
dem Anträge Nr. 2 in gewissem Zusammenhänge stehe. Cr
müsse sich zunächst über das Vorgehen der Staatsregierung
äußern, in Beziehung darauf, wie sie die Deficits des Bud¬
gets auszugleichen suche. Dieselbe wolle die Deckung, so weit
sie nicht aus Cassenüverschüssen zu bewirken sei, dadurch her¬
beiführen, daß einerseits an den Ausgaben gespart, anderer¬
seits die Einnahmen vermehrt werden sollten. Was die Ab¬
striche an den Ausgaben betreffe, so müsse er bedauern, daß
dieselben auch solche Ausgaben träfen, welche der Landtag
früher gerne bewilligt und über deren Bewilligung er sich
lebhaft gefreut habe, so diejenigen für die Kniphauser Chaussee
und die Brücke bei Huntebrück. Der Landtag müsse den
Wunsch aussprechen, daß diese Ausgaben geleistet würden und
wenn sie nichts anders ermöglicht werden könnten, durch eine
Anleihe bestritten würden. Es seien doch auch früher für
solche Zwecke und namentlich für den Chausieebau Anleihen
gemacht worden und habe dadurch die StaatScasse eine nicht
geringe Belastung erfahren.

Was sodann die Vermehrung der Einnahmen betreffe, so
müsse er sagen, daß die Staatsregieruug hiermit sehr weit
gehe; denn es seien nicht weniger als 6 neue Steuerforderungen
gemacht und es sei ihm nicht bekannt, daß bei der gegenwär¬
tigen Finanznoth auch aiwerswo so weitgehende Anforderungen
an die Landesvertretungen gestellt seien. Mit den Steuern
aber müsse man vorsichtig zu Werke gehen. Sie berührten
die Organe des Staatslebens, in denen das Leben pulsire.
Sie seien die Fühlhörner der Volkszufriedenheit und Ausschrei¬
tungen auf diesem Gebiete wirkten wie die Büchse der Pan¬
dora. Er glaube aber, daß die Staatsregieruug zu weit gehe.
Wir wollten Steuern zahlen, aber nur solche, die mit einer
gewissen inneren Berechtigung an uns heranträten. Hierzu
seien aber nicht alle zu zählen, namentlich nicht die Stempel¬
steuer, die als eine vexatorische Steuer zu verwerfen sei. Was
aber die Grundsteuer aubelange, so müsse er dieser eine solche
innere Berechtigung zucrkennen. Sie sei hier im Lande nicht
so hoch, daß sic einen Druck ausüben könne und sie werde
dies auch nicht thun, wenn sie noch um loch des Steuercapi-
tals erhöht werde. Es sei einmal wahr, daß der Grundbe¬
sitz bis jetzt sehr niedrig besteuert sei, besonders, weil ihm
schon früher ein größerer Nachlaß, gleich Hz des Contributions-
anschlags, bewilligt worden sei. Auch die Einschätzung nach
dem Reinerträge sei nicht so, daß die Steuer als hoch gelten
könne und eS komme hinzu, daß der Grundbesitz, wie überall,
bei der Einkommensteuer niedrig wegkomme. Es sei ferner
auch der Reinertrag des Grund und Bodens im Lauft der
Zeit bedeutend gestiegen; aber die Grundsteuer sei dieselbe ge¬
blieben.

Sodann sei für den Grund und Boden Bedeutendes ge¬

schehen durch Chauffeebauten und durch die Katastrinnig. Auch
die letztere sei für den Grundbesitz von großer Bedeutung und
habe ihm gewiheben so viel Vortheil gebracht wie die ersteren.
Durch die Ausgaben hierfür aber sei daS Land sehr beschwert
wardeî und die Begünstigung deS Grundbesitzes hierbei habe
viel dazu bci'getragen.

In Preußen sei die Grundsteuer höher: sie betrage dort
etwas über 90ch des Reinertrags; aber diese 9chg seien nicht
alles; es gehe zu denselben für Gefängniß-, Justiz- und Ka-
tasterweftch hoch so viel hinzu, daß im Ganzen1 heraus¬
kämen.

Oldenburg sei in Beziehung auf Steuerzahlen bisher ver¬
wöhnt gewesen; es sei lange nicht so herangezogen worden
wie Preußen und andere Länder. Es sei in einer ziemlich
glücklichen Lage wegen der Einnahmen aus dem Zollpräcipuum
gewesen. Dieses Präcipuum möge wol schmerzliche Erinne¬
rungen wach rufen, aber es habe doch dazu beigetragen, daß
die Steuerkraft bisher nicht so hoch habe angespanntzu wer¬
den brauchen.

Er sei danach der Meinung, daß der Landtag die Vor¬
lagen der Regierung wegen der Grundsteuer annchmen müsse
und dies auch vor dem Lande verantworten könne.

Reg.-Koipmissar Ruhstrat : Auf den Vorwurf des Abg.
Brockhaus,  daß die Staatsregierung Ausschreitungen ge¬
macht habe, indem sie6 verschiedene Steuergesetzc an den
Landtag gebracht und daß wohl von keiner anderen Regierung
solche Zumuthungen an die Landesvertretungen gemacht seien,
wolle er nur erwiedeen, daß einem solchen Vorwürfe schon dadurch
die Spitze abgenommen sei, daß derselbe Abgeordnete gesagt
habe, wir seien bisher sehr verwöhnt gewesen und hätten nicht
so viel Steuern zu zahlen brauchen, wie andere Staaten. Die
Erklärung dafür, daß wir weniger zu zahlen gehabt, liege
u. A. in den Einnahmen aus dem Präcipuum; es erkläre
sich daher jetzt, da wir das Präcipuum verloren, auch, daß
wir größere Anforderungen machen müßten, als andere Re¬
gierungen.

Uebrigens seien die neuen Steuern nur dazu bestimmt,
die Deckung der nothwendigen ordentlichen  Ausgaben zu
gewähren und wenn der Vorredner Vorwürfe gegen die For¬
derung dieser Steuern erhebe, so möge er doch zuerst angeben,
in welcher andern Weift die uothwendige Deckung zu bewirken
sei. Man könne doch nicht verlangen, das alles angelieheu
werden solle. Der Vorredner habe allerdings mit Beziehung
auf die Chaussee durch Kuchhausen angedeutet, daß man dazu
zu außerordentlichen Mitteln, nämlich zu Anleihen, greifen solle;
wenn es aber dahin komme, daß man zur Bestreitung solcher
ordentlichen Ausgaben Anleihen mache, so dürfte die Finanz-
wirthschaft bald eine klägliche werden.

Regierungscomniissar Jansseu: Als vor ungefähr einem
Jahre der Voranschlag festgestellt und dabei auch die Frage
aufgeworfen worden, ob die gegenwärtigen Proccntsätze der
Grund- und Gebäudesteucr nach den dafür in Betracht kom-

9 »
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wenden Momenten mit 9 resp , 6cho nicht vielleicht zu hoch
gegriffen seien , habe wol Niemand , weder die Staatsregierung
noch der Landtag , daran gedacht , daß die Verfassung des nord¬
deutschen Bundes die Finanzkräfte unseres Landes in so er¬
heblicher Weise in Anspruch nehmen werde , wie es jetzt in
der That der Fall sei. Jetzt befänden wir uns einem erheb¬
lichen Deficit gegenüber , welches sich keineswegs verkleinern,
wol aber von Jahr zu Jahr noch vergrößern würde ; hätte
der Landtag dies schon damals gewußt und den Eintritt der
gegenwärtigen Finanzlage vorausgesehen , so würde er die Bei¬
behaltung der gegenwärtigen Procentsätze wol nicht weiter
beanstandet , vielleicht sogar damals schon eine Erhöhung der¬
selben genehmigt haben.

Die Staatsregieruug müsse aber aus mancherlei Rück¬
sichten wünschen , daß die Frage wegen der definitiven Beibehal¬
tung der einmal bestimmten Procentsätze zum Abschluß ge¬
bracht werde und jetzt um so mehr , als das dringende finan¬
zielle Bedürfniß die Beibehaltung dieser Sätze zur Nothwen-
digkeit mache.

Als früher im Jahre 1836 in Folge deS Steuervereins
das sog . Steuerdrittel habe zum Abgang gebracht werden sollen,
sei dies durch Vertheilung jenes 'Abganges auf die einzelnen
Distrikte des Hcrzogthums nach Maßgabe der damals be¬
stehenden Steuern geschehen . In Folge dessen seien im alten
Herzogthum fiz der damaligen ordentlichen und additionellen
Kontribution und Schatzung , in der Herrschaft Jever der
Kuhschatz nebst ftz der additionellen Kontribution der freien
Ländereien und die ganze additionelle Kontribution der übrigen
Ländereien , in der Herrschaft Kniphausen der Betrag der gan¬
zen , damals nur geringen Conbribution erlassen , außerdem im
ganzen Lande ^ der Abgaben vom Brandkassentaxat der Ge¬
bäude , soweit diese Abgabe erhoben worden . Es seien nun
bei dieser Repartition des Steuerdrittcls im Ganzen etwa
70 — 75,000 Thlr . zu erlassen gewesen . Dafür seien 3 Mo¬
nate der oben angegebenen Steuern zu wenig , dagegen 4
Monate etwas zu viel gewesen . Die Staatsregieruug habe
aber doch die 4 Monate genommen und so seien statt 75,000
Thlr . 87,500 Thlr . zum Abgang gebracht.

Damals habe die Regierung nicht anders gehandelt als
sie auch jetzt handeln wolle . Sie habe die Procente lediglich
aus Rücksichten der Bequemlichkeit für die Repartition so hoch
gegriffen.

Seit 1836 bis 1866 sei das Drittel angewachsen von
87,500 Thlr . auf 109,700 Thlr ., sei also in diesen 30 Jah¬
ren mit 22,200 Thlr . über den anfänglichen Betrag hinaus¬
gegangen . Er führe dies Alles an , um , zu zeigen , daß die
Staatsregierung mit der Festsetzung der Grund - und Gebäude¬
steuer auf 9 und 60/g in der That dorm tiäa und mit Rück¬
sichten auf die Bequemlichkeit bei der Ausführung vorgegan¬
gen sei.

Der Landtag möge die dringende Lage unserer finanziellen
Zustände erwägen und den verhältnismäßig unbedeutenden

Mehrbetrag , welcher durch die vollen Procentsätze gewährt
werde , nicht weiter beanstanden . Er lebe der Hoffnung , daß
der erste Antrag der Staatsregierung auf definitive Beibehal¬
tung der 9 resp . 6 angenommen werde , zumal cs auch im
Interesse des Landes sein Gutes habe , wenn diese Frage zum
Abschluß gebracht werde.

Abg . Rüder : Der Abg . Brockhaus  habe , lebhaft
erregt durch unsere Lage , Betrachtungen über die Steuervor¬
lagen angestellt und namentlich von der Umlegung der Grund¬
steuer und der Katasterschätzung gesprochen . Er habe dabei
unsere Grundsteuer mit der preußischen verglichen und gefun¬
den , daß bei uns der Grund und Boden nicht so stark heran¬
gezogen werde wie dort . Es seien aber bei dieser Vergleichung
zwei Dinge zu trennen , erst die 9 ^ und dann der Zuschlag,
der die Grundsteuer auf 11 o/^ bringen solle . Er könne die¬
sen Zahlen nicht genau folgen und halte es für bedenklich,
auf dieselben solche Betrachtungen zu basiren , daß die Grund¬
steuer hier niedriger sei als in Preußen . Er , Redner , habe
sich lange Zeit in Preußen aufgehalten und dort bedeutende
Komplexe in Beziehung auf ihre Steuerlast geprüft . Er sei
der festen Ueberzeugung , daß hier der Grund und Boden nicht
niedriger besteuert sei als dort;  in manchen Fällen habe er
sogar den Eindruck bekommen , baß die Grundstücke dort mäßi¬
ger besteuert seien als bei uns . Es gebe allerdings über die
hier fraglichen Verhältnisse viele gute statistische Berechnungen;
aber man müsse dabei doch stets bedenken , daß schließlich nur
eine Vergleichung einzelner Komplexe wegen der in jedem ein¬
zelnen Falle eingreifenden konkreten Verhältnisse und namentlich
localer Verschiedenheiten ein richtiges Urtheil darüber gebe,
welches Grundstück eine größere Grundsteuer zahle . Er glaube
nicht , daß wir in Beziehung auf die Grundsteuer geringer be¬
lastet seien als Preußen und namentlich sei dies nicht der Fall
im Vergleich mit Hannover . Er halte Schlüsse , die lediglich
aus dem Zahlenverhältniß gezogen würden , für falsch und
glaube , daß der Abg . Brock Haus  sich darin irre.

Es komme auch bei der ganzen Vergleichung sehr in
Betracht , daß die ganze Entwicklung unserer Bodencultur auf
den Geesten längst nicht so intensiv sei, wie in Preußen , wo
darauf weit mehr BetriebScapital verwendet werde . Wenn
daher die Verhältnisse auch sonst gleich sein möchten , so sei
dieser Unterschied doch sehr zu berücksichtigen und es würde
deswegen bei anscheinender Gleichheit der Steuer unsere Geest
doch schwerer belastet erscheinen müssen.

Abg . Brockhaus : Er wolle darauf Hinweisen , daß in
Preußen vor ein paar Jahren erst eine ganz neue Steueraus¬
gleichung vorgenommen sei. Ob dies bekannt sei, wisse er
nicht . In Hannover sei eine solche Steuerausgleichung noch
nicht geschehen.

Abg . Rüder : Es sei gerade diese neue Steuerumlegung,
die er bei seinen Vergleichungen der hiesigen Verhältnisse mit
den preußischen im Auge gehabt und die er in Schlesien ken¬
nen gelernt habe . Daß es zu einer Steuerausgleichnng in
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Hannover noch nicht gekommen sei, möge wol aus Rücksicht
auf die Stimmung dieser Provinz geschehen sein . Jedenfalls
wurde eine solche Revision für Hannover einen erheblichen
Zuschlag ergeben.

Abg . Ahlhorn : Er freue sich, daß der Vorsitzende der
General -Abschätzungskomnüssion selbst zugebe , daß dieAbschätzung
zur Grundsteuer hier nicht niedrig ausgefallen sei und daß
wir höher abgeschätzt seien als in Preußen . Dies bestätige
auch vollständig seine Erfahrung . Dem Abg . Brockhaus
müsse er in dieser Beziehung jedes Urtheil absprechen ; derselbe
halte sich schon lange Zeit in Birkcnseld auf und sei mit den
hiesigen Verhältnissen nicht mehr ganz vertraut . Er , Redner,
wohne auf dem Lande und wisse , wie schwer eS den kleinen
Grundbesitzern werde , die Steuer aufzubringcn und wie viel
Noth und Elend dieselbe mache . Man werde ja wol aus
einer in einer der letzten Oldenburger Zeitungen enthaltenen
Zusammenstellung ersehen haben , wie hoch sich die Schulden
einzelner Gemeinden schon beliefen . In Rastede z. B . betrü¬
gen die Schulden , die aus dem Grundbesitze hafteten , mehr
als das Capitalvermögen . Es möge vielleicht sein , daß die
Birkcnfelder in Beziehung aus Steuerzahlen verwöhnt seien;
sie seien immer die Schooßkinder der Negierung gewesen und
es sei ja auch allgemein anerkannt , daß ihre Quote viel zu
niedrig sei ; sie müßten eigentlich noch uachbezahlen . Im
Herzogthum dagegen sei man keineswegs verwöhnt . Alle
Staats - und Communalsteuern seien von Jahr zu Jahr immer
höher geworden.

EZ sei freilich wahr , daß der Grundbesitz sehr viel Vor¬
theil von den Chausseen hätte ; aber er möchte doch fragen,
ob denn die Städte nicht auch davon Vortheil hätten 2 Vor
Einführung der Grundsteuer habe der Grundbesitz die Chaussee¬
lasten sogar ganz allein aus seinem Säckel getragen . Davon
hätten die Städter auch ihren Nutzen gehabt.

Ein definitive Beibehaltung der gegenwärtigen Sätze der
Grund - und Gebäudesteuer könne er nicht empfehlen . Wenn
der Antrag der Mehrheit angenommen werde , so finde ja
auch kein Ausfall in den Einnahmen statt . Die Regierung
behalte das Recht , in dieser Finanzperiode jährlich die 9 och
zu erheben ; die Mehrheit des Ausschusses wolle nur , daß die
Frage wegen der definitiven Beibehaltung jener Sätze noch
3 Jahre ausgesetzt werde . Dadurch komme man der Staats¬
regierung auch genugsam entgegen . Auch sei eS in politischer
Hinsicht räthlich , jetzt von einer definitiven Feststellung der
Procentsätze abzusehen ; denn wer könne wissen , ob wir nach
3 Jahren noch Oldenburger seien oder nicht . Die Möglich¬
keit einer definitiven Festsetzung werde ja auch durch den An¬
trag der Mehrheil nicht abgeschnitten ; die Regierung könne
ja 1872 mit der Vorlage wieder kommen , lieber 3 Jahre
sei die Sachlage vielleicht so , daß der Landtag ohne Weiteres
zustiinme . Er möchte daher die Staatsregicrung ersuchen,
schon jetzt ihr Einverständuiß mit dem Anträge Nr . 2 zu er¬
klären ; sonst sehe sich der Ausschuß gezwungen , den Antrag

zurückzuzieheu und den Antrag der Regierung ganz abzuleh¬
nen . Seiner Meinung noch könne sie sich damit unbedenklich
einverstanden erklären.

Was die Gebäudesteuer anbelange , so babe auch bei die¬
ser ein Theil des Ausschusses eine Erhöhung gewollt , weil
auch sic zu niedrig gegriffen sein sollte . Er sei aber der
Meinung , daß die eine wie die andere Steuer hoch genug
gegriffen sei. — Mau müsse auch berücksichtigen , daß wir
viele schlechte Jahre in der letzten Zeit gehabt hätten und
mancherlei Calamitätcu und erinnere er namentlich an den
Nothstaud im Münsterlande , der kaum überstanden sei, und
jetzt hätten wir denselben in den Marschen . Das Einkommen,
welches in solchen Jahren eingeschätzt werde , sei daun in
Wirklichkeit gar nicht vorhanden , die Steuer aber werde ohne
Rücksicht auf solche Umstände nach dem einmal veranschlagten
Betrage erhoben.

Er erlaube sich nach dem Gesagten an die Stastsregie-
rnng die Frage zu stellen , ob sie sich mit dem von der Mehr¬
heit des Ausschusses gestellten Anträge Nr . 2 einverstanden
erklären könne.

Regierungscommissar Janssen : Er sei nicht in der
Lage , darüber die gewünschte Erklärung geben zu können.
Wenn der Landtag einen dahin gehenden Beschluß fasse , sei
es vielleicht möglich , daß die Staatsregierung sich nach Prü¬
fung der Sache zustimmend werde erklären . Jetzt sei er je¬
doch nicht im Stande , darüber eine feste Zusicherung zu cr-
theilen.

Abg . Ahlhorn : Alsdann werde vielleicht Niemand etwas
dagegen haben , wenn der Ausschußantrag so gefaßt werde:
„daß für den Fall , daß die Staatsregierung ihre Zustimmung
dazu crtheile , dem nächstfolgenden Landtage ( 1872 ) eine aus¬
führliche Vorlage rc. zu machen , der Landtag bis dahin die
gegenwärtigen Procentsätze der Grund - und Gebäudesteuer
bewillige . "

Abg . Strockerjan III . : Es sei am besten , den Antrag
in seiner jetzigen Fassung stehen zu lassen . Es werde dadurch
nach keiner Seite hin etwas vergeben . Wenn die Staatsve-
gicrung sich mit demselben einverstanden erkläre , so sei cs gut,
im andern Falle dagegen enthalte er ein einseitiges Anerbie¬
ten , welches nicht acceptirt sei.

Abg . Russell : Es sei unvermeidlich , daß man in eine
trübe Stimmung gerathen müsse , wenn man dem Volke neue
und so bedeutende Lasten auferlegen solle , wie sie jetzt bean¬
tragt seien . So leicht es sei, Steuern zu bewilligen , so schwer
sei es , sie aufzubringen . Unsere Finanzlage sei eine solche,
daß man Mitleiden mit ihr haben müsse . Sie habe viele
Strapazen erduldet und sei davon entkräftet und geschwächt
worden . Das beste Mittel würde sein , ihr einige Zeit Ruhe
zu lassen . Allein so viel Mitleid kfinne man nicht mit ihr
haben . Man müsse jetzt eine Heilung versuchen . Homöopa¬
thische Mittel würden allerdings nicht helfen ; aber die allopa¬
thische Dosis , mit der man es jetzt versuche , sei doch etwas
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reichlich ausgefallen. Sie bestehe in nicht weniger als 6 neuen
Steuern, nämlich der Erbschaftssteuer, Stempelsteuer, dem
Spielkartcustempel, der Jagdsteuer und dem Zuschläge zur
Einkommensteuer und Grundsteuer. Das sei ein langes Regi¬
ster und cs frage sich doch, ob es denn nöthig sei, sie alle
auf einmal zu bewilligen. Er halte eS auch politisch nicht für
Wohl gethan, die Stimmung des Landes, die mit den Steuern
eng zusammeuhänge, auf diese Probe zu stellen. Es sei rich¬
tig, daß man mit den alleruothwcndigsten auszukommen suchen
müsse und nur solche neu auslegen dürfe, welche mehr oder
weniger Anklang fänden. Wie sei es nun in dieser Beziehung
mit der Grundsteuer? Könne man die eine gerechte Steuer
nennen? Principiell und rationell sei sie kaum zu verteidi¬
gen; denn sie träfe auch diejenigen, welche gar nicht steuerfä¬
hig seien. Allerdings, wenn es nur reiche Grundbesitzer gäbe,
sei sie unbedenklich; aber es gäbe auch überschuldete und arme
Grundbesitzer, und diese würden zu ihr in ganz demselben
Maße herangezogcn, wie die schuldenfreien Besitzer.

Für die principiell beste Steuer halte er die Einkommen¬
steuer, weil bei dieser wirklich die Steuerkraft getroffen werde.

Die Grundsteuer nehme aber bei uns eine hervorragende
Stellung ein; früher sei sie die einzige Steuer gewesen und
jetzt sei sie so hoch, daß sie sich mit allen andern messen könne.
Wenn der Abg. Brock Haus  meine, daß sie bei uns niedriger
sei als in Preußen, so glaubeer mit dem Abg. Rüder,  daß
derselbe hier im Jrrthnm sei. Eine Vergleichung beider sei
sehr schwer, weil die Schätzungen von Voraussetzungen aus¬
gingen, die nicht überall dieselben seien und also nicht überall
dieselben Factoren zusammenträfen. Er habe in dieser Be¬
ziehung in seiner Nachbarschaft auch Vergleiche angestellt und
nicht bloß in der Provinz Hannover, sondern auch in den
altpreußischen Thcilen. Dabei habe sich ihm ganz unzweifel¬
haft ergeben, daß die Grundsteuer dort niedriger sei als hier.
Woran dies Resultat liege, ob an den Ausmessungen oder
woran sonst, wisse er nicht; aber die Thatsache stehe fest.

Er sei ferner der Ansicht, daß, wenn die Steuer allein
zu Chausjeebauten benutzt werden solle, sie nur im einzelnen
Falle aufgebracht werden müsse, und daß man zu diesem
Zwecke dann Wegverbände wie in Hannover bilden müsse.
Dies sei für ihn der Hauptgrund gegen einen Zuschlag von
Isto zur Grundsteuer. Das würde nichts anderes sein, als
eine versteckte allgemeine Erhöhung  der Grundsteuer.

Wenn man sage, daß dieser Zuschlag nur für kurze Zeit
gegeben zu werden brauche, so möchte er darauf erwiedern,
daß ihm mit Ausnahme eines einzigen Falles, in dem von der
Grundsteuer etwas wieder abgelasscn worden sei, kein einziger
Fall bekannt sei, wo man nicht das, was man nur für ein¬
mal bewilligt, dauernd behalten habe. So sei es auch bei
der Einkommensteuer gewesen, die erst nur provisorisch einge¬
führt, dann aber definitiv beibchalten und jetzt um ein Be¬
deutendes erhöht worden sei. Dasselbe würden wir hier mit
der Grundsteuer erleben. Auch müsse man in Betracht ziehen,

daß durch die Bewilligung der 9 resp. 60/„ damals schon
ein mehr zubewilligt worden sei, als man ursprünglich
wollte. Darin liege bereits eine Erhöhung der Grundsteuer.
Er sei daher gegen die ganze Grundsteuer und gegen den Zu¬
schlag, wesentlich aus Rücksicht auf den überschuldetenGrund¬
besitz und aus politischen Rücksichten, indem er befürchte, daß
dadurch eine Mißstimmung im Lande entstehen könne, die aus
jede Weise vermieden werden müsse. Es sei wesentlich, daß
man solche Steuern auflege, die im Volke wenigstens einigen
Anklang finden könnten.

Präsident : Er wolle darauf aufmerksam machen, daß
nur der Antrag Nr. 2 zur Debatte verstellt sei. Er habe den
Redner nicht unterbrechen wollen, obwohl er zuletzt nur über
den Antrag3 gesprochen habe.

Abg. Russell: Der Abg. Brockhaus  habe gleich zu
Anfang gebeten, auch den Antrag Nr. 3 in die Debatte ziehen
zu dürfen. Da dagegen nichts eingewendet worden sei, so
habe er angenommen, daß die Debatte auch auf diesen Antrag
stillschweigend erstreckt worden sei.

Präsident : Dem sei doch nicht so. Der Abg. Brock¬
haus  habe nur gesagt, daß er es nicht ganz werde vermeiden
können, auch den Antrag3 zu berühren.

Da sich jetzt Niemand mehr zum Worte gemeldet habe,
so werde er zur Abstimmung schreiten und zunächst den Aus-
schnßantrag Nr. 2 zur Abstimmung bringe». Werde dieser
angenommen, so bedürfe es einer Abstimmung über den Re-
gicrungsautrag nicht mehr; werde er dagegen abgelehnt, so
komme alsdann die Regierungsvorlage zur Abstimmung.

Abg. Stmckerjan III : Er wolle Vorschlägen, auch
weyn der Ausschußantrag angenommen, doch noch auch den
Regierungsantrag zur Abstimmung zu bringen. In beiden
Anträgen liege eine Steigerung, nicht unähnlich derjenigen bei
verschiedenen Anträgen auf Geldbewilligung. Der Ausschuß¬
antrag enthalte das Mindere, der Negierungsantrag ein
Mehr. Er könne sich z. B. sehr, Wohl denken, daß er zuerst
für den Ausschußantrag, dann aber-auch noch für den Re-
gicrungsantrag stimmen könne.

Abg. Hullirmrm: Das Verfahren, welches der Vorredner
Vorschlägen wolle, sei unmöglich. Der Ausschußantrag schließe
den Negierungsantrag ganz aus. Der erstcre gehe ja dahin,
der Regierung die Verpflichtung aufzuerlegeu, im Jahre 1872
eine ausführliche Vorlage zu machen, während die Regierungs¬
vorlage einer solchen Verpflichtung gänzlich enthoben sein
und alles abgeschnitten wissen wolle.

Präsident : Er werde den Landtag darüber befragen,
ob nach seinem Vorschläge oder nach demjenigen des Abg.
Stracke rjan III. abgestimmt werden solle.

Der Vorschlag des Abg. Strackerjan III. wird ab¬
gelehnt und ist damit derjenige des Präsidenten angenommen.

Sodann wird der AusschußantragNr. 2 , (Antrag der
Mehrheit), welcher dahin lautet:

„der Landtag wolle sich einverstanden erklären, daß
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die van Großherzoglicher Staatsregierung verhießen?
ausführliche Vorlage in Betreff der Prüfung der
Richtigkeit der gegenwärtigen Procentsätze der Grund-
und Gebäudesteuer erst dem nächstfolgenden Landtage
(1872) gemacht werde;"

angenommen und ist dadurch zugleich der Antrag derStaars-
regierung abgelehnt.

Es wird hierauf der Ausschußantrag Nr. 3 zur Ver¬
handlung gestellt. Während die Mehrheit des Ausschusses
den beantragten Zuschlag zur Grundsteuer von Istch für 1868
und 1869 einfach abzulehneu empfiehlt, wird von der Minder¬
heit der erwähnte Antrag Nr. 3 dahin gestellt:

„der Landtag wolle sich einverstanden erklären, daß
für 1868 und 1869 ein Zuschlag zur Grund- und Ge¬
bäude  steuer von loch des Steuercapitals erhoben werde."

Regierungscominissar Bucholtz: Er wolle mit wenigen
Worten den Standpunkt der Negierung in dieser Frage be¬
zeichnen. Die Regierung sei der Neberzeugung, daß dem
Grundbesitz eine Mehrbelastung zu Zwecken des Chausseebaues
sehr wohl zuzumuthen, ja sogar, daß dies eine Forderung der
Gerechtigkeit sei wegen seines überwiegenden Interesses bei
diesen Ausgaben. Die fragliche Zumuthung sei aber auch
eine sehr mäßige, einmal, weil der geforderte Zuschlag lediglich
zu Chausseebauten  verwendet werden solle, sodann, weil
diese Vorbelastung nur von einer Finanzperiode dis zur an¬
dern bewilligt zu werden brauche. Der Landtag habe es
also in der Hand, ob er eine solche Vorbelastung für die
Dauer wolle oder nicht, je nachdem er sie für gerechtfertigt
halte oder nicht.

Der Betrag der Vorbelastung sei ein sehr mäßiger. Aus
seinen Notizen entnehme er, daß in den 69 Reinertrags-
classen das Verhältniß folgendes sei:

Das loch würde pro Catasterjück betragen
in der 52. Classe3 gs. jährlich,
in der 22. Classe nur ^ gs. und
in der 10. Classe nur gs. u. s. w.

Man sehe hieraus, daß es sich hier in der Thal nur
um ganz unbedeutende Beträge handle. So unbedeutend aber
der Zuschlag in dieser Beziehung sei, so bedeutend sei er für
die Frage in Bezug auf die Herstellung des Gleichgewichts
zwischen Einnahmen und Ausgaben, welches Gleichgewicht in
Folge der politischen Veränderungen gestört worden sei. Die
Herstellung dieses Gleichgewichts sei aber ebensowol Pflicht
der Landesvertretung als der Regierung und die letztere
müsse bei ihren darauf gerichteten Bestrebungen darauf
rechnen, daß ihr darin eutgegengekommen werde. Werde das
Gleichgewicht nicht hergestellt, so lägen die Folgen klar auf
der Hand und er wolle dies nur hervorheben, damit man sich
keinen Täuschungen hiugebe. Seien die Einnahmen unzu¬
reichend, so müsse eine Beschränkung der Ausgaben eintreten;
denn das eine müsse sich nach dem andern richten, das
könne sich jeder selbst sagen. Eine Beschränkung der Aus¬

gaben würde aber wesentlich den Chausseedau treffen und
nicht bloß die künftig zu bauenden, sondern auch die jetzt
im Bau begriffenen Chausseen. Man möge sich daher keinen
Illusionen hingeben über die Folgen, welche nicht möglicher¬
weise, sondern wahrscheinlicherweise daraus entstehen würden,wenn
man die geringe Zumuthung der Regierung von der Hand wiese.

Abg. Höltermann: Er wolle nur bemerken, daß die
Landwirthe in seiner Gegend nicht im Stande sein würden,
den Zuschlag von lo/g zu tragen. Die Ernten seien in den
letzten Jahre» schlecht gewesen; im vorigen Jahre habe man
sogar so gut wie nichts geerntet. Sollten daher die Land¬
leute dort noch mehr Grundsteuer zahlen, so würden sie muth-
los werden. Sie würden nachlässig in der Bewirthschastung
werden und die Wirthschaft werde darüber in Coufusion ge¬
raden. Sie würden nicht im Stande sein, Verbesserungen
und neue Einrichtungen in der Bewirthschastung einzuführen
und die Folge würde sein, daß sie immer mehr herunter kä¬
men und schließlich nicht einmal mehr die alten Steuern auf¬
zubringen vermöchten,

Abg. Ahlhorn: Dasselbe, was wir soeben vom Rc-
gierungstische her zu hören bekommen hätten, sei von dort
auch damals gesagt worden, als es sich um Einführung der
Einkommensteuer gehandelt habe. Damals sei in den Mo¬
tiven besonders hervorgehoben worden, daß diese Steuer außer
für die Militairausgaben namentlich auch für den Bau von
Chausseen dienen solle. Dasselbe, was uns damals in Aus¬
sicht gestellt worden sei, wenn die Einkommensteuer nicht be¬
willigt werde, nämlich, die Unterlassung von Chaussecbauten.
Dasselbe werde uns jetzt gesagt, wenn wir den Zuschlag nicht
bewilligten. Wenn man aber in dieser Weise Verfahren wolle,
dann höre alles auf, dann wäre es Zeit, daß man den An¬
schluß an einen größeren Staat suche und darüber Verhand¬
lungen nach Art von Waldeck  anknüpfe. Dann könnten
wir unmöglich noch länger ein selbstständiger Staat bleiben.
Er müsse es entschieden zurückweisen, wenn man uns in dieser
Weise vom grünen Tische aus gegenüber trete.

Er wolle doch darauf aufmerksam machen, daß auch anderen
Ständen ein großer Theil der Staatsausgaben zu Gute gekommen
sei, von denen nur sie selbst den speciellen Vortheil hätten. Wie
viel habe nicht allein der Broker Hafen verschlungen'? Und
seien nicht erst kürzlich für den Wangerooger Kirchthurm und
für die Correction der Unterweser und Hunte bedeutende
Summen bewilligt? Dann müßten auch Handel und Schiffahrt
für solche Zwecke vorweg belastet werden. Wenn man aber
die verschiedenen Stände so gegen einander aushetzen wolle,
daun sei überhaupt keine gerechte Steuer mehr möglich.

Daß wir der Staatsregierung eutgegeukommen wollten,
das habe sich soeben bei dem Zuschlag zur Einkommensteuer
gezeigt. Derselbe sei so gut wie einstimmig bewilligt worden.
Daran habe man eigentlich schon genug zu tragen und es sei
nicht angenehm, wenn man zu Hause komme und seinen
Wählern immer nur von Steuer-Erhöhungen zu berichten habe.
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Sei die Finanznoth so groß, daß sie die Kraft des Landes
zu überschreiten drohe, so werde auch gewiß der Großherzog
zu ihrer Erleichterung etwas zu thun bereit sein. Die Civil-
liste bringe jetzt in Folge der Ausscheidung eines Theils des
Kronguts 35,000 Thlr. mehr ein, als worauf sie ursprüng¬
lich festgesetzt sei. Diesen Betrag würde vielleicht der Groß¬
herzog aus höchster Machtvollkommenheit zu den Kosten des
Landes beizutragen geruhen, um so mehr, als er es ja aus¬
gesprochen habe, daß er auch seinerseits Opfer zu bringen ge¬
willt sei.

Abg. Russell: Es sei richtig, daß das Gleichgewicht
zwischen Einnahmen und Ausgaben aufrecht erhalten werden
müsse. Er glaube aber auch, daß dies Gleichgewicht aufrecht
erhalten werden könne. Nach seiner Berechnung werde der
Zuschlag zur Grundsteuer 30,000 Thlr. betragen. Diese
Summe sei der Fehlbetrag, welcher gedeckt werden müsse.
Derselbe sei aber entstanden durch eine Ausgabe an die Gra¬
fen Bentinck. Diese Ausgabe sei nun aber eine extraordinäre
Ausgabe, welche nicht wiederkchre. Es sei daher gerechtfertigt,
den dadurch entstandenen Fehlbetrag in außerordentlichem Wege
zu decken. Es sei allerdings behauptet, daß im Laufe der
Jahre von dem Erlöse aus dem Verkaufe Bentinck'scher Grund¬
stücke bereits 345,000 Thlr. zu ordentlichen Ausgaben verwen¬
det worden seien. Aber, wenn dies auch geschehen sei, so sei
es doch jetzt bei der jetzigen politischen Lage nicht die geeig¬
nete Zeit, diese Summe wieder anzusammeln und die frühere
Höhe wieder herzustellcn. Wolle man solche Fehler wieder
gut machen, so dürfe man doch nicht auf ein Jahr eine so hohe
Summe wälzen, die auf mehrere Jahre vertheilt werden müsse.
Er glaube daher, daß auf diese Weise der Ausfall wol gedeckt
und das Gleichgewicht wieder hergestellt werden könne, ohne
daß dazu ein Grundsteuerzuschlagnothwendig sei.

Regierungscommissar Ruhstrat: Cr wolle darauf auf¬
merksam machen, daß der Cassenüberschuß vou 200,000 Thlr.
zum Thcil seine Erklärung finde in Kaufgeldern für Bentinck'sche
Besitzungen; so habe der Erlös aus dem Verkaufe des Vor¬
werks Kniphausen zwischen 80 und 90,000 Thlr. betragen.
Von solchen Verkäufen komme es zum Theil, daß bisher so
große Cassenüberschüsse vorhanden gewesen. Wenn nun danach der
Erlös aus den Bentinck'schen Besitzungen mit zur Bestreitung
der ordentlichen Ausgaben verwendet werde, so könne man es
doch nicht gerechtfertigt und mit einer ordentlichen Finanz-
wirthschaft vereinbarlich halten, daß andererseits die gegen die
Grafen Bentinck für die Ueberlassung jener Grundstücke über¬
nommenen Verpflichtungen in außerordentlichem Wege durch
eine Anleihe gedeckt werden sollten.

Abg. Ahlhorn: Er müsse dem Regierungscommissar
in letzter Beziehung Recht geben. Allein wir hätten doch
verschiedentlich die Mittel zu Verbesserungen an Grundstücken,
zu Eindeichungen, für den Hunte-Ems-Canal, den Broker
Hafen durch Anleihen beschafft und diese Anleihen seien bereits
alle wieder abgetragen. Das seien doch auch Verwendungen

zu dauernden Zwecken. Jetzt zu Zwecken des ChausseebaueS
einen Zuschlag zur Grundsteuer-zu verlangen, sei auch deswe¬
gen nicht gerechtfertigt, weil der Grundbesitz durch die frei¬
willigen Beiträge, die er dazu leiste, schon vorab ein bedeu¬
tendes Quantum übernehme. Die Regierung habe es ja auch
in den Händen, den Grundbesitz zu solchen freiwilligen Beiträ¬
gen heranzuziehen. Sie könne ja sagen: wenn ihr eine Chaus¬
see haben wollt, so müßt ihr so und so viel freiwillig Bei¬
trägen, sonst könnt ihr keine bekommen. So habe auch die
Regierung zur Chaussirung der Nordermoorcr Helmer nur htz
zuzuschießen brauchen. Auch in Strückhausen wolle man jetzt
eine Chaussee aus freiwilligen Beiträgen bauen, wenn man
einen Zuschuß von >/z von der Regierung bekäme und zu der
Chaussee, die durch Jade zu der Haltestelle Jaderberg gebaut
werde, habe die Gemeinde Jade eine bedeutende Summe
(30,000 Thlr.) beigetragcn. Alle diese Beiträge bringe doch
der Grundbesitz vorweg auf. Auf solche freiwillige Beiträge
müsse die Negierung auch in Zukunft rechnen; mit den 30,000
Thlr. mehr, die Pier in Frage ständen, sei doch wenig zu machen.
Es komme alles darauf an, daß bei den Leuten das Interesse
für eine bestimmte Chaussee vorhanden sei; dann würden ge¬
ringe Zuschüsse hinreichen, eine solche Chaussee herzustellen.

Regierungscommissar Bttcholtz: Das sei allerdings rich¬
tig, daß die Gemeinden auch in Zukunft zu freiwilligen Bei¬
trägen herangezogen werden müßten, denn mit dem Zuschläge
von einem Procenl werde man nicht weit reichen. Was aber
die vorhin von dem Abg. Ahlhorn  gemachte tadelnde Be¬
merkung betreffe, daß die Regierung drohe, im Falle der Nicht¬
bewilligung die Chausseebauten zu sistiren, als ob dabei klein¬
liche Rücksichten geltend gemacht werden sollten und etwa dann
weniger für Chausseen als für Canäle und dergl. verwendet
werden solle, so wolle er doch bemerken, daß die Sache nicht
so liege. Er habe es deutlich genug gesagt: wenn die Regie¬
rung vor einem Deficit  stehe und das Gleichgewicht zwi¬
schen Ausgaben und Einnahmen wieder hergestellt werden müsse,
so sei die natürliche Folge die, daß, wenn diejenigen Kosten,
die auf der Verfassung, Gesetzen und auf Verträgen beruhten,
bestritten seien und man dann nicht auskomme, eine verhält-
nißmäßige Beschränkung der übrigen Ausgaben eintretcn müsse.
Das bedürfe eigentlich keiner Hervorhebung. Menu nun aber
wirklich eine erhebliche Einschränkung der Ausgaben nothwen¬
dig werden sollte, dann— habe er hervorgehoben— werde
es sich zum Bedauern der Staatsregiernng nicht vermeiden
lassen, daß wesentlich auch der Chaussee bau  davon betrof¬
fen werde.

Abg. Rüdebusch: Es seien schon viele Gründe gegen
die Erhöhung der Grundsteuer geltend gemacht worden, denen
er nur zustimmen könne. Cr wolle aber noch einen Grund
gegen dieselbe hervorhcben. Er befürchte, daß dadurch die
Mißstimmung auf dem Lande so groß werden könne, daß die
so höchst nachtheilige Auswanderung in Folge dessen noch
mehr zunehme. Deswegen müsse er gegen den Antrag stimmen.



Abg. von Schrenck: Er muffe der„ Ansicht entgegen-
treten, daß durch das loch mehr die Auswanderung befördert
werden könne; soweit seine Erfahrung reiche, werde dieses INch
kaum bemerkt werden. Er würde die Ablehnung der Vorlage
lebhaft bedauern̂denn die Folge davon würd̂ sxm, daß die
ärmeren Distrikte unseres Landes nie der Wphlthat einer
Chaussee. theilhaftitz.werden würden,. Dieselben hätten Jahre ,
lang gewartet, und seien Zimmer auf die Zukunft. vertröstet
worden und alle-, ihre.Aeinühungxn sejen bisher ohne Erfolg
gewesen. Wenn der Stqat nicht im Stande.sei, sie ihnen aus
der Staatskasse zu, bauen̂ so würden die ärmeren Districte
nie eine Ehansfte erhalten; denn sie seien nicht im Stande,
bedeutende Opfer, zu bringen.

cheg.rUomniissgr Bucholtz: Wenn gesagt, sei, daß die
Steuer-Erhöhung im Lande„Mißstimmung" Hervorrufen werde,
so glaude-kr es gcrneo dq.s, ganze. Land würde es unangenehm
empfinden. .M .e,ch.die,,Agnst stj poch nicht,exfunpen, Steuern zu
schaffen, die nicht unangenehm empfunden, würden. Darüber
müsse man nothwcndig hinweg sehen. Wenn die Abgeordneten
in ihre, Heiniath)zurückkehrten, so würden sie ihren.Wählern
ja wol, die.,Nothwendigkeit der neuen Steuern auseinander-
sktzen. Er sei der Meinung, daß-die Mißstimmung.eine weit
größere sein werde, wenn man von dem Iffo cchtzĥ,. molle
und statt dessen eine Einrichtung treffe, wie sie in Hannover
und Preußen bestehe, wo die Chausseen mit wenigen Aus¬
nahmen. wesentlich vom Grund und Boden aufgebracht wer¬
den müßten; oder wenn man cs. mache, wie in Schleswig-
Holstein,..Wo, n.ehcn der Ssaatssteuer.eine besondere Chauisee-
steuer bestehe. As gäbe wol außer.Oldenburg keinen, Staat,
Wader Grundbesitz so wenig zu den.Chausseebaukosten beitrage.

Präsident: Er werde zunächst den Ausschußantrag und
darauf den Antrag der Staatsregierung zur Abstimmung bringen.

Abg. Ahlhorn (zur Geschäftsordnung): Er beantrage
hinsichtlich des Antrages Nr. 3 namentliche Abstimmung.

Dieser Antrag wird unterstützt und darauf der Ansschuß¬
antrag Nr. 3 in namentlicher Abstimmung mit 29 gegen 20
Stimmen abgelehni.

Für denselben stimmten die Abgg. : Eissel , Huber,
Hullinann , Köhler . Krahn , Lentz,Orth , Pancratz,
Rüder , Schomayn , von Schrenek, Schrimper.
Schulze , Selkmann  II ., Strackerjan I., Stracker-
jan  II ., Strackerjan  III . , Bartel , Brockhaus  und
Deeken.

Gegen denselben die Abgg.: Eilks , Höltermann,
Huchting, Janssen , Lüerssen , Müller , Niebour,
Detken I., Oetken  II . , Old ejohanns , Ramien,
Rüdebusch, Russell , Schildt , Schwegmann , Selk¬
mann I., Struthofs , Stuckenborg , Tantzen,
Millers , Abels , Ahlhorn , Arkenau, Beckhusen,
Böhmker. Bremer , Brörmann , Bulling und Cam-
mann.

Der Abg. TapHorn  war abwesend.
Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

Hieraus wurde der Antrag der Staatsregierung zur Ab¬
stimmung gebracht und abgelehnt.

2. Bericht des S teu er ausschusses über die
Gesetzentwürfe für das Herzogthum Oldenburg
und das  Fü .r,sbcn.th !tm Birkenfeld , bctr . die Stem-
pc !gebühren.^

Zu diesen Gesetzentwürfen sind von Seiten des Ausschusses
zwei Anträge, einMinderheits- und cin Mehrhcitsantrag, gestellt.

Die Minderheit beantragt:
Antrag Nro. 1.

Der Landtag wolle beschließen, daß die vorgelegten
Entwürfe unter Zugrundelegung des Princips, daß
die sofortige. Stempelpflicht bloß bei der Errichtung
von öffentlichen  Urkunden, bei allen übrigen Ur-

. künden, aber die Verpflichtung zur Stempelzahlung
erst mit der,Production bei einer öffentlichen Behörde
odep̂ inê nnt öffentlichem Glauben versehenen Person
cintreten söffe, umgearbeitet werde.

Die Mehrheit: .
, , ' .. . Antrag Pro. 2̂ , . , . -

der Landtag wolle beschließen, -dgß auf die Berathung
der vorliegenden Gesetzentwürfe^,Zuzutreten sei.

Reg.-Komn>issar Jansen t.. Beim' Eingänge der Bera¬
thung über die vorliegenden Gesetzentwürfe wolle er sich einige
Worte über die allgemeine Stellung erlauben, welche die
Staatsregierung zu denselben einnehme. Es bedürfe wol
keiner ausdrücklichen Versicherung,, daß,dieselbe für. die Stem¬
pelsteuer, als splche.eine besondere Vorliebe nicht hege. Sie
würdige vielmehr in vollem Umfange die Einwendungen,
welche gegen diese Steuer erhoben werden könnten. Sie
erkenne an, daß dieselbe den Verkehr belästige und manchmal
gerade da hemmend eintrete, wo nach volkswirthschaftlichcn
Grundsätzen die freieste Bewegung herrschen müsse, sie verkenne
auch nicht, daß sie nicht immer den treffe, der eigentlich da¬
durch getroffen werden solle. Allein die Sache stehe nicht so,
daß man sich einfach ein Urtheil über die Vorzüge und Män¬
gel dieser Steuer zu bilden habe, um je nach dem Ausfälle
derselben mit voller Freiheit der Entschließung die Steuer an-
zunehmcn oder abzulchnen, sondern man stehe einem)gegebenen
Deficit gegenüber, zu dessen Deckung die Staatsregicrung auf
bestimmte Einnahmen zählen müsse, und wozu sie, wenn keine
andern Einnahmen nachgcwiesen und zur Verfügung gestellt
werden könnten, den veranschlagten Ertrag der Stempelsteuer
nicht entbehren könne. Mit dieser Stempelsteuer sei ihr aber
unter den jetzigen Verhältnissen nur gedient, wenn die Stem¬
pelpflicht an die Errichtung der Urkunde geknüpft werde. Er
wolle nicht auf die Controverse eingehen, ob, wenn man bei
dem Productionsstempel bliebe, noch eine Steigerung der bis¬
herigen Einnahmen oder eine Verminderung derselben zu er¬
warten sei. Diese Frage würde sich jedenfalls in einem Spiel¬
räume von nur wenigen Hundert Thalern halten. So lange
aber durch die Steuer nicht ein Ertrag erzielt werde, der an
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dm Anschlag des Budgets heranreiche, so lange sei damit so
gut wie nichts gedient.

Die Frage, ob man den Errichtungsstempel oder den
Productionsstempel wählen solle, sei beider Verhandlung darüber
im Jahre 1858 noch eine offene gewesen. Damals hätten
allerdings die Gründe sür und Wider noch gewichtig in die
Wagschaale geworfen werden können. Jetzt aber sei diese
Frage nicht mehr eine legislatorische, sondern eine rein
finanzielle. Wenn daher das Princip der Vorlage nicht
angenommen werde, so müsse die Staatsregiernng die ganze
Vorlage als abgelchnt betrachten, weil alsdann der finanzielle
Erfolg, welcher damit beabsichtigt sei, nicht erreicht werden
könne.

Die Staatsregierung sei indessen überzeugt, daß die
Mängel, welche dem Errichtungsstempel anhastcten, doch wol
überschätzt würden. Man werde sich hier an eine straffere
Anspannung der Steuer so gut gewöhnen, wie man sich
anderswo daran gewöhnt habe. In Preußen bestehe die
Steuer , wie man sie jetzt hier beabsichtige, bereits seit dem
Jahre 1.822 und es sei nicht bekannt, daß sie dort erheblich
mehr drücke, als andere Steuern. Für uns sei es sehr ange¬
zeigt, daß wir uns in dieser Beziehung an Preußen eng an-
schlössen, da der Norddeutsche Bund von uns dieselben Lei¬
stungen verlange, wie von diesem Staate und das Preußische
Steuersystem bekanntlich ein sehr leistungsfähiges sei.

Den vexatorischen Charakter der Stempelsteuer, auf wel¬
chen der Ausschußbericht hingewiesen habe, suche der Entwurf
möglichst zu mildern, indem er z. B . etwaige Visitationen
und Haussuchungen nur zulasse unter den schützenden Voraus¬
setzungen und Formen, welche die Strafprozeßordnungdafür
vorschreibe. — Die Stempelsteuer, wie sie hier beantragt
werde, bestehe auch nicht bloß in Preußen, sondern in fast
allen Ländern mit einem ausgebildeten Steuersystem. Auch
die freiesten Länder der Welt, in denen man vor VeMioncn
und Beengung der freien Bewegung des Individuums und
des Verkehrs am ängstlichsten besorgt sei, — England und
Nordamerika-— hätten eine Stempelsteuer, die nach ähnlichen
Grundsätzen organisirt sei. Man werde sich daher hier eben¬
so gut an diese Steuer gewöhnen, wie in diesen Ländern,
zumal der Entwurf im Wesentlichen nur eine Ausdehnung
und eine strengere Durchführung der in den Stempelpapier¬
verordnungen von 1814 bereits gegebenen und bestehenden
Principicn und Bestimmungen bezwecke.

Eine Ablehnung des Errichtungsstempcls von Seiten des
Landtags könne sich die Staatsregiernng nur unter zwei
Voraussetzungen denken, entweder sei nachzuwciscn, daß das
von ihr supponirte finanzielle Bedürfniß nicht existire, oder
cs seien ihr vom Landtage Mittel und Wege anzugedcn, den
Betrag der Steuer auf eine andere angemessenere und weni¬
ger drückende Weise aufzubringcn.

Dag finanzielle Bedürfniß werde Niemand den beredten
Ziffern des Norddeutschen Bundes-Etats gegenüber bestreiten

und was andere Mittel und Wege anbelange, auf denen die¬
sem Bedürfnisse in besserer und angemessenerer Weise gerecht zu
werden sei, so habe sich die Staatsregierung gewissenhaft
Mühe gegeben, solche aufzufinden! es sei ihr aber nicht ge¬
lungen und sie habe auch nichff' bemerkt, daß es dem Ausschuß
gelungen wäre. Wenn von der Ausschußmehrheit nur
im Allgemeinen gesagt werde, „die finanziellen Bedürfnisse
müssen und können in anderer Weise befriedigt werden", so
heiße das vorläufig nur, den Vogel auf dem Baume zeigen.
Geholfen sei erst dann, wenn man bestimmte Vorschläge
machen könne, wodurch die oorgeschlagene Steuer ersetzt wer¬
den könne; so lange sei die Ablehnung des Entwurfs nicht
zu rechtfertigen.

Abg. Hullmann : Er sei im Ganzen mit dieser Auf¬
fassung einverstanden, müsse jedoch seine jetzige Ansicht recht-
fertigen. Obwol er nämlich im Jahre 1858 für das Princip
des jetzigen Entwurfs, den Errichtungsstempel, gewesen sei,
habe er sich doch nachher überzeugt, daß, wenn keine zwingen¬
den Gründe vorhanden seien, der Errichtungsstempel zu ver¬
werfen sei und das Gesetz auf das Princip des Productionsstem-
pels gegründet werden müsse. Wenn er trotzdem jetzt dem Regie-
rungsentwurfe zustimmen werde, so wolle er angeben, wie er dazu
gekommen sei. Er sei der Meinung, daß die Vorlage der
Regierung nur abgelchnt werden dürfe, wenn man bei dem
unzweifelhaft vorliegenden finanziellen Bedürfnisse bessere
Steucrwcge aufweisen könne, auf denen derselbe Betrag er¬
zielt werden könne.

Er sei daher im Steuer- und im Finanzausschüsse be¬
müht gewesen, eine Einigung zu anderweiten Vorschlägen zu
Stande zu bringen, nm alsdann dieselben mit einiger Aus¬
sicht auf Erfolg vor den Landtag bringen zu können. Diese
Bemühungen seien jedoch vergeblich gewesen. Jetzt sei er der
Ansicht, daß die beantragte Stempelsteuer-in Zukunft nicht
entbehrt werden könne, ebenso tvenig wie sich eine Er¬
höhung der Grundsteuer auf die Dauer n werde vermeiden
lassen.

Am gerechtesten habe es ihm geschienen, den gesteigerten
finanziellen Bedürfnissen dadurch abzuhelfen zu suchen, daß
im Anschlüsse an die Einkommensteuer das fundirtc Einkommen
einem höheren Procentsatze unterzogen werde, als das nicht
fundirtc. DaS Einkommen, welches ans die Erben übergehe,
sei leistungsfähiger, weil dauernder, als dasjenige, welches
durch die tägliche Arbeit gewonnen werde. Es sei daher auch
ein höherer Procentsatz hier gerechtfertigt. —

Abgesehen von den Mitteln und Wegen, glaube er, daß
wir weitere Steuern auf die Dauer nicht würden vermeiden
können. Die Grundsteuer halte auch er für eine ungerechte
Steuer insofern, als dabei die Schulden nicht berücksichtigt
würden und das anderweite fundirtc Einkommen nicht getroffen
werde.

Er sei daher geneigt gewesen, einen Antrag an den Land¬
tag zu bringen dahin, daß derselbe sowol die Grundsteuer
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tvie dir Stempelsteuer ablehnen, an Stelle dieser Steuern da¬
gegen eine Steuer vom fundirlen Einkommen etwa mit lOch
oder eine entsprechende Vermögenssteuer bewilligen möge. Die
beiden Positionen unseres Einnahme-Budgets, welche alsdann
durch den Wegfall der Grund- und Stempelsteuer leer wur¬
den, würden sich durch diese neue Steuer decken lassen. Die
Besteuerung des nicht schuldenfreien Grundbesitzes würde im
Wesentlichen dieselbe bleiben; denn dann würden die Inhaber
der Hypotheken die sonst diesen Grundbesitz treffende Steuer
zahlen müssen. Das übrige vorhandene fundirte Vermögen
aber, der Nest des Kapitalvermögensund das productiv an¬
gelegte Vermögen würde ausreichend mit iPg das aufbrin¬
gen, was jetzt durch die Stempelsteuer gedeckt werden solle.

Er habe leider mit diesem Vorschläge nicht so viel An-
klang gefunden, daß er es unternehmen könne, einen dahin¬
gehenden Antrag zu stellen.

In Ermangelung anderer Vorschläge aber halte er bei
dem unabweisbaren Bedürfnis; dafür, daß die Stempelsteuer,
wie der Entwurf sie beantrage, nicht abgelehnt werden dürfe.
Er sehe sich daher zu seinem Bedauern genöthigt, dem Ent¬
würfe zuzustimmen. Aus demselben Grunde habe er auch
für den Zuschlag zur Grundsteuer gestimmt, obwol auch diese
im Princip seine Billigung nicht finde. Wenn man das Be-
dürfniß anerkennen müsse und zur Deckung desselben eine
bessere und angemessenere Steuer nicht zu bieten vermöge, so
müßte man die von der Staatsregierung vorgeschlagenen
Steuern annehmeu.

Abg. Cammamn Er habe im Ausschüsse die Ansicht
vertreten, daß der Verkehr möglichst wenig gehemmt werden
dürfe und daß daher der Errichtungsstempel zum mindesten auf
öffentliche Urkunden beschränkt werden müsse. Wie lästig es
für den Privatverkchr sei, wenn gleich bei der Errichtung
einer Urkunde Stempelpapier, daN oft erst stundenweit herge¬
holt werden müsse, verwendet dezw. innerhalb 8 Tagen die
Urkunde nachgestempelt werden müsse, liege klar auf der Hand.
Dann komme aber hinzu, daß die Steuer in den meisten
Fällen denjenigen treffe, der sie am wenigsten tragen könne.

Der Privatverkehr habe sich bisher in de» meisten Fällen
der Steuer entzogen; das werde aber, auch bei Zugrunde¬
legung des Productionsstempels, in Zukunft nicht in der bis¬
herigen Weise geschehen können. Bei dem neuen höheren Tarif
tverden auch, wenn man das Princip des Productionsstempels
annehme, die Steuern nicht viel weniger aufbringeu. Statt
deS bisherigen höchsten Stempels von 60 Thaler würde nach
diefcm Tarif in Zukunft in vielen Fällen 100 Thaler und
mehr bezahlt werden müssen. Ferner werde für alle Urkun¬
den, die ingrofsirt werden sollten, für Ehestiftungen, Jllaten-
verzeichnisse, Cessionsurkunden, öffentliche Verkäufe u. s. w.
nach wie vor Stempelpapier erfordert. Es werde sich daher
gewiß schon durch den neuen Tarif, wenn er angenommen
tverden sollte, die gehoffte Mehreinnahme erzielen lassen.
Sollte eS nicht der Fall sein, so müsse man eine andere nicht

so drückende und gerechtere Steuer nehmen, um das Deficit -
zu decken.

In diesem Falle müsse er dem Vorschläge des Abg.
Hüll mann  beistimmcn. Auch er halte die Steuer auf das
fundirte Einkommen für gerechter, als die Grundsteuer und
aus diesem Grunde habe er auch gegen die Erhöhung der
Grundsteuer gestimmt.

Reg-Kommissar Jansen : Er wolle den Ausführungen des
letzten Redners gegenüber doch darauf Hinweisen, daß der jetzige
Gesetzentwurf doch auch wesentliche Erleichterungen, im Ver¬
gleich zu dem bestehenden Zustande, einführe; so seien alle
Urkunden unter 50 Thaler von der Stempelpflicht befreit,
wodurch eine Masse Beschwerden des kleinen Verkehrs weg¬
sallen würden. Dann sei aber auch die Verwendung des
Stempels viel leichter gemacht, indem statt des schwerfälligen
StempelpapierS in vielen Fällen Stempelung, Erhebung durch
Sportelnotirung und Stempelmarken angewcndet werden könn¬
ten. Im Hinblick auf diese Erleichterungen hege die Staats-
regieruug die Hoffnung, daß die Bewegung des Publikums
dem Stempel gegenüber in Zukunft eine weit freiere sein
werde als bisher, wenn auch die Abgabe selbst etwas höher
gegriffen und allgemeiner durchgeführt sei.

Abg. Rüdsbttsch Das finanzielle Bedürfuiß sei aller¬
dings vorhanden und er sei auch gerne bereit, dag Deficit zu
decken und dadurch das gestörte Gleichgewicht zwischen Ein¬
nahmen und Ausgaben wieder herzustellen, er hege nicht den
Wunsch, schon bald in einen größeren Staat aufzugehen.
Allein der jetzt beantragten Steuer könne er nicht zustimmen,
weil er sie für durchaus ungerecht halte. Es müßten sich
Mittel und Wege finden, dem Bedürfnisse auf eine gerechtere
Weise abzuhelfen. Wenn diese augenblicklich noch nicht gefun¬
den seien, so müsse man sich vorläufig durch eine Anleihe zu
helfen suchen.

Abg. Selknmim II . : Wenn man sage, man könne für
die Einführung des Stempels, wie er beantragt sei, nicht
stimmen, so wolle er doch darauf aufmerksam machen, daß es
sich bei der ganzen Verhandlung gar nicht darum handle,
ob man den Errichtungsstempel oder den Productionsstempel
wolle. Den Errichtungsstempcl hätten wir bereits und wenn
die Vorlage adgelehnt werde, so werde es einfach dabei blei¬
ben. Es könne nicht etwa durch Abstimmung so ohne Wei¬
teres der Productionsstempel Angeführt werden. Wenn man
es aber nicht in der Macht habe, den Errichtungsstempel
einfach abzuschaffen, so meine er doch, daß man auch vom
Standpunkte der Gegner desselben aus,  wenn die Frage so
liege, ob man den alten beibehalten oder den neuen dafür
einführen wolle, auf die Vorlage Angehen müsse. Der neue
Stempel sei nur vortheilhafk, da die Vorlage verschiedene
Erleichterungen biete. Er sei für denselben, weil er sich er¬
hebliche finanzielle Vortheile davon verspreche.

Abg. Cammann : Es sei richtig, daß der Errichtungs¬
stempcl bereits gesetzlich bestehe. Allein es handele sich jetzt um

10 *
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ein ganz neues  Gesetz und hier sei der Ausschuß der Ansicht
gewesen , daß man demselben das neue Princip zu Grunde
legen müsse . Er verkenne die Vortheile auch nicht , die der
Entwurf biete . So habe er es mit Freuden begrüßt , daß
die Cessionen in die zweite Classe gesetzt und daß alle Urkun¬
den unter 50 Thaler von der Stempelpslicht befreit sein
sollten . Da aber die Vorlage nicht ergebe , in welcher Aus¬
dehnung die Stempelmarkeu rc . zur Anwendung kommen soll¬
ten , so sei es bedenklich , auf dieselbe cinzugehen.

Abg . Hrrllmaun : Es sei allerdings richtig , daß wir
den Errichtungsstempel jetzt schon hätten . Wenn aber das
bestehende Gesetz revidirt werden solle und die Regierung be¬
harre bei der Revision aus dem Errichtungsstempel , während
der Landtag den Productionsstempel zu Grunde gelegt zu
sehen wünsche , so würde er doch kein Bedenken dabei haben,
den neuen Entwurf abzulehnen . Das Princip de» bestehen¬
den Gesetzes sei sehr gemildert dadurch , daß nach dem Gesetze
die Straffälligkeit erst eintrete mit der Production . Der
jetzige Entwurf werde aber dadurch lästig , daß die Straffällig¬
keit schon in einem Augenblicke eintrete , wo dieselbe gar nicht
controlirbar sei und daß daher die Befolgung des Gesetzes
lediglich von dem Gewissen des Einzelnen oder seiner etwaigen
Furcht vor Strafe abhänge und daß endlich die Verfolgung
etwaiger Contraventioncn zu unerträglichen Eingriffen in die
persönlichen Verhältnisse nicht bloß der Schuldigen , sondern
auch der bloß Verdächtigen führen müsse.

Abg . Rüder : Ihm scheine die Besteuerung des fuu-
dirten Einkommens , von welchem vorhin der Abg . Hull-
mann  gesprochen habe , ein Punkt zu sein , der einer größeren
Beachtung würdig und vielleicht geeignet sei, dem vorhandenen
Bedürfnisse abzuhelfen . Es sei eine Schattenseite der Aus¬
schüsse , daß solche Erörterungen , die vielleicht sehr eingehend
gewesen seien , in seinem Schooße blieben und nicht in die
ganze Versammlung dringen könnten . Er glaube aber , daß
man diesen Gedanken weiter verfolgen müsse , um allen An¬
sprüchen gerecht werden zu können.

Er halte es für eine nationale Pflicht , daß mau suchen
müsse , der Staatsregierung in ihrem Bestreben , das Deficit
zu decken , zu Hülfe zu kommen . Einmal sei es eine Pflicht
gegen das Gesammt - Vaterland , daß wir uns bemühen müß¬
ten , noch als Einzelstaat zu existiren , wegen des im
Süden herrschenden Mißtrauens , welches durch jede neue
Annexion im Norden nur noch verstärkt werden würde ; so¬
dann sei es Pflicht deßhalb , weil in verschiedenen der Klein¬
staaten gesundes Leben sei , welches sich dem ganzen Nord¬
deutschen Bunde mittheilcn muffe . Es sei nicht wünschens-
werth , daß allein das preußische Shstem , dessen Licht - und
Schattenseiten er während eines 16 jährigen Aufenthalts in
diesem Lande genauer kennen gelernt habe , sich überall geltend
mache und Alles durchdriuge.

Man müsse daher Mittel und Wege aufsuchen , um un¬
serem Staatswesen die Möglichkeit der Fortexistcnz zu sichern.

Sich bloß hinsetzen und den Beutel zuzuhaltcn , sei nicht genü¬
gend . Man müsse die Maschine auch speisen , wenn sic fort¬
arbeiten solle . Er finde , daß mau allen Anlaß habe , den
Gedanken von Hullmann  weiter zn verfolgen.

Abg . Schulze : Er wolle kurz angeben , was ihn veran¬
laßt habe , dem Anträge der Mehrheit beizustimmen . Es sei
einmal das unabweisbare Bedürfnis ; , welches gedeckt werden
müsse , und dann seine Ueberzeugnng , daß eine Erhöhung der
Stempelsteuer , weil wir diese Steuer bereits hätten , nicht so
drückend sein werde , als eine ganz neue Steuer . Den Weg,
welchen der Abg . Hullmann  vorgeschlagen habe , halte er
für ungeeignet . Die Vermögenssteuer von IK/o werde lange
nicht so viel bringen , wie der Abg . Hullmann  angenom¬
men habe . Man würde , wenn man mit dieser Steuer nur
einigermaßen was erzielen wolle , ZO/g und darüber nehmen
müssen und dann würde über diese Steuer ebensoviel geseufzt
werden , wie über die andere . Für die Grundsteuer habe er
nur deßhalb gestimmt , weil das finanzielle Bedürfnis ; so
dringend sei.

Wenn er indessen dem Anträge der Mehrheit beigetreten
sei , so sei damit nicht gesagt , daß er dem Entwürfe überall
zustimme.

Präsident: Da sich Niemand mehr zum Worte gemel¬
det habe , so werde er zur Abstimmung schreiten und zuerst
über den Antrag der Minderheit Nro . 1 . und falls dieser ab¬
gelehnt werden sollte , über den Antrag Nro . 2 abstimmcn lassen.

Abg . Rüdebusch : Er beantrage , daß hinsichtlich des
Antrags Nro . 1 . namentliche Abstimmung stattfindc.

Dieser Antrag wird unterstützt und sodann der Antrag
Nro . 1. in namentlicher Abstimmung mit 29 gegen 20 Stim¬
men angenommen . Mit Annahme dieses Antrages ist zugleich
der Antrag Nro . 2 erledigt.

Es stimmten für den Antrag Nro . 1 : Huchting,
Janssen , Lüersscn , Müller , Niebour , Oetken I .,
Oetken  II ., O ldej o Han ns , Orth , Ramien , Rüde¬
busch , Schildt , Schrimper , Schwegmann , Selk-
mann I ., Struthofs , Stuckenborg , Tantzen,  Mil¬
lers , Abels , Ahlhorn , Arkenau , Beckhusen,
Böhmcker , Bremer , Brockhaus , Cammann , Eilks,
Eissel.

Gegen denselben die Abgeordneten : Höltermann,
Huber , Hullmann , Köhler , Krahn , Lentz , Pan-
cratz , Rüder , Russell , Schomann , von Schrenck,
Schulze , Selkmann  II ., Strackerjan I ., Stracker-
Strackerjan  II ., Strackerjan  III ., Bartel , Brör-
mann , Bulling , Deeken.

Der Abg . Taphorn  war abwesend.
4 . Bericht desOrganisationsausschusses über

den Entwurf eines Gesetzes für das Großherzog¬
thum , betr . die Organisation des Staatsmini¬
steriums und einiger demselben untergeordneten
Behörden.



77

Abg . Ahlhorn : Von vielen Seiten sei der Wunsch

geäußert worden , daß diese Vorlage solange von der Tages¬
ordnung entfernt werden möge , vis die Regulativfrage mit
verhandelt werden könne . Der Bericht des Finanzausschusses
über die letzte Frage sei auch bereits fertig und könne schon
morgen vertheilt werden . Es werde dadurch also kein sonder¬
licher Aufschub veranlaßt nnd halte auch er es für besser, daß
beide Vorlagen zusammen verhandelt würden . Er stelle daher
den Antrag:

der Landtag wolle beschließen , den vorliegenden Gegen¬
stand , bctr . die Organisasion deS Staatsministeriums
w . von der heutigen Tagesordnung zu entfernen und
ersuche zugleich die Staatsregierung , sich hiermit ein-

, verstanden zu erklären.
Präsident : Die Geschäftsordnung bestimme, daß, wenn

Abänderungen der bereits fcstgcftellten Tagesordnung bean¬
tragt würden , der Landtag solche , soweit es sich um Regie¬
rungsvorlagen handle , nur mit Zustimmung der Regiernngs-
bcvollmächtigten beschließen könne.

Regierungscommissar Jansen : Die Staatsregieruug
mache die Sache vom Beschlüsse des Landtags abhängig.

Ter genügend unterstützte Antrag des Abg . Ahlhorn
wird hierauf angenommen und demgemäß die Verhandlung
über den vorliegenden Gegenstand von der heutigen Tages¬
ordnung entfernt.

4 . Bericht des Organisationsausschusses über
den Entwurf eines Gesetzes , betr . Neue Bestim¬
mungen zu dem Gesetze vom 29 . August 1857
wegen Einrichtung der Aemter im Hcrzogthum
Ol den bürg.

ES werden zunächst Art . 1 des Entwurfs und die beiden
Ausschußanträge Nro . 1 und 2 zur Debatte verstellt . Im
Anträge Nro . 1 beantragt die Mehrheit des Ausschusses:

der Landtag wolle dem Art . 1 seine Zustimmung er-
theilen,

im Anträge Nro . 2 die Minderheit:
Ablehnung des Art . 1.

Reg .-Kommissar Bucholtz : Nachdem die Majorität des
Ausschusses dem Principe des Art . 1 des Entwurfs seine voll¬
ständige Billigung zugesprochen habe , sei er der Hoffnung,
daß der Landtag demselben nicht entgegentreten werde . Zu
allem Uebcrslusse ersuche er die Versammlung noch , bei der
vorliegenden Frage nicht rein theoretische Principien über die
Trennung der Justiz und Verwaltung auf die Spitze zu
zu treiben und solcher Principien wegen eine Einrichtung ab¬
zulehnen , die in der bisherigen Verwaltung als ein Bcdürf-
niß hervorgetreten sei und dazu nicht unerhebliche finanzielle
Vortheile mit sich führe . Das Letztere sei eine Rücksicht , die
uns ja jetzt mehr als bisher leiten müsse.

Abg . Ahlhorn : Er sei für den Antrag der Minderheit.
Es möge sein , daß nach dem Staatsgrundgesetze eine solche
Einrichtung zulässig sei , allein das Äaatsgrundgcsetz wolle

doch im Ganzen die Trennung von Justiz und Verwaltung.
Ein ähnliches Verfahren , wie das jetzt vorgeschlagcne , werde
von der Regierung schon augenblicklich in einzelnen Fällen
befolgt . Jetzt wolle sie dasselbe nur noch weiter ausdehnen.
Er halte es nicht für räthlich , dem Verlangen zu entsprechen.
Die Rechtspflege sei ein viel zu wichtiger Gegenstand , als
daß man sie nicht vollkommen unabhängig hinstellen müsse.
Wir erfreuten uns gegenwärtig einer guten Justiz und müß¬
ten darauf sehen , sie uns auch für die Zukunft zu erhalten.

Abg . Deeken : Auch er müsse den Antrag der Minder¬
heit empfehlen . Es sei jedenfalls bedenklich , wenn es auch
nicht absolut gegen das Staatsgruudgesetz verstoße , wenn
man jetzt wieder anfangen wolle , die bis jetzt geirennten Ge¬
biete zu verbinden.

Es sei keine Principienreiterei , wenn man hier am Prin¬
cipe festhalten wolle . Namentlich aber sei diese Verbindung
bedenklich , wenn demnächst solche Einrichtungen getroffen wer¬
den sollten , wie sie der Art . 2 in Aussicht stelle . Wenn
dann an dem einen Orte der Amtmann , an dem andern der

Richter seinen Sitz habe und ihnen zusammen ein dritter Be¬
amter zugewiesen werde , der etwa  am Sitze des Amtmanns
wohnen werde , so werde oft thatsächlich das Amtsgericht in
zwei Theile getrennt werden , und in dem einen Theile der
Hülfsbeamte die richterlichen Geschäfte wahrnehmen , der , wenn
er noch jung sei und nicht recht Bescheid wisse, sich vom Amt¬
mann Instructionen holen werde . — Sodann sei es aber
auch aus andern Rücksichten nicht förderlich , einen Beamten
anzustellen , der nach beiden Seiten hin aushelfen solle . Es
werde sich darum handeln , wie viel Geschäfte er von dem

einen und wie viel von dem andern zugcwiesen erhalten solle.
Bei der Justiz sei allerdings - eine Trennung der Geschäfte
nach Buchstaben oder nach Districten möglich ; ein Gleiches
sei aber bei den Verwaltungsgeschäften nicht thunlich ; eS werde

hier immer daraus ankommeu , wie viel der Verwaltungs¬
beamte dem Hülfsbeamten überweisen wolle . Dann werde
aber alles davon abhängen , wie der Amtmann und Amts¬
richter mit einander stünden und es könne leicht Unfrieden
zwischen beiden entstehen , wenn z. B . der Amtmann dem
Hülfsbeamten mehr übertragen wolle , als der Amtsrichter für
dienlich erachte . Daß dies aber den Geschäften nicht förder¬
lich sein könne , liege auf der Hand.

Allerdings verkenne er nicht , daß die jetzige Einrichtung
insofern mangelhaft sei , als es mit den Anfangsstellen jetzt
mißlich bestellt sei. Es würde besser sein , wenn der Anfänger
sich nach beiden Seiten hin ausbilden und sowol in den Ju¬
stiz - als in den Verwaltungsgeschäften sich Erfahrung sam¬
meln könne , um sich dann später selbst für das eine oder
andere Fach zu entscheiden . Jetzt gehe es , wie das Schicksal
es gerade wolle und , wenn nicht eine entschiedene Abneigung
vorhanden sei, bleibe man in der Regel in dem Fache , in
dem man zufällig angefangen.

Das durch die neue Einrichtung zu erzielende Ersparniß
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halte er nicht für nennenswert !?. Jetzt sei nur in Westerstede
ein solcher Beamter , der nach beiden Seiten hin auszuhelfen
habe . Ob auch bei andern Aemtern ein gleiches Bedürsniß
sich geltend machen werde , wisse er nicht . Aber auch ange¬
nommen , das; sich noch in 3 oder 4 Aemtern , was viel ge¬
rechnet sei, dasselbe Bedürfnis ergebe , so sei die Ersparnis
doch nur eine geringe . Ein Beamter mit 420 Thlr . Gehalt
werde für eine solche Zwittcrstellnng , in der er nach zwei ver¬
schiedenen Seiten hin frei und selbstständig handeln solle , nicht

geeignet sein . Dazu werde ein älterer und gereifterer Beamter
nöthig sein , und man müsse also einen Gehaltssatz von min¬
destens 500 Thlr . rechnen.

Wenn aber das Bedürfnis wirklich ein zwingendes sei
und beide Beamte , Amtmann und Amtsrichter , nicht auskom-
men könnten , so sei es gewiß besser , daß dann nach beiden

Richtungen hin ordentlich Hülfe geschafft werde und Jedem ein
Auditor mit 420 Thlr . zugeordnet werde . Dadurch würden
die Nachtheile vermieden , die in der Zwitterstellung eines ein¬
zigen nach zwei verschiedenen Seiten hin aushelfenden Hülfs-
beamten lägen . Die paar hundert Thalcr , die dies mehr
kosten würde , würden auf 3 oder 4 Aemter , wo eine solche
Aushülfe nöthig sei, nur die Summe von 1000 bis 1200 Thlr.

mehr ergeben . Eine so geringe Ersparnis könne aber keine
Veranlassung sein , in das Princip der Trennung von Justiz
und Verwaltung ein Loch zu reißen.

Abg . Bartel : Es lasse sich nicht verkennen , daß durch
die beabsichtigte Aenderung des Aemtergesetzes das Princip
der Trennung von Justiz und Verwaltung einigermaßen ver¬
letzt werde . Allein es rechtfertige sich dies aus praktischen
Rücksichten und man müsse darum nicht starr am Principe

festhalten , zumal , da die Abweichungen vom Principe nicht be¬
deutend seien . Da jedoch diese Abweichungen leicht weiter
ausgedehnt werden könnten , so müsse man sie möglichst zu
begränzen suchen . Nun sei aber , wie auch schon der Abg.
Deeken  hervorgehoben habe , auch dann , wenn Amt und

Amtsgericht sich getrennt von einander an verschiedenen Or¬
ten befänden , die Staatsregierung ermächtigt , einen Beamten
zur Aushülfe für die beiden an verschiedenen Orten wohnen¬
den Beamten zu ernennen . Dann könne es leicht eintreten , daß
der Hülssbeamte am Orte des Verwaltungsbeamten seinen
Sitz angewiesen erhalte und daß in Folge dieses Verhältnisses
ein Theil der Justizpflege thatsächlich wieder in die Hände
der Verwaltung komme . Diese Möglichkeit müsse aber ver¬
mieden werden und deswegen stelle er folgenden Antrag:

dem Art . 2 . tz. 1. werde folgender Zusatz angefügt:
«Im Falle einer solchen Trennung finden die Bestim¬
mungen des Art . 1 . keine Anwendung " .

Dieser Antrag wird unterstützt und von dem Präsidenten
sogleich mit zur Verhandlung gebracht.

Abg . Hullmann : Er werde sowol für den Regierungs-
antrag als auch für den Antrag des Abg . Bartel  stimmen.
Auch er müsse es für ein Stück Principienreiterei erklären , wenn

man dem Entwürfe damit entgegentrete , daß das darin vor¬
geschlagene Verfahren staatsgrundgesetzwidrig sei . Die Ge¬
fahren der Vereinigung von Justiz und Verwaltung in der
untersten Instanz hätten darin gelegen , daß die alten Ver-
waltnngsbeamten , die allmählig der Justiz fremd geworden
wären , auch hätten Recht sprechen sollen . Diese Gefahr werde
aber bei der jetzt beabsichtigten Aenderung nicht herantreten,
denn es seien jüngere Beamte , die zugleich in der Verwal¬
tung und in der Justiz aushelfen sollten und diese seien zu¬
folge ihrer erst kurz hinter ihnen liegenden Studien und Exa¬
mina vorzugsweise Juristen , die erst die Verwaltungsgcschäfte
kennen lernen müßten und mit ihrer ganzen Denkweise dem
richterlichen Berufe viel näher ständen.

Er sei mit dem Abg . Bartel  der Meinung , daß eine
Gefahr bloß da vorliege , wo eine örtliche Trennung der bei¬
den Beamten eintrete und doch Beiden ein und derselbe Hülfs-
beamte zugewiesen werden solle . Da sei die Gefahr , daß der
Justizbeamte wieder znm Untergebenen des Verwaltungsbe¬
amten werde.

Das von der Staatsrcgierung beabsichtigte Verfahren
sei aber namentlich auch im Interesse dck>Staatsdienste ?, selbst
zu begrüßen . Er habe es an sich selbst erfahren , daß es
eine treffliche Vorschule für den künftigen Richter sei , wenn
er sich zuvor auch in der Verwaltung nmgesehcn habe und
wie er, seien auch viele andere richterliche Beamte , die früher
in der Verwaltung thätig gewesen seien , dieser Ueberzengung.
Das erweitere den praktischen Blick und gebe eine tiefer be¬
gründete Sachkenntniß , welche der Richter nothwendig haben
müsse . Namentlich aber , wenn man dahin strebe , den Ge¬
richten bei Konflikten mit der Verwaltung eine größere Com-
petenz zu geben , sei es durchaus nothwendig , daß der Richter
besser in der Verwaltung Bescheid wisse , als es ohne eine
frühere Beschäftigung in der Verwaltung in der Regel der
Fall sei.

Schon der aus dieser Aenderung zu erwartenden Erspar-
niß wegen müßten aber auch Andere , die auf den von ihm

hervorgehobencn Vortheil nicht so großes Gewicht legten , dem
Entwürfe zuzustimmen und an ihren Lieblingsideen ein Opfer
bringen . Wenn der Abg . Deeken  es für im Interesse des
Staatsdienstes liegend erklärt habe , daß , wo eine AuShülfe für
beide Beamte nothwendig sei , anstatt eines nach beiden Sei¬
ten hin aushelfenden Hülfsbeamten jedem der beiden Beamten
ein besonderer Gehülfe mit dem niedrigsten Gehaltssätze zuge-
wiesen werde , so sehe er gerade darin einen doppelten Nach¬
theil für den Staatsdienst : einmal den , daß alsdann die Ge¬
schäfte , welche einer thun könne , auf zwei vertheilt würden;
sodann den , daß der Staat sich schlechter bei zwei Beamten
mit je 420 Thlr ., als bei einem mit 600 Thlr . Gehalt stehen
würde . Es sei feiner Meinung nach gerade zu wünschen , daß
die niedriger besoldeten Stellen , auf denen man ein aus¬
reichendes Auskommen nicht habe , vermindert , anstatt ver¬
mehrt würden.
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Präsident : Es sei zweckmäßiger, wenn er auch den
Art . 2 sogleich mit zur Berathung verstelle.

Abg . Russell : Er liebe es auch nicht , Principien mit
Consequenz durchzuführen ; man müsse dem praktischen Leben
Rechnung tragen ; aber er palte den Rcgierungsentwurf auch
nicht für praktisch . Im Principe sei derselbe durchaus nicht
zu billigen . Wolle man keine Verwaltungsjustiz , so müsse
man die Trennung der Justiz von der Verwaltung aufrecht
erhalten . Hier aber habe man ein Binduugsmittel vor sich,
wodurch , die Verwaltungsjustiz wieder eingeschmuggelt werde.
Und gerade , um Vertrauen für die Justiz zu gewinnen , habe
man sie aus der Verbindung mit der Verwaltung befreit.
Wenn ein junger Mann beiden Beamten zur Hülfsleistung
zugewiesen werde , so würden über seine Verwendung selbst
bei der besten Geschäftsordnung Konflikte entstehen und das
könne nur zum Nachtheil für den Staatsdienst gereichen : es
müßten denn schon die beiden Beamten sehr rücksichtsvoll
gegen einander sein , wenn ein solcher Nachtheil nicht eintreten
solle. Auch jetzt habe man die Bestimmung , daß bei Tensio¬
nen der eine Aktuar den andern als Protokollführer vertreten
solle ; aber diese Bestimmung sei meistens nicht durchführbar,
weil jeder Beamte seinen Aktuar brauche . So werde es hier
auch gehen . Ter eine Beamte werde dem Hülfsbeamten mehr
zuwenden , der andere weniger und das werde eine Quelle von
Collifloucn sein . Cs könne in einzelnen Fällen gut gehen;
in den meisten Fällen aber werde diese Einrichtung nichts als
Unzuträglichkciten zur Folge haben.

Die Ersparnis werde überdies eine äußerst geringe sein.
Ls seien wenige Aemter , wo ein solcherjHülfsbeamter nöthig sei.
Die Verwaltung könne fast überall so auskommen . Im In¬
teresse der Justizpflege liege es aber nicht , daß sie thcilweise
den Händen eines ganz jungen Beamten anvertraut werde.
Gerade bei den Amtsgerichten erfordere sie noch viel eher , wie
bei den Collegien , einen älteren erfahrenen Mann . Das be¬
dinge die große Selbstständigkeit des Amtsrichters in den ihm
anvertrauten Geschäften , nicht bloß in der eigentlichen Recht¬
sprechung , sondern vor allem auch in der Aufnahme von Ur¬
kunden . Dazu sei ein gereifter Mann nothwendig.

Die geringe Ersparniß könne ihn nicht veranlassen , von einer
so guten Einrichtung , wie der bestehenden , Abstand zu neh¬
men. Auch sei eine solche Einrichtung , wie sie beabsichtigt
werde , weder in Preußen noch in Hannover , und könne man
sie daher auch hier entbehren.

Sollte jedoch der Landtag auf den Entwurf eingehen,
so empfehle er doch eventuell den Antrag des Abgeordneten
Bartel,  weil dieser die Neuerung minder gefährlich mache.

Präsident : Er erhalte soeben folgenden Antrag vom
Abgeordneten Hullmann,  der sich auf den vorliegenden Ent¬
wurf beziehe:

der Landtag beschließe folgenden Artikel 3:
»die Ansprüche des Grafen Galen  aus Belastung

eines Amtes bezw . Amtsgerichts zu Dinklage sind
erloschen . "

Wenn dieser Antrag genügend unterstützt sei , werde er ihn
nachher zur Verhandlung bringen.

Der Antrag wird hipreichend unterstützt.
Abg . Rüder ; Er wolle eine praktische Seite hervor¬

heben . Man sei jetzt darüber aus , die Competenz der Aemter
zu vermehren , das werde auch eine Vermehrung der Arbeit
zur Folge haben . Es werde daher häufig doch Hülfe nöthig
sein . Wenn man die Vereinigung jetzt nicht zulasse , so werde
es vielleicht nöthig werden , an Aemtern , wo nach beiden Sei¬
ten hin Aushülse nothwendig sei , zwei  junge Leute anzu¬
stellen , von denen keiner zum Vollen Beschäftigung finde . Es
sei aber wünschenswert !), daß die jungen Arbeiter sich an
ganze  Arbeit gewöhnten und lernten , ihren Platz voll aus¬
zufüllen.

Abg . Ahlhorn : Er wolle sich noch über den Antrag Nro . 3.
äußern . Er halte denselben für sehr praktisch . Früher habe
man einmal gewünscht , daß auch nach Burhave ein Amts¬
richter gesetzt werden möge . Das habe aber nach dem bishe¬
rigen Aemtergesetzc zu Zweifeln Anlaß gegeben , ob es zu¬
lässig sei . Die Mehrzahl habe sich dahin ausgesprochen , daß
es nicht gehe . Diesen Zweifeln würde dadurch abgeholfen und
könne er daher wol für den Antrag 3 . stimmen . Dem An¬
träge 2 aber und auch dem Anträge des Abg . Bartel
könne er nicht beistimmen , weil er das Princip der Trennung
der Justiz von der Verwaltung für viel zu wichtig halte , als
daß er in irgend eine Schmälerung desselben einwilligen
könne.

Abg . Schomann : Er könne den Antrag der Minder¬
heit nur aufs wärmste zur Annahme empfehlen . Wir hätten
die vollständige Trennung der Justiz von der Verwaltung
und müßten uns sehr hüten , den ersten Schritt zu thun , die¬
ses Princip zu durchbrechen.

Es sei gesagt , das Princip der Trennung der Verwal¬
tung und Justiz sei deßhalb eingeführt worden , weil die alten
Verwaltungsbcamten der Justiz vollständig entfremdet gewesen
und gleichwol die Rechtsprechung gehandhabt hätten.

DieS könne der Grund wol nicht gewesen sein ; ein so
vorübergehender Grund werde die Gesetzgebung schwerlich
veranlaßt haben , ein so durchgreifendes Princip zur Ausfüh¬
rung zu bringen . Der Grund könne nur der gewesen sein,
daß man zu der Einsicht gelangt sei, daß beide Fächer so be¬
deutend seien , daß ein Einzelner nur in einem Fache etwas
Tüchtiges leisten könne.

Wenn man jetzt wieder auf dem Wege der Vorlage zur
Verwaltungsrechtspflege zurückkehren wolle , so würde man in
den unteren Instanzen eine bunte Musterkarte von verschie¬
denen Einrichtungen haben . Hier ein Amtsrichter , für sich
allein und selbstständig , — da sei das Princip der Trennung
noch in Geltung — , neben ihm vielleicht ein junger halb-
schichtiger Assessor , theils mit Verwaltungs -, theils mit richter-
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lichen Geschäften betraut — in diesem Gebiete habe das
Princip anfgehört, in Geltung zu sein.

Ans diesem Wege, glaube er, würden die alten Amt¬
männer wieder eingeschmuggelt. Was erst ein ausnahms¬
weises Verhältnis sei, werde allmählig zur Regel werden und
so der Fortschritt, der bisher gemacht sei, wieder verloren
gehen.

Berichterstatter SelkMittM II . : Er wolle sich noch
ein paar Worte über den Antrag des Abg. Bartel  erlauben,
da dieser Gegenstand auch im Ausschüsse zur Sprache gekom¬
men sei. Der Ausschuß sei darauf nicht weiter eingeganqen,
weil er es als selbstverständlich betrachtet habe, daß bei ört¬
licher Trennung ein solcher Hülssbeamter nicht eintreten könne.

Unzweifelhaft werde es auch nicht die Absicht der Staats¬
regierung gewesen sein, in einem solchen Falle den beiden
Beamten einen gemeinschaftlichen Hülfsbcamten zuweisen zu
können. Da jedoch derartige Bedenken in der Versammlung
getheilt würden, so glaube er sich im Sinne des Ausschusses
dahin aussprechen zu können, daß derselbe mit dem Anträge
des Abg. Bartel  einverstanden sei.

Was nun die Weiler gegen den Entwurf geltend gemach¬
ten Bedenken anbelange, so habe die Mehrheit der Redner
bereits zugegeben, daß die Aenderung nicht im Widerspruch
mit dem Staatsgrundgesetze stehe. Man halte dieselbe jedoch
bedenklich im Interesse der Justizverwaltung. In dieser Be¬
ziehung habender schon der Abg. Hullmann  hervorgehoben,
daß die Bedenken, welche früher zu der Trennung führten,
darin gewurzelt hätten, daß die älteren in der Verwaltung
ergrauten Verwaltungsbeamten nicht für geeignet gehalten seien,
die Justiz ordentlich zu verwalten, daß aber diese Bedenken
bei den jetzt zu verwendenden jüngeren, juristisch gebildeten
und vor nicht langer Zeit von der Universität zurückgekchrten
Beamten nicht zutreffend seien.

Was die Ersparniß betreffe, so habe zwar der Abg.
Deeken  vorgerechnet, daß, wenn statt des einen älteren Hülfs-
beamten zwei Auditoren den Beamten zugewiesen würden, da¬
durch nur wenige hundert Thaler Kosten mehr entstehen wür¬
den. Aber er wolle doch bemerken, daß, wenn vielleicht beim
Verwaltungsbeamtcn ein solcher Auditor genügen könne, dem
Justizbeamten mit einem solchen wenig genützt sei. Wenn
der Gehülfe desselben nicht selbstständig als Richter auftreteu
könne, wozu er ja definitiv angestellt sein und den Nichtereid ge¬
leistet haben müsse, könne er den richterlichen Beamten nur
sehr wenig erleichtern. Neben dem Actuar und Pupillen¬
schreiber werde er auch wenig zu beschäftigen sein und man
werde an einem solchen Auditor meistens einen ungenügend

beschäftigten Beamten mit 420 Thlr. Gehalt haben, und da¬
mit möge er den Staatsdienst doch nicht belasten.

Der Hülfsbeamte werde darnach ein schon älterer, erfah¬
renerer Mann sein müssen und man müsse daher als Minimum
ein Gehalt von 500 Thlr. rechnen. Insofern werde die Er¬
sparung allerdings nicht eine so bedeutende sein,- aber daß

es nicht wünschenswertst sei, solche ungenügend beschäftigte
Stellen, wie es die Auditorcnstellcn sein müßten, zu schaffen,
habe schon einer der Vorredner anseinandergesctzt. — Es
sei jedoch bisher ein Hauptpunkt in dieser ganzen Sache über¬
sehen worden! der Abg. Russell  habe gesagt: ein solcher
Hülfsbeamter werde nur bei wenigen Aemtern nöthig sein.
Das sei aber gerade die wesentliche Bedeutung des Art. 1,
daß er zu einer weiteren Verminderung der Aemter führen
werde. Es könnten in Folge dieses Artikels vielleicht drei
Aemter zu zweien oder zwei zu einem Amte mit Nutzen ver¬
schmolzen werden. Wenn aber jetzt zwei Aemter vereinigt
werden sollten, nach deren Verschmelzung der Verwaltungs¬
und Justizbeamte über ihre Kräfte zu thun bekommen wür¬
den, und man genöthigt sei, zur Aushülfc zwei junge Beamte
anzustellen, so sei das keine Verminderung der Kosten und die
ganze Vereinigung werde besser unterbleiben. Dagegen durch
den Entwurf sei in einem solchem Falle die Möglichkeit gege¬
ben, durch einen  Hülfsbeamten für beide genügende Aus¬
hülfe zu schaffen und dadurch zugleich eine bedeutende Erspa¬
rung herbeizuführen. Cs sei daher das wesentliche Gewicht
auf den Art. 1 zu legen, weil er die Verminderung der Aem-
tcr befördern werde und empfehle er deswegen den Majori¬
tätsantrag zur Annahme.

Präsident : Da Niemand mehr das Wort verlange, so
werde er zur Abstimmung schreiten und zunächst über den An¬
trag Nro. 1 und falls dieser angenommen werde, über den
Antrag des Abg. Bartel  und endlich über den Antrag des
Ausschusses Nro. 2 abstimmen lassen.

Es wird hierauf der Antrag Nro. 1 angenommen und
cs erfolgt sodann gleichfalls die Annahme des Antrages Bar¬
tel  und des Art. 2.

Präsident : Cr verstelle nunmehr den Antrag des Abg.
Hullmann  zur Berathung.

Abg. Hullmann : Sein Antrag bezwecke einen speciellen
Zusatzartikel zu dem vorliegenden Gesetzentwurfdes Inhalts,
daß die Ansprüche des Grafen Galen  auf Belastung eines
Amtes bezw. Amtsgerichtes in Dinklage erloschen seien. Rück¬
sichtlich der Geschäftsbehandlung verbinde er damit den An¬
trag , daß der Landtag beschließen möge, zur Begutachtung
dieses Zusatzartikels den Entwurf an die Commission znrück-
zuweiscn. So klar ihm selbst der Rechrspunkt auch sei, so
so sei es doch mit Rücksicht auf viele Mitglieder, die sich da¬
mit noch nicht beschäftigt hätten, gerechtfertigt, eine eingehende
Prüfung über den Rcchtspunkt durch den Ausschuß zu ver¬
anlassen.

Seiner Meinung nach seien die Ansprüche des Grafen
Galen  nicht erst aufzuheben, sondern sie seien als bereits er¬
loschen anzuschen, und zwar aus zwei Gründen: einmal habe
der bei Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit geschlossene
Vertrag eine ganz andere Behörden-Organisation zur Vor¬
aussetzung gehabt, als sie jetzt eingetreten sei, und dem Ver¬
trage stabe doch nicht die Bedeutung beigelegt werden sollen



noch können, daß das Herzogthum dadurch in Beziehung auf
etwaige Reorganisationen gebunden werden solle. Dann
wäre auch die Organisation großer Kreisämter, wie sie 1848
zur Sprache gekommen sei, nicht ausführbar gewesen, was
doch Niemand werde angenommen haben.

Der zweite Grund sei der, daß das betreffende Recht
selbst, die Patrimonialgerichtsbarkeit, als deren Entgeld die
Zusicherung anzusehen sei, durch das Staatsgrundgesctz besei¬
tigt worden und dadurch also die Gegenleistung von Seiten
des Grafen Galen,  nämlich der Verzicht aus diese Gerichts¬
barkeit, weggefallen sei. Daß die Sache jetzt zum definitiven
Austrage gebracht werde, empfehle sich deswegen, w.il gegen¬
wärtig über die Verschmelzung der Aemter Damme uns
Dinklage verhandelt werde. Vielleicht sei, wenn die Gemeinde
Lohne zum Amte Vechta geschlagen werde, ein Amt in Damme
ausreichend; es müßte aber sonst vielleicht bloß aus Rücksicht
auf Galen der Luxus zweier kostspieliger Aemter aufrecht er¬
halten oder bei einer Trennung nach Art. 2 das Amtsgericht
seinekhalben an einem Orte belassen werden, wo eS für das
ganze Amt sehr ungünstig liegen würde.

Der Antrag solle die Staatsregierung in die Lage fetzen,
ihre Entscheidung in dieser Sache allein nach ZweckiiiäßigkeikS-
rücksichten und nicht nach Rücksichten auf veraltete Verträge
fällen zu können.

Abg. Selkmarm It.: Rückstchtlich der geschäftlichen Be¬
handlung dieses Antrages sei er der Meinung, daß sich der
Ausschuß über denselben sehr wol zur zweiten Lesung äußern
könne. Es erscheine ihm nicht nöthig, daß dieses Antrages
wegen noch eine zweimalige Lesung des Entwurfs zu wieder¬
holen sei. Der Inhalt des Antrages selbst erfordere keine
zweimalige Lesung.

Abg. Hullmann: Er sei mit diesem Verfahren einver¬
standen und ziehe daher für die erste Lesung seinen Antrag
zurück, da der Ausschuß sich bereit erkläre, denselben in Be¬
tracht zu ziehen. Nötigenfalls werde er ihn zur zweiten
Lesung als eigenen Antrag wieder stellen können.

Präsident : Darnach sei jetzt eine Abstimmung über
den Antrag nicht nöthig.

5. Bericht des Organisationsausschusses über
die mit Schreibe, , Großherzoglicher Staats-
regierung vom 19. Mai (Anlage 35 ) und 6. Juni
d. I . (Anlage 40 ) vorgelegten Gesetzentwürfe,
detr. Reduktionen im Vcrwaltnngspcrsona le der
Fürsten thümer Birkenfeld und Lübeck.

Es wird zunächst der Gesetzentwurf für bas Fürsten¬
thum Birkenfeld und der darauf bezügliche Ausschußantrag
Nro. 1 zur Verhandlung gebracht.

Abg. Huber: Unter den verschiedenen Ersparungen
durch Veränderungen im Verwaltungspcrsonale sei für das Für¬
stenthum Birkenfcld namentlich auch die Aufhebung einer der
Amtsrezepturen in Aussicht genommen. Bis jetzt gebe es im
Fürstenthum drei Amtseinnehmer mit einem Gehalte von je

Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

500 bis 800 Thlr., zusammen mit einem Gehalte im mitt¬
leren Satze von 1950 Thlr. Statt dessen sollten in Zukunft
nur zwei Amtseinnehmer mit je 700 — 1000 Thlr. Gehalt,
zusammen also im mittleren Satze mit 1700 Thlr. Gehalt
angestellt werden. Die ganze mögliche Ersparung sei darnach
250 Thlr. Es sei ihm aber zweifelhaft, ob überast die Er¬
sparung so groß sein werde. Dadurch, daß ihnen die Ge-
meindehebiingen genommen seien, erlitten die Amtseinnehmer
einen großen Ausfast in ihrem Einkommen und deßhalb werde
sich vielleicht das Bestreben geltend machen, sie innerhalb der
Regulative in ihrem Gehalte möglichst zu bessern. DaS werde
die Ersparnis noch geringer machen. Wenn dieselbe aber auch
wirklich 250 Thlr. betragen sollte, dann sei doch die durch
die Aushebung entstehende Belästigung des Publikums viel
höher anzuschlagen als diese Ersparung. Zwar habe der
Provinzialrath für die Zukunft Hebungsumreise» beantragt;
ob dies' aber dafür einen Ersatz bieten werde, sei ihm sehr
fraglich, schon, weil die Leiste bäufig, wenn der Einnehmer
komme, nicht bei Kaffe sein würden. Dann würden sie nach
Birkcnseld große Wege haben und es würde daraus hinauS-
kommen, daß die ganze Ersparung der Staatskasse vielen
kleinen Leuten zur Last fallen würde. Er stelle daher den
Antrag:

„die Ziffer 2 des Entwurfs werde gestrichen, im
klebrigen aber oer Ausschußantrag angenommen."

Dieser Antrag wird unterstützt.
Abg. Eissel: Er könne den Antrag nicht unterstützen.

Die Rücksichten der Ersparung seien der Grund zu den Ver¬
änderungen in der Organisation sowol für Birkenfeld als für
das Herzogthilln. Die erhöhten Ausgaben zwängen zu Ein¬
schränkungen. In Birkenfcld habe man nicht viel Gelegen¬
heit, an großen Posten zu sparen, weil man solche nicht
habe, man müsse' daher auch an kleinen Posten zu sparen
suchen. Hier könne man eine solche Ersparuiß„rachen. Der
Abg. Huber  habe dieselbe nicht richtig berechnet; sie werde
nicht 250 Thlr., sondern 400 Thlr. betragen. Wenn der
Abg. Huber  ans die dadurch für die Bevölkerung entstehende
Beschwerniß großes Gewicht lege, so habe er solche Bedenken
nicht. Ein nicht unerheblicher Theil des im Ganzen kleinen
Bezirks mit etwa 8000 bis 9000 Einwohner,! habe keinen
größeren Weg nach Birkenfeld als nach Nohfelden; im klebri¬
gen würden die Hebnngsrciseu, die4 Mal im Jahre stattzu-
finden hätten, eine große Erleichterung gewähren. Es werde
daraus umsoweniger eine große Beschwerniß entstehen, als
eine Trennung der Gemeinde- und Staatshebuugcn eintretc
und der Gemeiudeeinnehmerseinen Sitz an dem Orte des bis¬
herigen Amtseinnehmers behalten werde. Die Staatsabgaben
aber seien nicht so zahlreich. Sie würden an Markttagen
und sonst bei gelegentlicher Anwesenheit in Birkenfeld abge¬
macht werden und nicht viele besondere Wege verursachen.

Abg. Huber: Wenn der Abg. Eissel die Ersparung,
aus 400 Thlr. schätze, so bleibe er dabei, daß sie durchschnitt-
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lieh nur 250 Thlr. betragen werde, sowie er auch dabei bleibe,
daß diese geringe Ersparung in keinem Verhältnisse zur Be¬
lästigung deS Publikums stehen werde.

Wenn der Vorredner hervorgehoben habe, daß die Ein¬
nahmen aus Staatsabgaben nicht so groß an Zabl seien, so
sei er im Jrrthume. Auch nach Wegfall der Gemeindehebun¬
gen betrügen dieselben für Nohtcloen immer noch 14,000 Pöste.

Abg. Selkmann II -: Die Ersparniß werde doch wol
größer sein, als der Abg. Huber  annehme.

Man werde einen Amtseinuchmer mit dem Minimum
des Gehalts von 500 Thlr. nicht lange haben können. Lasse
man daher einen ganz fallen, so werde sich die Ersparniß
schon hiernach bedeutender stellen. Sodann aber seien die
Birkenfclder Einnehmer im Gehalte niedriger gestellt als die¬
jenigen des Herzogthums und Lübecks. Er sei der klcber-
zeugnng, daß aus den Gründen, aus denen man dieHebungs-
beamten überhaupt gut stellen müsse, auch in Birkcnfeld das
Gehalt derselben erhöht werden müsse, und das umsomehr,
als sie das Einkommen aus den Gcmeiudehebungen verlieren
würden. Sei aber das der Fall , so werde die Abschaffung

-des einen Amtseinnehmers eine viel erheblichere Ersparung
nach sich ziehen.

Es sei erklärlich, daß der Abgeordnete für Nohfelden für
die Beibehaltung der Stelle eintrete; er werde wissen, daß die
Aushebung der einen Einnehmerstclle gerade diejenige in Noh¬
felden treffen werde. Es sei gesagt, daß es für die Einge¬
sessenen sehr unbequem sein würde, den Weg nach Birken-
seld mache» zu müssen. Ein nicht geringer Theil deS früheren
Amts- Nohfelden aber, der noch zur Neceptur Nohfelden ge¬
höre, habe cs näher nach Birkenfeld. Diesem Theile werde es
doch nur erwünscht sein. Dann aber sei Birkenseld für den
größten Theil des übrigen Amtsbezirks der Mittelpunkt des
Verkehrs. Tort sei die Negierung, das Obergericht und hier
fänden die häufig wiedcrkchrenden Niehmärkte statt. Die
Meisten würden rben deswegen, weil sie auch sonst noch
in Birkcnfeld zu thun fänden, lieber dorthin gehen als nach
Nohfelden. Für die weiter ab, jenseits Nohfelden Wohnen¬
den gewährten die Hebungstage eine Erleichterung und was
den Eiuwand, daß die Leute oft nicht bei Kasse sein würden,
anbeiange, so müsse natürlich der Amtseinnehmer vorher be¬
kannt machen,  wann er komme und die Abgaben hätten ja
auch bisher zu den bestimmten Tagen bezahlt werden müssen.

Abg. SlhoMlMU: Er sei für den Antrag der Staats¬
regierung. Wenn aber der Abg. Selkmann  II . gesagt habe,
daß die Rohseidener ihren Verkehr hauptsächlich nach Birken¬
seld hätten, so möge das früher vielleicht der Fall gewesen
sein, jetzt dagegen, seit sie die Eisenbahn hätten, nicht mehr,
ausgenommen etwa den Verkehr mit den Behörden. lieber
die Belästigung und dgl. , die aus der Aufhebung entstehen
sollte, könne man hier nicht urtheilen und thue am Besten,
dem Provinzialrathe hierin zu folgen.

Wenn er sich recht besinne, so seien auch im Provinzial¬

rathe alle Mitglieder über die Aufhebung einer Einnehmer¬
stelle einverstanden gewesen mit einziger Ausnahme nur deS
Nohfclder Mitglieds. Die Ersparnisse könnten im Fürsten¬
thum überall nicht groß sein; aber man müsse sich unter den
jetzigen Verhältnissen auch schon mit kleinen Ersparnissen zu¬
frieden geben.

Es wird hierauf der Antrag des Abg. Huber  abgclehnt
und der Ausschußantrag Nr. I, welcher dahin geht:

«der Landtag wolle dem vorgelegten Gesetzentwürfe
für das Fürstenkhum Birkenfeld «Nebenanlage zu
Anlage 35) seine Zustimmung crtheilen, vorbehältlich
des Antrags Nr. 5,

angenommen.
Der Präsident stellt hierauf den Gesetzentwurf für das

Fürstenthum Lübeck und die betreffenden Ausschußanträgc Nr.
2, 3 und 4 zur Debatte.

Berichterstatter Deeken: Der Ausschuß habe cs nicht
für erforderlich erachtet, zu dem Anträge Nr. 4 eine ausführ¬
liche Begründung zu geben, da die Prüfung der Frage, in
welcher Weise eine Ncduttion des Verwalmngspersonalsthun-
lich erscheine, aus den dem Landtage vorliegenden Provinzial-
rathsverhandluugenermöglicht werde. Die Absicht dabei sei
ledigliät die, der Regierung die Ansicht des Landtags über die
Nothwendigkcit und Möglichkeit einer erheblichen  Neducirung
des Personals zu erkennen zu geben. Darüber, daß eine solche
Neduction eiiilreten müsse, sei auch der Proviuzialrath einig
gewesen, darüber aber, in welcher Weise diese Neduction aus¬
zuführen sei, habe sich eine Einigung im Provinzialrathe nicht
erzielen lassen. Diese verschiedenen Möglichkeiten seien rich¬
tiger zur Erwägung der Staatsregierung zu verstellen. Er
nehme an, daß der Antrag Nr. 3 keinen Anstand finden werde.

Regierungscommissar Jansen : Der Ausschußbericht
weH, indem er die Ablehnung der Vorlage bcvorworte, dar¬
auf hin, daß die von derselben bezweckten Ersparungen auch
ohne Regulaliv'Aenderung dadurch herbeigeführt werden könnten,
daß die Stellen eines zweiten Regier»ngsmitgliedes und des
Secretärs bei ihrer Erledigung einfach unbesetzt gelassen würden.
Das sei allerdings richtig, die Staatsregierung habe jedoch
gleichwohl angemessen erachten müssen, die Vorlage zu machen,
weil in Folge der neuen Organisation des StaatöministeriumS
eingreifende Aenderungen der Regulative für das Herzogthum
und das Fürstenthum Birkenfeld Statt finden müßten, und
die Staatsregierung angenommen habe, der Landtag werde
Werth darauf legen, die demnächst bei der Eutiner Regierung
jedenfalls zu ermöglichenden Vereinfachungen im voraus ge¬
setzlich firjrt zu sehen.

WaS den Antrag im klebrigen, soweit er sich auf die
Organisation der Behörden in Lübeck im Allgemeinen beziehe,
angehe, so sei cs zur Zeit nicht möglich, in der gegenwärtig
bestehenden Organisation wesentliche Aenderungen cintrcten zu
lassen, weil die Ahrensböcker Frage noch schwebe und es sich
erst nach Erledigung dieser Frage mit Sicherheit werde über-
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scheu lassen , auf welche Weise dann eine zweckmäßigere Ein¬

richtung getroffen werde könne . Alsdann aber werde die

Skaatsregiernng in Erwägung nehmen , ob und wie in einer

durchgreifenderen Weise Vereinfachungen herbeizuführen seien.

Abg . BöhMlker : Er würde es gerne gesehen haben , wenn

der Ausschuß weiter gegangen wäre und etwa den Weg , wel¬

chen die Mehrheit des Provinzialraths vorgeschlageu habe,

« »geschlagen hätte . Da es aber nach der Erklärung des Ne-

gierungscommissars augenblicklich wegen der Beordnung der

Verhältnisse Ahrensböcks nicht der richtige Zeitpunkt sein solle,

mit neuen Einrichtungen vorzugehen und da die Staatsre-

giernng soeben versprochen habe , die ganze Frage in nähere

Erwägung nehmen zu wollen , so könne er sich hierbei beruhi¬

gen und wolle keinen besonderen Antrag deßhalb stellen.

Präsident : Cr werde jetzt die verschiedenen Anträge in
der Reihenfolge zur Abstimmung bringen , daß er zuerst über

den Antrag der Mehrheit Nr . 3 , und wenn dieser abgelehnt

würde , über den Antrag der Minderheit Nr . 2 und endlich

über den Antrag der Mehrheit Nr . 4 abstimmen lassen
werde.

Der Mehrheitsantrag Nr . 3 , dahin lautend:

»der Landtag wolle den vorgelegtcn Gesetzentwurf , so¬

weit derselbe das zweite Mitglied der Regierung , den

Secretär und den anzustellcnden Hülfsbeamten betrifft,

ablehnen , im Uebrigen aber demselben seine Zustim¬

mung ertheilen,"
wird hierauf angenommen und ist damit der auf unver¬

änderte Annahme des Gesetzentwurfs gerichtete Antrag der

Minderheit Nr . 2 abgelchnt . Sodann wird der Antrag der

Mehrheit Nr . 4 , welcher dahin geht:

„der Landtag ersuche die Großherzogliche Staatsre¬

gierung , die Reduktion des Verwaltungspersonals im

Fürstenlhum Lübeck, sei es durch Einrichtung der gan¬

zen Provinz als ein größeres Amt oder aber durch

Aufhebung des Rcgierungscollegs und Einsetzung eines

Oberbeamten unter Beibehaltung der Aemter , bald-

thuuiichst in Erwägung ziehen und dem nächsten ordent¬

lichen Landtage hierüber Vorlage machen zu wollen " ,

gleichfalls angenommen.

Der Präsident eröffnet hierauf die Berathung über die

Ausschnfzanträge Nr - 5 und 6 . Dieselben gehen dahin:
Antrag Nr . 5:

»Unter Hl l . und IV 1. des revidirten GehaltSregu-

lativs für den Civildicnst des Grohhcrzogthums wer¬

den aufgeführt je 1 Mitglied der Regierung mit einem
Gehalte von 800 — 1800 Thlr . "

Antrag Nr . 6:

Unter III 1. des gedachten Regulativs werde ferner

ausgeführt : 1 Mitglied mit 800 — 1200 Thlr . Gehalt.

Beide Anträge werde » nacheinander ohne Debatte auge¬
nommen.

Präsident : Es feien hierdurch wiederum zwei Rcgula-
tivändenmgen beschlossen und es werde zweckmäßig sein , daß

dieselben mit den übrigen in einem Gesetzentwurf znsammcn-

gestellt würden . Er schlage deshalb vor , daß der Landtag den

Finanzausschuß damit beauftrage , sämmklichc auf Regulativ¬

änderungen gerichtete Beschlüsse für die zweite Lesung zusammen-

menzuftellen.

Dieser Vorschlag wird ohne Widerspruch angenommen.

6 . Bericht des Steuerausschusses über die

Vorlage , betr . Entwurf eines Gesetzes für daS

Herzogthum Oldenburg , betr . die Einführung

von Jagdkarten.

Abg . Hullmann (zurGeschäftsordnung ) : Er wolle Vor¬

schlägen , daß der jetzt noch zur Berathung stehende Gegen¬

stand der Tagesordnung in Anbetracht der vorgeschrittenen

Tageszeit und weil derselbe eine längere Debatte Hervorrufen

werde , zu demselben auch noch verschiedene Anträge von Jagd¬

freunden gestellt werden würden , von der heutigen Tagesord¬

nung entfernt und auf die nächste gesetzt werden möge.

Mil diesem Vorschläge erklären sich der Negierungscom-

missar und der Landtag einverstanden und wird demgemäß

dieser Gegenstand von der Tagesordnung abgesetzk.

Nächste Sitzung : Freitag den 10 . Juli , Morgens 10 Uhr-

Tagesordnung :

1) Bericht des Steuerausschusses zur zweiten Lesung der

drei Gesetzentwürfe , betr . die Erbschaftsabgade.

2 ) Bericht des Verwaltnngsausschusses zur zweiten Le¬

sung des Entwurfes eines Gesetzes , betr . die Frei¬

zügigkeit der Mcdizinaipersonen und Thierärzte.

3 ) Desgl . zur zweiten Lesung des Entwurfes eines Ge¬

setzes , betr . Abänderung des Gesetzes vom 3 . April

1855 , betr . die Einrichtung des Unterrichts - und Er-

zichungswesens im Hcrzogthum Oldenburg.

4 ) Ansschuhbericht über die Voilagc Nr . 41 , Ausgabe

von Papiergeld betreffend.

5 ) Bericht des VerwaltungSauSschnsses zur Vorlage Nr.

18, -betr . Entwurf eines Gesetzes für das Fnrstenthum

Birkenfeld , betr . das Diensteinkommen derLolksschul-

lehrcr.

6 ) Bericht des Steuerausschusses über die Vorlage , betr.

Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Olden¬

burg , betr . die Einführung von Jagdkarten.

Schluß der heutigen Sitzung Mittags 1 Uhr.

Der Berichterstatter:

Bunnemann.

—_2 SSSS«
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dir Verhandlungen
der

3. Versammlung des XV.Landtags des Großherzozthnms Oldenburg.
Neunte Sitzung.

Oldenburg , den 10 . Juli 1868 . Morgens 10 '/̂ Uhr.

Tagesordnung: 1) Bericht des Steuerausschusses zur zweiten Lesung der Gesetzentwürfe, betr. die Erbschaftsabgabe.
2) Bericht des Berwalttiugsausschusses zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs, betr. die Freizügigkeit von

Medizinalpersoucn und Thierärzten.
3)^DeSgl. zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs, betr. Abänderung des Gesetzes vom3. April 1855,

betr. die Einrichtung des Unterrichts- und Erziehuugswesens im Herzogtum Oldenburg.
4) Ausschußbericht über die Anlage Nro. 41, Ausgabe von Papiergeld betreffend.
5) Bericht deS Berwalttiugsausschusses zur Vorlage 18, Entwurf eines Gesetzes für das Fürstentlnuii

Birkcnfcld, betr. das Diensteinkommen der Volksschullehrer.
6) Bericht des Stcuerausschusscs über den Gesetzentwurf für das Herzogtum Oldenburg, betr. die Ein¬

führung von Jagdkarten.

Vorsitzender:
Am Ministertisch die Neg.-KommissäreNuhstrat, B uch oltz,

Heu mann, Jansen , Sieb old.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde vom Schrift¬

führer Tnutzen  vorgelcsen und von der Versammlung ge¬
nehmigt.

Eingänge:
1) Eingabe deS Staükmagistrats zu Barel, betr. den Bau

des Obergerichtsgebäudes zu Barel.
Auf Vorschlag des Vorsitzenden, da tun Widerspruch er¬

folgt, an den Finanzausschuß.
2) Schreiben der Staatsregierung vom 6. d. M., betr.

den Verkauf des naturhistorischcn Museums am Stau
und Verwendung deS Erlöses zu den Rosten der Er¬
bauung eines neuen Museums.

Wie oben.
3) Gesuch deS Amtseinnehmers Schmedes zu Ellwürden

um Gehaltserhöhung cvent. um Bewilligung von Ge¬
schäftskosten.

Wie oben.
4) Schreiben der Staatsregierung vom4. und 7. d. M.,

betr. die Zustimmung zu den vom Landtage dcschlosse-

PräsidentLeutz.

neu Aenderuiigen zu den Gesetzen für Birkenfeld, betr.
das Halten von Zuchtvieh und betr. den Gebrauch
der Eide.

Vorsitzender bestimmte eine Frist bis zum nächsten Sonn¬
tag, l2 Uhr Mittags, zur Einbringung etwaiger Anträge zur
2. Lesung zu den 5 Gesetzen, betr. neue Bestimmungen zu
den Gerichtsverfassungsgesetzen, Strafgesetzbuch, Strafproceß-
ordnung, Gebührengesetzu. s. w., sowie zu dem Gesetz, betr.
Befreiung der Militärpersonenw. von den Staats- und Ge¬
meindeabgaben.

Tagesordnung.
1. Bericht des Steuerausschusses zur zweiten

Lesung der Gesetzentwürfe , betr . die Erbschafts¬
abgabe.

Nachdem der Antrag 1 des Ausschusses zur Debatte ge¬
stellt war, folgenden Inhaltes:

Antrag 1.
In dem früheren Anträge 17

1. die Ziffer5 zu streichen,
2. in Ziffer6 zu Anfang die Worte: „ohne Ver¬

fügungsgewalt'' zu streichen,
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3. die Bestimmungen unter 6 b. Absatz 1 so zu
fassen:

b) wenn der Nutznießer einem höheren Pro¬
centsatze unterliegt, so hat er den Unter¬
schied beider Procentsätze,

«) wenn ihm die Verfügungsgewalt
über die Substanz zusteht, nach
dem ganzen Werthe des Gegen¬
standes,

st) wenn ihm diese Gewalt nicht zu¬
steht, aus eigenen Mitteln nach dem
gemäß der Bestimmung unterZ. 7*)
zu ermittelnden Werthe des Nieß¬
brauchs,

zu entrichten.
4 . Die Bestimmungenunter 6 v. bis zu den Wor¬

ten „ zu entrichten" so zu fassen:
o) wenn der Eigenthümer einem höheren Pro-

ceiilsatze unterliegt, so hat er nach Been¬
digung des Nießbrauchs den Unterschied
beider Procentsätze,

») wenn dem Nießbräucher die Ver¬
fügungsgewalt über die Substanz
zustand, nach dem Umfange und
Werthe desjenigen, was er alsdann
wirklich empfängt,

st) wenn dem Nießbräucher diese Ge¬
walt nicht zustand, nach dem zur
Zeit des Etgenthumsanfalls vor¬
handenen ganzen Umfange und
Werthe des Gegenstandes

zu entrichten,
erklärte der Neg.-Kommissar Heu mann  das Einverständniß
der Staatsregierung mit diesem Antrag. Hierauf lrurve der¬
selbe angenommen, ebenso die Anträge des Ausschusses2, 3,
4, welche lauteten:

Antrag 2.
Den Art. 8 unter Streichung des H. 2 so zu fassen:

Die Abgabe muß innerhalb sechs Monaten, nach¬
dem der Empfänger in den Genuß des angefallenen
Gegenstandes getreten ist, bezahlt werden. Eine
-liquide ist.

Antrag 3.
Z. 3. Dem Amte liegt die Prüfling, Ergänzung
und Richtigstellungder Angaben ob; dasselbe darf
bei den erforderlichen Aufforderungen an den Ab¬
gabepflichtigen das Präjudiz stellen, daß es im
Nichtbcfolgungsfalle den Werth u. s. w. ohne dessen
Zuthun fcststellen werde.

*) Z. 7. bisher Z . 8.

Antrag 4.
Den Z. 3 Absatz 1 des Art. 10 so zu fassen:

Die Beschwerde ist zulässig gegen die Verfügungen
der Aemter an die Cammer, gegen die Verfügungen
der Cammer an das Staatsministerium. Dieselbe
ist innerhalb acht Tagen nach der Zustellung oder
Bekanntmachung der anzufechtenden Verfügung bei
dem Amte bezw. der Cammer einzulegen und inner¬
halb fernerer drei Wochen bei der Cammer bezw.
dem Staatsministerium einzuführen.

Hierauf wurde der Gesetzentwurf für das Herzogthum
in folgender, vom Ausschuß beantragter Fassung angenommen:

Ueberschrift
wie im Entwurf.

Art. 1.
Wie im Entwurf mit der Einschaltung des Worts

„Fideikommißanfälle" hinter „Vermächtnisse."
Art. 2.

Wie im Entwurf.
Art. 3.

Z. 1. Z. 1. 2. desgleichen.
Z. 3. Descendenten, eheliche und uneheliche; be¬

züglich unehelicher Kinder genügt das bloße
Anerkcnntnißdes Vaters zur Nachwei¬
sung des Kindcsverhältnifses.

Z. 4. 5. wie im Entwurf.
Z. 6. Personen, welche als Dienstboten oder

Hausofflcianten im Dienste des Erblassers
bezw. Geschenkgebers stehen oder gestan¬
den haben, soweit das Zugefallene eine
lebenslängliche Rente von 30 Thlr. oder
ein Kapital von 300 Thlr. nicht über¬
steigt.

Z. 2. Wie im Entwurf.
Art. 4.

Eingang: 1. a. wie im Entwurf,
d. o. 4 . wie im Entwurf o. 4 . e.
2 . Fünf  vom Hundert:

a. Stiefeltern und Adoptiveltern,
b. e. 4 . wie im Entwurf.

3 . Acht vom Hundert: alle vorstehend unter l und 2
nicht genannten Personen.

Art. 5 und Art. 6.
bis Z. 3. cinsckließlich wie im Entwurf.

Z. 4. Wie im Entwurf mit der Aendervng, daß es
statt der Worte des Entwurfs : „so tritt —
-- ein" heißt: „so tritt eine Schätzung
gemäß Art. 7 Z. 4 ein/'

Z. 5. Wenn gleichzeitig das Eigcnthum eines Ge¬
genstands an eine  Person , der Nießbrauch,
eine Leibzucht oder sonst die volle zeitliche
Nutzung daran an eine andere  Person ge-



86

langt und beide Personen dafür abgabepflich¬
tig sind, so hat

a. wenn sie demselben Procentsatze unter¬
worfen sind, nur der Nutznießer die Ab¬
gabe, und zwar nach dem ganzen Werthe
des Gegenstands, zu entrichten, derge¬
stalt, daß dieselbe aus dessen Substanz
entnommen und beigetrieben werden darf,
oder falls der Nutznießer sie aus eige¬
nen Mitteln vorgeschossen hat, sic nach
Beendigung des Nießbrauchs von dem
Eigenthümer, ohne Zinsen, zu erstatten ist.

Wenn beide Personen verschiedenen
Procentsätzcn unterliegen, so gilt dasselbe
bis zu dem Betrage des niedrigsten die¬
ser Procenisätze.

b. Wenn der Nutznießer einem höheren Pro«
centsatzc unterliegt, so hat er den Unter¬
schied beider Procentsötze,

«. wenn ihm die Verfügungsgewalt
über die Substanz zusteht, nach
dem ganzen Werthe des Gegen¬
stands,

st. wenn ihm diese Gewalt nicht zu
steht, aus eigenen Mitteln nach
dem gemäß der Bestimmung unter
Z. 7 zu ermittelnden Werthe des
Nießbrauchs

zu entrichten.
In derselben Weise wird die Abgabe

von dem Nutznießer»ach dem vollen ihn
treffenden Procentsatze erhoben, wenn
eine gleichzeitige Abgabepflicht des Eigen-
thümers nicht besteht.

v. Wenn der Eigenthümer einem höheren
Procentsatze unterliegt, so hat er nach
Beendigung des Nießbrauchs den Unter¬
schied beider Proccntsätze

«. wenn dem Nießbraucher die Ver¬
fügungsgewalt über die Substanz
zustand, nach dein Umfange des¬
jenigen, was er alsdann wirklich
empfängt,

st. wenn dem Nießbraucher diese Ge¬
walt nicht zustand, nach dem zur
Zeit des Eigenthumsanfalls vor¬
handenen ganzen Umfange und
Werthe des Gegenstandes

zu entrichten. Das Amt ist aber berech¬
tigt, sofort für die Abgabe eine genügende
Sicherheitsstellung, und zwar auch aus
der der Nutznießung unterworfenen Sub- .

stanz, zu verlangen. Dasselbe ist indeß
auch ermächtigt, statt dessen sich mit dem
Abgabepflichtigen über eine nach dem
Werthe der Substanz unter Abrechnung
des muthmaßlichen Werths des Nieß¬
brauchs zu bcmessende, sofort zu zahlende
Summe zu vereinbaren.

Dasselbe gilt bezüglich der vollen Ab¬
gabe, wenn bei Anfall eines mit einem
Nießbrauchs belasteten Eigenthums nur
der Eigenthümer abgabepflichtig ist.

6. Ist einem Abgabepflichtigen durch die Zuwen¬
dung die — einmalige oder widcrkehrende,
unbetagte oder betagte— Zahlung einer Geld¬
summe an eine dafür abgabepflichtige Person
aufcrlegt, so hat insoweit, als beide demsel¬
ben Procentsatze unterliegen, nur der Erstcre
die Abgabe zu entrichten und zwar von dem
ganzen Umfange dessen, was er erhalten hat,
ohne Abzug wegen der auserlegten Belastung,
er darf dagegen aber den betreffenden Pro¬
centsatz bei jeder Zahlung dem Empfänger
kürzen.

Unterliegt der Empfänger einem höheren
Procentsatze, so hat derselbe(vorbehältlich
jedoch der Bestimmung des Art. 9) den Un¬
terschied der beiden Sätze von dem ihm Zu-
gewandten zu entrichten.

Unterliegt der Belastete einem höheren
Procentsatze, so hat derselbe den Unterschied
der beiden Sätze von dem Werthe dessen, was
er erhalten hat, abzüglich des Wertstes der
Belastung, zu entrichten.

7. Nutzungen von Capitalien sind zu jährlich4
von 100 zu veranschlagen.

Non immerwährenden Nutzungen wird daS
Fünfundzwanzigfache ihres einjährigen Werths
als Capitalwerth angenommen; von einer
Leibrente oder einem Nießbrauchs- oder son¬
stigen Nutzungsrechte auf Lebens-- oder andere
unbestimmte Zeit dagegen nur das Zwölf
und einhalbfache der einjährigen Nutzung.

Von Renten, Fruchtnutzungen und der¬
gleichen auf bestimmte Jahre wird derWerth-
detrag für sämmtliche Jahre unter Abrechnung
eines jährlichen Jntcrusuriums zu 40/g zu-
sammengerechnetund dieser Betrag als Ca¬
pital mit der Abgabe belegt.

8. Wenn ein Fideikommiß auf den Fall des
Todes des Fiduciars errichtet ist, so unter¬
liegt der Fiduciar derselben Abgabe, wie der
Nicßbräucher— und zwar je nachdem Er-
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steren die Verfügung über die Substanz zu-
steht ( üsteioommissuna egus guoct supere8t)
oder nicht — und der Fideicommisfar der¬
selben ' Abgabe , wie im entsprechenden Nieß¬
brauchsfalle der Eigenthümer.

9 . Bei Fideicommissen ist der Fideicommißerbe
nach dem ganzen Werthe des Gegenstandes
und nach Maßgabe seines Verhältnisses zum
letzten Inhaber abgabepflichtig.

Art . 7.

8 - 1 . Wie im Entwürfe mit den Abänderungen:
Zeile 1 . » anfällt « statt » zufällt . "
Zeile 3 ^ » Geldstrafe von 1 bis 50 Thlr . « statt

»Ordnungsstrafe von 1 dis 100 Thlr . "
Zeile 14 . vor „ Inventars " ist einzuschalten : „ auf

Erfordern eidlich oder mittelst Versiche¬
rung an Eidesstatt zu bekräftigenden . "

Zeile 18 . 19 . Die Worte » unter Androhung einer
ferneren Ordnungsstrafe von 1 — 100
Thlr . " fallen weg.

Z. 2 . Wie im Entwurf mit der Aenderung
Zeile 4 . „ Geldstrafe " statt » Ordnungsstrafe ."
Zeile 8 . „ Angcfallene " statt »Zugefallene ."

Z. 3 . Dem Amte liegt die Prüfung , Ergänzung und
Richtigstellung der Angaben ob ; dasselbe darf bei
den erforderlichen Aufforderungen an den Abgabe¬
pflichtigen das Präjudiz stellen , daß cs im Nicht¬
befolgungsfalle den Werth u . s. w . ohne dessen
Zuthun fcststellen werde.

Z. 4 . Wie im Entwürfe mit Streichung der Worte:
»durch — - Schätzer . "

Z. 5 . Wie im Entwurf mit Aenderung der Worte »Zu-
gefallenen " inZOleL , 6 und 10 in „Angefallcneii " .

8 - 6 . Wie im Entwurf.
Art . 8.

Die Abgabe muß innerhalb sechs Wochen , nachdem der
Empfänger in den Genuß des angefallenen Gegen¬
standes getreten ist, bezahlt werden . Eine längere —
— — liquide ist.

Art . 9.

§ . 1. 2 . wie im Entwurf.
tz. 3 . Die Erbschaftsabgabe hat hinsichtlich der Beitrei¬

bung , desgleichen in Concurfen und Convocationcn
hinsichtlich der Angabe und der Concurrenz die Vor¬
rechte einer öffentlichen Angabe.

Art . 10.

8 . 1. 2 . Wie im Entwurf.
Art . 11.

Z. 1. 2 . Desgleichen.
8 - 3 . Die Beschwerde ist zulässig gegen die Verfügungen

dcr Aemter an die Cammer , gegen die Verfügungen
der Cammer an das Staatsminiftcrium . Dieselbe

ist innerhalb acht Tagen nach der Zustellung oder
Bekanntmachung der anzufechtcnden Verfügung
beim Amte , bezw . der Cammer einzulegen und
innerhalb fernerer drei Wochen bei der Cammer
bezw . dem Staatsministerium einzuführen.

Eine aufschiebcnde Wirkung kommt der Beschwerde
nicht zu , vorbehältlich der Besugniß der Cammer
bezw . des Staatsministeriums , in einzelnen Fällen
eine solche anzuordnen.

Art . 12.

Wie im Entwürfe.

Angenommen wurde ferner der Gesetzentwurf für das
Fürstenthum Lübeck in der vom Ausschuß beantragten Fassung
wie folgt:

Ganz wie die Zusammenstellung des Gesetzes für das
Hcrzogthum . nur daß

1) im Art . 11 überall statt Cammer zu sagen ist
„Regierung " und

2 ) der Art . 13 . des Entwurfs hinznkommt.
Schließlich wurde der Gesetzentwurf für das Fürstenthnm

Birkenfcld in folgender vom Ausschuß beantragten Zusammen¬
stellung angenommen:

Neberschrift , Art . 1 . 2.
Wie im Entwurf.

Art . 3.

tz. 1. Z . 3 lautet:

Tescendenten , eheliche und uneheliche , letztere auch , wenn
sie nicht gesetzlich anerkannt sind ; bezüglich derselben
genügt das bloße Anerkenntniß des Vaters zur Nach¬
weisung des Kindesverhältnisscs.

Sonst wie in dem Gesetze für das Herzogthum.
Art . 5 6 . Z . 1— 4.

wie im Entwurf mit der zu Z . 4 für das Herzogthum
beschlossenen Aenderung (siche oben ) .

Z . 5 . 6 . Wie für das Herzogthum.
Z . 7 . desgleichen , aber indem es heißt

„5 " statt „ 4"

au zwei Stellen,

„Zwanzigfache , bezw . Zehnfache " statt
„25fache bezw . IL ^ fache ."

Art . 7.

Wie im Entwurf mit den für das Herzogthum be¬
schlossenen Aendernngen.

(K. 3 . Der Regierung liegt — ob ; dieselbe darf —
stellen , daß sie - - werde .)

Art . 8.

Wie für das Herzogthum.
Art . 9.

desgleichen.
Art . 10.

Wie 8 - 1 und 2 des Entwurfs.
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Art. I I.
ß. I. 2. wie im Entwürfe.
8- 3. Desgleichen mit der Aenderung, daß statt „inner¬

halb einzubringen" zu sagen ist:
„innerhalb acht Tagen nach Zustellung oder Be¬
kanntmachung der anzuscchteiiden Beringung bei
der Regierung einzulegcn und innerhalb fernerer
drei Wochen beim Staatsministerium einzuführen."

Art. 12.
Wie im Entwürfe.

2. Bericht des Verwaltungsausschusses zur
zweitcnLesung des Gesetzentwurfs , betr . d icFrei¬
zügigkeit von Medizinalpersonen und Thier ärzten.

Ter Gesetzentwurf wurde in der zweiten Lesung in fol¬
gender vom Ausschuß vorgeschlagenen Fassung angenommen:

Den Aerzten, Wundärzten, Augenärzten, Zahnärzten,
Geburtshelfern und Thierärzten, welche die Staats¬
prüfung bestanden haben, ist die Niederlassung an je¬
dem Ort des Großherzogthums zum Zweck der Aus¬
übung ihrer Praxis nach vorgängiger Nachweisung der
bestandenen Staatsprüfung bei dem Amte(Stadlmagi¬
strate), im Fürstenthum Birkenfeld dem Bürgermeister
des Niederlassungsorts, gestaltet.

3. Bericht des Berwa lt »ngs auSschusse S zur
zweiten Lesung des Gcs etzen twurf s, betr . Abände-
rung desGcsetzes vom 3. April  1855, betr . die Ein¬
richtung des Unterrichts - und Erziehungswesens
im Herzogthum Oldenburg.

Der Vorsitzende stellte zunächst einen Antrag von Niedour,
Tantzen , Huchting , Beckhusen, Rüdcbusch, Cam-
mann  zur Berathung, welcher lautete:

Landtag stellt daö Ersuchen: Großherzogliche Staats-
regicruug wolle dem Landtage eine Gesetzesvorlage
machen, betr. Abänderung des Art. 42 Z. 1. des
Schulgesetzes vom 3. April!855, in folgendem Sinne:
Der Betrag des Dienstcinlomiiiens, bei welchem der
Anspruch aus Alterszulage wegfällig werden soll, ist
um so viel zu erhöhen, daß der Staat an Alterszu¬
lagen künftig eben so viel bezahlt, als bisher.

Motive:
Die Erhöhung des Diensteinkommens aus das Maxi¬

mum bringt den Lehrern keinen oder nur geringen Nutzen,
wenn die Bewilligung der Altcrszulagen von den in Art.
42 gegriffenen Gehaltssätzen abhängig gemacht wird und
die AlterSzulagen wegen Erhöhung des Diensteinkommens
auf das Maximum wegfällig werden. Der Staat wälzt
nur auf die Gemeinde ab, was bisher aus der Staats-
casse bezahlt wurde. Die statistischen Zusammenstellungen
lassen es als sehr wünschenSwcrth erscheinen, daß gerade
diejenigen Hauptlehrerstellen verbessert werden, welche die
Nebenlehrer erhalten, wenn sie zu Hauptlchrern ernannt
werden. Dies kann nur geschehen durch Bewilligung der

Alterszulagen ohne Rücksicht auf die eingesührte Erhöhung
auf das Maximum.
ES erfolgte nach sofortigem Schluß der Debatte nament¬

liche Abstimmung. Der Antrag wurde mit 40 gegen9 Stim¬
men angenommen. Es stimmten mit „Ji " :

Jansscn , Köhler . Krahn , Lentz, Luerssen,
Müller , Niebour , Oetken I. und II., Oldejohannö,
Orth , Pancratz , Ramien , Rüdcbusch,  Schildt,
Schomann , Schrimper , Schulze , Schwegmann,
Selkmann I., Strackerjan I., Strackerjan II.,
Struthofs , Tantzen , Tap Horn, Wi Ilers , Abels , Ahl¬
horn , Beckhusen, Böhmcker, Bremer , Brockhalis,
Bulling , Ca mm ann , Deeken, Eilks , Eissel , Huber,
Huchting , Hullmann.

Mit »Nein«: Russell , von Schrenck, Selkmann II.,
Strackerjan  HI ., Stilckenborg , Arkenau, Bartel,
Brörmann , Höltermann.

Abwesend war Rüder.
Zu Art. 4l . Z. 2. lagen verschiedene Anträge vor:
Ein Antrag des Abg. Bartel,  welcher genügende Unter¬

stützung fand, folgenden Inhalts:
Der zweite Absatz des in erster Lesung zu Art. 41.
tz. 2 angenommenen Zusatzes (Nüders  Antrag):
»der Mehrbetrag re." werde gestrichen und statt dessen
der in erster Lesung ebenfalls angenommene Antrag6
gesetzt, jedoch in folgender Fassung:

»Wenn diese Summe mehr beträgt, als der bc-
bctreffende Lehrer nach Ermessen des Oberschul-
kollegiums bezahlen kann, so ist der Mehrbetrag
auf die Schulkasse zu übernehmen. "

Bevor das Oberschulkollegium seine Entscheidung
adgiebt, soll der Schulvorstand und Schulachtsaus¬
schuß gehört werden.

Motive.
Der auf Antrag desAbgeordneten Rüder  beschlossene Zu¬

satz geht von der irrigen Voraussetzung aus, als sei die
Summe, welche von den Nebenlehrern für Kost rc. an
die Hauptlchrer bezahlt wird, allenthalben fest normirt
gewesen. Das ist nicht der Fall: nur das Oberschul-
lollegium hat in dieser Beziehung eine allgemeine Verfü¬
gung erlassen.

In den katholischen Schulachkeu ist die hier fragliche
Summe in der Regel durch freie Vereinbarung in der
verschiedensten Weise und oft zu einem sehr niedrigen Be¬
trage festgestelit; eine allgemeine Fixirung hat hier nie¬
mals stattgefunden. Die in erster Lesung beschlossene
Fassung würde demnach für die kalholischen Schnlachten
unanwendbar sein. —
Ein Antrag des Abg. Russell,  welcher ebenfalls aus¬

reichend unterstützt wurde, folgenden Inhalts:
Art. 41. F. 2. erhalte nach der vom Abg. Bartel
beantragten Fassung folgenden Zusatz:
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Erscheint im einzelnen Falle die für den Haupt¬
lehrer festgesetzte Vergütung von 70 bczw . 90 Thlr.
nach den örtlichen Verhältnissen zu hoch , so kann
auf Antrag des Schulachtsausschusscs das Ober¬
schulkollegium nach seinem Ermessen die Vergütung
biS auf 60 bezw . 80 Thlr . ermäßigen.

Motiv.
Die Festsetzung einer angemessenen Vergütung für den

Hauptlehrer zu ermöglichen , welche nicht auf Kosten schwer¬

belasteter dürftiger Schulachten eine versteckte Zulage ent¬
hält.

Eine Majorität des Ausschusses beantragte , da in erster

Lesung des Gesetzentwurfs ein Zusatz zu Art . 41 . Z . 2.

gemäß dem Antrag des Abgeordneten Rüder,  wonach die
Vergütung für Kost u . s. w . fixirt werde , angenommen sei
und zugleich ein anderer Zusatz gemäß Antrag 6 des Aus¬
schusses, wonach die Vergütung für Kost u . s. w . vom Oder¬
schulkollegium festzusetzen sei , diese beiden Zusätze aber unter¬
einander in Widerspruch ständen:

der zuerst beschlossene Zusatz zu Art . 41 . Z . 2 , welcher
die Vergütung für Kost u . s. w . fixirt , werde ange¬
nommen.

Eine Minderheit des Ausschusses stellte in Rücksicht auf

den erwähnten Widerspruch den Antrag:

der als Antrag 6 bezeichnete Zusatz zu Art . 41 . Z. 2,
wonach die Vergütung für Kost u . s. w . vom Ober-

schulkollcgium festzusetzen ist, werde angenommen,
lieber diese Anträge wurde die Debatte eröffnet.

Abg . Bartel : In den schriftlichen Motiven zu meinem
Antrag ist bereits bemerkt , daß der in Folge des Rüder ' schen
Antrags bei der ersten Lesung gefaßte Beschluß nicht auf alle
zu berücksichtigenden Verhältnisse paßt . Der Abg . Rüder  ging

bei der Fixirung der für Kost u . s. w . zu gewährenden Ver¬
gütung von der Voraussetzung aus , daß die von den Neben¬
lehrern an die Hauptlehrer zu zahlende Summe bischer fest
normirt gewesen sei. Im evangelischen Theil des Landes sind
allerdings dahin lautende Verfügungen erlassen worden , im
katholischen Landcstheil besteht bislang eine solche Normirung

nicht. Hier ist freie Vereinbarung die Regel , welche gewöhn¬
lich nur sehr mäßige Beträge ergiebt . Die Bestimmung , oaß

der Mehrbetrag , welcher über die bisher bezahlte Summe hin¬
ausgeht , auf die Schulkasse übernommen werden soll , würde

demnach für die dortigen Verhältnisse nicht passen und nicht
anwendbar sein.

Abg . Russell : Ich habe einen Zusatzantrag zu dem An¬
trag des Abg . Bartel  gestellt . Ich wünsche , daß die Haupt¬
lehrer für den Unterhalt der Nebenlehrer eine angemessene
Vergütung erhalten . Es ist eine Ungerechtigkeit , wenn nicht

voller Ersatz stattfindct für Leistungen , die daS Gesetz aufer¬
legt, denen sich die Betroffenen nicht entziehen können , ohne

daß doch beabsichtigt wäre , daß dieselben einen pekuniären
Schaden leiden sollen . Wenn man aber die Sätze allgemein

Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

auf 70 resp . 90 Thlr . bemißr , läßt man außer Acht , daß dies

in vielen Fällen zu hoch ist . Jetzt ist in den katholischen
Landestheilen das Höchste , was gegeben wird , 70 Thlr -,
in manchen Fällen werden nur 38 Thlr . gegeben , der Durch¬

schnitt mag 50 Thlr . betragen . Danach wäre es ungerecht,
den Schulachten eine so hohe Vergütung aufzubürden , ohne
ihnen die Möglichkeit zu geben , auf 60 resp . 80 Thlr . herab-

zugchen . Es sind hiervon sehr mißliche Folgen zu fürchten.
Es gibt kleine arme Schulachten , welche die bisherigen Schul¬
lasten kaum aufbringen können . Müssen dort Vergütungen
gezahlt werden , die nach der allgemeinen Auffassung zu hoch
erscheinen , so sind mißliche Verhältnisse zu den Lehrern zu
zu befürchten , denen man vorwerfen kann , sie erhielten mehr,
als ihnen eigentlich zukäme . Man wird in den Vergütungen

eine versteckte Zulage sehen . Ich wünsche Ermäßigungen zu
ermöglichen für die Fälle , wo das Oberschulkollegium die
Sätze wirklich zu hoch finden sollte . Es ist von Annahme
des Antrages nichts Bedenkliches zu besorgen , ich will nur

einen Weg eröffnen , nach allen Richtungen der Gerechtigkeit
genügen zu können.

Abg . Selkmamt II : Ich kann nur die Annahme beider
Anträge dringend empfehlen . Der Abg . Bartel  war der

Ansicht , die Bestimmung des Rüder ' schen  Antrags würde

auf die Verhältnisse des katholischen Landestheiles ganz unan-
wenddar sein . Das ist doch fraglich . Der Beschluß : der
Mehrbetrag müsse auf die Schulkasse übernommen werden,

könnte dahin führen , daß man in den einzelnen Schulachten
Umfrage hielte , wie viel bisher gezahlt sei, und so den Mehr¬
betrag bestimmte . Es würde dies zu dem wunderlichen Re¬

sultat führen , daß da , wo es am Billigsten ist, die Schul¬
achten am Meisten bezahlen müßten . Da , wo bisher die
Lehrer selbst 38 Thlr . für angemessen hielten , würde eine viel

größere Differenz zu zahlen sein , als da , wo man bisher
50 Thlr . für ausreichend hielt.

Für den Antrag des Abg . Russell  sprechen die Zahlen,

die uns hier ein Mitglied des katholischen Oberschulkollegiums

gegeben hat . Danach sind im südlichen Landcstheil 70 resp.
90 Thlr . zu viel.

Hält man diese Sätze hier für in der Regel angemessen,
so sollte man doch dem Oberschulkollegium die Besugniß geben,

da , wo sie offenbar zu hoch sind , sie auf der Billigkeit ange¬
messenere Beträge herabzusctzen . Es liegt im Interesse der

Schule , daß die Schulachten das Nöthige gern zahlen . Muthet
man ihnen zu viel zu , so wird große Mißstimmung entstehen
und einer gedeihlichen Fortentwicklung unsers Schulwesens
hemmend in den Weg treten.

Abg . Niebour : Ich halte für richtig , IN erster Linie
an der beschlossenen Fixirung sestzuhalten . In zweiter Linie
würde ich für den Antrag des Abg . Russell  sein , der immer¬

hin noch eine Fixirung sesthält . Es mag in jenen Gegenden

anders sein ; bei uns hört man Klagen , die beschlossenen Sätze
seien noch zu niedrig.

12



90

In der vom Präsidenten vorher augekündigten Reihen¬

folge kamen die Anirägc zur Abstimmung und wurde der

Russcll ' sche  Antrag mit 26 gegen 22 Stimmen abgclchnt,

der Bartcl ' scb.e Antrag abgelehnt , der Mchrheitsausschuß-

antrag angenommen . Ter Antrag der Minderheit war somit

erledigt . Dann wurde das ganze Gesetz in der durch die

angenommenen Anträge bestimmten Gestalt angenommen.
4 . A u S s chn ß b c r i ch t Uber die Vorlage Nr . 4 l,

Ausgabe von Papiergeld betr.
Die Außschußauträgc lauteten:

Der Landtag wolle den Gesetzentwurf , Ausgabe von

Papiergeld betreffend , unter folgenden Bedingungen

genehmigen:
11 Der dem Gesetzentwürfe bcigcsügte Vertrag mit

dem Hause von Erlange r L Söhne  darf in

seinen wesentlichen Bestimmungen ohne Zustim¬

mung des Landtags nicht geändert werden.
Kleine Acndcrungen aus praktischen Rücksichten,

welche den Interessen des Staates nicht zuwider-
lausen , sind dadurch nicht ausgeschlossen.

2 ) Im H. I . Abs . 2 . des Vertrages wird statt »tZ/»

baar , ^ w iftcht realisirbaren Effecten oder

Wechseln )" gesetzt : »(wenigstens ein Drittel baar,
der Rest in kurzen bankfähigen Wechseln oder

leicht realisirbaren Effecten , und zwar höchstens

zu einem Drittel des Ganzen in Effecten ) " .

3 ) Dem Z. 1 . deS Vertrages wird nachgcsügt:
»Effecte » dürfen dein Einlösungsfond nicht höher

als zu ZOO/,, dcö Tagescourscs angerechnet
werden " .

4 ) Der Z. 2 des Vertrages wird durch den folgenden8 -2 !

ersetzt : DaS Grundkapital soll 500,000 Thlr . betra - !

gen und durch 2500 aus den Namen lautende Actien ;

st LOO THlr . aufgebracht werden . Auf jede Acne ;

sind zunächst nur 400ch einzuzahlen , und können

weitere Einzahlungen nur mit Zustimmung sämmt-

licher Mitglieder des AussichtScollegiums erfolgen.

Auf die Actien finden die Bestimmungen des

Art . 223 . des Handelsgesetzbuchs Anwendung «

0 ) Im tz. 4 deS Vertrage ? wird hinter »Vorbe¬

halten bleibt " eingefügt : »Für das fünfte Mit¬

glied wird sofort ein Ersatzmann erwählt , welcher
bei Ausscheiden desselben auch an der Wieder¬

wahl eines fünften Mitgliedes Theil nimmt " .

6 ) Dem K. 4 Abs . 1 deS Vertrages , wird nachge-

sügl : »Die Mitglieder des AufsichtS -Collegiumß

erhalten keine Tantieme » : die vom Großherzog¬

lichen Staatsministerinm gewählten Mitglieder
dürfen keine Actionäre der Bank sein.

7) Im 8 - 4 . Abs . 2 . des Vertrages wird nach

den Worten „ beifälliger Stimmen " nachgefügt:

„Wechsel und Effecten dürfen nicht anders , in

den EinlösiiugSfond eingelegt und demselben nicht
höher nugercchuct werden , als wenn wenigstens

eins der von dem Großhcrzoglichen Staats-

Ministerium erwählten Mitglieder seine Zustim¬

mung giebl " .

8 ) Der letzte Satz des § r 10 . deS Vertrages erhält

folgende Fassung : » Der PaPiergeld -RealisationS-

fond dient der Grotzherzoglichcn Negierung als
Faustpfand , ist getrennt zu halten und ohne

Mitwirkung der vom Groszherzoglichen Staats-

ministerium erwählten Mitglieder deS Aufsichts-

Collegiums nicht zugänglich ; derselbe wird in

der monatlichen Bilanz besonders aufgcführt " .

9 ) Dem Art . 2 . § . 1. deS Gesetzes wird nachge¬

fügt : »Der Staat haftet für die Einlösung " .

10 ) Der Art . 2 . Z. 2 . deS Gesetzes erhält folgende

Fassung : „ Diese Stelle wird einen Papiergeld-
rcalisationsfond haben , der für den Gesanunt-

betrag deS in Umlauf befindlichen Papiergeldes

stets die volle Deckung enthält . Die Deckung

soll wenigstens zu einem Drittel in baarem Gelbe,
der Nest in Wechseln oder leicht realisirbaren

Effecten , und zwar höchstens zu einem Drittel

des Ganzen in Effecten bestehen " .

11 ) Großherzogliche Staatsregierung verpflichtet sich,

eine Verlängerung des mit dem Hause von

Erlanger L Söhne  abgeschlossenen Ver¬

trages über die ersten 10 Jahre hinaus nicht
ohne die Zustimmung des Landtags cintretcn
zu lassen " .

Eine Minderheit schloß sich dem obigen Anträge nur
eventuell an und beantragte zunächst:

Ablehnung des, Gesetzentwurfs im Ganzen.

Es war ein Aniendemcnt deöAbg . Hullmann  zu dem

AuSschnßantrage cingegaugen folgenden Inhalts:

Landtag beschließe statt deS Ausschnßantrages:

I . Auf die Beraihung deö Gesetzentwurfs und des

Vertrages mit dem Hause von Erlanger L

Söhne  einzugehen unter der Voraussetzung,

daß die Groszherzogliche StaatSregiernng vor
der zweiten Lesung des Entwurfs sich damit

einverstanden erklären wird , daß

1) sie das zu schaffende Papiergeld jetzt und
in Zukunft ohne vorgängige Zustimmung

des Landtags nicht verausgaben darf , und

2 ) demnach auch zu dem beigefügten mit dem

Hause von Erlanger L Sohne  ab¬

geschlossenen Vertrage die Genehmigung
deS Landtags erforderlich ist.

II . Beim Eingehen auf die artikelweisc Bcrathnug

des Entwurfs die im AuSschnßantrage unter
Z . 9 und 10 vorgeschlagcneu Bedingungen



als Amendements zu sen betreffenden Artikeln
zu behandeln.

! ll Für den Fall , daß das fragliche Gesetz zu Stande
kommen wird , den beigefügteu Vertrag mit
dem Hause Erlanger L Söhne  unter
den im Ausschußantrage Z . 2 bis 8 und Z . II
gestellten Bedingungen  und unter der ferne¬
ren Bedingung zu genehmigein

daß die Großherzogliche Staatsregierung sich
verpflichtet , über den Betrieb und die Resultate
des Bankgeschäfts jedem ordentlichen Land¬
tage eine Mitthcilnng zu machen und außer¬
dem dem Landtage jeder Zeit die von ihm
ui erfordernde Auskunft zu ertheileu.

Motive.

Zn I . Die Rechte des Landtags auch für die Möglich¬
keit jetziger oder künftiger ( nach etwaigem Ablauf des
Vertrages mit Erlanger L Söhne-  anderweitigen Ver¬
fügung über das Papiergeld zu sichern.

Zu II . und Ili . Eine richtige geschäftsmäßige Behand¬
lung der Ausschußantrage eiuzulelten.

Daneben

I > in der beantragten ferneren Bedingung auch dem
Landtage einigermaßen eine controllirendc Einsicht
in den Baukbetrieb im Große » und Ganzen zu

- ermöglichen;
2 ) die Uugenanigkeii des AnSschußantrageS in dessen

Z . l ( zu den Worten : „ in seinen wesentlichen
Bestimmungen " ! dadurch zu beseitigen , daß der
ganze  Vertrag als der Genehmigung des Land¬
tags bedürftig bezeichnet und vom Landtag geneh¬
migt werde . Derselbe möchte auch kaum solche

Bestimmungen enthalten , welche eine der Ltaats-
regicrnng ohne Zustimmung des Landtags znzii.
gestehende AbändernngSvefngniß wünschenswert !,
machen ; sollte demnach in dieser oder jener Richtung
die Staatsrcgiernng solche Befugnis ) für nöthig
erachten , so wird von ihrer Seite  ein spe-
eicller  Antrag zu erwarten sein.

LorsikzenSer: Es. ist mir vom Berichterstatter des
Ausschusses mitgetheilt worden , daß der Ausschuß sich mit
der «ul , II . deS Hullman » ' scheu  Amendements beantragten
geschäftlichen Behandlnngsweise des Gegenstands einverstanden
erklärt hat.

Berichterstatter StwckerjM III - : Zu dem H nlt m a n lö¬
schen Amendement mG I . stelle ich folgenden VerbessernngS-
amrag:

1 > daß der mit dem Hause von Erlanger L
Söhne  abgeschlossene Vertrag , abgesehen von dem
etwaigen Einrücken eines Dritten an die Sielte
des Hauses von Erlanger L Söhne  oder

der Gesellschaft , nicht ohne Zustimmung des Land¬
tags abgenndert

und

-2) daß beim Erlöschen des Vertrages das Papiergeld
nur nach vorgängiger Zustimmung des Landtags
weiter ansgegebe » werden kann.

Ich glaube , daß die meisten , wenn nicht alle Ansschuß-
mitglieder event . dem Antrag ziistimmen werden . Der Antrag
des Abg . Hüll mann  hat den Zweck , bei Weiterentwicklung
und Fortbildung des Instituts die Mitwirkung der Landcs-
vertretnng nothwendig zu machen . Das mag zweckmäßig
sein , man muß sich aber hüten , so konkrete Fragen aus da ?,
allgemeine Gebiet hinüber zu spielen , auf dem konstitutionelle
Streitfragen entstehen können , um deren Lösung es uns hier
nicht zu thnn sein kann . Mein Antrag lautet konkret und
wird bei der Staatsregierllng nicht die Bedenken erregen - wie
der allgemeiner lautende Hul l man n ' sche Antrag.

Der Antrag fand Unterstützung und ging mit zur Be-
rathnng.

Abg . Tantzett : Ich fehlte bei Feststellung des Berichts
im Ausschuß , doch stimme ich durchaus mit der Majorität
deö Ausschusses überein , welche bereit ist , unter den angegebenen
Bedingungen dem Gesetzentwurf und dem Vertrag mit dem
Hanse Erlanger  znzustimmcn . Auch ich habe , alS die Vor¬
lage in unsere Hände gelangte , schwere Bedenken dagegen ge¬
tragen , Zn meiner Freude bin ich jetzt wesentlich in Folge
der öffentlichen Behandlung der Sache , welche Jeden in den
Stand setzte, sich das Material zur Bildung einer klaren An¬
sicht zu verschaffen , in der Lage , mit voller lleberzenanng
meine Zustimmung zu erklären.

In der Presse und in öffentlichen Versammlungen sind viele Be¬
denken laut geworden . So fand man die durch den Rcalisa-
tionsfond gebotene Deckung ungenügend . Nehmen wir aber
die Vorschläge deö Ausschusses an , so werden ^ der Deckung
so gut sein , daß sie der vorsichtigste Finanzmann nicht besser
verlangen kann , daß das dritte Drittel der Deckung auS
Effekten bestehen kann , ist nicht gefährlich . Nach den Aus-
schnßborschlägen sollen diese Effekten nur zu 80 »/„ des Tages-
courses in Sen Realisationsfond ausgenommen werden . Also
diese Effekten müßten erst um 20 " „ fallen , die Bank bankrott
werden , die sonst Effekten nachlegen müßte , endlich alles Pa¬
pier plötzlich zurnckflicßen , ehe der Staat gefährdet wäre.
DaS massenhafte Znrncksließe -n der Papiere ist nicht wahr¬
scheinlich : unser Papier wird eine ganz andere Stellung haben,
als das Papier vieler Privatbanken , denn die Einlösung des
Papiers wird ganz unabhängig vom Bestehen der Bank sein,
mag diese bankerott werden oder sich halten.

Treten gefährliche Zeilen ein, so wird die Bankdirektion schon
ihre Maßregeln treffen und den Realisationsfond entsprechend ans-
rüsten . Daß dieEffekten sämmtlichdauernd 2 (>o,g unterTagescours
bleiben sollten , ist nicht zu erwarten . Eine weitere Sicherung liegt
in der Erhöhung des Aktienkapitals von 200,000 Thaler
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auf 500,000 Thlr . ; erste re Summe soll zunächst nur einge¬

zahlt werden , aber sobald der Ausschuß Nachzahlung der OOsth

verlangt , mutz nachgezahlt werden . Erst nachdem diese

500,000 Thlr . verloren sind , kann den Staat ein Verlust

treffen.
Auch ich habe das Bedenken getheilt , daß die zwei von

unserem Staatsministerium gewählten Mitglieder dcS Auf-

üchtscollegiums , die doch wahrscheinlich aus der Zahl der Be¬

amten genommen werden , kaum im Stande sein werden , ihre

Meinungen den gewiegten Bankleuten Erlangers  gegenüber

aufrecht zu erhalten . Ich habe mich aber überzeugt , daß die

wesentliche Aufgabe dieser zwei Mitglieder darin bestehen wird,

darauf zu achten , daß das uns im Realisationsfond gebotene

Sicherheitskapital nicht kleiner ist , als der Vertrag verlangt.

In die von der Bank zu machenden Geschäfte werden sie sich

in der Regel nicht einzumischen brauchen und die Details

überhaupt dem Bankdirektorium zu überlassen haben.

Man hat auch von Gefährdung der Bankfreiheit ge¬

sprochen . Eine solche liegt aber nicht vor . Wer hier einen

guten Boden zur Gründung einer Bank gefunden zu haben

glaubt , wird nach wie vor unbehelligt eine Bank anlegen

können . Der Staat stellt nur dem zu gründenden Institut

seine Kundschaft in Aussicht . In je mehr große Spekulationen,

Bahnbauten u . dergl . der Staat aber geräth , desto nöthiger

wird ihm eine Bank sein , mit der er in Geschäftsverbindung

steht . Es liegt nur darin ein Unterschied , daß er bisher seine

Geschäfte mit -dem Haus Erlanger  in Frankfurt schloß,

künftig sich aber an das hiesige Institut wenden wird . —

Den von dem Unternehmen zu erwartenden Nutzen wird

man nicht berechnen können , ich kann es wenigstens nicht.

Aber Geschäfte machen ja alle Banken : alle , auch solche , die

schlechter situirt sind , wie unsere künftige Bank , gehen mehr

oder minder gut . Es kommt dazu , daß ein gewiegter deut¬

scher Finanzmann Nutzen von dem Unternehmen erwartet.

Eine Summe läßt sich für den zu erwartenden Gewinn noch

nicht festsetzcn, sonst würde es gcrathen sein schon im Voran¬

schlag für 1869 eine erhebliche Summe hierfür cinzureihen.
Negierungscommissar Ruhstrat : Obwol nicht instruirt,

darf ich doch bemerken , daß die Staatsrcgierung schwerlich

gegen den St rackerjan ' schen  Verbessernngsantrag zum

Amendement des Abg . Hullmann  Bedenken haben wird.

Dem Hullmann ' schcn  Antrag in seiner ursprünglichen

Fassung stehen die vom Abg . Strackerjan  angedeuteten

erheblichen Bedenken entgegen . In diesem Sinne kann ich

Annahme deS St racker ja n ' schen Antrags empfehlen.

Abg . Ahlhorn : Die ganze Versammlung hat Veran¬

lassung dem Berichterstatter dankbar zu sein , welcher mit so

gerechter Würdigung der für und gegen in das Gewicht
fallenden Momente unsere Zweifel gehoben und uns eine

bessere Gelegenheit gegeben hat uns zu orientiren , als durch
die nackte Vorlage geboten war.

Ich bin mit der Majorität der Ansicht , daß die Vorlage

unter den bekannten Bedingungen angenommen werden muß.
Ich pflichte in allem Wesentlichen dem Abg . Taußen  bei.

Die StaatSregierung wird so sicher gestellt sein , als irgend

möglich . Das Hauptbcdcnken gegen das Gesetz ist , ob der

Staat auch verlieren kann . Bei normalen Verhältnissen ist
kein Verlust möglich . Gefährlicher sind Zeiten wie 1866 , wo

überall große Schwankungen im Cours herrschen . Doch glaube

ich. auch dann werden erhebliche Verluste nicht so leicht ein-

treten . Der Rcalisationsfond wird höchstens zu >/z aus Effek¬

ten , zu 2/z aus Geld und Wechseln , die beinahe ebenso gut,
wie baar Geld sind , bestehen , er wird ein Depositum unter

Verschluß der Staatsregierung sein , dem die Bank nicht bei¬

kommen kann . Die Effekten sollen auch nur zu 20 <>/o weni¬

ger , als sie stehen , in dem Fond gerechnet werden.
Vorsichtiger konnte man dies nicht einrichten . Da ferner

die Aktionäre gegebenen Falles 600/y nachschießen müssen,

werden sie an einem soliden Geschäftsbetrieb intressirt sein

und Spekulationen zu vermeiden suchen , die leicht fehlschlagen
können . Sehr wichtig ist ferner , daß wenigstens ein vom

Ministerium bestelltes Mitglied des Aufsichtsraths seine Zu¬

stimmung zur Einlegung von Werthpapiercn in den Fond

gegeben haben muß : so werden keine schlechten Wechsel und
Effekten in denselben cindringen können.

Gehen die Geschäfte schlecht , so muß bei 40,000 Thlr.

Verlust schon Liquidation eintreten . Macht die Bank Gewinn,

so kann der Staat sie nach dem Vertrag stets selbst in die

Hand nehmen , gegen Opfer von wenigen Procenten , die gering

zu achten , unter der Voraussetzung , daß die Bank wirklich
gut geht.

Wie groß der Nutzen sein wird , läßt sich freilich nicht

berechnen , später mag er vielleicht die angegebenen 40,000 Thlr.

betragen können , aber auch ein kleiner Gewinn muß uns bei

unseren finanziellen Verhältnissen willkommen sein.

Der Handels - und Gewerbestand mühte eigentlich für

Errichtung der Bank sein , je mehr Konkurrenz desto besser.

Ich als Laudmann werde sehr zufrieden damit sein . Beim

Handel mit Vieh u . s. w . wird man doch lieber hier ver¬

wechseln als in Bremen . Ich will lieber die Verantwortung

tragen dafür , als dagegen gestimmt zu haben , so schwer eS

auch einem Laien wird , in dieser Sache ein Urtheil zu fällen.

Jeder muß es mit sich selbst ausmachen , wie er sich in dieser

Sache zu verhalten hat ; es darf Keiner in seiner Abstimmung

auf die Abstimmung des Anderen Rücksicht nehmen.

Abg . Strackerjan III : Hieran anknüpfcnd , möchte ich

die Bitte aussprechen , falls überhaupt Jemand geneigt sein

sollte , auf meine Abstimmung Gewicht zu legen , in diesem

Fall doch dieselbe nicht maßgebend sein zu lassen . Mein Ur¬

theil ist so unsicher , daß ich bis zuletzt geschwankt habe . Jetzt

bin ich gesonnen , gegen die Vorlage zu stimmen , weil meiner
Ansicht nach die Gefahren , welche von Annahme des Gesetzes

zu fürchten sind , durch die Ausschußanträgc wohl gemindert,

aber nicht beseitigt werden . Es erscheint zunächst sehr unsicher,
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ob wir einen Gewinn machen und wie groß er sein wird.
Ich möchte doch nicht rathen 10,000 Thlr. oder eine ähnliche
Summe als Gewinn schon im nächsten Budget in Anschlag
zu bringen, wie der Abg. Tantzen  für richtig zu halten
schien. Ein solcher Gewinn ist zwar möglich, ob wir ihn
aber erlangen, doch sehr fraglich. Ich bin sonst nicht pessi¬
mistisch gesinnt, ich glaube, daß bei guter Leitung die Bank
allerdings Vortheil bringen wird. Ich glaube, daß die im
Hintergrund drohende Gefahr nicht so bald, ich hoffe nie, ein-
trcten wird. Es ist aber zu bedenken, daß es wol richtig ist,
daß der Realisationsfond beinahe  völlige Sicherheit geben,
aber zur wirklichen vollen Sicherheit danach doch noch ein
Stück fehlen wird. Trotzdem würde in Tagen der Noch durch-
zukommen sein, wenn der Staat dann mit seinen vollen Kräften
und Bemühungen für die Bank eintreten könnte. Der Staat
hat aber auch schon eine andere Bürgschaft übernommen, in¬
dem er, so zu sagen, auf Sichtwechsel die Million der
Ersparungskasse garantirt. In schlimmen Zeiten wird auch
dieses Papier andrängen. Der Staat könnte aber einer sol¬
chen doppelten Gefahr nicht gewachsen sein.

Ein anderes Bedenken ist folgendes: Hat der Staat ein¬
mal einen solchen ohne Arbeit erlangten Gewinn geschmeckt,
so wird er streben den Gewinn zu vermehren, sich in immer
weiter anssehende Spekulationen einlasfen und seine eigenen
Finanzen, wie die seiner Nnterthanen dabei gefährden.

Man muß fürchten, daß dann gesetzlich bestimmt wird:
Vormünder könnten frei von Verantwortlichkeit hier Pupillen¬
gelder deponiren oder gerichtliche Dcposita könnten in die Bank
eingelegt werden, um 2°/y oder dergl. zu verdienen. Ich mag
nicht glauben, daß Derartiges Vorkommen wird, die Gefahr
liegt aber vor. Solche Maßregeln würden über die Grenze
des dem Staat Erlaubten hinansgehen. Richtig ist eS betreffend
der Staatsfinanzen, sich stets an das Sichere zu halten.

Abg. Schrimper: Ich habe mich zum Wort gemeldet,
um wesentlich das zu sagen, was der Abg. Strackerjan
eben ausgeführt hat. Auch kann ich mich kurz fassen, da das
Schicksal des Minoritätsantrags ja so wie so sicher ist. Ich
will nur noch vom Standpunkt des Gewerbetreibenden kurz
meine Abstimmung motiviren und erklären, weßhald von einer
größern Lanbesbank kein Vortheil für die Gewerbetreibenden
zu erwarten ist. Nur einige Wenige können von einer solchen
Vortheil ziehen. Man muß in diesem Punkt nicht Laudes¬
banken mit Banquiergeschäften verwechseln. Wir haben hier
auch gor zu wenig große Industrie, diese große Industrie er¬
hält die Banknoten in Weimar und den anderen thüringischen
Staaten in Umlauf. Hier würden die Noten ganz in der
Nähe bleiben, sich in die kleinen Kassen verkriechen und bei
Gefahren sofort zurückströmen.

Regierungscommissar Siebold: Die Staatsregierung
ist erst nach reiflicher Erwägung vorgcgangen; besonders hat
sie sich auch vergegenwärtigt, wie schwer es sein muß, einer so
großen Versammlung gegenüber den Nutzen aus einem mit

solchem Risiko verbundenen Geschäft klar zu machen. Sie
konnte sich aber der Wahrnehmung nicht verschließen, daß es
hier ein Bedürfniß des Landes zu befriedigen gelte, daß die
betreffende Einrichtung im wirtschaftlichen und finanziellen
Interesse des Landes geboten sei. Wenn man nun auch nicht
mathematisch Nachweisen kann, daß kein Risiko vorhanden sei,
so ist das Risiko doch nur sehr gering und ein Schaden dar¬
aus kaum denkbar. ES ist wahr, daß man mit Sicherheit
keine Rentabilitätsberechnung anstelle!, kann, hier kann man
das »och weniger, als bei Eisenbahnen, die gebaut werden
sollen. Doch kann man sich mit Recht auf die anderwärts
gemachten sicheren Erfahrungen berufen; wie bei allen anderen
Banken, wird auch bei der unserigen ein Gewinn für den
Staat gemacht werden. Stellt man eine Berechnung nach
Maßgabe jener Erfahrungen an. so wird die Annahme einer
Summe von 40,000 Thlr. für die ^ des Staates nicht san¬
guinisch erscheinen.

Es ist ein Jrrthum zu glauben, unser Land sei nicht in
der Lage, einer Bank das nöthige Fundament zu geben. Wir
haben hier einen starken Handel mit Pferden, Vieh, Speck,
Getreide, Bauholz und anderen Landesprodukten, wir haben
einen bedeutenden Schiffbau, eine Rhederei von 300—4M
Schiffen, unsere Industrie hat gesunde Anfänge gemacht-
Dies sind außerordentlich günstige Verhältnisse, wie sie sich
schwerlich in gleichem Matze sonst noch in Deutschland vor-
findcn werden. In wenigen Jahren werden wir in diesem
kleinen Land 40 Meilen Eisenbahn haben. Auch dies wird
unserem Unternehmen günstig sein: die bloße Verwaltung der
Fonds unserer Eisenbahnen fordert fast ein solches größeres
kaufmännisches Institut. Es liegt allerdings das Fundament
vor, auf welches hin sich eine Notenemission wird Herstellen
lassen. Alle diese wirthschaftlichen Verhältnisse bedürfen nur
der Befruchtung durch das Kapital, um sich entwickeln zu
können. Das Ausland werden wir nicht mehr zu benutzen
brauchen, als dies auch uns benutzt. Hier werden auch ferner
fremde Papiere kursiren, wie dann auch im Ausland die
unsrigen.

Der Abg. Strackerjan  hat auf die Ersparungskasfc
hingewiesen. Es ist irrthümlich mit Rücksicht auf diese von
der Bank Gefahren für den Staat zu fürchten. Die größere
Kasse der Landesbank wird ergänzend eintreten und die Ge¬
fahren, welche allerdings die schädliche Einrichtung jenes In¬
stituts mit sich bringt, mildern. Wo man jetzt den Anforde¬
rungen an die Ersparungskasse kaum wird entsprechen können,
wird dies künftig möglich sein in Verbindung mit der Landes¬
bank. Jenes Bedenken fällt somit weg.

Am Schluß des Ausschußberichtes ist von „gewagten
Spekulationen" die Rede. Banken sind aber keine Spekulations¬
geschäfte, sondern, wie sich der Preußische Abgeordnete La s ker
richtig ausdrückte, Realisationsgeschäfte. Die Preußische Bank
stände, wie der Genannte richtig weiter bemerkte, sonst ebenso
in der Luft, wie alle anderen Banken.



Ob eine weitere Ausdehnung deS Betriebes oder eine
nähere Verbindung des StaarcS mit der Bank eiulreten soll,
wird der Landing mit in der Hand haben, denn ohne Gesetz
wird dies nicht möglich sein. Die Bank ist übrigens nicht
an einer zu engen Liirnng mit dem Staat intressin.

Durch die Bestimmung, betreffend die Effekten, soll uns
ermöglicht werden, das; solche im Realisasionsfond sein kön¬
nen , es ist nicht gesagt, dag sie darin sein müssen . Keine
Bank kaust solche, wenn eö nicht nöthig ist. Es kann aber aller¬
dings eine solche Nöthigung eintreten. Der Effckteubestand
wirb die Höhe eines Drittels nur selten oder gar nicht, jeden¬
falls nur vorübergehend erreichen.

ES ist mir ausgefallen, datz die hiesigen Gewerbetreibenden
so wenig die Bedeutung der Bank zu würdigen wissen. Es ist
mir nicht gelungen, Gründe dafür zu entdecken. Wenn Abge-
geordnctc Bedenken tragen, so ist das in Hinsicht aus
ihre Verantwortlichkeit begreiflich. Aber ich weiß nicht, was
eS heißen soll, wenn Gewerbetreibendeder Errichtung der Bank
entgegen sind. ES ist doch zunächst ihr Vorthei!, wenn so
viel Geld wie möglich in Cirknlanon ist, und sie stets Geld
erhalten können. Wenn nicht alle Klassen in gleichem Maße
davon Vortheil ziehen, so ist cü doch ein großer Unterschied,
ob in Zukunft 1Million  mehr in Cirkuiation kom¬
men oder nicht. Nicht Jeder wird allerdings bei der Bank
Kredit finden, aber doch jeder Kreditfähige, der ja dann seiner¬
seits au die Anderen wieder abgeben kann. Der Zinsfuß
für vorübergehende Darlehen wird entschieden sich niedriger
stellen.

Die Solidität des Betriebs wird garantier durch die
monatlichen Ausweise: Sobalb im Betrieb Etwas bedenklich
erscheinen kann, wird der Presse und dem Publikum Gelegen¬
heit geboten sein darauf hinzuwcisen und die Pflicht der
Staatsregicrung wird eS sein, sich nach solchen Umstände»
dann näher zu erkundigen. Solche monatliche Ausweise sind
dom etwas ganz Anderes, als wenn bei anderen Anstalten
nur alle zwei Jahre die Bilanz gezogen wird. Es wird die
Sicherheit geboten, daß im gegebenen Fall die Staatsregierung
die Geschäftsordnung schärfer handhaben kann, und Laß bei
40,000 Thlr. Verlust liquid!« werden muß und daß, wenn
cs sonst lonvenirt, der Vertrag ansgehoben werden kann.

In der Erwartung, daß dem Lande aus der Bank ohne
uenneuswerlhes Risiko wirklich großeNortheile erwachsen wer¬
den, empfiehlt die StaatSregierung Annahme der Ausschutzaii-
lrägc, nnier dem Vorbehalt, daß das Haus Erlanger  die
Erhöhung des Aktienkapitals auf 500,000 Thlr. acceptirt.

Abg. Paneratz : Ich bin im Princip mit der Minder¬
heit meistens einverstanden, werde aber doch nicht für Abwei¬
sung stimmen. Es scheint unsicher, ob das Institut eine
Einnahmequelle für den Staat werden wird. Ich habe mir
kein Unheil darüber bilden können. Jedoch wird sich die
Staatsregicrung nach dem Urtheil Sachverständiger dahin
entschieden haben, daß eine erhebliche Einnahme von dem

Institut zu erwarten ist. Man mutz ferner zugeben, daß die
Gefahren für den Staat »ich! ganz beseitigt sind. Gefahren
von Bedeutung kann man aber nicht vorauSsetzen, ich fürchte sie
bei den SichernngSmitteln, besonders auch den von dem Aus¬
schuß beantragten, wenig. Von großer Wichtigkeit ist hier
der Schutz, den der RealisaiiouSsond bietet, vorausgesetzt daß
eine gehörige Aufsich! dahin geübt wird, datz auch wirtlich,
wie bestimmt, Deckung znm vollen Betrage deS Papiers vor¬
handen ist.

Die Garantie des Staats für die Erspanmgskasse kann
mir keine Bedenken einstößen. Lch glaube nicht, daß bei der
jetzigen Verwaltung der genannten Kasse, Gefahren von dieser
Seite zu erwarten sind.

Schädliche Anordnungen dahin, daß gcrichiliche Depossta,
Pnpillengeidcr ohne Verantwortlichkeit der Bank übergeben
werden könnten, sind nicht zu fürchten. Sollte die Staats-
rcgieriing jemals Derartiges beabsichtigen, so wird doch ein

! Gesetz und somit dic Zustimmung des Landtags nothwenoig
! sein.
j Abg. Hullmauil : Auch ich, wie wo! die Meisten, bin
! Anfangs mit großen Bedenken an die Vorlage herangelreren
j und habe auch jetzt noch nicht alle Bedenken überwunden.
! Jedoch sind meine Bedenken in der hauptsächlich entscheidenden

Richtung nach sorgsamer Durcharbeitung des Gesetzes und
Vertrages gehoben worden. Es ist richtig, datz dem Staat
in ungünstigen Zeiten nicht ein erdrückendes Risiko drohen
wird. Besonders wird die? erreicht durch die zwei erheblichen
Vorsichtsmaßregeln, die der Ausschuß in Vorschlag bring«
die Erhöhung des Aktienkapitals ans 500,000 Timler und die
Begebung desselben ans Namen und die Einrichlnng deS
RealisalionssondS.

Eine günstige Einwirkung aus das Kapilalbedürsniß und
den industriellen Fortschritt des Landes kann man von der
Bank erwarten. Dic Hoffnungen auf Gewinn lassen sich da-

j gegen nicht genügend übersehen,, ich kann diese Hoffnungen
j nicht voll thcilen, vielleicht weil der ganze Boden mir fremd
j ist. Jedoch will ich nach Hebung jener entscheidenden Beden-
! ken dem Gesetzvorschlag nicht entgegen wirken, in der Vor¬

aussetzung, datz auch dic AiiSschufzanträge angenommen
werden.

Mein Antrag ist erledigt, soweit er sich aus die geschäft¬
liche Behandlung der Sache bezieht: so weit er sich aus Ne-
benpunkte zu den Bedingungen bezieht, ist bei der Speeiai-
bcrathung über ihn zu sprechen, hier will ich nur EinigeS
über den ersten Theil des Antrages sagen, welcher dahin geht,
daß der Vertrag mit dem Hause Erlanger,  welche» bisher
die Staatsregicrung nur den Motiven bcigclegt hat, indem
sie nur Annahme des Gesetzentwurfs beantragt, dem Hanse
zur Zustimmung zu unterbreiten gewesen wäre, und daß dicst

' Unterlassung wieder gut gemäht werden müßte, indem die
j Staatsregicrung ihr Einverftändnitz mit der Beschlußfassung
>auch über de» Vertrag erklärt. Wird nur das Gesetz äuge-



nomine » und der Vertrag außer Acht gelassen , so wird die
Staatsregiernng in der Lage sein , den Vertrag nicht zu be¬
achten , jeden anderen Vertrag an seine Stelle zu setze» oder
andere Bestimmungen etwa aus Verlangen des Hauses Er¬
langer  einzufügen . Es würde dies dem Recht des Land¬
tags auf Kontrolle , die er in allen solchen wichtigen Angelegen-
beiten zu üben hat , nicht entsprechen . Ich will nicht daraus
kingchen , ob nicht nach dem Staatögrundgesetz aus konstitu¬
tionellen Rücksichten der Vertrag mit zur Beschlußfaüung zu
»imrbreitcn war . Ta der Antrag des Abg . Strackerjan
Aussicht hat von der Staatsrcgierung aeceptirl zu werden , j
will ich meinen Antrag , soweit er diese Angelegenheit betrifft , !
ziirückziehen . Nur einen kleinen Zusatzantrag möchte ich zum
Strackerf  an ' schen Antrag stellen , der , seinem Sinne nach
wesentlich redaktioneller Natur , dahin gehn ?

. zwischen » abgeschlossenen " und »Vertrag " die Worte!
einznschaiten : „ nach den zu fassenden Landtagödeschlüffen j
zu ändernden " .

Dieser Zusatz ist angemesfen und nothwendig . Er soll !
unk, die formale äußere Berechtigung geben , über den!
Vertrag selbst hier zu beschließen , und soll uns für die Zu - !
kunst daö Recht initzusprechen sichern , da sonst , wenn der ^
Vertrag ablänft , die Skaatsregicrung , falls sic das Papier f
nicht eingchen lassen will , mit anderen kaufmännischen Ge - ^
schäften abschließen könnte , unter anderen Bedingungen und!
anderen Bestimmungen . i

So kann ich meinen Antrag zu Gunsten deö nach dieser ^
Richtung zu modificirenden Strackerjan ' schen  Antrages zu - f
rückziehe» . !

Regierungseommissar Ruhstrat : Ich glaube nicht , daß i
die Staatsregiernng gegen die Fassung , welche der Antrag des !
Abg. Strackerjan  durch das Amendement des Abg . Hüll - !
man»  erhalten würde , Etwas einzuwendeii hat.

Abg . Schnmper : Ter Regierungseommissar hat bchaup - .
tel, daß durch die Bank über eine Million Geld mehr in das
Land käme und nach Errichtung der Bank der Zinsfuß sich ^
niedriger stellen würde , ohne irgend Gründe dafür cmznführen . ^
Man kann vielleicht mit mehr Recht sagen , daß wir allerdings ^
über eine Million Papier bekommen würden , dagegen das !
Haus Erlanger  die Baut benutzen könnte , das disponible!
Metallgeld ans dein Lande heranöziischaffen . Wo viele Banken !
thistiren , ist der Zinsfuß nicht niedriger , sondern immer höher . !
Hier , wo bisher keine Landesbank epistirte , war 1866 der
Zinsfuß niedriger , als auswärts . In dieser Krisis haben
viele Bremer Häuser hier vortheilhaft ditzcontirr . Nur bei
der Ersparungskaffe treten Kalamitäten ein . Dort handelt
es sich aber um kleine Beträge und diese Kaffe wird immer
sofort überlaufen werden . . ^

ES liegt auch an der Vorlage , wenn die Gewerbctrei - i

benden sich nicht für das Projekt inleressiren konnte » . Ein ^
großer Unterschied ist eS, ob , wie nach der Vorlage , das Aktien - !
kapital sich auf 200,000 Thalcr oder nach dem Ausschußan - j

trag aus 000,000 Thaler stellt und ob die Aktien aus Nameu
lauten oder nicht . Nach den Anträgen des Ausschusses nehme
auch ich nicht mehr eine so schroffe Stellung zu der Sache
ein . Ter Ausschuß hat aber auch nicht weniger als 11 wichtige
Aenberungcn beantragt . Vas beweist , wie die Vorlage erst
gewesen sein muß,

Regierungseommissar Siebold : Eigentliche Aendcnmgcn
hat der Ausschuß a » der Vorlage fast gar nicht vorgenom-
meu . So stehi gar nicht in der Vorlage , daß die Aktien
nicht auf Namen lauieu sollen . Das Amendement will diesen
Punkt nur sicher stelle » , wogegen die Staatsregiernng auch
keine Bedenken haben kann . Auch der Antrag , daß nur zu
ein Drittel Effekten in dem Rcaliscttionssond sein sollen , er¬
scheint unbedenklich . Geschäfte mit Effekten sind gar nicht
eigentliche Bankgeschäfte . Es ist irrig anznnehmen , daß die
Aenderungen so wesentlich sind . Wichtig ist nur der Antrag,
betreffend VieHöhe des Aktienkapitals und die Ausstellung dnvAktien
ans Namen . Das ist aber auch Alles . Daß der Abg . Sch ri mper
sich jetzt weniger schroff zur Lache stellt , glaube ich . ihm wol,
er sieht ein , daß es doch zur Errichtung der Bank kommt
und wird sich auch altmählig von der Nützlichkeit derselben
überzeugen . Kansteute sehen doch sonst ans ihren Vortheil.
Wo viel Kapital , soll ein hoher Zinsfuß die Regel sein . Für
vorübergehende Anleihen ist das aber nicht der Fall , da stellt
sich der Zinsfuß niedriger . Von solchen ausnahmsweise » Ver¬
hältnissen , wie sie 0866 Vorlagen , darf man keine Folgen
und Ableitungen machen.

Regiernngseoniiiiiffar Bucholtz : .Ich hatte erst die Ab¬
sicht , dem Hause Mittheilnng von einer Reihe Gesuchen um
Errichtung einer Bank in Oldenburg ans Berlin , Weimar,
Hannover , Hamburg , Dresden n . s. w . zu machen . Hierauf
kann ich jetzt wol verzichten . Doch möchte Folgendes von
Interesse sein für die Beantwortung der Fritge , welche In¬
teressen bas Oldenburger Land , besonders der Gewcrbestaiid,
an der Errichtung einer Bank haben und ob hier bei unseren
Industrieverhältnissen sich ein Feld für eine solche bietet . Ver¬
nehmen Sie , wie früher hiesige Gewerbetreibende hierüber nr-
lheitten.

Hierauf verlas der genannte Regierungscommifsar ein 1856
cingercichtes Gesuch um Concessionirung einer Oldenburger
Landesbank , mituntcrzeichnet von den hiesigen Gewerbetreiben¬
den : Hoper , Hegcler , C . Ballin , Klave mann,  welches
mit starken Worten daS Bedürfniß des Landes nach . einer
Bank hervorhebt.

Abg . Russell : Den Ausführungen deS Herrn RcgicrnngS-
Coilimiffars Sieb old  muß ich darin entgegeulreten , daß er
behauptete , der Ausschuß hätte nicht wesentliche Abänderungen
an der Vorlage vorgcnommen . Nur durch die Anträge des
Ausschusses ist eine Möglichkeit gegeben , die Vorlage anzu-
nehmcn . Wenn der Herr Regierungseommissar die Ansicht
auSsprach : es sei iu der Vorlage ja nicht gesagt , daß die
Aktien nicht ans Name » lauten sollten , so ist ihm zu erwlder .il,
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daß Etwas , was nicht im Gesetz ausgesprochen ist , uns keine

Sicherheit gedcn kann.

Es wäre doch gewiß eine sehr wesentliche Abänderung

des Vertrags , wenn das Haus Erlanger  noch einen Bürgen

stellen sollte , man kann aber doch darauf kein Gewicht legen,

daß nicht im Vertrag gesagt , daß ein solcher Bürge nicht

gestellt werden solle . —
Bei der Lektüre des Entwurfs mußte ich oft den Kops

schütteln und drängte sich mir die Frage aus , warum sich unser

Staat nicht entschließt , selbst  mit Papiergeld zu opcrircn,

wie so viele andere Staaten . Der Ausschuß ist der Ansicht

gewesen , daß von einer solchen Operation nicht viel Vortheil

zu erwarten sein würde , weil dann eine zu kleine Summe

Papiergeld ausgegeben werden könnte . Ich glaube das nicht.

Es geben doch viele kleine Staaten Kassenscheine aus , selbst die

Stadl Hannover thut cs , Alle doch nur in der Absicht , zu ge¬

winnen . Ich wünschte : unser Staat gäbe selbst Papiergeld aus

und daneben würden Privatbanken gegründet . Jedoch ist zu

bedenken , daß politische Verhältnisse uns in finanzielle Be-

drängniß gebracht haben , und daß es jetzt die Frage ist , wie

man diesem finanziellen Bedrängniß Vorbeugen kann . Durch

Ausgabe der Noten wird aber manche Industrie gekräftigt

und die Steuerkraft erhöht werden , volkswirthschaftlich wird

sie gut wirken . Der Abg . Schrimper  hat behauptet : wir

brauchten hier keine Bank , 1866 wären wir ohne Bank auch

nicht in die Klemme gekommen . Bei einem Institut unseres

Landes war aber 1866 große Noch , welche nur mit Hülse

der Bremer Bank gehoben wurde . Die Kommanditc der

Preußischen Bank zu Osnabrück wirkt nicht nur in der

Preußischen Provinz segensreich , bis in mein Amt macht sie

Geschäfte , die ans den Zinsfuß von günstigem Einfluß sind.

Der Zinsfuß wird niedriger , nicht , wie der Abg . Schrimper

meinte , höher , wo Banken sind.

Papiergeldemission von Seiten deS Staats allein ist nicht

mehr zu erreichen . Wenn überhaupt Papier ausgegeben wer¬

den soll , müssen wir uns beeilen , ehe die Thür zugeschlossen

wird . Ich glaube , darum darf man mit der Zustimmung zu

dem Gesetz nicht zurückhalten . Die Gefahren , welche in der

Vorlage zu drohen schienen , sind durch den Ausschuß

glücklich beseitigt . Jetzt sind die Gefahren so gering und ver¬

schwindend , daß der solideste Geschäftsmann keine Bedenken

mehr hegen wird . In einer Hinsicht ist bei allen Geschäften

ein Risiko . Wenn daS Risiko so gering ist, wie im vorlie¬

genden Fall , können wir die Verantwortung ruhig auf unsere

Schultern laden . Ich werde für die Vorlage stimmen unter

den vom Ausschuß ausgestellten Bedingungen und stimme mit

dem Abg . Hüll mann  darin überein , daß dem Landtag eine

wirksamere Kontrolle zu verschaffen ist.

Abg . Ahlhorn : Die Staatsrcgierung ist dem Ausschuß

bei seinen Abänderungsvorschlägen bereitwillig entgegen gekom¬

men . Eine wesentliche Aenderung des Entwurfs könnte man

übrigens nur in der Bestimmung finden , nach welcher >/z

des Realisationsfond - auS Wechseln und höchstens ' z aus

Effekten bestehen soll.

Hätte die Staatsregierung beantragt , ch? oder Hz Million

Kassenscheine auSzugeben , so würde man die Folgen klar übersehen

können , so daß ein Verlust nicht möglich wäre . Jetzt ist es uns Ab¬

geordneten sehr schwer geworden , Stellung zu der Vorlage zu

nehmen , wir tragen die Verantwortung für unsere Beschlüsse und

ihre Folgen in ganz anderer Weise , als z. B . ein Kaufmann.

Da die Staatsregierung einmal keine Kassenscheine auSgeben

will , so sind wir einfach vor die Frage gestellt : wollen wir

überhaupt die Bank und Papiergeld oder nicht ? Auch haben

die Banknoten , die wir bekommen sollen , Vortheile vor den

Kassenscheinen voraus . Kassenscheine haben ZwangSkours und

das ist besonders für die .. Beamten sehr hart , diese haben

z. B . in Oesterreich sehr darunter gelitten . Unser Papier

können wir auch zu jeder Zeit wieder einlösen : es muß nur

dafür gesorgt werden , daß immer Geld da ist.

Die Staatsregierung muß es dem Landtag Dank wissen,

daß er auf öffentliche Verhandlung gedrungen hat und somit

eine öffentliche Kritik ermöglichte . Der Ausschuß hat die An¬

gelegenheit mit Sachverständigen besprochen , pro und contra

sind ihm von verschiedenen Seiten Gründe aufgeführt worden:

stichhaltige  Gründe contra , hat aber auch nicht Einer der

Herren erbracht.

Der Abg . Schrimper  hat behauptet , die Ersparungs¬

kasse sei 1866 in Noch gewesen und hat sich wieder noch dar¬

über ausgelassen . Ich selbst bin bei der Neuorganisation der

Ersparungskassc dafür gewesen , daß der Staat die Garantie

übernehmen solle . Das verhielt sich aber so : der Staat

hatte die Garantie bereits und wollte sic nur wieder los sein.

Die Leitung der Kasse ist eine ausgezeichnete und darum nicht

viel zu fürchten , die Million trägt im gegebenen Fall

übrigens auch besser der Staat , als die armen Leute , Dienst¬

boten u . s. w.

Allerdings ist es Vormündern zugelaffen worden , Pupillen¬

gelder beim Staatsanlehen zu pari zu belegen , ohne Verant¬

wortung dafür zu tragen , wenn die Papiere nicht zu pari,

sondern wie jetzt 92 stehen . Ich denke aber , durch diese Er¬

fahrung wird die Staatsregierung gewitzigt sein und nicht jetzt

mit den vom Abg . Strackerjan  befürchteten Gesetzvorschlä-

gcn kommen , jedenfalls wird sie aber der Landtag nicht an¬

nehmen.

Abg . Schulze : Ich bin mit größter Vorsicht an die

Vorlage hinangegangen . Ich war schon Anfangs nicht so

abgeneigt , doch habe ich mir eine gewisse Unbefangenheit zu

erhalten gewußt und mir ein Urtheil gebildet , nachdem ich

auch die Gegner gehört hatte . Es wurde geltend gemacht,

daß Effekten der Bank keine Sicherheit geben könnten . Nun

sollen aber die Effekten um 200/g geringer als ihr CourS-

werth veranschlagt werden . Sie können ja allerdings fallen,

aber so bedeutend . daS ist doch nicht anzunehmen und

eine Schätzung um 15 "/g unter Kourswerth würde nach
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meiner Ansicht nicht mehr gefährlich sein . 20 <>ch unter dem

Tagescours ein sonst gutes Papier zu nehmen , wird der vor¬
sichtigste Geschäftsmann nicht für gefährlich halten können.
Sollten dann wirklich Kalamitäten eintreten , so werden die

Papiere doch nur allmählich zurückströmen und die Leiter der
Bank werden als kundige Leute schon vorher Witterung ha¬
ben und sich vorsehen . Man wird dann den Gefahren schon

entgegen zu treten wissen.
Der Gewinn bei dem Unternehmen ist allerdings zweifel¬

haft , aber scheint mir doch insofern sicher , als unsere Bank
doch ebenso gut , wie andere Banken , Gewinn erzielen wird.

Für den Handels - und Gewerbestand wird die Bank

sicher von Nutzen sein . Wie sich der Zinsfuß stellen wird,
ist freilich zweifelhaft ; cs ist daö aber auch eine unnütze

Frage . Der Kaufmann wird aber nach Errichtung der Bank
immer Geld erhalten und immer Geld hineinlegen können.

Bei anderen Privatbanken liegt eine große Gefahr darin,

daß sic sich bei ihren Spekulationen verleiten lassen können,
das Geld , das sie als Depositum erhalten haben , hineinzu-

stecken. Hier wird dagegen ein monatlicher Nachweis erfolgen.
Während dort gar keine Zweifel aufgedeckt werden und man

nicht einmal wissen kann , ob die Depositen sicher sind , kann sich
hier stets die Volksmeinung geltend machen , sobald Etwas im
Betrieb faul erscheinen sollte.

Kassenscheine würden wir nur in geringer Anzahl unter¬

dringen können . Ein Bankhaus ist auch zum Vertrieb des

Papiers nothwcndig . — Bei der Sicherheit der Einlösbar¬
keit, die geboten wird , ist nicht anzunehmen , daß unser Papier
als so wild gelten sollte , daß cs gleich unter pari stehen
würde.

Auch heute habe ich Nichts gehört , was mich in meinem
Urtheil hätte schwankend machen können . Ich werde der Vor¬

lage zustimmen , unter der Voraussetzung , daß auch die Aus¬
schußanträge angenommen werden.

Schluß der Debatte.
Es wurde namentliche Abstimmung beantragt über den

Antrag der Minderheit des Ausschusses auf Ablehnung des

Gesetzentwurfs im Ganzen.
Es stimmten mit „ ja " die Abgeordneten:

Schildt , Schrimper , Strackerjan  II ., Stracker-
jan  III . und Bartel.

Mit „ nein " die Abgeordneten:
Abels , Ahlhorn,Arkenau , Beckhusen,Böhmcker,

Bremer , Brockhaus , Brörmann , Bulling , Cam-
mann , Deeken , Eilks , Eissel , Höltcrmann , Huber,
Huchting , Hullmann , Janssen , Köhler , Krahn,
Lentz , Luerssen . Müller , Oetken I ., OetkenII ., Ol-

dejohanns , Orth , Pancratz , Ramien , Rüdebusch,
Russell , Schomann , v . Schrenck , Schulze , Schweg¬

mann , Selkmann I ., Selkmann  II ., Strackerjan I .,
Struthofs , Stuckcnborg , Tantzen , Taphorn,
Millers.

Berichte . XV . Landtag.  3 . Vcrsamml.

Es fehlten die Abgg . Niebour und Rüder.

Der Antrag wurde danach mit 43 Stimmen gegen 5
abgelchnt.

Der Strackerjan ' sche  Antrag mit dem Amendement
des Abg . Hullmann  wurde angenommen.

Hierauf wurde zur Specialberathung des Gesetzentwurfs
übergegangen.

Art . 1 wird angenommen.

lieber Art . 2 , zu welchem die Anträge des Ausschusses
9 und 10 Vorlagen , wurde die Debatte eröffnet.

Abg . Schomann : Der Antrag 9 will eine Nachfügung
des Inhaltes : Der Staat haftet für die Einlösung . Der
Staat ist aber die Gesammtheit der drei Theile des Großher-
zogthnmS und hier kann es sich nur um die Haftung eines
der Theile , des HerzogthumS , handeln . Ebenso erwähnt der

Art . 3 »Staatskassen », wo doch nur die Kassen des Hcrzog-
thums gemeint sein können . Ich beantrage folgende redaktionelle
Aenderungen:

I > im Antrag 9 zum Art . 2 . ß . 1. statt des Wortes
»Staat « zu setzen : „ Herzogthum " ;

2 ) im Art . 3 . Z. 1 . hinter dem Worte » Staatskassen"

die Worte » des Herzogthums " einzuschalten.
Die Anträge wurden unterstützt.

Abg . Strackerjan III . : Der erste Anlrag ist richtig.
Die Fürstenthümer sollen allerdings nicht die Gefahr mit tragen.
Dem zweiten Antrag stehen aber erhebliche Bedenken entgegen.
Es hat keine Bedenken , die Bestimmungen des Art . 3 auch für

die Kassen der Fürstenthümer bestehen zu lassen . Die Kassen
der drei Landestheile stehen schon wegen der Centrallasten
fortwährend in Abrechnung , so daß keine Uebelstände bei der
Annabmepflicht sich ergeben können.

Abg . Strackerjan II . : Ich halte den Antrag für über¬
flüssig . Die Ueberschrift spricht nur vom Herzogthum . In

den Fürstenlhümcrn wird das Gesetz gar nicht publicirt . Nach
der ganzen Absicht des Gesetzes ist der Ausdruck »Staat " nur
auf das Herzogthum zu beziehen.

Abg . Schomann : So ist auch meine Ansicht . Ich
habe selbst meinen Antrag als redaktionell bezeichnet . Aber
im Staatsgrnndgesetz versteht man doch allerdings unter »Staat"

immer die Gesammtheit der drei Landestheile und hier soll ja
nur das Herzogthum gemeint sein.

Abg . Hnllmann : Wenn wir im Art . 2 von selbst unter
»Staat « nur das Herzogthum verstehen sollen , dann können
wir unter »Staatskassen « nicht im Art . 3 alle Kassen des

Großherzogthums begreifen , obwol doch eine Annahmcpflicht
auch für die Kassen der Fürstenthümer bestehen soll . Im
Art . 2 muß man also für »Staat « „ Herzogthum " sagen.

Abg . Selkmann II : Nach dem Staatsgrundgesetz zer¬
fällt der Staat in allen finanziellen Angelegenheiten in drei

Theile , von denen jeder finanziell ganz selbstständig ist . Wäre
der Schomann ' schc  Antrag begründet , so müßten wir Vieles

ändern . Die staatsgrundgcsetzliche Bestimmung genügt zur
13
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Erklärung. Auch,in Dirkenfeld spricht man häufig vom „Staat «,
!vo doch nur das Fürstenthum gemeint ist.

Abg. Russell: Man hat nicht immer das Staatsgrund¬
gesetz zur Hand, um zu sehen, was gemeint ist. Das aus¬
wärtige Publikum kann das erst recht nicht wissen. Ausdrücke,
die Mißdeutungen ausgesetzt sind, müssen vermieden werden.

Abg. Deeken: Ich bin mit dem Abg. Sch omann ein¬
verstanden. Verstehen wir in dem einen Artikel unter „Staat"
nur den Theil, so können wir nicht im nächsten Artikel alle
Kassen des Großherzogthums unter „Staatskassen" verstehen.
Ich habe kein Bedenken, für alle Kassen die Annahmepslicht
eiuzuführen.

Der Schomann 'sche Antrag zum Antrag 9 wurde mit
22 gegen 21 Stimmen abgelehnt.

Die Ausschußanträge9 und 10 wurden angenommen.
Die Debatte wurde über Art. 3 eröffnet.
Abg. Deekeu: Nach Ablehnung des ersten Schomann '-

schen Antrages muß hier der Ausdruck„Staatskassen« ver¬
mieden werden, da jetzt nur noch die Kassen des Herzogthnms
darunter verstanden werden könnten.

Regierungscommissar Rnhstrat : Sollten diese Bestim¬
mungen für Lübeck und Birkenfeld Geltung erhalten, so müß¬
ten sie auch in den Fürstenthümern publicirt werden, was bis¬
her nicht beabsichtigt ist. Ucbrigens möchte ich um so mehr
anheimgeben, es beim Entwürfe zu lassen, als die Kassen im
Verwaltungswege angehalten werden können, das Papier an¬
zunehmen.

Abg. Schomann zog nach dieser Erklärung seinen An¬
trag zurück.

Die Artikel3, 4, 5, 6 wurden angenommen.
Die Ausschußanträge2—8 und 11, der Hull man n'sche

Antrag 8ud III . wurden in ihrer Gesammtheit zur Debatte
gestellt.

Abg. Strackerjan III . als Berichterstatter: Dem Hull-
mann 'schen Antrag III . muß zugestimmt werden, nachdem
mein Verbcsserungsantrag zum Hullmann 'scheuAmendement
8ul) I . angenommen ist. Ich glaube annehmen zu dürfen,
daß der Ausschuß für den Antrag ist.

Abg. Schrimper erklärte, daß er als Ansschußmitglied
für den Antrag sei.

Abg. Tankzeu: Mir ist ausgefallen, daß nach dem An¬
trag 3 Effekten nicht höher als 'zu 800ch ungerechnet werden
sollen, wogegen Antrag 7 sagt: Wechsel und Effekten dürsten
nicht höher angelegt werden, als wenn wenigstens eines der
vom Ministerium erwählten Mitglieder seine Zustimmung gibt.
In diesem letzteren Falle scheinen also doch auch Effekten zu
mehr als 800/g ungerechnet werden zu können. Ich stelle den
Antrag:

unter Ziff. 7 der Bedingungen die Worte: „und dem¬
selben nicht höher angerechnet« zu streichen.

Abg. Strackerjan III . : Es kann ebenso gut stehen
bleiben, wie bisher. Es ergänzt sich vollständig durch den

Sinn des Gesetzes. Der Antrag 7 will nur , daß die vom
Ministerium gewählten Mitglieder ihre Zustimmung bei Be¬
stimmung des Kourses, nach dem die Einlegung der Papiere
geschieht, geben sollen. Es können Zweifel entstehen, ob der
Kours z. B . 91 oder 92 ist. Die Kourszettel zeigen an
einem Tage oft Unterschiede. Bei diesen Festsetzungen soll
das Aufsichtskollegium an die Zustimmung eines der vom Mi¬
nisterium gewählten Mitglieder gebunden sein.

Ich will noch bemerken, daß, wenn Oldenburger Staats¬
papier zu 92 stchr, eö nicht etwa nach Antrag 3 zu 72 an¬
gerechnet wird, sondern zu weniger, als 72.

Der Antrag des Abg. Tantzeu wurde unterstützt.
Abg. Ahlhorn : Ich bin für den Antrag des Abg.

Tantzeu. Effekten sollen nach dem Willen des Ausschusses
nur zu 800/g angerechnet werden; hiermit hat sich auch der
Regierungscommissareinverstanden erklärt. Nach Art. 7 scheint
nun doch, wenn nur ein Mitglied, das vom Ministerium be¬
stellt ist, zustimmt, eine höhere Anrechnung stattfindcn zu können.
Der Abg. Schulze  z . B. fand es hinreichend, wenn die
Effekten nur nm15v/o unter ihren Kourö angerechnet würden.
Auch mir würde das wol genügen. Doch muß an den gesetz¬
lichen 200/g fcstgehalten werden und muß das Aufsichtskollegium
nicht davon abgehen dürfen.

Abg. Tmllzen : Es ist doch zweifelhaft, ob sich die
Bestimmung 8nl> 7 , wie der Abg. Strackerjan  will , nur
auf die Festsetzung des Tagescourses beziehen soll. Das wäre
selbstverständlich. lieber den Tageskours muß sich das Anf-
sichtSkollegium natürlich einigen.

Abg. Strackerjan III . : Ziffer 3 soll nicht durch Ziffer
7 abgeändert werden. Die Bestimmungen sul) 3 sollen alle
Theile binden. Ziffer 7 enthält nur Bestimmungen darüber,
was zur Ausführung des snli 3 Bestimmten geschehen soll.
Eine Einigung der Mitglieder deS Kollegiums über den Tages¬
kours ist selbstverständlich nöthig. Wir wollen diese Ei¬
nigung aber so, daß wenigstens eines der vom Ministerium
bestellten Mitglieder mit dafür ist. Diese Mitglieder könnten
sonst überstimmt werden.

Der Vorsitzende  ließ über die Anträge in folgender
Reihenfolge abstimmcn: über den Antrag des Abg. Hull-
mann III ., über die Ansschußanträge2 — 8, 11, über den
Antrag des Abg. Tantzeu.  Die Anträge wurden sämmtlich
angenommen.

5. Bericht des Verwaltungsausschusse s zur
Vorlage 18 , Entwurf eines  Gesetzes für dasFür-
stenthum Birkenfeld , betr . das Diensteinkommen
der Volks sch ul lehrer.

Regierungscommissar Jansen : Ich möchte eine Bemer¬
kung über die Stellung der Staatsregiernng zu den Anträgen
des Ausschusses vorausschicken. Die Staatsregiernng hat schon
in ihrer Vorlage erklärt, gegen eine Erhöhung des Einkom¬
mens der Birkenfelder Volksschullehrer aus Gemeindemitteln
keine Einwendungen machen zu wollen, falls der Landtag den
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daraus gerichteten Anträgen des Provinzialrathes deitreten
sollte, wenn gleich sie ihrerseits kein eigentlich zwingendes Be-
dürfnisz dafür anerkennen kann und in Folge der Annahme
der Ausschußanträgc eine recht bedeutende Belastung der Ge-
ineindekasscn besorgen muß. Eine Verschmelzung des aus Gc-
mcindemitteli! aufzubringeuden Zuschlages zu den AlterSzulagen
mit den Besoldungssätzen, wie der Ausschuß sic beabsichtigt, kann
sie ihrerseits nur zweckmäßig finden.

Die Anträge 1, 2, 3, 4, welche lauteten:
Antrag 1.

Art. 29. tz. 2. des Gesetzes vom 1. März 1861, be¬
treffend das Unterrichtswesen im Fürstenthum Birken¬
feld, wird dahin geändert, dasz die Besoldungen an
Schulstellen erster Klasse auf 200 bis 230 Thlr., an
Schulstellen zweiter Klasse auf 170 bis 200 Thlr.
und an Schulstcllen dritter Klasse ans 140 bis 170
Thlr. normirt werden.

Antrag 2.
Der Landtag ersticht die Großherzogliche Staatsregierung,
soweit die disponiblen Mittel es erlauben, die vollen,
nach Art. 86 des Slaatsgrundgcsetzes seither bewilligten
Zuschüsse zu Schulausgaben den Gemeinden auch ferner¬
hin zufiießen zu lassen.

Antrag 3.
Art. 33. Z. 1- des Gesetzes über das Unterrichkswesen
im Fürstenthum Birkenfcld vom 1. März 1861 wer¬
den die Beträge, bis zu welchen die Alterszulagen
gegeben werden, dahin geändert, daß künftig die erste
Alterszulage bis zu einer Gesammtbesoldung von
215 Thlr., die zweite Alterszulage bis zu einer Ge-
sammtbksoldung von 235 Thlr., die dritte Alterszulage
bis zu einer Gesammtbesoldung von 255 Thlr. gegeben
wird.

Antrag 4.
Die Bestimmung im Art. 29. ß. 2. Abs. 4 des
Gesetzes vom 1. März 1861, betr. das Unterrichts¬
und Erziehungswesen im Fürstenthum Birkenfeld, er¬
hält statt des zweiten Satzes folgende Aenderung:

"Wo drei Klassenlehrer angestellk sind, wird die
zweite Stelle mit einer Besoldung zweiter Klasse,
die dritte mit einer Besoldung dritter Klasse dotirt.

° Wo eine Schule vier Klassenlehrer hat, erhält der
zweite Lehrer eine Besoldung erster Klasse, der dritte
eine Besoldung zweiter Klasse, der vierte eine Be¬
soldung dritter Klasse. Hat eine Schule fünf
Klassenlehrer, so erhält der zweite Lehrer eine Be¬
soldung erster Klasse, der dritte und vierte Besol¬
dungen zweiter Klasse, der fünfte eine Besoldung
dritter Klasse. Wo sechs und sieben Klassenlehrer
bei einer Volksschule sind, erhalten der zweite und
dritte Lehrer Besoldungen erster Klasse, der vierte

und fünfte Besoldungen zweiter Klasse, der sechste
resp. siebente eine Besoldung dritter Klasse",

wurden hierauf angenommen.
6. Bericht des Steuer aus sch usses über den

Gesetzentwurf für das Herzogthum Oldenburg,
betr . die Einführung von Jagdkarten.

Die Debatte wurde zunächst über den Antrag der Min¬
derheit des Ausschusses auf Verwerfung des Entwurfs im
Ganzen eröffnet.

Regierungscommissar Bltcholtz: Mit Bedauern hat die
Staatsregierung aus dem Bericht ersehen, daß der ganze
Ausschuß glaubte den Einzelnen das Jagrecht auf eigenem
Eirund und Boden nicht durch eine Abgabe verkümmern zu
dürfen. Damit würde aber eine wesentliche Bestimmung des

,Entwurfs Wegfällen. Die Staatsregierunghofft, daß die Mehrheit
des Hauses in diesem Punkt dem Ausschuß nicht znslimmen wird.
Die Staatsregierung steht nämlich auf folgendem Standpunkt:
einmal wünscht sic einen polizeilichen Schutz gegen das unbe¬
fugte Umhergehen mit der gefährlichen Feuerwaffe und glaubt
einen solchen in der vorgeschlagenen Einrichtung gefunden zu
haben, welcheu. a. auch in Frankreich als sog. port ä'armas
besteht.

Zweitens soll auf diesem Wege ein finanzieller Ertrag
gewonnen werden. Vom Standpunkt beider Rücksichten aus
ist cs einerlei, ob die Jagd auf eigenem Grund und Boden
oder auf fremdem betrieben werden soll. Es ist dies einerlei
für den polizeilichen Schutz gegen den Mißbrauch der Feuer¬
waffe und einerlei, wenn man den finanziellen Ertrag im
Auge hat. Es handelt sich ja nur um eine Besteuerung des
Vergnügens  und um eine Art Lupus st euer.  Die Jagd
wird dem Grundbesitzer auf eigenem Grund und Boden aber
ebenso viel Vergnügen machen, wenn nicht noch mehr, als Anderen
auf fremden Ländereien. So ist es nur billig, dem Grundbesitzer eine
gleiche Abgabe ausznlegen, wie dem Anderen. Sie haben erst
neulich vom Grundbesitz die Gefahr abwenden zu müssen ge¬
glaubt, die winzige Steuer von loch zum Zweck des Chaussee-
banes beizutragen. Sie sollten um so weniger hier bestrebt
sein, dem Grundbesitzer das Jagdvergnügen so unverkümmert
zu lassen, daß nicht einmal die fragliche kleine Abgabe von
ihm zu entrichten wäre.

Ich weiß freilich aus Erfahrung, was cs zu bedeuten
hat, wenn der ganze Ausschuß sich einstimmig gegen einen
Antrag der Staatsregierung erklärt hat , ich will aber doch
nochmals Ihnen empfehlen, auf die Wünsche der Staatsrcgicrung
rückhaltlos einzutrcten.

Abg. Hullmann : Zweierlei Art sollen nach den Worten
des Herrn Regierungcommissars die Gründe der Staatsregie¬
rung gewesen sein.

Was nun zunächst die Rücksicht auf den polizeilichen Schutz
betrifft, so wird der Landtag wol so wenig wie der Ausschuß
hierin einen genügenden Grund zur Genehmigung eines solchen
Gesetzes erblicken. Bei der Berechtigung, frei auf eigenen

13 *
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Gründen mit Feuergewehren umher zu gehen, haben sich keine
irgend erheblichen Nebelstände herausgestellt. Von dieser Seite
läßt sich der Entwurf durchaus nicht motiviren.

Dagegen ist die finanzielle Bedeutung des Gesetzes nicht
ganz zu leugnen. Will man aber eine Steuer auf ein Ver¬
gnügen legen, so muß man, falls man das Vergnügen nicht
für ein verwerfliches halten will, die Steuer in ein richtiges
Verhältnih zum Werth des Vergnügens stellen. Die Abgabe
muß nicht den Affektionswerth übersteigen, damit nicht mit
dem Vergnügen auch die Steuer unterbleibt. Will man nicht
den vielen kleinen Eigcnthümern die ganze Möglichkeit zu jagen
rauben, so muß die Abgabe nicht so hoch gestellt werden.
Bei kleinem Besitz kann die Jagd an Ertrag und Affektions¬
werth nicht so viel Werth sein. Uebrigens darf die Jagd,
soweit sie ein Recht des Eigenthümers ist, kein Steuerobjekt
abgeben. Es wäre das ein ungerechtfertigter Eingriff in das
freie Eigenthum. Es sind hierbei andere Gesichtspunkte maß'
gebend, als der Gesichtspunkt der Luxussteucr.

Abg. Schulze: Ich bin mit der Minderheit für Ver¬
werfung der Vorlage.

Ich glaube nicht, daß die vom Regierungscommissar zu¬
erst erwähnte Rücksicht für das Gesetz einen Grund hat ab¬
geben können. Gefahren vom unbeschränkten Umhergehen mit der
Feuerwaffe sind gegenwärtig um so weniger zu besorgen, als ja
jetzt Jeder beim Militair abgerichtet wird, mit der Waffe
umzugehen. Im Uebrigen wird auch schon der Hausherr dafür
sorgen, daß nicht Kinder oder sonst Leute, die nicht mit der
Feuerwaffe umgehen können, Unheil anrichten.

Das von der Abgabe zu erwartende Einkommen wird
nicht groß werden. Das Gesetz wird unendlich oft umgangen
werden. Die alte Aufpasserei, die Wilddieberei, die Verfolgung
mit Mord und Todtschlag, wie dies um einen Hasen kommen
kann, ist von diesem Gesetz wieder zu besorgen. 1848 sah
man allgemein das freie Jagdrecht für eine Haupterrungen¬
schaft an. Durch diese Steuer würde es fast ganz wieder
weggenommen. Die kleinen Leute können es dann nicht
mehr erschwingen und anch Andere werden bei dem geringen
Jagdertrag sich bedenken, ehe sie eine so hohe Abgabe zahlen.

Abg. Tanlzm : Ebenso sehr Wohl, wie die Staats-
regicrung bedauert haben soll, daß der Ausschuß die Jagd
aus eigenen Gründen abgabenfrei belassen will, hat mich dieser
Beschluß erfreut. Von allen Vorlagen, die uns während
dieser Versammlung gemacht sind, würde sonst keine so allge¬
mein empören. In dem Landcstheil, wo ich zu Hause bin,
wird man sich überhaupt sehr ungern die Ausübung der Jagd
irgend erschweren lassen. Darum bin ich auch dagegen gewe¬
sen, daß durch Majoritätsbeschlüsse in der Gemeinde die Ver¬
pachtung der Jagd sollte erzwungen werden können. Auch
jetzt muß ich es für ungerecht Haltens wenn allgemein Jagd¬
scheine gelöst werden sollen gegen eine Abgabe, welche dem
kleinen Besitzer die Ausübung der Jagd unmöglich machen
müßte.

Die Einnahmequelle würde nicht entsprechend sein. Man kanu
uns Vorhalten, daß wir bereits drei Gesetzentwürfe mit neuen Stell-
ern abgelehnt haben. Nun wol, ich habe gegen alle drei gestimmt,
ich hoffe aber, daß wir auch so aus dem Dilemma kommen können.
Der Weg der Anleihe wird am Richtigsten sein. Einmal haben
wir die Bcntinck'schc Schuld in dieser Stcuerperiode abgetragen
und dann sind wir überhaupt in einem Provisorium, insofern,
als wir erst wissen müssen, ob nach Ablauf der Militairkon-
vention auch von uns die 225 Thlr. gezahlt werden müssen.
Dazu würde der Staat nicht im Stande sein. Dann muß
Etwas passireu, entweder muß der Bund seine Ansprüche er¬
mäßigen oder wir müssen in eine noch engere Verbindung mit
einem größeren Staat treten. Dieses Provisoriums wegen
ist eine Anleihe das Angemessenste.

Sonst könnte ich auch für den Vorschlag des Abg. Hull-
mann  sein , eine Steuer auf daS fundirte Einkommen zu
legeu. Dann müßte aber zuvor eine Gewerbesteuer eingcführt
werden und Grundbesitz und Gewerbe einander gleich gegen¬
über gestellt werden.

Uebrigens bin ich nicht für Verwerfung der ganzen Vor¬
lage, sondern nur für die Abgabenfrciheit der Jagd auf eigenen
Gründen.

Abg. Russell: Es wäre wünschenswertst, daß man uns
gleich ein neues Jagdgesetz vorgelcgt hätte. Die Unannehm¬
lichkeiten, die mit Einführung der Jagdkarten verbunden sind,
wären wesentlich dadurch modificirt worden.

Dem Besitzer darf man niwt die Verpflichtung auflegen,
für die Jagd auf eigenem Land eine Abgabe zu zahlen. Er
übt die Jagd nicht nur zum Vergnügen, sondern auch zum
Schutz. Es wäre sehr mißlich, wenn man ihm die Möglich¬
keit nehmen wollte, sich gegen schädliches Wild zu schützen.
Zum Vergnügen können nur Wenige die Jagd auf eigenen
Gründen treiben. Unsere Grundbesitzer haben zu geringe Kom¬
plexe von Ländereien und müßten bei der Jagd doch bald die
Grenze überschreiten und damit abgabepflichtig werden. So
wird der Ausfall für die Steuer nicht so erheblich sein. Un¬
bedenklich ist es bei unseren finanziellen Verhältnissen dem, der
nur zum Vergnügen auf fremden Gründen jagt, eine Abgabe
aufzulegen. Was man auch gegen den Entwurf geltend ge¬
macht hat, alle diese Gründe treffen diesen letzterwähnten Fall
nicht, die Mehrheit des Ausschusses hat das Richtige getroffen.

Abg. Ahlhorn: Den Sonntagsjägern eine Abgabe auf¬
zulegen, ist unbedenklich, aber das Recht, auf eigenem Grund
und Boden frei zu jagen, muß man Hochhalten. Auch ist
cs zweifelhaft, ob eine Beschränkung dieses Rechts nach Art. 64.
8- 3. des Staatsgrundgesetzes zulässig erscheint. Will man
den kleineren Besitzern5 Thaler für die Jagdberechtigung ab¬
nehmen, so hebt man das Jagdrecht überhaupt so gut wie
auf. Sonst sind wir hier bestrebt, unsere Einrichtungen den
Preußischen anzupassen. Der Preußische Minister von Jtzen-
plitz hat aber neulich auf eine Petition aus Hannover resol-
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virt, alle für die Jagdberechtigung gelösten Gelder sollten in
die Gemeindckasscn fließen.

Antrag 1. wurde abgclehnt.
Die Anträge2 und 3 wurden mit dem Art. 1 zur Be¬

ratung gestellt. Sie lauten:
Antrag 2.

hinter»Jagd« cinzuschalten: „auf fremden Boden".
Antrag 3.

mit diesen Acnderungen den Artikel anzunchmen.
Abg. Russell: Ich stelle den Zusatzantrag zu Art. 1.:

der Landtag wolle beschließen, dem Art. 1 als Z. 3
hinzuzufügen:

Der Inhaber einer Jagdkarte ist berechtigt, in Be¬
gleitung des Grundbesitzers auf dessen Grund und
Boden, des Pächters einer Jagd oder eines Jägers,
dem die Mitnahme eines Begleiters schriftlich vom
Grundeigentümer gestattet ist, in dessen Jagdrevier
die Jagd auszuüben, ohne dazu einer weiteren Le¬
gitimation zu bedürfen.

In Hannover und überall, wo Jagdkarten eingeführt sind,
existirt ein solches Recht. Es ist schwer Erlaubnis von den
einzelnen Eigentümern so zn erhalten, daß sie dem Gesetz
genügt, besonders die Beglaubigung der Unterschriften ist
schwierig vornehmen zu lassen. Es gibt allerdings eine Menge
Eigentümer, die gern Erlaubniß geben, einen Begleiter mit¬
nehmen zu dürfen, aber jene durch das Gesetz geforderten
großen Umständlichkeiten machen eS so schwer, von jener Er-
laubnih Gebrauch machen zu können. Ich glaube, die Annahme
meines Antrages lvird im Interesse der Kasse wie der Jäger
sein. Es ist kein Grund abznsehen, warum nicht Jemand,
der eine Jagdkarte gelöst hat, mit dem Grundeigentümer
oder einem Jagdpächter ohne weitere Legitimation auf die
Jagd gehen sollte.

Abg. Deeken: Mit Sinn und Tragweite des Russell '-
schen Antrags bin ich einverstanden. Doch habe ich das Be¬
denken, daß der Antrag nicht hierher paßt, er paßt nur zum
Jagdgesetz. Er hat mit der Besteuerung nichts zu thun, denn
eine Jagdkarte soll ja auch der Begleiter gelöst haben. Es
ist nur eine Aenderung des Jagdgesetzes, daß er hinfort keinen
Erlaubnißschein mehr von den Besitzern zu erwirken braucht.
DaS ist eine zweckmäßige Abänderung, hier gehört sie aber
nicht her. Hier könnte nur am Platz sein, den Antrag auf
Revision des Jagdgesetzes wieder aufzunehmen.

Abg. Hltllmamr: Das Bedenken des Abg. Deeken,
welcher sonst mit dem Abg. Russell einverstanden ist, hat
mehr einen redaktionellen Charakter und scheint überhaupt
nicht erheblich genug, um den sonst praktischen Antrag zurück¬
zuweisen. Er paßt in der That ganz gut hierher. Eigen-
thümer und Jagdpächtcr sollten immer andere Jagdlicbhaber
mitnehmen können, doch nur Kontrolle und Abgabe Vorbehalten.
Beides wurde bisher durch Beglaubigung und Sportulirung
der Erlaubnißscheine erreicht. Nun wird nach Einführung der

Jagdkarten diesen Rücksichten auf anderem Wege bereits ent¬
sprochen. Eine Regulirung dieser Angelegenheit kann demnach
ganz gut hier vorgenommen werden. Die Wünsche der Jagd¬
liebhaber scheinen im vorliegenden Fall zu kollidiren und der
Abg. Deeken zu wünschen, daß der Abg. Russell ihm einen
Druck ausübcn hilft, eine Revision des Jagdgesetzes zu erlangen.

Abg. Höltermann: Mit den Jagdkarten muß es wie
in Hannover und Preußen gehalten werden. Es ist bekannt,
daß dort, wer im Besitz einer Jagdkarte ist, in Begleitung
der Grundeigenthümer und Jagdpächtcr überall jagen kann.

Abg. Rnssell: Es handelt sich um Einführung von
Jagdkarten und wird es hier am Platz sein, mit dem Besitz
einer solchen Karte auch ein bestimmtes Recht zu verbinden.
Uebrigens berufe ich mich auf die Ausführungen des Abg.
Hullmann.

Abg. Schomann: Der Ausschußantrag2 wünscht im
Art. 1 den Ausdruck: »auf fremden Boden". Wird das in
dieser Fassung angenommen, so würden auch Diejenigen, welche
dingliche Nutzungsrechte, wiez. B. lebenslänglichen Nießbrauch
haben, zur Lösung von Jagdkarten verpflichtet sein. Das
kann nicht beabsichtigt sein. Auch das Jagdgesetz stellt diese
Personen den Eigenthümern gleich. Man könnte sagen, daß
sich die wünschenswerte Ausdehnung durch Interpretation aus
dem Jagdgesetz gewinnen ließe. Dies hier ist aber ein besonderes
Gesetz, keine Novelle zum Jagdgesetz, cs ist daher besser, die
Ausdehnung bestimmt anszudrücken. Ich beantrage:

der Landtag wolle beschließen, daß dem Art. 1 folgen¬
der Z. 3 hinzugefügt werde:

die Grundstücke, an welchen dem Besitzer ein ding¬
liches Nutzungsrecht zustcht, werden dem Besitzer
gegenüber nicht als fremde Grundstücke angesehen.

Dieser Antrag, wie der Antrag dcsAbg. Russell wur¬
den ausreichend unterstützt

Auf Vorschlag des Abg. Hullmann  wurden die vor¬
liegenden Anträge in folgender Reihenfolge zur Abstimmung
gebracht: Der Antrag des Abg. Russell,  der Ausschußan-
antrag 2, der Antrag des Abg'. Schomann,  und wurden
sämmtlich angenommen, dann auch der Art. 1 mit den be¬
schlossenen Aenderungen. Der Antrag4 des Ausschusses wurde
angenommen, welcher lautete:

statt „die Dauer eines Jahres" zn setzen: »die Zeit
eines Jahres vom 1. September angerechnet" und
mit dieser Aenderung den Art. 2 anzunehmen.

Sodann wurde über Art. 3, Ausschußanträge5, 6, 7,
die Debatte eröffnet; letztere lauten:

Antrag 5.
statt 5 Thlr. zu sagen»einen Thaler",

Antrag 6.
statt 5 zu setzen 3,

Antrag 7.
den Art. 3 mit der etwa beschlossene» Aenderung an-
zunehmen. '
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Abg. Ahlhorn: Aus finanziellen Rücksichten bin ich
für eine Abgabe von 1 Thlr. ES wird diese einen größeren
Ertrag bringen als eine Abgabe von 3 oder gar 5 Thlr.
Solche Jagdlicbhaber gibt es nicht viel, die 3 Thlr. dafür
bezahlen wollen; zur Zahlung von 1 Thlr. werden sich aber
Viele verstehen.

Die großen Güter würden sonst auch die ganze Jagd
wieder an sich bringen.

Abg. Hullmann: Eine Abgabe von 1 Thlr. ist doch
zu niedrig, nm das zu liefern, was eine Abgabe von 3 Thlr.
abwerfen wird. Wo wirklich so großes Interesse an der Jagd
ist, wird man auch vor Zahlung der 3 Thlr. nicht zurück¬
schrecken.

Antrag5 wurde abgelehnt, die Anträge6 und 7 ange¬
nommen.

Der Art. 4 wurde dem Anträge8 gemäß angenommen;
ebenso der Art. 5 mit den Anträgen 9,10,11 , welche lauten:

Antrag 9.
im Absatzn. hinter „Jagd" und desgl. im Absatz d.
vor „jetzt" einzuschalten: „aus fremden Boden"

Antrag 10.
statt „20 Thalern" zu setzen„5 Thalern"

Antrag 11.
den Art. 5 mit den etwa beschlossenen Aenderungen
anzunehmen.

Der Vorsitzende machte bekannt, daß die nächste Sitzung

am folgenden Tage, 10 Uhr Morgens, ihren Anfang nehmen
würde.

Tagesordnung:
1) Bericht des Organisationsausschusses über den Ent¬

wurf eines Gesetzes für das Großherzogthum, betr.
die Organisation des Staatsministeriums und einiger
demselben untergeordneten Behörden.

2) Bericht des Finanzausschusses zu den; Gesetzentwurf,
betr. Abänderung des Gehaltsregulativs und zu dem
Schreiben der Großherzoglichen Staatsregierung vom
12. Juni d. I . , betr. Uebernahme der Kosten des
künftigen StaatSministcriums und des Cassationssenats
deS neuen Oberappellationsgcrichts auf die Central-
kaffe.

3) Bericht des Finanzausschusses zu dem modificirten
Voranschlag der Ccntraleinnahmen und Ausgaben
pro 1868/69.

4) Desgl., betr. Zulage für de» Hülfskassirer der Lan-
deskasse in Eutin.

5) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über das
Schreiben der Großherzoglichen Staatsregierung vom
1, Juli d. I ., betr. Veräußerung der Kaserne zu Eutin.

Ende der Sitzung Iff̂ llhr Nachmittags.

Der Berichterstatter:
Mosen.

i
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3. Versammlung desM. Landtags des Großherzogthnms Oldenburg.
Zehnte Sitzung.

Oldenburg , den 11 . Juli 1868 . Vormittags 10 Uhr.
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Tagesordnung : 1) Bericht des Organisationsausschusses Uber den Entwurf eines Gesetzes für das Grofzherzogthum, bei:
die Organisation des Staatsniinisteriums und einiger demselben untergeordneten Behörden.

2 ) Bericht des Finanzausschusses zu dem Gesetzentwürfe , betr . Abänderungen des Gehaltsregulativs für den
Civildienst des Grogherzogthums Oldenburg ( Nebcnanlage II . zu Anlage 41 ) und zu dem Schreiben
Grostherzoglicher Staatsregierung bom 12 . Juni d. I . , betr . Uebernahme der Kosten des künftigen
Staatsministeriums und des Cassationsscnats des neuen Oberappellationsgerichts aus die Centralcasse.

3 ) Bericht des Finanzausschusses zu dem modificirten Voranschläge der Central -Einnahmen und Ausgaben
des Großherzogthums pro 1868/1869.

4 ) Desgl . über die Vorlage , betr . Bewilligung einer Zulage für den Hülfscassirer Bahrs  bei der Landes-
casse zu Eutin.

5 ) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über das Schreiben Großherzogl . Staatsregiernng bom 1.
Juli d. I ., betr . die Veräußerung der Caserne in Eutin.

Vorsitzender: Präsident L en tz.

Am Ministertische : Die Negierungscommissarien Bucholtz,
Ruhstrat , vr . Janssen , Jansen.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird von dem Schrift¬
führer Deeken  verlesen und vom Landtage genehmigt.

Eingänge:

1) Schreiben des Staatsministeriums vom 10 . d. M .,

betr . die Vorlage , betr . Bewilligung einer Gehaltszu¬
lage für den Hülfscassirer bei der Landescasse zu Eutin.

Mittelst dieses Schreibens , welches vom Präsi¬
denten verlesen wird , wird der Antrag der Staats¬
regierung wegen Gewährung einer jährlichen Zulage

von 100 Thlr . für den Hülfscassirer Bahrs  zu
Eutin zurückgezogen , weil derselbe in Folge des
Ablebens des Landcscassirers Kasch zu Eutin und

Verleihung der dadurch vacant gewordenen Dienststelle
an den bisherigen Hülfscassirer Bahrs  wegfällig
geworden ist.

Das Schreiben geht » ä aotn . und fällt demge¬

mäß der vierte Gegenstand der heutigen Tagesord¬
nung von derselben fort.

2 ) Schreiben des Staatsministcriums vom 10 . d. M .,
betr . die modificirten Voranschläge der Einnahmen und

Ausgaben des Großherzogthums resp . des Herzogthums
für die Jahre 1868 und 1869.

Der Präsident verliest die in diesem Schreiben

von der Staatsregierung gestellten Anträge , worauf
das Schreiben dem Finanzausschüsse überwiesen wird.

Der Präsident setzt hierauf die Frist für die Einbringung
von Anträgen zur zweiten Lesung folgender Gesetzentwürfe:

1 ) des Gesetzentwurfs für das Hcrzogthum Oldenburg,

betr . die Ausgabe von Papiergeld;

2 ) des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Birkenfeld,
betr . das Diensteinkommen der Volksschullehrer;

3 ) des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg,
betr . die Einführung von Jagdkarten;

4 ) des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg,
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betr . Neue Bestimmungen zu dem Gesetze , dein Einrich¬

tung der Aemtcr,

auf die Zeit bis Montag , den 13 . Juli , Mittags 12 Uhr fest.

Tagesordnung:
1 . Bericht deS Organisationsausschusses über

den Entwurf eines Gesetzes für daS Großherzog¬

thum , betr . Organisation deS StaatSministcriums

und einiger demselben untergeordneten Behörden.

Der Präsident eröffnet zunächst die Berathuug über den

Ausschußantrag Nr . 1 , welcher für den Fall , daß der Gesetz¬

entwurf angenommen werden sollte , dahin gestellt ist:

„der Landtag ersuche Großherzoglichc Staatsrcgierung,

die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofs in Er¬

wägung ziehen zu wollen . "

Regierlingseommissar Jansen : Er wolle sich einige wenige

Worte über diesen Ausschußantrag erlauben . Ein Verwal-

tungsgerichtshof als Recursinstanz für streitige Verwaltungs-

sachcn sei allerdings in Baden im Zusammenhänge mit einer

neuen Organisation der Verwaltungsbehörden errichtet wor¬

den . Eine solche Einrichtung sei auch neuerdings in Baiern

in Anregung gekommen und bestehe , wenn er sich nicht irre,

im Großhcrzogthum Hessen seit dem Jahre 1852 unter der

Bezeichnung „Verwaltungsjustizhof ." — Ob eine solche Ein¬

richtung nach den besonderen Verhältnissen eines Staates

zweckmäßig sei, hänge vornehmlich von zwei Voraussetzungen

ab ; zunächst davon , daß die Verhältnisse des Staates groß

genug seien , um den Apparat nicht zu großartig und compli-

cirt im Verhältniß zu den Gegenständen , für die er dienen

solle , erscheinen zu lassen ; sodann davon , daß die Lage der

Gesetzgebung derartig sei, daß eine Ausscheidung der unter die

Competenz einer solchen Behörde fallenden Gegenstände der

Verwaltungsrechtbpflege aus dem Kreise der Gegenstände der

politischen Verwaltung ohne Schwierigkeit ausführbar erscheine.

ES sei der Staatsregierung zweifelhaft , ob beide Vor¬

aussetzungen und besonders die erstere bei uns zuträfen , und

sie halte eS daher kaum für wahrscheinlich , daß für unsere

Verhältnisse die Lösung der Frage auf dem Wege , wie ihn

Baden eingeschlagen habe , zweckmäßig herbeigcführt werden
könne.

Abg . Hullmann : Zu den Belegen , welche der Regie-

gierungscommissar aus andern Staaten angeführt habe , wolle

er noch einen hinzufügen . Auch in Würtembcrg sei vor einem

Jahre ein ähnlicher Antrag auf Errichtung eines Verwal¬

tungsgerichtshofes an die Kammer gebracht und wenn er sich

recht entsinne , auch von der Kammer angenommen und zum

Gesetze erhoben worden . Von den Schwierigkeiten , die der

Regierungscommissar hervorgehoben habe , sei diejenige , daß

die Lage der Gesetzgebung so sein müßte , daß die der Com¬

petenz eines solchen Gerichtshofs zuzuweisenden Sachen sich

von den administrativ -politischen Gegenständen müsse trennen

lassen , doch vielleicht nur eine Schwierigkeit für die Vorar¬

beiten . Diese Schwierigkeit möge hier vielleicht eine größere

sein wie anderswo ; aber das könne kein Motiv sein , auf den

Antrag nicht einzurreten . Die Lage der Gesetzgebung möge

hier vielleicht eine solche sein , daß sich nicht in allen Punkten

die Grenze genau ziehen lasse zwischen den Gegenständen , die

dem Verwaltungsgerichtshofe zuzuweisen und denjenigen , die

den Verwaltungsbehörden zu belassen seien . Daraus folge

aber nur , daß der eine oder andere Punkt , der in andern

Ländern unter die Competeuz des VerwaltungsgerichtßhofS

falle , hier bei den Verwaltungsbehörden zu lassen sei. DaS

seien also so unübcrsteigliche Schwierigkeiten nicht , daß man

daraus einen Grund nehmen könne , auf den Antrag gar nicht
einzugehen.

Daß die Größe unseres Landes der Ausführung er¬

hebliche Schwierigkeiten entgegensetze , möge sein ; aber auch

diese seien nicht so bedeutend , wie der Regierungscommissar

meine . Auch in anderen Staaten werde der Verwaltungs-

gerichtshof schwerlich so besetzt sein , daß die Mitglieder nur

diesem einen Officium zu dienen hätten ; auch da würden die

Mitglieder aus andern richterlichen und Verwaltungs -Colle-

gien genommen werden . Das könne man auch hier thun und

es werde also das Land darum nicht mit einem neuen kostspie¬

ligen Organismus belastet werden . Es sei allerdings richtig,

daß aus der jetzigen neuen Organisation , nach der die ganze

Verwaltung direct vom Ministerium geleitet werde , eine Schwie¬

rigkeit für die neue Einrichtung entstehe , insofern als in

dem Verwaltungsgerichtshofe , der zum Theil auch über die

Rcchtsbeständigkeit von Verfügungen und Beschlüssen

deS Ministeriums zu entscheiden habeu werde , Verwal-

tungsbeamtc sitzen würden , die im klebrigen dem Mini¬

sterium untergeordnet seien . Allein dieselbe Schwierigkeit werde

auch in andern Staaten nicht fehlen , wo dennoch eine solche

Einrichtung bestehe und allgemeinen Beifall gefunden habe.

Der Ausschußantrag Nr . 1 wird hierauf angenommen.

Es wird sodann in die Specialbcrathung eingetretcn und

es werden nacheinander zunächst die Artikel 1 bis 10 gemäß

dem auf unveränderte Annahme derselben gerichteten Ansschuß-

antrage Nr . 2 ohne Debatte angenommen.

Zu Artikel 11 des Entwurfs erhält das Wort der

Abg . Russell : Er habe nicht die Absicht , zu diesem Arti¬

kel einen Antrag zu stellen , indem auch er der Ansicht sei, daß

nach bestehenden Rechts -Verhältnissen die vorgeschlagene Com¬

mission nicht zu beseitigen und demjenigen Institute vorzuzie-

hen sei, welches jetzt die betreffenden Geschäfte wahrzunehmen

habe . Er wolle jedoch aufmerksam machen auf das Verfah¬

ren , welches Preußen in dieser Beziehung eingeschlagen habe.

Dort seien die Consistorien für die Provinz Hessen in Cassel,

Fulda und Hanau mit einander verschmolzen worden mit der

Bestimmung , daß die confessionellen Gegenstände nur von den¬

jenigen Mitgliedern , welche der betreffenden Confession ange¬

hörten , entschieden werden sollten . DieS sei billig und empfehle

es sich, hier die kirchlichen Verhältnisse ähnlich zu ordnen wie

in Preußen . Wir wüßten Alle , daß bei dem bestehenden Con-
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fiicte, in Folge dessen die katholischen Geistlichen nur Prodi-
sorisch angestellt seien, die dadurch herdorgerufeneu Zustände
auf die Dauer weder für die Geistlichen noch für die Gemein¬
den erträglich seien.

Die Verhältnisse müßten geordnet werden und sei es am
Kesten, das Verfahren der preußischen Negierung auch hier
einzusühren. Dadurch würden die Rechte des Staates und
der Kirche gleichmäßig gesichert und könnten auch erhebliche
Ersparungen gemacht werden. Es würde alsdann bei den
Visitationen die Mitwirkung der Aemter aufhören und daS
Officialat in Vechta könne aufgehoben werden, indem die ein¬
schlagenden Verhältnisse direct dem Bischöfe untergeordnet
würden. Man würde durch ein solches Verfahren einem all¬
gemeinen Wunsche entsprechen und die Laudescasse könne dabei
nicht unwesentliche Ersparungen machen. Es sei also im
doppelten Interesse deS Landes. Er habe indessen hiermit
nur einen Wunsch, den er nicht habe zurückhalten können, auS-
sprechen und zur Erwägung der Regierung verstellen wollen.

Die Abstimmung über den Art. 11 wird ausgesctzt und
zunächst die Berathung über die Artikel 12—14 eröffnet.
Dieselben geben zu einer Debatte keinen Anlaß und werden
darauf die Art. 11 und 12—14 gemäß dem auf ihre unver¬
änderte Annahme gerichteten AusschußantrageNr.2angenommen.

Zu Art. 15 8- 1 und 2 liegt der Ausschußantrag Nr.
3 vor, welcher dahin geht:

„Im Artikel 15 Z. 1 werde statt ,,an das Staats¬
ministerium, Departement des Innern, bezw. der Fi¬
nanzen" gesetzt: ,,an das betreffende Departement des
Staatsmiuisteriums"

und
im Z. 2 daselbst statt: „steht dieselbe dem Staatsmi¬
nisterium, Departement des Innern bezw. der Finan¬
zen zu" werde gesetzt: „steht dieselbe dem betreffenden
Departement deS StaatsministeriumS zu."

Dieser Antrag wird ohne Debatte angenommen.
Zu demZ. 3 des Art. 15 beantragt die Mehrheit des

Ausschusses im Anträge Nr. 4:
im Art. 15Z. 3 werde das Wort „erste" und „(A. 2)"
gestrichen,

während die Minderheit Ablehnung dieses Antrags empfiehlt.
Rcgierungscommissar Jansm : Die Staatsrcgierung lege

im Interesse des Zweckes der neuen Organisation den ent¬
schiedensten Werth darauf, daß die Zahl der Verwaltungs-
Instanzen auf zwei beschränkt bleibe. Es sei die Absicht der
Regierungsvorlage, eine durchgreifende Vereinfachung des Ge¬
schäftsbetriebes beim Staatsministerium herbeizuführeu, mit
der zugleich eine bedeutende finanzielle Ersparniß Hand in Hand
zu gehen habe. Wenn dieser Zweck erreicht werden solle, so
müsse das Staatsministerium und namentlich das Gesammt-
Ministerium von jeder Befassung mit untergeordnetem Detail
möglichst frei gehalten werden. Das sei der Grundgedanke
des ganzen Orgauisationsplanes. Mit diesem Principe scheine
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auch der Ausschuß im Ganzen einverstanden zu sein; gleichwol
liege ein Mehrheitsantrag vor, welcher wolle, baß ganz all¬
gemein an das Gesammtministerium recurrirt werden könne,
auch in denjenigen Fällen, in denen die Sache schon durch
zwei Instanzen gelaufen sei. Dieser Antrag stehe mit dem
Geiste und den Zeilen des Orgauisationsplanes in Wider¬
spruch und sei geeignet, die materiellen und finanziellen Er¬
folge desselben thcilweise wieder aufzuheben.

Während der Ausschuß auf der einen Seite damit ein¬
verstanden sei, daß alles Detail vom Staatsministerium mög¬
lichst fern gehalten werden müsse, schaffe er auf der andern
Seite durch eine solche Bestimmung, wenn man sich so aus-
drücken dürfe, eine Druckpumpe, durch welche jeder unwesent¬
liche Gegenstand, welcher von den unteren Instanzen ohne
irgend welchen Nachtheil definitiv zu erledigen gewesen wäre,
im Jnstanzenzuge bis an das Gesammtministerium und selbst
an den Großherzog hinaufgcbracht werden könne. Dadurch
würde also das Detail, welches gerade vom Ministerium ab¬
gewendet werden solle, durch die Hinterthür des Jnstanzen-
zuges wieder an dasselbe gebracht und damit sei der Erfolg der
ganzen Organisation wesentlich gefährdet.

Die Staatsregierung könne aber dem Anträge um so
weniger zustimmen, als er auch materiell eine Verschlechterung
der bestehenden Gesetzgebung sei.

Das Princip der sog. Recursverordnung von 1814,
welche sich im Allgemeinen noch in Geltung befinde, sei aller¬
dings, daß alle Sachen überhaupt bis unmittelbar an daS
Landest). Cabinet sollten verfolgt werden können. Ebenso
habe das Gesetz vom 27. April 1857, betr. die Umgestaltung
verschiedener Verwaltungsbehörden, die allgemeine Bestimmung,
daß in allen Fällen, wo eine Verwaltungsbehörde eine Ent¬
scheidung abgegeben habe, der Recurs bis an das Staarsmi-
nisterium Statt finden solle, soweit nicht in Spccialgesctzeu
ausdrückliche Ausnahmen hievon bestimmt seien. Allein seit
dem Staatsgrnndgesetze, also seit unsere Gesetzgebung einen
moderneren Character angenommen habe, sei von diesem Grund¬
sätze ein solches System von Ausnahmen entstanden, daß von
dem ersteren als von der Regel gar nicht mehr die Rede sein
könne. Alle größeren organischen Gesetze, die Gemeindeord¬
nung, Deich-,Wegeordnung, Verkoppelungsgesetz,Steuergcsetze rc.
seien beherrscht von dem Gedanken, daß nur zwei Instanzen zulässig
sein sollten. Es läge daher die Sache jetzt so, daß die drei
Instanzen nur in wenigen untergeordneten Fällen gemäß der
Verordnung von 1814 beständen,daß dagegen die wichtigeren Sa¬
chen gemäß den Bestimmungen der neueren Gesetze sich mit zwei
Instanzen begnügen müßten. Die Regel der Verordnung von 1814
sei also durch die neueren Gesetze zur seltenen Ausnahme geworden.

Dieses Zwei-Jnstanzen-System habe sich auch in der Er¬
fahrung durchaus bewährt und die Staatsregierung würde
es als einen Rückschritt betrachten müssen, wenn man sich
hierin von dem Vorbilde anderer Staaten, die auch allgemein
die2 Instanzen eingeführt Hütten, trennen und auf daS bereits
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überwundene Princip der Verordnung von 1814 wieder zu-
rückgreifcn wolle. Man habe für die Revisionsinstanz ange¬
führt, daß man in der neuen Organisation nicht mehr dieje¬
nigen Garantien haben würde, welche in der kollegialen Ge¬
schäftsbehandlung der jetzigen Mittclbehorden gelegen sei. Daß
diese Garantie Wegfällen werde, sei allerdings richtig; aber
das sei eine nothwendige Konsequenz der Veränderung der
Grundlage unserer ganzen Bchördenorganisation. Zwei Sy¬
steme seien überhaupt nur möglich: das collegiale oder das
büreaukratische. Beide Systeme hätten ihre besonderen Vor¬
züge und ihre besonderen Nachtheile. Die Staatsregierung
und der Ausschuß hätten sich für das büreaukratische System
entschieden, weil dasselbe eine raschere und einfachere Geschästs-
behandlung ermögliche und weniger Kosten damit verbunden
seien. Habe man aber einmal dies System angenommen,
dann dürfe man auch kein Heimweh nach den besonderen Vor-
theilcn des Collegial-Systems haben, sondern müsse mit den
Vorzügen auch die etwaigen Nachtheile desselben hinnehmen.
Auch in andern Staaten habe man dagegen keine Bedenken
gehabt. In Preußen entscheide der Departements-Minister
ohne Mitwirkung seiner Kollegen in letzter Instanz sogar über
Beschlüsse und Entscheidungen; welche von Kollegien gefaßt
seien. Es könne dort also ein büreaukratischer Beamter kolle-
gialisch gefaßte Beschlüsse wieder ausheben. Dassel also eine
viel größere Anomalie, als wenn man hier beabsichtige, daß
der Fachminister nur über Beschlüsse von büreaukratisch ein¬
gerichteten Unterbehörden entscheiden solle.

Es werde vielleicht gesagt werden, cs solle nur die Mög¬
lichkeit gegeben sein, daß eine Revision Statt finden könne;
sactisch werde davon selten Gebrauch gemacht werden; wenn
der Fachminister schon seine Entscheidung getroffen habe, werde
nur in den seltensten Fällen Revision nachgesucht werden.
Das werde indessen nach der Ansicht der Staatsregierung nicht
der Fall sein; die Erfahrung lehre vielmehr im Gegentheil,
daß, wo ein Jnstanzenzug bestehe, die meisten Sachen auch
durch alle Instanzen getrieben würden und wenn das Publi¬
kum erst wisse, welchen Werth man auf die Möglichkeit des
Zusammenwirkens aller 3 Minister bei jeder untergeordneten
Verwaltungssache lege, so werde schwerlich Jemand seine Sache
für so unbedeutend und so schlecht halten, nm sie dieser Pro-
cedur nicht zu unterwerfen.

Man habe hervorgehoben, daß auch die Möglichkeit von
Frivolitätsstrasen ein Schutzmittel gegen leichtsinnige Recurse
abgeben werde. Allein es könnten 100 und mehr Sachen
Vorkommen, die noch so haltlos und unbegründet sein könn¬
ten, ohne daß sie darum direct als frivol zu bezeichnen und
mit Strafen zu ahnden seien. Es werde sich deshalb das
andrängende Detail durch solche Strafen kaum vermindern
lassen. — Er mache schließlich noch einmal auf die finanziellen
Bedenken aufmerksam, indem der ganze Organisationsplan in
Verbindung mit den Regulativbestimmungcn principiell davon
ausgehe, daß nur zwei Instanzen zugclaffen und das Skaats-

mlnisterium von dem untergeordneten Detail nicht in Anspruch
genommen werden solle. Werde dagegen der Necurs überall
bis ans Gesammtministerium zugelassen, dann würde sich na-
turgemäß ein besonderes Referentenpersonal beim Gesammt-
ministerium ausbilden und die Voraussetzungen der Regula-'
tive würden bald nicht mehr passen. Er empfehle deshalb
dringend, die Bestimmungen des Entwurfs unverändert anzu¬
nehmen.

Abg. Hullmaim: Er sei mit dem Regierungscommissare
und der Minderheit des Ausschusses einverstanden. Wenn
man einmal das Collegialsystem ersetze durch eine büreaukra-
tischc Verfassung im Ministerium und dies namentlich deswegen
geschehe, weil unS die finanzielle Lage zwinge, so müsse man
auch den Schritt weiter thun und es auch in Beziehung auf
die Recurse bei den Konsequenzen des neuen Princips lassen.
Essei richtig, daß, wie derRegierungscommissar gesagt habe,
sonst die Arbeitslast größer und in Folge dessen auch eine
stärkere Besetzung der neuen Behörde nothwendig werden würde
und dadurch die finanziellen Vortheile der neuen Organisation
theilweise wieder verloren gehen könnten.

Es scheine, daß nach dem Entwürfe der einzelne Minister
und seine Räthe an die Stelle der jetzigen Kollegien treten
sollten; dann müsse man auch wenigstens da, wo bisher die
Regierung in letzter Instanz entschieden habe, mit den Verfü¬
gungen des an ihre Stelle tretenden Einzelministeris sich zu¬
frieden geben und insoweit sich bei dem Vorschläge deZ Ent¬
wurfs beruhigen. Allerdings habe man erst ganz kürzlich
einen Beschluß gefaßt, der hierzu nicht stimme. Es sei näm¬
lich in dem Gesetzentwurf über die Erbschaftssteuer für das
Herzogthum eine Bestimmung dahin ausgenommen worden,
daß gegen die Entscheidungen der zweiten Instanz noch ein
Recurs an das StaatsministerinmStatt finden solle, womit
man habe erreichen wollen, daß in den betreffenden Sachen
das Gesammtministerium in letzter Instanz ebenso sollte entschei¬
den können, wie cs in den von Birkenfeld kommenden Sachen
von selbst und ohne Weiteres die letzte Instanz bilde.

Der Regierungscommissar habe schon gesagt, daß in
unseren Gesetzen das System der zwei Instanzen in manchen
Sachen nicht vollständig bestehe, indem gegen viele von der
Regierung und Kammer in 2. Instanz abgegebene Verfügun¬
gen der RecurS an das Staatsministcrium zulässig sei, also
drei Instanzen beständen. Es scheine deswegen bas Zweck¬
mäßigste zu sein, daß man es auch in Zukunft bei dem be¬
wenden lasse, was bisher Rechtens sei.

Der Gedanke des Entwurfs sei der, daß die Regierung
und die Cammer durch den betreffenden Departementsminister
ersetzt werden sollten.

Wenn man nun die neue Organisation vollständig und
ohne Rückhalt genehmige, so dürfe man auf der einen Seite
nicht die dritte Instanz dort einführen wollen, wo sie bisher
nicht bestanden habe; man sei aber auch auf der andern Seite
nicht in der Lage, ohne speciclle Prüfung der Gesetze die dritte
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da auszugeben. wo sie einmal gesetzlich bestehe. Daher schlage
er, obwohl er sonst mit der Minderheit und dem Regierungs-
commissar einverstanden sei, vor, daß der Z. 3 des Art. 15
so gefaßt werde:

»Wer durch eine Entscheidung oder Verfügung eines
Ministcrialdepartemcnts, welche dasselbe entweder in
erster Instanz oder in solchen Fällen, wo bisher der
Recurs an das Ministerium in dritter Instanz zustän¬
dig war, in zweiter Instanz abgegeben hat, sich be¬
schwert erachtet" rc.

Mit Annahme dieses Amendements würde man aus dem
Boden der bestehenden Gesetzgebung bleiben. Redactionell
möge an demselben vielleicht was auszusetzen sein, das könne
aber bei der zweiten Lesung verbessert werden.

Der Antrag wird genügend unterstützt und geht mit zur
Verhandlung.

Regierungscommissar Jansen : Der Antrag des Abg.
Hullmanu  solle, wenn er ihn recht verstanden habe, den
«latus yuo in Bezug aus den Jnstauzcnzug aufrecht erhalten.
Ursprünglich sei man auch bei Ausarbeitung der Vorlage da¬
von ausgegangen, daß die neue Organisation des Staatsmi¬
nisteriums keine Veranlassung gebe, materielle und principiellc
Aenderungen innerhalb der für den Jnstanzenzug bestehenden
Bestimmungen eintreten zu lassen, sondern daß die letzteren
einfach auf das neue Behördensnstem̂zu übertragen seien.
Wenn man später hiervon abgegangen sei und das Zwei-Jnstan-
zen-Systcm gcneralisirt habe, so sei das deshalb geschehen,
weil die Fälle, in denen die jetzige Gesetzgebung drei Instan¬
zen zulasse, äußerst selten und im Wesentlichen auf die Zeit
vor Erlassung des Staatsgrundgesetzes beschränkt seien. Der
Mehrzahl nach seien dies ganz unbedeutende Sachen,- er wisse
kein Gesetz auzugcben, welches in bedeutenderen Sachen drei
Instanzen zugelassen habe. Deshalb habe die Staatsregie-
rnng, obwohl sie ursprünglich auch von dem Standpunkt deS
Abg.Hullm aun  ausgegangen sei, es unbedenklich gefunden,
das Zwei-Jnstanzen-System zu gcneralisiren.

Abg. Hullmann: Weil es sich nicht übersehen lasse und
auch die Motive keine vollständige Auskunft darüber gäben,
in welchen Fällen die drei Instanzen zur Zeit noch in An¬
wendung seien und weil mau deshalb nicht in der Lage sei,
augenblicklich zu prüfen, ob man sie in allen diesen Fällen
entbehren könne, so müsse er bei seinem Anträge bleiben. In
dem speciellen Falle, in dem man neulich noch die dritte In¬
stanz einzuführen beschlossen habe, hätten besondere Gründe
Vorgelegen, indem man dadurch eine gleichmäßige Behandlung
der drei ziemlich gleichlautenden Gesetze habe ermöglichen
wollen. Um hier die definitive Entscheidung über die unter
diese Gesetze fallenden Sachen in eine Hand zu legen, habe
man für das Herzogthum noch einen RecurS an das Staats-
ministerium zulassen müssen, weil die gleichen Birkenfelder
Sachen so wie so schon direct immer an daS Ministe¬
rium kämen.

Abg. von Schreuck: Gegen den Antrag von Hull¬
mann  spreche der Umstand, daß bei Annahme desselben für
viele kleinere Sachen, die unter die frühere Gesetzgebung fie¬
len, drei Instanzen, dagegen für die wichtigem durch die neuere
Gesetzgebung beordneten Sachen nur zwei Instanzen gelten
würden. Das würde eine Anomalie sein, die man nicht per-
petuiren dürfe. Darum müsse man dem Regierungs-Entwurfe
zustimmen.

Regierungscommissar Bllcholtz: Derselbe Gedanke, den
soeben der Vorredner ausgesprochen habe, habe sich ihm bei
dem Hullmann ' schen  Anträge aufgedrängt. Es würden durch
die Annahme desselben irreguläre Verhältnisse entstehen. Wenn
der gegenwärtige Zustand aufrecht erhalten werde, so würde
dies verkehrt und irrationell sein, insofern, als gerade die
wichtigsten Sachen nicht an das Ministerium würden gebracht
werden können, wenigstens nicht an das Ministerium als dritte
Instanz. Alle Gemeinde-, Weg- und Vcrkoppclungssachen
kämen nach den bestehenden Gesetzen, wenn sie in erster In¬
stanz von den Bezirksbehörden entschieden wären, nur au die
Negierung, von wo sie nicht mehr an das Ministerium als
dritte Instanz gelangen könnten. Die übrigen Sachen aber,
die noch an das Ministerium in dritter Instanz gebracht wer¬
den könnten, seien durchgehendö geringfügig.

Dieser Zustand solle nach dem Anträge des Abg. Hull¬
mann  konservirt werden, wobei man nicht übersehen könne,
in welchen Fällen die Gesetze die dritte Instanz zugelasscn
hätten und wo sic entbehrt werden könnten. Dann würde
man aber gezwungen sein, immer auf die älteren Gesetze zu-
rückzugreifen und dies würde leicht Verwirrungen Hervorrufen.
Man müsse allerdings denjenigen, die die Gesetze zur Anwen¬
dung zu dringen hätten, zutrauen, daß sic sich die genaue
Kenntniß über die Zulässigkeit des Recurses in jedem einzelnen
Falle verschaffte» und deswegen wolle er auch auf diesen
Punkt so großes Gewicht legen. Ader ein größeres Gewicht
lege er darauf, daß der jetzige Vorschlag der Staatsregierung
eine erhebliche Besserung des Bestehenden dadurch herbeiführe,
daß künftig alle Sachen an das Ministerium  gebracht
werden könnten. Bisher seien gerade die wichtigsten Sachen
von der Regierung und Cammer schlüssig entschieden worden,
ohne daß das Ministerium damit habe befaßt werden können,
Jetzt liege ein erheblicher Vortheil darin, daß alle von den
Bezirksbehörden entschiedenen Sachen in zweiter Instanz so¬
fort an den Minister und zwar ohne Ausnahme an den ver¬
antwortlichen  Minister gebracht werden könnten, lieber
diesen noch eine höhere Instanz stellen zu wollen, das würde
eine Einrichtung sein, die, wie er glaube, in keinem andern
Lande zu finden sei. Dies Prinzip der Verantwortlichkeit des
Ministers würde dadurch cigenthümlich verrückt werden. —
Richtig sei cs allerdings, daß in den Fällen, wo der Minister
in erster Instanz entscheide, die Möglichkeit einer nochmaligen
Prüfung gegeben sein müsse, und dazu diene das Rechtsmittel
der Revision durch das Gesammtministerium. Auch auf allen

14  ^



108

andern Rechtsgebieten , in allen Justiz - und Strafsachen be¬

gnüge man sich jetzt da , wo das ältere Recht drei Instanzen

gehabt habe , mit nur zwei Instanzen.
Abg . Selknmnn II . : Er habe mehrfache Bedenken gegen

den Regierungsvorschlag und müsse eS für einen Rückschritt
halten , wenn die Bestimmung getroffen würde , daß nur zwei

Instanzen in Zukunft Statt finden sollten . Daß dies Prin-
cip im Wesentlichen schon jetzt gelte , müsse er in Abrede stellen.

Noch nach der Zeit des Staatsgrundgesetzes , in einem der
neueren Gesetze , welches allgemeine Bestimmungen über die

Einrichtung der Verwaltung treffe , in dem Gesetze nämlich

vom 27 . April 1857 , betr . die Umgestaltung verschiedener

Verwaltungsbehörden , sei ausdrücklich der Grundsatz enthalten,

daß überall drei Instanzen stattfinden sollten , soweit nicht

Specialgesetze eine Ausnahme hievon bestimmten . Hier also

sei als Regel die Zulassung deS Recurses an das Staatsmi¬

nisterium , die Nichtzulassung aber als Ausnahme hingestellt

worden . Es frage sich nun , ob wir diesen im neuesten all¬

gemeinen Vcrwaltungsgcsetze sestgestellten Grundsatz verlassen
wollten und ob hierzu ein Grund in der neuen Organisation

liege ? Diese biete dafür aber so wenig einen Grund , daß viel¬
mehr gerade in der neuen Organisation ein erheblicher neuer
Grund für die Gestattung des Recurses an das Staats-

Ministerium enthalten sei. Wir Alle wüßten ja , daß diejenigen
Garantien , welche in einer collegialen Berathung , Abstimmung

und Entscheidung lägen , nicht in der Weise geboten würden,

wenn nur ein einzelner Beamter nach seiner rechtlichen lieber-

zeugung zu entscheiden habe.
Wenn das büreaukratische Princip seine Vorzüge habe,

so könne er doch dem Regierungscommissar nicht darin bei¬

stimmen , daß man sich, wenn man dasselbe annehme , auch

alle dessen Nachthcile gefallen lassen müsse . Es sei vielmehr,
wenn wir Nachthcile an demselben entdeckten und im Stande

seien , dieselben zu beseitigen , kein Grund , dieselben mit in den

Kauf zu nehmen . — Der Entwurf stehe auch sonst mit sich

selbst in Widerspruch . Gegen die Entscheidung des einzelnen

Ministers habe man doch noch eine höhere Instanz gegeben,
indem man eine nochmalige Prüfung durch das Gesammtmi-

nisterium statuirt habe . Dies solle aber dann nicht gelten,
wenn der Entscheidung des Ministers diejenige der Bezirksbe¬

hörde vorausgegangen sei. Das sei indessen kein Grund , den

Recurs auszuschließcn . Denn ob die Prüfung von einem
Beamten in erster Instanz vorausgegangen sei , der oft mit

Geschäften überhäuft sei und eben wegen dieser Ueberhäufung
mit Detailgeschäften eine eingehende Prüfung , namentlich der

in Betracht kommenden rechtlichen Momente , häufig nicht habe

vornehmen können , könne nicht von solcher Bedeutung sein.

Er wolle damit keineswegs den Amtmännern zu nahe treten,

deren Befähigung er vielmehr anerkenne ; er meine nur , daß

die oft massenhaften Detailgeschäfte eine genaue Prüfung nicht
immer zulassen würden . Er glaube daher , daß , wenn man

da , wo der einzelne Minister auf Vortrag seiner Ministerial-

räthe zuerst entscheide , eine nochmalige Prüfung zulasse , man

diese auch da zulassen müsse , wo der Minister seine Entschei¬

dung aus den Bericht des zuerst entscheidenden Beamten treffe.
Hier entscheide er zwar in zweiter , dort dagegen in erster In¬

stanz ; aber auch bei seiner erstinstanzlichen Entscheidung ge¬

schehe dies doch immer aus vorgäugigen Vortrag seiner Näthe.
Man habe nun ferner die Verantwortlichkeit der Minister be¬

tont , aber mit Unrecht . So lange kein Verwaltungsgerichts¬
hof bestehe , so lauge cs sich also bei den Recursen um die

wichtigsten Fragen des Verwaltungsrechts handele , komme die

Verantwortlichkeit gar nicht in Frage . Der Minister ent¬

scheide hier vielmehr lediglich nach seiner rechtlichen Ueber-

zeugung und damit sei er außer aller Verantwortlichkeit . Con¬

stitutionelle Rücksichten griffen hierbei gar nicht ein.

Wenn man nicht inconsequentet sein wolle , so komme

man nicht anders heraus , als wenn man allgemein den Re¬

curs zulasse . Auch der Antrag von Hullmann  genüge
nicht ; bei Annahme desselben würde der Recurs nur in unbe¬

deutenden Bagatellsachen stattfinden , dagegen bei wichtigen An¬

gelegenheiten ausgeschlossen sein . Das sei verkehrt und daß
der Zustand jetzt ein solcher sei , sei nur eine historische Zu¬

fälligkeit . Sachliche Gründe hätten ihn nicht bewirkt.

Es würde daun der Recurs bald zulässig sein bald nicht

und ein so buntes Gemisch von Fällen entstehen , daß man
sich kaum daraus herausfinden könne . —

Nach dem Entwürfe sei auch gegen alle Entscheidungen,

die von den Behörden der Fürstenthümer ausgingen , stetscder

Recurs an das Gesammtministerium zulässig . Im Herzog,

thum Oldenburg solle es anders sein ; hier solle der Einzel-

mliiister die letzte Entscheidung haben . Er glaube , daß hierin

für das Hcrzogthum Oldenburg ein erheblicher Nachtheil liege.

Es sei vorzuziehen , daß man in allen Sachen , wie in Birken¬

feld , bis an das Gesammtministerium gehen könne , als daß

von den Recurssachen manche an das Gesammtministerium,

manche , und zwar die wichtigsten , nur bis an den Einzelmi¬

nister gebracht werden könnten , ohne daß eine collegialc Prü¬
fung herbeigeführt werden könne . Er empfehle daher den An¬

trag der Mehrheit des Ausschusses.

Abg . von Schrenck : Der Abg . Selkmann  II . lege

auf die Prüfung der Verwaltungssachen in der untersten In¬

stanz kein großes Gewicht . Er glaube aber , daß derselbe,

wenn er längere Zeit in der untersten Instanz gearbeitet
hätte , sein Urtheil wesentlich modificiren würde . Er sei der

Ansicht , daß die Beurtheilung , welche frisch aus dem Zusam¬

menhänge mit dem Leben und den Verhältnissen der Bethei¬

ligten hervorgehe , ein größeres Gewicht verdiene , als solche

Entscheidungen , die lediglich vom grünen Tisch aus getroffen

würden . Er müsse ihm daher insoweit entgcgentreten , als er

die Prüfung der unteren Instanz so niedrig schätze , wie er
gethan habe.

Abg . Strackerjau III . : Er könne sich für den Min¬

derheitsbetrag wesentlich auf das beziehen , was schon vom
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RegierungscommissarJansen  hervorgehobcn sei. Er wolle
nur noch eins bemerken, wozu ikm der Abg. Selkmann
Anlaß gegeben habe. Derselbe habe großes Gewicht ans das
Gesetz vom 27. April 1857 gelegt und gesagt, daß noch in
diesem neuesten Vcrwaltungsgesetzc der Grundsatz festgestellt
sei, daß überall drei Instanzen stattfinden sollten, wo nicht
Specialgesetze ausdrücklich ein Anderes bestimmten. Auf diese
Feststellung des Gesetzes von 1857 könne er aber kein Gewicht
legen. Dies Gesetz habe keinen Grundsatz neu anerkennen
wolleni sondern es seien auch damals nur nicht alle Gesetze
ganz zu übersehen gewesen und man sei aus diesem Grunde
nicht in der Lage gewesen, eine Ausscheidung derjenigen Falle,
in denen die Beibehaltung der dritten Instanz nothwcndig,
vorzunehmen. Jene Bestimmung sei daher gerade so ein Be¬
helf gewesen, wie es jetzv der Hullmann ' sche  Antrag sei.
Das Gesetz von 1857 habe sich durch jene Bestimmung ein¬
fach über diese Schwierigkeiten hinwegheben wollen. Er über¬
sehe augenblicklich auch nicht die Gesetze, welche die dritte In¬
stanz noch zuließen, trage aber doch kein Bedenken, dem Re-
gierungsentwurfc zuzustimmen.

Abg. Ahlhorn : Er sei für den Antrag der Mehrheit
des Ausschusses. Wenn man das büreaukratische System an¬
nehme, so müsse man sich auch alle möglichen Garantien zu
verschaffen suchen. Wenn die finanzielle Lage uns nicht dazu
zwänge, so würde er es für besser gehalten haben, die Mittel-
behörden ganz bcizubehalten. Collegien entschieden immer
besser. Jetzt die Sachen in die Hand nur eines Ministers zu
legen, sei gefährlich Wenn sich dagegen alle drei Minister
au der Entscheidung zu betheiligen hätten, so sei das ganz
anders. Die Entscheidungen der unteren Verwaltungsbehörden
seien doch auch nicht immer derart, daß man sich dabei be¬
ruhigen könne.

In Friesoythe sei der Fall gewesen, daß eine Sache von
zwei Behörden entschieden worden sei. Die Betheiligten hätten
sich darauf in dritter Instanz an den Landtag gewendet und
der Landtag habe der Friesoyther Verwaltungsbehörde ein¬
stimmig bis auf die Stimme deS Abg. von Schrenck Un¬
recht gegeben. Daher sei es eine gewagte Sache und je mehr
Garantien, desto besser. Er habe wenigstens zu den Verwal¬
tungsbehörden nicht das Zutrauen, wie zur Justiz. Die er-
steren träfen ihre Entscheidungen meist nach practischen Rück¬
sichten; die Justiz aber entscheide streng nach dem Rechte und
dürfe sich nicht von Zweckmäßigkeitsrücksichten leiten lassen.

Abg. Selkmann II . : Der Abg. Strackerjan  111.
habe gesagt, daß er auf das Gesetz von 1857 kein Gewicht
lege, weil dasselbe die drei Instanzen nicht principiell, sondern
nur deswegen aufrecht erhalten habe, weil die Fälle, in denen
die drei Instanzen nach den älteren Gesetzen zulässig seien,
sich nicht hätten übersehen lassen. Wenn derselbe jedoch die
damaligen Landtagsverhandlungen nachgelesen hätte, so würde

. er das nicht gesagt haben. Es sei damals weitläufig darüber
verhandelt worden und nach längeren Erörterungen, wobei

auch die Ansicht, daß das Ministerium nicht mit zu vielen
kleinen Sachen belästigt werden dürft, vertreten worden sei,
sei man zu dem Grundsätze gekommen, daß cs ein Recht jedes
Einzelnen sei, bis an die höchste Behörde gehen zu können.
In Anerkennung dieses Grundsatzes sei die betreffende Be¬
stimmung in das Gesetz ausgenommen worden.

Was der Abg. Schrenck gegen ihn' geltend gemacht
habe, erledige sich dadurch, daß diejenigen Sachen, welche zu
Recnrsen Veranlassung geben, meistens die VerwaltungSrechts-
pflcgc beträfen und mitunter von dem größten Interesse und
den wichtigsten Folgen für den Einzelnen seien.

Wenn es sich in der Justiz um eine einfache Forderung
über 75 Thlr. handle, dann halte man es nicht mehr für
eine vollkommene Garantie, darüber einen einzelnen Richter
entscheiden zu lassen, sondern es müsse die Prüfung Mehrerer
in einem Collegium stattfinden. Wie unendlich viel wichtiger
aber, als eine Forderung von 76 Thlr., seien häufig die Ver-
waltnngssachen. Dazu lägen oft in der Justiz die Sachen
viel einfacher und klarer als bei der Verwaltung, wo die ver¬
schiedenartigsten Momente in Betracht kämen. Wenn man
es aber dort für so wichtig halte, daß nicht einer, sondern
ein Collegium entscheide, dann müsse auch in den oft wichti¬
geren Verwaltungssachen die Möglichkeit gegeben werden, die
Entscheidung eines Collegiums herbeizusühren.

Es sei vom Regiernngsrische aus Gewicht darauf gelegt
worden, daß dadurch eine Vermehrung der Geschäfte eintreten
würde, daß man mit dem Personale nicht auskommen werde,
und daß daraus in Folge dessen eine Kostenvermehrung erwachsen
würde, während man doch so viel wie möglich sparen wolle.
Er theile diese Befürchtungen nicht in dem Maße. Die
Arbeitsvermehrung werde nicht so groß werden. In den
meisten Fällen würde man sich mit der Entscheidung des Ein¬
zelministers begnügen und nur in zweifelhaften Fällen an das
Gesammtministerium rccurriren. In solchen Fällen aber sei
es wünschenswerth, daß durch eine collegiale Berathung Ga¬
rantien gegeben würden gegen eine einseitige Beurtheilung und
eine Prüfung nach allen Seiten hin ermöglicht werde. Es
würden auch die in dem betreffenden einzelnen Departement
erstatteten schriftlichen Vorträge vorliegen und also für die
Gesammtberathung nicht so viel Zeit in Anspruch genommen
werden. Er glaube daher nicht, daß die Arbeitsvermehrung
so groß sein würde, daß sie Einfluß auf die Kosten haben
würde. Aber, wenn es auch der Fall sein sollte, so sei doch
dies Moment nicht so wichtig, daß man deßhalb auf die Ga¬
rantien, die in der collegialen Berathung lägen, verzichten
sollte.

Abg. Von Schrenck: Er wolle nur bemerken, daß der
Abg. Ahlhorn  seine Beispiele schlecht gewählt habe. Er
erinnere sich, daß in dem Falle, den der Abg. Ahlhorn  im
Auge habe, die untere Instanz nicht nur bei den Oberbehör¬
den, sondern auch bei dem Landtage Recht bekommen habe.

Abg. Strackerjan I-: Insofern, als auch von den wich-
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tigen Entscheidungen in Deichsachen die Rede gewesen sei, wolle
er doch auf die wirklichen Verhältnisse aufmerksam machen.
In Deich- und Sielsachen entscheide der Beamte gar nicht
allein, sondern der Vorstand, der aus dem Beamten und drei
oder mehreren Deich- oder Sielachtsgenossen bestehe. Für diese
Sachen treffe der Grund also nicht zu, daß die Entscheidung
immer nur von einem Einzelbeamten abhänge.

RrgierungscommiffarJansen : Der Abg. Selk¬
mann  II . habe gemeint, daß eine erhebliche Vergrößerung
des Geschäftsumfangs und in Folge dessen eine Vermehrung
des Refercntenpersonals nicht von der allgemeinen Zulassung
des Reeurses an das Gesammtministerium zu erwarten sei.
Die Staatsregierung sei, wie er schon vorhin ausgesprochen
habe, im Gegentheil ernstlich besorgt, daß in diesem Falle der
Zweck der neuen Organisation, namentlich nach der finanziellen
Seite hin, nicht erreicht werden könne und sie würde Bedenken
tragen müssen, sich mit dem Mehrheitsantrage, wenn er an¬
genommen werden sollte, einverstanden zu erklären.

Es sei vorhin die Bedeutung der im Gesetze vom 27.
April 1857 enthaltenen Bestimmung über die allgemeine
Statthaftigkeit des NecurseS erörtert worden. Er müsse in
dieser Hinsicht seine Behauptung aufrecht erhalten, daß die
zwei Instanzen die Regel bildeten. Die Bestimmung von
1857 habe keinen Inhalt von irgend erheblichem Umfange.
Der Abg. Selkma nn  habe keine Beispiele anführen können,
wo heutzutage noch drei Instanzen zulässig wären.

Die Staatsregierung erkenne in der Revisionsinstanz deS
Entwurfs nur einen Nothbehelf. Die Aemter könnten nach
der Lage unserer Gesetzgebung nicht in allen Sachen in erster
Instanz entscheiden; wo daher der einzelne Minister die erste
Instanz bilden mußte, sei es unumgänglich gewesen, die Mög¬
lichkeit einer nochmaligen Prüfung herbeizuführcn. Dies sei
aber nur dadurch zu erreichen gewesen, baß man die Gesammt-
heit der Minister als eine höhere Instanz hingestellt habe.

Dabei wolle er bemerken, daß das Gesammtministerium
keineswegs ein Fachcollegium in dem Sinne sei, wie andere
Collegicn, wie etwa die jetzige Negierung, sondern daß darin
fast immer nur ein einzelner Minister und zwar gerade der¬
jenige, dessen Entscheidungen angefochten seien, vollständig und
fachlich unterrichtet sei, während die klebrigen dem Gebiet, auf
welches der Streitfall sich beziehe, fern ständen. Daraus folge,
daß das Gesammtministerium für die Entscheidung keineswegs
die Garantien gebe, welche ein wirkliches Fachcolleg gewähre.

Regierungscommissar Bltcholtz: Es seien die Vortheile
der collegialen Verwaltung vor der büreaukratischen hervor-
gehoben. Wenn man aber wirklich der collegialen Verwal¬
tung den Vorzug geben wolle, dann würde es besser sein, die
Mittelbehörden einfach beizubehalten, denn die collegiale Be¬
ratung , welche bei diesen stattfinde, sei eine ganz andere, wie
bei einer Behörde, die an der Spitze der Verwaltung stehe.
— Seit Jahren sei indessen vom Landtage auf Abschaffung
der Mittelbehördengedrungen worden und nicht bloß im

finanziellem Interesse, sondern auch im Interesse einer größeren
Raschheit der Entscheidungen. Dies letztere Moment sei be¬
sonders hervorzuheben: es gelte nicht bloß von Verwaitungs-
sachen, sondern auch von Justizsachen, vorzugsweise jedoch von
Verwaltungssachen. In vielen Fällen komme cs hier viel
mehr ans die Raschheit als auf die Gründlichkeit an. Zum
Beweise dessen könne er z. B . auf das Concessionswesen und
die Einweisungen verweisen. Hier komme es nicht so sehr
darauf an, daß die Sache nach allen Seiten geprüft werde,
als daß sie so rasch wie möglich erledigt werde. Geschehe das
in 8 oder 14 Tagen, so sei den Betreffenden mehr geholfen,
als wenn sic bei gründlicher Prüfung erst nach einem Jahre
die Entscheidung erhielten. Verzögerung der Sachen sei ein
großes Hebel bei collegialen Mittelbehörden. Es sei sodann
auch oft wegen der finanziellen Vortheile auf eine Verminde¬
rung der Beamten hingcdrängt worden. Die Beamten seien
aber seit dem Jahre 1848 immer vermehrt worden! ihre
Zahl sei fortwährend gestiegen. Das komme allein daher,
weil auch die Arbeit stets gestiegen sei. In der Staatsver¬
waltung müsse mau, wie in jeder andern Verwaltung, wo
die Arbeit steige, auch Solche haben, die sie verrichteten. Für
die Arbeit müsse auch ein Träger sein. Man möge in der
Frage wegen Verminderung der Beamten sich drehen und
wenden, wie man wolle; cs helfe alle? nichts, wenn man die
Arbeit selbst nicht vermindere. In der büreaukratischenVer¬
fassung liege aber eine solche Arbcitsvcrminderung. Wenn
man sie aber dadurch wieder vermehre, daß man drei Instanzen
cinricifte, so müsse nothwendig auch daS Beamtenpersonal wie¬
der vermehrt werden. — Wenn man aus andere Staaten,
wie man eS doch sonst liebe, Rücksicht nehmen wolle, so glaube
er nicht, daß man irgend wo eine derartige Organisation
finden werde, daß der Verantwortliche Minister, zu dessen
Ressort eine Sache gehört, nicht auch das letzte Wort dar¬
über zu sprechen habe. Es würde unerhört sein, daß über
die Entscheidung eines solchen Verantwortlichen Ministers noch
eine andere Behörde solle gesetzt werden können. Ein Organ,
welches im Justanzenznge noch über ihm stehen solle, würde
ein durchaus irreguläres Verhältnis; begründen.

Berichterstatter Abg. Deeken: Es sei bereits alles her¬
vorgehoben worden, was für den Mehrhcitsantrag spreche und
wolle er dies nicht noch wiederholen. Er wolle nur kurz be¬
merken, daß, wenn auch die letzten Gesetze den Grundsatz des
Verwaltungsgesetzcs von 1857 verlassen hätten, den Grund
dafür nur die damalige Organisation unserer Behörden hätte
abgeben können. Wo noch die Mittelbehörden, Regierung und
Cammer, bestanden hätten, sei eS denkbar, daß man mit Ver¬
trauen hierauf gesagt habe, hier solle die Sache schlüssig er¬
ledigt sein und nicht noch weiter hinausgezogen werden können-
Jetzt sei aber die Sache eine ganz andere, wo über dem Amt¬
manne nur ein Einzelminister stehe. Wenn man gegen diesen
allgemein die Revision zulassen wolle, so könne darin nicht,
eine Verletzung des büreaukratischenPrincipes, welches man
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mir dem ersten Artikel des Entwurfes angenommen habe,
finden. — Der Entwurf rechtfertige sich namentlich durch zwei
Gründe; einmal dadurch, daß eine schnellere Einrichtung der
Geschäfte bewirkt werden solle; — das sei gewiß richtig—
andererseits durch die Ermöglichung einer Ersparung von
15,000 bis 18,000 Thlr.; der letztereGrund sei bei unserer Finanz¬
lage durchschlagend. Allein darum liege die Sache doch nicht
so, daß wir n tont prix die Mittelbehörden aufgeben sollten,
wenn damit ein Rückschritt verbunden sein sollte. Unser
Standpunkt sei vielmehr der: wir wollten nur unter gewissen
Bedingungen die Mittelbehörden gegen das büreaukratische
System austauschen und nicht einen Einzelminister in letzter
Instanz haben, gegen den keine Revision zugelassett werde.
Wir müßten uns vielmehr die Möglichkeit einer einmaligen
collegialen Prüfung sichern.

Es sei gesagt, daß es eine Verbesserung sei, daß jetzt alle
Sachen an das Ministerium gelangen könnten; überdies habe man
doch nicht in dem Sinne erstrebt, daß man die Collegicn be¬
seitigen und sich anstatt dessen mit der Einzelentscheidungdes
Ministers begnügen wolle. — Es sei auch wichtig insofern,
als, wenn es dem Ministerium überlassen bleibe, von den bis¬
herigen Regiernugsgcschäftcn den Aemtcrn welche zuzuweiscn,
dann in Sachen, welche bisher in erster Instanz von Colle-
gien entschieden worden und in welchen bei jetziger Sachlage
auch nach den Entwürfe eine Revision zulässig sei, künftig
überall keine Entscheidung durch ein Collegium herbeigeführt
werden könne. Seiner Ucbeneugung nach dürfe der Entwurf
nur so durchgehen, daß zugleich der Mehrheitsantrag ange¬
nommen werde. — Auf Hullmaun ' s Antrag sei kein großes
Gewicht zu legen. Wolle man die drei Instanzen aufgcbcn, dann
könne man es auch in den wenigen Fällen thun, wo sie jetzt
bereits beständen, zumal diese, wie schon hervorgehoben,
nur von untergeordneter Bedeutung seien.

Präsident: Er werde zunächst über den Ausschußantrag
Nr. 4, und wenn dieser abgelehnt, über den Antrag des Abg.
Hullmann,  und wenn auch dieser abgclehnt werde, über
den Regierungsantragabstimmen lassen.

Der Ausschußantrag Nr. 4 wird hierauf angenommen
und fallen damit die beiden übrigen Anträge weg.

Der Präsident eröffnet hierauf die Debatte über Art. 15
Z. 3, 4, 5, 6. Dazu liegt folgender Mchrheitsantrag des
Ausschusses— Nr. 5 — vor:

dem Art. 15 Z. 6 werde folgender Satz uachgefügt:
,,Es hat jedoch der Departementsvorstand, gegen
dessen Entscheidung oder Verfügung das Rechts¬
mittel eingelegt ist, keine mitentscheidende Stimme
und tritt, nach näherer Festsetzung in der Geschäfts¬
ordnung, ein Vortragender Rath als stimmberechtigt
ein."

Die Minderheit empfiehlt die Ablehnung dieses Antrages.
Der Ausschußantrag Nro. 6 ist auf Annahme des Art. 15

mit den etwa beschlossenen Aenderungen gerichtet.

Regierungscommissar Jansen : Die Staatsregierung
müsse sich gegen den Ausschußautrag Nro. 5 eben so entschie¬
den erklären, wie sie es gegen den Antrag Nro. 4 gethan
habe. Er habe vorhin schon hervorgehoben, aus welchen
Gründen die Nevisionsinstanzals Nothbehelf betrachtet werden
müsse und er könne hier auf jene allgemeinen Erwägungen
lediglich Bezug nehmen. Möglich aber sei diese Revisions¬
instanz nur so, daß der Ministcrialvorstand, welcher angegrif¬
fen sei, selbst in derselben Sitz und Stimme habe. Eine re¬
guläre Instanz über dem Minister, in welcher er selbst nicht mit¬
wirke, sei weder mit der Verantwortlichkeit des Ministers noch
mit der Ministerstcllung überhaupt zu vereinbaren. Er müsse
die Möglichkeit haben, seine Ansicht mit Erfolg geltend zu
machen; sonst sei seine Stellung als verantwortlicher Ministe-
rialvorftand untergraben. Das vom Ausschuß beantragte
Auskunftsmittel eines nä lloo cintretenden Raths sei völlig
unmöglich und wol noch in keinem anderen deutschen Staate
in Anregung gekommen, obwohl ähnliche Schwierigkeiten auch
anderswo sich darböten. Es werde auch schwerlich Nachahmung
zu erwarten haben, denn es sei-durchaus unvereinbar mit der
Stellung der Ministerialräthe, daß man sie in die Lage bringe,
sich als Oberinstanz über den Minister zu etabliren. Dies
könne der Minister nicht wünschen und der Vortragende Rath
am allerwenigsten. Es würde ein solche Einrichtung eine
Quelle von Unzuträglichkeiten sein, die sich gar nicht im Vor¬
aus übersehen ließen.

Abg. Hullmmm : Auch er müsse sich gegen den Mehr¬
heitsantrag aussprechen. Er könne die vorgeschlagene Weise
nur als ein Curiosum bezeichnen, das wol nirgends sonst eyistiren
könne. Er wisse nur einen Weg, wenn man den Minister
in der Vcrwaltungsrechtspflege beschränken wolle; das sei aber
der, daß man die Verwaltungsrechtspflege ganz von der Ver¬
waltung ablöse und sie, sei es an die Gerichte oder an einen
besonderen Vcrwaltungsgerichtshos verweise. Daß heute der
Rath unter dem Minister und morgen über ihm stehe, sei un-
thunlich. Man könne die Rangverhältnisse nicht so nmkehrcn.

Berichterstatter Abg. Deeken: Der Antrag möge wol
cigenthümlich erscheinen. Das werde aber zunächst der Ent¬
wurf von 1851 zu vertreten haben, welchem der Ausschuß den
stimmberechtigten Rath entnommen. Die Mehrheit des Aus¬
schusses habe deu Antrag ausgenommen, weil sie der Ansicht
sei, daß die Garantien noch sehr schwach seien und die Re¬
visionsinstanz, wie sie der Entwurf habe, nicht von so großer
Bedeutung sei. Dieser Antrag solle dagegen die Möglichkeit
gewähren, die Garantien größer zu machen. Es sei indessen
Sache des Landtags, ob er ein solches Verhältniß constrniren
wolle.

Der Ausschußantrag Nro. 5 wird hierauf abgclehnt und
der ganze Artikel 15 des Entwurfs mit der durch den Antrag
Nro. 4 beschlossenen Aenderung angenommen.

Der Artikel 16 wird gemäß dem Ausschnßantrage Nro. 7
gleichfalls angenommen.
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Zu Artikel 17 und 18 liegen die Ausschußanträge Nro.
8 und 9 vor. Dieselben gehen Seitens einer Mehrheit dahin:

Nro. 8:
„der Art. 17 deS Entwurfs werde abgelehnt",

und
Nro. 9:

„im Art. 18 werden die Worte: „die Feststellung
derjenigen Verfügungen, welche der Großherzog un¬
mittelbar vollziehen wird, sowie" gestrichen, im kleb¬
rigen aber werde der Art. 18 angenommen."

Regierungscommissar Jansen : Die Staatsrcgicrung
habe cs für richtig gehalten, daß auch die Stellung des Groß-
herzogS hier Ausdruck finden möchte, obwohl sie schon in der
Verfassung Ausdruck gefunden habe. Die Staatsregierung
sei dabei von ver Erwägung außgegangen, daß ein Gesetz,
welches die Organisation des Staatsministeriums, also eines
Collcgs, welches aus Rathgebern des Großherzogs zusammen¬
gesetzt sei, zum Gegenstände habe, eine Lücke enthalten würde,
wenn es nicht Bestimmungen ausnehme, welche die Stellung
des Großherzogs näher bestimmten. So wenig zweifelhaft
die Stellung des Großherzogs den Handlungen des Staats-
ministcriums gegenüber au sich auch sei, so könne doch, wenn
man derselben nicht ausdrücklich erwähne, die Ansicht entstehen,
daß die Gesetzgebung die Competenz deS Staatsministeriums
in dem Sinne habe reguliren wollen, daß der Großherzog
in dieser oder jener Branche nicht mitzuwirken habe. Solche
irrige Interpretationen könnten entstehen, wenn darüber nichts
im Gesetze bestimmt sei; und Interpretationen durch die ge¬
genwärtige Fassung des Entwurfs habe man hier abschneidcn
wollen.

Abg. Hullmann : Er würde gegen die Artikel 17 und 18
des Entwurfs dann wenig zu erinnern haben, wenn es sich
nur handelte um die administrativen und politischen Functio¬
nen des Staatsministeriums. Es handle sich dabei aber auch
um solche Functionen, welche sie als richterliche Behörde
ausübe, nämlich um die Verwaltungsrechtspflege. Von die¬
sem Standpunkte aus sei die Stellung des Großherzogs nicht
so, daß er in diese Functionen eingreifen könne; denn hier
gehe es nicht nach souveränem Ermessen, sondern nach recht¬
lichen Grundsätzen.

Wenn der Entwurf die aus diese richterlichen Functionen
bezüglichen Bestimmungen auszusondern gesucht hätte, wie es
in einem 1850 vorgelegten Entwürfe der Fall gewesen sei,
dann möchten auch die Bestimmungen in diesen beiden Artikeln,
da durch sie nichts Neues geschaffen werde, stehen bleiben.
Wenn aber der Entwurf so allgemein laute, so könne das zu
Mißverständnissen führen, die nicht in der Ordnung seien.

Es sei dies um so wichtiger, als wir vor nicht langer
Zeit einen Fall der Verwaltungsrechtspflege gehabt hätten,
wo dem Landtage die Mittheilung von Entscheidungsgründen
zu einer Verwaltungssache verweigert worden sei aus dem
Grunde, weil die souveräne Gewalt bereits entschieden habe.

In diesem einzelnen Falle sei zwar nachträglich dem Vertan-
langen des Landtags genügt worden; aber man müsse doch
jetzt im Hinblick auf diesen Vorgang Sorge tragen, daß sol¬
chen Ansichten nicht ein vermeintlich neuer Boden gegeben
werde.

Der Berichterstatterverzichtet und werden daraus die
Anträge Nro. 8 und 9 angenommen. Dcsgl. wird ohne De¬
batte der auf Annahme des Art. 19 des Entwurfs gerichtete
Ausschnßantrag Nro. 10 angenommen nnd ist damit die erste
Lesung des Gesetzentwurfs beendigt.

2. Bericht des Finanzausschusses zu demGe-
setzeniwurfe , betr . Abänderungen des Gehaltsre-
gula ti vs für den Ci vildienst des Groß herzogt hu ms
Oldenburg (Nebenanlage II. zu Anlage 41) und
zu dem Schreiben Großherzoglicher Staatsregie¬
rung vom 12. Juni d. I . , betr . Uebernahme der
Kosten des künftigen Staatsministeriums und des
Kassationssenats des neuen Oberappellationsge¬
richts auf die Centralkasse.

Präsident : In geschäftlicher Beziehung sei über diese Vor¬
lage eine Differenz zwischen dem Organisations- und Finanzaus¬
schüsse darüber entstanden, welcher von beiden den Bericht über diese
Vorlage zu erstatten habe. So viel er sich erinnere, habe
der Ausschuß für die Vertheilung der Geschäfte angenommen,
daß den Bericht der Organisationsausschuß zu erstatten habe
und sich vorher nur mit dem Finanzausschüsse über den In¬
halt der Vorlage ins Vernehmen setzen solle. Jetzt habe nun
der Finanzausschuß den Bericht erstattet und wolle er Vor¬
schlägen, daß sich die Versammlung jetzt mit dessen Berichter¬
stattung einverstanden erkläre.

Abg. SelkumiM II .: Diese Auffassung des Präsidenten
habe auch er gehabt und als er den Sitzungen des Finanz¬
ausschusses beigewohnt habe, auch dort geltend gemacht. Der
jetzige Bericht des Finanzausschusses stelle die Sache nicht ganz
richtig dar. Der Organisationsausschußhabe nämlich die
Berichterstattung einstimmig als sein Recht in Anspruch ge¬
nommen und nur,  weil der Finanzausschußentgegengesetzter
Ansicht gewesen sei, sich bereit erklärt, diesem dieselbe zu über¬
lassen, wenn der Landtag sich damit einverstanden erkläre.

Gegen den Vorschlag des Präsidenten erhebt sich kein
Widerspruch.

Präsident : Es seien zu dem vorliegenden Gesetzent¬
würfe nur bei einzelnen Positionen Anträge Seitens des Aus¬
schusses gestellt. Gleichwol aber halte er es für nöthig, über
alle einzelnen Positionen postweise abstimmen zu lassen, werde
jedoch die Abstimmung über diejenigen Positionen, zu denen
keine Anträge vorlägen, vorläufig aussetzcn und über alle zu¬
sammen nachher in einer abstimmen lassen. Er beginne mit
der Position I : «Staatsministerium."

Abg. Selkmarm II : Bei dieser Position heiße es im
bestehenden Regulativ: «für Verantwortliche Mitglieder deS
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Staatsministeriums»bis zu". DieS »bis zu" fehle hier.
Das werde wol nur ein Versehen sein und gebe er anheim,
jene Worte hier zu ergänzen.

Zu der Position»für VortragendeRäthe bis zu 17000Thlr."
8ud PositionI liegt Seitens des Ausschusses folgender Antrag
Nr. 1. vor:

»der Landlag beschließe, die Regulativposition für Vor¬
tragende Räthe ausschließlich der Referenten wird auf
16000 Thlr. festgesetzt und statt der von der Groß¬
herzoglichen Slaatsregierung angefügten Bemerkung
folgende Bemerkung angcfügt:

darunter zwei mit im Maximum bis zu 2000Thlr.,
zwei mit im Maximum bis zu 1800 Thlr. Sind
weniger als 11 Vortragende Räthe vorhanden, so
fallen für jeden fehlenden Math 1000 Thlr. weg."

Regierungscommissar Bltcholtz: Es sei die Ansicht der
Staatsregiernng, daß man es bei dieser Position ganz wie
im Entwürfe lassen müsse. Hinsichtlich der Zahl der Referen¬
ten sei es der Staatsregierung noch sehr zweifelhaft, ob sie
mit 11 Referenten auSkommen könne. 11 sei jedenfalls das
Mindeste. Dabei weise er darauf hin, daß die Arbeitskraft
des einen oder andern leicht zum großen Theile durch aus¬
wärtige Geschäfte absorbirt werden könnte.

So würden die 17,000 Thlr. kaum allen Eventualitäten
gegenüber ausreichen, und es fei dem Staatsministerium schon
der Zweifel.gekommen, ob diese Pauschsummc nicht zu gering
sein werde. Genau dies nachzuweisen, sei nicht möglich, ebenso
wenig, wie der Landtag nicht werde nachzuweisen vermögen, daß
die geringere Summe genügend sein werde. Die Slaatsregierung
müsse daher aus diesen Gründen wünschen, daß die Position
nicht verringert werde und auch von den vom Ausschuß auf-
gestellten Bedingungen abgesehen werde. Er empfehle daher,
die Position unverändert anzunchmen.

Berichterstatter Avg. Bartel : Der Ausschuß habe von
der Regierungsforderung in der That nichts adgestrichen. Nur
die 1000 Thlr., welche aus dieser Position für einige augen¬
blicklich noch sungirende Ministerialreferenten verwendet wer¬
den sollten, seien abgesetzt worden, aber mit dem ausdrück¬
lichen Bemerken, daß dieselben nebenher für die jetzigen Inhaber
zu bewilligen sein würden. Es sei dabei dem Ausschüsse mit-
getheilt worden, daß 11 Referenten nöthig sein würden. Vom
Ausschuß sei nur beantragt, daß dann, wenn weniger als 11
vorhanden feien, für jeden fehlenden Rath 1000 Thlr. Weg¬
fällen sollten.

Regierungscommissar Bltcholtz: Was die 1000 Thlr.
für Nebcnreferenten angehe, so liege hier ein Mißverständniß
vor. Es werde im Ausschüsse gesagt worden sein, daß man
diese 1000 Thlr. auch aus den 17000 Thlrn. bestreiten müsse;
die Nebenreferenten könnten indessen mit der Zeit wegfallen,
der eine oder andere könne abgehen oder auch zur Disposition
gestellt werden. Aus dem Umstande nun, daß zur Zeit aus
diesen 17,000 Thlr. noch die Besoldung der Nebenreferenten

Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

bestritten werden solle, nehme der Ausschuß Veranlassung, die
1000 Thlr. sofort dauernd  abzusetzen. Das Staatsmi¬
nisterium habe aber nach Berücksichtigung aller Verhältnisse
die Ueberzeugung erlangt, daß für die Zukunft 17,000 Thlr.
allein für 11 Referenten durchaus nothwcndig seien und müsse
daher darauf bestehen, daß diese Summe dafür purs, ohne
irgend eine Bedingung, bewilligt werde.

Abg. Ahlhorn: Es sei eigentlich eine schwierige Sache,
ein Regulativ zu machen, wenn nicht eine bestimmte Vorlage
von der Regierung gemacht werde. Hier stehe nicht einmal
die Zahl fest. Es sei doch eine starke Zumuthung, wenn
man ein dauerndes Regulativ machen solle, ohne daß die Zahl
der Beamten genau festgestellt sei. Man habe aber der Re¬
gierung entgegenkommcn und ihr die ausgeworfene Summe
vorläufig auf 6 Jahre bewilligen wollen. Inzwischen habe
man weitere Erfahrungen machen und darnach dann eine neue
Vorlage an den Landtag bringen können. Darauf habe in¬
dessen die Staatsregierung nicht eingehen wollen. — Später
habe dann der Ausschuß dahin Auskunft erhalten, daß 11 Re¬
ferenten in Aussicht genommen würden, nämlich für das De¬
partement des Innern 5, für das Departement der Justiz4
und für das Departement der Finanzen2 Referenten. Man
habe hierin eingewilligt und noch mehr! Obwohl für diese 11
Räthe nach einer Durchschnittsberechnung14000 Rthlr. aus¬
reichend erschienen, habe sich doch Mehrheit und Minderheit
dahin geeinigt, nur 1000 Thlr. abzusetzen. Das Regulativ
werde aber auch gar nicht so dauernd sein. Die Staatsregierung
werde in 4 oder5 Jahren, wenn dann der Oldcnburgische
Staat überhaupt noch existire, doch wieder mit Abänderungen
kommen; sie könne die Verhältnisse jetzt noch gar nicht genü¬
gend übersehen. Wenn die Negierung sage, daß sie mit 11
Referenten vielleicht nicht auskommen werde, so könne ja
in der nächsten Finanzperiode weiter darüber beschlossen wer¬
den. Es sei ganz gut, daß die Referenten, welche Remune¬
ration bezögen, auf den Aussterbeetat kämen und ihre Besol¬
dung müßte deswegen als Budget bewilligt werden, nicht als
Regulativ. Er müsse nach Alledem an dem Ausschußantrage
festhalten.

Abg. Hullnmrm: Er hätte gewünscht, daß sowohl die
vorliegenden Regulativpositionen als überhaupt das ganze
Regulativ nach den Grundsätzen fester, nach der Anciennität
steigender Gehaltssätze in den verschiedenen Beamtenkategorien
regulirt worden wäre. Wenn er auch der Hoffnung, daß
das Regulativ bei sich darbietender Gelegenheit einer solchen
Reform unterzogen werde, nicht entsagen wolle, so habe er
dies doch jetzt und hier nicht für tbunlich gehalten. Er meine
indessen gehört zu haben, als unter den Ausschußmitgliedern
zuerst eine solche Beordnung zur Sprache gekommen sei, daß,
wenn die 17000 Thlr. über die 11 Räthe vertheilt werden
würden, diese Summe keineswegs zu hoch gegriffen sein würde.
Wenn man jedoch von festen Sätzen, wie sie sonst die Regu¬
lative enthielten, absche, und der Staatsregierung wegen des
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Unfertigen der Zustände eine größere Befugniß überlassen
müsse, als wie sie sonst wünschenswertst und üblich sei, dann
müsse man auch die von der Regierung erforderlich erachtete
Summe nicht weiter verkürzen. Die Regierung wolle drei
Beamte mit im Maximum bis zu 2000 Thlr. und die übrigen
mit im Maximum bis 1800 Thlr. Wollte man nun die
ganzen 17,000 Thlr. auf die 11 Räthe einzeln vertheilen, so
könne man etwa auf folgende Sätze kommen:

für 2 je 2000 Thlr. ,
- 2 - 1800 -
- 2 - 1600 -
- 2 - 1400 -
- 2 - 1200  -
- 1 1000  -

Nach diesen durchschnittlichen Sätzen werde man die Gc-
jammtsumme gewiß nicht zu hoch finden.

Er halte es aber mit dem Ausschüsse nicht für zweck¬
mäßig, der Regierung eine Pauschsumme in dem Sinne zur
Verfügung zu stellen, daß daraus auch neue Zulagen für Ne¬
benreferenten bestritten werden könnten. Seines Erachtens sei
cs zu wünschen, daß derartige Zulagen in Zukunft ganz be¬
seitigt würden; wenn dennoch von Neuem solche Zulagen
gegeben werden sollten, müsse der Landtag sich vielmehr seine
specielle Zustimmung Vorbehalten. Im Uebrigen sei er dafür,
daß man die 17,000 Thlr., wenn man sie also an sich nicht
für zu hoch halten könne, der Regierung ohne weitere Be¬
schränkung zu Gebore stelle, so daß auch der Betrag der jetzigen
Referentenzulagedemnächst den Gehalten zu Gute kommen
werde. Daher empfehle er statt des Ausschußantrages die Be¬
willigung der Position der Regierung, jedoch mit folgendem
Zusätze:

„Hieraus dürfen ohne Genehmigung des Landtags
keine neuen Zulagen für Nebcnreferenten gegeben wer¬
den. Sind weniger als 11 Vortragende Räthe vor¬
handen, so fallen für jeden fehlenden Rath 1000 Thlr.
weg".

Den letzten Satz habe er dem AnSschußantrage entnommen.
Der Antrag findet hinreichende Unterstützung.
Berichterstatter Abg. Bartel : Er könne sich für seine

Person mit dem vom Abg. Hullmann  beantragten Zusatze
einverstanden erklären, weil er von vornherein der Ansicht
gewesen sei, daß die 17,000 Thlr., auf 11 Referenten ver¬
theilt, kaum ausreichcn werden.

Präsident: Er werde zunächst den Ansschußantrag und
wenn dieser abgelehnt, den Antrag des Abg. Hullmann
und eventuell die Position der Regierung zur Abstimmung
bringen.

Der Ausschußantrag— Nro. 1 — wird hierauf ange¬
nommen und sind damit die beiden übrigen Anträge abgelehnt.

lieber die solgende Position: „4 Hülfsarbeiter und Se¬
kretäre" rc., welche zu Erörterungen keinen Anlaß gibt, wird
die Abstimmung ausgesctzt.

Zu der Position „4 Registratoren rc. und 1 Canzlist"
beantragt der Ausschuß im Anträge Nro. 2:

statt des Antrages Großherzoglichcr Staatsregierung
werde gesetzt:

11 Registratoren und 1 Canzlist, darunter einer mit
600— 1000 Thlr., drei: jeder mit 300 — 900 Thlr.
und einer mit 300 — 700 Thlr.

RegierungscommissarBucholtz: Die Differenz, die nach
den beiden vom Ausschuß vorgeschlagenen Aenderungen bewirkt
werde, sei 300 Thlr. Der Ausschuß schlage vor, den Maximal¬
satz für das Gehalt eines Registrators von 1100 Thlr. auf 1000
Thlr. herabzusehen Er wolle bevorwortcn, daß man es hier
bei der Position der Negierung belasse. Wenn man sich denke,
daß einer der 4 Beamten als eine Art von Büreauchef eine
hervorragendere Stellung als die Andern einnehme, indem er
den Canzleidienst, das Registratur- und Cxpcditonswesen zu
überwachen habe, wenn man bedenke, daß dies nothwendig sei,
um die Einheit in den Geschäften zu wahren, so müsse ein
solcher auch entsprechend vor den andern salarirt werden.
Das sei der Grund, warum man hier 1100 Thlr. als Maxi¬
malsatz angenommen habe. Der Landtag möge deswegen
diesem Satz nicht entgegen treten.

Der Ausschußantrag Nro. 2 wird hieraus angenommen.
Der Präsident geht im Ferneren die Positionen des

Regulativs einzeln durch; wo der Ausschuß zu einzelnen der¬
selben nicht Anträge gestellt hat,  findet eine Debatte nicht
statt und wird die Abstimmung über diese nicht beanstandeten
Positionen bis zum Schluffe der Berathung ausgesetzt. Aus¬
schußanträge liegen ferner nur zu den folgenden Positionen vor:

Pos. 2. Direction des Bauwesens. „3 Mitglieder,
jedes zu 800 — 1400 Thlr." und „3 Hülfsbau-
beamte".

Die Mehrheit des Ausschusses beantragt hierzu in den
Anträgen Nro. 3, 4 und 5:

statt „3 Mitglieder" werde gesetzt: „2 Mitglieder",
statt „3 Hülfsbeamte" : „2 Hülfsbeamte"

und
statt des Satzes „800 — 1400 Thlr. für die Mitglieder
der Direction: „800 — 1300 Thlr.

Abg. Pancratz : Er sei im Ausschuß bei einigen dieser
Anträge in der Minderheit geblieben, in der Hauptsache aber
nur bei den Positionen, bei denen der Ausschuß eine Vermin¬
derung des Personals beantragt habe. Er nehme an , daß
die Staatsregierung die Zahl der Beamten nur nach sorg¬
fältiger Prüfung der Geschästslast und der Arbeitskräfte fest¬
gesetzt habe, und daß der Ausschuß dies nicht so genügend
beurtheilen könne, daß man darnach dessen Antrag für genü¬
gend begründet annehmen könne. Er habe auch nicht die
Besorgniß, daß die Staatsregierung, wenn es sich ergeben
sollte, daß die Zahl zu groß sei, mehr als nothwendig seien,
beibehalten würde.

Regierungscommissar Bucholtz: Hinsichtlich der Zahl
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von drei Mitgliedern der Baudirection sei die Regierung davon
ausgegangen, daß ein Mitglied für Wegsachen, zwei für den
Wasserbau und eins für den Hochbau erforderlich sei. Letzteres
habe mit vielen Hochbauten zu thun, so daß hier einer tüchtig
beschäftigt sei. Für den Wasserbau seien auch bisher zwei
angestellt gewesen, ebenso für den Wegban einer. Außer die¬
sen Arbeiten, die ihnen speciell oblägen, kämen für die Mit¬
glieder der Direction noch hinzu: einmal die Theilnahmc an
der kollegialen Berathung über Sachen, die nicht Einem spe-
ciell zugewiesen seien, sodann als Drittes der Vortrag beim
Staatsministerium in denjenigen Sachen, die unmittelbar der
Entscheidung des Ministeriums unterlägen und eine technische
Begutachtung erforderten. Das seien zwei neue Obliegenheiten,
die diesen technischen Beamten außer ihren bisherigen Arbeiten
auserlegt seien. Dies sei besonders zu beachten und müsse
daher die Staatsregiernng wünschen, daß die festgesetzte Zahl
beibehalten werde.

Ebenso müsse sie wünschen, daß der Maximalsatz nicht
von 1400 auf 1300 Thlr. herabgesetzt werde. 1400 Thlr.
sei ein angemessener Satz In dieser Beziehung sei ein Mo¬
ment besonders zu beachten, daß man nämlich in unserem
kleinen Lande bestrebt sein müsse, tüchtige technische Beamte
festzuhalten. Wenn man sich umsche, so finde man. daß
gerade tüchtige Techniker anderswo besser ankommen könnten
als hier. Sie hätten überall Luft genug. Wenn man sie
nicht durch gute Positionen fessele, so würden sie außer Landes
gehen. Cs sei daher gerechtfertigt, um sie einigermaßen zu
halten, das Maximum um 100 Thlr. zu erhöhen.

Adg. Ahlhorn: Er glaube, daß die Mitgliederzahl
noch mehr beschränkt werden könne, ja, daß die ganze Direc¬
tion sogar wegfallen könne. So weit sei jedoch der Ausschuß
nicht gegangen; was das Gehalt aubelange, so habe er den
alten Satz von 800— 1300 Thlr. bestehen lassen. Eine Er¬
höhung desselben halte er bei diesen Beamten am wenigsten
für nothwendig, da dieselben noch Nebenverdienst durch
Diäten hätten, an denen theilweise gespart werde. Außerdem
seien die Bauten nicht mehr geworden; die Hochbauten seien
alle abgelchnt und es blieben nur Flickereien übrig. Die ein¬
zigen Ballten, die vielleicht bei uns noch zu beschaffen seien,
seien an Casernen und Eisenbahnen. Die Eisenbahn habe
aber eine eigene Direction und gehöre deswegen gar nicht
hierher. Man sei der Regierung entgegen gekommen, indem
man die Direktion beibehalten habe, um das kollegiale Ver¬
fahren nicht zu beschränken. -— Weg- und Wasserbau sei so
ziemlich eine Branche. Wer Wegbau verstehe, verstehe auch
Wasserbau. Die Bezirksbaumeister müßten doch alle Arbeiten
thun; die Direction sehe nur nach. Das Verfahren könne
auch mündlich sein und dadurch sehr abgekürzt werden. — Der
Ausschuß sei weit genug gegangen. Wenn der Rcgierungs-
kommissar gesagt hätte: wir treten dem Ausschüsse darin bei
und wollen es mit weniger versuchen, dann würden auch wir
ihm entgegen gekommen sein und die 100 Thlr. mehr bewil¬

ligt haben. So aber könne man nicht so hohe Gehalte geben.
Das eine hänge von dem andern ab. — Früher habe der
Landtag auch einmal beantragt, daß die Bezirksbcamten ihren
Wohnsitz mitten in ihrem Bezirke angewiesen erhalten sollten,
weil dadurch weniger Kosten an Diäten verursacht und wegen
der kürzeren Reisen mehr Zeit und Arbeiskraft gewonnen
würde. Bis jetzt aber sei die Regierung diesem Wunsche nicht
nachgekommcn.

Es werden hierauf die Ausschußanträge Nro. 3, 4 und
5 angenommen.

Zu Position3: Statistisches Bureau:
»ein Vorstand 800—1400 Thlr.,

zwei Revisoren und Expedienten
1 . . 300— 800 Thlr.,
1 . . 300—600 -

beantragt der Ausschuß in den Anträgen Nro. 6 und 7:
statt »1 Vorstand 800— 1400 Thlr." werde gesetzt

1 Vorstand 800—1300 Thlr."
und

statt des Regieruugsantrags werde gesetzt:
2 Revisoren und Expedienten:

1 mit 400— 700 Thlr.,
1 init 300— 600 -

Zunächst findet die Berathung über Antrag6 statt.
Regierungscommissar Bucholtz: Es sei angemessen, daS

Maximum für das Gehalt des Vorstandes von 1300 auf
1400 Thlr. zu erhöhen. Er wolle hervorheben, daß cs sich
hierum schwierige und anstrengende Arbeiten handle, durch die
manche Grundlagen für die Staatsverwaltung geliefert wür¬
den und daß der Vorstand, der mit denselben betraut sei, in
seiner Einnahme nicht mit Besoldungen anderer Stellen, für
die eine juristische Vorbildung nöthig sei, gleich stehe. Er
glaube nicht, daß das bisherige Maximum für die Umsicht
und die Anstrengungen, die hier erfordert würden, für ausreichend
erachtet werden könne, zumal wenn man dasselbe mit den
Sätzen für andere Zweige des Staatsdienstes vergleiche.

Abg. Ahlhorn: Es/ei nichts abgestrichen, der alte Satz
vielmehr nur festgehalten worden. Die Arbeiten des Bureaus
möchten wichtig sein für die Wissenschaft. Bei der Kleinheit
unseres Staates würde er jedoch nichts dagegen haben, wenn
das ganze Büreau gestrichen würde. Wenn die Mittel so
knapp seien, wie augenblicklich bei uns, brauche man eine
solche Behörde eigentlich gar nicht mehr zu haben.

Der Antrag Nro. 6 wird angenommen.
Zu Antrag Nro. 7:
Regierungscommissar Bucholtz: Auch hier habe der

Ausschuß 100 Thaler gestrichen, wie er das häufig gethan
habe. Man könne dadurch wol manche Beamte in eine unbe¬
hagliche Lage bringen, aber sonst bringe es recht wenig. So
oft der Ausschuß es auch gethan habe, so sei doch der finan¬
zielle Vortheil nußerst gering. Bei diesen 100 Thalern wolle
er darauf aufmerksam machen, daß es nicht angemessen sei,
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wenn ein Revisor bei der einen Verwaltung weniger habe,
als ein anderer bei einer anderen Verwaltung. Die Staats¬
regierung sei davon ausgegangen, daß sie ganz gleichzustellen
seien. Eine wesentliche Rücksicht sei auch die gewesen, daß
ein solcher Beamter, wenn er gut geschult sei und es nicht
weiter bringen könne als bis zu 700 Thlr., fortgehe, und
daß gerade die tüchtigsten auf diese Weise an andere Verwal¬
tungen übergingen. Wenn man dem Ausschuß folge, könnten
allerdings 100 Thaler Profit!« werden; aber die Verwaltung
werde dadurch nur geschädigt werden.

Abg. Selkrrmim II. : Cr werde für die Erhöhung des
Regulativsatzes um 100 Thlr. stimmen. Er wisse speciell,
daß, wenn aus diesem Fache ein alter Revisor ausscheide und
ein neuer angestellt werden müsse, lange Zeit darüber hingehe,
ehe dieser zugelehrt sei. Dazu sei viele Hülfe nöthig und erst
ganz allmählig könne seine Arbeitskraft zum Vollen verwerthet
werden. Die Northeile, die man jetzt machen wolle, könnten
dann leicht in finanzielle Nachtheile ausschlagen. Von diesem
Revisor werde viel verlangt; er müsse sehr accurat sein und
müsse bedeutende statistische Kenntnisse besitzen. Er dürfe des¬
wegen auch nicht schlechter gestellt sein als andere Revisoren.

Der Ausschußautrag Nro. 7 wird angenommen.
Zu Position4: ^EoIlsAmw irieäiLnm" wird der Aus¬

schußantrag Nro. 8, welcher dahin geht:
cs werde zu „5 Mitgliederw." die Bemerkung angc-
fügt:

»darunter ein Pharmaceut und ein Thierarzt",
ohne Debatte angenommen.

Zu Position5 : »1 Archivar 800— 1400 Thlr." und
„1 Copiist 300— 700 Thlr." ist vom Ausschuß beantragt
(Antrag Nro. 9 und 10) :

statt »1 Archivar 800—1400 Thlr." werde gesetzt:
»1 Archivar 800— 1300 Thlr."

und
statt »1 Copiist 300— 700 Thlr." „1 Copiist 300
bis 600 Thlr."

Der Antrag Nro. 9, den Archivar betreffend, wird ohne
Debatte angenommen.

Zu Antrag Nro. 10:
Abg. Selkrnaurr Il .t Unter »Copiist" habe man hier

nicht einen gewöhnlichen Schreiber zu verstehen. DerArchiv-
copiist sei ein Mann, von dem größere Kenntnisse verlangt
würden. Er müsse die ältesten Urkunden abschreiben und dann
ordnen und aufheben. Dazu gehöre eine längere Beschäftigung
mit diesen Dingen und eine nähere Kenntniß der älteren Sprach-
und Schreibweise. Wenn aber das der Fall sei, so sei ein
Gehalt bis zu 700 Thlr. gerechtfertigt. Bleibe es nur im
Maximum von 600 Thlr., so werde auch dieser Beamte sich
bald veranlaßt finden, sich nach einer andern Stelle im Sub¬
alterndienst, wo er Aussicht habe, mehr zu bekommen, umzu-

»sehen. Dann sei es schwer für das Archiv, eine geeignete
Person wieder zu finden und es werde längere Zeit darüber

hingehen, bis diese die erforderliche Hebung sich angeeiguct
habe und ihre Arbeitskraft ausgenutzt werden könne. Es sei
daher nur im Interesse der Sache, wenn man einen solchen
Beamten durch eine Erhöhung des Maximalsatzes zu fesseln
suche.

Abg. Ahlhorn: Er sei gegen den Maximalsatz von
700 Thlr. , der Ausschuß sei auch hierin entgegen gekommen,
indem er eine Erhöhung um 100 Thlr. im Maximum em¬
pfohlen habe. Bis jetzt sei das Maximum nur bis 500 Thlr.
gegangen. Mit 100 Thlr. mehr werde man vollkommen
ausreichen.

Regierungscommissar Bucholtz: Er könne sich auf das,
was der Abg. S elkmann II. bereits zur Empfehlung des
Regierungsantragsgesagt habe, beziehen.

Der Antrag des Ausschusses Nro. 10 wird angenommen.
Zu Position 6: Finanzbüreau: »1 Buchhalterei-Vor-

stand 600— 1100 Thlr.", beantragt der Ausschuß im An¬
träge Nro. 11:

statt »ein Buchhalterei-Vorstand 600— 1100 Thlr."
werde gesetzt: »ein Buchhalterei-Vorstand 600 bis
1000 Thlr."

Regierungscommissar Ruhstrat : Mit der neuen Orga¬
nisation des Staatsministeriums werde auch die Einrichtung
der Hauptkassen-Verwaltung eine andere werden müssen. Gegen¬
wärtig habe der Cassirer nicht bloß die Zahlung und Hebung,
sondern auch die Aufsicht über die Buchführung und die An¬
weisung innerhalb der gewährten Credite des Voranschlags.
Letzteres werde ihm abgenommen werden und solle er in Zukunft
auf die Zahlung und Hebung beschränkt werden. Die Auf-
sicht über die Buchführung und die Prüfungen, ob die An¬
weisungen innerhalb der gewährten Credite blieben, solle einem
besonderen Buchhalterel-Vorstand zugewiesen werden. In der
Erwägung nun, daß durch die neue Einrichtung der Geschäfts¬
umfang des Cassirers bedeutend erleichtert, daß ihm der
schwierigere Theil abgeuommen werde, sei es zulässig befunden
worden, das Maximum desselben von 1700 Thlr. auf 1400 Thlr.
herabzusetzen. Hiermit habe sich der Ausschuß einverstanden
erklärt, dagegen sei er nicht damit einverstanden, daß diese
300 Thlr., die dem Cassirer genommen würden, den Beamten
zugelegt würden, die jene schwierige und Verantwortliche Arbeit
bekommen. — Die Beamten bei der Cassenverwaltung seien
aus besonderen Gründen nicht zu kärglich zu besolden; die
hier fragliche Stelle sei nur mit einem bewährten und zuver¬
lässigen Manne zu besetzen, den man auch für die Dauer
erhalten müsse. In andern Staaten sei das Gehalt für einen
solchen Beamten mindestens eben so hoch. — Es handle sich
dabei auch ja gar nicht um Erhöhung im Ganzen, sondern
es solle nur das, was der Cassirer mit der Erleichterung seiner
Geschäfte verliere, denjenigen gegeben werden, die diese Ge¬
schäfte wieder zugewiesen bekommen. Dazu komme noch, daß
mit dieser veränderten Einrichtung des Cassenwesens eine
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bedeutende Ersparung an Personal erreicht werde und müsse
er daher dringend die Annahme dieser Position empfehlen.

Der Ausschußantrag Nro. 11 wird angenommen.
Zn der Position 8: Besondere Officialenw.: ,,1 Ge¬

meinheitscommissär 800— 1300 Thlr." hat der Ausschuß die
beiden Anträge Nro. 12 und 13 gestellt, welche dahin gehen:

Nro. 12.
der Regulativsatz: „1 GemeinheiScommissär 800 bis
1300 Thlr." werde gestrichen,

und falls dieser Antrag abgelehnt werden sollte:
Nro. 13.

statt „1 Gemeinheitscommissär 800— 1300 Thlr."
werde gesetzt: „1 Gemeinheitscommissar 800 bis
1200 Thlr.

Negierungscommissar Bttcholtz: Es werde vom Aus¬
schüsse beantragt, diese Position ganz zu streichen. Es sei
vielleicht möglich, daß die Stelle ganz eingehen könne. Es
liege darüber aber noch keine Entscheidung vor, weil die
Sache noch bei den verschiedenen Behörden in der Berathung
schwebe. Die Berichte der Regierung und Cammer lägen
noch nicht vor, so daß das Staatsministerium noch nicht
schlüssig geworden sei. Insofern müsse er jetzt die Beibehal¬
tung der Position empfehlen. Würde die Position in Zukunft
ganz beizubchalten sein, so möchte die Regierung die 1300
Thaler nicht gemindert sehen. Der Gemeinheitscommissärgehe
aus den Vermessungsbeamten hervor, die bis auf 1200 Thlr.
gebracht werden könnten; er habe eine besonders schwierige
Stellung, die wol mit 100 Thlr. zu berücksichtigen sei. Dies
Alles sei jedoch nur eventuell, wenn nämlich die Stelle über¬
haupt beibehalten werden solle.

Abg. Ahlhorn: Die Staatsregicrung werde hoffentlich
beschließen, daß diese Stelle in Zukunft wegfallen solle. Der
Gemeinheitscommissär sei wesentlich nur im Münsterlande be¬
schäftigt. Ein neuer Beamte werde sich erst ganz hinein¬
arbeiten müssen. Die Bezirksvermessungsbeamtenwürden auch
wol die nöthige Sachkenntniß haben. Es würden dann
Diäten und Fuhrkosten wegfallen. Der Ausschuß habe auch
sämmtliche 12 Bermessungsinspectoren beibehalten, obwol die
Mehrheit 12 für zu viel gehalten habe. Das sei wesentlich
in der Voraussetzung geschehen, daß die Stelle eines Gemein-
heitscommissärs Wegfällen werde. Durch das Eingehen dieser
Stelle werde das Staatsinteresse nur gefördert werden.

Abg. Pancralz : Er glaube nicht, daß der Ausschuß
aus den Rücksichten, die der Abg. Ahlhorn  soeben angeführt
habe, die Zahl der Vermessungsbeamten beibehalten habe.
Der Gemeinheitscommissär werde durch dieselben keineswegs
ersetzt werden. Sie hätten alle genug zu thun und seien so
beschäftigt, daß sie bisher nicht im Stande gewesen seien, neben
dem Kataster auch noch die Theilungen wahrzunehmen. Ihre
Arbeitskraft sei vollständig in Anspruch genommen. Es seien
noch viele Theilungen beschlossen, die aber seit Jahren nicht
ausgeführt seien, lediglich wegen Mangel an Arbeitskräften.

Abg. Bartel : Man müsse die Position beibehalten,
weil es sehr möglich sei, daß die Anstellung eines Gemein-
heitscommissärs wieder nöthig werden würde. Er für seine
Person halte das für durchaus nothwendig, weil nicht immer
die Vermessungsbeamten geeignet seien, diese Arbeiten zu über¬
nehmen. Wenn eine Wiederanstellung nicht erfolge, so schade
ja auch die Bewilligung der Position nicht.

Der Ausschußantrag Nro. 12 wird angenommen und
ist damit der eventuelle Antrag Nro. 13 erledigt.

Zu der Position snd ll . — Herzogthum Oldenburg. —
„Bezirksbaubeamte" und „Bezirksvermessungsbeamte" gehen
die Ausschußanträgc Nro. 14 und 15 dahin:

statt „9 Bezirksbaunieister und zwar 3 jeder 900 bis
1200 Thlr." werde gesetzt: „9 Bezirksbaumeister und
zwar 3 jeder 900 — 1100 Thlr."

und
statt ,,3 (Bezirksvermessungsbeamte) jeder 900 bis
1200 Thlr." „3 jeder 900 — 1100 Thlr."

Zu Antrag 14:
Regierungscommissar Bucholtz: Der Ausschuß suche

hier wieder 100 Thlr. abzudingen. Er wolle auf dasjenige
Hinweisen, was er schon vorher bei der Berathung der Po¬
sitionen für die Baudirektionsmitglieder hervorgehoben habe.
Es sei das Moment, daß man die technischen Beamten dem
Lande zu erhalten suchen und darum ihnen bessere Positionen
geben müsse. Wenn er richtig gerechnet habe, so würden
durch die jetzige Organisation des Bauwesens5 Beamte ge¬
spart und es trete eine nicht unerhebliche Ermäßigung in den
Geschäftskosten ein. Es sei oft im Landtage gesagt worden,
man solle erst die Zahl der Beamten vermindern, dann wür¬
den sie die Uebrigbleibenden auch bester besolden. Er könne,
wenn er sich nur die Zeit dazu hätte zu geben vermocht, eine
lange Reihe dahin gehender Reden, die früher in diesen Räu¬
men gehalten worden, sammeln. Das würde eine Blumenlese
geben, die er besonders dem Abg. Ahlhorn,  der sich wol
am häufigsten so ausgesprochen habe, Vorhalten möchte. Hier
hätte man nun den Fall, die Zahl der Beamten sei um 5
vermindert und es würden nur erbärmliche 100 Thlr. mehr vorge¬
schlagen, aber der Ausschuß empfehle die Ablehnung. Wenn
der Landtag diesem Antrag des Ausschusses zustimme, so ge-
rathe er in den schreiendsten Widerspruch mit seinen früheren
Aeußerungen und Reden.

Abg. Ahlhorn: Er habe es vorhin noch gesagt, daß,
wenn die Regierung uns entgegen gekommen wäre, wir auch
wol 100 Thlr. mehr bewilligt haben würden. Das wieder¬
hole er auch noch. Aber auf das Nothwendigste seien die
Baubeamten noch gar nicht beschränkt. Es könnten ganz gut
noch weitere Reductionen vorgenommcn werden. Dann käme
aber auch hier in Betracht, daß diese Beamten ziemlich viele
Diäten bezögen, an denen, wie er wisse, meistens etwas ge¬
spart werde. Sie seien besser gestellt, wie andere Beamten.
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Die Ausschußanträge Nro. 14 und 15, über welchen
Letzteren eine Debatte nicht stattfindet, werden darauf ange¬
nommen und schließlich werden auch sämmtliche übrige Posi¬
tionen, über welche die Abstimmung ausgesetzt worden, ange¬
nommen.

Es folgt sodann die Berathung des zweiten Theiles des
Berichts, der sich ans die Schreiben Großherzoglicher Staats-
regierung vom 1. Juni und 12. Juni d. I . bezieht. Der
Ausschuß hat zu denselben in den Anträgen Nro. 16 und 17
beantragt:

1) im Antrag Nro. 16:
der Landtag wolle sich einverstanden erklären, daß
vorläufig und bis weiter an Kosten des künftigen
Staatsministcriums jährlich 30,000 Thlr. auf die
Centralkasse übernommen werden

und
2) im Antrag Nro. 17:

der Landtag wolle sich damit einverstanden erküren,
daß die Gehalte des bei dem Cassationssenate/des
neuen Oberappellationsgerichts beschäftigten Perso¬
nals, einschließlich des Oberstaatsanwalts, auf die
Centralkasse übernommen werden, sowie desgleichen
ein dem Geschästsaufwandedieses Senats entsprechen¬
der Verhältnißtheil der Geschäftskosten des Gesammt-
gerichts.

Diese Anträge werden ohne Debatte angenommen.
3. Bericht des Finanzausschusses zu dem mo-

dificirten Voranschläge der Central -Einnahmen
und Ausgaben des Großherzogthums pro  1868/69.

Der Präsident bemerkt, daß auch hier nicht zu allen
Positionen Anträge gestellt seien; gleichwol müßten dieselben
einzeln nach einander der Berathung unterzogen werden. Er
werde sich bei der Berathung an die einzelnen Paragraphen
des Voranschlages anschließen.

Die einzelnen Positionen werden hierauf durchgegangen
und zunächst zu Z. 1 der Ausschußantrag Nro. 1, welcher
dahin geht:

der Landtag wolle sich einverstanden erklären, daß von
Sporteln des Staatsministeriums, des Oberappella¬
tionsgerichts und der Prüfungskommission für 1868/69
jährlich 1000 Thlr. in Einnahme gestellt werden,

ohne Debatte angenommen.
Auch die folgenden Ausschußanträge:

Nro. 2. (zu Z. 3. 6.).
der Landtag wolle sich einverstanden erklären, daß an
vermischten Einnahmen und Ersparnissen für 1868
92,300 Thlr. und an vermischten Einnahmen für 1869
300 Thlr. in Einnahme gestellt werden;

Nro. 3.
der Landtag wolle an Beiträgen der Provinzen in
Einnahme genehmigen:

L. für das Herzogthum Oldenburg 109,421 Thlr.
für 1868 und 171,791 Thlr. für 1869;

d. für. das Fürstenthum Lübeck 15,806 Thlr. für
1868 und 24,276 Thlr. für 1869:

e. für das Fürstenthum Birkenfeld 10,473 Thlr.
für 1868 und 16,633 Thlr. für 1869;

Nro. 4.
der Landtag wolle an Beiträgen zu den Kosten des
Norddeutschen Bundes und der Vertretung bei dem¬
selben 105,588 Thlr. für 1868 und 118,067 Thlr.
für 1869 bewilligen,

werden gleichfalls, und zwar der Antrag Nro. 3 erst nach
erfolgter Annahme des Antrags Nro. 4 ohne Debatte ange¬nommen.

Sodann werden die übrigen einzelnen Positionen, über
welche die Abstimmung vorher ausgesetzt worden, in zusammcn-
gefaßter Abstimmung angenommen und ist damit die erste
Lesung dieses Gesetzentwurfs beendigt.

4. Bericht des Finanzausschusses über die
Vorlage , betr . Bewilligung einer Zulage für den

I Hülfscassirer Bahrs bei der Landeskasse zuEutin.
Dieser Gegenstand ist nach dem Eingangs erwähnten

Schreiben der Staatsregierung von der Tagesordnung weg¬
gefallen.

5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses
über das Schreiben derGroßherzoglichen Staats¬
regierung voml . Julid . J ., betr . die Veräußerung
der Kaserne in Eutin.

Berichterstatter Abg. Böhmcker: Das Gebäude, zu
dessen Veräußerung die Genehmigung des Landtages nachgesucht
werde, sei in den 50 er Jahren vermittetst einer Anleihe des
Fürstcnthums bei der Staatsgutskapitalienkaste angekauft. Es
sei daher nicht zweifelhaft, daß dasselbe Eigenthum des Für¬
stenthums sei. Das Gebäude sei jetzt disponibel. Auf eine
Wiederverwendung desselben zu militairischen Zwecken sei nicht
zu rechnen. Eutin sei nicht zu einem Garnisonsort bestimmt
worden; die Verlegung einer Garnison dahin stehe auch in
gar keiner Aussicht, da man höchsten Orts dagegen sei.

Es komme nun in Frage, ob nicht eine Verwendung
zu sonstigen öffentlichen Zwecken in Aussicht genommen wer¬
den könne. Nach dem Schreiben der Staatsregierung sei
auch dies nicht der Fall. Es frage sich nun, ob man
eine Vermiethung oder eine Veräußerung empfehlen solle.
Nach dem Schreiben der Staatsregierung werde aber
schwerlich eine so hohe Miethe erzielt werden können, daß
man auf eine Verzinsung des Capitals rechnen könne. Dazu
käme, daß bei einer Vermiethung Reparaturen zum Be¬
laufe von 800 Thlr. nöthig sein würden. Es sei diesem-
nach auf die Veräußerung des Gebäudes Bedacht zu
nehmen. Ein Verkauf empfehle sich jetzt, da die Con-
juncturen augenblicklich recht günstig seien, indem seit Er-
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öffnung der Eisenbahn in Eutin viel Lust, zu bauen, entstan¬
den sei und da auch der Garten des Gebäudes zu Bauplätzen
verwerthet werden könne. Nach alledem habe der Ausschuß
kein Bedenken getragen, dem Anträge der Regierung zuzu¬
stimmen.

Von dem zu erzielenden Kaufpreise werde zunächst die
Anleihe an die Staatsgutskapitalienkasse zurückzuerstatten sein
und der Ueberschust in die LandeSkasse des Fürstenthums fließen.

Vom Ausschüsse werde beantragt:
der Landtag wolle sich mit der öffentlichen Veräußerung
der Caserne in Eutin einverstanden erklären, falls ein
angemessener Preis für dieselbe zu erzielen sein sollte.

Der Antrag wird angenommen.
Damit ist die Tagesordnung erschöpft. Der Präsident

bemerkt, daß er die nächste Sitzung und Tagesordnung noch
nicht festsetzen könne, weil noch kein genügender Stoff dazu
vorliege.

Schluß der Sitzung ls/4 Uhr.

Der Berichterstatter:

Bmmcmamu
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über

die Verhandlungen
der

3. Versammlung des XV.Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Elfte Sitzung.

Oldenburg , den 15. Juli 1868 . Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung: l) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. Ausgabe von Papiergeld.
2) Desgleichen, betr. die Befreiung der Offiziere und Militairbeamten von Offiziersrang von Staats- und

Gemeindelasten.
3) Bericht des Justizausschusses zur zweiten Lesung

Ä. des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg, betr. Abänderung des Gerichtsverfassungsgesetzes;
1>. des Gesetzentwurfs für das Großherzogthum, betr. neue Bestimmungen zum Strafgesetzbuch:
o. des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg, beir. neue Bestimmungen zur Strafprozcß-

ordnung, auch zum GerichtsverfasfungSgesetze und zur Gebührenordnung;
«l. des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg, betr. Abänderung der Art. 266 und 267 deS

Gesetzes über den bürgerlichen Prozeß;
e. des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Lübeck(Birkenfeld), betr. Abänderung des Gerichtsver-

fassungsgesetzes.
4) Ausschußbericht, betr. Entwurf einer Wasscrordnung für das Herzogthum Oldenburg.

Vorsitzender: PräsidentLentz.

Am Ministertisch: Reg.-Commissäre Kitz, Jansen.
Der Schriftführer Abg. Böhmcker  verlas das Protokoll

der vorigen Sitzung. Dasselbe wurde genehmigt.
Eingänge:

1) Petition von Predigern und Vorstehern der Bapti¬
stengemeinden Varel, Oldenburg, Halsbeck, Jever,
Sage, betr. Verleihung von Korporationsrechten;

war vom Präsidenten bereits an den Petitionsaus¬
schuß übergeben worden, wogegen sich kein Wider¬
spruch geltend machte.

2) Schreiben des Staatsministeriums vom 11./12. d.M.,
betr. Anstellung eines neuen Lehrers mit einem Ge¬
halt bis zu 600 Thlr. am Gymnasium zu Eutin;

ging auf Vorschlag des Präsidenten, da kein Wi¬
derspruch erfolgte, an den Finanzausschuß.

3) Petition des Ausschusses der Moorriemer Sielacht um
eine Beihülfe aus Staatsmitteln zu den Kosten der

Weiterführung eines Abwässerungskanals bis Käseburg:
wie sub 2.

4) Schreiben der Staatsregierung vom 12. Juli , betr.
Vorschlag von Konferenzen.

Vorsitzender: Nach der Geschäftsordnung sind,
wenn Konferenzen vorgeschlagen werden, vomLand-
tag eine gleiche Zahl Konfercnzmitglieder, wie sic
die Staatsregierung stellt, einzeln mit absoluter
Majorität zu wählen. Ich trage Bedenken,
schon heute diese Wahl vornehmen zu lassen
und werde sie, falls Niemand Widerspruch erhebt,
auf die nächste Tagesordnung setzen.

Widerspruch wurde hiergegen nicht erhoben.
5) Schreiben deS Reg.-CommissärS Ruhstrat,  betr.

die Ausgabe von Papiergeld:
aä aeta.

6) Ein dringlicher Antrag von Ahlhorn  und Genossen,
welcher lautete:
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In Erwägung, daß die im modificirten Voranschlag
für die Jahre 1868 und 1869 mit anfgeführten
Steuern, als

1. Zuschlag von 1 cho Wr Grundsteuer pro
1868 mit 29000 Thlr., desgl. pro 1869
mit 29000 Thlr.,

2. Stempelsteuer vom 1. Juli 1868 bis 30.
Decembcr 1868 mit 7500 Thlr. , deSgl.
pro 1869 mit 15000 Thlr.,

vom Landtage abgelehnt sind,
in fernerer Erwägung, daß die vom ordentlichen

Landtage 1867 bewilligten Mittel, als:
a) zur Erbauung einer Brücke über die Hunte

bei Huntebrück pro 1867 mit 33500 Thlr.
d) zur Chausseeanlage von Hooksiel nach der

Mariensiel- Heppenser Chaussee pro 1869
mit 25000 Thlr.,

von der Staatsrcgierung wieder zurückgezogen
sind,

in Erwägung endlich, daß bei dem bald erfolgen¬
den Schluß dZZ Landtags keine Zeit zur Be-
rathung anderer Steuervorlagen übrig bleiben
wird,

beschließe der Landtag:
die Großherzogliche Staatsregierung wird
ermächtigt, zur Deckung des Deficits pro
1868 und 1869, sowie zur Chaussceanlage
von Hooksiel nach der Mariensiel-Heppenser
Chaussee und zur Erbauung einer Brücke
über die Hunte bei Huntebrück eine Anleihe
bis zur Summe von 140,000 Thlr. auf-
zunehmen.

Vorsitzender  machte daraus aufmerksam, daß nach
Art. 85 der Geschäftsordnung zunächst über die Dringlichkeit
des Antrags zu beschließen sei.

Abg. Ahlhorn : Die Dringlichkeit liegt so klar vor,
daß ich mich auf wenige Worte beschränken kann. In einigen
Tagen wird der Landtag geschlossen, es ist hohe Zeit demnach,
wenn wir uns vergewissern wollen, ob der Landtag eine An¬
leihe bewilligen will. Ein Theil des Finanzausschusses hat
sich Wohl für eine Anleihe ausgesprochen, doch würde es für
den Ausschuß erst bei Zusammenstellung deS Budgets an der
Zeit sein, Schritte in dieser Richtung zu thun. Ein neues
Moment für die Dringlichkeit sind die vorgeschlagenen Kon¬
ferenzen. Es ist wichtig, daß diejenigen Mitglieder, welche
wir zu diesen Konferenzen abordncn, wissen, wie sie sich dort
stellen sollen und können, daß sie wissen, ob der Landtag ge¬
sonnen ist, eine Anleihe zu bewilligen oder nicht. Damit wird
die Dringlichkeit genügend motivirt sein.

Gegen die Dringlichkeit nahm Niemand das Wort.
Die Dringlichkeit des Antrages wurde sodann angenommen.
Vorsitzender: Wir haben uns nun nach der Geschäfts-

Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

ordnung zu entscheiden, ob wir sofort den Antrag zur Ver¬
handlung bringen oder denselben einem Ausschuß unterbreiten
wollen.

Abg. Ahlhorn : Es ist passend sofort über den Antrag
in Berathung zu treten und ihn nicht erst einem Ausschuß
zu unterbreiten. Die Geschäftsordnung stellt die sofortige
Verhandlung auch als Regel hin und stellt die Ueberweisung
an einen Ausschuß mehr als eine nur unter besonderen Um¬
ständen zulässige Ausnahme hin. Es liegt hier durchaus kein
Grund vor, eine solche Ausnahme zu machen.

ES handelt sich bei unserm Antrag darum, das Deficit
zu decken und einige nützliche Einrichtungen zu treffen. ES
wird dem Lande von Nutzen sein, wenn wir dicß auf dem
Wege der Anleihe erreichen. Vor Einführung der Einkommen¬
steuer Anno 1851 wurden ja auch fast jedes Jahr zur
Deckung dauernder Ausgaben Anleihen gemacht, ohne daß cs
dem Lande Schaden gebracht hätte,

Die für Cisenbahnbau zu 4 ^ "ch kontrahirte Schuld ist
dach auch nicht gleich productiv angewandt. Wir können die
Ausgaben an den Neichsgrafcn Bentinck  durch eine Anleihe
decken. Es ist zwar von der Staatsregiernng gesagt, diese
89,000 Thlr. seien zu einer Anleihe zu wenig, wir wollen
ja aber eine höhere Anleihe bewilligen. In runder Summe
wollen wir unS für eine Anleihe von 140,000 Thlr. erklären,
obwohl 139,000 Thlr. gerade hinreichen würden, das Deficit
zu decken und die betr. nützlichen Anlagen auszuführen. Er¬
klären wir uns hier für eine solche Anleihe, so setzen wir auch
die von und zu der Konferenz gewählten Mitglieder in den
Stand, Vorschlägen zu neuen Steuern mit Erfolg zu wider¬
streben, indem sie zum Beleg für die Entbehrlichkeit neuer
Steuern nur auf unfern Entschluß, eine Anleihe entgegen brin¬
gen zu wollen, hinzuweisen brauchten. Die Konjekturen sind
so traurig, daß wir nicht zur Einführung neuer Steuern ge¬
stimmt sein können. Die Erhöhung der Einkommensteuer wird
schon schwer empfunden werden.

Abg. HullMMM: Meiner Ansicht nach ist der Landtag
der Staatsregiernng nicht so entgegen gekommen, wie die
finanzielle Lage des Landes erfordert. Diese ist so, daß zur
Deckung der laufenden Ausgaben viel mehr Mittel nöthig
werden, als die, über welche die Staatsregierung jetzt dispo-
niren kann. Es handelt sich hier auch um kein vorübergehen¬
des Bedürfnis Die Bundeslasten werden dauernd so hoch
bleiben und in den nächsten Jahren noch erheblich steigen. Es
ist nicht gerechtfertigt, diese Bedürfnisse anders, als durch lau- ,
sende Einnahmen zu decken. Wollte der Landtag jene Steuern
ablehnen, so war es seine Aufgabe, dafür andere Steuern in
Vorschlag zu bringen. Dauernden laufenden Ausgaben müs¬
sen auch dauernde Deckungsmittel entsprechen. Vielleicht haben
die vorgcschlagenen Konferenzen zum Resultat, daß bei der
Wohl so wie so bald zu erwartenden nächsten Versammlung
dieses Landtags eine Einigung über neue Steuern zu erwar¬
ten ist. Jetzt wird zu einer solchen Verständigung schwerlich

16
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noch Zeit genug sein. Da könnte cs sicĥallerdings empfehlen,
für diesmal dem unmittelbaren Bedürfnis durch eine Anleihe
abzuhelfen. Wir dürfen dies aber als gute Financiers nur
thun, wenn durch bestimmte Vorschläge eine dauernde Deckung
für die Zukunft in Aussicht gestellt wird. Für den Fall, daß
die Mitglieder, welche die Staatsregierung wie der Landtag
zu den Konferenzen stellt, sich einigermaßen über neue Stcuer-
quellen einigen sollten, werde ich mich einer vorübergehenden
Deckung durch eine Anleihe nicht abgeneigt zeigen. Erst muß
sich zeigen, ob ein solches Einverständniß' sich erreichen laßt.
Wir können daher nicht früher über diesen Antrag Beschluß
fassen, als uns das Resultat der Konferenzen bekannt ist.
Hätte der Abg. Ahlhorn  den Antrag gestellt, ehe ihm be¬
kannt war, daß die Staatsregierung den Konferenzvorschlag
machen würde, so würde er berechtigter gewesen sein, als jetzt.
Jedoch kann er als Grundlage für die Verhandlungen in den
Konferenzen mit dienen, indem die mit ihm einverstandenen
Konfercnzmitglieder ihn dort vertreten können. Einen einsei¬
tigen Beschluß über eine angemessene Deckung des Deficits
hier zu fassen der Thatsache gegenüber, daß Staatsregierung
und Landtag gerade in Begriff stehen gemeinsam über die
Mittel zur Deckung zu perathen, erscheint auch formell nicht
angemessen. Wir müssen den Beschluß über den Antrag bis
nach Schluß der Konferenzen aussetzen. Ich stelle den entspre¬
chenden Antrag.

Der Vorsitzende  brachte, da ein als dringlich aner¬
kannter Antrag nur ausnahmsweise nicht sofort zur Berathung
kommen und einem Ausschuß zugewiesen werden kann, den
Antrag des Abg. Hullmann:  auf sofortige Verhandlung
nicht einzutreten, zur Abstimmung.

Derselbe wurde abgelehnt.
Die Debatte über den Antrag des Abg. Ahlhorn  und

Genossen wurde eröffnet.
Abg. Schulze: Ich muß jetzt gegen den Antrag stim¬

men, während ich, falls die Beschlußfassung bis nach Schluß
der Konferenzen ausgesetzt worden wäre und sich vielleicht er¬
geben hätte, daß sich dort keine passende Auskunftsmittel ge¬
sunden hätten, — nicht abgeneigt gewesen wäre, für den An¬
trag zu stimmen.

Nach Schluß der Debatte wurde in vom Abg. Ahlhorn
beantragter namentlicher Abstimmung der Antrag mit 31 ge¬
gen 18 Stimmen angenommen.

Mit „Ja " stimmten die Abgeordneten:
Abels , Ahlhorn,Arkenau , Beckhusen, Böhmcker,

Bremer , Brörmann , Bulling , Cammanu , Eilks,
Höltcrmann , Huchting , Janssen , Kra hn, Luerssen,
Müller , Niebour , Oetken I., Oetken  II ., Oldcjo-
hanns , Orth , Ramien , Rüdebusch, Schildt , Schweg¬
mann , Selkmann I. , Struthofs , Stuckenborg,
Tantzen , Taphorn , Millers.

Mit ,,Nein" stimmten, die Abgeordneten:
Bartel , Deeken, Eissel , Huber , Hullmann,

Köhler , Lentz, Pancratz , Rüder , Russell , Scho-
mann, v. Schrenck, Schrimper , Schulze,SelkmannII .,
Strackerjnn I., Strackerjan  II ., Strackerjan  III.

Es fehlte der Abg. Brockhaus.
Der Präsident  stellte eine Frist bis zum nächsten Frei¬

tag, den 17. d. Mts., Mittags' 12 Uhr,  zur Einbringung
von Anträgen zur zweiten Lesung

1) des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg,
betr. Erhebung eines Zuschlags zur Einkommensteuer;

2) des Gesetzentwurfs, betr. Organisation des Staats-
ministcriums.

Tagesordnung:
1. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.

Ausgabe von Papiergeld.
Hierzu lag ein unterstützter Antrag des Abg. Scho-

mann  vor, welcher lautete:
ich wiederhole hierdurch den bereits bei der ersten Le¬
sung gestellten, dahin gerichteten Antrag:

der Landtag wolle beschließen, daß im letzten Satz
des §. 1 des Art. 2. die Worte: „der Staat " ge¬
strichen und an der Stelle die Worte: „das Her¬
zogthum» gesetzt werden.

Da dieser Antrag eine Wiederholung eines bei der ersten
Lesung gestellten Antrags war, wurde ohne Debatte zur Ab¬
stimmung geschritten und der Antrag angenommen.

Hierauf wurde das Gesetz mit der eben beschlossenen Aen-
derung angenommen.

2. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.
die Befreiung der Offizier - und Militairbeam-
ten von Offiziersrang von Staats - und Ge¬
meinde lasten.

Anträge zur zweiten Lesung lagen nicht vor.
Der Gesetzentwurf wurde angenommen.
3. Bericht des Justizausschusses zur zweiten

Lesung
a.) des Gesetzentwurfs für das Herzogthum
- Oldenburg , betr . Abänderung desGerichts-

versassungsgesetzes;
b) des Gesetzentwurfs für das Großherzog¬

thum , betr . neue Bestimmungen zum Straf¬
gesetzbuch;

o) des Gesetzentwurfs für das Herzogthum
Oldenburg , betr . neue Bestimmungen zur
Strafprozeßordnung , auch zum Gerichts-
versassungsgesetze und zur Gebührenord¬
nung;

ä) des Gesetzentwurfs für das Herzogthum
Oldenburg , betr . Ab änd er ung der Artikel 266
und 267 des Gesetzes über den bürgerlichen
Prozeß,
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k) des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum
Lübeck (Birkenfeld ), betr . Abänderung des
Gerichtsbcrfassun gsgesetzes.

Der Antrag des Ausschusses:
der Landtag wolle beschließen, daß jedem einzelnen
Gesetze folgender Schluß gegeben werde:

»das zur Ausführung dieses Gesetzes weiter Erfor¬
derliche, namentlich die Bestimmung des Zeitpunkts,
wenn dasselbe in Kraft tritt und die etwa noch
nöthigen Uebergangsbcstiinmungcn erfolgen im Ver-
ordnungswcge",

wurde nach sofortigem Schluß der Debatte angenommen, so¬
dann alle fünf Gesetzentwürfe, jedes mit dem beschlossenen
Zusatz-

4. Ausschußbericht, betr . Entwurf einer
Wasserordnung für das Herzogthum Oldenburg.

Es wurden die Anträge des Ausschusses1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 zum Art. 1 angenommen, welche lauteten:

Antrag Nro. 1.
den Titel des Gesetzes in obiger Fassung und die
Bezeichnung und Eintheilung der einzelnen Abschnitte
anzunehmen.

Antrag Nro. 2.
Art. 1. 8. 1 unverändert anzuuehmen-

Antrag Nro. 3.
statt ,,Landestheile " »Grundstücke"  zu setzen, und
ferner den Zusatz: »vorbehaltlich der Bestimmungen
in Art. 10. ß. 4. und Art. 28. §. 2".

Antrag Nro. 4.
der Landtag wolle die Fassung des ß. 3. des Art. 1
in den Buchstabenbezeichnungena, 1», ä 6, st Z, Ii
undi annehmen.

Antrag Nro. 5.
Streichung der Regierungsvorlage zu e. und Annahme
folgender Fassung:

Antrag Nro. 6.
a. 1. Die Lethe von der Einmündung des Hunte-

Ems- Canals in dieselbe bis zur Vereinigung
mit der Hunte.

e. 2. Die Hunte von der Einmündung der Lethe bis
zur Abzweigung des Hunte-CanalS in der Damm-
koppel-

Antrag Nro. 7.
o. 3. Die Hunte von der Einmündung des Hunte-

EmZ-Canals unterhalb der Stadt Oldenburg
stromabwärts.

Hierauf begann die Debatte über den Minderheitsantrag 8.
zu Art. 1, welcher lautet:

Antrag Nro. 8.
Zwischen1 und K einzuschalten:

1. 1. Das Godensholtcr Tief von der Barßeler

Ems aufwärts bis zum Zusammenfluß der
Aue und Vehne.

Abg. Rüder , Berichterstatter: Das Godensholtcr Ties
soll durch diesen Antrag ein öffentliches Gewässer werden.
Hierfür spreche» mehrere Gründe. Zunächst wird bekannt sein,
daß an der in das Tief mündenden Vehne seit langer Zeit
kleine Seeschiffe gezimmert wjerdeu, welche man mit großer
Schwierigkeit nach der Ems hinab transportiren muß, da die
betreffenden Wasserzüge für Schifffahrt sehr ungenügend sind.
Dies Gewerbe muß aber im Interesse des holzreichen Ainmer-
landes unterstützt werden.

Ferner dehnen sich an beiden Seiten des Tiefs ausgedehnte
Hochmoore aus,  welche durch Anlage von Kanälen der Kultur
erschlossen werden können. Bekanntlich werden durch dieses
Gesetz in Zukunft auch Private in Stand gesetzt sein, diese
Aufgabe zu lösen. Die Voraussetzung hierzu ist aber, daß
der Hauptwasserzug bereits in entsprechendem Zustand ist.
Die Privaten werden sich auf solche Unternehmungen nicht
cinlassen, wenn sie, schon ehe sie an das Terrain gelangen,
wo sie eigentlich wirken wollen, die großen Wafferzügc in
Stand bringen müssen.

Endlich erklären die Gemeinden schon jetzt zur Instand¬
haltung der fraglichen Gewässer außer Stande zu sein. Die
größte Nferstrccke gehört zur Gemeinde Barßel; diese besitzt
fast nur wildes Hochmoor an dem Ufer und wird wenig Lust
zum Kultiviren auch iu Zukunft zeigen, weil ihre Bevölkerung
mehr aus Schiffern als Landbauern besteht. Trotzdem soll
dieser Gemeinde die Last aufgelegt werden, eine ausgedehnte
Strecke des Grenzflusses gegen Apen und Edewecht mit
diesen Gemeinden gemeinsam in Stand zu setzen und zu er¬
halten.

Regierungscominiffar Jansen : Bei der Ausscheidung
der öffentlichen Gewässer des Staates ist davon ausgcgangen,
das nur diejenigen, welche in größerem Umfange der Schiff¬
fahrt dienen oder vom Staat zur Schifffahrt eingerichtet
worden sind, als Staatsgewässer übernommen werden sollen.
Neue Lasten sollen dem Staat durch das Gesetz in dieser
Beziehung nicht übertragen werden, sondern der Art. 1. Z. 3
entspricht dem Status gsuo. Gegen die Aufnahme der Vehne
und des Godensholtcr Tiefes unter die Staatsgewässer muß
sich demnach die Staatsregicrung entschieden aussprechen, da
diese Flußstrecken der Schifffahrt nur iu sehr untergeordnetem
Maße dienen und bisher van den anliegenden Gemeinden
unterhalten worden sind. Uebrigens zeigt die Bestimmung
Art. 1. Z. 2. Z. die Möglichkeit, später, falls sich das Bedürf-
niß ergibt, auch diese Flußstrecke von Seiten des Staats zu
übernehmen; nur würden dann die betreffenden Gemeinden
und die besonders intcressirtcn Privaten sich rühren, und
auch ihrerseits Opfer bringen müssen. Auf diesem Wege
könne auch den Schiffszimmerleuten in Edewecht, deren üble
Lage die Staatsregicrung nicht verkenne, geholfen werden.
Bisher sind von Seiten derselben keine Offerten gemacht,

16 *
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welche geeignet gewesen wären, den Staat bei Aufwendung
der beträchtlichen Kosten in verhältnißmätzigem Grade zu
unterstützen. Verhandelt ist darüber oft, aber stets ohne
genügendes Resultat. Jedenfalls ist eS unthunlich, bei Ge¬
legenheit der Einführung der Wasserordnung dem Staat eine
solche Last aufzubüroen, sondern die Sache muß für sich be¬
handelt und geprüft werden.

Abg. Russell! Die Majorität des Ausschusses war
gegen diesen Antrag, weil er gegen das Princip des Gesetz¬
entwurfs verstößt. Der Abg. Rüder  will einem Gewerbe
Vortheile bieten durch Uebernahme von Lasten Seitens des
Staates . Es könnten aber auch andere Gewerbe kommen
und eine gleiche Berücksichtigung bei Beordnung der Wasser-
Verhältnisse beanspruchen, es ist deßhalb nicht wohlgethan, vom
Princip abzugehen und anderen Principien Statt zu geben,
die sonst nirgends im Entwurf befolgt werden.

Abg. Rüder : Gegen die Ausführungen des Regierungs-
Commissars habe ich zu bemerken, daß der Landtag bereits
durch Annahme des Antrags 6 Gewässer, die von der StaatS-
regierung nicht als öffentliche bezeichnet sind, nämlich Theile
der Lethe und Hunte, unter die öffentlichen Gewässer ausge¬
nommen hat.

Von dieser Seite ist also kein Motiv gegen meinen An¬
trag beizubringen.

Gegenden Abg. Russell will ich anführen, daß ich bei
Miseren Berathungen davon ausgegangen bin, daß durch dies
Gesetz kein Gewerbe geschädigt werden solle. Die Gemeinden
könnten auf Grund dieses Gesetzes so Vorgehen, daß die
Schiffsbauer nicht wie bisher durch Dämme das Wasser stauen
können, um ihre Schiffe über die sonst zu seichten Stellen
überzuführeu. Man wird diese Dämme verbieten und damit
wird der dortige Schiffsbau sein Ende nehmen.

Abg. Selkmann II .: Mir scheint unzweifelhaft, daß
wir den Antrag nicht annehmen dürfen. Es ist daS Interesse
der Schiffsbauer bei Edewecht geltend gemacht worden. Es
handelt sich aber nur um ein oder zwei, um einen kleinen
Kreis von Gewerbetreibenden. Ferner ist hervorgehoben: die
Abwässerung der Hochmoore, das Interesse der Gemeinden.
Das sind aber keine Gründe für gänzliche Uebernahme des
Gewässers durch den Staat , sondern nur für eine etwaige vom
Staat zu leistende Beihülfe. Es wäre nicht richtig, wenn
der Staat im Interesse jenes kleinen Kreises von Leuten die
gelammten Kosten der Instandsetzung und Unterhaltung der
ganzen Strecke auf seine Kasse übernehmen sollte, zumal sich
gar nicht einmal die ganze Tragweite einer solchen Verpflich¬
tung absehen lassen würde. Jene wenigen Privaten mutzten
einen angemessenen Theil der Kosten zu übernehmen bereit
sein, wenn davon die Rede sein sollte.

Regierungscommissar Jansen : Gegen den Abg. Rü¬
der will ich mir noch Folgendes zu bemerken erlauben. Jene
erwähnten Theile der Hunte und Lethe sind, so zu sagen,
Theile des Hunte- Ems Kanals , indem sie mitten zwischen

Kanalstrccken liegen. Vielleicht war es zur Zeit noch nicht
nothwendig, sie den öffentlichen Gewässern zuzurechneu; je
mehr die Schifffahrt sich aber auf dem Kanal entwickeln wird,
desto nothwendiger wäre in Zukunft die Uebernahme dieser
Strecken durch den Staat geworden. Es handelt sich also
hier höchstens um' eine Anticipation; das Princip wird durch
diese Bestimmung nicht alterirt.

Der Weg zur Abhülfe ihrer Beschwerden ist übrigens
den Edcwechter Schiffsbaumeisterngewiesen, die StaatS-
regierung hat wiederholt mit ihnen verhandelt und Kostenan¬
schläge aufstellen lassen. Es wird ihnen auch in Zukunft an
Unterstützung nicht fehlen, wenn sie sich nur rühren. Die
finanzielle Last, welche der Antrag 8 dem Staat aufbürden
würde, ist übrigens sehr bedeutend. Wollte man die Wünsche
der Schiffsbauer erfüllen, so würden die Kosten sich nach dem
vorliegenden Anschläge, wenn.ich nicht irre, auf 28,000 Thlr.
stellen. Eine Rechtspflicht zu solchen Leistungen ohne Weiteres
durch Annahme deS Antrags auf die Staatskasse zu über¬
nehmen, erscheint der Staaksregierung durchaus unthunlich.

Der Antrag 8 wurde abgelehnt.
Der Antrag 9 zum Art. 1:

Antrag Nro. 9.
Den H. 2 und 3 des Art. 1 mit den beschlossenen Ab¬
änderungen anzunehmen,

wurde angenommen.
Der Art. 2 nebst den dazu gestellten Anträgen 10, 11,

12, 13 wurde zur Benutzung gestellt.
Die Anträge lauteten:

Antrag Nro. 10.
Im Z. 1 in der dritten Zeile statt der Worte: »Fest¬
stellung eines Besticks(Ar!. 8)" zu setzen: »Eintra¬
gung in das Wasserzugsregister(Art. 8)".

Antrag Nro. 11.
Im Z. 2 des Art. 2 am Schluffe die Worte: „bis
an das Aufräumungsufer" zu streichen und statt dessen
zu setzen: »einschließlich der erforderlichen Aduserungen
(Banquets).

Antrag Nro. 12.
H. 3. Die öffentlichen Wasserzüge sind öffentliches

Eigenthum der Gemeinden.
Die bestehenden Berechtigungen zur Fischerei werden

durch diese Bestimmung nicht berührt.
Antrag Nro. 13.

Der Landtag nehme den Art. 2 mit den beschlossenen
Abänderungen an.

Abg. Selkmann II . : Im Antrag 12 findet sich der
Ausdruck»öffentliches Eigenthum der Gemeinden". Ein be¬
stimmt̂ juristischer Begriff läßt sich nicht damit verbinden.
Im Rechtsspstem habe ich Nichts über ein solches »öffent¬
liches" Eigenthum finden können. Der Ausschuß hat uns auch
nicht Ausschluß darüber gegeben, was er sich darunter vorge¬
stellt hat. Ich glaube, es ist verkehrt, dies„öffentlich" hinzu-
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zufügen, weil es keinem specifischen Begriff entspricht. Mnn
wird aber annchmen, daß es doch irgend eine Bedeutung
haben muß und alles Mögliche hineintragen. Wege sind ja
ebenso Eigenthum der Gemeinde, wie die Wasserzüge. In der
Wegeorduung finden wir den Zusatz «öffentlich" nicht und
der Ausdruck Eigenthum genügt vollkommen, weßhalb sollte
man hier das „öffentlich" beibehalten. Es ist überflüssig und
auch schädlich, da cs zu Mißverständnissen und Zweifeln Ver¬
anlassung gibt. Ich stelle den Antrag:

Im Antrag Nro. 12 werde das Wort «öffentliches"
gestrichen.

Der Antrag fand Unterstützung und ging mit zur Debatte.
Abg. von Schrenck: Der Ausschuß hat mit dem «öffent¬

lichen Eigenthum" ein Eigenthum bezeichnen wollen, das nicht
etwa Privatzwecken, sondern öffentlichen Zwecken dient.

Abg. Russell : Im Z. 284 der Deichordnung werden
die Sielticsc „öffentliches Eigenthum" der Sielachten genannt.
Es soll dort das „öffentlich", wie auch im Antrag bezeichnen,
daß die Sachen in Jedermanns Gebrauch stehen sollen. Das
„öffentlich" zu streichen ist allerdings unbedenklich. Aber auch
der von einer Lübecker Kommission, in welcher verschiedene Bcanue
saßen, ausgearbeitete Entwurf einer Wasserordnung hat den
Ausdruck«öffentliches Eigenthum" acceptirt, auch in dem Sinn,
daß es zum allgemeinen Gebrauch dienen solle. Unserer Ge¬
setzgebung ist dieser Ausdruck also nicht fremd, sie verbindet
einen bestimmten Begriff damit.

Abg. Plmcratz : Mit Bezug auf die Wegeordnung
will ich bemerken, daß dort die Wege nicht in einem«öffent¬
lichen Eigenthum", wie eS desinirt wurde, stehen. Werden
die Wege aufgehoben, so ist Grund und Boden derselben ein
Eigenthum der Gemeinde und nicht mehr zu ausschließlich
öffentlichen Zwecken bestimmt.

Abg. Selkmaun II . : Wird ein Gemeindeweg nicht mehr
benutzt, so ist er Gemeindeeigenthum, wie jedes andere, ebenso
stehen Wasserzüge, wenn sie nicht mehr benutzt oder wenn
sie verlegt werden, im ganz gewöhnlichen Gemeindeeigenthum.
Unsere politischen Gemeinden haben dasselbe Eigenthum an
Wasserzügen, wie an Wegen. Die Wegeordnung ist auch
sonst hier analog augewendet worden. Der Zusatz „öffentlich"
stimmt nach dem Allen nicht zu unserer bisherigen Gesetz¬
gebung. Der Abg. Russell gibt ja selbst die Ueberslüssig-
keit des Ausdrucks zu. Ist er überflüssig, so muß man ihn
streichen. Ein solcher Begriff wie «öffentliches Eigenthum"
cxistirt im Rechtssystem nicht. Es wird gesagt, der Ausschuß
habe durch das «öffentlich" andeuten wollen, daß die Wasser¬
züge zur allgemeinen Benutzung sein sollten. Das geht aber
schon genügend aus den speciellcn Bestimmungen des Gesetzes
hervor; aus dem „öffentlich" folgt das auch gar nicht, denn
nirgends steht geschrieben, daß »öffentliches Eigenthum" heißen
solle: ein Eigenthum, das öffentlichen Zwecke dient, zur allge¬
meinen Benutzung sein soll, oder dergl. Wenn das »öffent¬
lich" nach Rechtsgrundsätzcn keinen Sinn gibt und Einer der

Antragsteller cs selbst als überflüssig bezeichnet, wird eS zu
streichen sein. Der Begriff Eigenthum hat seine privatrecht-
lichc vollständig abgeschlossene Bedeutung im Rechtssystem,
man kann durch Zusätze nichts in ihn hineintragen, was dem
Rechtssystem nach nicht darin liegt.

Es könnte sonst leicht dahin kommen, daß man glaubte,
in der Wasserordnung, wo von «öffentlichen Eigenthum" die
Rede ist, sei eine andere Art Eigenthum gemeint, als in der
Wegeorduung, wo cs «Eigenthum" schlechthin heißt.

Abg. Ruffell : Zunächst erinnere ich daran, daß ich
die Bestimmung des Eigenthums alö „öffentlich" vorhin nicht
für überflüssig erklärt habe, sondern nur auf ein Skehenblei-
ben der Bestimmung dem Anträge auf Fortlassung derselben
gegenüber kein großes Gewicht legen wollte.

Uebrigens ist das Eigenthum an den Wasserzügcn besser
mit dem an Sielen oder Zuggräben, als an Wegen zu ver¬
gleichen. Die Deichordnung gebraucht aber für das Eigen¬
thum an Sielen u. s. w. den. Ausdruck«öffentlich". Jeden¬
falls werden sich eher Ilnzuträglichkeiten ergeben, wenn der Ge¬
setzentwurf mit der Deichorduung nicht stimmt, als wenn er
in seiner Fassung von der Wegeordnung abweicht.

Im Nechtssystem nennt man das, was ein Eigenthum
des Staates ist, öffentliches Eigenthum. Diese Bezeichnung
hat der Ausschuß auf das Eigenthum der Gemeinde über¬
tragen.

Abg. von Schrenck: Die Bezeichnung«öffentlich" ist
nicht überflüssig, sie bedeutet, daß jenes Eigenthum öffent¬
lichen Zwecken dient. Auch im Grundstcucrgesetzist «öffent¬
liches Eigenthum" ein lerrmnus toeluricms, insofern solches
frei von Grundsteuer sein soll. Man könnte in Zweifel kom¬
men, ob auch von den Wasserzügcn Grundsteuer gezahlt
werden müßte, wenn jene Bezeichnung wegfällt.

Abg. Riidebusch: Ich werde für den Antrag des Abg.
Sclkmann  II . stimmen. Die Gemeinden werden über über¬
flüssig gewordene Wasscrzügc freier verfügen können.

Abg. SelkNMNN II . : Der Abg. Russell  erwähnte,
daß im Rechtssystem«öffentliches Eigenthum" das Eigenthum
des Staats genannt werde. Staat und Gemeinde ist aber
etwas sehr Verschiedenes. Beides muß man wol auseinander
halten. Dort hat der betreffende Ausdruck eine ganz andere
Bedeutung.

Gegen den Abg. von Schrenck nur die Bemerkung,
daß es noch Niemand eingefallen ist, die Gemeindewege mit
Steuern zu belegen. Man wird auch in Zukunft nicht so
unsinnig sein, Wasserzüge der Grundsteuer unterworfen zu
halten.

Abg. Rüder : Zu den juristischen Unterscheidungender
Herren kann ich kein anderes Material beitragen. Doch glaube
ich, daß, wenn die Deichordnuug jenen Ausdruck hat, ohne daß
Zweifel und Unzuträglichkeiten daraus erwachsen wären, wir
ihn auch ruhig hier brauchen können.

Schluß der Debatte.
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Es wurden angenommen die Anträge 10, II , der An¬
trag des Abg. Selkmann  II ., die Anträge 12 und 13.

Die Debatte wurde eröffnet über Art. 3 und die Aus¬
schußanträge 14, 15, 16, welche lauten:

Antrag Nro. 14.
Im Art. 3. Z. 2. die Worte: „der Bezirkswasserbau¬
beamte" zu streichen und dafür zu setzen: „ein von
der Regierung dazu beauftragter Techniker".

Antrag Nro. 15.
Dem Art. 3 werde ein neuer Z. 4 eingeschaltet:

Z. 4. Wo sich ein Bedürfniß dafür ergiebt, können
für eine ganze Gemeinde oder einzelne Bezirke
derselben von dem Gemeindevorstande nach
Art. 105. Z. 2. der Gemeindeordnung im
Einverständniß mit dem Amte an Stelle der
Bauernvögte besondere Wasservögte bestellt
werden, welche innerhalb ihres Geschäfts¬
kreise? die Befugnisse der Bauervögle haben.

Antrag Nro. 16.
Annahme des Art. 3 mit dev beschlossenen Aende-
-rungen.

Abg. Selkmann II . : Der Grnnd für den Antrag 14
soll sein, daß sich die Geschäfte der Bezirkswasserbaubeamten in
nächster Zeit sehr häufen werden und daß, damit keine Stockung
der Geschäfte eintritt, die Möglichkeit geboten sein soll, andere
Techniker zur Wahrnehmung der betreffenden Geschäfte beson¬
ders zu beauftragen. Diese Motive erscheinen aber nicht
ausreichend. Zunächst ist der Antrag überflüssig, da kein
Zweifel besteht, auch nie bestanden hat, daß, wenn der Bezirks¬
beamte wegen Ucberhänfung diese Geschäfte nicht mehr wahr-
zunehmen im Stande ist, andere Beamte von der Oberdehörde
zur Aushülfe geschickt werden können. So läßt sich das vom
Ausschuß Gewünschte auch jetzt schon erreichen. Der Antrag
ist also überflüssig und ich bin deßhalb prinoipaliter gegen
seine Annahme.

Er enthält aber auch geradezu verkehrte Bestimmungen. ES
liegt, auch das Eingangs erwähnte Bedürfniß zugegeben, kein
Grund vor, im Art. 3. Z. 2. den BezirkswaN'erbaubeamten
ganz zu streichen. Seine Thätigkeit muß die Niegel bleiben,
er ist dazu angesiellt, die ciuschlagenden Geschäfte zunächst zu
erledigen, höchstens kann man ihm, wenn er verhindert ist,
Aushülfe verschaffen. Ich stelle daher den event. Antrag:

Im Art. 3. Z. 9. werde hinter „BezirkSwasstrbau-
beamter" eingeschaltet: „oder ein von der Regierung
beauftragter Wafserbautechniker".

„Techniker" allein würde nicht genügen, der Ausdruck
wäre zu allgemein, man könnte auch Maschinenbaumeister
darunter verstehen, deßhalb spreche ich in meinem Antrag von
„Wasserbautechniker".

Der Antrag wurde unterstützt.
Abg. von Schrenck: Es war die Ansicht des ganzen

Ausschusses, daß der Bczirkswasferbaubeamte regelmäßig nicht

zuzuzichen sei. Die sonstigen Arbeiten derselben sind so um¬
fangreich, daß sie zu diesen schwerlich immer Zeit übrig haben.
Ein zweiter Grund war, daß die Kosten den Gemeinden so
hoch würden, daß sic nur mit Ueberdruß das Gesetz annehmen
würden. Man glaubte, daß für kleinere Arbeiten wol andere
Beamten ausreichen würden und hat dabei besonders an die
Fortschreibungsbeamten gedacht, welche in ihren Bezirken die
genaueste Localkunde haben und insbesondere auch die Ab-
wäfferungsverhältnisse kennen.

Abg. Rüdevusch: Auch Wiesendautechniker müßten manch¬
mal zugezogen werden, von denen eS doch zweifelhaft ist, ob
man sie den Wasserbautechnikernzurechnen darf. Man müßte
einen Zusatz machen und sagen: „Wasserbau- oder Wiesenbau-
tcchniker."

Abg. Selknmm» II . : Berieselung von Wiesen ist ohne
Zweifel eine Sache, welche zu den Gegenständen der Wasser-
bautechnik gehört.

Gegen den Abg. von Sch reuck habe ich zu bemerken,
daß im Entwurf nicht gesagt ist, daß der Bezirksbeamte regel¬
mäßig zugezogen werden soll, sondern nur, er solle nur ver¬
pflichtet sein, dem Amt auszuhelfcn, wo besondere Fachkennt-
niß erforderlich ist. Seine  Aufgabe muß das bleiben, man
darf nicht etwa Vermessungsbeamte damit betrauen, welche
bei aller ihrer sonstigen Tüchtigkeit vom Wasserbau vielleicht
nichts verstehen. .

Was die Kosten betrifft, so werden die Gemeinden die
Thätigkeit eines besonders beauftragten Technikers vollständig
bezahlen müssen, während sie, wenn der Bezirksbeamte die
einschlagenden Geschäfte besorgt, nur Transportkosten, und wenn
er an Ort und Stelle zugegen ist, gar keine Kosten zu tragen
haben.

Man muß den Bezirkswasferbaubeamtcu nicht aus einer
Stellung bringen, welche seiner natürlichen Aufgabe entspricht.
Man kann unmöglich der Staatsregierung Vorschlägen, diese
Aufgabe ihm zu nehmen und dafür auch noch den Gemeinden
Kosten aufzubürden.

Abg. Russell: Will man den Gemeinden Kosten spa¬
ren, so muß man für den Ausschußantrag sein.

Wir waren der Ansicht, man-müsse diese technischen Be¬
hörden in ihrem Arbeitskreis möglichst beschränken, damit man
allmählig eine Verringerung des Personals eintrcten lassen
könne. Wir glauben wohl Alle, daß künftig auf diesem Ge¬
biet sich noch Ersparungen machen lassen.

Die Bestimmung des Entwurfs hat nur die Bedeutung,
daß, um Kosten zu sparen, dem Amt in den einschlagenden
Angelegenheiten ein Fachmann zur Seite stehen soll. Ich
glaube aber, daß auch ein Geometer oder Fortschreibungsbeam-
ter sich auf alle Arbeiten versteht, die zu einer guten Ent¬
wässerung nöthig sind. Hauptsächlich kommt es hierbei auf
daS Nivellement an und ich glaube, daß nicht ein derartiger
Beamter im Lande ist, welcher damit nicht Bescheid weiß.

Der Ausdruck»Techniker» ist besser als eine einschrän-
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kendere Bezeichnung, weil er der Behörde freie Hand in der ^
Wahl der Fachmänner läßt. Daß es nicht dloS Wasserbau¬
techniker sein müssen, ist nicht zu bezweifeln. Der Abg. Nü-
debusch  wies bereits mit Recht auf die Wiesenbautechniker hin.

Abg. Pancratz : „Wasserbautechniker" statt einfach
„Techniker" zu sagen, wäre zunächst überflüssig, es würde
aber auch nachtheilig sein, weil man allerdings veranlaßt sein,
könnte, nicht allein solche zu benutzen. Man muß die Mög¬
lichkeit offen lassen, daß auch Andere genommen werden kön¬
nen. Nimmt man aber auch mit dem Abg. Selkmann II.
an, daß es immer Wasserbautechniker sein müssen, so muß es
doch gleichgültig erscheinen, ob diese Einschränkung ausgesprochen
ist, da ja auch so nichts im Wege steht, ausschließlich diese:
Art Fachmänner zu gebrauchen.

Abg. Rüder : So wie die für den Wegbau angestellten
Techniker wesentlich mit Staats -, weniger mit Gemeindewegcn
beschäftigt sind, ebenso werden die Bezirkswasserbaubeamten
künftig den eigentlichen Wasserbau nur in den öffentlichen
Gewässern des Staats betreiben und über das, was die Ge¬
meinden in ihren Wasserzügen vornehmen, nur mehr die Con-
trolle führen.

Es ist besser und dem allgemeinen Interesse mehr ent¬
sprechend, daß diese Beamten mehr überwachend, kritisirend
thätig sind, als daß man sie mit kleinen Arbeiten überhäuft.
Der Bezirk dieser Beamten umfaßt mehrere Aemter: bei freier
Entwicklung der Gemeinden und gehöriger Thätigkeit der Aem-
ter mag dieser eine Beamte genügen. Aber das Bestick fest-
zustcllen für die einzelnen kleineren Wasserzüge vermittelst
Nivellement kann man wohl den Gemeindevorstehernmit den
Vermessnngsbeamten oder sonstigen Technikern, die grade in
der Nähe und billig zu haben sind, überlassen. Wo es sich
um solche Arbeiten an größeren Wasserzügen handelt, tritt
naturgemäß der Bezirksbcamte ein.

Es ist vom Abg. Selkmann II . gesagt, das Wort
„Techniker" soll nicht ausrcichen, die Behörde könnte dann
auch zu den Wasserarbeiten Maschinenbauer gebrauchen. Ich
gehe davon aus, daß die Behörde vernünftig handeln wird
und beruhige mich bei jenem Wort um so lieber, da es gar
nicht möglich ist, allein Wasserbautechniker zu verwenden.
Solche sind nur wenig da und die Sehnsucht, mehr anzn-
stellen, ist in in diesem Saale zur Zeit gering.

Antrag 14 wurde angenommen, der Antrag des Abg.
Selkmann II . abgelehnt.

Zu Antrag 15 zum Art. 3 lag ein genügend unterstütz¬
ter Antrag des Abg. Selkmann II . vor:

In der vorletzten Zeile des Antrages werde vor „Be¬
fugnisse" eingeschaltet„Obliegenheiten und die".

Abg. Selkmann II . : Es sollen durch dieses Gesetz dem
Wasservogt nicht so sehr die Befugnisse, als gerade die Ob¬
liegenheiten des Bauervogts zugewiesen werden. Das Wich¬
tigste, was er erhält, sind die Obliegenheiten. Sie sind
darum an erster Stelle zu erwähnen.

Abg. von Schrenck: Gemeindevertretung und Gemein¬
devorstand sollen den Wasservogt anstellen; diese werden ihm
schon angeben, was er zu thun hat. Will das Gesetz die
Obliegenheiten des Wasservogts auf die Obliegenheiten der
Bauervögte beschränken, dann werden Kollisionen nicht aus-
bleiben mit den Bedingungen, welche die Gemeindebehörden
ihm bei der Anstellung gestellt haben. Am Besten werden
sich seine Pflichten bei der Anstellung ergeben.

Abg. Selkmann II. : Dann müßten sich auch die Be¬
fugnisse so gut wie die Obliegenheiten bei der Anstellung er¬
geben und doch nennt sie der Antrag ausdrücklich. Auf die
Obliegenheiten ist aber der Hauptton zu legen. Man darf
nicht mit Hinweglassung des Wichtigeren das weniger Wich¬
tige nennen. Eine Specialisirung der Pflichten bei der An¬
stellung ist nicht ausgeschlossen. Im Princip werden die Ob¬
liegenheiten des Wasservogts den Obliegenheiten des Bauer¬
vogts entsprechen, wie seine Befugnisse den Befugnissen des
Letzteren.

Abg. Von Schrenck: In den gesetzlichen Bestimmungen
über die Hülfsbeamten der Gemeinde ist diesen keine Straf-
kompctenz gegeben. Eine solche hat aber der Bauervogt, er
kann Brüche bis zu 3 Thlr. androhen. Die nach Art der
Hülfsbeamten anzustellenden Wasservögte sollen eine gleiche
Straskompetenz haben. Darum ist es nicht unnöthig, gerade
die „Befugnisse" hervorzuheben.

Abg. Rüder : Ich bin gegen die Einschaltung. Diese
würde vielleicht dem Waffervogt Pflichten auflegen, die er gar
nicht haben toll und Anderes wieder, was er besorgen soll,
nicht umfassen.

Antrag 15 wurde angenommen, der Antrag des Abg.
Selkmann II . abgelehnt; der Antrag 16 zu Art. 3 sodann
angenommen.

Es wurde die Debatte eröffnet über Art. 4., Ausschuß¬
anträge 17 und 18, welche lauteten:

Antrag Nr. 17.
Z. 2. Für die technische Bearbeitung der Wasser¬

bausachen unter der Regierung ist die Weg- und Was-
serbaudirection die zuständige Behörde.

Die Befugniß der Regierung, mit der Bearbeitung
einzelner Wasserbausachen andere Techniker zu beauf¬
tragen, ist dadurch nicht ausgeschlossen.

Antrag Nr. 18.
Den Art. 4 mit den beschlossenen Aenderungen anzu¬
nehmen.

Reg.-Commissar Jcmsm : Der Zusatz am Schluß des
Antrags 17 ist nach der Ansicht der Staatsregierung an sich
unverfänglich. Er ist aber überflüssig, da das Recht der Re¬
gierung, auch anderen Technikern derartige Aufträge zu erthei-
len, nie angezweifelt und auch geübt worden ist und, da es
der Zweckmäßigkeitentspricht, ohne Zweifel auch in Zukunft
geübt werden wird.
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Abg. Rüder : Die Annahme dieses Zusatzes ist doch
für die ersten Jahre nach Einführung des Gesetzes, wo in
nächster Zukunft umfassende Meliorationsarbeiten vorgenom¬
men werden sollen, wichtig. Es ist gut auszusprechen, daß
die Regierung sich gelegentlich auch auf andere Kräfte stützen
kann, so besonders auch auf Männer, welche sich auf Melio¬
rationen von Wiesen verstehen. Derartiges ist auch schon
geschehen, ich erinnere daran, daß der Wiesenbautechniker Lan-
dcs-Oeconomic-Rath Vincent  aus Regenwalde im Aufträge
der Regierung auf Anregung des Landtags zum Zweck der
Melioration der Huntewiesen thätig war. Es könnte von
Werth sein, daß Antragsteller auf eine solche Möglichkeit in
ihren Anträgen gleich Hinweisen könnten. Es ist zu beachten,
daß nach manchen Richtungen die Praxis  unserer Wasser- ,
baubcamten gering ist. Man kann solche Anlagen aus ver¬
schiedene Weise rationell einrichtcn, eine Wiese kann aber bil¬
liger, als die andere sein.

In Erwägung dieser Umstände lege ich Gewicht auf den
Zusatz, wenn auch sonst der Reg.-Commissar die Sache fak¬
tisch richtig dargelegt' hat.

Die Anträge 17 und 18 werden angenommen.
Es kam zur Beralhung: der Art. 5 mit den Ansschutz¬

anträgen 19, 20, 21, 23, welche lauten:
Antrag Nro. 19.

Im Art. 5 8- 4 in der ersten Zeile zu streichen:
„an das Staatsministcrium",

und in Zeile 2 vor „der Regierung" einzuschalten:
„deS Amtes, beziehungsweise",

ferner statt 8 Z. 1, 4 und 5 zu setzen:
„8 I 4 und 8 II 8. 2. Art. 10 Z. 2 ».,

Antrag Nro. 20.
Im Art. 5 zwischenß 6 und 7 einen neuenß. ein¬
zuschalten in folgender Fassung:

„die Beitreibung der rückständigen Beiträge, sowie
der zur Hebung beorderten Kosten und Brüchgelder
geschieht im Verwaltungswege."

Antrag Nro. 21.
Streichung des alten H. 7 und Annahme folgendes
neuen:

8- 8. Bei Streitigkeiten über im Privatrecht
begründete Berechtigungen in Betreff der öffentlichen
Wasserzüge tritt zunächst eine Regelung von Sei¬
ten des zuständigen Amtes ein.

Wer mit dessen Ausspruch nicht zufrieden ist,
hat innerhalb 6 Wochen nach der Eröffnung oder
Zustellung der regelnden Verfügung beim Gerichte
Klage zu erheben, widrigenfalls es bei der erfolg¬
ten Regelung sein Bewenden behält.

Wird Klage erhoben, so verbleibt es bis zur
schlüssigen gerichtlichen Entscheidung bei der geschehe¬
nen Regelung.

Antrag Nro. 22.
den Art. 5 mit den beschlossenen Aenderungen anzu¬
nehmen.

Abg. Selkmann II . : In Art. 5 ß. 5 heißt cs: der
Rekurs wäre innerhalb 8 Tagen cinzulegen und innerhalb 3
Wochen einznführen. Diese Bestimmung weicht ab von den
Beschlüssen, betr. den Rekurs bei der Neuorganistrungdes
Staatsministeriums und zur zweiten Lesung deS Erbschafts-
stcuergesetzes. Es ist nicht gesagt, von wo an die 8 Tage
und 3 Wochen zu rechnen find. Die 8 Tage, sollte man
sagen, müßten von der Zustellung an laufen, zweifelhaft ist
cs aber, von wo an die 3 Wochen laufen sollen, ob auch von
der Zustellung an oder ob es wie im Erbschaftsstenergesetz„fer¬
nere 3 Wochen" sein sollen. An die früher gefaßten Be¬
schlüsse anschließend stelle ich den Antrag:

der 8- 5 werde in folgender Fassung angenommen:
„der Rekurs ist innerhalb' 8 Tagen nach Eröffnung
oder Zustellung der Entscheidung bei der entschei¬
denden Behörde cinzulegen und innerhalb fernerer
3 Wochen bei der Behörde, an welche er gerichtet
ist, einzuführen.

Freilich wird die Einführungsfrist so vielleicht8 Tage
länger gegen die Absicht des Entwurfs, ß. 6 gibt ja aber
den Behörden die ganz allgemeine Befugniß, die aufschiedende
Wirkung des Rekurses für den einzenen Fall aufzuheben. Auch
wird den unerfahrenen kleinen Leuten so bessere Gelegenheit
gegeben, sich bei Rechtskundigen Rath zu holen.

Der Antrag wurde unterstützt.
Abg. Rüder : Thatsächlich will ich bemerken, datz am

Schluß des Schreibens des Staatsministeriums Vorbehalten
ist, die den Konsequenzen, die sich aus der Veränderung der
Behörden ergeben, entsprechenden Bestimmungen in dem Gesetz
nachzutragen.

Abg. Russell: Wenn Nichts gesagt ist, müssen die Fri¬
sten nach allgemeinen Bestimmungen berechnet werden. Doch
empfiehlt sich der Deutlichkeit Wegen der Selkmann ' sche
Antrag.

Reg.-Commissar Jansen : Die Bestimmung wegen der
Beitreibung ist wörtlich der Eutiner Wasserordnung entnommen.
In diesem Gesetz hat sie auch ihren guten Grund, weil durch
dasselbe erst neue Genossenschaften geschaffen werden, denen
man ein solches Privilegium ausdrücklich beilegeu mutz. Bei
unserer Wasserordnung liegt die Sache aber so, daß cs sich
nur um rückständige Gemeindebciträge handeln kann, über
deren Beitreibung schon die Gemeindeordnung bestimmt. Darum
ist die Bestimmung des Antrags überflüssig.

Abg. von Schrenck: Soweit es sich um Beitreibung
von Rückständen für die Gemeinden handelt, ist das richtig,
aber cs erscheint zweifelhaft, wie weit auch den öffentlichen
Wasserbaugenossenschaften solche Befugniß zustehen soll. In
Rücksicht hierauf rechtfertigt sich der Antrag.
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Abg. Russell: Weil diese Bestimmung sich auch in der
Deichordnung findet, glaubte der Ausschuß dieselbe auch in
dieses Gesetz aufnchmen zu müssen. Sie wird hauptsächlich
dazu dienen, Zweifeln vorzubeugen, wie es z. B. bei Genossen¬
schaften gehalten werden solle.

Schluß der Debatte.
ES wurden angenommen Antrag 19, der Antrag des

Abg. Selkmann  II ., die Anträge 20, 21, 22.
Es wurde die Bcrathung eröffnet über den Art. 6 und

die AuSschußanträgc 23, 24, welche lauten:
Antrag Nr. 23.

Im Art. 6 hinter dem Worte „Tagegelder" in der
vierten Zeile einzuschalten: „soweit solche bestehenden
Vorschriften gemäß zu zahlen sind."

Antrag Nr. 24.
Den Art. 6 mit den beschlossenen Aenderungen anzu-
nehmen.

Abg. Selkmann II.: Ich erlaube mir den Wunsch aus-
zusprechen, folgendes redactionelle Bedenken bei Gelegenheit
der zweiten Lesung deS Gesetzes berücksichtigt zu sehen. Im
Art. 6 Z. 1 muß der Ausdruck„Reisekosten" neben den schon
erwähnten Tagegeldern vermieden werden und dafür„Trans¬
portkosten" gesagt werden. Nach dem Civilstaatsdienergesetz
bestehen nämlich die Reisekosten aus Tagegeldern und Trans¬
portkosten.

Die Anträge 23, 24 wurden angenommen. Art. 7
wurde gemäß Antrag 25 angenommen.

Antrag 26, welcher lautete:
Antrag Nro. 26.

Der Landtag lehne den Art. 8 der Regierungsvor¬
lage ab,

wurde angenommen.
Antrag 27, welcher lautete:

Antrag Nro. 27.
und nehme die folgenden neuen Artikel 81. und8 II. an:

Art. 8 I.
Wasserzugsregister.

8- 1. Für jede Gemeinde ist ein Register der innerhalb
derselben belegencn öffentlichen Wasserzüge(Art.
2 tz. 1) aufzustellen und stets vollständig zu er¬
halten.

8. 2. Der Entwurf des Wasserzugsregisters ist vom Ge¬
meindevorsteher auszuarbeiten, dem Gemeinderath
zur Prüfung vorznlegen und mit dessen Bemer¬
kungen beim Amte cinzureichen.

8- 3. Das Amt hat, nach etwa nöthig befundener Be¬
richtigung des Entwurfs, die öffentliche Auslegung
desselben während eines Zeitraums von wenigstens
drei Wochen zu verfügen und daß dies geschehen,
mit der Aufgabe bekannt zu machen, daß Diejeni¬
gen, welche gegen den Entwurf Einwendungen er¬
heben, insbesondere einen in denselben aufgenom-

Berichte. XV. Landtag.  3 . Vcrsamml.

menen Wasserzug als Privatwafferzug, oder in
demselben nicht eingetragene Privatberechtigungen
in Anspruch nehmen wollen, ihre Einwendungen
oder Ansprüche innerhalb vier Wochen, von der
Veröffentlichung der Bekanntmachung ungerechnet,
anzumelden und zu begründen haben, widrigenfalls
sie mit denselben bei Feststellung deS Wasserzugs¬
registers nicht weiter gehört werden.

Diese Bekanntmachung ist zwei Mal in den
Oldenburgischen Anzeigen zu erlassen, auch an drei
nach einander folgenden Sonntagen und die Zwi¬
schenzeit hindurch im Gitterkasten der Gemeinde
anzuheften.

8- 4. Nach Ablauf der im 8- 3 gedachten Frist hat das
Amt, wenn keine Einwendungen gegen das Register
erhoben sind und es selbst dabei keine Bedenken
findet, dasselbe an die Regierung zur Genehmigung
einzusenden, im anderen Falle aber mit den erho¬
benen Einwendungen und seinen Bedenken zuvör¬
derst dem Gemeindcvorstande wieder zuzufertigen
und hienächst, nachdem es die vorgekommenen Zwei¬
fel und Unrichtigkeiten, soweit dieselben auf die
Feststellung des Registers von Einfluß sind und
seiner Zuständigkeit unterliegen, entschieden hat,
das Register mit sämmtlichen Verhandlungen der
Regierung zur Feststellung vorzulegen.

Z. 5. Das sestgestellte Wasserzugs-Register hat hinsichtlich
aller die öffentlichen Wasserzüge(Art. 2 §. 1)
betreffenden Angelegenheiten volle Beweiskraft und
gilt so lange für richtig, bis eine Unrichtigkeit
desselben nachgewiesen wird.

8. 6. Die näheren Vorschriften über die Einrichtung und
Erhaltung des Wasserzugsregisterswerden von der
Regierung erlassen.

Art. 8 II.
Bestick.

ß. 1. Die Grundlage für die Instandsetzung der öffent¬
lichen Wasserzüge(Art. 2. Z. 1) bildet der Be st ick.

§. 2. Die Feststellung des Besticks erfolgt:
a) bei Wasserzügen, welche Grundstücke mehre¬

rer Amtsbezirke berühren, durch die Regie¬
rung,

d) bei Wasserzügen, welche nicht Grundstücke
mehrerer Amtsbezirke berühren, durch das
Amt.

ß. 3. Der Entwurf des Besticks ist:
a) in den Fällen des ß. 2 a. von dem Tech¬

niker(Art. 3 8- 2) . unter Zuziehung der
Gemeindevorständeaufzustellen,

k) in den Fällen deS8-2 b. vom Gemeindevor-
stande, oder wo mehrere Gemeinden bethei¬
ligt find, von den Vorständen derselben ge-

17
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mcinschaftlich, soweit nöthig unter Mitwirkung
des Technikers(Art. 3 ß. 2) aufzustellen,

ß. 4. Mit dem Entwurf ist nach Maßgabe des Art.
8 I . Z. 2 dis 4 zu Verfahren.

Ob die Bekanntmachung der Auslegung des
Besticks auch in den Oldenburgischen Anzeigen zu
erlassen ist, bleibt dem Ermessen des Amtes über¬
lassen.

Z. 5. Nach Feststellung der Besticke sind dieselben in das
Wasserzugsregister cinzutragen.

§. 6. Bei nothwendig werdenden Aenderungen des Be¬
sticks kommen dieselben Vorschriften in Anwendung.

D. 7. Ueber die Ausführung der nach dem Bestick erfor¬
derlichen Arbeiten bestimmt die denselben feststellende
Behörde (Z. 2.).

8- 8. Der festgestellte Bestick hat die gleiche Beweiskraft
wie das Wasserzugsregister(Art. I . 8- 5.).

wurde angenommen.
Die Debatte wurde über Art. 9, Anträge des Ausschusses

28, 29 eröffnet, welche lauten:
Antrag Nro. 28.

(entsprechend dem Inhalt des Art. 51 der Wegeorduung.)
im Art. 9. der Wasserordnung folgende Bestimmun¬
gen aufzunehmen:

„ß. 3. Bei Ausweisungen von zur Verfügung des
Staats stehenden uncultivirten Flächen liegt
dem Staate , bei Theilungen von Marken
und Gemeinheiten oder Ausweisungen aus
denselben auf den Antheil der Genossen oder
Interessenten diesen Letzteren die Verpflich¬
tung zur ersten Instandsetzung der erforder¬
lichen öffentlichen Wasserzüge ob.

Die durch bereits ausgeführte Theilungen
oder Ausweisungenbegründeten Verpflich¬
tungen zur Instandhaltung von Wasserzü¬
gen werden durch dieses Gesetz nicht geändert."

Antrag Nro. 29.
Der Landtag wolle den Art. 9 mit den beschlossenen
Abänderungen annehmen.

Abg. Pancratz : Sonst beruft man sich hier auf die
Analogie der Wegeordnung. Nun will Antrag 28 bei Aus¬
weisungen von zur Verfügung des Staats stehenden unkulti-
virten Flächen dem Staate die Kosten der ersten Herstellung
der Wasserzüge aufbürden, bei Theilungen von Marken und
Gemeinheiten resp. Ausweisungen aus denselben den Interes¬
senten. Die Wegeordnung kennt solche Unterscheidungen aber
nicht. (Redner las hier einen Passus aus der Wegeordnung
vor.) Um auch iu diesem Fall die Bestimmungen der Was¬
serordnung denen der Wegeordnung analog zu gestalten, stelle
ich den Antrag:

im Art. 9 ist folgende Bestimmung anzunehmen:
8- 3. Die erste Instandsetzung der bei Gemeinheits¬

und Markenthcilungen, sowie bei Ausweisungen aus
unkultivirten Flächen, erforderlich werdenden öffent¬
lichen Wasscrzüge liegt den Gcmeinheitsinteressenten
und Markcngenossen bezw. den Empfängern der aus¬
gewiesenen Placken ob.

Diese Wasserzüge werden nur nothwendig, wo bei Thei-
luugen und Ausweisungen die ganze Fläche in den Privat¬
besitz übergeht. So weit ich weiß, hat man immer Denjenigen,
der den Grund und Boden erhalten hatte, für pflichtig zur
Instandsetzung der ersten Wege angesehen. Von einer Klage
hierüber oder einer Differenz ist mir nie etwas zu Ohren ge¬
kommen. Warum sollte man es bei den Wasserzügen anders
halten?

Der Antrag fand Unterstützung.
Ferner ging ein Antrag ein zu Art. 9. H. 2. vom Abg.

Rüder  und Genossen, folgenden Inhalts:
In der ersten Zeile des 8- 2. nach dem Worte: „In¬
standsetzung" einzuschaltcn: „und Unterhaltung".

Beide Anträge wurden mit zur Berathung verstellt.
Abg. Höltermann : Wenn der Staat bei einem bedeuten¬

den Thcil unkultivirter Flächen seine lortia rnn-rcalw nimmt
und veräußert, erscheint es doch billig, daß er für seinen An¬
theil aus der Mark zu den Kosten beiträgt, wie jeder In¬
teressent. Auch bei Instandsetzung der Wege muß jeder
Interessent zu den Kosten beitragen.

Abg. Pancratz : Jeder Interessent, der einen Placken
bekommt, muß wie zu den Wegen zum Jnstandsetzen der
Wasserzüge beitragen. Wenn eincGenossenschast Placken verschenkt
oder verkauft, geht die Kostenlast für Instandsetzung der Wege
auf den Plackcnbcsitzcr über und die Genossenschaft trägt dieKosten
auch nicht. Wie der Käufer hier die Kosten trägt, muß er sie
überall tragen.

Abg. Höltermann : Der Staat tritt hierbei doch als
Interessent auf,  da muß er selbst für die Kosten eintrcten
oder seinerseits die Kosten Demjenigen auflegen, der das Land
von ihm übernimmt. Der Staat ist ja hier Genosse und
würde sonst als solcher nichts zahlen.

Abg. Pancratz : Der Ausschußantrag will bei Theilun¬
gen von Gemeinheiten auch die Interessenten als solche, nicht
als Empfänger die Kosten tragen lassen. Es ist nicht einzu¬
sehen, weßhalb nicht jeder Besitzer auf das hin, was er erhalten
hat, kostenpflichtig sein soll, wie bisher. Ter Staat kann
kostenpflichtig sein, wenn er bei partieller Veräußerung von
der tsrtla Etwas übrig behält. Dann ist er aber eben als
Besitzer kostenpflichtig.

Abg. Rüder : Mein Antrag zu Art. 1 ist vorher ab-
gcwiesen und es sind jene Flußstrecken nicht, wie ich wünschte,
dem Staat zugewieseu worden. Wenn wir nun nicht die
Möglichkeit geben, daß die besonders überbürdeten Gemeinden
außer bei der Instandsetzung, auch betreffend der Unterhal¬
tungspflicht durch Heranziehung benachbarter Gemeinden er¬
leichtert werden können, so werden sie in manchen Fällen
nicht im Stande sein, die Last zu tragen. Geographisch lassen
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sich allc in Betracht kommenden Verhältnisse anch gar nicht
übersehen. Manche Gemeinden haben ihre Hauptabwässerung
in einen Wasserlauf, an dem sie doch nur zu geringem Theile
angrenzen, während andere Gemeinden lange Uferstrecken
haben, ohne bedeutende Abwässernng nach dieser Richtung.
Anch auf Grund dieser Erwägungen kann ich meinen Antrag
zur Annahme empfehlen.

Abg. Russell: Gegen den Antrag des Abg. Pancratz
habe ich Folgendes zu bemerken: Bei Theilungen der Gemein¬
heiten in Marken, bei denen der Staat einen bestimmten An-
theil bekommt, muß er, wie jeder andere Interessent, mit zu
den Kosten beitragen und dieselben Verpflichtungen übernehmen.
Er kann sie seinerseits ja wieder auf Diejenigen abwälzen,
welche die Grundstücke von ihm eingewiesen erhalten. Er ist
als der Berechtigte zunächst verpflichtet, wie jeder Andere.

Abg. Pancratz (zum Drittenmal mit Zustimmung des
Hauses): Die Genossenschaft als solche soll nicht für die Kosten
eintrcten. In Folge der Theilung werden aber die Kosten
vertheilt. Von dem, was der Staat von seiner lortirr blos
liegen läßt, trägt er so wenig bei, als Interessenten von dem,
was nicht getheilt ist.

Abg. Rüder : Gegen den Antrag des Abg. Pancratz
spricht Folgendes: Es ist durchaus nothwendig für den
Fortschritt der Kultur, daß für die Flächen, welche durch Thei¬
lung an Einzelne übergehen und ebenso für das Land, was
der Staat für sich behält, eine Abwässerung in absehbarer
Zeit nicht nur mit Linien auf dem Papier, sondern auch irr
praxi in's Leben tritt. Sorgt Der, welcher ein solches Terrain
erhält, nicht für Abwässerung, so bildet dies ein Hinderniß
anch für das dahinter liegende Terrain die Abwässernng her-
zustellcn. Wenn der Staat die tertia übernimmt, tritt er
ganz in die Rolle des Privatbesitzers ein und muß dieselben
Leistungen übernehmen, wie jeder andere Besitzer.

Die Anträge wurden in folgender Reihenfolge vom Vor¬
sitzenden zur Abstimmung gebracht: Der Rüder 'sche  Antrag
wurde angenommen. Der Pancratz 'sche  Antrag wurde ab-
gelehut, die Anträge 28 und 29 wurden angenommen.

Die Debatte begann hierauf über Art. 10 Z. 1, Aus¬
schußantrag 30:

Antrag Nro. 30.
an Stelle des Z. 1 Art. 10 tritt folgender

Z. 1. Der Gemeinderath beschließt, ob die von der
Gemeinde zu leistenden Arbeiten für Geld zu
verdingen oder ganz oder theilweise durch
Naturalarbeit zu beschaffen sind. Im crstercn
Falle sind die Kosten von den Grundstücken
nach dem Grundsteuer-Reinerträge aufzubrin¬
gen, im letzteren Falle regelt sich die Beitrags¬
pflicht nach Classen, welche nach den Grund-
steucrreincrträgen vom Gemeinderath mit Ge¬
nehmigung der Negierung festgesetzt werde».

Diese Bestimmung gilt auch für die Unter¬

haltungsarbeiten, soweit solche der Gemeinde
zur Last fallen.

Abg. von Schrenck: Der Entwurf geht davon aus:
sämmtliche Kosten der Instandsetzung und Unterhaltung müßten
für baares Geld beschafft werden. Das ist aber bedenklich
für die ärmeren Gemeinden, welche, wenn sie Alles für baares
Geld besorgen sollen, nur spärliche Arbeiten liefern werden.
Viele müssen sich scheuen baares Geld auszugeben; ffonst sind
sic auch gewohnt Alles durch Naturalarbeit zu beschaffen, nicht
durch bezahlte Arbeit beschaffen zu lassen. Man muß hier
eine Aenderung dahin vornehmen, daß cs den Gemeinden über¬
lassen bleiben muß zu bestimmen, ob sie die Lasten durch
Geldzahlung oder durch Naturalarbeit abtragcn wollen. In
vielen Gemeinden tritt nach Ernte und Aussaat eine Zeit ein,
wo sie viel überflüssige Arbeitskraft haben. Diese ist sehr Wohl
hierfür zu verwenden. Auch in diesem Punkt müssen wir den
Bestimmungen der Wegeordnung folgen. Ich empfehle also
den Majoritätsantrag zur Annahme.

Abg. Selkmann II . : Der Vorredner führte für den
Antrag die Wegeordnung an. Die Erfahrung hat genügend
gelehrt, wie viel Kraft verschwendet wird bei dieser Art die
Wege herzustellen und zu erhalten, wie schlecht dabei gearbeitet
wird und wie schlecht der Zustand der Wege ist. Die Reihe-
dieastc sind zudem eine arge Belästigung. Wenn diese Dienste
zu verrichten sind, muß Alles stehen und liegen gelassen werden,
wobei dem Betroffenen oft großer Schaden erwächst. Man
kann diese Arbeiten viel billiger ausverdingen. Die Rcihe-
dienste bedingen eine kolossale Verschwendungvon Arbeitskraft
und Geld. Für Geld wird man bei kurzer Arbeit bessere und
billigere Leistungen erreichen.

Die Analogie der Wegeordnung paßt auch nicht hierher,
weil hier meist im Wasser selbst gearbeitet werden muß. Ich
möchte fragen, ob man die Schaarcn, welche im Reihedienst
an den Wegen arbeiten, für geeignet zum Arbeiten im Wasser
halten will? Das sind meist Jungen und Frauenzimmer;
die taugen zur Wasserarbeit aber nicht. Ich frage die Herren
aus der Marsch, wo die Neihedienste nicht mehr üblich sind,
ob das Ausverdingen nicht der richtige Weg ist? Ich kann
mir auch gar nicht denken, daß die Wasserzüge bei Reihedienst
ordentlich in Stand sein können.

Abg. Russell: In der Theorie bin ich mit dem Vor¬
redner einverstanden, daß die Reihedienste meist theuerer zu
stehen kommen, als wenn man passende Kräfte engagirt; doch
kommt in Betracht, daß in manchen Fällen die Arbeitskraft
nicht zu Geld gemacht werden kann. Man sagt wohl: Zeit
ist Geld; ich kenne aber Manchen, der viel Zeit hat, aber
doch kein Geld. Nationalökonomisch sind die Neihedienste ge¬
wiß verwerflich, entscheidend muß aber die Rücksicht auf die
Selbstverwaltung der Gemeinde sein. Man muß der Ge¬
meinde cs überlassen, wie sie sich entscheiden, wie sie die Ar¬
beit aufbringen will, mit Akkord oder mit Reihedienst. Die
Ausverdingung wird auch Wohl wirklich manchmal unthunlich

17  «
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sein. Wenn größere Arbeiten im Wasser selbst gemacht werden
müssen, wird man die Arbeit ausverdingen, aber cs gibt doch
kleinere Arbeiten, die ganz Wohl zu Lande zu beschaffen sind.
Wesentlich ist auch, wie die Rcihedienste geleistet werden. Man
kann kleinere Abtheilungen schicken und braucht nicht gleich in
großem Maßstabe aufzubieten. Für die äLineren Gegenden
ist es gut, wenn die Wahl zur Ausbringung der Kosten frei
steht.

Abg. von Schrenck: In manchen Beziehungen gebe ich
dem Abg. Selkmann  Recht. Beim Reihehofdienst geht es
ohne Arbeitsvcrschwendung nicht ab und wird häufig auch
schlecht gearbeitet; Frauen und Kinder werden zur Arbeit ge¬
stellt. Diese Mißstände sind nicht zu verkennen, man kann
sie aber nicht einfach beseitigen, wenn man die Gemeinden
nicht drücken will. Der Abg. Selkmann  übersieht, daß es
sich in erster Linie hier um die Instandsetzung handelt, erst
in zweiter um die Unterhaltungsarbeiten. Man wird somit
zunächst ganz gut im Trockenen arbeiten können. Man muß
dem Gemeinderath überlassen, wie er sich entscheiden will.
Wo es sich um Unterhaltungsarbeiten handelt, wird er Aus-
Verdingung beschließen können, falls er vermeiden will, daß
die Reihepflichtigen im Nassen arbeiten.

Abg. Rüdebusch: Soweit ich unterrichtet bin, stimmen
die Wünsche der Gecstbewohner mit dem Mehrheitsantrag
überein. Wege, die nach Jnkrafttretung der Wege-Ordnung
durch Ausverdingung unterhalten wurden, unterhält man jetzt
in einigen Gegenden wieder mit gestimmter Hand, weil die
Grundbesitzer darauf drangen. Man muß dem Gemeinderath
die Entscheidung überlassen, und kann man dies, glaube ich,
ohne große Opfer thun. Die Arbeitsverschwendungbeim Reihe¬
dienst läßt sich freilich nicht ganz wegleugnen, doch kann man
mit guter Kontrolle derselben abhelfen. Sind die Arbeiten
schlecht besorgt, so kann man von tüchtigen Arbeitern den
Mangel nachbessern lassen. In schlechtem Stand werden die
Wasserzügc darum nicht sein. Der Vergleich mit den Mar¬
schen paßt nicht auf die Verhältnisse der Geest.

Abg. Brörmanu : Ich bin für den Mehrheitsantrag,
ohne die Motive der Mehrheit zu theilen und stimme nicht
mit der Minderheit überein, deren Motive ich als richtig an¬
erkenne. Die betr. Arbeiten werden besser durch Ausverdin¬
gung, als durch Reihedienst besorgt. Ich traue aber den Ge¬
meinden selbstständiges Urtheil genug zu, daß sie selbst das
Richtige finden werden. An 2 Stellen, wie ich weiß, sah
man bei Gemeindetheilungen selbst ein, daß es richtig sei alle Ar¬
beiten auszuverdingen. Läßt man den Gemeinden für die
Wasserarbeit die Wahl, so werden sie auch hier von selbst
auf den richtigen Schluß kommen.

Abg. Pancratz : Nach den Auseinandersetzungen des
Abg. Selkmann  brauche ich nur noch hervorzuheben, daß
die Instandsetzung und erste Herstellung, wie bei den Wegen,
auch bei den Wasserzügen am aller Besten durch Verdingung
sich wird erreichen lassen. Bei den Arbeiten zur Unterhaltung

kann man die Wahl eher mit der Mehrheit des Ausschusses
den Gemeinden überlassen. — Die baaren Ausgaben kann ja
Jeder vermeiden, indem er selbst bei Verdingungen als An¬
nehmer anftritt. Man kann die Verdingungen in verschiedenen
Abtheilungcn vornehmen.

Abg. Rüder : Ich bin für die Minderheit, weil der
Mehrheitsantrag einmal unpraktisch  ist und dann auch
ungerecht,  weil sich keine Arbeitseintheilung treffen läßt,
ohne den kleinen Mann zu schwer zu treffen. Für die größeren
Stellen mit größerem Reinertrag macht die Mehr-Belastung
in den Fällen, wo der für jedes Arbeitsmaaß gesetzte Rein-
crtragsbetrag nicht glatt aufgeht, nur wenig aus, der kleine
Mann mit seinem kleinen Grundstück mit wenig Thalern
Reinertrag wird durch solches Nichtaufgehen beider Verhält-
nißzahlen aber häufig sehr hart und sehr viel höher belastet
sein. Zudem sitzen die größeren Grundbesitzer in der Ge¬
meindevertretung, die kleineren können sich gar nicht gegen eine
sie bedrückende Vertheilung der Naturalarbeit wehren.

Unpraktisch  ist der Antrag, weil man bei Ausverdin¬
gung bei weniger Arbeit bessere Resultate erreicht. In der
Arbeit bei Ausverdingung wird Nichts verdorben. Man muß
nicht durch das Gesetz die Leute darauf Hinweisen, ihr Geld
wegzuwerfen. Bei Naturalarbeit bekommt die Gemeinde
schlechte Arbeit bei Verschwendung der doppelten Arbeitskraft,
wo man mit der einfachen auskommen könnte, und wirft ihr
Geld weg. In den Marschen wäre m. E. die Reihcarbeit
noch viel eher ausführbar. Die Wasserzüge haben dort wenig
Gefälle und es kann Jeder sehen, ob sie breit und tief genug
sind. Auf der Geest ist das Gefälle des Wassers erheblich,
die wellenförmige Form des Bodens erschwert den Ueberblick, eS
muß nach künstlichem Nivellement gearbeitet werden. Da können
die Reihehofsdienstleutenur nichtsnutzige Arbeit liefern. Tüch¬
tige eingeübte Arbeiter werden nach Nivellement richtig arbeiten
und sich nicht um einen Zoll versehen. Sonst braucht man
ja nur beim Abnehmen der Arbeit ihnen einen entsprechenden
Abzug zu machen, was beim Reihedienst nicht möglich ist.

Abg. Selkmann II .: Es wird allgemein anerkannt, daß
vom allgemeinen Standpunkt ans die Rcihearbeit verwerflich
ist, weil sie wirthschaftlich theurer und schlecht ist.

Als praktischen Gesichtspunkt für den Antrag macht man
geltend, daß manchmal die Arbeitskraft sich sonst nicht ver-
werthen lasse. Man übersieht aber dabei, daß Viele keine
eigene Arbeitskraft übrig haben und dann für schweres Geld
einen Tagelöhner engagiren müssen für eine doppelt und drei¬
fach längere Zeit, als in der bei Ausverdingung die Arbeit
beschafft werden könnte.

Bei der Instandsetzung kann doch nicht immer, wie der
Abg. von Schrenck meint, im Trocknen gearbeitet werden.

Es existiren viele Gewässer ohne den erforderlichen Be¬
stick, da muß doch im Wasser die Arbeit geschehen. Ich muß
daher bei meinen Behauptungen bleiben. Bei Unterhaltungs¬
arbeiten gilt es auch Bäche mit sumpfigen Ufern zu unter-



133

halten. Die Leute arbeiten dann am Wasser entlang und
zertreten das Ufer. Sie ruiniren so Wohl zehnmal mehr,
als sie nützen. Die Reihearbeit ist so verkehrt, daß man sie
geradezu ausschlicßcn muß. Es ist eine Ungerechtigkeit, daß
man beim Reihcdienst oft Einzelne erst Iftz Stunden laufen
lassen muß, ehe sie zur Arbeit kommen. Diese müssen mehr
Zeit noch auf die Wege, als auf die Arbeit verschwenden.

Auch Diejenigen, welche für den Reihedienst bei Wege¬
arbeiten sind, wo er ja theilwcise stattfindet und auch einiger¬
maßen auSreichen mag, müssen doch hier gegen denselben sein.
Bei der Wasserarbeit liegen die Umstände ganz anders. Die
Natur dieser Arbeit schließt den Reihedienst aus. Die Wasser¬
züge müßten bei demselben bald in sehr schlechten Zustand
versinken.

Abg. Rüdebusch: Wollte der Abg. Rüder  die kleinen
Leute auf der Geest fragen, ob sie lieber Ausverdingung oder
Reihedienst wollten, so würde er überall hören, daß sie viel
lieber zu gelegener Zeit die Arbeit selbst leisten wollen, als
daare Geldbeiträge zahlen. Ich weiß das aus Erfahrung
und von verschiedenen Gemeinden. Die Unterhaltungsarbeitcn
kommen hier gar nicht in Betracht, die haben die Uferanlieger
und nicht die Gemeinde zu besorgen.

Abg. Russell: Der Antrag ist nicht so gefährlich, wie
behauptet wird. Er will nur die Gemeinden nicht bevor¬
munden, gerade diesen  Weg einzuschlagen. Es handelt sich
um die principielle Frage , ob man die Gemeinden zwingen
will, ihre Lasten auf eine Weise zu tragen, die ihnen vielleicht
nicht ansteht. Ich halte die Ausverdingung auch für das
Richtigere, aber ich will nicht diesen Zwang. Finden die Ge¬
meinden, daß sie beim Reihedienst Schaden leiden, so werden
sie. die Instandsetzung und Unterhaltung in Zukunft von selbst
ausverdingen. Und wenn auch die Ausverdingnng gewöhnlich
das Richtigere ist, so gibt es doch Ausuahmefälle. Im Amte
Friesoythez. B . war durch Ausverdingung Niemand  für
die Arbeit zu bekommen. Durch Reihearbeit können sie dort
oft nur ihre Wege im guten Zustande erhalten. So arg braucht
auch die Reihearbeit nicht betrieben zu werden, wie sie der
Abg. Selkmann  darstellt . Man braucht nicht gleich die
ganze Mannschaft anfzubieten und kann sich darauf beschränken,
nur Einige zu laden.

Wir müssen uns hier ausschließlich vom Princip der
Selbstbestimmung der Gemeinden leiten lassen; wir müssen
unsere Gemeinden daran gewöhnen, in eigenen Angelegenheiten,
wozu doch gewiß auch die Sorge für die Wasserzüge gehört,
selbst zu urtheilen und die Beschlüsse zur Tragung oder Auf¬
bringung der Kosten zu fassen.

Abg. Rüder : Ich will noch gegen den Abg. Rüdc-
bujch  bemerken, daß es bei einer solchen Umfrage, ob die
Rute für Neihearbeit oder Ausverdingnng sind, sehr auf die
Fragestellung ankommt. Frage, ich sie, ob sie Geld zahlen
wollen oder die Arbeit selbst thun, so werden sie antworten.,

wie der Abg. Rüde dusch  angab ; frage ich sie aber, ob sie
lieber5 gs. zahlen oder für 15 gs. Arbeitslohn opfern wollen,
so wird die Antwort anders lauten.

Die erste Instandsetzung wird gleich schlecht ausfallen,
wenn nicht ausverdungen wird. Wenn überhaupt etwas
Rechtes aus der Sache werden soll, dann dürfen wir hier
nicht die freie Selbstbestimmung betonen. Sie ist ein hohes
Gut, wenn die Interessen der Einzelnen richtig vertreten sind.
Hier liegt aber diese Voraussetzung nicht vor.

Schluß der Debatte.
Antrag 30 wurde angenommen.
Hierauf begann die Debatte über Art. 10 Z. 2 und 3

und die Ausschußanträge 31, 32, 33, 34, welche lauteten:
Antrag Nro. 31.

nach Z. 1 einen neuen Paragraph einzuschalten:
„§. 2 a. Ist die Anlage einer neuen oder die er¬

hebliche Bestickerweiterungeines bestehenden
Wasserzuges für einzelne Theile der Ge¬
meinde oder für einzelne Grundbesitzer mit
erheblich größerem Nutzen verbunden, als
für die übrigen, so können die bei der An¬
lage vorzugsweise berheiligten Grundstücke
auf Beschluß des Gemeinderathes zu einem
ihrem Nutzen entsprechenden außerordent¬
lichen Beitrage pro Juck der Fläche heran¬
gezogen werden.

d. In Ermangelung einer gütlichen Verein¬
barung zwischen den betheiligten Besitzern
solcher Grundstücke und dem Gemeinderathc
über die Höhe deS Beitrags und die Art
seiner Vertheilung aus die einzelnen Grund¬
stücke, sind vom Amte sowohl die Erstere,
wie auch die Letztere, auf Grund einer vom
Bezirksabschätzer, Gemeindeabschätzer und
unter Mitwirkung des Fortschreibungsbe-
amten an Ort und Stelle vorzunehmenden
Schätzung, nach Anhörung des Gemeinde¬
raths und der Bctheiligten über das Er¬
gebnis) der Schätzung, festzustellen/'

Antrag Nro. 32.
der Landtag nehme den Z. 2 als Z. 3 an.

Antrag Nr. 33.
der Z. 3 wird Z. 4 und erhält den Zusatz am
Schluß, nach: „zu den Kosten" „und Leistungen, soweit
nicht besondere Verpflichtungen bestehen, ausgenommen."

Antrag Nro. 34.
Der Landtag nehme den Art. 10 mit den beschlossenen
Abänderungen an.

Abg. Selkmamr II . : Nach Antrag 31 sollen dem größeren
Nutzen für einzelne Grundbesitzer größere Beiträge entsprechen.



134

Unter A. findet sich aber die Bestimmung: Diese letzteren
sollten pro Zück der Fläche berechnet werden, ohne daß dieser
anscheinende Widerspruch in den Motiven seine Erklärung
fände. Der Beitrag nach Jückzahl würde nicht dem Nutzen
entsprechen, der sich auch nach vielen anderen Verhältnissen
richtet und auch mit nach diesem bestimmt werden muß. Rich¬
tig erscheint es: den Nutzen zu ermitteln und dann diesem
Nutzen entsprechende Beiträge festzustellen. Ich stelle den
Antrag:

im Antrag 31 8nb a,. werden die Worte „pro Juck
der Fläche" gestrichen.

Abg. Rüder: Aus den Motiven geht hervor, daß der
Ausschuß verschiedene Klassen derjenigen Terrains, die einen
besonderen Vorzug genießen, gebildet wissen will; innerhalb
dieser Klassen konnte man sich bei Normirung der Sätze des
Beitrags doch nur nach der Jückzahl richten.

Abg. Selkmauu II : Das steht aber nicht im Antrag.
Diesem gemäß würde nur die Fläche entscheiden und bliebe das
vom Ausschuß eigentlich Gewollte ausgeschlossen.

Abg. von Schrenck: Ich will nur auf die Worte des
Antrags Hinweisen: „dem Nutzen entsprechenden Beitrag."
Erst muß demnach der Nutzen geschätzt werden und erst dann
in den nach dieser Schätzung gebildeten Klassen die Größe
maßgebend sein.

Abg. Strackerjan III. . Auch ich habe mir eine andere
Vorstellung von dem, was der Ausschuß mit seinem Antrag
wollte, gemacht. Aber auch die eben gegebene Aufklärung
beseitigt nicht alle Bedenken. Tie Eintheilung in Klaffen nach
dem Nutzen kann dahin führen, daß jeder Einzelne für sich
eine Klasse bildet. Dann entscheidet ganz ausschließlich die
Größe der Grundstücke. Von dem Selkmann ' scheu  Antrag
find keine derartigen Unzuträglichkeiten zu erwarten.

Abg. Russell: Der Beitrag sollte nach der Ansicht des
Ausschusses nach dein Nutzen im Verhältniß zur Größe des
Landes, von dem der Besitzer den Nutzen zieht, berechnet
werden. Da aber solche Zweifel entstehen, muß sich der Aus¬
schuß eine bestimmtere Fassung für die 2. Lesung Vorbehalten.

Der Antrag des Abg. Selkmann  II . wurde ange¬
nommen, ebenso der Antrag 31 mit der beschlossenen Aende-
rung und die Anträge 32, 33, 34.

Hieraus wurde die weitere Verhandlung über diesen
Gegenstand der Tagesordnung wegen der vorgeschrittenen Zeit
für diese Sitzung ausgesetzt.

Es war ein selbstständiger Antrag vom Abg. Schomann
und Genossen eingegangen, folgenden Inhaltes:

Der Landtag wolle Großherzogliche Staatsregierung
ersuchen, darauf Bedacht zu nehmen, daß die aus der
Französischen Zeit hcrstammende im Fürstenthum Bir¬
kenfeld geltende Bestimmung des Kaiserlichen Decrets

vom 23. Prairial des Jahres XII. (1. Band Serie
IV. deS Bulletin äs I-ois äo I'empiro Iravtzuise
Tit. VI. Nro. 15,) welche in der Uebersetzung folgen¬
dermaßen lautet:

„In denjenigen Gemeinden, in welchen man sich zu
verschiedenen Confessionen bekennt, muß jede Con-
fession einen besonderen Beerdigungsplatz haben, und
in den Fällen, wo nur ein einziger Gottesacker da
sein sollte, soll man ihn durch Mauern, Gehölze
oder Gräben in so viele Theile eintheilen, als ver¬
schiedene Confessionen da sind, mit einen besonderen
Eingang für jede, wobei man den Raum nach der
Anzahl der Einwohner jeder Confession abzumeffen
hat;«

entweder ganz aufgehoben oder doch zeitgemäß modi-
flcirt werde.

Motive.

Die obcngedachte Bestimmung, welche die unbedingte
Trennung der Bcgräbnißplätze nach Confessionen ausspricht,
führt zu Unzuträglichkeiten und Härten, insbesondere dann,
wenn die Angehörigen der verschiedenen Confessionen in
einer Gemeinde eine solche Trennung nicht wollen; vor
Allem aber kann jene Bestimmung in den Gemeinden die
verderblichsten Folgen haben, in denen viele gemischte Ehen
Vorkommen.

Wie wenig die erwähnte Vorschrift der Ansicht der Be¬
völkerung des Fürstenthums entspricht, geht daraus hervor,
daß bis jetzt wenigstens in den Städten Birkenfeld, Idar
und Oderstein thatsächlich eine solche Trennung nicht statt¬
gefunden hat.

Veranlaßt ist dieser Antrag durch den Umstand, daß
augenblicklich die Stadt Idar , welche einen neuen Kirch¬
hof angelegt hat, auf Antrag des katholischen Pastors in
Oberstem trotz des einmüthigen Widerspruchs der prote¬
stantischen und katholischen Gemeindemitglieder, von der
Provinzialregieruug auf Grund des vorerwähnten Decrets
angewiesen ist, die vorgeschriebene Trennung der Begräb-
nißplätze einzurichten.

Mgoröse Vorschriften, wie sie bas fragliche Decret
enthält, stehen mit dem Zeitgeist nicht im Einklänge und
bedürfen einer wesentlichen Modifikation. Da die kaiser¬
lichen Decrete der hervorgehobenen Art nur einzelne Be¬
stimmungen enthalten und mit der übrigen französischen
Gesetzgebung in keinem organischen Zusammenhang stehen,
so kann die beantragte Aufhebung oder zeitgemäße Ab¬
änderung ohne Verletzung eines wesentlichen PrincipS des
französischen Rechts geschehen.

Der Landtag beschloß ihn in Betracht zu ziehen und
zeigte sich einverstanden, daß derselbe nicht zunächst einem Aus-
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schuß zu überweisen sei. Der Vorsitzende machte bekannt, daß
die nächste Sitzung am Donnerstag, den 16. Juli , 10 Uhr
Morgens stattfinden solle.

Tagesordnung: , ^ ^
1) Wahl von 5 Mitgliedern zu den vom Stcmtsntini- " v

sterium vorgeschlagenen Konferenzen.

- ' r 7- ^ ' ' '

2) Fortsetzung des Ausschußberichts, betr. Entwurf einer
Wasserordnung für das Herzogthum Oldenburg.

Schluß der Sitzung: 1 Uhr Nachmittags.
; Der Berichterstatter:

Mosen.

3'
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3. Versammlullg des XV.Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Zwölfte Sitzung.

Oldenburg , den 16. Juli 1868 . Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung: 1) Wahl von fünf Mitgliedern zu den von der Staatsregierung rücksichtlich der vom Landtage abgelehn¬
ten Steuervorlagen beantragten Conferenzen.

2) Fortsetzung der Berathung über den Entwurf einer Wasserordnung für das Herzogthum Oldenburg.

Vorsitzender: Präsident L entz.

Am Ministertisch: Regierungscommissar Jansen.
Der Schriftführer Tantzen  verliest das Protokoll der

letzten Sitzung; dasselbe wird vom Landtage genehmigt.
Präsident: Den gestern vomAbg. Ahlhorn  gestellten

dringlichen Antrag, betreffend Aufnahme einer Anleihe von
140,000 Thlr., habe er sofort der Staatsregierung mitgethcilt
mit dem Beifügen, daß der Landtag diesen Antrag bereits
angenommen habe. Es sei darauf noch gestern Abend Seitens
der Staatsregierung folgendes Schreiben eingegangen:

„Auf das Schreiben des geehrten Landtags von
heute, betr. einen vom Landtag angenommenen An¬
trag des Abg. Ahlhorn  und Genossen wegen Auf¬
nahme einer Anleihe, läßt die Staatsrcgierung erge¬
benst erwiedern, daß sie es nicht für gerechtfertigt er¬
achtet, zur Bestreitung der hier fraglichen Ausgaben
eine Anleihe aufzunehmen."

Es sei ferner eingegangen ein Schreiben deS Direktoriums
des Handels- und Gewerbevereins, mit welchem dasselbe zur
Vertheilung unter die Landtags-Mitglieder 50 Exemplare des
Jahresberichts des Handels- und Gewerbevereins übersandte.

Das Schreiben geht nach Verlesung desselben aä aeta;
die Jahresberichte sollen vertheilt werden.

Tagesordnung:
I. Wahl von fünf Mitgliedern der von der

Staatsregierung rücksichtlich der vom Landtage
abgelehnten Steuervorlagen beantragten Con¬
ferenzen.

Nachdem der Präsident zuvor darauf aufmerksam gemacht,

daß nachZ. 114 der Geschäftsordnung die zu wählenden5
Conferenzmitglieder einzeln  nach absoluter Stimmenmehr¬
heit zu wählen seien und deswegen jedesmal nur ein Name
auf den Stimmzettel zu setzen sei, werden in den einzelnen
Wahlgängen gewählt:

1) der Abg. Ahlhorn  mit 31 Stimmen von 39 abge¬
gebenen Stimmen. (Von den übrigen8 Stimmen
fallen auf den Abg. Hullmann 5, Lentz2, Rus¬
sell  1 Stimme.)

2) der Abg. Müller  mit 29 von 38 abgegebenen Stim¬
men. (Außer ihm erhalten davon die Abgg. Hull¬
mann 8, Oetken  II . 1 Stimme.)

3) der Abg. Oetken  II . mit 27 von 41 abgegebenen
Stimmen. (Außer ihm erhalten davon die Abgg.
Hullmann 11, Müller 1, Tantzen  1 . undRus-
sell  1 Stimme.)

4) der Abg. Russell  mit 26 von 39 abgegebenen Stim¬
men. (Außer ihm erhalten davon die Abgg. Hull¬
mann 10, Tantzen 2 und Ramien  1 Stimme.)

5) der Abg. Tantzen mit 28 von41  abgegebenen Stim¬
men. (Außer ihm erhalten davon die Abgg. Hull¬
mann 10, Russell  2 , Lentz1 Stimme.)

Damit ist die Wahl beendigt.
2. Fortsetzung der Berathung über den Ent¬

wurf einer Wasserordnung für das Herzogthum
O ldcnbnrg.

Die Berathung wird beim Artikel 11 des Entwurfs,



wo sie in der vorigen Sitzung abgebrochen worden, wieder
ausgenommen.

Zu Art. 11 Z. 1 beantragt der Ausschuß im Anträge:
Nro. 35:

unter Bezugnahme auf die im Art. 1. H. 3 zu o. be¬
fürwortete Streichung der ähnlich lautenden Bestim¬
mungen, den Zusatz:

«die bestehende Verpflichtung der Stadt Oldenburg
zur Unterhaltung gewisser Strecken der Hunte wird
durch diese Bestimmung nicht geändert."

Der Antrag wird ohne Debatte angenommen.
Zn Art. 11 ß. 2 ff. liegen die Ansschußanträge Nro. 36

bis 41 vor; dieselben lauten:
Antrag Nro. 36.

in Z. 2r>, statt: »Aufränmungsufers" einfach„Users"
zu setzen und dem Satzen.. folgende Fassung zu geben:

>>a. Die Reinhaltung der Uferdossirung und des
Ufers von Schilf, Answurf und Räumerde und
sow eit er forderlich  von Bäumen und Gesträuch."

Antrag Nro. 37.
8- 2 zu o. werde eingeschaltet nach: »das Abstechcn
der Anlandungen" „Einscnkungen".

Antrag Nro. 38.
der Landtag nehme sub ä. folgende Bestimmung aus:

ä. die Verpflichtung des Uferanliegers zur Land¬
abtretung, zu kleineren Verbreiterungenund Be¬
gradigungen.

1) Diese unentgeltliche Abtretung hat bis zum
Betrage von einer Quadratruthe Catastermaaß
auf je Hundert Fuß Uferlänge, ohne Rücksicht
darauf, an welcher Stelle und in welcher Form
die Abtretung erforderlich wird, zu erfolgen.

2) Der Useranlicger soll jedoch für jede zusam¬
menhängende Landabtretüng, wenn solche auch

> nur an einer Stelle die Breite von 4 Fuß
überschreitet, entschädigt werden.

3) Eine derartige Landabtretung kann von dem¬
selben Grundstück der Länge der Uferstrecke nach,
nur einmal unentgeltlich verlangt werden.«

Antrag Nro. 39.
der Landtag nehme folgenden neuen tz. 5 an:

»8- 6. Auf Beschluß des Gemeinderaths kann die
Unterhältungslast gewisser Wasserzügc oder von
Strecken derselben nach Daumenrecht geregelt werden."

Antrag Nro. 40.
der Landtag füge dem Art. 11 hinzu:

„Z. 6. Ocffentlichc Wasserzüge, welche an Wegen
entlang führen(Art. 25 tz. 5 der Wegcordnung),
sind, wenn ihr Bestick die doppelte für Weggräben
im Art. 62 der Wegeordnung vorgeschriebene Breite
übersteigt, von dem Wegepflichtigen in halber Breite
und Tiefe, sonst nach den Bestimmungen derWege-

Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

ordnung in der für Weggräben regelmäßigen Breite
und Tiefe zu unterhalten.«

Antrag Nro. 41.
der Landtag nehme den Art. 11 mit den beschlossenen
Abänderungen an.

Diese Anträge werden nach einander ohne Debatte an¬
genommen.

Zu Art. 12 werden die Ausschnßanträge Nro. 42 und
43, welche dahin gehen:

Antrag Nro. 42.
Z. 2 der Regierungsvorlage zu streichen und An¬
nahme der nachstehenden Fassung des

Z. 2. a. Wird der Uferschuh zur Erhaltung des
Besticks des öffentlichen Wasserzuges noth-
wcndig, so hat der Landanlicger denselben
zu beschaffen, cs sei denn, daß das Grund¬
stück dadurch unverhältnißmaßig belastet
wird.

b) Ist dies der Fall, so sind die das billige
Maaß der Verpflichtung des Uferanliegers
überschreitenden Leistungen und Kosten von
der Gemeinde zu übernehmen,

v) Wird das Bedürsniß des Uferschutzes durch
besondere Anlagen(Stauanlagen rc.) her¬
vorgerufen, so liegt den Inhabern der Letz¬
teren die Verpflichtung des Uferschutzes ob.

Antrag Nro. 43.
der Landtag nehme den Art. 12 mit den beschlossenen
Abänderungen an.

zu Art. 13 die Ausschußanträge Nro. 44 bis 47, dahin
lautend:

Antrag Nro. 44.
die Bestimmungen zu a, b, o und ä zu streichen und
wie folgt zu fassen:

n) Das Usergrundstück und soweit nothwendig auch
andere Grundstücke dürfen ohne Entschädigung
des Besitzers zum Zweck der Aufsicht und
der Aufräumung des Wasserzuges, sowie bei
Uferschutzarbeiten betreten und befahren, auch
zum Transport und zur Lagerung von Materia¬
lien für solche Zwecke benutzt werden.

d) Müssen diese Verrichtungen zu einer Zeit, in der
die Grundstücke noch nicht mit Früchten bestellt
sind oder bei Grünländcreien während der Zeit
vom 1. Mai bis 1. September vorgenommen
werden, so hat der Besitzer Anspruch auf volle
Entschädigung der entzogenen Nutzung.

e) Gebäude dürfen ohne Genehmigung des Amtes
bei größeren Flüssen und Canälen nur in einer
Entfernung von 10 Fuß, bei kleineren Wasser-
zügen von 5 Fuß von dem oberen Rande der
Uferdossirung errichtet werden. Die vorhande-

18



138

nen sind, wenn es nothwendig befunden wird,
auf Beschluß des Gemeinderaths und nach An¬
ordnung des Amtes gegen Entschädigung zu-
rückzusetzen. Gegen den Beschluß des Gcmeinde-
raths kann die Regierung die Zurücksetzung sol¬
cher Gebäude verfügen.

cl) Bei Jnstandsetzungsarbeiten muß jeder Uferanlie¬
ger ans seinem anstoßenden Grundstück die vor¬
läufige Ablagerung und spätere Verschlichtung
des ausgeworfenen Schlammes, der Räumerde
u. s. w. in möglichst unnachtheiliger Weise dul¬
den, doch soll ihm für den daraus erwachsenden
Schaden Entschädigung zu Theil werden."

Antrag Nro. 45.
der Landtag streiche den8- 2 dieses Artikels, als durch
jene Beschlüsse überflüssig.

Antrag Nro. 46.
im 8- 5 zu streichen: „und das Abräumungsufer"
und statt dessen zu setzen: »gegen das Nachbargrund¬
stück".

Antrag Nro. 47.
der Landtag nehme den Art. 13 mit den beschlossenen
Abänderungen an.

zu Art. 14 die Ausschußanträge Nro. 48 und 49, dahin
lautend:

Antrag Nro. 48.
Artikel 14.

Z. 3. a) Wird bei solcher Anlage ein vorhandener pri¬
vativer Wasserzug zur Herrichtung des öffent¬
lichen Wasserzuges benutzt, so soll eine Ent¬
schädigung des Besitzers für solche Abtretung
nur in soweit eintreten, als nachweisbar durch
dieselbe dem Besitzer ein erheblicher Nachtheil
erwächst.

b) Die bei den Einweisungen, den Gemeinheits¬
und Markentheilungen bestimmten Grundstücken
auferlegte Verpflichtung, ihre privativen Ab¬
wässerungsanstalten und Befricdigungsgräben,
oder den zur Herrichtung öffentlicher Wasser¬
züge später etwa erforderlichen Grund und Bo¬
den jederzeit ohne Entschädigung abtrcten zu
müssen, wird durch vorstehende Bestimmung
unter a. nicht aufgehoben.

Antrag Nro. 49.
der Landtag nehme den Art. 15 mit den beschlossenen
Abänderungen an.

in der angegebenen Reihenfolge gleichfalls ohne Debatte an¬
genommen und im Art. 14 der 8. 3 dem Anträge des Aus¬
schusses gemäß gestrichen.

Desgleichen werden zu dem Art. 15 die Ausschußanträge
Nro. 50 bis 53, welche dahin gehen:

Antrag Nro. 50.
daß Wort »und" zu streichen und von da ab den
Satz wie folgt zu fassen:

»—, jede Benutzung jedoch, welche das Wasser zu
diesem Zweck verdirbt, verboten, cs sei denn, daß
solche zu gewerblichen Zwecken geschehe, in welchem
Falle eine amtliche Regelung der Benutzung des
Wassers, soweit erforderlich, einzutreten hat."

Antrag Nro. 51.
in der zweiten Zeile hinter dem Worte »Erlaubniß«
einzuschalten: „der Behörde, welcher die Schaumig
obliegt".

Antrag Nro. 52.
dem Artikel im 8- 5 noch den Grundsatz einzufügen:

— 8. 5. An öffentlichen Wasserzügen können Pri¬
vatrechte(Wafferservituten) ferner nicht erworben
werden."

Antrag Nro. 53.
der Landtag nehme den Art. 15 mit den beschlossenen
Abänderungen an.

zu dem Art. 16 die folgenden Ausschußanträge:
Antrag Nro. 54.

Art. 16 a.
Benutzung zur Entwässerung,

tz. 1. Die Abführung des Ober- oder Grundwas¬
sers von Grundstücken in die öffentlichen Wasserzüge
ist Jedem gestattet.

Der Genehmigung der Behörde, — welcher die
Schaumig obliegt, bedarf es jedoch, wenn zu solchem
Zweck Veränderungen an den öffentlichen Wasserzügen
oder deren Ufer getroffen, oder größere Wasserbehälter
(Teiche, Seen rc.) in die öffentlichen Wasscrzüge ganz
oder theilweisc abgclassen werden sollen. -

8- 2. Die Abführung von solchem Wasser in die
öffentlichen Wasserzüge, welches für den Gemeingebrauch,
die Fischerei oder die landwirthschaftliche Benutzung
schädliche Stoffe enthält, kann vom Amte untersagt
werden.

Antrag Nro. 55.
Art. 16 b.

Zur Bewässerung.
8- 1. Die Ableitung des Wassers aus den öffent¬

lichen Wasserzügen zur Bewässerung darf nicht ohne
Genehmigung des Amtes geschehen.

8- 2. Bei der Ertheilung der Genehmigung ist
dahin zu sehen, daß die Waffernutzung in möglichst
vortheilhafter Weise Anwendung sinket.

8- 3. Die Inhaber von Triebwerken haben gegen
die Ableitung kein Widerspruchsrecht, wenn der Betrieb
derselben durch Letztere nicht beeinträchtigt, oder wenn
das zur Bewässerung abgeleitete Wasser oberhalb des
Triebswerks wieder in den Wasserzug eingeleitet wird.
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H. 4. Einzelne Grundbesitzer, welche durch die
Stauanlage an ihrem Grundstück einen Nachtheil er-
leiden, haben kein Widerspruchsrecht gegen die Aus¬
führung derselben, jedoch einen Anspruch auf Entschä¬
digung.

8- 5. Enteignungen zum Zweck der Ausführung
einer solchen Anlage sind nur zulässig, wenn nach dem
Urtheil von Sachverständigen feststeht, daß von der¬
selben ein überwiegender landwirthschaftlicher Nutzen
zu erwarten ist.

Antrag Nro. 56.
Art. 16 e.

„In zweifelhaften Fällen sollen die Interessen der Ent¬
wässerung denen der Bewässerung, die Interessen der
landwirthschaftlichcn Benutzung denen der gewerblichen
Benutzung des Wassers Vorgehen.«

Antrag Nro 57.
Im Z. 1. in Zeile4 statt: „des Amtes" zu setzen:
„der Behörde, welcher die Schaumig obliegt."

ohne Debatte angenommen.
Zu dem Ausschußantrage Nro. 58 (zu Art. 16 8- 3),

welcher solgendermaaßen lautet:
Antrag Nro. 58.

im ß. 3 den zweiten Satz von: „Die Entfernung—
beeinträchtigt wird» ganz zu streichen und am Schluß
des Z. hinzuzufngen: „Die Beseitigung und Beschrän¬
kung dieser Art von Stauanlagen regelt sich nach Art. 20.

stellt der Abg. Rüder  den Verbcsserungsantrag:
an Stelle des Art. 16 8- 6 der Regierungsvorlage
werde folgender8- 3 gesetzt:

„Stauanlagen zur Ausübung der Fischerei bedürfen
der Genehmigung des Amtes. — Die Entfernung
bereits vorhandener auf privatrechtlichem Titel be¬
ruhender kann von der Regierung angeordnet werden,
wenn das öffentliche Interesse durch sie beeinträchtigt
wird. Die Bestimmungen der Artikel 17 und 18
finden auf diese Stauanlagen keine Anwendung. —
Die Beseitigung und Beschränkung dieser Art von
Stauanlagen regelt sich nach Art. 20."

Dieser Antrag wird unterstützt.
Abg. Rüder : Zur Begründung der von ihm vorge-

schlagcnen Abänderung wolle er nur bemerken, daß, wenn der
zweite Satz von „Die Entfernung- — — beeinträchtigt
wird», wie der Ausschuß Vorschläge, ganz gestrichen würde,
dann eine Entschädigung für solche Stauanlagen immer geleistet
werden müsse. Es empfehle sich aber, daß eine solche Entschädi¬
gung nur bei Entfernung solcher Stauanlagen zu leisten sei,
welche auf privatrechtlichem Titel beruhten und bitte er daher,
seinen Verbesserungsantrag anzunehmen.

Der Antrag des Abg. Rüder  wird angenommen und
ist durch dessen Annahme zugleich der Ausschußantrag Nro.58
abgelehnt.

Es wird hierauf der ganze Art. 16 mit den soeben be¬
schlossenen Aenderungen angenommen.

Zu Art. 17 gehen die Ausschußanträge dahin:
Antrag Nro. 59.

am Schluß des 8- 2 statt „Negierung" zu setzen:
„des Amtes».

Antrag Nro. 60.
der Landtag nehme den Art. 17 mit den beschlossenen
Aenderungen an.

Dieselben werden angenommen.
Zu Art. 18 sind vom Ausschüsse die Anträge Nro. 61

bis 65 gestellt. Dieselben gehen dahin:
Antrag Nro. 61.

im 8- !- erster Absatz ebenfalls wie im Art. 17 statt
„der Regierung" zu setzen„des Amtes".

Antrag Nro. 62.
zu b. nach„dieser Art" einzuschalten: „in Bezug auf
die Benutzung des Wassers".

Antrag Nro. 63.
zu o. in der zweiten Zeile nach dem Worte „Rach-
theilc" einzuschalten: „in Bezug auf die Benutzung
des Wassers".

Antrag Nro. 64.
im ß. 2 Zeile2 zu streichen: „Art. 8 8- 2 und 3«
und zu setzen: „Art. 8 II. 8- 2—4«.

Antrag Nro. 65.
der Landtag nehme den Art. 18 mit den beschlossenen
Aenderungen an.

Abg. Russell: Im 8- 2 des Art. 18 der Regierungs¬
vorlage heiße es: „kann die Genehmigung von der Regie¬
rung  sofort crtheilt werden". Das müsse consequent heißen:
„von dem Amte». Ebenso , wie man im ß- 1 die Regie¬
rung durch das Amt ersetzen wolle, müsse dies auch hier ge¬
schehen. Dies werde übrigens noch bei der zweiten Lesung
berichtigt werden können.

Abg. Selkmann 14: Der Ausschuß habe im Anträge
Nro. 63 vorgeschlagcn, daß die Bestimmung unter 8- 1 v.
des Entwurfs, „wenn dritte Personen, welchen durch die
Anlagen Nachthcile erwachsen, Entschädigung erhalten oder
gegen Schaden gesichert werden«, dahin näher präcisirt werde,
daß nicht wegen aller Nachtheile, sondern nur wegen Nach¬
theile,.-in Bezug auf die Benutzung des Wassers" Entschädi¬
gung gegeben werden müsse. Cr fei auch dafür, daß dies
näher angegeben werden müsse; er halte aber den Ausschuß-
antrag für zu eng. Es handle sich um Stauanlagen und
Triebwerke. Diese könnten einen Nachtheil für Dritte nicht
bloß bringen in Bezug auf die Benutzung des Wassers, son¬
dern auch hinsichtlich der Entwässerung. Auch ein Schaden,
den sie in dieser letzten Beziehung verursachten, dürfe nicht
ausgeschlossen werden: unzweifelhaft müsse wegen eines solchen
Schadens gerade so gut, wie wegen des andern entschädigt
werden.

18 «'
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Er stelle daher den Antrag:
„im Ansschußantrage Nro. 63 werde hinter „des
Wassers" hinzugefügt: „oder ans die Entwässerung."

Endlich wolle er sich in Bezug auf den Ausschußantrag
Nro. 64 die Bemerkung erlauben, daß dieser Antrag, der so
oft wiedcrkehre, völlig überflüssig sei. Immer, wo der Art. 8
angezogen werde, kehre vieser Antrag wieder. Diese durch
die Veränderung des Art. 8 nothwendig werdenden Aenderun-
gen zu erledigen, sei Sache des Berichts zur zweiten Lesung.
Er wolle daher anheimgeben, diesen sich später noch oft wie¬
derholenden Antrag bei der jetzigen Berathung auf sich beruhen
zu lassen. So stehen bleiben könne es doch nicht, weil die
Artikelzahl eine andere werden werde.

Abg. Rüder : Wenn der Landtag sich mit diesem letzten
Vorschlag einverstanden erkläre, so werde derselbe dem Bericht¬
erstatter und dem Ausschüsse nur willkommen sein, da dadurch
die ganze Arbeit abgekürzt werde.

Der Antrag des Abg. Selkmann  II . wird hinreichend
unterstützt und werden darauf die Ausschußanträge Nro. 61,
62, 63 und zu letzterem der Zusatz-Antrag Selkmann,  so
wie die Anträge 64 und 65 angenommen.

Zu Art. 19 des Entwurfs empfiehlt der Ausschuß im
Antrag Nro. 66:

Z. 1. in der ersten und zweiten Zeile die Worte:
„sei sic mit einem Triebwerke verbunden oder nicht"
als überflüssigen Zusatz zu streichen.

Antrag Nro. 67:
Z. 2 in der 2. Zeile hinter „sollen" einzuschalteu:
„vom Amte unter Mitwirkung des Technikers" (Art. 3
s - 2).

Antrag Nr. 68:
Z. 3 am Beginne der vierten Zeile vor: „erheblich
verringert wird" einzuschalten: „über das zu ihrem
Zweck Genügende hinaus begrenzt und somit."

Antrag Nro. 69:
Dem Z. 4 am Schluß folgenden Nachsatz zu geben:

„Ist dieselbe mit erheblichen Kosten verbunden und
erwächst aus ihr einzelnen Grundbesitzern ein beson¬
derer Nutzen, so können dieselben verpflichtet werden,
zu den Kosten einen Beitrag zu leisten, dessen Be¬
trag und Verkeilung nach den Bestimmungen des
Art. 10 Z. 2 zu ermitteln ist."

Antrag Nro. 70:
der Landtag nehme den Art. 19 mit den beschlossenen
Aenderungen an.

Abg. Paucratz : Der Ausschußantrag Nr. 68 wolle
hier den Fall, in welchem Entschädigung solle beansprucht
werden können, genauer präcisiren. Derselbe sei davon aus¬
gegangen, daß der Besitzer einer Stauanlage eine Entschädi¬
gung nur dann solle beanspruchen können, wenn durch die
Aenderungen der Staumaaße und Stauzeiten die Triebkraft
oder die bisherige Benutzung des Wassers zu sehr beschränkt

werde. Der Ausschuß wolle nun hinzufügen: „wenn die —
— Benutzung des Wassers „über  das zu ihrem Zwecke Ge¬
nügende hinaus begrenzt und somit" erheblich verringert werde."
Er wolle bemerken, daß dies „über — — — hinaus"
nicht ganz angebracht sei; eS solle dieser Zusatz eine Beschrän¬
kung enthalten und müsse es daher heißen: „unter re." Er
wolle indessen dieserhalb keinen Antrag stellen, sondern nur
dem Ausschüsse anheimgeben, dies bei der zweiten Lesung zu
berücksichtige».

Berichterstatter Rüder : Die Fassung dieses Zusatzes im
Anträge 68 sei ganz aus dem Entwürfe einer Wasserordnung
für Eutin herübergenommen worden. Der Ausschuß werde
indessen für die zweite Lesung das geäußerte Bedenken erledigen.

Die Ausschußanträge Nro. 66, 67, 68, 69, 70 werden
hierauf angenommen.

Zu Art. 20 des Entwurfs hat der Ausschuß folgende
Anträge gestellt:

Antrag Nro. 71.
Der Landtag ändere den Titel des Art. 20 dahin:

„Beschränkung und Beseitigung bestehender Stau¬
anlagen."

Antrag Nro. 72.
Der Z. 1. des Art. 20 werde wie folgt gefaßt:

Z. 1. Die Beschränkung oder Beseitigung be¬
stehender Wehre, Stau - und Triebwerke kann gegen
Entschädigung der Berechtigten auf Beschluß des
Gemcinderaths vom Amte verfügt werden, wenn das
Bedürfniß der Abwässerung es erfordert.

Gegen den Beschluß des Gemeinderaths kann
dieselbe nur von der Regierung verfügt werden.«

Antrag Nro. 73.
Ferner in der 4.Zeile nach dem Worte: „Triebkraft"
einzuschalteu: „unter das zu ihrem Zwecke genügende
Maaß zu beschränken und somit".

Antrag Nr. 74.
In der vorletzten Zeile des ß. 2 nach den Worten:
„aufKosten der Gemeinde" einzuschalten: „beziehungs¬
weise der besonders betheiligten Grundbesitzer gegen
Entschädigung des ihnen während der Aenderung ent¬
stehenden Verlustes, gestatten."

Antrag Nr. 75.
Der Landtag nehme den Art. 20 mit den beschlosse¬
nen Abänderungen an.

Abg. Selkmann II .: Der Entwurf spreche bei den hier
in Frage stehenden Anlagen nur von Stauanlagen und Trieb¬
werken. Der Ausschuß habe im Anträge Nro. 72 noch hin¬
zugefügt„Wehre«, ohne indessen diesen Zusatz weiter zu mo-
tivircn. Er habe nun immer geglaubt, daß jedes Wehr auch
eine Stauanlage sei; eS scheine ihm das im Begriff des
Wehres zu liegen, daß es stets eine Stauung herbeiführe.
Wenn dem nicht so sei, so möchte er um nähere Auskunft
über den Unterschied zwischen beiden bitten.



141

Wen» ferner der Ausschuß im Antrag Nro. 74 zu dem
tz. 2 des Entwurfs hinter »auf Kosten der Gemeinde" einzu¬
schalten Vorschläge„bezw. der besonders bethciligten Grund¬
besitzer« w., so halte er dies nicht für richtig, denn die beson¬
ders betheiligten Grundbesitzer seien hinsichtlich der Kosten, die
zu ihren Gunsten von der Gemeinde aufgewendet würden, der
Gemeinde gegenüber verpflichtet. Es gehöre dies also nicht
hierher und müsse, weil es zu Jrrthümern führen könne, ge¬
strichen werden.

Er stelle daher den Antrag:
im Anträge Nro. 74 werden die Worte: „beziehungs¬
weise der besonders bethciligten Grundbesitzer« gestrichen.

Berichterstatter Rüder : »Wehre« seien sehr häufig solche
Anlagen, die nicht gerade immer stauten, sondern oft, wie
z.B. bei der Fischerei, bloß dazu dienten, um daran die Fang-
Werkzeuge zu befestigen. Es falle daher dieser Ausdruck nicht
vollständig mit dem Ausdrucke„Stauanlage« zusammen. Eine
besondere Bezeichnung sei daher zweckmäßig, um auf solche
Fälle hinzuweisen. Die Einschaltung: »bezw. die besonders
deiheiligtcn Grundbesitzer", welche im Antrag Nr. 74 beantragt
sei, bitte er stehen zu lassen. Es sei wichtig, daß daraus hin¬
gewiesen werde, daß auch Diejenigen, welche auf solche Be¬
schränkungen drängen, zu Opfern herangezogen werden sollten.

Daß sie der Gemeinde gegenüber verpflichtet seien, sei
nirgends besonders ausgesprochen, wenn es nicht hier^durch
diese Bestimmung ausgesprochen würde.

Der Antrag des Abg. Selkmann II . findet keine hin¬
reichende Unterstützuug und werden darauf die Anträge Nro.
71—75 in der angeführten Reihenfolge nach einander ange¬
nommen.

Der Artikel 21 wird gemäß dem auf unveränderte An¬
nahme dieses Artikels gerichteten Ansschußantrage Nr. 76
angenommen.

Zu Art. 22 sind vom Ausschüsse folgende Anträge gestellt:
Antrag Nro. 77.

Der Landtag streiche im Art. 22 Z. 1. in der dritt¬
letzten Zeile das Wort »unzweifelhaft" als entbehrlich.

Antrag Nro. 78.
Im Art. 22 Z. 1 in der dritten Zeile hinter »be¬
zwecken" einzuschalten: „Canalanlagen im landwirth-
schaftlichen Interesse«.

Antrag Nr. 79.
Weiter wird bei K. 1 am Schluß folgender Zusatz be¬
antragt:

»— Verbindlichkeiten, welche vor der Erlassung
dieses Gesetzes zur Herstellung einer, größere Com-
plepe von Grundstücken umfassenden Ent- und Be¬
wässerungsanlage von dabei betheiligten Grundbe¬
sitzern eingegangen sind, werden in ihrer Geltung
durch dieses Gesetz nicht berührt.

Die weitere Entwicklung solcher Anlagen erfolgt
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes."

Antrag Nr. 80.
Der Landiag nehme den Art. 22 mit den beschlossenen
Abänderungen an.

Dieselben werden ohne Debatte angenommen; desgleichen
zu Art. 23 die Ausschußanträge Nr. 81 und 82, welche da¬
hin gehen:

Antrag Nro. 81.
In der ersten Zeile des Z. 2 des Art. 23 werde ge¬
strichen: »Bezirks-Wasserbaubcamte« und statt dessen
gesagt: »Techniker" (Art . 3 tz. 2).

Antrag Nro. 82.
Der Landtag nehme den Art. 23 mit dieser Abände¬
rung an.

Zu Art. 24 liegen folgende Ausschußanträge vor:
Antrag Nro. 83.

Im Art. 24 ß. 1 im Eingang nach: »die Regierung
hat" zu setzen: »soweit nöthig unter Zuziehung sach¬
verständiger Landwirthe oder sonstiger Sachkundiger«
und die Worte von: »durch die Weg- und — bis
Landwirthe" in Zeile 1 und 2 zu streichen.

Antrag Nro. 84.
Im 8- 2 unter ä. ist am Ende zu streichen: „hinsicht¬
lich Dritter" und zu setzen: »in Bezug auf die Rechte
Dritter".

Antrag Nro. 85.
Im §. 3. unter 5. in der vorletzten Zeile statt „be¬
steht" zu setzen: „sich hcrausstellt" und ebendaselbst
in der vorletzten und letzten Zeile zu streichen: „be¬
ziehungsweise Bonitäts-".

Seitens der Mehrheil des Ausschusses:
Antrag Nro. 86.

Folgenden Zusatz anzunehmen:
»Von je fünf zu fünf Jahren steht den Besitzern

von wenigstens ein Drittheil der Gesammtflächcder
Genossenschafts-Grundstücke das Recht zu, eine Re¬
vision der Beitragsclassen zu verlangen; solche wird
dann gemäß Art. 10 H. 2 ausgeführt und aus Grund
derselben der Beitragssuß neu sestgestellt.

Seitens der Minderheit:
Antrag Nro. 87.

Ablehnung jedes derartigen Zusatzes.
Seitens des ganzen Ausschusses:

Antrag Nro. 88.
Der Landtag nehme den Art. 24 mit den beschlossenen
Aenderungen an.

Es werden zunächst die Anträge Nr. 83—85 zurBera-
thung verstellt.

Abg. Selkmann II . : Der Art. 24 des Entwurfs be¬
stimme im Z. 2., daß die Regierung im Falle der Geneh¬
migung einer neu herzurichtenden Anlage »die Bedingungen
der Ausführung hinsichtlich Dritter"  zu bestimmen habe.
Der Ausschuß schlage im Anträge Nro. 84 vor, die Worte
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„hinsichtlich Dritter- zu streichen und dafür zu setzen„in
Bezug aus die Rechte Dritter." Dies sei jedoch zu eng ge¬
faßt. Es kämen nicht bloß die Rechte Dritter in Betracht,
sondern auch ihre Interessen . Wenn sie durch eine neue
Anlage in ihrem bisherigen landwirihschastlichenBetriebe ge¬
schädigt würden, so sei es ebenso wichtig, daß auch mit Rück¬
sicht hierauf die Bedingungen festgestellt würden. Er empfehle
daher, daß man es bei der allgemeineren Fassung des Ent¬
wurfs belassen möge.

Abg. Russell: Er müsse den Ausschußantrag empfehlen.
Es kämen nur die Rechte Dritter bei Ertheilung der Geneh¬
migung in Betracht; er wüßte nicht, warum auch noch die
Interessen Dritter besonders erwähnt werden sollten. Daß
der Ausschuß die Fassung: „hinsichtlich der Rechte Dritter"
vorgeschlagen habe, sei geschehen, weil dieselbe correcter sei,
als das bloße „hinsichtlich Dritter" im Entwürfe.

Abg. Selkmann II. : Er habe nicht vorgeschlagen, auch
noch»die Interessen Dritter" ausdrücklich zu erwähnen, son¬
dern nur, bei dem Entwurf zu bleiben, weil dessen Fassung
allgemeiner sei. Der Ausschuß beschränke die Bestimmung zu
sehr, was erhebliche Nachtheile für Dritte zur Folge haben
könne. Es handle sich hier um neue Anlagen, zu denen die
Regierung die Genehmigung ertheile. Dabei müßten auch die
Interessen unbetheiligter Dritter geschützt werden. Es könne
der Fall Vorkommen, daß Anlagen in Frage kämen, wodurch
ein Grundeigenthümer benachtheiligt werden könne, ohne daß
man sagen könne, daß seine Rechte gerade dadurch verletzt
würden. Um dies zu berücksichtigen, empfehle sich eine allge¬
meinere Fassung.

Regierungscommissar Jansen : Mit Beziehung auf die
Ausführungen des Abg. Selkmann  empfehle er die Annahme
des Regierungscntwurss. Durch die von der Regierung vor¬
geschlagene Fassung werde Alles gewahrt. Bei der Fassung
deö Ausschusses könnten sich die vom Abg. Selkmann  aus¬
gesprochenen Bedenken doch im einzelnen Falle in bedenklicher
Weise fühlbar machen.

Abg. Russell: Er habe nur gesagt, daß die Fassung
der Vorlage „hinsichtlich Dritter" nicht so correct sei, nicht
auch, daß der Abg. Selkmann „die Interessen Dritter" in
den Antrag ausgenommen haben wolle. Man habe sich bei
dem Ausdrucke des Entwurfs im Ausschüsse gefragt, was denn
eigentlich damit gemeint sein solle. Um dies deutlicher zu
machen, habe man den Ausdruck„Rechte Dritter" ausgenom¬
men. Dadurch seien„die Interessen Dritter" keineswegs aus¬
geschlossen.

Abg. Paucratz : Cr sei derselben Ansicht, wie der Abg.
Selkmann II . Wenn die Fassung „hinsichtlich Dritter"
incorrekt sei, dann halte er es für besser„hinsichtlich der In¬
teressen  Dritter " zu sagen, als hinsichtlich der Rechte
Dritter".

Abg. Von Schrenck: Er sei auch der Ueberzeugung,
daß der Ausschußantrag zu eng gefaßt sei. Er stimme dem

Abg. Selkmann  bei, da es sich von selbst verstehe, daß,
wenn Bedingungen„hinsichtlich Dritter" gemacht würden, dies
nicht anders verstanden werden könne, als daß damit die
Rechte und Interessen Dritter gemeint seien.

Abg. Russell: Alsdann möchte er die Fassung „hinsicht¬
lich der Rechte und Interessen Dritter" vorgeschlagen; dadurch
würden alle Bedenken beseitigt werde». Er stelle daher den
Verbcsserungsantrag:

im Ausschußantrage Nro. 84 werde hinter „Rechte"
eingeschaltet„und Interessen".

Dieser Antrag wird hinreichend unterstützt und werden
daraus zunächst der Ausschutzantrag Nro. 83, darauf der An¬
trag des Abg. Russell  und sodann der Antrag Nro. 84
mit dem dadurch beschlossenen Zusätze sowie der Antrag Nro.
85 angenommen.

Hierauf wird die Berathung über die Ausschußantrage
Nro. 86, 87, 88 eröffnet.

Abg. Selkmann II .: Der Antrag Nro. 86 schlage
einen neuen Zusatz vor, wonach den Besitzern von wenigstens
ein Dritttheil der Gesammtsläche der GenossenschaftSgrund-
stücke das Recht zustehen solle, von 5 zu 5 Jahren eine Re¬
vision der Beitragsclassen zu verlangen. , Es sei aber nichts
darüber gesagt, wer die Kosten, die bei einer solchen Revision
leicht bedeutend werden könnten, tragen solle. Es sei ungerecht,
wenn dem einen Dritttheil der Betheiligten gestattet werden
sollte, durch unnütze Rcvisionsanträge die übrigen zwei Drittel
in Kosten zu bringen. Wenn die Revision in ihrem Erfolge
nicht die Antragsteller nm einen bestimmten Procentsatz gün¬
stiger stelle, daun müßten auch diese die Kosten davon tragen.
Daher sei hier eine ähnliche Bestimmung, wie sie sich auch
in andern Gesetzen betreffendenorts finde, aufzunehmen, um
dadurch unbegründete Rcvisonsansprüchc zurückzuweisen und
die Kosten nicht in so ungerechter Weise mit auf Diejenigen
zu wälzen, die sie nicht verursacht hätten.

Berichterstatter Rüder : Ein solcher Zusatz wegen der
Tragung der Kosten werde allerdings zweckmäßig sein und
werde der Ausschuß, wenn der Vorredner nicht einen beson¬
deren Antrag daraus stelle, bei der zweiten Lesung die nöthigc
Bestimmung in Vorschlag bringen.

Abg. Selkmann II : Er sei nicht in der Lage, sofort
einen Antrag zu stellen, weil er nicht den Procentsatz angeben
könne, der angemessen sei, um bei dessen Nichterreichung den
Antragstellern die Kosten zur Last zu legen. Es werde Sache
deS Ausschusses sein, diesen Procentsatz fezustellen.

Abg. Von Schrenck: Er sei im Ausschüsse der Ansicht
gewesen, daß die Kosten überhaupt in keinem Falle von den
Antragstellern, sondern stets von der ganzen Genossenschaft
getragen werden sollten, deswegen, weil es ein abnormes Recht
sei, daß die Einzelnen Wider ihren Willen' herangezogen werden
könnten und man diese doch wenigstens einigermaßen sicher-
stellen müsse. Daher habe er auch einen bestimmten Procent¬
satz nicht für nöthig gehalten.
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Der Antrag der Mehrheit des Ausschusses Nro. 86 wird
angenommen; durch dessen Annahme ist der Mindcrheitsantrag
Nro. 87 abgelehnt. Der Ausschußantrag Nro. 88 wird gleich¬
falls angenommen.

Zu Art. 25 werden die folgende Ausschußanträge:
Antrag Nro. 89.

Im tz, 2 in Zeile 2 und folgenden die Worte:
„oder bei anderweitiger Bestimmung des Beitrags¬
verhältnisses(Art. 24. 8- 3 b.) nach demBeitrags-
fnß berechnet",

zu streichen.
Antrag Nro. 90.

Der Landtag nehme den Art. 25 mit den beschlossenen
Aenderungcn an.

zu Art. 26 die Ausschußanträge Nro. 91 — 94, welche dahin
gehen:

Antrag Nro. 91.
Im Art. 26 in 8- 1- werde in der dritten Zeile
hinter: „Gemeindeborstande" eingeschaltet: „und soweit
erforderlich unter Mitwirkung des Technikers(Art. 3.
8- 2)"

und
Antrag Nro. 92.

in der dritt- und zweitletzten Zeile die Worte: „unter
Mitwirkung des Bezirks-Wasserbaubeamten" gestrichen.

Antrag Nro. 93.
Im 8- 2 unter b werde bei Anführung deS Art. 24
und 8- 2 „und 3" hinzugesetzt.

Antrag Nro. 94.
Der Landtag nehme den Art. 26 mit den beschlossenen
Aendernngen an.

ohne Debatte angenommen.
Zu dem Art. 27 beantragt der Ausschuß:

im Anträge Nro. 95.
Im Art. 27 daselbst in 8- 2 fünfte Zeile von oben
werde gestrichen: „oder durch sonstige geeignete Zwangs¬
mittel".

im Anträge Nro. 96.
der Landtag nehme den Art. 27 mit den beschlossenen
Aenderungen an.

Abg. Selkmann II : Im Anträge Nro. 95 habe der
Ausschuß vorgeschlagen, die Worte: „oder durch sonstige
geeignete Zwangsmittel" zu streichen, weil er der Meinung
sei, daß sie zu MißverständnissenAnlaß geben könnten. Es
sei jedoch darauf aufmerksam zu machen, daß sich die gleiche
Bestimmung in allen Gesetzen finde, so im Aemtergcsetz, in der
Gemeindeordnung, wo sie zu Mißverständnissen nicht geführt
habe. Unter solchen Umständen könnten auch solche sonstige
geeignete Zwangsmittel von guter Wirkung sein; man könne
aber im Voraus nicht übersehen, welche Maßregeln für den
einzelnen Fall besonders zweckmäßig seien.

Abg. Von Schrenck: Er habe sich in diesem Falle
unter „den sonstigen geeigneten Zwangsmitteln" nichts denken
können. Der Vorstand sei ja befugt, seine gegen einzelne
Genossen gerichteten Anordnungen durch Geldstrafen durchzu¬
setzen und aufrecht zu erhalten, auch könne er ja das Anbc-
fohlene auf Kosten des Ungehorsamen zur Ausführung bringen.
Der Ausschuß habe nur in dieser letzteren Befugniß des Vor¬
standes das einzige außer der Geldstrafe geeignete Zwangs¬
mittel finden können und habe deswegen die fraglichen Worte
als überflüssig gestrichen. Die Hinweisung auf andere Gesetze
sei hier nicht zutreffend.

Abg. Russell: Auch die Wegeordnung habe nur die
Geldstrafe. Dies sei auch hier zweckmäßig, da der Vorstand
doch auch hier nur solche Anordnungen zu treffen habe, deren
Befolgung durch Geldstrafen und im Falle der Weigerung
durch Ausverdinguug auf Kosten des Ungehorsamen vollständig
erzwungen werden könne. Gerade deßhalb, damit der Vor¬
stand nicht auf noch andere Zwangsmittel verfalle, müsse
jener Passus gestrichen werden.

Die Aiisschußanträgc Nro. 95 und 96 werden hieraus
angenommen.

Zu Art. 28 liegen die Ausschußanträge Nro. 97 — 99
vor, welche dahin gehen:

Antrag Nro. 97.
Der Landtag nehme folgenden Zusatz zum Artikel 28
8- 2 an:

„die Enteignung kann auch auf deichpflichtige Län¬
dereien erstreckt werden, wenn und soweit die betreffende
Wasserbaugenoffenschaftgegen die veränderte Auf¬
nahme des Wassers innerhalb der Deichbandsgrenze
nichts einzuwenden hat".

Antrag Nro. 98.
der Landtag schalte im Art. 28. 8- 3 in der zweiten
Zeile hinter dem Worte „vorhandener" ein: „Wehre,
Stau - und".

Antrag Nro. 99.
Der Landtag nehme den Art. 28 mit den beschlossenen
Aenderung an.

Abg. Von Schrenck: Er habe zu diesem Artikel und
dem Anträge 97 Namens des Ausschusses einer Eingabe des
Gutsbesitzers von Witz leben  zu Hude zu gedenken, die dem
Ausschüsse zur Berücksichtigung übergeben worden sei. Der
Sachverhalt sei folgender: Der Gutsbesitzer von Witzlcben
habe oberhalb der Staumühlcn an der Berne einen Complex
von etwa 79 Jück, welche zugleich deichpflichtig seien. Diesen
Wiesencomplex beriesele derselbe durch Einlaßschleußen aus der
Berne; zur Abführung des eingelassenen Wassers sei die sog.
Maibuscher Becke der natürlichste Weg. Die Benutzung dieser
Becke sei vom Sielachtsvorstande erlaubt worden unter der
Bedingung, daß die untere Strecke derselben etwas verbreitert
werde. Dazu sei der Gutsbesitzer von Witzleben  auch
bereit gewesen, habe jedoch die Verbreiterung nicht ausführen
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können , weil einer der Anlieger die zur Verbreiterung nöthige ^
Grundfläche nicht habe hergeben wollen . Er habe daraus bei !
der Sielacht einen Antrag auf Enteignung dieser Grundfläche

gestellt , sei jedoch — und zwar mit Recht — zurückgewiesen
worden , weil nur staatlich geregelte Genossenschaften , nicht auch

einzelne Private solche Enteignungen beanspruchen könnten . Er
habe sich daher anders helfen müssen und habe daher eine Eingabe

an den Landtag dahin gemacht , daß auch einzelnen Besitzern
(von etwa 20 Jück und darüber ) das Recht gegeben werden

möge , eine Enteignung beanspruchen zu können.
Der Ausschuß sei jedoch der Ansicht , daß in der vor¬

liegenden Wasserordnung nicht weiter gegangen werden dürfe,
als in dem Art . 314 der Deichordnung . Ein soweit gehen¬

des Recht dürfe nicht einem einzelnen Grundbesitzer , sondern

nur öffentlichen Genossenschaften zugestanden werden . - - Bei
dieser Gelegenheit sei aber im Ausschüsse ein anderer Punkt

zur Sprache gekommen . Da nämlich die Wasscrordnung sich
nur auf die Geest , die Deichordnung nur auf dcichpflichtige

Grundstücke beziehe , so könne der Fall Vorkommen , daß ein

einzelner Besitzer deichpflichtiger Grundstücke die Bildung einer
Genossenschaft dadurch unmöglich machen könne , daß er das
zur Abwässerung nöthige Land verweigere . Der Ausschuß
sei der Ansicht , daß ein solches Recht einem einzelnen Besitzer
von deichpflichtigem Lande dann nicht zustehen dürfe , wenn
das öffentliche Interesse d. h dasjenige der Sielacht nicht
leide . Deßhalb habe der Ausschuß den Zusatz beantragt , daß
die Enteignungen auch gegen einen Besitzer deichpflichtigen

Landes solle durchgesetzt werden können , wenn und soweit die
betreffende Sielacht gegen die veränderte Aufnahme des Wassers

innerhalb der DeichbandSgrenze nichts einzuwendcn habe . Der
Antrag sei daher nicht ohne Bedeutung.

Die Petition des Gutsbesitzers von Witzle den sei
hiernach berücksichtigt worden und werde dadurch ihre Erledi¬
gung gefunden haben.

Die Ausschußanträge Nro . 97 , 98 , 99 werden hierauf
angenommen.

Sodann werden die Artikel 29 , 30 , 31 , 32 des Ent¬

wurfs in Gemäßheit der auf ihre unveränderte Annahme
gerichteten Ausschuhanträge Nro . 100 , 101 , 102 und 103
ohne Debatte angenommen.

Der Ausschußantrag Nro . 104 empfiehlt die Annahme
eines neuen „ Art . 32 a " dahin:

Art . 32 L.

Recht der Genossenschaft zur Contrahirung von An¬
leihen.

Z . 1 . Die Genossenschaft hat das Recht , zur Be¬
streitung der Kosten der Ausführung einer Melioration
sowie auch zur Bestreitung des Aufwandes der Wie¬
derherstellung und Unterhaltung der für den Zweck

der Melioration nöthigen Bauwerke und Anstalten

jeder Art , Anleihen auf die zur Genossenschaft gehö¬
renden Grundstücke zu machen , welche auf sämmtlichen

Grundstücken als Reallast haften und für Hauptgeld
und zweijährige Zinsen das Privilegium des Z. 51

der Coucurs - Ordnung genießen , wenn die Regierung
ihre Genehmigung zu der Anleihe ertheilt hat.

tz. 2 . Eine nach vorstehender Bestimmung gemachte
Anleihe hat bei Concurscn den Vorrang vor den
Staats - und Communal -Lasten und Abgaben « .

Abg . Selkmmm II . : Der Ausschuß schlage hier einen

neuen Artikel vor , welcher den Genossenschaften das Recht zur
Contrahirung Von Anleihen geben solle . Ein solcher beson¬

derer Artikel sei aber überflüssig . Es werde Niemand bezwei¬
feln , daß eine staatlich geordneic Korporation Verpflichtungen
übernehmen und also auch Anleihen contrahiren könne . Das

liege in der Natur einer solchen Genossenschaft . Der ganze
Artikel sei aber außerdem auch bedenklich , insofern er ' bestimme,
daß die Anleihe auf den sämmtlichen Grundstücken als Real¬

last haften solle . Wegen einer Anleihe eine Reallast zu con-
stituiren , sei bis dahin noch nicht erlebt worden ; höchstens sei

eine solche Anleihe in gewöhnlicher Weise durch Hypothekbe¬
stellung zu sichern . Neue Reallasten müsse man überhaupt
nicht schaffen . Die Constituirung einer solchen sei auch höchst

ungerecht Denjenigen gegenüber , welche schon eine Hypothek
erworben hätten . Die Rechte solcher hypothekarischen Gläu¬
biger würden dadurch gekränkt werden : die Hypotheken würden
an ihrem Wertste verlieren , die Gläubiger unter Umständen

ganz um ihr Geld kommen könne », weil die Reallast ihnen
vorgehe . Die Pfandgläubiger so zu kränken , werde gewiß
nicht beabsichtigt und dürfe auch nicht geschehen.

Außerdem aber solle eine solche Anleihe auch den StaatS-
und Communallasten Vorgehen . Das dürfe nicht sein und
sei auch bisher nirgends sonst bestimmt worden . Warum

man denn hier eine Ausnahme machen wolle '?

Er halte den ganzen Artikel nicht bloß für überflüssig,
sondern auch für schädlich und bitte ihn deswegen abzulehncn.

Abg . Russell : Der Abg . Selkmann  sei im Jrrthum,
wenn er glaube , daß wir derartige Anleihen , mit der Wirkung

von Reallasten ausgcstattet , in unseren Gesetzen nicht hätten.
Der ganze Artikel sei fast wörtlich aus der Deichordnung
Art . 342 herübergenommen . Eine solche Bestimmung sei
auch nicht ungerecht , weil durch die Verwendung einer Anleihe
die Ländereien sicher gestellt würden . Der Ausschuß habe sie

auch hier für zweckmäßig gehalten , um derartige Institute,
die im Interesse der Landeskultur seien , zu befördern.

Wenn ferner der Abg . Selkmann  gemeint habe , daß

solche Anleihen den Staats - und Gemcindelasten nicht Vor¬
gehen dürften , so verweise er ihn gleichfalls auf die Deich¬
ordnung , wo im Art . 342 bestimmt sei , daß solche Anleihen

bei Concursen den Vorzug vor den Staats - und Communal-
lasten haben sollten.

Es lägen hier ganz analoge Verhältnisse vor und des¬
wegen habe man es für zweckmäßig gehalten , die entsprechen¬

den Bestimmungen der Deichordnung hier herüberzunehmen.
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Abg. Selkumrm II . : Die Analogie der Deich- und
Sielgenossenschaftenwerde hier mit Unrecht herbeigezogen.
Deiche und Siele seien nothwendig zur Erhaltung der Grund¬
stücke und ihrer Production. Bei ihnen handle es sich bei
Anleihen um Ausgaben, die nothwendig seien, um den hypo¬
thekarischen Gläubigern die Grundstücke überhaupt zu erhalten,
die ohnedies vielleicht ganz werthloS sein würden. Hier sei
die Sache eine ganz andere, weil es sich hier nur um Melio¬
rationsarbeiten handle, also um Ausgaben, die nicht unum¬
gänglich nothwendig seien, sondern nur zur Verbesserung von
Grundstücken aufgewendet würden. Es liege also keine Ana¬
logie mit den Ausgaben, welche nach der Deichordnung zu
machen seien, vor. Es seien bloße Culturausgaben, wie sie
auch ein Einzelner mache. Es sei daher auch kein Grund,
solche zur Erhaltung der Grundstücke nicht nothwendigc Aus¬
gaben mit derartigen kolossalen Privilegien auszustatten, wie
eS der Ausschuß wolle. Dazu sei der Erfolg sehr fraglich
und rechtfertige eS sich daher nicht, solche Privilegien in das
Gesetz aufzunehmen.

Abg. Rüder : Die Deichordnung gebe im Art. 342 den
Privat-Wasserbaugenosfenschaftendasselbe Recht, aber nicht
bloß allen Interessenten einer solchen Genossenschaft zusammen,
sondern auch im Absatz2 einem Einzelnen, wenn er alleiniger
Besitzer einer dedeichten oder zu dedeichenden Landfläche sei;
sie gebe das Recht also auch einem einzelnen Besitzer, wo es
nicht im generellen Interesse liege. Der Ausschuß habe es
nicht für gerechtfertigt gehalten, auch hier soweit zu gehen
und auch dem Einzelnen dies Recht einzuräumen, sondern
habe es nur den Genossenschaften zugcstauden. Er glaube
daher, daß der Artikel ganz unbedenklich sei.

Für die Landescultur aber im Ganzen sei eine solche
Bestimmung von der größesten Wichtigkeit. Wie wolle man
es sonst ermöglichen, das erforderliche Geld mit Erfolg zu
beschaffen? Eine derartige Anlage auf der Geest könne sehr
wol rentabel sein, sich sehr gut verzinsen; aber die Anleihe
dazu könne nur ganz allmählig amortisirt werden.

Die ganze Bestimmung habe nichts Exorbitantes, zumal
das Recht des einzelnen Besitzers zu einer so privilegirten An¬
leihe gestrichen worden sei.

Abg. Russell: Er könne auf weitere Ausführungen ver¬
zichten, wolle jedoch dem Abg. Selkmann  gegenüber
bemerken, daß er nur dessen Behauptung entgegengetreten sei,
daß wir in unserer Gesetzgebung derartige Bestimmungen, wie
sie der Ausschuß durch den vorgeschlagenen Artikel 32a.. treffen
wolle, überhaupt nicht hätten. Dem gegenüber habe er sich
auf die Deichordnung bezogen. Eine Analogie liege übrigens
zwischen Deichen und Sielen und den hier in Frage stehenden
Anlagen allerdings vor. In der Marsch würden die Lände¬
reien durch die Deiche erhalten, durch die Siele verbessert;
ähnlich würden sie aus der Geest durch Entwässerungsanlagen
im Werthe gehoben. Darum sei die Analogie vollkommen
zulässig.

Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

Abg. Rüder : Er wolle nur auf einen Fall aufmerk¬
sam machen; es müssez. B . aus niedrigem Lande, sei es in
der Marsch oder auf der Geest, das Wasser wcggeschafft wer¬
den und zu diesem Zweck handle es sich um die Anlegung
einer Wasserschöpfmühle. In der Marsch würde eine solche
Mühle leicht durch eine Anleihe herzurichten sein, aus der
Geest aber nicht, weil hier für eine Anleihe zu derartigen
Zwecken nicht der gleiche Schutz gegeben werde, wie durch die
Deichordnung. Er frage, wo da die Gerechtigkeit bleibe?

Der Ausschußantrag Nro. 104 wird hierauf angenom¬
men. Desgleichen wird der Art. 33 des Entwurfs gemäß
dem auf Annahme desselben gerichteten Ausschußantrage Nro.
105 angenommen.

Zu Art. 34 empfiehlt die Minderheit deS Ausschusses im
Anträge Nro. 106:

»Streichung dieses Artikels".
Die Mehrheit des Ausschusses dagegen in den Anträgen

Nro. 107, 108, 109 Annahme dieses Artikels, jedoch unter
Hinzufügung folgenden neuen Paragraphen:

(Antrag Nro. 107.)
ß. 4. Die im Z. 2 vorgesehenen Schätzungen sind

stets von der im Art. 10. tz. 2 bezeichnet en Com¬
mission vorzunehmen,

und folgenden Nachsatzes zu Z. 4:
(Antrag Nro. 108.)

Die Kosten der Schätzung des bisherigen durchschnitt¬
lichen Ertrages vor Beginn der Melioration zahlt
der solche Schätzung beanspruchende Grundbesitzer.

Abg. Rüdebusch: Er sei im Ausschüsse für Streichung
des Art. 34 gewesen, weil er ihn für nachtheilig halte.
Grundstücke, die von der Be- oder Entwässerung gar keinen
Nutzen haben könnten, seien schon nach dem Art. 28. ß. 1.
des Entwurfs frei und fielen gar nicht unter die Genossen¬
schaft. Er glaube aber ferner auch, daß eine Controle dar¬
über, ob die Verringerung der Ertragsfähigkeit der Grund¬
stücke nicht durch Verschulden des betreffenden Besitzers ent-
entstanden sei, gar nicht ausführbar sei.

Er glaube ferner, daß die Bestimmungen deS Artikels
Manche bei Constituirnng von Genossenschaften von der Teil¬
nahme zurückschrecken würden und dadurch oft die Constituirung
der Genossenschaft ganz verhindert werden könne. Einem ein¬
zelnen unvermögenden Oienossen sei es ja auch nach Art. 33
ß. 3 gestattet, sich durch Abtretung seines Grundstücks der Thcil-
nahme an der Genossenschaft ganz zu entziehen. Das Vcr-
koppelungsgesetzz. B. schneide viel tiefer ein; man werde
daher auch hier eine solche Bestimmung entbehren können.

Abg. Russell : Er werde dem Mehrheitsantrage zustim¬
men. Es handle sich darum, ob Derjenige, der gezwungen
der Genossenschaft habe beitreten müssen, im Falle , daß die
Anlage ihm demnächst keinen entsprechenden Nutzen gewähre,
Entschädigung beanspruchen könne. An und für sich schon
sei es hart, daß er Wider seinen Willen heitreren müsse, ob-
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wol cr die klcberzeugung habe, daß die Anlage für ihn nicht
von Nutzen sein werde. Wenn er aber dennoch znin Beitritt
gezwungen werden könne, so erfordere es die Gerechtigkeit,
daß er doch dann, wenn er Nachtheik davon gehabt habe,
diesen Nacktheit von den Zwingenden ersetzt bekomme.
Daß solche Entschädigungsansprüchenicht frivol erhoben wer¬
den würden, dafür sei gesorgt durch die Bestimmung, daß er
die Kosten der von ihm beantragten Schatzung zu tragen
habe. Es sei gerecht, daß, wenn ein Betheiligter sich einen
Entschädigungsanspruch ausdrücklich Vorbehalten habe, in der
Ikeberzeugung, daß er keinen Nutzen davon haben werde, ihm
dann auch ein demnächst wirklich eintretender Nachtheil in an¬
gemessener Weise von Denjenigen ersetzt werde, die ihm statt
dessen Vortheile von der neuen Einrichtung in Aussicht
stellten.

Abg. Rüdebrrsch: Er müsse bei seiner Ansicht beharren.
Wenn z. B . der Fall eintretc, daß die Hälfte des Grundbe¬
sitzes nur gezwungen beitretc, so könne sich diese ganze Hälfte
den SchadensersatzanspruchVorbehalten. Wer solle dann in¬
nerhalb der ganzen Zeit von 5 oder. 10 Jahren die Controle
führen? Es müßten doch die Erträge in den verschiedenen
Jahren gebucht und registrirt werden. Das sei unsaussühr-
dar und halte er daher den ganzen Artikel für sehr ge¬
fährlich.

Abg. Selkmann II : Wenn die Hälfte der betheiligten
Grundbesitzer gegen die Anlage sei, so werde cs kein Unglück
sein, wenn diese ganz unterbliebe; denn dann werde die ganze
Anlage sehr problematisch sein. — Die Bezugnahme ans das
Vcrkoppelungsgesetz Passe nicht, denn bei Verkoppelungen be¬
komme der Wider Willen Beitretende ein volles Aequivalent
wieder zurück. Dort handle es sich nicht, wie hier, um einen
Schaden, der aus dem unfreiwilligen Beitritt zu der Genossen¬
schaft sich ergeben könne. Gegen einen solchen Schaden müsse
das Gesetz den nöthigen Schutz gewähren. Tic erste Bedin¬
gung eines Gesetzes sei Gerechtigkeit. Diese dürfe nicht der
bloßen Zweckmäßigkeit untergeordnet werden. —

Abg. Rüdebusch (der mit Zustimmung der Versammlung
zum dritten Male spricht) :

Wenn der Abg. Selkmann  II . gesagt habe, daß, wenn
die Hälfte gezwungen beitrete, es ebenso gut sei, wenn aus
der ganzen Anlage nichts werde, so möge cr gewissermaßen
Recht haben; für alle Fälle sei dies jedoch nicht richtig. -—
Die ganze Sache sei neu, mit Meliorationen in dieser Weise
vorzngehen und es sei oft schwer, die Leute für eine gute
Sache zu- gewinnen. Wenn auch nur durch Zwang her¬
beigezogen werden müßte, so werde die Controle eine äußerst
schwierige werden. Man möge nur daran denken, wie cs
zuerst.mit den Chausseen gegangen sei. Gerade so wie frü¬
her mit den Chausseen, werde cs jetzt zu Anfang auch mit den
Berieselungen gehen.

Abg. von Schrenck: Es sei richtig, daß durch die
fragliche Bestimmung die Bildung von Genossenschaften er¬

schwert und gehemmt werden könne. Insofern habe der Abg.
R üdebu  s ch Recht. Ihn habe aber bei dieser Bestimmung
das Gerechtigkeitsgefühlgeleitet, daß, wenn Jemand gezwun¬
gen würde, in die Genossenschaft einzutrcten nnd ihm ein ge¬
wisser Nutzen und Gewinn verheißen werde, es auch billig
sei, daß er, wenn sich dieser Nutzen nicht realisire, wegen der
gehabten Kosten entschädigt werden müsse. — Die Analogie
des Verkoppelungsgesctzes könne er nicht gelten lassen. Eine
Verkoppelung sei eine wirthschaftlichc Zusammenlegung von
Grundstücken und lhue Keinem der Beiheiligten Schaden, ge¬
währe vielmehr nur Nutzen. Das Verkoppelnngsgesetz ziehe
indessen auch gewisse Grenzen, indem es den Betreffenden darin
schütze, daß cr sich eine Abweichung von mehr als 10 0/o hin¬
sichtlich desjenigen Landes, welches er für das abzutretende
Grundstück wiederbekommen solle, nicht gefallen zu lassen
brauche.

Abg. Rüder : Er sei für den Mehrheitsantrag. Er
wolle gegen den Abg. Rüdebusch  bemerken, daß gerade die
geistige Arbeit, welche dazu nöthig sei, die Renitenten, welche
sich Anfangs nicht von dem Nutzen einer neuen Anlage über¬
zeugen lassen wollten, zu bekehren, sehr nützlich auch für die
klebrigen sei- Dies führe dazu, daß ein solches Project von
allen Seiten beleuchtet werde, daß man Mängel, die daran
entdeckt würden, noch zeitig genug absteilen könne. — Daß
es oft lange dauere, ehe man für solche bisher unbekannte
Dinge die erforderliche Betheiligung zu Stande bringen könne,
sei richtig. Unsere Landlenke hielten einmal fest am Alten;
hätten sie aber erst den Nutzen gesehen, so gingen sie auch
desto energischer daran. Vorher seien sie schwer dazu zu be¬
wegen, wie man an dem Verkoppelungsgcsetzeerfahren habe.
Trotzdem müsse man doch an dem Art. 34 unbedingt festhalten.

Der MinderheitsantragNr. 106 wird hierauf abgelehnt
nnd sodann die Anträge Nro. 107, 108, 109 angenommen.

Der Art. 35 des Entwurfs wird gemäß dem auf un¬
veränderte Annahme dieses Artikels gerichteten Anträge Nro.
110, der Art. 36 gemäß dem Anträge Nro. 111 mit der
Einschaltung im Z. 3 letzter Absatz:

„nach Art. 11 Z. 2 ä 1, Art. 13 K. 1b und o und
ä ., Art. 14 Z. 3u ., Art. 16 b. Z. 4, Art. 16 8-3,»

der Art. 37 gemäß dem auf dessen einfache Annahme gerich¬
teten Anträge Nro. 112 ohne Debatte angenommen.

Zu dem Artikel 38 des Entwurfs liegen folgende Aus-
schnßanträge vor: die Minderheit des Ausschusses beantragtim

Anträge Nro. 113:
den Z. 1 weiter wie folgt zu fassen:

«Die Hauptschauung wird vom Gemeindevor¬
steher, bei Wasserzügen, welche die Grenze zweier
Gemeinden bilden, von beiden Gemeindevorstehern
gemeinschaftlich, soweit nöthig unter Mitwirkung
des Technikers(Art. 3 §. 2) und unter Zuziehung
des Bauer-Vogts oder Wasservogts in der Regel
im Herbst nach der Ernte abgehalten;
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und ferner im
Anträge Nro. 114:

dein Art. 38 einen neuen Paragraphen einzufügcn:
„Z. 4. Wenn das Amt es für nothwenvig er¬

achtet, kann cs auch eine Schaunng der Wasserzüge
vornehmen.

Es dürfen hierdurch jedoch der Gemeinde keine
Kosten erwachsen."

Die Mehrheit dagegen beantragt im
Anträge Nro. 115:

für Art. 38 folgende Fassung:
„tz. 1. Die Hauptschanung wird bei den von

der Regierung bei Feststellung des Wasserzugsre¬
gisters (Art. 81 .) zu bezeichnenden größeren Wasser¬
zügen, welche mehrere Aemter berühren und für die
Ent- und Bewässerung von allgemeinerem Interesse
sind, von dem Amte unter Zuziehung des Gemeinde¬
vorstands und Bauervogts, bei allen übrigen Wasser¬
zügen vom Gemeindevorstandeunter Zuziehung des
Bauervogts in der Regel im Herbste nach der Ernte,
soweit erforderlich unter Mitwirkung des Technikers
(Art. 3 Z. 2), abgehalten.

Die Schauung der kleineren Wasserzüge kann der
Gemeinde-Vorstand dem Bauervogt überlassen.

tz. 2. Werden erhebliche Mängel bei der Haupt¬
schönung vorgefundcn, so ist eine Nachschauung zu
halten, welche auch bei den vom Amte zu schauenden
Wasserzügen dem Gemeindevorstande, beziehungs¬
weise dem Banervogt übertragen werden kann.

Z. 3. lieber die Schauung ist ein Protokoll
auszunehmen. Der Gemeiudevorstanb hat von dem
Protokolle über die von ihm vorgenommcne Schauung
innerhalb acht Tagen dem Amte Abschrift einznsen-
den und der Bauervogt mutz das von ihm über
seine Schauungen geführte Protokoll sofort dem
Gemeindevorstande abliefern, der dann Abschrift
davon innerhalb 8 Tagen dem Amte mitznthcilen
hat.

Regiernngs-Commissar Jansen : Die Regierungsvorlage
sei in Betreff der Schauungen davon ausgcgaugcn, datz die¬
selben in der Regel vom Amte vorgcnommen werden sollten,
daß aber das Amt für kleinere Wasserzüge auch den Gemein¬
devorsteher mit der Schauung beauftragen könne. Damit sei
alles gewahrt und werde namentlich für kleinere Schauungen
ein allzugroßer, dem Bedürfniß nicht entsprechender Apparat
vermieden. Factisch werde sich darnach das Verhältniß so
stellen, daß das Amt die größeren, der Gemeindevorstand die
kleineren Wasserzüge schauen werde. Die Mehrheit des Aus¬
schusses wolle nun dies factisch eintretende Verhältniß mehr
gesetzlich fixiren, indem sie in das Gesetz die Bestimmung aus-
nehme, daß die 'größeren.Wasserzüge, welche mehrere Aemter
berührten und für die Be- und Entwässerung von allgemeine¬

rem Interesse seien, von dem Amte, dagegen alle übrigen
Wasscrzüge von dem Gemeindevorstande zu schauen seien,
wobei eS der Regierung überlassen bleibe, bei Feststellung des
Wafferzugsregisters zn bestimmen, welche als größere Wasser¬
züge zu gelten hätten.

Er glaube nicht, daß die Staatsregierung Bedenken tra¬
gen werde, sich mit dieser Modification einverstanden zu er¬
klären. Dagegen müsse sie sich entschieden gegen den Antrag
der Minderheit erklären, wer die Schaumigen ganz allgemein
dem Gemeindevorstandeübertragen wolle. So zweckmäßig es
bei kleineren Wasserzügen sei, woran nur die Gemeinde ein
Interesse habe, daß das Amt von deren Schauung befreit bleibe,
so unzweckmäßig sei dies bei solchen, bei denen die Interessen
eines größeren Bezirks in Frage kämen und eine einheitliche
Behandlung durch das Amt nicht entbehrt werden könne.

Abgesehen von der Principienwidrigkeit, die darin liege,
daß der Gemeindevorsteherhier über seinen Bezirk und seine
Aufgaben hinaus wirksam werden würde, sei es auch unzweck¬
mäßig, bei Schauungen größerer Wasserzüge, wie z. B . der
oberen Hunte und Haase, den Gemeindevorstehereintreten zu
lassen. Es sei bekannt, daß von den Aemtern oft viele Strei¬
tigkeiten bei Gelegenheit der Schauungen abgemacht würden.
Würde nun von dem Gemeindevorstande geschaut werden, so
werde das Amt nicht in der Lage sein, solche Streitigkeiten
gelegentlich zu entscheiden, sondern es würde jede Differenz
eine besondere Besichtigung nolhwendig machen.

Ganz nnthunlich würde aber die Schauung durch den
Gemeindenorstaud bei den Grenzflüssen sein, denn hier regelten
besondere Verträge die Art und Weise der Schauung durch
die Staatsbehörden. So werde z. B . die Haase im Amte
Löningen auf einer Strecke gemeinschaftlich geschaut mit dem
Stadtmagistrat zu Quackenbrück, auf einer andern gemein¬
schaftlich mit dem Preußischen Amte Bersenbrück und weiter
hin mit dem Preußischen Amte Haselünne.

Es würde sich dann, wenn es nach dem Mindcrheitsan-
trage gehe, mit der Schauung so stellen, daß von da an, wo
der Fluß in Oldenburgisches Gebiet eintrete, der Gemeinde¬
vorstand, da, wo er zugleich auswärtiges Gebiet berühre, das
Amt mit der auswärtigen Behörde, dann vielleicht noch ein¬
mal wieder der Gemeindevörstand und darnach wieder das
Amt zu schauen habe. Dann sei keine einheitliche Schauung
denkbar. Daher empfehle er, den Antrag der Regierung oder
der Mehrheit des Ausschusses anzunehmen.

Die Anträge der Minderheit Nro. 113 und 114 werden
abgelehnt, der Antrag der Mehrheit des Ausschusses Nr. 115
wird angenommen.

Zu Art. 39 des Entwurfs beantragt der Ausschuß in
den Anträgen Nro. 116 und 117 die Streichung des Z. 3
und darnach Annahme des übrigen Theils des Artikels.

Abg. Rüder : Durch die Annahme des Antrags Nro.
115 sei die Streichung des Z. 3 im Art. 39 bedingt, da das
hierin Gesagte schon in jenem Anträge befaßt sei.
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Die Anträge Nro. 116 und 117 werden darauf ange¬
nommen.

Zu Art. 40 hat der Ausschuß den Antrag gesteht, daß
im ß. 2. anstatt »Regulativs (Art. 41)" gesetzt werde:
»Wasserzugsregisters Art. 8" und daß mit dieser Aenderung
der Art. 40 angenommen werde(Anträge 118 und 119).

Der Abg. Rüder  stellt außerdem folgenden genügend
unterstützten Verbesserungsantrag:

im Z. 2 des Art. 40 am Schlüsse die Worte »durch
Ansage oder Kündigung" zu streichen und statt ihrer
in der vorletzten Zeile nach »genügt die" zn setzen:
ortsübliche Form der Bekanntmachung."

Abg. Rüder : Es sei häufig zur Sprache gekommen,
daß es vielleicht noch andere Formen der Bekanntmachunggebe,
als die beiden hier angegebenen— Ansage und Kündigung.
Wenn sein Antrag angenommen werde, dann könne diejenige
Form gewählt werden, die man in der Ballerschaft für die
zweckmäßigste halte.

Abg. von Schrenck: Dieser Antrag sei ihm insofern bedenk¬
lich, als die Nachschaunng nur dann einzutreten habe, wenn sich
bei der Vorschauung erhebliche Mängel gefunden hätten. Dann
sollten aber nach der Absicht des Gesetzes die betreffenden Leute,
bei denen sich Mängel gefunden hätten, zuvor noch einmal
von der Nachschauung benachrichtigt werden. Man müsse
daher die Worte: »Ansage und Kündigung" stehen lassen; die
Leute müßten doch in Kenntnis; gesetzt werden; das würden
sie aber nicht, wenn der Tag der Nachschauung einfach am
Gitterkasten bekannt gemacht würde.

Abg. Rüder : Er wolle nur bezwecken, daß, wenn sich
eine zweckmäßigere Form finde, diese dann auch gewählt wer¬
den könne. Das Ortsübliche werde meistens auch das Zweck¬
mäßigere sein.

Hierauf werden der Ausschuß-Antrag Nro. 118, der An¬
trag des Abg. Rüder  und der Ausschußantrag Nro. 119
angenommen.

Der Art. 41 des Entwurfs wird in Gemäßheit des auf
seine Streichung gerichteten Ausschußantrages Nro. 120 ge¬
strichen, da derselbe durch die neuen vom Landtage angenom¬
menen Bestimmungen des Art. 8 über das Wasserzugsregister
überflüssig geworden ist. Der Art. 42 wird in Gemäßheit
des Antrages Nro. 121 unverändert angenommen.

Zum Art. 43 beantragt der Ausschuß im
Anträge Nro. 122:

im Art. 43 Z. 1 in der siebenten Zeile nach dem
Worte: »abzuleiten" den Satz zu schließen und den
Schluß dieses Paragraphen wie folgt zu fassen:

Antrag Nro. 123.
»In soweit diese Ableitung des Ober- und Grund¬

wassers mittelst Ziehung von Gräben bis zu einer
durchschnittlichen Tiefe von 4 Fuß mit dem Zwecke
entsprechender Sohlenbreite und den Bodenverhältnissen
entsprechenden Dossirungen erfolgen kann und in der

Voraussetzung, daß der zur Abnahme des Wassers
verpflichtete Grundbesitzer das in solcher Weise zu
übernehmende Wasser seinerseits nach gleichen Grund¬
sätzen durch weiter unterhalb belegene Grundstücke oder
öffentliche Wasserzügc ableiten kann, muß er die zur
Abnahme des Wassers erforderlichen Arbeiten, sowie
die erforderliche Grundfläche unentgeltlich Herstellen,
bezw. dazu verwenden."

Antrag Nr. 124.
Z. 2. Ist eine größere Tiefe als durchschnittlich4

Fuß und in Folge dessen eine größere obere Breite
des Wasserzuges erforderlich, so muß daS Mehr an
Fläche und Herstellungs-Arbeit znm vollen Werth ent¬
schädigt werden, auch ist solchen Falls der Grundbe¬
sitzer, zu Gunsten dessen Grundstück die Anlage erfolgt,
soweit nach der Oertlichkeit erforderlich, verpflichtet,
in dem leidenden Grundstück den Wasserzug an geeig¬
neter Stelle in fahrbarer Form zu überbrücken.»

Antrag Nro. 125.
Im tz. 3 des Art. 43 beantragt der Ausschuß nach:
— nicht zu ermitteln — in Zeile 5 die Einschaltung:
„oder ermöglicht die Lage und Richtung des bisherigen
Abflusses durch dieses Grundstück und die Lage des
Grundstücks überall die Herstellung einer genügenden
Entwässerung nicht", so entscheidetu. s. w. wie im
Entwurf.

Reg.-Commissar Jansen : Der Allsschußantrag Nro.
124 habe bei der Staatsregierung Bedenken erregt, insofern
er die Grenzen zu überschreiten scheine, innerhalb deren das
Staatsgrundgesetz Enteignungen zulassc. Nach der Regierungs¬
vorlage sei jeder Grundbesitzer das von benachbarten fremden
Grundstücken adfliehende Wasser aufzunehmen verpflichtet, so
weit die Ableitung durch Gräben bis zu einer durchschnittlichen
Tiefe von 4 Fuß geschehen könne. Schon hierin liege, wie
auch die Zwischenahner Commission ausgesprochen habe, ge¬
wissermaßen ein Eingriff in das Privateigenthum. Dennoch
sei diese Bestimmung, und zwar ohne daß gleichzeitig dem Be¬
troffenen ein Entschädigungsrecht gegeben worden wäre, aus¬
genommen worden. Die Staatsregierung habe dies dadurch
rechtfertigen zu können geglaubt, daß eine solche Bestimmung
als Regelung einer gemeinschaftlich bereits bestehenden Ver¬
pflichtung aufgefaßt werden müsse, daß sie bei dem nothwen-
digen Bedürfnisse des Grundbesitzes und den landwirthschaft-
lichen Interessen nicht entbehrt werden könne und sie sei darin
nur den Gesetzen anderer Länder, wie den englischen, holsteini¬
schen und hessischen Gesetzen gefolgt.

lieber diese Grenze dürfe aber nach Ansicht der Staats¬
regierung nicht hinausgegangen werden, weil man dann weiter
gehe, als andere Gesetze thäten und auch weiter, als dasBe-
dürsniß es erfordere. Der Antrag Nro. 124 wolle, daß der
Einzelne auch über 4 ' tiefe Gräben solle beanspruchen können,
freilich dann gegen Entschädigung. Das heiße mit andern
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Worten, daß der einzelne Grundbesitzer nach dem Gesetze ein¬
fach berechtigt sein solle, seinen Nachbarn zu enteignen, wenn
für ihn ein Bedürfnis das wünschenswerth mache.

Das Staatsgrundgesetz gestatte aber Enteignungen nur
dann, wenn dieselben im allgemeinen Interesse geboten seien.
Ein solches allgemeines Interesse liege hier nicht vor. Die
bisherige Gesetzgebung sei auch überall davon ausgegangen,
das Enteignungen nur da stattfinden dürften, wo das Interesse
der Gesammthcit in Frage komme, wo gesagt werden könne,
die Interessen des Einzelnen müßten vor den überwiegenden
Interessen Aller zurücktreten. Hier aber solle eine Enteignung
lediglich im Interesse eines Einzelnen statifinden können; die
Staatsregierung trage Bedenken, eine solche Erweiterung zu
acceptiren. Was sodann das Bedürsniß anbelange, so könne
allerdings in einzelnen Fällen eine größere Tiefe des Grabens
als 4' sich als nothwendig für die Abwässerung Herausstellen;
im Allgemeinen werde man aber hier so gut mit einer durch¬
schnittlichen Tiefe von 4' ausreichen, wie man damit in Eng¬
land, Hessen und Holstein auskommen könne; auch habe die
Zwischenahner Versammlung, welche diese Bestimmung mit
Freuden begrüßt habe, keinen Wunsch nach einer Erweiterung
derselben ausgesprochen. Befinde sich ein einzelner Grundbesitzer
in dieser Beziehung in ungünstiger Lage, so müsse er sehen,
daß er sich mit seinem Nachbarn über eine größere Tiefe des
Grabend gütlich vereinbare. Das möge oft schwierig sein,
aber es sei doch besser, als aus Utilitätsrücksichten, welche nur
Einzelnen zu Statten -kämen, den Begriff des Privateigen-
thums sich verflüchtigen zu lassen und ein gefährliches Prä-
cedenz für andere Verhältnisse zu schaffen. Er empfehle daher
die Ablehnung dieses Antrages.

Abg. Rüder : Er habe die von dem Regierungscom-
missar ungezogenen Gesetze nicht speeiell einsehen können; so¬
weit er jedoch die neuere Gesetzgebung über diesen Punkt
kenne, wisse er, daß ihre Tendenz dahin gehe, eine rationelle
Drainage des Acker- und Gartenbaues zu ermöglichen. Wer
Erfahrungen hierin habe, wisse, daß die Drainage in der Regel
so hcrgestellt werde, daß die letzte Mündung der Röhren min¬
destens4 Fuß unter der Oberfläche des Bodens läge. Bei
flacher Lage des Landes, wie bei uns, sei aber durch die
Drains auch noch innerhalb der zu drainirenden Fläche das
nöthige Gefälle herzustellen. In solchen Verhältnissen müsse
schon beim Beginne des Vorfluthgrabens die Mündung der
Röhren4" unter der Oberfläche liegen, somit sei mit der Be¬
stimmung des Regierungsentwurfs nicht ausznkommen, da als¬
dann die Vorfluth nur in durchschnittlich  4 ' Tiefe her¬
gestellt werden könne, während von der 4 Fuß liegenden
Mündung der Drainage ab das nöthige Gefälle für den
Vorfluthgraben zu beschaffen sei. Es müsse also der Abfluß
auch tiefer als auf 4 Fuß Tiefe ermöglicht werden. Dies
suche der Ausschuß durch seinen Antrag zu erreichen; er halte
cs aber auch für gerechtfertigt, daß, wenn dadurch dem uebcn-

liegenden Grundstücke größere Belästigungen erwüchsen, das¬
selbe dafür auch entschädigt werden müsse.

Der Regierungscommissar habe gemeint, daß es nur
wenige Grundstücke seien, wo eine größere Tiefe als 4' erfor¬
derlich sein werde. Wenn er nun auch ganz von der Drainage
absehe, die sich sehr langsam entwickeln werde, so frage er
doch, wie man in den Hochmooren eine Vorfluth mit 4 Fuß
tiefen Gräben Herstellen wolle, wo man 6, 8 oder 10 Fuß
tiefe Gräben uöthig habe. Schon die Erfahrung von den
Marschen lehre, daß damit nicht auszukommen sei. Die Cultur
würde damit lahm gelegt werden. Wenn man nicht tiefer
gehen könne als 4 Fuß, so werde man kein Moor ordentlich
cultiviren und keinen Torfstich ordentlich Herrichten können. Auch
für viele Geestdistncte werde eine solche Bestimmung, wie sie
der Ausschuß Vorschläge, von großem Nutzen sein, denn auch
da werde bei welligem Terrain mit Gräben von höchstens 4'
Tiefe nicht auszukommen sein.

Die Ausschußanträge Nro. 122, 123, 124, 125 werden
hierauf nacheinander angenommen.

Zu Art. 44 liegt ein Ausschußantrag nicht vor.
Der Abg. Rüder  bringt einen als Antrag Nro. 125a

bezeichnetcn Antrag ein, der auf unveränderte Annahme dieses
Artikels gerichtet ist.

Der Präsident bemerkt, daß er diesen Antrag nicht als
Ausschußantrag behandeln könne, da er nicht als solcher be¬
zeichnet und eingebracht sei.

Der Antrag wird hierauf genügend unterstützt und so¬
dann angenommen.

Zu Art. 45 wird der Ausschußantrag Nro. 126, welcher
dahin geht:

Antrag Nro. 126.
Der Landtag streiche in der ersten Zeile des Art. 45
bei Art. 13. Z. 1. den Buchstabenb und nehme
den Art. 45 mit den beschlossenen Abänderungen an,

ohne Debatte angenommen.
Zu Artikel 46 beantragt der Ausschuß im Anträge

Nro. 127:

Der Landtag nehme im Art. 46 den Zusatz hinter
„1771" an:

„sowie alle sonst diesem Gesetze entgegenstehenden
Bestimmungen«.

Abg. Selkrnmm II- : Er glaube, daß dieser Zusatz
überflüssig sei, weil er sich von selbst verstehe. Es sei ein
allgemein anerkannter Rechtssatz, daß jedes neue Gesetz alle
cntgegenstchendenälteren Bestimmungen aufhebe. Dies sei
so unbestritten, daß man nicht wissen werde, wie man dazu
gekommen sei, dies noch besonders auszusprechen. Der Ent¬
wurf hebe zwar auch das Münster'sche Abwässerungsedict
und den Z. 80 der Beamten-Instruction ausdrücklich auf,
aber nicht etwa, obwol jie den Bestimmungen des Entwurfs
direct entgegen ständen, sondern weil sie auch neben dem



150

Entwürfe bestehen bleiben könnten, da sie ihm nicht wider¬
sprächen. Darum sei hierüber eine Bestimmung nöthig gewesen.
Der allgemeine Zusatz des Ausschusses aber sei völlig über¬
flüssig; man müsse ihn sonst nächstens auch bei jedem andern
Gesetze hinzufügen.

Ueberflüssig sei auch der Antrag Nro. 128, der sich nach
der Geschäftsordnung von selbst erledige. Was darin gesagt
sei, sei Zweck der zweiten Lesung. Er wolle dem Präsidenten
anheimgeben, diesen Antrag ganz abzusctzen.

Abg. Russell: Es sei sehr schwer, bei unserer mosaik¬
artigen Gesetzgebung alle Gesetze, die diesen Gegenstand be¬
rührten, zu überschauen. Selbst Juristen seien nicht im
Stande, zu übersehen, ob unter den fraglichen älteren Be¬
stimmungen nicht auch solche seien, die neben dem Entwürfe
bestehen bleiben könnten. Die Fassung müsse daher eine andere
sein und stelle er deswegen den Antrag, statt des Antrages
Nro. l27 den folgenden anznnehmen:

»sowie alle bisherigen denselben Gegenstand betreffen¬
den Gesetze".

Dieser Antrag wird hinreichend unterstützt.
Abg. Strackerjan III. : Den Zusatz, welchen der Aus¬

schuß beantrage, halte auch er für überflüssig, weil er nichts
sage, was sich nicht schon von selbst verstehe. Der Antrag
Russell  gehe aber zu weit, da man nicht übersehen könne,
was für Bestimmungen über Be- und Entwässerung existirten.
Alles, was hier hinein reiche, könne man unmöglich abschaffeu.
Sonst würdenz. B. alle Strafbestimmungen, welche mit Be¬
ziehung auf diesen Gegenstand erlassen seien, wegsallen müssen
und nicht minder alle privatrechtlichcn Rechtssätze, von denen
außerhalb des Entwurfs, obgleich auch dieser die Privatrechte
berühre, noch viele beständen. Man könne daher nicht soweit
gehen, dies Alles ohne Weiteres aufzuheben.

Abg. Selkmann II.: Der soeben vom Abg. Russell
gestellte Antrag sei äußerst gefährlich, weil er unrichtig sei.
Derselbe greise in bestehende privatrechtliche Bestimmungen ein,
wie dadurch, um nur eines zu nennen, die römisch-rechtliche
Bestimmung über die Verpflichtung zur Aufnahme des Wassers
vom fremden Dache ohne Weiteres aufgehoben sein würde.
Das sei aber zu gefährlich und es würde dadurch eine Lücke
in das ganze Pivatrccht gerissen, die Niemand übersehen
könne und die auch Niemand wolle. Er stimme daher dem
Abg. Strackerjan  bei , daß man diesen Antrag unmöglich
annehmen könne.

Abg. Russell: Der Abg. Selkmann  stelle hier wie¬
der etwas als gefährlich hin, was sich doch auch schon in an¬
dern Gesetzen ausgesprochen finde. Dasselbe, was er beantragt
habe, stehe geradeso in der Wegeordnung und wenn es dort
nicht gefährlich sei, warum solle dies hier sein? Es sollten
einfach alle entgegen stehenden Gesetze sortfallen, um Streitig¬
keiten abzuschneiden. Ebenso wenig wie eine solche Be¬
stimmung damals gefährlich gewesen sei, werde sie es jetzt
sein. — *

Abg. Selkmanu II. : Er wolle, ganz abgesehen von
der persönlichen Bemerkung des Abg. Russell  gegen ihn,
die er einfach auf sich beruhen lassen wolle, nur bemerken,
daß er durch die Bedenken, die soeben auch von andern Ju¬
risten geäußert seien, in seiner Ansicht von der Gefährlichkeit
des Russell 'schen  Antrages nur bestärkt worden sei. Dem
Abg. Russell  sei wieder einmal passtrt, daß er eine Analogie
herbeiziehe, die nicht zutrcffe. Die Wegeordnung beziehe sich
nur auf öffentliche Rechte; die Wasscrordnung berühre dagegen
außerdem auch das Privatrecht. Wenn man nun die Be¬
stimmung annehmc: „alle entgegenstehenden. Bestimmungen
sind aufgehoben--, so sielen damit z. B. auch die römisch¬
rechtlichen Bestimmungen über die Aufnahme von Wasser rc.

Abg. Strackerjan III. : Er wolle den Abg. Russell
darauf aufmerksam machen, daß auch die Regierung in den
Motiven hervorgehoben habe, daß sie darauf habe verzichten
müssen, eine vollständige Codification aller auf das Wasser¬
recht bezüglichen Bestimmungen zu schaffen. Der Ausschuß
sei zwar sehr fleißig gewesen, aber er habe doch den Entwurf
auch nicht zu einem vollständigen Wasserrechte umgcarbeitet.
Wenn dies geschehen wäre, wenn, wie seiner Zeit bei der Ab¬
fassung der Gewerbeordnung, alles Material zusammen getra¬
gen und in den Entwurf verarbeitet worden wäre, so könne man
allerdings den Antrag Russell  für annehmbar halten. So
aber sei derselbe durchaus nicht annehmbar.

Der Antrag des Abg. Russell  wird hierauf abgelehnt,
desgleichen der Ansschußantrag Nro. 127 und wird darnach
der Art. 46 wie im Entwürfe angenommen.

Präsident: Ter AuSschußantrag Nro. 128 sei zwar
überflüssig; er wolle ihn indessen, da er einmal gestellt sei,
noch mit zur Verhandlung bringen.

Der Antrag, welcher dahin geht:
Antrag Nro. 128.

Der Landtag genehmige, daß der Ausschuß zur zweiten
Lesung des Gesetzes die Artikel- und Paragraphen-
Nummern nach Maßgabe der gefaßten Beschlüsse fort¬
laufend an einander reihe, auch die Bezugnahmen in
den einzelnen Artikeln auf andere Artikel demgemäß
berichtige,

wird abgelehnt.
Damit ist die erste Lesung dieses Gesetzentwurfs been¬

digt und die heutige Tagesordnung erledigt.
Der Präsident setzt die Frist zur Einbringung von An¬

trägen zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs, betreffend Ab¬
änderung des Gehaltsregulativsfür den Civildienst des
Großherzogthums, auf die Zeit bis Sonnabend, den 18. Juli,-
Mittags 12 Uhr, fest.

Nächste Sitzung: Freitag den 17. Juli, Morgens 11 Uhr.
Tagesordnung:
1) Bericht des Finanzausschusses, betr. den modifizirten

Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Für¬
stenthums Lübeck pro 1868/69 und über das Schrei-



151

den Großhcrzoglicher Staatsregicrung vom 3. Juni
1868.

2) Bericht des Organisationsausschusses zur zweiten Le¬
sung des Gesetzentwurfs, betr. neue Bestimmungen zu
dem Gesetze vom 29. August 1857 wegen Einrichtung
der Aemter im Herzogthum Oldenburg.

3) Mündlicher Bericht des Organisationsausschusses über
die Petitionen

kr. der Mitglieder des Löhner Gemcinderaths wegen
Verlegung der Gemeinde Lohne vom Amte Damme-
Steinftld nach dem Amte Vechta;

5. des Gemeinderaths zu Dinklage, das Amt da¬
selbst betreffend;

o. des Gemeinderaths zu Damme, betr. Erhaltung
des Verwaltungsamts und des Amtsgerichts zu
Damme in ihrer bisherigen Verbindung mit
dem Sitze in Damme.

4) Bericht des Verwaltungsausschusses zur zweiten Lesung
des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Birkenseld,
betr. das Diensteinkommender Volksschullehrer.

5) Bericht zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs für das
Herzogthum, betr. eie Einführung von Jagdkarten.

6) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. Ge¬
nehmigung des Verkaufs des Museums am Stau.

7) Bericht des Finanzausschusses über das Schreiben des
Großherzoglichen Staalsministeriumsvom6. Juli d. I .,
betr. Umtausch des Möbelmagazins gegen das ehema¬
lige Zuchthaus.

8) Bericht des Justizausschusses, betr. die Beschwerde des
F . Caesar  in Varel wegen verweigerter oder ge¬
hemmter Rechtspflege, sowie wegen Schmälerung staats¬
bürgerlicher Rechte.

9) Mündlicher Bericht des Verwaltungsausschusses über
die Petition der Centralconferenz des allgemeinen Ol-
denburgischcn Lehrervereins, betr. Erhöhung des Dienst¬
einkommens der Volksschullehrer.

10) Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses, betr.
a. Petition mehrerer Mühlenbesitzer, betr. die ihnen

auscrlegte Gewerberecognition;
5. Petition derselben wegen Revision des Brand¬

kassengesetzes vom 15. August 1861, insbeson¬
dere in Betreff des für Mühlen zu zahlenden
Brandkassenbeitrags.

11) Ausschußbericht, betr. den Entwurf einer Wasserord¬
nung für das Fürsteuthum Lübeck.

Schluß der Sitzung: 12 Uhr 40 Min. Nachmittags.
Der Berichterstatter:

Bunnemann.
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3. Versammlung des XV. Landtags des Großhcrzogthnms Oldenburg.
Dreizehnte Sitzung.

Oldenburg , den 17. Juli 1868 . Vormittags 11 Uhr.

Tagesordnung: 1) Bericht des Finanzausschusses, betr. den modificirtcn Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des
Fürstenthums Lübeck pro 1868/69 und über das Schreiben Großherzoglicher Staatsregierung vom
3. Juni 1868.

2) Bericht des Organisationsausschusses zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs, betr. neue Bestimmungen
zu dem Gesetze vom 29. August 1857 wegen Einrichtung der Aemter im Herzogthum Oldenburg.

3) Mündlicher Bericht des Organisationsausschusses über die Petitionen
as der Mitglieder des Löhner Gemeinderaths wegen Verlegung der Gemeinde Lohne vom Amte Dannne-

Steinfeld nach dem Amte Vechta;
ibs des Gemeinderaths zu Dinklage, das Amt daselbst betreffend;
es des Gemeinderaths zu Damme, betr. Erhaltung des Verwaltungsamtesund des Amtsgerichts zu

Damme in ihrer bisherigen Verbindung mit dem Sitz in Damme.
4) Bericht des Verwaltungsausschusses zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Bir-

^ kenfeld, betr. das Diensteinkommender Volksschullehrer.
5) Bericht zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs für das Herzogthum, betr. die Einführung von Jagdkarten.
6) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. Genehmigung des Verkaufs des Museums am Stau.
7) Bericht des Finanzausschussesüber das Schreiben des Großherzoglichen Staatsministeriums vom 6.

Juli d. I ., betr. Umtausch des Möbelmagazins mit dem ehemaligen Zuchthause.
8) Bericht des Justizausschusses, betr. die Beschwerde des F. Caesar in Varel wegen verweigerter oder

gehemmter Rechtspflege, sowie wegen Schmälerung staatsbürgerlicher Rechte.
9) Mündlicher Bericht des Verwaltungsausschusses über die Petition der Centralkonfcrenz des allgemeinen

Oldenburgischen Lehrervereins, betr. Erhöhung des Diensteinkommens der Volksschullchrer.
10) Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses, betr.

as Petition mehrer Mühlenbesitzer, betr. die ihnen auferlegte Gewerberccognition;
bs Petition derselben wegen Revision des Brandkassengesetzes vom 15. August 1861, insbesondere in

Betreff des für Mühlen zu zahlenden Brandkassenbeitrages.
11) Ausschußbericht, betr. Entwurf einer Wasserordnung für das Fürstenthum Lübeck.

Vorsitzender: PräsidentLentz.

AmMinistertisch: DieReg.-CommissäreBucholtz, Ruh¬
strat , Jansen.

Das Protokoll der vorigen Sitzung wird vom Schrift¬
führer Böhmcker  vorgelesen und genehmigt.

Es war eingegangen: Eine Vorstellung der Vertretung

der Gemeinde Lohne und der Stadt Vechta, sowie des Han¬
delsvereins zu Lohne über den Antrag des Abg. SelkmannI .,
eine Eisenbahn von Quakenbrück nach Nordenhamm betreffend.

Dieselbe wurde auf Vorschlag des Präsidenten, gegen den
kein Widerspruch erfolgte, dem Pelitionsausschuß überwiesen.
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Tagesordnung:
1. Bericht des Finanzausschusses , betr . den

modificirten Voranschlag der Einnahmen und
Ausgaben des Fürstenthums Lübeck pro 1868/69
und über das Schreiben Großherzoglicher Staats-
regierung vom 3. Juni 1868.

Die Anträge des AusschussesI, 2, 3, 4, 5, 6, welche
lauten:

Antrag Nro. 1.
der Landtag wolle genehmigen, daß die Erträge aus
Zöllen und Verbrauchssteuernfür 1868 mit 53,400Thlr.
und für 1869 mit 53,400 Thlr. in dem Voranschläge
von den Einnahmen abgesetzt werden.

Antrag Nro. 2.
der Landtag wolle seine Zustimmung ertheilen, daß
als Einnahmen aus der Erbschaftssteuer für 1868 —
450 Thlr. und für 1869 — 900 Thlr. in den Vor¬
anschlag ausgenommen werden.

Antrag Nro. 3.
der Landtag wolle genehmigen, daß von den Ausgaben
zu den Ccntrallasten für 1868 — 43,616 Thlr. und
für 1869 — 32,176 Thlr. in dem Voranschläge ab-
gcsetzt werden.

Antrag. Nro. 4.
der Landtag wolle seine Zustimmung ertheilen, daß
zur Erweiterung deS Gefangenhauses in Eutin für
1868 — 2760 Thlr. 8 ^ ,2  gs- in den Voranschlag aus¬
genommen werden.

Antrag Nro. 5.
der Landtag wolle genehmigen, daß für einen Gefan-
genwärter-Gehülfen in Eutin für 1868 — 60 Thlr.
und für 1869 — 240 Thlr. in den Voranschlag aus¬
genommen werden.

Antrag Nro. 6.
der Landtag wolle Großherzogliche Staatsregierung
ersuchen, dahin zu wirken, daß von den vormals Hol¬
steinischen Gebietstheilen ein nach dem Verhältniß der
Bevölkerung zu berechnender Beitrag zu dem Gehalte
des Gefangenwärtergehülfen geleistet werde,

wurden nach sofortigem Schluß der Debatte angenommen.
Es wurde sodann der Antrag Nro. 7, welcher dahin

ging:
der Landtag wolle zur Herstellung der Niendorfer
Stranddossirung für 1868 — 5600 Thlr. bewilligen,

zur Debatte verstellt.
Abg. Krahrn Zu diesem Antrag will ich im Folgenden

eine Bemerkung machen, da ich in der Nähe von Niendorf
wohne und die dortigen Verhältnisse genau kenne. Vom Aus¬
schuß ist der Wunsch ausgesprochen worden, daß dieNiendor-
ser zu der Unterhaltung der Stranddossirungverpflichtet wer¬
den möchten, da dieselbe zu ihrem Schutz angelegt sei. Es be¬
steht aber bereits eine Vereinbarung, der zufolge die Niendor-

Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

ser durch bestimmte Dienste zur Erhaltung der Dossirung
beitragen müssen. Endlich handelt es sich gar nicht allein um
den Schutz Niendorfer Privateigcnthums, auch Staatsgut
wird durch die Stranddossirung geschützt, so das dortige ehe¬
malige Förstcrhaus mit Ländereien; wenn diese Schutzanstalteu
nicht beständen, so würde einem öffentlichen Hauptwege Zer¬
störung,durch die Ostsee drohen und wäre man genöthigt den¬
selben aufzuhebeu.

Der Antrag 7 wurde angenommen.
2. Bericht des Organisationsausschusses

zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs , betr.
neue Bestimmungen zu dem Gesetze vom  29 . Au¬
gust 1857 wegen Einrichtung derAemter imHer-
zogthum Oldenburg.

Hierzu lag ein Antrag des Abg. Hullmann  vor , wel¬
cher lautete!

dem Entwurf nachzufügen:
Art. 3.

Die Ansprüche des Grafen Galen  auf Belastung
des Sitzes eines Amtes oder Amtsgerichts in Dink¬
lage sind erloschen.

lieber denselben wurde die Debatte eröffnet.
Reg.-Commissar Bucholtz: Es mag zweifelhaft sein,

ob der Graf von Galen,  dem zu seiner Zeit zugesichert wurde,
daß der Sitz des zu errichtenden landesherrlichen Amtes zu
Dinklage sein solle, ein Recht hat, noch fernere Erfüllung die¬
ser Zusicherung zu verlangen gegenüber den Bestimmungen
des Staatsgrundgesetzes und der inzwischen geschehenen Fort¬
entwickelung der Verwaltung und des Staatswesens und den
Veränderungen in der Kompetenz der Behörden. Die Staats¬
regierung ist aber der Meinung, daß diese Frage nicht Wohl
durch eine gesetzliche Bestimmung zu erledigen ist, welche sich
gegen keinen Andern als gegen ihn richten soll. Solche An¬
gelegenheiten lassen sich nicht durch ein Specialgesetz erledigen.
Es ist dies kein Gegenstand der Gesetzgebung. Ich kann da¬
her die Annahme eines dem Anträge gemäß gefaßten Land¬
tagsbeschlusses von Seiten der StaatSregierung nicht in Aus¬
sicht stellen, und empfehle Ihnen die Ablehnung des Antrags.

Abg. Hullmann : Nach dieser Erklärung vom Minister¬
tisch halte ich es für zweckmäßig, meinen Antrag hier zurück¬
zuziehen, obwohl ich die Gründe des Ausschusses wie der
Staatsregierung nicht für richtig anerkennen kann. Ich halte
dafür, daß man keine Rechte anerkennen darf, welche der Staat
nicht ertragen kann, weil sie ihn an der freien Bewegung in sei¬
nen Organisationen hindern, und daß hier auf dem Wege der
Gesetzgebung Wohl zu Helsen ist. Für jetzt will ich aber den
Antrag zurückziehen, weil mir an dem Zustandekommen des
Gesetzes überhaupt liegt. Die Petitionen, welche die Verle¬
gung des Dinklager Amtes betreffen, werden mir Gelegenheit
geben, auf diese Angelegenheit zurückzukommen.

Der Entwurf war vom Ausschuß zur zweiten Lesung
zusammengestellt worden, wie folgt:

20
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Art. 1.
(Wie im Entwurf.)

Art. 2.
H. I. Das Amtsgericht kann, auch abgesehen von

dem Falle des Art. 3 des Aemtergesetzes, insofern von
dem Vcrwaltungsamte getrennt werden, als der Sitz
beider in verschiedene Orte des Amtsbezirks gelegt wer¬
den kann. Im Falle einer solchen Trennung finden
die Bestimmungen des Art. 1 keine Anwendung.

Z. 2. (Wie im Entwurf.)
In dieser Gestalt wurde der Entwurf angenommen.
3. Mündlicher Bericht des Organisations¬

ausschusses über die Petitionen
a) der Mitglieder des Löhner Gemeinderaths

wegen Verlegung der Gemeinde Lohne vom
Amt Damme -Steinseld nach dem Amte
Vechta;

b) des Gemcinderaths zu Dinklage , das Amt
daselbst betreffend;

o) des Gemeindcraths zu Damme , betr . Erhal¬
tung des Verwaltungsamtes und des Amts¬
gerichts zu Damme in ihrer bisheri  gen Ver¬
bindung mit dem Sitz in Damme.

Berichterstatter Abg. Selkmann II. : Diese Petitionen
beziehen sich alle drei auf denselben Gegenstand, nämlich die
schon von der Staatsrcgierung angeordnetc Verlegung des
Verwaltungsamtes von Dinklage nach Damme. Zunächst
bitten die Mitglieder des Gemeinderaths zu Lohne um Ver¬
einigung mit dem Amte Vechta, weil sie näher nach Vechta
liegen und die meisten Beziehungen dorthin haben. DerDink-
lager Gemeinderath bittet mit Bezugnahme auf die vertrags¬
mäßigen Rechte der Grafen von Galen  um Verbleiben des
Amtes Steinfeld in Dinklage. Der Dämmer Gemeinderath
wünscht Amt und Amtsgericht in ihrer bisherigen Verbindung
in Damme zu behalten. Die Bestimmung der Sitze und Be¬
zirke der Aemter steht aber nach den Gesetzen der Staatsre¬
gierung zu. Der Ausschuß beantragt also:

der Landtag beschließe, die vorstehend genannten3 Pe¬
titionen der Großherzoglichen Staatsregicrung zur ge¬
eigneten Berücksichtigung zu übergeben.

Abg. Hirllmann: Wenn auch diese Angelegenheiten auf
dem Verordnungswege und nach Ermessen der Staatsregicrung
beordnet werden, so ist es dem Landtag doch nicht benommen,
falls er gerechtfertigte Wünsche hat, dieselben auch hier zu
äußern. Auch haben die Landtage in Veranlassung von Pe¬
titionen manchmal schon ihre Wünsche der Staatsregierung
dargelegt, wenn cs sich auch nicht um Fragen der Gesetzge¬
bung handelte. Wie bei der Gesetzgebung kann der Landtag
seinen Willen auch auf anderen Gebieten geltend machen,
wenn auch auf andere Weise, wie dort.

Wie ich es daher überhaupt für angemessen halte, so
scheint es mir sachlich auch dringend geboten, in dieser Ange¬

legenheit, wo es sich um einen Theil der Verwaltungsorgani¬
sation handelt, unsere Meinung der Staatsregierung kund zu
thun. Nach der Größe unserer Amtsbezirke mußte die Ver¬
schmelzung mehrerer Aemter in eines zweckmäßig erscheinen.
In dieser Richtung ist bereits ein erheblicher Schritt von der
Staatsregicrung gethan worden, indem sie, ohne das Amts¬
gericht zu Dinklage aufzuheben, das Amt verlegt und mit dem
zu Damme vereinigt hat. Es wäre zu wünschen, daß auch
das Amtsgericht aufgehoben würde und,  soweit möglich,
Amtsgericht wie Amt ganz mit den entsprechenden Dämmer
Behörden vereinigt würden. Die Geschäfte sind nicht so er¬
heblich, daß man bei zweckmäßiger Abgrenzung der Amtsbe¬
zirke nicht die volle Zahl der Dinklager Beamten sparen könnte.
Solchen Ersparungen gegenüber erscheint es zweckmäßig,
daß der Landtag mit Bestimmtheit seine Wünsche aus¬
spricht.

Sind die Aemter und Amtsgerichte zu Dinklage und
Damme aber zu vereinigen, dann ist eS geboten, die Gemeinde
Lohne zu dem Vechtaer Amtsbezirk zu schlagen, indem Vechta
derselben am nächsten liegt und ihre Interessen sie am Meisten
nach Vechta ziehen. Meines Erachtens werden, wenn Lohne
zu dem Amtsbezirk Vechta hinzukommt, das Amt und Amts¬
gericht daselbst nicht so viele Geschäfte hinzubekommen, daß
das Beamtenpersonal vermehrt werden müßte. Verbindet man
die Gemeinde Lohne mit dem Amt Damme, dann wird leicht
dies Amt so groß werden, daß ohne Bestellung eines Hülfs-
beamten nicht durchzukommen sein wird Wichtig hierfür ist
auch, ob der Sitz des Amtsgerichts künftig getrennt vom Sitz
des Amtes sein soll oder nicht. Wenn sich die anderen Peten¬
ten hauptsächlich mit dieser Frage beschäftigen, will ich doch
auf diese Frage nicht eingehcn. Ich wünsche nur, daß der
Landtag die Staatsregierung ersucht, nur nach Zweckmäßig-
keits- und Ersparungsrücksichten, ohne Rücksicht auf Rechte der
Grasen von Galen,  die meines Erachtens nicht mehr be¬
stehen oder, wenn sie bestehen, auf dem Wege der Gesetzgebung
zu beseitigen sind, sich in dieser Frage zu entscheiden.

Betreffs ihres übrigen Inhaltes mögen dann die Petitionen
aus Dinklage und Damme der Staatsregicrung zur Berück¬
sichtigung übergeben werden. Ich stelle folgenden Antrag:

der Landtag wolle
1) die Petition des Gemcinderaths zu Lohne der

Großherzoglichen Staatsregierung zur Gewährung
dringend empfehlen,

2) zugleich dieselbe dringend ersuchen, den Rest des
Amts Dinklage und das Amt Damme zu Einem
Amt zu vereinigen und den Sitz des Verwal¬
tungsamts und Amtsgerichts lediglich nach Er¬
sparungsrücksichten und nach den Interessen des
gesammten Amtsbezirks, ohne Rücksicht auf die
früheren Rechte des Grafen von Galen,  welche
nöthigenfalls durch.Gesetz aufzuheben sein werden,
zu bestimmen,
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3) im klebrigen die Petitionen der Gemeinderäthe zu
Damme und Dinklage der Groszherzoglichen Staats¬
regierung zur geeigneten Berücksichtigung zu über¬
geben.

Der Antrag fand genügende Unterstützung.
Abg. Deeken: Ich bin mit dcmAbg. Hüll mann  ein¬

verstanden, daß, wenn wir es für angemessen halten, eine Ge¬
meinde dem einen Amt zu nehmen und dem anderen zuzulegen
wir das auch aussprechen müssen. Ich vertrat auch im Aus¬
schuß diese Meinung, drang aber nicht mit derselben durch.
Zur Begründung ihrer meines Erachtens gerechtfertigten Wün¬
sche haben die Löhner Petenten eine Rechnung aufgestellt, nach
der Dinklage Lohne am nächsten liegt, von dort nach Damme
aber über einmal so weit, als nach Vechta ist. Dieser Un¬
terschied der Entfernungen beweist, abgesehen von dem größe¬
ren Verkehr nack Vechta hin, daß die Gemeinde nach Vechta
von Natur hingehört und dem dortigen Amt zuzulegen ist.
Die Beschäftigung beim Amt Vechta ist nicht so groß, daß
man dieser geringen Vergrößerung wegen die Beamten ver¬
mehren müßte.

Abg. Bartel : Ich bin mit dem Abg. Hullmann
einverstanden. Auch nach meiner Ansicht müssen bei der neuen
Einrichtung der beiden zu kombinirenden Aemter hauptsächlich
die Rücksichten auf Ersparung und das Interesse der Gemein¬
den maßgebend sein. Die vereinigten Amtsbezirke Damme und
Dinklage würden 14.000 Einwohner haben. Alle Aemter,
die so viele Einwohner zählen, ja selbst kleinere, wie Wester¬
stede und Delmenhorst, sind mit 3 Beamten besetzt. Auch bei
dem vereinigten Amt wäre in Zukunft die Anstellung eines
dritten Beamten zu erwarten. Schlägt man die Gemeinde
Lohne zum Amt Vechta, so würde das südliche Amt 4000
Einwohner weniger haben, während das Amt Vechta von
13,000 auf 17,000 steigen würde. Nach meiner Ueberzeu-
gung ließen sich so beide Bezirke ohne Vermehrung des Per¬
sonals verwalten.

Abg. Höltermann: Ich kann die Annahme desHull-
mann'  scheu Antrags dringend empfehlen. Es ist der Wunsch
aller Löhner, dem Amtsbezirk Vechta einverlcibt zu werden.
Ihrer ganzen Lage nach müssen sie zu diesem Amt gehören.
Wenn nach Damme auch nur das Vcrwaltungsamt kommt,
so werden die Löhner mehr an Reisekosten, Mühen und Ver¬
säumnissen aufwenden müssen, als ein, Beamter kostet. Der
größte Theil der Gemeinde Lohne grenzt an Vechtaer Gebiet;
der Theil der Gemeinde, der Damme am nächsten liegt, näm¬
lich Brakendorf, ist von dort noch2^g Meilen entfernt, von
Vechta nur 14/g Meilen.

Abg. Schwegmann: Für Diejenigen, welche die betr.
Lokalitäten nicht kennen, möchte ich noch Folgendes bemerken:
Damme wie Dinklage würden als Sitz des vereinigten Amtes
gleich unzweckmäßig liegen, Damme zu weit südlich, Dinklage
zu weit nördlich, so daß die entfernter Wohnenden zu viel
Zeit, Kosten und Mühe aufwenden müßten. Der Sitz des

vereinigten Amtes müßte an einen dritten Ort verlegt wer¬
den, wo die nöthigen Gebäude erst zu errichten wären. Heut¬
zutage ist aber keine Lust vorhanden, die Kosten zu Neubauten
zu bewilligen. Wenn wir sparen wollen,  ist jetzt nicht die
Zeit zur Vereinigung der Aemter.

Der Antrag des Abg. Hullmann  wurde angenommen
und war damit der Ausschußantrag erledigt.

4. Bericht des Verwaltungsausschusses zur
zweiten Lesung des Gesetzentwurfs für das Für-
steuthum Birkenfeld , betr . das Diensteinkommen
der Volksschullehrer.

Neue Anträge lagen nicht vor. Das Gesetz wurde in
folgender vom Ausschuß vorgeschlagenen Zusammenstellung
angenommen:

Das Gesetz vom 1. März 1861, betr. das Unterrichts¬
und Erzichungswesen im Fürstenthum Birkenfeld, wird
in folgenden Punkten geändert:

1) Art. 29 Z. 2 wird dahin geändert, daß die Be¬
soldungen an Schulstellen erster Classe auf 200
bis 230 Thlr., an Schnlstellen zweiter Classe
auf 170 bis 200 Thlr. und an Schulstellen drit¬
ter Classe auf 140 bis 170 Thlr. normirt werden.

2) Art. 29 Z. 2 Absatz4 erhält statt des zweiten
Satzes folgende Bestimmung:

„Wo 3 Classenlehrer angestellt sind, wird die
zweite Stelle mit einer Besoldung zweiter
Classe, die dritte Stelle mit einer Besoldung
dritter Classe dotirt. Wo eine Schule4 Clas¬
senlehrer hat, erhält der zweite Lehrer eine
Besoldung erster Classe. der dritte eine Besol¬
dung zweiter Classe, der vierte eine Besol¬
dung dritter Classe. Hat eine Schule5 Clas¬
senlehrer, so erhält der zweite Lehrer Besol¬
dung erster Classe, der dritte und vierte
Besoldungen zweiter Classe, der fünfte eine
Besoldung dritter Classe. Wo 6 und7Clas¬
senlehrer an einer Volksschule sind, erhalten
der zweite und dritte Lehrer Besoldungen er¬
ster Classe, der vierte und fünfte Besoldungen
zweiter Casse, der sechste resp. siebente eine
Besoldung dritter Classe."

3)IJm Art. 33 H. 1 werden die Beträge, bis zu
welchen die Alterszulagen gegeben werden, dahin
erhöht, daß künftighin die erste Alterszulage bis
zu einer Gesammtbesoldung von 215 Thlr., die
zweite Alterszulage bis zu einer Gesammtbesol¬
dung von 235 Thlr., die dritte Alterszulage bis
zu einer Gesammtbesoldung von 255 Thlr. ge¬
geben wird.

5. Bericht zur zweiten Lesung des Gesetzent¬
wurfs für das Herzogthum , betr . die Einführung
von Jagdkarten.

20»
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ES lag ein Antrag der Minderheit des Ausschusses vor:
im Art. 3 statt „3 Thlr." zu sagen: „Einen Thlr."

Da der Antrag eine Wiederholung eines bei der ersten
Lesung abgelchnten Antrages war, fand keine Debatte statt.
In namentlicher Abstimmung wurde der Antrag mit 31 ge¬
gen 16 Stimmen abgelehnt.

Es stimmten mit „Ja " die Abgeordneten:
Luerssen , Müller , OetkenI ., Rami en, Schildt,

Schulze , Schwegmann , Struthofs , Stuckenborg,
Tantzen , Taphorn , Ahlhorn , Arkenau , Bulling,
Huchting , Jaussen.

Es stimmten mit „Nein" die Abgeordneten:
Niebour , OetkcnII ., Oldejohanns , Orth,Pan-

cratz, Rüder , Russell , Schomann,  v . Schrenck,  S elk¬
mann I, , Selkmann  II ., Strackerjan I., Stracker-
janIII ., Willers , Abels , Bartel , Beckhusen, Böhm-
cker, Bremer , Brockhaus , Brörmann , Cammann,
Deeken, Eilks , Eissel , Hültermann , Huber , Holl¬
mann, Köhler , Krahn , Lentz.

Es fehlten die Abgeordneten  Rüde dusch, Schrimper
und Strackerjan II.

Das ganze Gesetz wurde sodann in folgender vom Aus¬
schuß vorgeschlagener Gestalt angenommen:

Art. 1.
H. 1. Wie im Entwürfe mit der Einschaltung„auf

fremdem Boden» hinter„Jagd".
ß. 2. Wie im Entwürfe.
Z. 3. Die Grundstücke, an welchen dem Besitzer ein

dingliches Nutzungsrecht zufteht, werden dem Besitzer
gegenüber nicht als fremde Grundstücke angesehen.

Z. 4. Der Inhaber einer Jagdkarte ist berechtigt,
in Begleitung des Grundbesitzers auf dessen Grund und
Boden, des Pächters einer Jagd oder eines Jägers,
dem die Mitnahme eines Begleiters schriftlich vom
Gruudeigenthümer gestattet ist, in dessen Jagdrevier
die Jagd auszuüben, ohne dazu einer weiteren Legiti¬
mation zu bedürfen.

Art. 2.
Die Jagdkarten werden für die Zeit eines Jahres,

vom1. September eingerechnet, ausgestellt und gelten
für das ganze Herzogthum.

Arb 3.
Wie im Entwürfe mit der Aenderung„3" statt „5".

Art. 4.
Wie im Entwürfe.

Art. 5.
Wie im Entwürfe, mit den Aenderungen, daß

1) unter a. hinter„Jagd" und desgleichen un¬
ter b. vor „jagt" einzuschalten ist „auf frem¬
dem Boden".

2) und unter a. statt „20 Thlr." zu sagen ist
„5 Thalerii".

6. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses,
betr. Genehmigung des Verkaufs des Museums
am Stau.

Berichterstatter Abg. Ahlhornt Der Ausschuß kann
ohne Bedenken die Vorlage zur Annahme empfehlen. Nur
der Deutlichkeit wegen hat er die Worte „auf Kosten der
KrongutSkasse" in seinen Antrag ausgenommen. Daß der
Bau auf Kosten der KrongutSkasse geschehen muß, kann zwar
als selbstverständlich betrachtet werden, doch kann jener Zusatz
nicht schaden. Das jetzige Gebäude ist zu klein. Als Platz
für den Neubau ist der Rasen bei Erdmanns Haus am Wall
ausgesucht.

Der Ausschußantrag, der lautete:
der Landtag wolle zum öffentlichen Verkaufe des na¬
turhistorischen Museums am Stau und zur Verwen¬
dung des Erlöses zu den Kosten der Erbauung eines
neuen Museums, auf Kosten der Krongutskasse, seine
Zustimmung ertheilen,

wurde angenommen.
7. Bericht des Finanzausschusses über das

Schreiben Gro ßherz ogl. S t aa tSministeriu ms vom
6. Juli d. I ., betr . Umtausch deS Möbelmagazins
mit dem ehemaligen Znchthause.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn: Wie Sie sehen, hat
der Ausschuß auch diese Vorlage zur Annahme empfohlen.
Er ging davon aus, daß das in dem Schreiben genannte Ca-
binetskanzlei-Gebäude identisch mit dem im St .G.G. unter
dem rescrvirten Krongut aufgeführten„Frauenzimmerhaus"
sei. Das ist mir aber wieder zweifelhaft geworden. Runde
sagt nämlich, König Christian VI. habe neben dem Schloß
ein Kanzleigcbäude bauen lassen. Das Gebäude, in welchem
bis jetzt das Ministerium war, ist unter dem Namen Kanzlei-
gebäudc im Volk bekannt. Es wäre gut, wenn wir uns erst
Auskunft schafften, ob das Gebäude, in welchem das Staats¬
ministerium sich befindet, wirklich das Frauenzimmerhaus oder
jenes von Runde erwähnte Kanzleigebäude ist. Es könnte
vielleicht doch nicht reservirtcs Krongut, sondern Staatsgut
sein. Damit wir uns zuvor noch Aufklärung verschaffen
können, beantrage ich Entfernung des Gegenstandes von der
Tagesordnung.

Reg.-Commissar Buchollz: Ich kann ohne Bedenken
alle Zweifel durch die bestimmte Erklärung beseitigen, daß
dasjenige mit dem Schloß in Verbindung stehende Gebäude,
in welchem das Staatsministerium tagt und der Großherzog
Audienzen erthcilt, im Schloßinventar als „Frauenzimmer-
Haus» bezeichnet ist.

Abg. Ahlhorn: Es wäre doch besser, wenn uns das
durch ein Inventar, wie cs doch im Schloß aufbewahrt sein
wird, nachgewiesen würde.

Abg. Bartel : Nachdem der Reg.-Kommissär hier be¬
stimmt angeführt hat, das betr. Gebäude sei mit dem„Frauen¬
zimmerhaus" identisch, können keine Bedenken mehr obwalten.
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Reg.-Kommissär Bucholtz: Das Frauenzimmcrhaus ist
nach der Verfassung reservirtes Krongut. Nach meiner eben
abgegebenen Erklärung ist dieses Fraucnziminerhaus kein ande¬
res, als das in Frage stehende und kann auch kein anderes
sein. Walten doch noch Bedenken ob, so kann noch weitere
Aufklärung gegeben werden, doch erscheint mir dieS durchaus
überflüssig. Soll aber der Gegenstand von der Tagesordnung
abgesetzt werde», so habe ich nichts dagegen zu erinnern.

Die Abstimmung über den Antrag deS Abg. Ahlhorn
ergab Stimmengleichheit. Auf Vorschlag des Vorsitzenden
wurde beschlossen, die Abstimmung im Lauf der Sitzung noch
einmal zu wiederholen.

8. Bericht des Just iz a us schu sse s , bctr . die
Beschwerde des F. Cäsar in Varel wegen verwei¬
gerter oder gehemmter Rechtspflege , sowie wegen
Schmälerung staatsbürgerlicher Rechte.

Berichterstatter Abg. Schomaim t Dem 14. Landtag
hat eine ähnliche Beschwerde des BeschwerdeführersVorgelegen,
in welcher derselbeI . Cäsar genannt ist. Da in den Mo¬
tiven auf jene erste Beschwerde Bezug genommen wird, sei
bemerkt, daß F . Cäsar, nicht I . Cäsar der richtige Name ist.

Der Ausschußautrag wurde angenommen. Er lautete:
In Erwägung,

daß Beschwerdeführerseine Beschwerde darauf stützt:
1) daß das AppellationSgericht auf Grund einer

von diesem im Aufträge deS Ministeriums
Wider Beschwerdeführer geführten Disciplinar-
nntersuchung wegen unwürdigen Verhaltens in
einem Berichte an daSMinistcrium ausgesprochen
habe, Beschwerdeführer sage die Unwahrheit,
der Officier sage die Wahrheit, Beschwerde¬
führer sei unehrlich und unwürdig zum Dienste,
und daß das Ministerium ihm auf diese Aeuße-
rung hin den Dienst gekündigt, ihm aber trotz
wiederholter Anträge die Stellung vor das
Dienstgericht verweigert habe;

2) daß ibm das Appcllationsgericht seit fünf Jah¬
ren trotz wiederholter Bewerbungen die Zulas-

' sung zur Anwaltspraxis verweigert, und ihm
vor einigen Jahren, als er um Zulassung zur
Anwaltspraxis in Varel angetragen, als Grund
der Verweigerung angeführt habe, es sei ein
Bedürfnis; nicht vorhanden, daß aber kürzlich,
obgleich keine Veränderungen eingetrcten, welche
eine Vermehrung der Zahl der Anwälte recht¬
fertigten, vielmehr durch Verlegung der Ge¬
meinden Rastede und Wiefelstede an das Ober¬
gericht zu Oldenburg der Geschäftskreis des
Obergerichts Varel vermindert worden, ein
Anwalt in Varel zugelassen sei, weil das Be¬
dürfnis es erfordere;

in Erwägung:
daß Beschwerdeführer nur widerruflich angestellt
war und ihm daher nach Art. 10 und 62 des Ci-
vilstaatSdienergesctzesvom Jahre 1855, wie auch
bereits der 14. Landtag, welchem eine ähnliche Be¬
schwerde des Beschwerdeführers vorlag, angenommen,
der Dienst gekündigt werden konnte, ohne daß es
einer vorherigen Stellung vor das Dicnstgcricht be¬
durfte; daß aber die Frage, ob genügende Gründe
zur Dienstkündigung Vorgelegen, lediglich von der
obersten Dienstbehörde nach seinem Ermessen zu
entscheiden ist und demnach eine Prüfung derselben
nicht dem Landtage znsteht;

in Erwägung endlich:
daß eine Beschwerde gegen daS Appellationsgericht
wegen verweigerter Zulassung zur Anwaltspraxis
nach Art. 134 des Staatsgruudgesetzes vom Land¬
tage nicht in Betracht gezogen werden kann;

in Erwägung aller dieser Gründe beantragt der Aus¬
schuß:

der Landtag wolle über die Beschwerde zur Tages¬
ordnung übergehen.

9. Mündlicher Bericht des Ve rw a ltun gSa u ti¬
sch usseS über die Petition der Centralkoufercnz
des allgemeinen Oldenburgischen Lehrervereins,
betr . Erhöhung deS Dienst eiuko mm ens der Volks¬
schul  l ehr er.

Berichterstatter Abg. Von Schrenckt Der Ausschuß
beantragt:

der Landtag wolle über die Petition zur Tagesord¬
nung übergehen.

Die Absicht der Petenten ist wesentlich ans Erhöhung
deS Dieusteinkommcnsgerichtet. Durch die Beschlüsse, welche
der Landtag bctr. Abänderung des Gesetzes vom 3. April
1855, betr. Einrichtung des Unterrichts- und Erziehuugswe-
sens im Herzogthum Oldenburg, gefaßt hat, ist bereits hier¬
über entschieden worden und somit die Angelegenheit erledigt.

Uebrigens darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß die
Konferenz sich in dieser Petition dem Landtag, vielleicht durch
frühere Beschlüsse desselben ermuthigt, doch gar zu vertrauens¬
voll nähert. Sie erlaubt sich Aeußernngen, die theils auf
Ueberhebuug beruhen, theils Zweifel erregen, ob sie ernst ge¬
meint sein sollen.

(Der Berichterstatter verlas mehrere Stellen ans der
Petition.)

Der ganze Tenor des Gesuchs ist mir zu vertrauensvoll.
Ich kann mich dem nicht anschließen und habe dies erwähnt,
damit der Landtag nicht als Komplice angesehen werden kann.

Abg. Nievour : Die Konferenz kann für den Wortlaut
nicht verantwortlich gemacht werden. Sie hat, ohne daß ihr
der Wortlaut Vorgelegen hätte, berathen und beschlossen und
dem Vorstand Auftrag gegeben, über die Hauptpunkte, die zur
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Sprache gebracht waren, eine Petition an den Landtag zu
richten. Der Vorstand bestand aus zwei jungen Männern,
die Wohl glaubten, Schlagworte, die in erregter Debatte ge¬
fallen sein mögen, in die Petition aufnchmen zu müssen. Der
Vorwurf kann nur diese Beiden treffen, die Konferenz kann
man nicht verantwortlich machen, vielleicht nur insofern mit
verantwortlich, als sie diesen jungen Leuten die Abfassung
der Petition überließ.

Abg. von Schrenck: Ich will nur konstatiren, daß die
Unterschrift der Petition lautet: Die Konferenz. Havekost.
Rahlwes.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
10. Mündlicher Bericht des Petitionsaus-

schusses, betr.
a) Petition mehrerer M üh lenbcsitzer , betr.

die ihnen auferlegte Gewerberecognition;
b) Petition derselben wegen Revision des

Brandkassengesetzes vom 15. August 1861,
insbesondere in Betreff des für Mühlen
zu zahlenden Brandkasscnbeitrages.

Berichterstatter Abg. Strackerjan I-, zur Petition sub rr.:
Petenten haben sich schon in der ersten Versammlung des
Landtags bemüht, die Verwendung desselben dafür, daß ihnen
die Recognition abgenommen werde, zu erlangen. Der Aus¬
schuß war damals getheilter Ansicht. Die Mehrheit wollte
auf die Petition nicht eintreten, da der Landeskasse erhöhte
Lasten drohten und schon damals die Frage schwebte, ob nicht
eine Gewerbesteuer ciuzuführen sei. Die Minderheit behauptete,
durch die Gewerbeordnung sei auch für die Müller freie Kon¬
kurrenz eingeführt und der Schutz des Staates verloren ge¬
gangen. Sie seien nun auch nicht mehr zu Gegenleistungen
verpflichtet. Er beantragte, die Petition zu geeigneter Berück¬
sichtigung der Staatsregierung zu übergeben. Diesen Antrag
nahm der Landtag an. Anscheinend ist aber nichts von der
Staatsregierung in dieser Richtung geschehen. Jetzt, wo wir
gewissermaßen mit fieberhafter Hast nach neuen Steuern zu
suchen gezwungen sind, ist es gewiß nicht richtig, alte Ein¬
künfte fahren zu lassen. Die Gewerbesteuer steht auch noch
immer in Frage.

Der Antrag des Ausschusses lautete:
der Landtag beschließe: über die Petition zur Tages¬
ordnung überzugehen.

Er wurde angenommen.
.Abg. Strackerjan I. : Die zweite Petition wünscht eine

Revision der Brandkassenordnung dahin, daß in Zukunft von
Mühlen nicht mehr der dreifache Betrag gezahlt werden müsse.
Die Annahme, welche zu dieser Bestimmung geführt hätte:
Mühlen seien der Feuersgefahr mehr ausgesetzt wie andere
Häuser, sei irrig. Der Ausschuß war nicht in der Lage, die
Wahrheit dieser Behauptung zu prüfen. Das war aber auch
gar nicht erforderlich. Petenten sind im Jrrthum. Art. 1
H. 1 der Brandkassenordnung befreit Mühlen und andere für

gefährlich gehaltene Gebäude vom Beitritt; sic sollen nur,
wen» sie doch beitreten, einen höheren Satz zahlen, der durch
spätere Regierungsbekanntmachung auf das Dreifache normirt
wurde. Wenn sie bei Privatgesellschaften nicht versichert ha¬
ben, so muß man annehmen, daß sie dort nicht billiger an¬
kommen konnten.

Der Ausschuß stellte demnach den Antrag:
der Landtag beschließe: über die Petition zur Tages¬
ordnung überzngehen.

Derselbe wurde angenommen.
7 der Tagesordnung.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden, der keinen Widerspruch
fand, wurde nunmehr nochmals über den Antrag des Abg.
Ahlhorn,  den Gegenstand der Tagesordnung7 von derselben
abzusetzen, abgcstimmt und derselbe mit 24 gegen 23 Stimmen
abgelehnt.

Die Verhandlung über diesen Gegenstand wurde also
wieder eröffnet.

Die Anträge des Ausschusses lauteten:
Antrag Nro. 1.

Der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß der Düring 'sche  Stall und das ehemalige Zucht¬
haus gegen das bisherige Möbelmagazin am Theater¬
wall ausgetauscht werde.

Antrag Nro. 2.
Der Landtag wolle zu baulichen Veränderungen in
und au den vier Collegieugebäudcn, sowie im Möbel¬
magazin die Summe von 3650 Thlr. zu Z. 160
des Voranschlags der Landeskassc des Herzogthuins
nachbewilligen.

Der Abg. Ahlhorn  stellte den genügend unterstützten
Antrag:

Dem Antrag2 des Ausschusses werde hinzugefügt:
„unter der Voraussetzung, daß das in dem Schrei¬
ben der Großherzoglichen Staatsregierung aufge¬
führte Kanzleigebäude unter den in Anlage 17 sub1
des Staaisgrundgesetzes aufgesührten Gebäude» mit
enthalten ist und dem Landtag weitere Mittheilungen
gemacht werden.

Regierungscommissar Bllcholtz: Ich möchte den Abg.
Ahlhorn  veranlassen, seinen Antrag etwa dahin abzukürzen,
daß die letzten Worte: „und dem Landtag weitere Mitthei¬
lungen gemacht werden", wegfallen. Der stehen bleibende
Passus von „unter der Voraussetzung mit enthalten ist", muß
ja schon Alles, was Sie eigentlich beabsichtigen können, ent¬
halten. Sie werden demgemäß ihre Bewilligung nur »unter
der Voraussetzungu. s. w." geben und sind damit vollkommen
gesichert. Weitere Mittheilungen können Sie nicht mehr ver¬
langen, nachdem ich Namens der Staatsregicrung Ihnen be¬
reits jene Mittheilung gemacht habe. Eine andere Mitthei¬
lung kann ja nicht gemeint werden.
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Abg. Ahlhorn: Die Nachrichten, die ich heute eilige-
zogen habe, haben mich über die Eigenschaft des Gebäudes
zweifelhaft gemacht. Das Inventar , auf das die-uns heute
gemachte Angabe sich stutzt, könnte ja vorgelegt werden.

Schluß der Debatte.
Der Antrag des Ahlhorn  wurde angenommen. Die

Ausschußanträgewurden angenommen.
9. Ausschnßbericht , betr . Entwurf einer

Wasserordnung für das Fürstenthum Lübeck.
Der Ausschußantrag Nro. 1 zu Art. 1. H. 1. fol¬

genden Inhalts:
Antrag Nro. 1.

demZ. 1 folgenden Zusatz zu geben:
In Betreff der Verpflichtung zur Instandsetzung
und Unterhaltung derjenigen öffentlichen Wasser¬
züge, welche in oder an den Grenzen des Fürstcn-
thums liegen, wird durch die Bestimmungen dieses
Gesetzes nichts geändert,

wurde angenommen.
Der Antrag 2 des Ausschusses, Art. 1. H. 2, wurde

zur Berathung gebracht, welcher lautete:
Antrag Nro. 2.

den Z. 2 zu streichen und anstatt desselben zu setzen:
Z. 2. Oeffentliche Wasserzüge im Sinne dieses

Gesetzes sind diejenigen Flüsse, Bäche, Canäle und
Zuggräben, deren öffentliche Eigenschaft durch Ein¬
tragung in das Wasscrzugsregistcr(Art. 8) aner¬
kannt ist. Zum öffentlichen Wasserzuge gehört nicht
allein das Bett, sondern auch die Uferdossirung ein¬
schließlich der erforderlichen Abufcrungen(Banquetts).

Abg. Böhmcker: Im Antrag findet sich der Ausdruck
„Banquetts", welcher im Fürstenthum nicht gebräuchlich ist
und nicht verstanden werden wird, deßhalb besser zu streichen
wäre.

Abg. Russell, Berichterstatter: Der Ausdruck»Ban-
quctts" ist nur erklärend zu »erforderlichen Abuferungen"
gesetzt.

Der Antrag wurde angenommen.
Die Debatte wurde eröffnet über die Ausschußanträge3

und4 zu Art. l , welche lauteten:
Antrag Nro. 3.

Den 8- 3 zu streichen und als Z. 3 zu setzen:
Die öffentlichen Wafferzüge(8- 2) sind Eigenthum
der Feldmarken.

Die bestehenden Berechtigungen zur Fischerei
werden durch diese Bestimmung nicht berührt.

Antrag Nro. 4.
Den Art. 1 mit den beschlossenen Aenderungen anzu¬
nehmen.

Abg. Ruffell: Im Antrag 3 ist voiru Eigenthum der
Feldmarken die Rede. Feldmarken sind nun an sich nur Kom¬
plexe von Ländereien, die kein Eigenthum haben können. Im

Art. 8. Z. 1. des Entwurfs findet sich aber die Bestimmung,
die Feldmarken in ihrer Eigenschaft als Wasserverbände soll¬
ten Realgenossenschaften bilden. Auf diese Bestimmung muß
hier verwiesen werden. Ich stelle demnach den Antrag:

Ter Landtag beschliche im Antrag 3 hinter«Feld¬
marken" einzuschalten: »als Realgenossenschaftcn"
(Art. 8. 8. 1).

Abg. Rüder : Ich stelle den Antrag:
Der Landtag beschliche, im ersten Absatz- des neuen
tz. 3 in der dritten Zeile statt »Feldmarken" zu setzen:
»Gemeinden".

Das Eigenthum der Wafferzüge muß statt de» Feldmar¬
ken, den Gemeinden überwiesen werden. Ich halte für richtig,
daß man in dem ganzen Entwurf die Handhabung der
Wasserordnung nicht den Feldmarken, sondern Gemeinden über¬
gibt; wenn diese dann das Ganze beordnen und leiten, müssen
sie in Folge davon auch das Eigenthum an den Wasferzügen
haben. Die Feldmarken sind viel zu kleine Komplexe, als daß
sie die nöthige Vertretung zur Handhabung der Wasserorbnung
stellen könnten. Ich hätte die wichtige Frage, ob die Feld¬
marken oder Gemeinden Snbjeete der außerordentlichen Wasser¬
last sein sollen, an anderer Stelle in Anregung gebracht,
wenn nicht schon hier die Konsequenzen der Stellung, die
man zu jener Frage einnimmt, sich geltend machten.

Beide Anträge finden ausreichende Unterstützung.
Negierungscommiff'ar Jansen : Nach der Auffassung der

Staatsregierung stellen sich dem Antrag des Abg. Rüder
erhebliche Bedenken entgegen. Der vorliegende Entwurf ist
zunächst von einer Kommission, bestehend aus Verwaltungs-
deamten, Justizbeamtcn und Landleulen des Fürstenthums
Lübeck, ansgearveitet worden und hat dann der Regierung und
dem Provinzialrath des FürstcnthumS zur Begutachtung Vor¬
gelegen. Weder in der Kommission, noch von der Regierung,
noch im Provinzialrath ist der Gedanke angeregt worden, die
Jnstandsetzungspflicht an die politischen Gemeinden anzuknüpfen.
Nach den örtlichen.Verhältnisfen des Fürstenthnms ist nur die
Anknüpfung an die Feldmarken gekommen. In dem zweiten
Entwurf einer Wasserordnung für das Herzogthum Olden¬
burg, welcher im Gegensatz zu dem ersten Entwurf von 1863
die Wasferlast an die politischen Gemeinden anknüpft, lag der
Regierung, der Kommission und dem Provinzialrath ein Vor¬
bild vor, wie die politischen Gemeinden auch zu Waff'erver-
bänden zu gestalten seien. Wenn eine solche Einrichtung für
das Fürstenthum möglich und zweckmäßig wäre, so würde
man doch an irgend einer der genannten Stellen darauf ver¬
fallen sein und Anträge in dieser Richtung gestellt haben.
Man muß annehmen, daß die Anknüpfung der Jnstandsetzungs¬
pflicht an die politischen Gemeinden den dortigen örtlichen
Verhältnissen nicht entspricht. Jedenfalls muß cs bedenklich
erscheinen, hier einen solchen Grundsatz in den Entwurf tragen
zu wollen, ohne vorher Regierung und Provinzialrath, als
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die zur Beurtheilung der einschlagcnden Verhältnisse kompe¬
tenten Stellen, gehört zu haben.

Abg. Russell: Au sich mag es besser sein, die genannten
Gemeinden mit der Instandsetzung zu betrauen. Man hat
aber wegen der örtlichen Verhältnisse des Fürstenthums davon
absehen zu müssen geglaubt. Keinem Organ hat bis jetzt der
Entwurf Vorgelegen, welches den Gemeinden die Wasserzüge
zum Jnstandsetzen und Unterhalten hätte geben wollen Wird
der Antrag des Abg. Rüder  angenommen, so muß man den
Entwurf an den Ausschuß zurückgeben. Dann muß die ganze
Organisation eine andere werden, Aenderuugen würden faß in
jedem Artikel vorzunehmcn sein; das ließe sich hier im Lauf
der Debatte nicht aussühren. So weit gehende Aenderungen
müßte der Ausschuß erst vorbereiten.

Eine durchgeführte Organisation nach Gemeinden vor¬
ausgesetzt, müßten übrigens auch hier die Gemeinden als
Cigenthümer genannt sein. Hält man aber das bisherige
Princip aufrecht, so müssen auch hier die Feldmarken stehen
bleiben, denn dann haben die Gemeinden mit der Wasserord¬
nung nichts zu thun, die Feldmarken müßten aber auf ihre
Kosten die Wasserzüge in Ordnung bringen und erhalten,
ihnen läge die Vertretung in Prozessen ob, wie die Kosten, die
aus denselben erwachsen, ihnen würde demnach auch das Eigen¬
thum an den Wasserzügen gebühren.

Abg. Deeken: Wiederum stehen wir abweichenden Ver¬
hältnissen gegenüber, die nicht zulassen, ganz dieselben Gesetze
für das Fürstenthum Lübeck, wie für das Herzogthum Olden¬
burg einzuführen. Die bereits erwähnte Kommission, Regie¬
rung wie Provinzialrath des Fürstenthums, stimmten darin
überein, daß den Feldmarken, nicht den Gemeinden die
Sorge für die Wasserzüge aufzulegen sei. Wie im Provinzial¬
rath die Rede darauf gekommen sei, war nur eine  Stimme,
daß das Princip der Verpflichtung der Gemeinden unaus¬
führbar für das Fürstcnthum Lübeck sei. Der Rüder 'sche
Antrag paßt nicht auf die Verhältnisse des Fürstenthums.

Abg. Rüder : Ich war gezwungen, die Sache bei diesem
Antrag zur Sprache zu bringen, lieber Härte ich es bei An¬
trag 6 gethan. Die Frage, ob die Gemeinden, ob die Feld¬
marken die Pflicht der Beordnung der Wasserzüge haben
sollen, wird sich nämlich wesentlich mit darnach entscheiden, ob
das Amt allein die Aufsicht über die Wasserzüge führen wird
oder, ob zu diesem Zweck, wie vom Ausschuß beantragt,
Wasserlösungskommissionen gebildet werden und die Ueber-
wachung des Ganzen in die Hände eines beschlußfassenden
Körpers gelegt wird.

Auch aus diesem Grunde erscheinen die Feldmarken unge¬
eignet zur Uebernahme der betreffenden Pflichten, weil sie zu
klein und zu wenig bemittelt sind, größere Lasten zu tragen.
Hat mau doch in dem Gesetz für das Herzogthum die Mög¬
lichkeit gegeben, auch andere Gemeinden mit zu den Lasten
der zunächst verpflichteten heranzuziehen. Wie läßt sich dem

gegenüber rechtfertigen, hier die Pflicht den kleinsten Forma¬
tionen anfzulcgen.

Die Anknüpfung der Jnstandsetzungspslicht an die Ge¬
meinden, die man für das Herzogthum als richtig und unbedenk¬
lich zugibt, soll angeblich den örtlichen Verhältnissen des Fürsten-
thums nicht angemessen sein. Ich bin selbst Eutiner, habe
25 Jahre dort als Landwirth gewirkt und habe Veranlassung
gehabt, mich um die dortigen Abwässerungsverhältnisse ein¬
gehender zu bekümmern, begreife aber nicht, in wie fern dort
diese Verhältnisse anders sein sollen, als z. B . in der Gegend
von Damme und Holldorf.

Ich glaube, die Lübecker zeigen sich nur deßhalb so ein¬
stimmig dahin, daß die Feldmarken die verpflichteten Subjecte
sein sollen, weil sie sich einmal vorgenommen haben, die
Wasserlösungskommissionenunter jeder Bedingung gegen die
Staatsregierung durchzusetzen und darüber ganz verabsäumt
haben, ein kräftiges genossenschaftliches Element durch An¬
knüpfung an die Gemeinden für die Regelung der Wasserverhält-
nisfe zu gewinnen. Da nun nach Annahme des Antrags 6
das genossenschaftliche Element als genügend vertreten gelten
wird, stelle ich den Antrag:

die Beschlußfassungüber Antrag 3 ist auszusctzen, bis
der Landtag über Antrag 6 entschieden hat.

Abg. Russell: Ich bin nicht nicht dafür, die Beschluß¬
fassung auszusetzen. Für mich liegt die principiellc Frage
umgekehrt, wie sie der Abg. Rüder  hingestellt hat. Machen
wir hier die Gemeinde für die Instandsetzung Pflichtig, so
werde ich gegen die Wasserlösnugskominissionsein; werden hier
die Gemeinden nicht an die Stelle der Feldmarken gesetzt, dann
müssen Wasserlösungskommissionen eingcführt werden. Ich
glaube, der Abg. Rüder  wird einverstanden sein, daß die
jetzige Beschlußfassungpräjudiciell sein muß für die über An¬
trag 6. Wird hier der Rüder 'scheAntrag  angenommen, so
wird der Antrag 6, der jetzt Antrag der Mehrheit des Aus¬
schusses ist, Minderheitsantragwerden. Wir müssen uns also
zunächst entscheiden, ob wir die betreffenden Pflichten an die
Gemeinden oder Feldmarken knüpfen wollen.

Hierauf wurde der Rüder 'sche  Antrag auf Aussetzung
abgelehnt, der zuerst gestellte Antrag des Abg. Rüder  abge¬
lehnt, der Russell 'sche Antrag angenommen, dann AntragZ
mit der beschlossenen Aenderung und Antrag 4 gleichfalls.

Es wurde die Debatte eröffnet über Art. 2 , Antrag 5:
den Art. 2 zu streichen.

Regierungscommissar Jansen : Die Bestimmung des
Art. 2. Z. 1. ist ursprünglich der Deichordnung entnommen,
aus dieser ist sie zunächst in den Entwurf von 1863 übcr-
gegangen, und sodann in dem Entwurf für das Fürstenthmn
Lübeck steben geblieben, während sie in dem neuen Entwurf
für das Herzogthum Oldenburg fallen gelassen wurde. Es
ist diese Bestimmung z. B. in dem Falle von praktischem
Interesse, wenn sich Anlieger nach Daumenrecht in die Unter¬
haltung eines Wasserzuges theilen wollten, wogegen von Sei-
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ten der mit der Beaufsichtigung der Wasserverhältnisse betrauten
Behörde in vielen Fällen nichts zu erinnern sein wirb. Doch
ist auf ihre Erhaltung auch für die Eutiner Wasscrordnung
kein Gewicht zu legen, da derartige Vereinbarungen ohnehin
von der Wafserpolizeibehörde werden zugelassen werden können.

Der Antrag wurde angenommen.
Es wurde die Debatte eröffnet über Antrag6, welcher

lautete:
Antrag Nro. 6.

Unter der Rubrik: „Von den zuständigen Behörden"
folgenden neuen Art. 3. einzuschalten:

Art. 3.
tz. 1. Für das Fürstenthum sollen dreiWasser-

lösuugs-Commissioncn gebildet werden, und zwar:
, eine für das Amt Eutin, eine für das Amt Schwar¬

tau und eine für die Stadt Eutin.
Z. 2. Jede Wasserlösungs-Commission soll be¬

stehen:
n. in den Aemtern aus den betreffenden Ver-

waltungsbeantten. in der Stadt Eutin dem
Bürgermeister als Vorsitzenden;

li. aus zwei als Mitglieder beziehungsweise
zwei als Stellvertreter von dem betreffen¬
den Amtsrathe, in der Stadt Eutin vom
Gemeinderathe auf 6 Jahre zu wählenden
Landwirthen oder sonstigen Sachverständigen.

Alle 3 Jahre tritt die Hälfte, ein Mit¬
glied und ein Stellvertreter, aus, und wird
durch neue Wahl ersetzt; das erste Mal ent¬
scheidet das Loos darüber, wer austritt.

ß. 3. Zur Ablehnung der Wahl (Z. 2 b.) be¬
rechtigen uur erhebliche, von der Regierung anzu-
erkennendc Gründe.

H. 4. Das Amt der sachkundigen Mitglieder
(Z. 2 b.) ist ein Ehrenamt. Sie erhalten nur dann
vom Vorsitzenden festzustellende Transportkosten
und täglich1 Thlr. Tagegeld, wenn sie Geschäfte
außerhalb ihres Bezirks wahrzunehmen haben.

H. 5. Diejenigen Mitglieder der Commission,
welche einen Diensteid nicht geleistet haben, werden
von dem Vorsitzenden aus die gewissenhafte und
unpartheiische Ausübung ihres Amts beeidigt.

ß. 6. Der Vorsitzende besorgt die laufenden
Geschäfte, er entwirft und unterschreibt die Aus¬
fertigungen.

In eiligen Fällen ist der Vorsitzende befugt, die
erforderlichen Verfügungen allein zu erlassen. Die
Genehmigung des Sachverständigen ist baldmöglichst
nachzuholen, und wenn diese nicht erfolgt, muß die
Verfügung außer Kraft gesetzt werden.

ß. 7. Die Wasserlösungs-Commission hat als
Verwaltungsbehörde innerhalb ihrer Zuständigkeit

Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

für ihre Anordnungen und deren Durchführung die¬
selben Befugnisse, welche den Aemtern zusiehen.

Regierungscommissar Jansen : Die Staatsregierung
hat nicht die Ueberzeugung gewinnen können, daß die vom
Provinzialrakh und Ausschuß empfohlene Institution irgend
welche Vortheile darbiete. Sie ist im Gegentheil der Ansicht,
daß durch sie die Handhabung der Wasserpolizei erschwert und
unnöthig komplicirt werden würde. So weit möglich, müssen
sich Specialgesetzc an die bestehende Behördenorganifation
anschließcn. Nur, wo ein dringendes Bedürfniß vorliegt, mag
man von dieser Regel abwcichen, ein solches hat aber im
vorliegenden Fall nicht nachgewiesen werden können. Die
Wasserverhältnisse liegen im Fürstenthum so einfach, wie nur
möglich. So wichtig es ist, die Grundsätze des öffentlichen
und privaten Rechts für die Wasscrzüge des Fürstenthums
festzustellen, so wenig Arbeit wird doch nach einmal erfolgter
Feststellung den Verwaltungsbeamtenaus der Handhabung
der Wasserpolizei erwachsen. Es ist daher unzweckmäßig, eine
solche besondere Behörde zu koustruiren. Wollte man auf
gleiche Weise alle Verwaltungsangelegenheitcn beordnen, so
könnte man die ganze Aemterverfassuug aufgeben. Die Folge
eines solchen Vorgehens müßte die Zersplitterung der ganzen
Behördcnorganisation sein. Wie wollte man es begründen:
hier diese Commissionen einzuführen, während erst eben der¬
artige weitläufige Organisationen für das Herzogthum Olden¬
burg abgelehnt und die einfacheren Vorschläge der Staats¬
regierung acceptirt wurden.

Man hat darauf hingcwiesen, daß ohne Einführung der
Commissionen das genossenschaftliche Element in der Wasser¬
ordnung nicht genügend zur Geltung komme. Das ist nicht
richtig, das genossenschaftliche Element ist im Gegentheil voll¬
ständig vertreten. Die Genossenschaften sind hier die Feld¬
marken. Keine Jnstandsetzungsarbeit kann vorgcnommen
werden, ohne daß sie gehört worden sind. Es mag sein, daß
die Feldmark ein etwas schwerfälliger Körper zur Vertretung
solcher kommunaler Interessen ist. Dafür ist ihr gesetzlich die
Möglichkeit gegeben, durch einen Ausschuß ihre Angelegen¬
heiten wahrnehmen zu lassen.

Ueberdies ist die Sachverständigen-Verstärkung der Com¬
mission auch gar keine Vertretung des genossenschaftlichen
Elements. Sie könnte nur als eine solche gelten, wenn eine
besondere Commission für jede Feldmark gebildet werden
sollte. Nun aber soll für jeden Amtsbezirk eine Commission
bestehen, deren Mitglieder dann natürlich nicht Genossen der
einzelnen Feldmarken sein, sondern nur etwa der einen oder
andern Feldmark angehören können.

Wird angeführt, daß von den Commissionen eine tiefere
Sachkenntnis;, besonders auch eine genauere Kenntniß der ört¬
lichen Verhältnisse zu erwarten ist als von den Aemtern, so
erscheint auch dies nicht glaublich. Die Beamten können sich
auf sachverständige Ortskundige stutzen und in technischen An¬
gelegenheiten den Techniker zuziehen; der Bauervogt, das ge-

21
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wählte Organ der Feldmark, wird ihnen mit seiner Sach¬
kunde überall aushelfen können.

In Holstein existircn allerdings ähnliche Commissionen,
wie sic für Lübeck gewünscht werden, und müssen dort einem
Bedürfnis entsprechen, denn in den ländlichen Bezirken Hol¬
steins existirt keine Gemeindeverfassung. Der Bauervogt wird vom
Amtmann ernannt und kann jederzeit von diesem wieder ent¬
fernt werden. Dort konnte es also wünschcnswerth erscheinen,
noch besondere Vertreter der Localinteressen zuzuziehen. Für
uns sind diese Elemente bereits vollständig in unserer Ge-
meindevcrsassung gegeben und wir brauchen sie nicht durch
anomale Organisation von Behörden zu suppliren. Die
Staatsregierung empfiehlt Ihnen demnach Ablehnung des Aus¬
schußantrages.

Abg. Deeken: Diese Frage ist von hoher Wichtigkeit
für das Fürstenthum. Es zeigt dies schon der eigenthümliche
Verlauf der ganzen Entstehungsgeschichteder Frage. Eine
Commission, aus Verwaltungs- und Justizbeaniten, Technikern
und Landwirthen bestehend, welcher zunächst die Ausarbeitung
des Entwurfs oblag, kam zum Schluß, daß nur durch solche
Wasserlösungskommissionenein befriedigender Zustand zu er¬
reichen sei. Nachdem das Staatsminifterium die darauf bezüg¬
lichen Bestimmungen aus dem Entwurf gestrichen hatte, wurde
derselbe dem Provinzialrath, als gewissermaßen zweite In¬
stanz, vorgclegt. Dieser war darüber einstimmig, daß die
Einführung der Commissionen von hohem Nutzen sein würde.
Die Nothwendigkeit derselben hat er nicht behauptet, wie sich
denn eine solche nie für derartige Einrichtungen wird behaup¬
ten lassen. Es mag sein, daß die Wasserpolizei vom Amt
mit Beihülfe von Technikern ganz gut wird wahrgenommen
werden können. Dort hat man aber die Ueberzeugung. daß
der Amtmann mit zwei sachkundigen Landlcuten die betreffen¬
den Angelegenheiten besser wird beordnen können. Es mag
sein, daß wesentlich der Umstand, daß gleiche Einrichtungen
im benachbarten Holstein bestehen, diese Ueberzeugung in's
Leben gerufen hat. So allgemein und ausnahmslos getheilt
könnte aber diese Ueberzeugung im Fürstenthum nicht sein,
wenn man nicht auch an den wirklichen Werth der Sache fest
glaubte. Streitigkeiten werden durch die Commissionen leichter
geschlichtet, Prozesse häufig vermieden werden. Auch das Ver¬
trauen zu der Gerechtigkeit der Entscheidungen wird größer
sein, als wenn diese vom Amt erfolgen. Daß die Com¬
missionen die Geschäfte zu schwerfällig betreiben werden, glaube
ich nicht. Die Verhältnisse liegen im Ganzen nicht schwierig,
ist erst Alles geordnet, so wird die Geschäftslast der Com¬
missionen keine große sein. Wenn wir die Commissionen nicht
erhalten, wird das Amt um Nichts rascher die Geschäfte er¬
ledigen. Man glaubt, daß mit Bcihülse von Landwirthen
bessere und sichere Entscheidungen getroffen werden können,
als wenn die Behörden mit ihren Technikern Alles beordnen.
So ist im Fürstenthum die allgemeine Stimmung. Dahin
gehen auch die Gutachten beider im Fürstenthum bestehenden

landwirthschastlichen Vereine. Ich kann nur den Antrag der
Mehrheit des Ausschusses dringend zur Annahme empfehlen.

Abg. Rüdebusch: Ich werde für den Antrag6 stim¬
men, schon weil alle Stimmen aus dem Fürstenthum Lübeck
sich dafür aussprechen, aber auch, weil ich die Einrichtung
solcher Commissionen überhaupt für richtig halte und auch
wol für das Herzogthum wünschte.

Antrag6 wurde angenommen.
Antrag7 des Ausschusses ging dahin:

In Erwägung, daß, im Fall der Annahme des An>
trag 6, in den nachfolgenden Artikeln, in welchen vom
Amt oder Stadtmagistrat die Rede ist, statt dieser
Behörden die Wasserlösungscommission zu setzen ist,
möge der Landtag sich einverstanden erklären, daß bei
der Beschlußfassung über die nachfolgenden Artikel, in
welchen jene Umänderung vorzunehmen ist, voraus¬
gesetzt werde, daß für »Amt und Stadtmagistrat"
»Wasserlösungs-Commission" substituirt und bei der
zweiten Lesung die Rektifikation durchgeführt werde.

Berichterstatter Abg. Russell: Es ist ein Beschluß hier
nöthig, weil demnächstige Beschlüsse dadurch modificirt werden
sollen. Spätere Beschlüsse sollen ihren Inhalt hierher zum
Theil erhalten.

Der Antrag wurde angenommen.
Art. 3 und die Anträge 8, 9, 10, 11 wurden ange¬

nommen. Die Anträge lauten:
Antrag Nro. 8.

Der Landtag wolle den Absatz im Z. 1. Art. 3 ab¬
lehnen.

Antrag Nro. 9.
Im Z. 1 die Worte: »in der Stadt Eutin dem Stadt¬
magistrate" zu streichen und im besondcrn Absätze zu
setzen:

In der Stadt Eutin tritt statt des Amts der Stadt¬
magistrat ein.

Antrag Nro. 10.
Den letzten Satz im ß. 3 zu streichen und dafür einen
besonder!! Paragraph in folgender Fassung anzu-
nehmcn:

Z. 4. Bei Streitigkeiten über im Privatrecht
begründete Berechtigungen in Betreff veröffentlichen
Wasserzüge tritt zunächst eine Regelung von Seiten
der zuständigen Verwaltungsbehörde ein.

Wer mit deren Ausspruch nicht zufrieden ist, hat
innerhalb6 Wochen nach der Eröffnung oder Zu¬
stellung der regelnden Verfügung beim Gerichte
Klage zu erheben, widrigenfalls es bei der erfolgten
Regelung sein Bewenden behält. Wird Klage er¬
hoben, so verbleibt cs bis zur schlüssigen gericht-

> lichen Entscheidung bei der geschehenen Regelung.
Antrag Nro. 11.

den Art.3 mit den beschlossenen Aenderungen aiizunehmem
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Der Antrag 12:
die Art. 4 und 5 anzunehmen,

wurde zur Debatte verstellt.
Abg. Deeken: Ich stelle den Antrag:

Zu Art. 5 ist nachzufügen:
Z. 3. Die Bestimmung des Art. 4. H. 4. findet

auch aus diesen Rekurs Anwendung.
Eine redaktionelle Aenderung in diesem Sinn ist im

Provinzialrath bereits beschlossen worden, auch hat die Staats¬
regierung ihr Einverständnis^ mit derselben bereits erklärt.
Es handelt sich darum, daß die Negierung, auch wo der
Rekurs gegen Entscheidungen derselben in erster Instanz ein¬
gelegt wird, bei Gefahr im Verzüge den Suspensireffekt soll
aufheben können.

Der Antrag wurde unterstützt.
Art. 4 wurde gemäß Antrag 12 angenommen, ebenso

der Antrag des Abg. Deeken,  endlich Art. 5 gemäß Antrag
12, mit der beschlossenen Nachfügung.

Es begann die Debatte über Art. 6 und die Ausschuß¬
anträge 13, 14, welche lauteten:

Antrag Nro. 13.
Den Art. 6 zu streichen nnd einen neuen Art. 6 in
folgender Fassung anzunehmen:

§. 1. Für die amtlichen Verhandlungen der
Verwaltungsbehörden sind von den Gemeinden,
Feldmarken und Genossenschaften weder Sporteln
noch sonstige Kosten, mit Ausnahme von Tage¬
geldern, soweit solche den bestehenden Vorschriften
gemäß zu zahlen sind, Reisekosten und Ausfertigungs-
gcbühren zu entrichten.

Z. 2. Bei Entscheidungen von Streitigkeiten
werden Sporteln und Kosten Denjenigen berechnet,
denen sie nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zur
Last fallen.

Antrag Nro. 14.
dem Art. 6 als 8- 3 hinzuzusetzen:

Die Geschäftskosten der Wasserlösungs- Com¬
missionen trägt bei den Wasserlösungs-Commissionen
der Aemtcr die Landeskassc, bei der Wasserlösungs
Commission für die Stadt Eutin die Stadtkasse.

Abg. SelkNMN» II. : Im Z. 2 des vom Ausschuß vor¬
geschlagenen neuen Art. 6 ist die Rede von Sporteln und
Kosten. Es ist nun die Einrichtung von Wasserlösungs-
Commissionen beschlossen worden, für diese existirt aber keine
Sporteltaxe, wie für die Aemtcr. Es ist hier eine Lücke, es
»mH gesagt werden, daß die Sporteltaxe der Aemtcr auch
hier zur Anwendung kommen soll. Ich empfehle dies zur
zweiten Lesung zu berücksichtigen.

Die Anträge 13, 14 wurden angenommen.
Art. 7 und die Ausschußanträge 15 und 16 wurden an¬

genommen. Sie lauteten:

Antrag Nro. 15.
denZ. 1 zu streichen.

Antrag Nro. 16.
mit dieser Aenderung den Art. 7 anzunehmen.

Die Debatte wurde eröffnet über die Anträge 17 und 18
folgenden Inhalts:

Antrag Nro. 17.
als Art. 8 zu setzen:

8- 1. Für jede Gemeinde ist ein Register der
innerhalb derselben belegenen öffentlichen Wasserzüge
(Art. 1 Z. 2) aufzustellen und stets vollständig zu
erhalten.

8- 2. Der Entwurf des Wasserzugsregisters ist
vom Gemeindevorsteher unter Zuziehung des Bauer¬
vogts auszuarbeiten, dem Gemeinderathe zur Prüfung
vorzulegen und mit dessen Bemerkungen dem Amte
einzureichen.

Z. 3. Das Amt hat nach etwa nöthig befun¬
dener Berichtigung des Entwurfs die öffentliche
Auslegung desselben während eines Zeitraums von
wenigstens drei Wochen zu verfügen und daß dies
geschehen, mit der Aufgabe bekannt zu machen, daß
Diejenigen, welche gegen den Entwurf Einwendun¬
gen erheben, insbesondere einen in demselben auf-
genommeneu Privatwasserzug oder in demselben nicht
eingetragene Privatberechtigungcn in Anspruch neh¬
men wollen, ihre Einwendungen oder Ansprüche
innerhalb vier Wochen von der Veröffentlichung
der Bekanntmachung eingerechnet, anzumelden und
zu begründen haben, widrigenfalls sie mit denselben
bei Feststellung des Wasserzugsregisters nicht weiter
gehört werden.

Diese Bekanntmachung ist zwei Mal in den An¬
zeigen des FürstenthumS Lübeck zu erlassen, auch an
drei nach einander folgenden Sonntagen und die
Zwischenzeit hindurch im Gitterkasten der Gemeinde
anzuheften.

ß. 4. Nach Ablauf der im 8- 3 gedachten Frist
hat das Amt, wenn keine Einwendungen gegen das
Register erhoben sind und es selbst dabei keine Be¬
denken findet, dasselbe an die Regierung zur Geneh¬
migung einzusenden, im anderen Fall aber mit den
erhobenen Einwendungen und seinen Bedenken zu¬
vörderst dem Geincindevorstaudewieder zuzufertigen
und hiernächst, nachdem cs die vorgekommencn Zwei¬
fel und Unrichtigkeiten, soweit dieselben auf die
Feststellung. des Registers von Einfluß sind und
seiner Zuständigkeit unterliegen, entschieden hat, das
Register mit sämmtlichen Verhandlungen der Regie¬
rung zur Feststellung vorzulegen.

tz. 5. Das sestgestellte Wasserzugsregister hat
hinsichtlich aller die öffentlichen Wasserzüge(Art. 1

21
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Z. 2) betreffenden Angelegenheiten volle Beweiskraft
nnd gilt so lange für richtig, bis eine Unrichtigkeit
desselben nachgewiesen wird.

tz. ,6. Die näheren Vorschriften über die Ein¬
richtung und Erhaltung des WasserzugsregisterS
werden von der Regierung erlassen.

Antrag Nro. 18.
als Art. 9 einzuschalten:

Z. 1. Die Grundlage der Instandsetzung der
öffentlichen Wasserzüge(Art. 1 Z. 2) bildet der
Bestick.

Z. 2. Die Feststellung des Besticks erfolgt:
») bei Wasserzügen, welche Grundstücke mehrerer

Amtsbezirke berühren, durch die Regierung,
b) bei Wasserzügen, welche nicht Grundstücke

mehrerer Amtsbezirke berühren, durch das Amt.
Z. 3. Der Entwurf des Besticks ist

a) in den Fällen des Z. 2 a . von dem durch die
Regierung zu bezeichnenden Techniker unter Zu¬
ziehung der Gemeindevorständeund

ib) in den Fällen des Z. 2 k>. vom Gemeindcvor-
stande oder, wo mehrere Gemeinden beiheiligt
sind, von den Vorständen derselben gemeinschaft¬
lich, unter Zuziehung der Bauervögte und, so¬
weit nöthig, unter Mitwirkung eines Technikers
auszustellen.

ß. 4. Mit dem Entwurf ist nach Maßgabe
des Art. 8 ß. 2 bis 4 zu verfahren. Ob die Be¬
kanntmachung der Auslegung des Besticks auch in
den Anzeigen für das Fürsteuthum Lübeck zu erlassen
ist, bleibt dem Ermessen des Amts überlassen.

Z. 5. Nach Feststellung der Besticke sind die¬
selben in das Wasserzugsregistcr einzutrageu.

ß, 6. Bei nothwcndig werdenden Aenderungen
deS Besticks kommen dieselbenVorschriften(Z.2—Z.5)
in Anwendung.

Z. 7. Heber die Ausführung der nach dem Be¬
stick erforderlichen Arbeiten bestimmt die denselben
feststellcnde Behörde(H. 2).

Z. 8. Der festgestellte Bestick hat die gleiche
Beweiskraft wie das Wasserzugsregister(Art. 8 ß. 5).

Abg. Selkmaun II .: Der Ausschuß schlägt vor, die
gestern für das Herzogthum beschlossenen Art. 8 I . und 8 II.
auch in dies Gesetz aufzunehmen. Diese Artikel legen dem
Gemeindevorsteherund Gemeiuderath nicht unerhebliche Oblie¬
genheiten auf. Das ist für Oldenburg auch ganz unbedenklich,
hier muß es aber Zweifel erregen. In diesem vorliegenden
Gesetz ist ja die Jnstandsetzungspflichkan die Feldmarken, nicht
an die Gemeinden geknüpft. Man müßte vielleicht„Bauer-
Vogt" einstigen, oder wollte der Ausschuß trotzdem jene Gemein¬
debehörden hier eintreten lassen"?

Abg. Russell: Absichtlich hat der Ausschuß auch hier

den Gemeindevorsteher genannt, weil die Register von den
Bauervögten nicht Wohl zu beschaffen wären. Bisher hatte
der Gemeindevorsteherauch die Schonung, darum erscheint er
besonders für die betr. Obliegenheit geeignet.

Die Anträge 17 und 18 wurden angenommen.
Die Debatte begann über Art.. 8 und über die Anträge

des Ausschusses 19, 20, 21, 22, 23, welche lauteten:
Antrag Nro. 19.

im Art. 8 H. 1 und 2 statt: nach dem Verhältnis
ihres Kataster-Reinertrags zu setzen: „nach dem Ver-
hältniß ihrer Größe".

Antrag Nro. 20.
diesen Antrag abzulehneu.

Antrag Nro. 21.
dem A. 2 folgenden Satz nachzufügen:

Wenn die zur Instandsetzung und Unterhaltung ei¬
nes Wasserzngs erforderlichen Arbeiten von so be¬
deutendem Umfange sind, daß deren Ausführung nach
dem Ermessen der Regierung die verpflichtete Feld¬
mark zu sehr belasten würde, so können diejenige»
benachbarten Feldmarken, für welche die Instand¬
setzung des Wasserzugs ebenfalls von Nutzen sein
wird, zitr Beihülssleistung bei Instandsetzung dessel¬
ben nach einem von der Negierung zu bestimmen¬
den Verhältniß herangezogen werden.

Antrag Nro. 22.
den letzten Absatz in §. 3 zu streichen.

Antrag Nro. 23.
den Art.' 8 mit den beschlossenen Abänderungen anzu¬
nehmen.

Abg. Deeken: Ich bin mit der Minderheit des Aus¬
schusses für Antrag 19, wonach die Größe als Grundlage der
Vertheilung gelten soll. Auch über diese Frage ist im Fürsten¬
thum viel gesprochen worden. Am Gerechtesten wäre es, nicht
Reinertrag und auch nicht Größe, sondern den Nutzen entschei¬
den zu lassen. Das ist aber praktisch nicht durchführbar; für
Eins von Beiden: Größe oder Reinertrag, muß man sich ent¬
scheiden. Im Provinzialrath wurde dem Entwurf gegenüber,
der den Reinertrag entscheiden läßt , ein Antrag gestellt auf
Vertheilung nach dem Nutzen. Die Mehrheit schloß sich die¬
sem Antrag wegen der praktischen Schwierigkeit desselben nicht
an, entschied sich vielmehr für die Größe als Maßstab mit
allen Stimmen gegen die, welche nach dem Nutzen messen woll¬
ten. Gegen den Reinertrag als Grundlage der Vertheilung
waren alle ohne Ausnahme. Wenn man im Provinzialrath
des Fürstenthums sich so entschieden für das Kostenverhältniß
nach der Größe aussprach, muß man, wenn man nach der
Größe mißt, der Wahrheit näher kommen, als mit dem Maß¬
stabe des Reinertrages. Vollkommen der Gerechtigkeit ent¬
sprechen kann kein Maßstab, aber nach dortigen Verhältnissen
kommt man, wenn man die Größe als Maßstab nimmt, der
Wahrheit am Nächsten. Es wurde mit Recht im Provinzial-
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rath darauf Angewiesen, daß dies der Verthcilung des dorti¬
gen Grundbesitzes entspricht. Ich empfehle Annahme des An¬
trags 19.

Abg. Russell: Ich bin für den Antrag der Mehrheit
Nro. 20. Die Kommission, welche den Entwurf ausgearbeitct
hat, hat sich für den Reinertrag als Grundlage der Verthei-
lung entschieden, weil hierbei die Steuerkraft mit in Betracht
gezogen wird. Nimmt man die Größe als Maßstab, so muß
das schlechtere Land, wenn es auch keinen Nutzen von der
Abwässerung hat, steuern, wie das bessere. Bei uns, im Her¬
zogthum, hat man sich auch für den Reinertrag als Grund¬
lage entschieden. Im Fürstenthum sind die Ansichten keines¬
wegs ungetheilt. So wird der Präsident, wie er mich zu
erklären berechtigt hat, mit.der Mehrheit des Ausschusses stim¬
men und falls der Antrag 19 angenommen werden sollte, ge¬
gen das ganze Gesetz. Es ist auch nicht abzusehen, in wie
fern in Eutin die Verhältnisse so wesentlich anders liegen soll¬
ten, als bei uns.

Abg. Selkmann II.: Das Einfachste ist: die Größe
entscheiden zu lassen. Es läßt sich dies allerdings nur recht¬
fertigen, wo die Verschiedenheit der Bonität nicht zu groß ist.
Cs ist aber darauf Gewicht zu legen, daß innerhalb der klci-
neu Bezirke der Feldmarken, die dort in Betracht kommen,
diese Verschiedenheit nicht sehr groß sein wird. Man darf
zudem wohl annehmen, daß der Provinzialrath die dortigen
Verhältnisse am Besten veurtheilen kann. Ich werde deshalb
für den Antrag 19 stimmen.

Der Antrag 19 wurde mit 18 gegen 15 Stimmen ab¬
gelehnt. Der Antrag 20 war somit angenommen. Ange¬
nommen wurden die Anträge 21, 22, 23.

Die Anträge 24 und 25 zu Art. 9 wurden angenommen.
Sie lauteten:

Antrag Nro. 24.
untern. vor„Gradelegungen" zu setzen: »Anlegungen".

Antrag Nro. 25.
den Art. 9 mit dieser Aenderung anzunehmen.

Die nächste Sitzung wurde auf den 20. Juli, Morgens
10 Uhr angesetzt.

Tagesordnung:
1) Ausschußbericht, betr. Entwurf einer Wasserordnung

für das Fürstenthum Lübeck. (Fortsetzung.)
2) Ausschußbericht, betr. Entwurf eines Gesetzes für das

Herzogthum Oldenburg, betr. das Verfügungsrecht der
Grundeigeuthümer über ihren Grundbesitz.

3) Bericht des Finanzausschusses zu dem Schreiben Groß¬
herzoglicher Staatsregierungvom 10. Juli 1868,
betr. die für die neue Organisation des Staatsmini¬
steriums und der oberen Verwaltungsbehörden erfor¬
derlichen Deckungsmittel.

4) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über das
Schreiben Großherzoglicher Staatsregierung vom
11. Juli d. I ., betr. die Anstellung eines neuen Leh¬
rers beim Gymnasium in Eutin.

5) Desgleichen, betr.
ns die Petition des Gemeinderaths der Stadt Varel

um Erfrühung des Baues des Obergerichtsge¬
bäudes in Varel;

bs die Petition des Amlseinnehmers Schmedes
in Ellwürden um Verbesserung seiner Dienst¬
einnahme.

6) Antrag des Abg. Schomann,  betr . Aufhebung der
gesetzlichen Vorschrift in Birkenfeld, daß aus gemein¬
schaftlichen Kirchhöfen jede Confession einen abgeson¬
derten Begräbnißraum haben muß.

7) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs wegen Organisation
des Staatsministcriums.

8) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. Erhebung ei¬
nes Zuschlags zur Einkommensteuer.

9) Zweite Lesung der Gesetzentwürfe, betr. Abänderung
der Gehaltsregulative für den Civildienst des Groß¬
herzogthums.

10) Bericht des Finanzausschusses, betr.
rrs den modificirten Voranschlag der Einnahmen

und Ausgaben des Fürstcnthums Birkenfeld für
die Jahre 1868 und 1869;

5s den in dem Schreiben Großherzoglicher Staats¬
regierung vom5. Juli 1868 befaßten Antrag
auf Bewilligung von Mitteln zur Herrichtnng
von Gefängnißräumen in Oberstem;

es den Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum
Birkenfeld, betr. Erhebung eines Zuschlags zur
Einkommensteuer.

Schluß der Sitzung Ist? Ilhr Nachmittags.

Der Berichterstatter:



über

die Verhandlungen
der

3. Versammlung desxv,Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Vierzehnte Sitzung.

Oldenburg , den 20 . Juli 1868 . Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung : 1)
N

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

Ausschußbcricht betr. Entwurf einer Wasserordnung für das Fürstenthum Lübeck. (Fortsetzung.)
Ausschußbericht, betr. Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg, betr. das Verfügungsrecht
der Grundeigenthümer über ihren Grundbesitz.
Bericht des Finanzausschusses zu dem Schreiben Großherzoglicher StaatSregierung vom 10. Juli 1868,
betr. die für die neue Organisation des Staatsministeriums und der oberen Verwaltungsbehörden er¬
forderlichen Deckungsmittel.
Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über das Schreiben Großherzoglicher Staatsregierung vom
11. Juli d. I ., betr. die Anstellung eines neuen Lehrers beim Gymnasium in Eutin.
Desgleichen, betr.

u) die Petition des Gemeinderaths der Stadt Varel um Erfrühung ves Baus des Obergerichts¬
gebäudes in Varel;

d) die Petition des Amtseinnehmers Schmedes in Ellwürden um Verbesserung seiner Diensteinnahme.
Antrag des Abgeordneten Schomann , betr. Aufhebung der gesetzlichen Vorschrift in Birkenfeld, daß
ans gemeinschaftlichen Kirchhöfen jede Confession einen abgesonderten Begrädnißraum haben muß.
Zweite Lesung des Gesetzentwurfs wegen Organisation des Staatsministeriums.
Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. Erhebung eines Zuschlags zur Einkommensteuer.
Zweite Lesung der Gesetzentwürfe, betr. Abänderung der Gehaltsregulative für den Civildienst des Groß¬
herzogthums.
Bericht des Finanzausschusses, betr.

a) den modificirten Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Furstenthums Birkcnfeld für
die Jahre 1868 und 1869 (Nebenanlage zu Anlage 27);

1>) den in dem Schreiben Großherzoglicher Staatsregierung vom 5. Juli 1868 befaßten Antrag
auf Bewilligung von Mitteln zur Herrichtung von Gefängnißräumen in Oberstein;

o) den Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Birkenfeld, betr. Erhebung eines Zuschlags zur
Einkommensteuer(Nebenanlage8 . zu Anlage 27).

Vorsitzender : Präsident L entz.

Am Ministertische der Regierungscommissar Jansen,
später auch dieReg.-CommissareBucholtz, Ruhstrat , Heu¬
mann.

Die Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung wird
verschoben, da der betreffende Schriftführer sich noch nicht un¬
gesunden hat.

Eingegangen ist ein Schreiben des StaatsininisteriumS
vom 18. d. M., betr. eine kleine Abänderung des Gesetzent¬
wurfs, betr. Abänderung des Militärstrasgcsetzbuches vom 7.
Sept. 1861 rücksichtlich der Bestrafung der Landdragoner.

(Geht auf Vorschlag des Präsidenten an den Justizaus¬
schuß, welcher den fraglichen Gesetzentwurf früher begutachtet hat.)



167

Tagesordnung.
1. Fortsetzung der Berathung über den Ent¬

wurf einer Wasserordnung für daS Fürstenthum
Lübeck.

Die Berathung wird bei dem Art. 10 des Entwurfs
wieder ausgenommen, wo sie in der vorigen Sitzung abge¬
brochen wurde.

Zu Art. 18 wird der Ausschuhantrag Nro. 26, welcher
dahin geht:

Antrag Nro. 26.
Den Art. 10 zu streichen und statt desselben zu setzen:

ß. 1. Die an öffentliche Wasserzüge grenzenden
Ländereien(Ufergrundstücke) sind im Interesse der
ersteren mit folgenden Dienstbarkeiten belastet:

a) Das Ufergrundstück und soweit nothwendig auch
andere Grundstücke dürfen ohne Entschädigung
des Besitzers zum Zwecke der Aufsicht und der
Aufräumung des WasferzugeS, sowie bei Ufer¬
schutzarbeiten betreten und befahren, auch zum
Transport und zur Lagerung von Materialien
für solche Zwecke benutzt werden.

b) Müssen diese Verrichtungen zu einer Zeit, in
der die Grundstücke noch mit Früchten bestellt
sind, oder bei Grünländereien während der
Zeit vom 1. Mai bis 1. September vorge¬
nommen werden, so hat der Besitzer Anspruch
auf alle Entschädigung der entzogenen Nutzung.

o) Gebäude dürfen ohne Genehmigung des Amts
bei größer» Flüssen und Canälen nur in einer
Entfernung von 10 Fuß, bei kleineren Wasser¬
zügen von 5 Fuß von dem obern Rande der
Userdossirung errichtet werden.

Die vorhandenen sind, wenn cs nothwendig
befunden wird, auf Anordnung des Amts nach
Anhörung der Feldmarksgcnossenschaft(Art. 8
Z. 6) gegen Entschädigung zurücksetzen.

ä) Bei Jnstandsetzungsarbeiten muß jeder Uferan¬
lieger auf seinem anstoßenden Grundstücke die
vorläufige Ablagerung und spätere Verschlich-
tung des ausgeworfenen Schlammes, der Räum¬
erdeu. s. w. in möglichst unnachtheiliger Weise
dulden; doch soll ihm für den daraus erwach¬
senden Schaden Entschädigung zu Theil werden.

Z. 2. Die im Z. 1 erwähnten Entschädigungen
sind von der Feldmark zu leisten.

Z. 3. Die im Z. 1 aufgcsührten Dienstbarkeiten
dürfen nicht weiter, als es der Zweck erfordert,
ausgedehnt werden.

ß. 4. Wo cs nöthig befunden wird, soll die
Grenze der Uferdossirungen gegen das Nachbargrund¬
stück äußerlich bezeichnet werden,

sodann die Art. 11, 12 und 13 in Gemäßheit des auf ihre

unveränderte Annahme gerichteten Ausschußantrages Nro. 27
ohne Debatte angenommen.

Zu Art. 14 des Entwurfs beantragt der Ausschuß im
Anträge Nro. 28:

im Z. 2 die Worte »Amt (Stadtmagistrat)" zu
streichen und dafür zu setzen: „Bauervögte",

und im
Anträge Nro. 29:

Annahme des Art. 14 mit dieser Aendcrung.
Abg. Deeken: Er empfehle Ablehnung des Antrages

28. Die Redaction, welche der Ausschuß hier vorgeschlagcn
habe, sei nicht allseitig genug, denn sie Passe nicht für die
Verhältnisse in Schwartau und Eutin, wo es keine Bauer¬
vögte gebe und also nur der Stadtmagistrat rcsp. der Orts¬
vorsteher eintreten könne. Man müsse cs daher bei dem Ent¬
würfe lassen. Die Wasserlösungscommissionen, die man in
einem früheren Anträge angenommen habe und die an die
Stelle des Amtes träten, könnten hier die fraglichen Verfü¬
gungen treffen.

Abg. Russell: Er halte es nicht für zweckmäßig, daß
der Wasserlösnngscommifsiondie fragliche Verfügung zu über¬
lassen sei. Es handle sich darum, wer bei Jnstandsetzungs-
arbeitcn über die bei Schießung eines neuen Wasserzuges aus¬
geworfene Erde zu verfügen haben solle. Es sei zweckmäßig
und gerecht, daß man dieses Verfügungsrecht der Feldmark
überlasse, weil diese die Kosten der Instandsetzung zu tragen
habe und weil sie am Besten anzugeben vermöge, wie die
Räumerde am Zweckmäßigsten nutzbar gemacht werden könne.
Ihr Organ sei aber der Bauervogt und dieser werde am
Besten Bescheid wissen, was mit der Erde anzufangen sei.
Die Wasserlösungscommissionwerde darüber nicht so genau
Bescheid wissen. Sie müsse jedesmal besonders zusammentre¬
ten und darüber erst Beschluß fassen, was mit der Erde ge¬
schehen solle. Das würde ein langstieliges Verfahren sein.

Es sei richtig, daß es in Schwartau und Eutin keine
Bauervögte gebe, sondern nur Ortsvorsteher und Stadtmagiftrat.
Dassel übersehen worden. Er wolle daher den Antrag stellen:

daß nach„Bauervogte« der Zusatz gemacht werde: »in
Schwartau vom Ortsvocsteher und in der Stadt Eutin
vom Stadtmagistrate."

Was der Abg. Deeken  wolle, würde viel zu weitläufig
und umständlich sein.

Der Antrag des Abg. Russell  wird hinreichend unter¬
stützt und wird sodann zunächst dieser Antrag, sodann die
Anträge 28 und 29 mit diesem Zusatze angenommen.

Zu Art. 15 des Entwurfs ist vom Ausschüsse beantragt:
Antrag Nro. 30.

im tz. 4 b. anstatt „um mehr als vier Fuß vou der
äußersten Grabenkante des Weges" zu setzen: „auf
mehr als vier Fuß von der äußersten Kante des
Wasserzugs am Wege".
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Antrag Nro. 31.
den Art. 15 mit der beschlossenen Aendcrung anzu-
nehmen.

Abg. Deeken: Der Ausschuß habe hier eine schärfere
Ausdrucksweise borgeschlagen, als die Fassung des Provinzial¬
raths. Er gebe zu, daß die Ausdruckswcise des Provinzial-
raths nicht deutlich genug sein möge; aber er halte es auch
nicht für deutlich genug, wie es der Ausschuß cmsdrücken wolle.
Deutlicher würde man es so auSdrücken: „auf mehr als 4
Fuß von der äußersten Kante des Weges." — Damit sei
gesagt, daß es die äußerste Seite de? Weges sei, von wo aus
gemessen werden solle. Dies könne nie verfänglich werden,
wol aber der Ausdruck: „von der äußersten Wasserkante." Er
beantrage daher folgende Fassung:

„auf mehr als 4 Fuß von der äußersten Kante des
Weges gemessen".

Dieser Antrag wird unterstützt.
Berichterstatter Abg. Russell: Er glaube nicht, daß die

vom Abg. Decken  vorgeschlagene Aenderung in der Fassung
zweckmäßig sei. Im Ausschüsse habe man lange darüber hin
und her verhandelt, wie man cs am richtigsten ausdrücken
würde. Alle seien der Ansicht gewesen, daß es am besten sein
würde, „von der Höhe des Maifeldes" zu sagen; aber diesen
Ausdruck kenne man in Lübeck nicht. Zuletzt sei man auf die
im Anträge enthaltene Fassung gekommen: diese sei richtig und
auch verständlich, denn es heiße so viel, als von da an, wo
der Wasserzug in den Weg hineintrete.

Der Antrag des Abg. Deeken  wird abgclehnt; die Aus¬
schußanträge Nro. 30 und 31 angenommen.

Zu Art. 16 des Entwurfs werden die Ausschußanträge
Nro. 32—34, welche dahin gehen:

Antrag Nro. 32.
denK. 1 zu streichen und statt dessen zu setzen:

H. 1. Die Benutzung der öffentlichen Wasserzüge
zum Schöpfen, Tränken, Waschen, Baden und ähn¬
lichen Zwecken ist, soweit nicht Polizcivorschriften
entgegen stehen, Jedem unverwehrt, jede Benutzung
jedocb, welche das Wasser zu diesem Zwecke verdirbt,
verboten, es sei denn, daß solche zu gewerblichen
Zwecken geschehe, in welchem Falle eine amtliche
Regelung der Benutzung des Wassers, soweit erfor¬
derlich, einzutreten hat.

Antrag Nro. 33.
dem Art. 16 als ß. 5 nachzufügen:

An öffentlichen Wasserzügen können Privatrechte
(Wasserservituten) ferner nicht erworben werden.

Antrag Nro. 34.
den Art. 16 mit den beschlossenen Aenderungen anzu-
nehmen.

ohne Debatte angenommen. Desgleichen wird der Art. 17
gemäß dem auf seine unveränderte Annahme gerichteten Aus-
schußantrage Nro. 35 angenommen. Der Art. 18 wird nach

Streichung des Absatzes im §. 2 in Gemäßheit der Anträge
Nro. 36 und 37 angenommen. Der Art. 19 wird, wie im
Anträge Nro. 48 beantragt, unverändert angenommen.

Zu Art. 20 liegen die Ausschußanträge Nro. 39—42
vor, welche dahin gehen:

Antrag Nro. 39.
im H. 1. unterb. hinter dem Worte „Art" und un¬
ter e. hinter „Nachtheile" einzuschalten: „in Bezug
auf die Benutzung des Wassers".

Antrag Nro. 40.
denZ. 2 und Z. 3 zu streichen.

Antrag Nro. 41.
im ß. 4 die nach„Entschädigung" folgenden Worte
zu streichen.

Antrag Nro. 42.
den Art. 20 mit den beschlossenen Aenderungen anzu-
nehmcn.

Berichterstatter Abg. Russell: Der Ausschuß habe für
den Antrag Nro. 39 in Folge eines bei dem entsprechenden
Artikel der Wasserordnung für das Hcrzogthum Oldenburg
beschlossenen Zusatzes einen gleichen Zusatz zu beantragen, um
eine Conformität beider Gesetze in dieser Beziehung herbei¬
zuführen. Der Landtag habe bei der Wasserordnung für das
Herzogthum beschlossen, daß hinter „in Bezug auf die Be¬
nutzung des Wassers" nachgefügt werde„oder auf die Entwäs¬
serung." Namens des Ausschusses werde daher Antrag 39
dahin gestellt:

im Z. 1 unterd. hinter dem Worte„Art" und unter
o. hinter „Nachtheile" einzuschalten: „in Bezug auf
die Benutzung des Wassers oder ans die Entwäs¬
serung".

Abg. Oldejoharms: Der fragliche Zusatz werde vom
Ausschüsse für b. und e. beantragt. Cs scheine ihm aber
genug, wenn derselbe an einer Stelle hinzugefügt werde.

Berichterstatter Ruffell: Der Zusatz müsse an beiden
Stellen gemacht werden, weil es zwei verschiedene Fälle seien.
Werde er nur an einer Stelle gemacht, so würde er nicht auch
für den andern Fall von selbst gelten.

Der Ausschußantrag Nro. 39 wird in der soeben erwei¬
terten Fassung angenommen; desgl. die Anträge Nro. 40, 41
und 42. Zn Art. 21 werden die Ausschußanträge Nro. 13
und 44, welche dahin gehen:

Antrag Nro. 43.
denZ. 3 zu streichen und statt desselben zu setzen:

Werden Einwendungen privatrechtlicher Natur er¬
hoben, so ist nach Art. 3 Z. 4 zu Verfahren.

Antrag Nro. 44.
den Art. 21 mit der beschlossenen Aenderung anzu¬
nehmen.

angenommen. Sodann werden die Art. 22, 23 und 24 ge¬
mäß den Anträgen Nro. 45 und 46 unverändert angenommen.

Nach dem Art. 24 beantragt der Ausschuß im Anträge
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Nro. 47 einen neuen Artikel(Art. 25) einzuschieben und dem¬
selben folgende Fassung zu geben:

„In zweifelhaften Fällen sollen die Interessen der Ent¬
wässerung denen der Bewässerung, die Interessen der
landwirthschaftlichen Benutzung denen der gewerblichen
Benutzung der öffentlichen Wasserzüge Vorgehen."

Rcgierungscommissar Jansen : Er möchte sich zu diesem
Anträge eine rein formelle Bemerkung erlauben. Derselbe
habe nicht, wie es die Technik des Gesetzes erfordere, den neuen
Artikel mit einer Ueberschrift versehen. Das könne zu Miß¬
verständnissen führen. Wie er jetzt dastehe, würde sich der
Artikel nur auf ä. „Stauanlagen und Triebwerke" beziehen,
während er sich doch weiter, auch auf d. „zur Entwässerung"
undo. „zur Bewässerung" beziehen solle. Er müsse deswegen
eine geeignete Ueberschrift erhallen. — Er habe diese rein
redactionellc Frage nur anregen wollen, damit sie bei der
zweiten Lesung berücksichtigt werde.

Der Antrag Nro. 47 wird hierauf angenommen.
Ohne Discussion werden ferner angenommen: zu Art.

25 die AuSschußanträgc Nro. 48—50, welche dahin gehen:
Antrag Nro. 48.

im 8- 3. die Worte: „des Gesetzes vom 6. März
1864" zu streichen und statt dessen zu setzen: „des
für das Fürstenthum Lübeck geltenden Gesetzes".

Antrag Nro. 49.
statt „Art. 8" im 8- 3 zu setzen: „Art. 13».

Antrag Nro. 50.
den Art. 25 mit den beschlossenen Aenderungcn anzu¬
nehmen.

Die Art. 26 und 27 werden gemäß.dem Anträge Nr. 51
gestrichen, da sic durch die Art. 8 und 9 ersetzt worden sind.

Zu Art. 28 werden die Ausschußanträge Nro. 52 und
53, welche dahin gehen:

Antrag Nro. 52.
das Wort „Regulativ" im Z. 1 zu streichen und da¬
für zu setzen: „Wasserzugsregister".

Antrag Nro. 53.
den Art. 28 mit dieser Aenderung anzunehmen,

angenommen.
Zu Art. 29 beantragt die Mehrheit des Ausschusses im

Anträge Nro. 54:
denß. 1 und Z. 2. zu streichen und dafür zu setzen:

8- 1. Die Schauungen sind von dem Gemeinde¬
vorstand unter Zuziehung des Bauervogts, bezw.
im Flecken Schwartau von dem Ortsvorstande und
in der Stadt Eutin von einem Mitgliede des Ma¬
gistrats unter Zuziehung eines dazu bevollmächtigten
Mitgliedes des Gemcinderaths abzuhaltcn. Die
Schaumig der kleineren Wasserzüge kann der Gc-
meindevorstand dem Bauervogt überlassen.

Berichte. XV. Landtag. 3. Versamml.

die Minderheit im
Anträge Nro. 55:

die Z8- 1 und 2 zu streichen und folgende Fassung
anzunehmen:

Die Regierung bestimmt bei Feststellung deS
Wasserzugsregisters, ob und welche größere Wasser¬
züge das Amt zu schauen hat, die Schaumigen aller
übrigen Wasserzüge aber sind vom Gemeindevor-
ftande re. wie im Antr. 54.

der ganze Ausschuß im
Anträge Nro. 56:

als ß- 2 dem Art. 29 cinzuschalten:
Ueber die Schaumig ist ein Protokoll alifjiinehmen.
Der Gemeindevorstand hat von dem Protokolle

über die von ihm vorgenommene Schaumig inner¬
halb 8 Tagen dem Amte Abschrift einzusenden und
der Bauervogt muß das von ihm über seine Schaumig
geführte Protokoll sofort dem Gemeindevorstand
abliefern, der dann Abschrift davon innerhalb8
Tagen dem Amte mitzutheilen hat.

und im
Anträge Nro. 57:

den Art. 29 mit den beschlossenen Aendermigen anzii-
nehmen.

Reg.-Commissar Jansen : Von der Mehrheit des Aus¬
schusses sei der Antrag gestellt, die Schauungen generell dem
Gemeindevorstandezu übertragen. Der gleiche Antrag sei zu
dem Entwürfe einer Wasserordnung für das Herzogthum Ol¬
denburg gestellt, dort aber abgelehnt worden. Bei der Olden¬
burger Wasserordnung habe man das Princip angenommen,
daß die größeren Wasserzüge vom Amte, die kleineren vom
Gemeindevorstand geschaut werden sollten und daß von der
Regierung im Wasserzugsregister festzusetzen sei, welche Wasser¬
züge als größere, welche als kleinere zu gelten hätten. Die
Staatsregierung müsse für richtig halten, daß auch für Lübeck
die gleiche Bestimmung getroffen werde. Bei der Trabe z. B.
würde die Schauung durch das Amt wünschenswert!) sein.

Berichterstatter Abg. Russell: Die Verhältnisse seien in
Lübeck anders als in Oldenburg. Die größeren Flüsse in
Eutin fielen als Grenzflüsse gar nicht unter dies Gesetz, des-
wegen sei auch die Trabe diesem Gesetze entzogen. Der Aus¬
schuß habe nur an den thatsächlichen Verhältnissen sestgehalken.
Jetzt habe in Eutin der Gemeindevorstand die Schauungen.
Es liege keine Veranlassung vor, dies zu ändern; cs müsse
vielmehr als ein Rückschritt betrachtet werden, wenn man hier
von dem Bestehenden abgehen und das Amt dem Gemeinde¬
vorstande substituiren wolle. Der Mehrheitsantrag wolle dies
vermeiden und empfehle er ihn deswegen zur Annahme.

Der Antrag der Mehrheit Nro. 54 wird angenommen;
damit ist der Minderheitsantrag Nro. 55 wegfällig geworden.
Sodann werden die Anträge Nro. 56 und 57 gleichfalls an¬
genommen.
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Der Art. 30 wird gemäß dem Anträge Nro. 58 unverän¬
dert angenommen.

Zn Art. 31 und 33 beantragt der Ausschuß im
Anträge Nro. 59:

den Art. 31 zu streichen und statt dessen aufzunehmen
den Art. 43 der Wasserordnung für das Herzogthum
Oldenburg;

Anträge Nro. 60:
den Art. 33 zu streichen und dafür als Art. 32 den
Art. 44 der Wasserordnung für das Herzogthum Ol¬
denburg zu setzen.

Berichterstatter Abg. Russell: Er wolle zur Beseitigung
etwaiger Zweifel bemerken, daß hier die Art. 43 und 44 der
Wasscrordnung für das Herzogthum Oldenburg, deren Substi-
tuirung der Ausschuß beantrage, in der Fassung ausgenommen
werden sollten, wie sic dort aus der ersten Lesung hervorge¬
gangen seien, nicht in der Fassung des Entwurfs. Der Aus¬
schuß bitte, seine Anträge in diesem Sinne aufzufassen.

Die Anträge Nro. 59 und 60 werden angenommen.
Zu Art. 32 wird der

Antrag Nro. 61:
im Z. 1 unter d. ist statt der Worte „um mehr als
vier Fuß von der äußersten Grabenkante des Weges"
zu setzen: „auf mehr als vier Fuß von der äußersten
Kante des Wasserzugs am Wege",

angenommen. Die Art. 34, 35 und 36 werden unverändert,
wie im Anträge Nro. 62 beantragt, angenommen.

Zu Art. 37 hat der Ausschuß beantragt im
Anträge Nro. 63:

dem Z. 1 folgende Fassung zu geben:
Das Gesetz vom 30. November 1864, betr. die

Unterhaltung der öffentlichen fließenden Gewässer,
sowie alle sonst dieser Wasserordnung entgegcnstehen-
deu gesetzlichen Bestimmungen sind aufgehoben.

Anträge Nro. 64:
zwischen den Z. 1 und 2 werde ein besonderer Para¬
graph eingeschaltet:

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes
wird im Verordnungswege bestimmt.

Anträge Nro. 65:
den Art. 37 mit den beschlossenen Aenderungen anzu¬
nehmen.

Berichterstatter Abg. Russell: In Folge des Beschlusses
des Landtages zu dem entsprechenden Anträge bei der Wasser¬
ordnung für das Herzogthum Oldenburg ziehe der Ausschuß
den Antrag Nro. 63 zurück.

Demgemäß fällt der Antrag Nro. 63 weg. Die Anträge
Nro. 64 und 65 werden angenommen.

Hiemit ist die erste Lesung des Entwurfs beendigt.
Bevor in der Tagesordnung sortgekahren wird, läßt der

Präsident das Protokoll der letzten Sitzung durch den Schrift¬
führer Tantzen  verlesen. Dasselbe wird Vom Landtage

genehmigt. Sodann wird zum zweiten Gegenstände der Ta¬
gesordnung übcrgegaugcn.

2. Ausschußbcricht , betr . den Entwurf eines
Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg , betr.
das Verfügungs recht derGrundeigenth inner über
ihren Grundbesitz.

Der vorliegende Gesetzentwurf ist das Resultat der Be-
rathung eines ursprünglich von dem Abg. Hüll mann  ein-
gebrachten Gesetzentwurfs, betr. die Aufhebung des Verbots
der Zerstückelung geschlossener Stellen, welcher einem zu diesem
Zwecke besonders gewählten Ausschüsse zur Begutachtung über¬
geben worden war. Mit diesem neuen Gesetzentwürfe hatte
sich der Antragsteller Abg. Hullmann  nachher einverstanden
erklärt.

Der Präsident stellt zunächst den Art. 1 zur Berathung.
Abg. Russell: Wir ständen vor einem wichtigen Ge¬

setze, welches schon häufig vom Landtag angeregt worden,
aber bis jetzt nicht zur Ausführung gekommen sei, weil man
sich vor den Schwierigkeiten, die mit der Ausführung verbun¬
den seien, gescheut habe.

Er sei immer der Ansicht gewesen, daß ein gewisser Complex
von Grundstücken, wie cs bei uns zu Lande der Fall sei, die
nothwendige Grundlage für einen tüchtigen Bauernstand bilde,
wie wir ihn hätten.

Das Staatsgrundgesetz enthalte nun schon die Verheißung,
daß jeder Grundeigenthümer seinen Grundbesitz unter Lebenden
und auf den Todesfall ganz oder theilweisc solle veräußern können:
daneben aber habe es freigeftellt, daß ans Rücksichten des
allgemeinen Wohles gewisse Beschränkungen beinhalten werden
könnten.

Alle Diejenigen,, welche sonst für die Geschlossenheit der
Stellen seien, müßten doch zugeben, daß die geschlossenen Stellen
nicht nach wirthschaftlichen Grundsätzen, sondern nach ganz
anderen Momenten zusammengelegt seien. Trotz vielfacher
Beschäftigung mit diesem Gegenstände sei es ihm nicht gelun¬
gen, bestimmte Grenzen für die Geschlossenheit der Stellen
aufstcllen zu können. Jede Stelle sei eben ein Individuum,
welches seine besonderen Bedürfnisse habe, die berücksichtigt
werden müßten und man könne daher nicht das, was für
einzelne vielleicht passend und hinreichend zu erachten sei, ohne
Weiteres generalisiren.

Die neuere Gesetzgebung habe verschiedene Versuche ge¬
macht; so habe man in Sachsen dem Grundeigenthümer
gestattet, seiner Stelle frei zu veräußern. Der Bürger¬
meister Stüve  zu Osnabrück habe den nothwendig zu einer
geschlossenen Stelle erforderlichen Umfang danach bemessen
wollen, daß wenigstens ein Spann Pferde darauf müsse gehal¬
ten werden können. Das seien aber alles keine Momente,
nach denen man entscheiden könne, ob eine Stelle noch mit
Erfolg bewirthschaftet werden könne. Das sei alles verschie¬
den, je nach der Lage und den Bedingungen der einzelnen
Stellen. Er sei der Ueberzeugung, daß sich nach keiner Rich-
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jung Hill generelle Vorschriften geben ließen, daß vielmehr für
jeden einzelnen Fall besonders bestimmt werden müsse, wie
eine geschlossene Stelle am besten arrondirt werde. Der dies
aber am besten bestimmen könne, sei Derjenige, der die Stelle
besitze und sie genau kenne, der Eigenthümer und Erbe. Co
wolle es denn auch das vorliegende Gesetz. Der Grundeigen-
thümer solle die freie Bestimmung darüber haben, was er zu
der geschlossenen Stelle hinzufügen, was er davon abuehmen
wolle, ohne daß er Kosten davon habe, wie sie jetzt damit
verbunden seien. Der jetzige Zustand dürfe nicht aufrecht er¬
halten werden. Es sei kein Sachverständiger, welcher jetzt
darüber zu urtheilen habe, ob es zweckmäßig sei, die Geschlossen¬
heit im einzelnen Falle aufrecht zu erhalten oder aufzuheben.
Die Aemtcr könnten es aber nicht beurtheilen, ob es vorthcil-
haft für die Bewirthschaftung sei oder nicht, wenn ein Stück
von der Stelle adgetrennt werde.

Ein solches Verfahren sei nicht rationell und das sei
ein Vorthcil des Gesetzes, daß dies in Zukunft wegfalle.
Allerdings sei damit dem einzelnen Grundbesitzer die Freiheit
gegeben, von seiner geschlossenen Stelle soviel abzutreunen,
wie er wolle und also auch die Geschlossenheit ganz aufzu¬
heben; aber mit dieser Folge versöhne ihn, daß das Gesetz
auf der andern Seite auch eine vollständige Neubildung ge¬
schlossener Stellen gestalte und namentlich, daß es die Bestim¬
mung enthalte, daß, wenn der Eigenthümer auf den Todes¬
fall keine Bestimmungen getroffen habe, das bestehende Jnte-
staterbrechl fortbestehen bleibe. Diese beiden Bestimmungen
seien ein Präservativ dagegen, daß nicht Alles fliegendes Land
werden würde. Wenn auch auf der einen Seile viele ge¬
schlossene Stellen abgeschlachtet werden würden, so würden
sich auf der andern Seile auch welche wieder neu bilden und
durch daS Fortbestehen der Jntestaterbsolge würde der Gefahr
begegnet, daß, wo eine Verfügung des früheren Eigenthümers
fehle, die Erben sich in die Stelle unturalitor theilten. —
Auf diese Weise würden auch mit Rücksicht auf das
Siaatsgrundgesetz alle Gefahren vermieden, die man aus Ver¬
vollständigen Freiheit der Verfügung über den Grundbesitz
sonst besorgen möchte. Daher sei er für Annahme des Ent¬
wurfs.

Abg. Paucratz : Nach den Ausführungen des Vor¬
redners, denen er im Ganzen beitrcten könne, wolle er nur
noch kurz bemerken, daß es nach der Ueberschrift des ersten
Antrages auf ein solches Gesetz so scheine, als ob cs sich nur
um die Aufhebung des Zerstückelungsverboteshandele, aber
an dem bestehenden Erbrechte nichts geändert werden solle.
In dem jetzt von dem Ausschuß vorgelegten Entwürfe sei
das anders; der Antragsteller habe sich damit einverstanden
erklärt. In dem jetzigen Entwürfe sei auch die Neubildung
geschlossener Stellen gestattet und er habe auch keine Bedenken
dagegen, da die Aufhebung der Geschlossenheit so einfach und
leicht sei, als wenn das Zerstückelungsverbot direct aufgehoben
worden wäre. Die Zulassung der Neubildung geschlossener

Stellen sei wünschenswert!) im Interesse der Landwirthschast.
Er glaube auch, daß bei der Neigung unserer ackerbautreiben¬
den Grundbesitzer zu größeren Stellen solche auch häufig neu
gebildet und besser zusammengelegt werden würden, als eS bei
den alten Stellen der Fall sei.

Auch mit den Bestimmungen über das Erbrecht sei er
einverstanden uud werde er daher für den Entwurf stimmen.

Abg. Hullmarm : Er wolle sich nur einige Worte er¬
lauben über die Verschiedenheit zwischen dem jetzigen Ent¬
würfe, mit dem er sich einverstanden erklärt habe, und
demjenigen, den er als Antragsteller cingebracht habe. Die
Verschiedenheit liege darin, daß er die Neubildung gcschlossener
Stellen ganz habe ausschließen und die Vergrößerung vor¬
handener geschlossener Stellen nur in beschränkter Weise habe
zulassen, die geschlossenen Stellen, so zu sagen, habe auf den
Aussterbeetat setzen wollen, während der Ausschuß nach dem
Principe größerer Freiheit alles dem Besitzer überlasse.

Er halte fortwährend mit Rücksicht auf das Grunderb¬
recht wegen der darin liegenden Härte gegen die Abfindlinge
sein System für angemessener und auch keineswegs für gefähr¬
lich in Bezug auf die wüuschenswerthc Erhaltung größeren
Grundbesitzes.

Er habe sich indessen der im Ausschüsse herrschenden An¬
sicht gefügt, um wo möglich einen einstimmigen Beschluß zu¬
nächst im Ausschüsse, später im Landtage herbeizuführen, was
bei seinem Dissense nicht zu erreichen gewesen wäre. — Das,
was er dadurch, daß er die geschlossenen Stellen auf den
Aussterbeetat setzte, zu erreichen hoffte, werde doch auch hier,
wenn auch viel langsamer, zu erreichen sein, da der Art. 3
auch zulasse, daß ein bisheriger Thcil der geschlossenen Stelle
in Umland verwandelt werden könne und der Entwurf cs in
die Hand jedes einzelnen Besitzers lege, seiner billigen Den-
kungsweise gegen die Abfindlinge durch die Abtrennung eines
Theiles, den er mit der Stelle verbunden habe, und die Ver¬
wandlung desselben in Umland zu genügen und so selbst das
Erbrecht in billiger Weise zu reguliren.

Berichterstatter Abg. SelkMKNN II . t Gegen den Art. 1,
welcher den Grundsatz, der das ganze Gesetz beherrsche, an
die Spitze stelle, seien Bedenken nur von dem letzten Redner
geäußert, insofern in diesem Artikel auch die Neubildung und
Vergrößerung geschlossener Stellen gestattet werde. Im Aus¬
schüsse sei man aber der Ansicht gewesen, daß kein Grund
vorliege, den Grundbesitzer in seinem freien Verfügungsrechte
zu beschränken. Nur erhebliche Gründe des öffentlichen Wohls
könnten es rechtfertigen, wenn man Beschränkungen, die man
auf der einen Seite wegränme, auf der andern Seite wieder
neu aufrichte. Der Ausschuß habe vielmehr geglaubt, daß
hierin ein wichtiges Correctiv gegen die sonst aus der Frei¬
heit der Aufhebung der Geschlossenheit entstehenden Gefahren
zu finden sei. Auch er sei dieser Meinung. Die Gefahren,
welche aus einer vollständigen und unbedingten Aufhebung
der Geschlossenheit der Stellen und dem dadurch bedingten
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vollkommen gleichen Erbrechte aller Kinder für die Erhaltung
eines tüchtigen, Jahrhunderte lang in demselben Besitze befind¬
lichen Bauernstandes entstehen könnten, seien nicht zu über¬
sehen. Er zweifele sehr, daß, wenn man das gleiche Erbrecht
der Kinder cinführe, bei dem gegenwärtigen Stande der Land-
wirthschaft und wenn er sich in Zukunft auch noch bessern
sollte, der jeweilige Besitzer im Stande sei, so viel zu erübri¬
gen, daß er ohne Zertheilung der Stelle allen Kindern eine
gleiche Abfindung zuwenden könne. Das gleiche Erbrecht
würde also zur Folge haben, daß, wenn einer die Stelle
behalte, dieser Grunderbe zur Abfindung seiner Milerben be¬
deutende Schulden contrahiren müsse, die er nicht immer werde
voll wieder abtragen können und die daher oft noch auf seinen
Nachfolger übergehen würden oder daß er doch nicht bei die¬
ser Schuldenlast so viel werde erübrigen können, daß sein
Nachfolger die Abfindung werde leisten können. Es sei also,
wenn wir uns einen größeren Grundbesitz erhalten wollten,
nothwendig, daß der Grunderbe etwas bevorzugt werde, wenn¬
gleich man in dieser Bevorzugung nicht soweit zu gehen
brauche, wie die Brautschatzverordnung.

Müsse aber eine solche Bevorzugung stattfinden, dann
seien auch gesetzliche Bestimmungen nöthig, die den Grund¬
besitzer in den Stand setzten, auf der einen Seite die Abfind¬
linge billig zu behandeln, andererseits aber auch den Grund¬
erben so zu stellen, daß er im Stande sei, die Stelle der
Familie zu erhalten. Darum lege er Gewicht auf die Be¬
stimmungen, daß geschlossene Stellen auch neu gebildet und
vorhandene vergrößert werden könnten.

Ein Antrag auf namentliche Abstimmung über den
Art. 1 wird unterstützt und darauf der Art. 1 in nament¬
licher Abstimmung einstimmig angenommen.

Abwesend waren die Abgeordneten:
Schrimper , Strackerjan II . und Böhmcker.
Hierauf wird der Art. 2 zur Berathung gestellt.

Abg. Rüder : Er bezweifle nicht, daß auch dieser Artikel
Annahme finden werde. Er wolle nur mit wenigen Worten
auf seine große Wichtigkeit aufmerksam machen. Dem Grund¬
besitze werde durch diese Bestimmung eine viel freiere Bewe¬
gung gewährt werden; das werde zu einer besseren Arrondi-
rung der einzelnen Stellen führen, und ähnlich, wie durch das
Verkoppelungsgesetz auf der Geest, werde dadurch dem Einzel¬
nen die Möglichkeit gegeben, sich wirthschaftlich besser zu stel¬
len. Der einzelne Grundbesitzer könne sich jetzt für eine län¬
gere Reihe von Jahren ein bestimmtes Culturziel stecken, dem
vielleicht noch der Sohn und Enkel nachzustreben haben werde.
Zu solchem Verfahren zwingen die schwierigen Bodenverhält¬
nisse unseres Landes- Wo jetzt noch nichts wachse, würden
vielleicht Waldpflanzungen entstehen und eine spätere Genera¬
tion würde vielleicht dasselbe Stück zum Ackerbau benutzen. —
Die Bildung von Umland ermögliche namentlich eine bessere
Arrondirung größerer Complexe und in dieser Beziehung wie

in Beziehung auf eine richtigere Beordnung der Erbverhält-
nissc werde der Art. 2 von den besten Folgen sein.

Der Art 2 wird hierauf angenommen und sodann ohne
weitere Debatte ebenfalls die Artikel3, 4 und 5 deS Ent¬
wurfs.

Zu Art. 6 bemerkt der
Abg. Pancratz : Er sei nicht ganz klar darüber, ob

die hier getroffene Bestimmung sich nur auf zukünftige Ab-
spliffen einer Stelle beziehen solle, oder auch auf solche, die
schon früher von einer Stelle abgetrennt seien. Es sei ihm
dies nicht unzweifelhaft wegen der Fassung: »abgetrennt ist."
Er wolle anheim geben, dies bei der zweiten Lesung zu be¬
rücksichtigen.

Berichterstatter Abg. SelkriMNN II . : Es sei ihm nicht
zweifelhaft, daß sich dies nur auf Fälle, die nach der Erlas¬
sung des Gesetzes eintreten, beziehen solle. Das Gesetz solle
keine rückwirkende Kraft haben; dazu würde kein Grund sein,
um so weniger, als man nicht übersehen könne, wie weit cs
dann cingreifen würde. Es könnten daher nur künftige Fälle
gemeint sein. Das »ist " habe nur darauf Bezug, daß das
Gesetz zur Anwendung komme, wenn ein Theil abge¬
trennt  ist.

Der Art. 6 wird hierauf angenommen. Desgleichen ohne
Debatte die Art. 7 und 8 und ist damit die erste Lesung des
Entwurfs beendigt.

3. Bericht des Finanzausschusses zu dem
Schreiben Großherzoglicher Sta atsregierung vom
10 . Juli d. I ., bctr . die für die neu eOrganisat i ou
des Staatsministeriums und der oberen Verwal¬
tungsbehörden erforderlichen Deckungsmittel.

Die vom Ausschuß zu dieser Vorlage gestellten Anträge,
welche dahin gehen:

Antrag Nro. I.
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß der mit jährlich 30,000 Thlr. auf das Großher¬
zogthum zu übernehmende Antheil zu den Kosten des
künftigen Staatsminifteriums aus den Mitteln der
ZH. 2, 3 und 4 des Voranschlags der Ausgaben des
Großherzogthums entnommen werde.

Antrag Nro. 2.
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß die nach Abzug der unter1. gedachten 30,000 Thlr.auf
die Landescasje des Herzogtums zu übernehmenden Ge¬
halte undGeschäftskostendeskünftigenStaatsministeriuins
einschließlich des künftigen Finanzbüreaus aus den Mit¬
teln der ZK. 5, 146, 6, 147 und 148 des Voran¬
schlags der Ausgaben des Herzogtums entnommen
werden.

Antrag Nro. 3.
der Landtag wolle sich einverstanden erklären, daß die
Gehalte und Geschäftskosten der künftigen Direction
des Bauwesens aus den Mitteln der M. 41,43,157,
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42, 44 und 158 des Voranschlags der Ausgaben des
Herzogthums entnommen werden.

Antrag Nro. 4.
der Landtag wolle sich einverstanden erklären, daß
die in Folge des Wegfalls der Gebühren w. der
Vermessungsbeamten erforderlich werdenden Gehalts¬
erhöhungen, soweit dazu die Mittel deSZ. 167 des
Voranschlags nicht ausrcichcu, die Deckung in den
KZ. 8, 37, 38 und 168 des Voranschlags gesucht
werde,

werden nach einander ohne Debatte angenommen.
4. Mündlicher Bericht des Fi na nza ussch uss es

über baS Schreiben Gr oß her ; ogli cher Staatsrc-
gierung vom 11. Juli d. I ., betr . die Anstellung
eines neuen Lehrers am Gymnasium zu Eutin.

Abg. Bartel : Er habe vom Berichterstatter übernom-
men, diese Sache vorzutragen. Wie aus dem Schreiben der
Staatsrcgierung zu ersehen sei, sei am Eutiner Gymnasium
die Bildung einer vierten Klasse und die Anstellung eines
vierten Lehrers nothwendig. Es werde gewünscht, daß der
Landtag zu diesem Zwecke für den neu anzustellenden Lehrer
ein Gehalt Von 600 Thlr. bewillige. Die Motive dafür seien
im Schreiben der Staatsregierung enthalten; der Provinzial¬
rath sei damit einverstanden und so trage der Ausschuß kein
Bedenken, den Antrag zu stellen:

der Landtag wolle der Anstellung eines neuen Lehrers
beim Gymnasium zu Eutin mit einem Gehalt bis zu
600 Thlr. jährlich seine Zustimmung ertheilcu.

Der Antrag wird angenommen.
5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses

über die Petitionen:
1) des G emein dcra t hs der Stadt Varel um

Erfrühung des Baues des Obergerichtsge¬
bäudes in Varel:

2) des Amtseinnehmers Schmedes in Ellwür-
den um Ve rb esserung seiner Diensteinnahme.

In Folge einer Mittheilung des Präsidenten, daß der
Petent Schmedes  bei ihm gewesen und seine Petition zu¬
rückgezogen habe, wird die zweite Petition von der Tages¬
ordnung entfernt.

Berichterstatter Abg. Bartel : Der Gemeinderath der
Stadt Varel habe in seiner Sitzung vom 2. Juli d. I . den
Wunsch ausgesprochen, daß der Bau des Obergerichtsgebäudes
daselbst, welcher für 1869 in Aussicht genommen sei, bereits
in diesem Jahre in Angriff genommen werden möge. Wenn
dieser Wunsch ausführbar sei, so stände kein Bedenken entge¬
gen. Der Ausschuß beantrage daher:

der Landtag beschließe, die Petition Großherzoglicher
Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung zu
empfehlen.

Regierungs-Kommissar Ruhstrat : Es fehle an Mitteln,
den Bau des Obergerichtsgebäudes schon jetzt zu beginnen.

Wenn die für 1869 zu diesem Zwecke ausgesetzten 13000 Thlr.
schon jetzt genommen würden, so würde man doch 1869 den
Bau liegen lassen müssen. Das würde nicht gehen. Er glaube
daher, daß die Staatsregierung diesem Wunsche keine Folge
werde geben können.

Der Antrag wird angenommen. »
6. Antrag des Abg. Schomann , betr . Auf¬

hebung der gesetzlichen Vorschrift in Birkenseld,
daß ans g em ei ns ch aftli ch cn K i rchhöfen jede Kon¬
fession einen abgesonderten Begrä bn i ßra um ha¬
ben muß.

Der Antrag lautet folgendermaßen: ,
der Landtag wolle Großherzogliche StaatSrcgierung
ersuchen, darauf Bedacht zu nehmen, daß die aus der
Französischen Zeit herstammende im Fürstenthum Birken¬
feld geltende Bestimmung des Kaiserlichen Decrets vom
23. Prairial des Jahres XII . (1. Band Serie IV.
des LuIIetin äe I ôis äa Isiupire trantzalse Tit. IV.
Nro. l5), welche in der Uebersetzung folgendermaßen
lautet:

»In denjenigen Gemeinden, in welchen man sich
zu verschiedenen Konfessionen bekennt, muß jede
Konfession einen besonderen Becrdigungsplatz haben,
und in den Fällen, wo nur ein einziger Gottes¬
acker da sein sollte, soll man ihn durch Mauern,
Gehölze oder Gräben in so viele Theile cintheilen,
als verschiedene Konfessionen da sind, mit einen be¬
sonderen Eingang für jede, wobei man den Raum
nach der Anzahl der Einwohner jeder Konfession
abzumessen hat",

entweder ganz aufgehoben oder doch zeitgemäß modi-
sicirt werde.

Antragsteller Schomann : Er brauche für diesen Antrag
kaum Motive anzuführen. Die Sache spräche für sich selbst.
Ein solches Gesetz müsse entweder zeitgemäß modificirt oder
ganz aufgehoben werden. Man werde darin mit ihm über-
cinftimmen, daß Leute, die in staatsbürgerlicher und gesell¬
schaftlicher Beziehung ruhig und zufrieden mit einander lebten,
auch im Tode nicht durch Wall und Graben getrennt zu wer¬
den brauchten. Ein dringender Anlaß habe ihn veranlaßt,
diesen Antrag zu stellen; er habe denselben in den Motiven
mitgetheilt. Eine fernere Veranlassung liege aber noch darin, daß
man an mehreren Orten damit umgehe, neue Kirchhöfe zu
errichten, dies aber zum Theil ausgesetzt habe wegen des frag¬
lichen Gesetzes.

Ein Beispiel, wie verwerflich das Gesetz sei, wolle er
noch mittheilen. Vor 2 Jahren habe die Gemeinde
Eschweilcr, welche ihren Friedhof in Nieder-Brombach habe,
einen selbstständigen Kirchhof errichten wollen. In Eschweiler
sei damals nur ein Katholik gewesen und dieser habe zu Pro¬
tokoll erklärt, er wolle von seinen Mitbürgern, mit denen er
im besten Einvernehmen lebe, auch im Tode nicht durch Mauern
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undGräben getrennt werden. Trotz alledem habe es nicht dahin ge¬
bracht werden können, daß ein gemeinschaftlicher Kirchhof er¬
richtet werde, weil dies Gesetz entgegengestandcn und der ka¬
tholische Pastor ans Ausführung desselben bestanden sei. In
Folge dessen sei die Errichtung unterblieben.

darüber , in welcher Weise das Gesetz zu ändern sei,
habe er sich in seinem Anträge nicht weiter geäußert. Hier¬
über müsse zunächst der Provinzialrath sich aussprechen. Er
wünsche nur, daß die Staatsregierung dem nächsten Landtage
hierüber eine Vorlage machen möge.

Er könne noch bemerken, daß das Gesetz in Frankreich
längst aufgehoben worden sei, weil es auch dort viel zurigo-
rös erschienen sei.

Er bitte, den Antrag womöglich einstimmig anzunehmen.
Abg. Eissel: Er könne dem Anträge des Abg. Scho-

mann  gerne das Wort reden, denn er ziele darauf hin, eine
Vorschrift abzuschaffeu, die längst als nicht mehr zeitgemäß
erkannt sei. Wenn auch diese Vorschrift bisher in der Praxis
nur bei Umlegungen und Neueinrichtungen von Kirchhöfen
in Frage gekommen sei, so seien ihm doch auch mehrere Fälle
bekannt, wo dieselbe auch sonst zu Acrgerniß und Zerwürf¬
nissen Anlaß gegeben habe. Er wolle sich nicht darauf ein¬
lassen, noch mehr Fälle mitzutheilen, da es an den beiden
vom Vorredner angeführten genug sein werde. Er wolle nur
die Annahme des Antrages dringend empfehlen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Es fehlten nur die Abgeordneten Sch rimp er und

Böh mcker.
7. Zweite Lesung des Gesetzen Wurfs wegen

Organisation des Staatsminist eriums und einiger
demselben untergeordneter Behörden.

Präsident : Für die zweite Lesung dieses Entwurfs sei
vom Regicrungsconimissar Bncholtz die Wiederherstellung des
Art. 15 des Entwurfs beantragt. Da dies nur eine Wie-
holung eines früheren Antrages sei, so könne er eine Diskussion
darüber nicht gestatten.

Neg.-Commissar Bttcholtz Er wolle den Antrag dahin
berichtigen, daß nur die Wiederherstellung deS tz. 3 des Art. 15
beantragt werde.

Es wird namentliche Abstimmung über diesen Antrag be¬
antragt. Derselbe wird sodann mit 25 gegen l8 Stimmen
abgclehnt.

Für denselben stimmten die Abgeordneten:
Oetken I. , Prancratz , Rüder , Russell , Scho-

mann , v. Schrenck , Schulze , Strackcrjan I ., Stra-
ckerjan  II . , Strackerjan  III ., Bartel , Brockhaus,
Bulling , Höltermann , Huber , Hullmann , Krahn
und Lentz.

Gegen  denselben die Abgeordneten:
Oldejohanns , Ohrt , Ramien , Schildt,  Selk-

mann I., Selkmann  II . , Struthofs , Stuckenborg,
Tantzen , Taphorn , Millers , Abels , Arkenan,

Beckhusen , Bremer , Br örmann , Cammann , Deeken,
Eilks , Eissel , Huchting , Janssen , Luersscn , Mül¬
ler und Niebour.

ES fehlten  die Abgeordneten:
Ahlhorn , Böhmcker, Köhler , Oetken  II ., Rüde¬

busch, Schrimper , Schwegmann.
Hierauf wird der ganze Gesetzentwurf, wie er in erster

Lesung beschlossen, zur Abstimmung gebracht und angenommen.
8. ZwciteLesung des Gesetzentwurfs für das

Herzogthum Oldenburg , betr . Erhebung eines
Zuschlags zur Einkommensteuer.

Der Gesetzentwurf, zu dem neue Anträge nicht gestellt
sind, wird in zweiter Lesung unverändert angenommen.

9. Zweite Lesung der Gesetzentwürfe , betr.
Abänderung derGehaltsregulativc für den Civil-
dienst des Großhcrzogthums.

Präsident : Die verschiedenen Aendernngen seien in Ge¬
mäßheit eines früheren Wunsches des Landtags in einem Ent¬
würfe zusammengestellt worden. Der Antrag der Minderheit
des Ausschusses zur zweiten Lesung sei ein neuer Antrag und
stelle er daher zunächst diesen zur Berathung.

Dieser Minberheitsantraglautet:
Statt der beschlossenen Regulativposition„für Vortra¬
gende Räthe 16000 Thlr. re." werde gesetzt:

„Für Vortragende Räthe 17000 Thlr.", und die
Bemerkung ungcfügt:

Darunter zwei mit im Maximum bis zu
2000 Thlr., zwei mit im Maximum bis 1800 Thlr.
An Hülssreferenten darf anS dieser Position künf¬
tig keine Besoldung gewährt werden.

Abg. Barte ! : Er habe sich mit dieser Position viel
beschäftig: und viel darüber hin und her gerechnet. Er habe
die Ueberzeugung gewonnen, daß so, wie der Landtag sie be¬
schlossen habe, nicht damit ansgereicht werden könne. Er em¬
pfehle daher seinen Antrag dringend zur Annahme.

Der Antrag wird abgelehnt.
Präsident : Sodann sei von der Staatsregiernng durch

den Neg.-Commissar Bucholtz zur zweiten Lesung zu denjeni¬
gen Positionen, welche in der Nebenanlage II . zu Anlage 41
ansgeführt seien, die unveränderte Annahme der regierungssei¬
tig vorgeschlagcnen Gehaltssätze beantragt worden. Da dies
nur eine Wiederholung eines früheren Antrages sei, könne er
nur einfach darüber abstimmen lassen.

Der Antrag der Staatsregierung wird abgelehnt.
Präsident : Von der Staatsregierung sei ferner in Be¬

treff des Fürstenthums Lübeck beantragt, daß unter III . 1.
aufgeführt würden:

zwei Mitglieder mit 800—1800 Thlr.
Dies sei ein neuer Antrag, da früher nur ein Hülssar¬

beiter beantragt sei und stelle er ihn daher zur Berathung.
Der Antrag wird ohne Debatte abgelehnt.
Der Präsident dringt hierauf den ganzen Gesetzentwurf,
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betr. die Rcgulativändcrungen, wie er nunmehr in der Zu¬
sammenstellungdes Ausschusses vorliegt, zur Abstimmung. Der¬
selbe wird angenommen.

Es werden sodann die Anträge der Mehrheit des Aus¬
schußes unter Ziff. 2 und 3, welche dahin gehen:Z. 2.

Großherzogliche Staatsregicrung wird ersucht, in Er¬
wägung zu ziehen, ob nicht das Staatsbauwesen noch
eine weitere Vereinfachung und Verminderung des
Beamtenpersonalszulasse und event. bei eintrctendcn
Vacanzen die entbehrlichen Stellen eingehen zu lassen.

Z. 3-
Großherzogliche StaatSregierung wird ersucht, den Be¬
zirksbaumeistern den Wohnsitz innerhalb ihres betref¬
fenden Bezirks anzuweisen,

ohne Debatte angenommen.
Am Schluß seines Berichts stellt der Ausschuß den An¬

trag: Z-^
Der Landtag beschließe: Großherzogliche Staatsregie¬
rung wird ersucht, die sämmtlichen bestehenden Regu-
lativbestimmungen einer Revision zu unterziehen und
dem nächsten ordentlichen Landtage in dieser Beziehung
und zwar soweit thunlich unter Zugrundelegung des
Systems fester Gehaltssätze eine Vorlage zu machen.

Abg. Ahlhorn: Der Ausschuß habe dies so aufgefaßt,
daß eine ganz neue Zusamiiistellung der Regulatiosätzcstatt-
finden müsse, ein ganz neues Regulativ auszuarbeitcn sei.
Jetzt seien die einzelnen Aenderungen kaum aufzufinden. Die
eine stecke hier, die andere dort. Eine neue Zusammenstellung
sei daher zu wünschen, damit dem nächsten Landtage die Ueber-
sicht erleichtert werde.

Der Antrag wird angenommen.
Reg.-Commissar Bucholtz: Er habe mit Beziehung auf

den vorliegenden Gegenstand Namens der Staatsregierung
eine Erklärung abzugeben. Dieselbe beziehe sich aber zugleich
auch auf den Gegenstand unter 7. der heutigen Tagesord¬
nung und werde es gestattet sein, der Kürze wegen Beides
hier zusammenzusassen. — Der Landtag habe sowol die Vor¬
lage wegen der Organisation des Staatsministcriums als auch
diejenige bctr. Abänderung des GehaltSregulativesin mehreren
wesentlichen Punkten in erster Lesung abgeändert und au
diesen Aenderungen auch in der zweiten Lesung festgehalten.
Dies sei der Staatsregicrung nicht ganz unerwartet gekommen
und habe sie deswegen, um die Verhandlungen des Landtags
nicht aufzuhalten, im Voraus ihre Erwägungen und Ent¬
schließungen für den Fall gefaßt, daß der Landtag bei seinen
früheren Beschlüssen beharren werde. Er habe nun die Mit-
thcilung zu machen, daß die Staatsregierung großes Bedenken
trage, den vom Landtage beschlossenen Aenderungen ihre Zu¬
stimmung zu ertheilen. Es ständen sich somit zwei verschie¬
dene Ansichten gegenüber und das Gesetz wegen Organisation

des Staatsministeriums würde nicht zu Stande kommen, wenn
sich nicht ein Weg finden lasse, auf dem zu einer Ausgleichung
dieser Meinungsverschiedenheiten zu gelangen sei. In der Ge¬
schäftsordnung sei ein solcher Weg vorgeschriebcn in der Bil¬
dung von Consercnzen. Die Staatsregierunghalte den Ge¬
genstand für zu wichtig, um nicht vorzuschlagen, daß' dieser
Weg betreten werden möge, wie er auch bei andern Gelegen¬
heiten zur Vermittelung von Meinungsverschiedenheiten einge¬
schlagen sei. Indem sic daher Consercnzen beantrage, lasse
sic zugleich die Mittheilung machen, daß regierungsseitig zu
denselben die Mitglieder der bisherigen Conferenzen abgeordnet
seien, mit der Aenderung jedoch, daß an die Stelle des Mi¬
nisters von Berg  der Minister von Rössing  treten werde.
Er bitte, daß der Landtag seinerseits eine gleiche Anzahl von
Personen abordnen möge und hoffe er, daß dadurch dieLand-
tagSverhandluugcn nicht länger aufgehalten werden würden.

Abg. Ahlhorn: Er wolle bemerken, daß nach der Ge¬
schäftsordnung tz. 113 Conferenzen auf Antrag der Staats¬
regierung oder des Landtags nur für bestimmte Fragen
gebildet werden sollten. Das sei schon früher einmal betont
worden, im Jahre 1857 der Gelegenheit der Berathuug der
Einkommensteuer. Damals habe der Abg. Hüll mann  Con¬
ferenzen beantragt: die Staatsregierung aber habe nicht dar¬
auf eingehen wollen, indem sie gesagt habe, es müßten specielle
Fragen aufgestellt werden, wegen deren die Conferenzen zu¬
sammentreten sollten. Er wolle sich daher jetzt die Frage er¬
lauben, wegen welchen Punctes die Conferenzen beantragt
würden, ob nur wegen des vom Landtage abgelehntcn Art. 15
des Entwurfs wegen Organisation des Staats-Ministeriums oder
auch wegen der vorgenommenen Regulativänderungen.

Reg.-Commisfar Bucholtz: Diese Frage könne er so¬
gleich beantworten: es seien diejenigen Puncte, wegen deren
er zur zweiten Lesung Wiederherstellung der Regierungsvor¬
lage beantragt habe: es seien dies der Art. 25 A. 3 des Ent¬
wurfs, betr. Organisation des Staatsministcriums, und die
Regulativpositionen, welche vom Landtage abgeändert seien.

Präsident: Es seien vom Landtage5 Mitglieder zu den
Conferenzen zu wählen. Vielleicht sei der Landtag damit ein¬
verstanden, daß sie noch in der heutigen Sitzung gewählt
würden, was vielleicht im Interesse der Sache sei. Dann
könne die Sitzung etwa 1/2  Stunde ausgesetzt und darnach
die Wahl vorgenommen werden.

Abg- Huchting: Er wolle doch bitten, die Wahl bis
auf morgen zu verschieben, da man sich bei der Wichtigkeit
der Sache doch erst berathen müsse.

Präsidettl: Es Werve allerdings morgen eine Sitzung
sein; wenn es daher allgemein gewünscht werde, so könne die
Wahl auch bis dahin ausgesetzt werden.

Abg. Selknmnn II.: Er sei für den Vorschlag des Prä¬
sidenten. Es handle sich ja nicht um sachliche Entschließungen,
sondern nur um die Wahl von Personen: Darüber könne
man sich wol in einer^ Stunde klar werden. Es sei doch



176

wünschenswert^ daß darüber nicht eine nochmalige Verlänge¬
rung des Landtages nothwendig werde.

Präsident : Er bringe seinen anfänglichen Vorschlag da¬
hin zur Abstimmung, daß nach Schluß der Sitzung eine Pause
gemacht werde und darnach die Wahl vorzunehmcn sei.

Dieser Vorschlag wird angenommen.
10. Bericht des Finanzausschusses , betr . :

1) den modisicirten Voranschlag der Einnah¬
men und Ausgaben des Fürstenthums  Bir¬
ken selb für  1868 und 1869.

2) den im Schreiben Großh . Staatsregierung
vom 5. Juli d. I . befaßten Antrag auf Be¬
willigung vonMitteln zur Herrichtung von
Gcsängnißräumen in Oberstein.

3> den Entwurf eines Gesetzes für das Für-
stenthum Birkenfeld , betr . Erhebung eines
Zuschlags zur Einkommensteuer . (Nebcnan-
lage zu Anl. 27.)

1) Zu dem modificirteu Voranschläge der Einnahmen
und Ausgaben des Fürstcnthums Birkenfeld für 1868 und 69
werden der Ausschußantrag Nro. 1, welcher dahin geht:

Antrag Nro. 1.
Der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß die unter den ZZ. 8, 13, 14, 15 und 16 des
Voranschlags für die Finanzperiodc 1867/69 befaßten
Einnahmen aus der Postverwaltung beziehungsweise
aus den Zöllen und inneren Verbrauchsabgaben mit
52132 Thlr. pro 1868 und 57132 Thlr. pro 1869
abgesetzt werden.

und der Ausschußantrag Nro. 2, welcher dahin geht:
Antrag Nro. 2.

Der Landtag wolle an Erbschaftssteuer 300 Thlr.
pro 1868 und 600 Thlr. pro 1869 in Einnahme
genehmigen.

ohne Debatte angenommen.
Zu dem Voranschläge der Ausgaben liegt der Ausschuß¬

antrag Nro. 3 vor, welcher lautet:
Antrag Nro. 3.

Der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß unter K. 1 des Voranschlags der Ausgaben an
Minderbeiträgen zur Centralcasse des Großherzogthums
32743 Thlr. pro 1868 und 24423 Thlr. pro 1869
abgesetzt werden.

Abg. Brockhaus : Er habe die Bestimmung der Bundes¬
verfassung, daß die indirekten Steuern zur Bundescast'e flössen,
dahin aufgefaßt, daß die außerdem vom Großherzogthum zu
leistenden Matricularbeiträge unter die einzelnen Provinzen
nach dem Quotenverhältniß vertheilt würden, da bisher alle
Centrallasten nach dem Quotenverhältniß vertheilt seien und
er der Ansicht sei, daß hieran durch die Bundesverfassung
nichts geändert sei. Wäre dies nicht der Fall, so würde das
Fürstenthum bald finanziell ruinirt sein. Dasselbe habe schon

jetzt 33000 Thlr. mehr aufzubringen und nach 5 Jahren, im
Jahre 1872, würde dieser Mehraufwand aus 46000 Thlr.
steigen. Daß dieser Mehraufwand allein durch Stenern ge¬
deckt werde, sei nicht möglich. Dann würde das Fürstenthum
erdrückt werden. — Das Fürsteuthum gehöre gewiß nicht zu
denjenigen, die nicht opferwillig seien und es habe Liebe ge¬
nug zu dem engeren staatlichen Verhältnisse, um dafür auch
Opfer zu bringen. Die Mehrausgaben aber allein durch
Steuern zu decken, gehe zu weit, dann würden die Budgets
nur noch mit Deficits abgeschlossen werden können, die Olden¬
burg dem Fürstenthume wol nicht so bereitwillig abnehmen
würde, wie dies Preußen Hohenzollern gegenüber gethan habe.
Das werde ihm ohne Zweifel der Abg. Ahlhorn  bestä¬
tigen.

Regierungscommissar Ruhstrat : Wenn er den Vorred¬
ner recht verstanden habe, so sei derselbe der Meinung, daß
sämmtliche Bundesausgaben über die einzelnen Provinzen
nach Quoten zu vertheilen seien, ohne Berücksichtigungder
Einwohner des Bundes. So sei die Sache bisher nicht auf-
gefaßt worden. Der Bund habe so und soviel Ausgaben und
Einnahmen. Die zur BundeScasse fließenden Steuern seien
nicht mehr unsere Steuern, sondern selbstständige Bundes-
steuern. Der durch diese Steuern nicht gedeckte Rest der
Bundes-AuSgaben werde durch Matricularbeiträgegedeckt und
nur diese auf das Großherzogthum fallenden Matricularbei-
trägc vertheile die Staatsregierung wieder nach dem Quoten¬
verhältniß über die einzelnen Provinzen. Er wisse nicht, wie
man anders Verfahren solle.

Der Ausschußantrag Nro. 3 wurde angenommen.
2. Zu dem Anträge der Staatsregierung auf Bewilli¬

gung von Mitteln zur Herrichtung von Gefängnißräumen in
Oberstein wird der Ansschußantrag Nr.4, welcher dahin geht:

Antrag Nro. 4.
Der Landtag wolle zur Umwandlung des Oeconomie-
gebäudes beim Gerichtshause zu Oberstein in ein Ge-
fangenhaus re. die Summe von 2027 Thlr. zu Z. 31
des Voranschlags pro 1868 bewilligen,

ohne Debatte angenommen.
3. Zu dem Gesetzentwurf für das Fürstenthum Birken¬

feld, betr. die Erhebung eines Zuschlages zur Einkommensteuer
für 1868 mit einem Viertel, für 1869 mit der Hälfte des
Jahresbetrags, beantragt die Minderheit des Ausschusses:

prinoipalitsr : (Antrag Nro. 5)
Ablehnung des Gesetzentwurfs,

eventuell: (Antrag Nro. 6)
in dem Gesetzentwürfe die Worte „für 1868 den vier¬
ten Theil" zu streichen

und (Antrag Nro. 7)
mit dieser Acnderung den Entwurf anzunehmen,

während die Mehrheit des Ausschusses im Anträge Nro. 8
unveränderte Annahme des Entwurfs

empfiehlt.
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Regierungscommissar Rtthstrat: Die Staatsregierung
sei, wie er meine, in ihren Anforderungen an die Stenerkräfte
Birkenfelds nicht weit gegangen, wenn sie demselben nur das auf¬
erlegen wolle, was sie auch von dem Herzogthume verlange;
denn es sei allerdings nicht zweifelhaft, daß, wie auch die
Minderheit hervorhebe, die finanziellen Verhältnisse Birken¬
felds ungünstiger lägen, als diejenigen des Herzogthums.

Die Minderheit sei nun aber ferner der Meinung, daß
sich das finanzielle Gleichgewicht im Fürstenthum bei den er¬
höhten Anforderungen des Norddeutschen Bundes auf die Dauer
nicht werde halten lassen und fordere mit Rücksicht hierauf,
daß man den lieben Gott für die Zukunft sorgen lasse, und
anstatt sich zur Aufbringung neuer Steuern zu bequemen,
die Hände in den Schooß lege, um von dem angesammelten
Kapitale zu zehren. Wenn man aber hierauf sich einlasse,
dann werde erst recht der finanzielle Ruin näher gebracht
werden und die Folge würde die sein, daß das Fürstenthum
zuletzt an den Landtag komme und um Verminderung seiner
Quote bitte. Er wolle daher dringend empfehlen, den Min¬
derheitsantrag abzulehnen.

Er wolle noch bemerken, daß in der Nebenanlage0. zu
Anl. 27 x. 120 gesagt sei, daß der Cassenüberschuß aus dem
Jahre 1867 voraussichtlich 15,470 Thlr. betragen werde.
Diese damalige Annahme habe sich inzwischen als nicht zu¬
treffend erwiesen. Es seieno. 3000 Thlr. weniger, als da¬
mals angenommen worden. Dem Ausschüsse sei auch hiervon
Wttheilung gemacht worden; er habe aber vielleicht vergessen,
dies im Berichte zu erwähnen. Es sei insofern von Wichtig¬
keit, als dadurch ein Fehlbetrag entstehe, der, wenn sich die
Lage nicht unerwartet günstiger gestalte, durch das sog. Wil¬
denburger Capital gedeckt werde müsse.

Abg. SchvMlMN: Wie man aus dem Anträge ersehe,
wolle die Minderheit zur Deckung der in den Einnahmen des
Fürstenthums entstandenen Fehlbeträge einen Theil des sog.
Wildenburger Capitals verwenden, um auf diese Weise eineu
Zuschlag zur Einkommensteuer abzuwenden. Die Motive
hätten schon Hervorgehoden, daß dies Wildenburgcr Capital
nichts anderes sei als ein Ersatz für Nutzungen, welche dem
Fürstenthnme seit 1817 entzogen worden und für deren Aus¬
fall dasselbe seit jener Zeit Ersatz dadurch habe leisten müssen,
daß es mehr Steuern gezahlt habe, als ohnedies nöthig ge¬
wesen. In diesen Verhältnissen liege schon die Berechtigung,
daß das auf solche Weise entstandene Capital auch wieder
zur Deckung von ordentlichen Ausgaben verwendet werde. —
Wenn der Regiermigs-Commissar gesagt habe, daß es eine
schlechte Wirthschaft sei, wenn man vom Capitale zehren wolle,
so halte er dies für vollkommen richtig. So liege aber hier
die Sache nicht. Das Fürstenthum habe für außerordentliche
Fälle, wie 1866, auch noch einen eisernen Cassenbcstand. Diese
Gelder aber, um die es sich hier handle, seien dem Fürsten¬
thum ganz zufällig zugekommen, und es sei daher gerechtfer¬
tigt, sie zu dem Zwecke zu benutzen, das Land steuerkräftig

Berichte. XV. Landtag.  3 . Vcrsamml.

zu erhalten. Das Fürstenthum Birkenfeld habe in den Jahren
1866, 1867 und Anfang 1868 unter den politischen Verän¬
derungen und der anhaltenden Gcschäftsstockung sehr gelitten.
Namentlich sei cs mit den industriellen Unternehmungen sehr
schlecht gegangen, so daß ca. 3000 industrielle Arbeiter thcil-
weise ganz ohne Beschäftigung gewesen seien. Sie hätten
ihre Ersparnisse aufgebraucht und es seien extraordinäre Aus¬
hülfen nöthig gewesen, um nicht die Armencassen eintreten zu
lassen. Jetzt habe der Handel wieder einigen Aufschwung ge¬
nommen und es sei daher nur gerechtfertigt, wenn man die
geschwächte Steuerkraft sich erst wieder stärken lassen wolle.

Seiner Meinung nach müßten jedenfalls diejenigen Mit¬
glieder, welche behufs Deckung ordentlicher Ausgaben des Her¬
zogthums für eine Anleihe gestimmt hätten, consequenterweise
hier für den Minderheitsantrag stimmen. Hier handle es sich
um die Verwendung eines zufällig erworbenen Capitals, wel¬
ches als ein Ersatz für Steuern, die das Fürstenthum mehr ge¬
tragen habe, anzusehen sei und dies Capital solle dazu dienen,
die Einkommensteuer so lange abzuwenden, bis das Land wie¬
der stcuerkräftig genug geworden sei, um eine Erhöhung dieser
Steuer ertragen zu können. Die Verwendung eines solchen
Capitals zu ordentlichen Ausgaben sei also ganz etwas An¬
deres, als wenn man ordentliche Ausgaben durch Anleihen
decken wolle.

Abg. Ahlhorn: Er müsse dem Abg. Schomann  in
Beziehung auf dessen letzte Aeußcrung entgegentreten. Er
glaube, das Verhältniß sei gerade umgekehrt. Hier habe man
den Zuschlag zur Einkommensteuer bereits übernommen ge¬
habt und außer demselben noch mehr Steuern übernehmen
sollen. Das habe man geglaubt ablehnen zu müssen und
für die nicht gedeckten Ausgaben eine Anleihe vorgeschlagen.
Dies sei aber auch deswegen ganz in der Ordnung, weil die
eine Ausgabe von ca. 90,000 Thlr. für die Bentinck'schen
Abfindungsgelder, die freilich ins ordinäre Budget ausge¬
nommen worden sei, in der That eine extraordinäre Aus¬
gabe sei.

Der Abg. Brockhaus  habe bei der Berathung des
Grundsteuerzuschlags von Verwöhnung gesprochen; aber das
Herzogthum habe bisher eine größere Quote getragen, als
ihm eigentlich zukomme. Wenn man hier den Zuschlag zur
Einkommensteuer tragen könne, dann werde man es auch wol
in Birkenfeld können. Wenn die Birkenfelder gute Olden¬
burger seien, dann müßten sie auch einer gleichmäßigen Tra¬
gung der Steuern nicht entgegen sein. Allerdings müssen sie
existenzfähig bleiben; das würden sie aber auch wol bei Ueber-
nahme des Zuschlags bleiben.

Regierungs-Commissar Ruhstrat: Er sei der Meinung,
daß auf die Art und Weise, wie das fragliche Capital ent¬
standen sei, nichts ankomme. Die Thatsache stehe fest, daß
sich im Laufe von 50 Jahren ein Capital angesammelt habe,
von dem noch ca. 45,000 Thlr. übrig seien. Dies Capital
wolle man zur einen Hälfte in diesen2 Jahren verwenden,
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die andere Hälfte werde in den darauf folgenden2 Jahren
verbraucht werden, dann sei alles fort und wie es dann wer¬
den solle, das wisse man nicht.

Der Abg. Scho mann  habe auf das Betriebscapital
hingewiesen, das in außerordentlichen Fällen, wie im Jahre
1866, aushelfeu könne; aber das sei nicht für solche beson¬
dere Fälle da, sondern sei jährlich nothwendig zur Ausglei¬
chung der Einnahmen und Ausgaben, weil die ersteren oft viel
später eingingen, als Mittel zur Deckung der Ausgaben er¬
forderlich seien.

Was außerdem noch den eventuellen Antrag der Min¬
derheit angehe, daß äußersten Falls der Zuschlag nicht für
1868 beschlossen werden möge, weil das Steuerjahr in Bir¬
kenfeld nicht wie im Herzogthum von Mai zu Mai, sondern
von Januar zu Januar lause und deswegen von vielen Steuer¬
pflichtigen bereits die ganze Steuer für das Jahr 1868 be¬
zahlt sei, so möge es richtig sein, daß das Letztere der Fall
sei; aber dem großen Bedürfnisse der Casse gegenüber könne
hierauf kein Gewicht gelegt werden; dann müsse man die
Leute bemühen, daß sie den Weg zum Einnehmer noch ein¬
mal machten.

Er bitte, auch diese» eventuellen Antrag abzulehnen. —
Abg Eissel: Er sehe Wohl ein. daß der Minderheitsan¬

trag die Majorität nicht erhalten werde, da nicht bloß die
Staatsregierung, sondern auch säst der ganze Ausschuß dem
Wunsche der Birkenfelder entgegen sei. — Er wolle nur be¬
merken, daß das Fürstenthum keineswegs auf dem Stand¬
punkte stehe, die Hände in den Schooß zu legen, sondern daß
es sehr wol erkenne, daß es den Anforderungen des Nord¬
deutschen Bundes gegenüber in die Tasche greifen müsse. Dazu
sei es auch bereit und die Abgeordneten des Fürstenthums
würden auch heute nicht gegen den Zuschlag stimmen, wenn
nicht die Sachlage in Birkcnfeld eine andere wäre, als im
Herzogthum. Das Fürstenthum Birkenfeld besitze eben ein
Capital von 45000 Thlr., welches es zu den Ausgaben ver¬
wenden wolle, und es komme allerdings für eine solche Ver¬
wendung aus die Entstehung dieses Capitals an, wenn die
Staatsregierung es auch bestreite. Das Capital sei ein Er¬
trag aus ordentlichen Ausgaben, die das Fürstenthum jährlich
für Nutzungen ausgegeben habe, die ihm längere Zeit entzo¬
gen gewesen. Deswegen dürfe es jetzt auch wieder für ordent¬
liche Ausgaben verwendet werden. Wenn der Preußische Fis-
cus sich nicht von Anfang an geweigert hätte, jene Nutzungen
zu prästiren, so wäre dies ganze Capital an den ordentlichen
Ausgaben gespart worden. Dasselbe jetzt lediglich für außer¬
ordentliche Ausgaben zu reserviren, sei ungerechtfertigt.

Der Abg. Scho mann  habe schon daraus hingewiesen,
daß die Verhältnisse des Fürstenthums augenblicklich zu einer
Steuererhöhung durchaus nicht angethan seien, indem die
ganze Bevölkerung noch jetzt unter den Folgen der in den
letzten Jahren herrschenden Jndustrieklemme leide.

Er wolle noch darauf aufmerksam machen, daß man im
Fürstenthum sogar in den letzten Jahren so weit gegangen
sei, daß man Ausgaben, die als extraordinäre anzusehen seien,
aus den laufenden Einnahmen bestritten habe. So habe das
Fürstenthum für Straßenbauten in den letzten Jahren 14,000
Thaler aus den gewöhnlichen Einnahmen aufgewendet. Diese
14,000 Thaler würde man jetzt mehr haben, wenn sie früher
durch extraordinäre Mittel aufgebracht wären.

Das Fürstenthum Birkenfeld sei, solange es dem Groß¬
herzogthum angehöre, seinen Verpflichtungen stets nachgekom-
men und man könne sich darüber beruhigen, daß es seine
Pflichten auch in Zukunft voll erfüllen werde, wenn es auch
jetzt die Erhöhung der Einkommensteuer von sich abzuwenden
suche.

Wie lange die ganze Verbindung dauern werde, wisse
man nicht. Eventuell würde dann aber, wenn man jetzt nur die
Zinsen des Capitals mit vielleicht-) oder3 flzO/g auf den Etat setze,
bei dem Uebergange das ganze Capital mit verschluckt werden.
Da wolle er doch empfehlen, daß man das Capital mit ver¬
wenden lasse und den Zuschlag ablehne.

Wenn man jedoch nicht in der Lage sei, der Minderheit
hierin zuzustimmen, dann wolle er bitten, doch wenigstens den
Antrag 6 anzunehmen, der die Ablehnung des Zuschlages auf
das Jahr 1868 beschränke.

Der Betrag, welcher dadurch ausfallc, sei unbedeutend
und er hätte erwartet, daß die Staatsregierung einen solchen
Antrag gar nicht vorbereitet hätte, da das Steuerjahr nicht,
wie hier, von Mai zu Mai, sondern von Neujahr an laufe.
Diele Leute hätten die ganze Steuer bereits bezahlt. Jetzt
würde noch eine neue Ausschreibung nothwendig werden, die
Leute erhielten wieder einen neuen Zettel, müßten noch einmal
zum Einnehmer laufen; das würde leicht Mißstimmung erzeu¬
gen. Er bitte daher, wenigstens diesen eventuellen Antrag
anzunehmen.

Abg. Tautzen: Die Herren aus Birkenfeld glaubten,
daß man dort den Zuschlag zu drückend empfinden werde;
aber auch hier würden viele Leute unter dem gleichen Drucke
ebenso empfindlich leiden. Wenn der Abg. S ch om ann gemeint
habe, daß diejenigen Abgeordneten des Herzogthums, welche
für die Anleihe gestimmt hätten, auch hier gegen die Erhöhung
der Steuer stimmen müßten, so vermisse er heute bei demsel¬
ben die gewohnte Logik. Er, Redner, habe gegen die Steuer-
Vorlagen, welche den Zuschlag zur Grundsteuer und die Stempel¬
gebühren beträfen, gestimmt, weil er diese Steuern nicht für gerecht
und gut halten könne. Das sei weder die Grundsteuer und
noch weniger die Stempelsteuer; denn die letztere würde
gerade die verkehrten Leute treffen, nicht Diejenigen, die den
Stempel zahlen müßten. Wenn statt dessen andere gerechtere
Steuern in Vorschlag gebracht worden wären, so würde er
wol dafür gestimmt haben. Dies sei auch in dem betreffenden
Antrag mit als Motiv für die Anleihe angeführt worden, es
habe darin gestanden, daß, weil keine Zeit mehr dazu vor-
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Händen sei, andere bessere Steuern an ihre Stelle zu setzen,
man zu einer Anleihe greifen müsse.

Drückend möge freilich der Zuschlag in Birkenfeld wol
empfunden werden, weil auch dort durch die Geschäftslosigkeit
viel Noth entstanden sei: aber auch hier sei die Noth sehr
groß gewesen und man habe sich trotzdem zur Uebernahme des
Zuschlags verstehen müssen.

Abg. Schomann: Gegen den Vorredner wolle er sich
nur die Bemerkung erlauben, daß es sich hier nur um die
Frage handle, ob dauernde Ausgaben stets durch ordentliche
Steuern zu decken seien, oder auch wol einmal durch eine
Anleihe gedeckt werden könnten. Was den Mangel an Logik
betreffe, so meine er, daß da keine Logik vorhanden sei, wo
man um deswillen für eine Anleihe stimme, weil Stenern
vorgeschlagen seien, die Einem nicht genehm seien. In einem
solchen Falle könne man sich der Uebernahme der proponirten
Steuer nur dadurch entziehen, daß man entweder das Bedürf¬
nis dazu nicht für vorhanden erachte oder, wenn man dies
nicht bestreiten könne, andere bessere Steuern in Vorschlag
bringe. Das würde eine logische Handlungsweise sein; die
habe man hier aber nicht befolgt.

In der Sache selbst komme als Grund für die Ableh¬
nung des Zuschlags auch noch hinzu, daß in Birkenfeld die
Communallasten sehr hoch seien. Das werde Alles der Pro¬
vinzialrath, als er sich gegen die Uebernahme des Zuschlages
ausgesprochen, in Erwägung gezogen haben. Der Provin¬
zialrath sei überhaupt über die Verhältnisse am Besten orien-
tirt; dem Pflege man auch sonst in andern Dingen zu folgen.
Wie hier wiederholt betont worden sei, lege man in Ange¬
legenheiten der Fürstenthümer das Hauptgewicht auf die Stimme
des Provinzialraths; es scheine aber so, daß man es nur
thue, wenn es Einem paffe. Hier wolle man dem Fürsten¬
thuine das Vergnügen nicht gönnen, von dem Zuschläge auf
ein Jahr frei zu bleiben, obwol der Provinzialrath diesen
Zuschlag einstimmig abgelehnt habe. Der Provinzialrath
habe dies ja nicht aus dem Grunde gethan, weil beim Ein¬
tritt einer Katastrophe das Capital vollständig verloren gehen
würde, sondern hauptsächlich, weil er es nach Berücksichtigung
aller Verhältnisse für nothwendig erachtet habe, um das Land
steuerkräftig zu erhalten.

Abg. Rüder : Der Vorredner habe darauf hingewiesen,
daß man hier häufig betont habe, daß man meistens dem
folge, was der Provinzialrath empfohlen habe. Er glaube
auch, daß es im Allgemeinen richtig sei, daß der Landtag
ein wesentliches Gewicht auf die Stimme dcS Provinzialraths
lege. Aber in solchen Fällen, wie in dem vorliegenden, befinde sich
der Provinzialrath in der Regel in einer viel beklemmteren Lage
als der Landtag. In einer solchen Lage werde man leicht
dahin geführt, sich fürs Erste blos hinzuhalten. Es sei aber
in Zeiten, wie den jetzigen, doppelt wichtig, das volkswirth-
schaftliche Leben mehr zu entwickeln und zu heben. Wenn
man ein solches Capital habe, so müsse man wol überlegen,

wie man es am Besten zum Wohle deS Landes verwende.
Nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben dürfe es verwendet
werden— dazu müßten Steuern aufgebracht werden— son¬
dern es müsse dazu benutzt werden, dem Lande dauernde
Vortheile zu verschaffen.

Abg. Ahlhorn: Der Landtag sei allerdings meistens
geneigt, den Anträgen des Provinzialraths beizutreten: wo
dieselben jedoch Steuern beträfen, sei dies nicht immer mög¬
lich und sei auch nicht immer geschehen. Cr wolle nur daran
erinnern, daß, als cs sich um die Einführung der Einkommen¬
steuer in Birkenfeld Hchandelt habe, der Provinzialrath lieber
die damals bestehende Thür- und Fenstersteuer— die schlech¬
testen Steuern von der Welt— habe behalten wollen. Darin
sei man ihm damals auch nicht beigetreten. Ebenso müsse
man ihm jetzt entgegentreten..

Abg. Brockhaus: Er müsse noch einmal den Minder-
heitsantrag empfehlen. Wenn sämmtliche Mitglieder des
Provinzialraths und alle Abgeordneten des Fürstenthums zum
Landtage einstimmig der Ansicht seien, daß auf diese Weise
den Interessen des Fürstenthums am Besten gedient werde,
so müsse doch das schwer ins Gewicht fallen. Er wolle doch
fragen, wenn das Herzogthum Oldenburg ein solches Capital
hätte, ob es dasselbe nicht auch so verwenden würde? Schwer¬
lich würde man dann einer Erhöhung der Einkommensteuer
zugestimmt haben. Das Fürstenthum Birkenfeld brauche keinen
Staatsschatz oder Staatsschätzchen, wie ihn die Staatsregierung
demselben ausbürden wolle. Es brauche ihn ebensowenig, wie
das Herzogthum oder Lübeck.

Abg. Eissel: Er bitte um namentliche Abstimmung
wegen des Antrages Nro. 6.

Dieser Antrag wird unterstützt.
Der Antrag der Minderheit Nro. 5 wird gegen die5

Stimmen der Birkenfelder Abgeordneten abgelehnt. Der An¬
trag der Minderheit Nro. 6 wird gleichfalls in namentlicher
Abstimmung mit 32 gegen9 Stimmen abgelehnt.

Für denselben stimmten die Abgeordneten:
Schomann, Schulze , Selkmann  II ., Brockhaus,

Eissel , Huber, Köhler , Krahn  und Lentz.
Gegen denselben:
Oetken I., Oetken  II ., Oldejohanns , Ramien,

Rüder , Russell , Schildt , S elkmann I,, Stracker-
jan I. , Strackerjan  III ., Struthofs , Stucken¬
borg , Tantzen , Taphorn , Millers , Abels , Ahl¬
horn , Bartel , Beckhusen, Bremer , Brörmann,
Bulling , Cammann , Deeken, Eilks , Hölter¬
mann, Huchting , Hullmann , Janssen , Luerssen,
Müller und Niebour.

Abwesend waren die Abgeordneten: Orth , Pancratz,
Nüdebnsch, v. Schrenck. Schrimper , Schwegmann,
Strackerjan  II ., Arkenau , Böhmcker.

Der Antrag Nro. 7 ist damit wegfällig; der Antrag
Nro. 8 wird darauf angenommen.
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Die Sitzung wird hierauf auf eine Viertelstunde aus¬
gesetzt. Nach Wiedereröffnung der Sitzung bemerkt zunächst der

Präsident: Ehe er zur Wahl der Mitglieder zu den
neu beantragten Conferenzen schreite, habe er noch einen Ge¬
genstand zur Sprache zu bringen. Es sei bekannt, daß die
bisherigen Conferenzen zu dem Resultate geführt hätten, daß
ein Vermittelungsvorschlag an den Landtag gebracht werden
solle. Dieser Vermittelungsvorschlag, der erst morgen zur
Verhandlung kommen könne, gehe dahin, daß der Landtag
auf die Berathung des Gesetzentwurfs, betreffend die Stem-
pelgebühren unter Zugrundelegung des Hlrincips des Errich-
tungsstempels, eintreten möge. Werde dieser Vermittelungs¬
vorschlag angenommen, so habe zunächst der betreffende Ausschuß
Bericht zu erstatten. Wie er höre, habe der Ausschuß in der
Voraussicht, daß die Conferenzen diesen Verlauf nehmen wür¬
den, den Bericht bereits fertig oder könne ihn doch in kurzer
Zeit beendigen. Er wolle nun den Vorschlag machen, daß
der Ausschuß beauftragt werde, den Bericht als einen even¬
tuellen für den Fall, daß der Conferenzvorschlag angenommen
werde, schon jetzt zu erstatten. Dadurch werde ein erheblicher
Zeitgewinn erzielt werden.

Abg. Ramien: Der Bericht könne doch nicht gut eher
festgestellt werden, als bis der Landtag beschlossen habe, auf
den Errichtungsstempel einzugehen.

Abg. Hullmann: Cs sei gewiß, daß dies nicht so ohne
Weiteres geschehen könne, ehe der Landtag darüber beschlossen
habe. Wenn man aber mit der Feststellung des Berichts so lange
warten wolle, bis ein Beschluß des Landtags über die An¬
nahme des Confercnzvorschlagesgefaßt sei, so sei es unmög¬
lich, daß der Bericht, der noch erst abgeklatscht werden und sich
vor der Berathung noch eine Zeit lang in den Händen der
Mitglieder befunden haben müsse, noch im Laufe dieser Woche
erledigt werden könne. Wenn aber der Ausschuß beauftragt
werde, den Bericht unter Zugrundelegung des Princips des
Errichtungsstempels für den Fall, daß der von den Conferenz-
mitgliedern zu stellende Antrag vom Landtage angenommen
werde, schon jetzt zu erstatten, dann sei noch Zeit genug, den
Bericht, der alsdann morgen zur Vertheiluug kommen könne,

noch in dieser Woche zu erledigen. Diejenigen, die gegen das
ganze Gesetz seien, würden sich dadurch nichts vergeben; eS
handle sich lediglich um Zeitersparniß.

Der Vorschlag des Präsidenten wird angenommen.
Schließlich wird sodann die Wahl von 5 Personen zu

Mitgliedern der heute von der Staatsregierung beantragten
Conferenzen vorgenommen und macht der Präsident zuvor
darauf aufmerksam, daß die Mitglieder einzeln nach absoluter
Stimmenmehrheit zu wählen seien.

Es werden gewählt:
1) Der Abg. Ahlhorn  mit 31 von 37 überhaupt ab¬

gegebenen Stimmen. Davon erhalten außerdem der
Abg. Hullmann 5 und Oetken  II . 1 Stimme.

2) der Abg. Müller  mit 29 von 38 Stimmen. Außer
ihm Hullmann 6, Eissel 1. Huchting l,
Brörmann  1 Stimme.

3) Der Abg. Oetken  II . mit 26 von 36 Stimmen,
Außer ihm Hullmann 9, Russell  1 Stimme.

4) der Abg. Russell  mit 26 von 39 Stimmen. Außer
ihm Hullmann 8, Selkmann II. 2, Tantzen,
Brörmann , Oetken  II . je 1 Stimme.

5) der Abg. Tantzen  mit 27 von 38 Stimmen. Außer
ihm Hullmann 8, Russell , Strackerjan  III.
und Huchting  je 1 Stimme.

Nächste Sitzung morgen früh 10 Uhr.
Tagesordnung:
1) Vortrag über das Resultat der bisherigen Con-

ferenzen.
2) Ausschußbericht, betr. die Petition des Staatsguts¬

pächters Bruns  zu Seefeld wegen des Baues eines
neuen Hauses.

3) Desgl-, betr- die Petition des Staatsgutspächters
Gralfs  zu Garms wegen Vergrößerung und Repa¬
ratur des von ihm bewohnten Hauses.

Schluß der Sitzung: 14/? Uhr Nachmittags.
Der Berichterstatter:

Bunnemann.



Ir ericht
über

die Verhandlungen
der

3. Versammlung-es XV.Landtags-es Großherzogthnms Oldenburg.
Fünfzehnte Sitzung.

Oldenburg , den 21. Juli 1868 . Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung: 1) Vortrag des Resultates der bisherigen Konferenzen. Berichterstatter Abg. Russell.
2) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die Petition des StaatsgutspächtersF. R. Bruns  zu

Seefeld.
3) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die Petition des StaatsgutspächtersI . H. Gralss  zu

Garms.

Vorsitzender: PräsidentLentz.

Am Ministertisch dieReg.-Commissäre Bucholtz, Ruh-
strat , Jansen.

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde vom Schrift¬
führer Deeken  vorgelesen und genehmigt.

Eingegangen ist ein Schreiben des Abg. Müller,  die
Anzeige enthaltend, daß derselbe sein Mandat als Abgeordne¬
ter niederlegt.

Der Präsident ordnete unier Zustimmung des Hauses
an, daß die durch den Austritt des Abg. Müller  nothwen-
dig gewordene Neuwahl eines Mitgliedes zu den stattfinden-
dcn Konferenzen am Schluß der heutigen Sitzung vorgenom¬
men werden solle.

Der Präsident bestimmte ferner, daß Anträge zur zweiten
Lesung

1) des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Birkcnfeld,
betr. Erhebung eines Zuschlags zur Einkommensteuer;

2) des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg,
betr. das Verfügungsrecht der Grundeigenthümer über
ihren Grundbesitz;

3) des Entwurfs einer Wasserordnung für das Herzog¬
thum Oldenburg;

4) des Entwurfs einer Wasserordnung für das Fürsten¬
thum Lübeck;

bis Donnerstag den 23. Juli. Mittags 12 Uhr, einzureichen
seien.

Tagesordnung.
1. Vortrag des Resultates der bisherigen

Konferenzen . Berichterstatter Abg. Russell.
Der Antrag der Mehrheit der Konferenzmitglieder lautete:

Der Landtag wolle folgenden Vermittelungs-Vorschlag
annehmen:

1) Pos. 3 der Einnahmen des modiflcirten Voran¬
schlags des Herzogthums Oldenburg(Zuschlag
zur Grundsteuer) fällt weg.

2) Der Landtag geht ein aufBerathung der Stem¬
pelpapier-Gesetzentwürfe unter Zugrundelegung
des Princips des Errichtungsstempcls.

3) Die zum Zwecke der Abfindung der Kinder des
GrasenW. F. Bentinck  verwandte Summe
von 89,393 Thlr. 11 gs. fällt aus dem Ordi-
narium des Voranschlags weg und wird die
Staatsregierung ermächtigt, diesen Betrag als
extraordinäre Ausgabe durch Anleihe zu decken.

4) Es werden in gegenwärtiger Finanzperiode noch
verwandt:

a) für die Brücke bei Huntebrück 30,OM Thlr.
und

b) für die Kniphauser Chaussee 25,000 Thlr.
Abg. Russell: Nach der Geschäftsordnung habe ich als

Berichterstatter Vortrag über die stattgefundenen Konferenzen
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und den von der Mehrheit der Konferenzmitglieder gestellten
Antrag zu halten.

Bei Beginn der Konferenzen wurde von Seiten der
Staatsregierung darauf aufmerksam gemacht, daß, falls es bei
der Ablehnung der Stempelsteuer uud des Zuschlags zur
Grundsteuer bliebe, ein solcher Ausfall in den Einnahmen ent¬
stehen würde, daß verschiedene Positionen des Voranschlags
in Abstrich kommen müßten. Es wurden sodann verschiedene
Vermittlungsvorschläge gemacht. Die von der Staatsrcgierung
ernannten Mitglieder schlugen vor: für das nächste Jahr einen
Zuschlag von nur ^ o/g zur Grundsteuer, im Uebrigen aber
beide Steuern zu bewilligen. Von den AbgeordnetenMüller und
Ahlhorn wurde in Vorschlag gebracht: eine Anleihe von
90,000 Thlr. und das Stempelsteuergesetz mit Zugrundelegung
des Errichtungsstempels unter der Voraussetzung zu bewilli¬
gen, daß diejenigen Positionen des Voranschlags, welche vom
Landtag genehmigt wären, zur Ausführung gebracht würden.
Die Abgeordneten Tantzen und Oetken II. sprachen sich für
eine Anleihe von 140,000 Thlr. und Ausführung der bewilligten
Positionen des Voranschlags aus. Meine eigene Ansicht ging
dahin: das Stcmpelsteuergesetzanzunehmen und von den Aus¬
gaben, die von den Erträgen dieser Steuer nicht gedeckt wür¬
den, für diese Finanzperiodc abzusteheu. Schließlich kam der
Vermittlungsvorschlag, der Ihnen vorliegt, zu Stande, dem
alle Mitglieder außer die Abgeordneten Tantzen und Oet-
ken II . ihre Zustimmung gaben. Die Staatsregierung hat
ihr Einverständniß mit dem Vermittlungsvorschlag schriftlich
erklärt und sich für den Fall, daß die Vermittlung zu Stande
kommt, bereit erklärt, die fraglichen Positionen, Bau der
Kniphauser Chaussee und der Brücke zu Huntebrück, zur Aus¬
führung zu bringen. Ich empfehle den Antrag der Majorität
der Konferenzmitglieder anzunehmen.

Abg. Tantzen: Seitdem das, was der Abg. Russell
hier vortrug, geschah, ist eine Aenderung eingetreten, indem
der Abg. Oetken  II ., wie er mir mittheilte, sich schließlich
noch für den-Majoritätsantrag entschieden hat, so daß ich
jetzt allein die Minorität bilde. Ich fühle mich veranlaßt,
dem Hause die Gründe mitzutheilen, die mich hindern, der
Majorität zuzustimmen. Wenn wir uns die ganze Sachlage
vergegenwärtigen, so hatte uns die Staatsregierung, um den
Ausfall im Budget zu decken, 6 neue Steuervorschläge unter¬
breitet, 4 haben wir angenommen, 2, nämlich die Stempel¬
steuer und den Zuschlag zur Grundsteuer, mit 29 gegen 21
Stimmen abgelehnt. Der Landtag hielt sich in seiner Majo¬
rität verpflichtet, die Mittel zur Deckung der Ausgaben der
Unanzperiode der Staatsregierung zur Verfügung zu stellen
und hat daher die Gewährung einer Anleihe von 140,000
Thlr. der Staatsregierung entgegengebracht. Die Staatsre¬
gierung theilte hierauf dem Landtage mit, daß sie eine solche
Anleihe nicht ausnehmen könnte. Sodann traten die Konfe¬
renzen zusammen. Wenn jetzt die Staatsregierung einem
Vorschlag zustimmt, der eine Anleihe von 90,000 Thlr. be¬

dingt, so ist nicht einzusehen, weßhalb sie nicht auf den mit
großer Majorität vom Landtage entgegengebrachten Vorschlag:
140.000 Thlr. anzuleihen, eingegangcn ist. Man kann dies
um so weniger einsehen, weil nach den Mittheilungen einzel¬
ner Mitglieder des Finanzausschusses die Staatsregierung als
Hauptgrund- gegen die Anleihe geltend gemacht hat: der Kreoit
des Landes müsse leiden, wenn eine so geringe Summe zur
Deckung laufender Ausgaben angeliehen würde. Wenn die
Staatsregierung nun sich doch bereit zeigt, eine Anleihe von
90.000 Thlr. aufzunehmen, scheint es am Tage zu liegen,
daß sie dies nur ihut, um die bestimmte Gewißheit zu erlan-
gen, daß die Stempelsteuer angenommen wird.

Meine Bedenken gegen die Stempelsteuer habe ich bereits
früher ausgesprochen. Legt man der Steuer das Princip
des Errichtungsstempels zu Grunde, so erschwert man den
Verkehr und zwingt nicht die, welche kräftig und fähig sind
zu zahlen, sondern die, welche es am Wenigsten vermögen,
die Steuer zu tragen. Nicht der Eigenthümer, nicht der Ver¬
pächter, sondern der Pächter, nicht der Darleiher, sondern der
Leiher muß den Stempel zahlen. Für diese Steuer, die ich
für ungerecht halte, kann ich mich nicht entscheiden, zumal da
keine zwingenden Gründe vorliegen.

Die Staatsregierung hat uns in den Konferenzen
wissen lassen, daß sie, wenn die Steuern nicht bewilligt
würden, Verschiedenes aus dem Voranschlag streichen würde:
Prämien für Hengste und Stuten, die für Meliorationen und
andere landwirthschaftliche Zwecke bestimmten Ausgaben,
den Bau der Chausseen Neuenburg-Westerstede, Ellwürden-
Nordenhamm, den Bau des Obergerichtsgcbäudes zu Varel.
Ich kann nicht glauben, daß die Staatsregierung diese Posi¬
tionen sämmtlich streichen würde; wenn sie jetzt ihren früheren
Standpunkt verlassen und sich bereit erklärt hat, die an die
Bentinck'schen Erden gezahlten 90,000 Thlr. vom Ordinarium
in das Extraordinarium zu verstellen, so darf man doch nicht
annehmen, daß sic, wenn wir die Stempelsteuer nicht bewilli¬
gen, die Summe aus dem Extraordinarium in das Ocdina-
rium zurückverstellen wird. Der Staatsministerv. Berg  hat
in den Konferenzen ausdrücklich anerkannt, daß in dieser An¬
gelegenheit kein Stoff zu einem Konflicte zwischen Landtag
und Staatsregicrung zu finden sei. Die Konferenzen seien
nur zusammengetreten, um gemeinschaftlich einen zweckmäßigen
Weg zur Deckung des Dcficits im Budget zu finden. Einen
solchen Weg haben wir nun gefunden: die als ordentliche
Ausgabe abgetragenen 90,000 Thlr. ihrem außerordentlichen
Character gemäß wieder anzulcihen. Die übrigen Mitglieder
der Konferenz halten nun noch außerdem für nöthig, die Stem¬
pelsteuer zu bewilligen, welche nach dem Anschlag der Staats¬
regierung 15,000 Thlr. liefern soll. Ich habe aber das
Vertrauen zur Staatsregierung, daß, wenn wir die Steuer
ablehuen, sie doch wie stets bestrebt sein wird, die im allge¬
meinen Landesintcresse gebotenen Verkehrswege herzustellen
und zu diesem.Zweck die 90,000 Thlr. doch anleihen wird.
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Noch ein Punkt: Verhehlen wir uns nicht, daß wir
uns nach2 Jahren in demselben Dilemma befinden werden.

Auch dann werden neue Chausseen nothwendig sein, dieKnip-
hauser Chaussee kannz. B. auch noch nicht fertig sein und
wird wieder ihre 25,000 Thlr. erfordern. Sollen wir nun,
um eine neue Chaussee, ein neues ObergerichtSgebäude zu
erlangen, Steuern zustimmen, die wir für ungerecht halten?
Ich kann cs nicht und würde es bedauern, wenn hier dem
Lande verderbliche Steuern auferlegt würden, nur weil der
Bau einiger neuen Chausseen gewünscht wird.

Reg.-Kommisfär Ruhstrat: Ich will dem Vorwurf der
Inkonsequenz, welchen der Vorredner der Staatsregierung ge¬
macht hat, begegnen. Der Vorredner weist darauf hin, daß
die Staatsregierung, welche sich jetzt doch bereit erklärt, eine
Anleihe aufzunehmen, sich noch vor Kurzem den ausdrücklichen
auf eine Anleihe von 140,000 Thlr. gerichteten Wünschen des
Landtags gegenüber abwehrcnd verhalten hat. Die Staats¬
regierung hat in ihrem desfälligen Schreiben nur ausgesprochen,
daß sie es nicht für gerechtfertigt halten kann, eine Anleihe
zur Deckung von Ausgabcu für Brücken- und Chausscebau,
also laufende Ausgaben, wie sie in jeder Finanzperiode wieder
kommen, aufzunehmen. Anders verhält es sich, wenn die an
die Bentinckschen Erben verausgabten ca. 90,000 Thlr. durch
eine Anleihe wieder aufgebracht werden sollen; denn diese
Ausgabe hatte an sich ohne Zweifel einen extraordinären Cha¬
rakter. Wenn auch Anfangs solcher Anleihe deshalb Bedenken
entgegenstandcn, weil die Erlöse für Bentinck'sche Ländereien
wie ordentliche Einnahmen in die Kassen geflossen sind, so
glaubt doch die Staatsregierung unter vorliegenden Umstän-

, den jene Bedenken fallen lassen zu können.
UebrigenS ist es Wohl unrichtig, ein starres Festhalten

an dem einmal Beschlossenen von Staatsregierung wie Land¬
tag zu verlangen. Dabei kommen wir in unzähligen Fällen
zu keinem Resultat.

Abg. Ahlhorn: Ich will erklären, wie ich zu diesem
Vermittlungsvorschlag, der von mir selbst ausgegangen ist,
gekommen bin. Meine Gesinnungsgenossen in diesem Hause
werden es wissen und mir bezeugen tonnen, daß ich, schon
ehe die Anleihe hier angenommen war, mich dahin ausge¬
sprochen habe, wir müßten der Staatsregierung durch Annahme
der Stempelsteuer entgegen kommen, wenn diese uns durch die
Ausnahme des Baues der Kniphäuser Chaussee und der Brücke
zu Huntebrück in den modificirten Voranschlag entgegenkäme.
Ich für meine Person kann der Staatsregierung meinen Dank
aussprechen, daß sie uns in der angegebenen Weise entgegen
gekommen ist.

Ich interessire mich besonders für den Bau derKniphau-
ser Chaussee.

Kniphausen ist unleugbar vernachlässigt worden und muß,
ebenso wie Jevcrland, eine so schwere Grundsteuerlast tragen,
wie kein anderer Landestheil. Wir dürfen die Hand nicht zu¬

rückziehen, wenn sich jetzt eine Möglichkeit zeigt, auch diesem
Landestheil einen Vortheil zuzuwenden.

Der Abg. Tantzen  will gehört haben, die Staatsregie¬
rung habe als Grund gegen die Anleihe angegeben: die An¬
leihe einer so kleinen Summe gefährde den Kredit des Landes.
Es ist aber nur gesagt worden, die Staatsregierung fürchte
diese Gefahr von der Anleihe einer so kleinen Summe zur
Deckung ordentlicher  Ausgaben. Im gegenwärtigen
Fall handelt es sich aber nicht darum, ordentliche Ausgaben
durch eine Anleihe zu decken, sondern um ein Extraordinarium,
das durch Anleihe bestritten werden soll. Hierauf konnte sich
die Staatsregierung ohne Inkonsequenz einlassen. Sie wird
so in den Stand gesetzt sein, das Budget zur Ausführung zu
bringen und die Kniphäuser Chaussee und die Huntebrücker
Brücke zu bauen und hat die Ausführung dieser Positionen
zugesagt.

Der Abg. Tantzen  warnte die Stempelsteuer anzu-
nehmcn, nur damit einige Chausseen gebaut werden könnten,
über2 Jahre würden mit neuen Bauten auch neue Steuern
vorgeschlagcn werden. Es beweist dies nur,  daß wir neue
Steuern cinführen müssen. Ich habe Anfangs auch gegen
diese Steuer gestimmt, wenn ich auch damals schon schwankte.
Es wäre freilich am Besten, wir hätten gar keine Stempel¬
steuer, denn es läßt sich nicht leugnen, daß es eine schlechte
Steuer ist. Es ist aber zu beachten, daß wir dieselbe nicht
ganz neu einführen, sondern schon jetzt haben. Im Uebrigen
zwingt das finanzielle Bedürfniß. Der Abg. Tantzen  führte
aus, daß der Pächter, nicht der Verpächter, der Leiher, nicht
der Darleiher die Steuer tragen müsse, also Diejenigen, welche
am Wenigsten steuerkräftig seien; das ist nur theilweise richtig.
Es ist zu beachten, daß nach dem neuen Gesetz für Sessionen
nur Steuer zweiter Klasse und bei Urkunden, deren Gegen¬
stand den Geldwerth von 50 Thlr. nicht erreicht, gar kein
Stempel in Anwendung kommt. Auch ist gesagt worden, die
Beamten würden, falls dieses Gesetzj nicht durchgeht, ange¬
wiesen werden, die jetzige Steuer straffer zu handhabe».

Nach allem Diesen wird die Einführung dieses neuen
Gesetzes uns kein Unglück bringen, wie der Abg. Tantzen
meint, sondern im wohlverstandenen Interesse des Landes sein.
Ich möchte nicht die Verantwortung tragen, daß, wie anno
1857, alle öffentlichen Arbeiten liegen bleiben. Ich kann mit
gutem Gewissen den Vermittelungsvorschlagaufrechthalten
und ruhig meinen Wählern unter die Augen treten.

Auch in Preußen besteht die Stempelsteuer. Wir müssen
uns nun allerdings hüten, neue Steuern einzuführen, welche
in Preußen nicht bestehen, denn sollte Das eintreten, waS
Viele für so nahe bevorstehend halten, werden wir diese Steuern
auch als Preußen behalten. Wir müssen uns an die Steuern
halten, welche auch dort erhoben werden.

Uebrigens muß Jeder mit seinem Gewissen ausmachen,
wie er sich in dieser Frage entscheiden soll.

Regierungscommissar Jansen : Die Bedenken, welche
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gegen die Stempelsteuer geltend gemacht werden können , wer¬

den von der Staatsregierung nicht verkannt . Es ist aber

unmöglich , diese Steuer zu entbehren , so lange nicht andere

Mittel nachgcwiesen werden , daS Deficit im Budget zu decken.

Schon vom Abg . Ahlhorn  ist darauf hingewiescn worden,

daß die Stempelsteuer gesetzlich bereits besteht und zwar gerade

auf Grund des Errichtungsstempels , während der Abg.

Tantzen  das als ein Novum hinstellen zu wollen scheint.

Der Abg . Tantzen  täuscht sich, wenn er durch Ablehnung

des Gesetzes glaubt , Hemmungen und Belästigungen des Ver¬

kehrs abwenden zu können . Das Stempelsteuergesctz von

1814 wird , wie allgemein bekannt ist, nicht so streng gehand-

habt , als es gehandhabt werden müßte , vielleicht weil es bei

strenger Handhabung zu unverhältnißmäßigen Härten führen

würde . Sollte man sich über ein neues Stempelgesetz nicht

verständigen , so würde dem dominirenden finanziellen Bedürf-

niß gegenüber der Staatsregiernng nichts Anderes übrig blei¬

ben , als das alte Gesetz mit voller Strenge durchzuführen.

Dann würde sich sehr bald zeigen , daß daS alte Gesetz den

Verkehr viel mehr belästigt , als das neue , welches erhebliche

Erleichterungen darbietet und viele Hemmnisse wegräumt.

Abg . Russell : Am Besten hätte man von vornherein die

Ausgaben an die Bentinck ' schen  Erben auf das Extra-

ordinarium gesetzt , weil es der Preis für angekaufte Grund¬

stücke war . Hat das früher die Staatsregierung nicht gcthan,

so muß man anerkennen , daß sie sich jetzt entschlossen hat,

diese Ausgaben als außerordentliche zu behandeln und durch

eine Anleihe zu decken. Ich kann nicht mit dem Abg.

Tantzen  eine Inkonsequenz in diesem Entschluß erblicken.

Damals hatte ja der Landtag eine Anleihe von 140,000 Thlr.

zur Deckung laufender  Ausgaben vargeschlagen , ohne daß

gesagt wurde , —was  ich übrigens bedauert habe , —daß  die an

die B en  tinck ' schen Erben gezahlten Gelder mit dieserAnleihc

wicdergewonuen werden sollten.

Fielen diese bedeutenden Positionen aus der Einnahme,

so mußte man reiflich überlegen , wie dieser Ausfall zu decken

sei. Es ist zu wünschen , daß Positionen , die einmal vom

Landtag genehmigt sind , auch zur Ausführung gebracht wer¬

den . Das ist ohne eine neue Steuer nicht möglich . Diese

neue Steuer ist die Stempelsteuer . Auch ich bedauere von

Herzen , daß wir so viele Steuern mit nach Haus bringen

müssen , ich weiß , daß sie drücken . Aber es ist ein Jrrthmn,

mit dem Abg . Tantzen  zu glauben , daß wir durch die Ver¬

werfung der Stempelsteuer Druck vermeiden . Wird , wie es

der Staatsregierung zusteht , die bereits bestehende Stempel¬

steuer straffer gehandhabt , so wird sie mehr drücken und dabei

ungerechter sein , wie diese neue Stempelsteuer . Bisher dul¬

deten die Dienstbehörden , daß die den Vormundschaftsrechnun¬

gen angelegten Quittungen frei von Stempel blieben , es bedarf

nur der Vorschrift und die Behörden können sich einer stren¬

geren Handhabung auch in diesem Punkt nicht entziehen . Es

ist doch auch zu berücksichtigen , daß für Urkunden unter

50 Thlr . keine Stempelsteuer nach dem Entwurf gezahlt wer¬

den soll und für diese ganz freier Verkehr in Aussicht gestellt

worden ist . Wie der Abg . Ahlhorn,  glaube auch ich, daß

man keine neue Steuer einführen mutz , die in Preußen nicht

besteht und keine Steuer höher hinaufschrauben darf , als

sie in Preußen ist . Unsere Grundsteuer ist bereits eben

so hoch , wie die Preußische , darum war ich gegen eine Er¬

höhung derselben . Sehen wir auf die Stempelsteuer in

Preußen , so müßte diese für das Herzogthum 70,000 Thlr.

eindringen . Wir könnten demnach die Steuer des Entwurfs

noch stark erhöhen , ehe sie die Preußische erreicht . — Ich bin

auch kein Freund dieser Steuer . Wenn sic aber auch drückend

ist , so ist doch nicht erdrückend . —

Es wäre eine Inkonsequenz : erst der Staatsregiernng

eine Anleihe von 140,000 Thlr . anzubieten und dann eine

Anleihe von 90,000 Thlr . nicht bewilligen zu wollen . Wenn

man sich bereit gezeigt hat , die größere Summe zu bewilligen,

muß man doch die geringere zugestehen.

Ich empfehle die Vermittlungsvorschläge anzunchmen , die

nicht zum Schaden , sondern zum Nutzen des Landes dienen
werden.

Abg . Tantzen : Ich habe der Staatsregiernng keine

Inkonsequenz vorgeworfen . Ich habe nur gesagt , daß die

Staatsregierung sich Anfangs geweigert hat , eine Anleihe ab¬

zuschließen , daß sie dann , in Erwägung , daß 90,000 Thlr.

im Ordinarium verausgabt waren , welche doch in das Extra-

ordinarium gehörten , sich zu einer Anleihe von 90,000 Thlr.

bereit erklärt hat.

Wir haben jetzt nur noch über den zweiten Ausfall zu

entscheiden , der entsteht , wenn wir die Stempelsteuer , deren

Betrag im Budget auf 15,000 Thlr . geschützt, aber , wie ich

glaube , sich höher belaufen wird , ablehnen . Mit einer so

kleinen Summe wird nicht viel für gemeinnützige Anlagen

geschehen können . Es ist die Rede davon gewesen , daß wir

uns im Lauf des Winters wieder hier versammeln werden:

bis dahin wird sich ja wol ein Weg finden lassen , die Summe

auf weniger bedenkliche Weise aufzubringen.

Vom Abg . Russell  ist angeführt worden , daß wir

bereits eine Stempelsteuer besäßen , datz die nur verändert

würde und in ihrer neuen Gestalt weniger drücken würde,

als in der alten . Ich halte ihm die einfache Thatsache ent¬

gegen , daß diese neue Steuer uns nur angeboten wird , damit

größere Summen in die Kassen fließen sollen . Dieser Mehr¬

betrag mutz doch von den Staatsangehörigen aufgebracht

werden und zwar gerade von Denen , die es am Wenigsten

tragen können.

Abg . HMumim : Ich bin kein Freund der Stempel¬

steuer . Dennoch begrüße ich den Vermittlungsvorschlag mit

Freuden . Der Abg . Tantzen  ist nicht im Recht , wenn er

den ganzen Betrag , den die Steuer decken soll , auf die fol¬

genden 14/2 Jahre der Finanzperiode anleihen will . Mit

gutem Grund hatte die Staatsregierung darauf hingewiesen,



daß die an sich außerordentlichen Ausgaben an die Bentinck ' -

schen Erben ausgeglichen würden durch die viel größeren Er¬

träge in den Kassenüberschüssen , und mit Recht zum Ordina-

rium zu rechnen seien . Die Staatsregierung hat von diesem

Bedenken abgesehen , und ist dem Landtag entgegengekommen.

Man muß daher daran festhalten , daß hier ein Compromiß

vorliegt.
Wenn ich auch gegen die Stempelsteuer überhaupt bin,

so glaube ich doch, daß durch straffe Anziehung des bisherigen

Stempelsteuergesetzes ein sehr großer Druck auf den Verkehr

geübt werden kann ; ein Druck , welcher vielleicht nicht den

Umsang hat , wie der vom neuen Gesetz zu erwartende Druck,

dafür aber ungerechter , wie dieser ist . Er trifft Diejenigen,

welche am Wenigsten getroffen werden sollen , die Pupillen,

die Alles vor Gericht produciren müssen , weil die ganze Ver¬

waltung gerichtlich ist . Wir müssen der Staatsregierung auch

unsererseits entgegen kommen . Da keine andern Wege , die

nothigen Einnahmen zu beschaffen , bekannt sind , als die von

der Staatsregierung vorgeschlagenen , so fühle ich mich ver¬

pflichtet , jetzt , wie bereits früher , für die Stempelsteuer zu

stimmen.
Abg . Rüdebusch : Im Ganzen kann ich mich auf den

Abg. Tantzcn  beziehen . Wie Dieser halte ich die Stempel¬

steuer nach wie vor für ungerecht und den allgemeinen Ver¬

kehr äußerst erschwerend . Ich mache darauf aufmerksam , daß

noch von keiner Seite zu widerlegen versucht ist , daß die

Steuer vorzugsweise Solche trifft , die am Wenigsten zahlen

können . Ich möchte die Zustimmung zu diesem Vorschlag

nicht , wie der Abg . Ahlhorn,  vor meinen Wählern ver¬
antworten.

Abg . Schwegmann : Ich will wenige Worte zur Mo-

tivirung meiner Abstimmung sprechen . Wenn die verschiedenen

Posten des Vorschlags einzeln vorlägen , dann würde ich die

Ausgaben nicht scheuen und dann zu Gunsten von Gegenden,

die dringend derartige Einrichtungen bedürfen , mit Freuden für

Posten , z. B . wie der für die Brücke bei Huntebrück u . s. w .,

stimmen , aber nicht für die Stempelsteuer mit Zugrundelegung
des Errichtungsstempels . Nun aber läßt sich das Eine von

dem Andern nicht trennen und so bin auch ich für Annahme

des Entwurfs , so sehr ich sonst mit dem Abg . Tantzen  üder-

einstimme . Ich bedauere , daß mau dem Abg . Tantzen  in

dieser Weise entgegengetreten ist.

Daß die Staatsregierung auch durch die Handhabung

der alten gesetzlichen Bestimmungen einen Druck ausüben

kann , mag sein , ich muß aber doch sehr zweifeln , daß sie es

thun wird . Ich glaube , das kann man dem Gewissen der

Staatsregierung überlassen.

Abg . Strackerjan III . : Bis jetzt hat die Stempelsteuer

nur mehr oder weniger heftige Angriffe erfahren . Auch ich

ivill sie nicht durchaus vertreten , aber so schlimm , wie sie ge¬

macht wird , ist sie nicht . An sich ist sie eine gerechte Steuer.

Gewöhnlich nimmt man an , eine Steuer müßte nach Maß-

Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

stab der Tragkraft umgelegt werden , doch ist auch wol ein

anderes Princip für eine richtige Umlegung möglich , daß

man die Steuer nämlich nach Maßgabe des Nutzens , den die

Einzelnen von dem mit der Steuer Belegten haben , umlegt.

Die Stempelsteuer liegt auf Urkunden , die einen besonderen

Vorrang genießen . Durch diese Urkunden wird die Rechts¬

sicherheit mehr gefördert , als durch irgend ein anderes Institut.

Es ist gerecht / Diejenigen , welche sich diesen Vortheil zu Nutze

machen , auch für denselben eine Steuer zahlen zu lassen.

Es ist freilich richtig , daß man die gerechtfertigten Steuern

gewöhnlich am Schwersten erheben kann ; auch dieser Steuer

haftet eine solche Schwierigkeit an . Jedoch ist nicht zuzugeben,

daß diese Steuer immer auf die Acrmeren drücken muß , sie

drückt vielmehr auf den Geldverkehr im Allgemeinen . Gäbe

es gar keine Sporteln und keine Stempelsteuer mehr , so wür¬

den Darleiher und Verpächter mehr Procente oder mehr Vor¬

theile anderer Art sich vom Anleiher und Pächter ausbedingen.

Werden auch Sporteln und Stempelabgabe meistens dem

Schuldner zur Last gelegt , so wird doch auch von Vorn¬

herein diese Last mit in Rechnung gebracht . Kauft Jemand

ein Grundstück , so wird er diese Kosten mit zum Preis in

Anschlag bringen und der Verkäufer um so weniger erhalten.

Aehnlich wird es sich bei Pacht und Darlehen verhalten ; liegt

die Sache auch hier nicht so klar wie beim Kauf , so übt die

Stempellast doch auch hier ihren Druck auf beide Seiten.

Reg .-Commissar Jausen : Dem Abg . Schwegmann

habe er zu erwidern , daß eS . in der Ab¬

sicht der Staatsregierung liegen kann , einen Druck auszuüben.

Es handelt sich nur darum , ein bestehendes Gesetz so zu hand¬

haben , wie cS nach seiner Absicht und seinem Zweck gehand-

habt werden muß , wenn die Einnahmen erzielt werden sollen,

welche das Gesetz erzielt wissen will . Eine Veranlassung , das

Gewissen der Staatsregierung anzurufen , scheint mir damit in

keiner Weise gegeben zu sein.

Abg . Schomauu : Ungerecht kann man die Stempel¬

steuer nur nennen , insofern nur der Theil des Volkes von

derselben getroffen wird , welcher im Leben schriftliche Verträge

abschlicßt . . Diese Ungerechtigkeit liegt aber auch in der be¬

reits bestehenden Stempelsteuer . Sie drückt nur viel ungerech¬

ter , wie die Steuer des Entwurfs . Jetzt trifft die Steuer nur

den kleinen Verkehr . Jetzt tritt nur Straft ein , wenn die

ungestempelte Urkunde vor Gericht producirt wird ; wer aber

vor Gericht mit Urkunden auftreten muß , wird sich häufig

schon in derangirten Verhältnissen befinden . Die neue Steuer

will auch den großen Verkehr treffen . Handelsbillets , alle

Urkunden über den Handelsvckehr werden jetzt erst wirklich

unter die Steuer fallen . Eine Klasse , welche durch den Han¬

del besonders befähigt ist , die Steuer , zu tragen , und die bis¬

her nicht mit zum Tragen der Steuer herangezogen war , wird

jetzt mit herangezogen werden.
Man fürchtet von der Annahme des Entwurfs eine ver¬

mehrte Erschwerung des Verkehrs . Wollte man aber das 'ge-
24  '
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genwärtig bestehende Gesetz straffer handhaben , so würde es
viel erschwerender sein . Die Staatsregierung hat Bedacht

daraus genommen , das neue Gesetz durch Einführung der Stem¬
pelung und des Aufklebens von Stempelmarken möglichst be¬
quem für den Verkehr zu gestalten . Gegenwärtig gehört zu
jeder stempelpflichtigen . Urkunde Stempelpapier.

Wenn Sie anerkennen , daß wir die jetzt bestehende Stem¬

pelsteuer nicht einfach aufheben können , sondern überhaupt eine
Stempelsteuer behalten müssen , so nehmen Sie den vorliegen¬
den Entwurf an.

Schließlich habe ich zu bemerken , daß , wenn im Antrag

der Mehrzahl der Konfereuzmitglieder sub 2 die Rede von
„Stempelpapier -Gesetzentwürsen " ist , doch nur ein solcher
Entwurf gemeint sein kann und zwar für das Herzogthum,

da die Fürstenthümer nicht betheiligt sind.
Abg . Oetken II . : Ich habe zu erklären , daß ich als

Mitglied der Konferenzen dem Antrag der Mehrheit beitrete.
Abg . Rüder : Denjenigen , welche so große Bedenken

gegen die Stempelsteuer haben , will ich meine in Preußen
gemachten Erfahrungen entgegenhalten . Während eines lang¬

jährigen Aufenthaltes in Preußen habe ich in beregten Ver¬
hältnissen im Auftrag eines bemittelten Mannes viele Geschäfte,

Pacht - und Kaufkontracte u . s. f . abgeschlossen , auch in eige¬
nen Sachen dort geschäftlich operirt . Ich habe nicht gefunden,
daß die Stempelsteuer so furchtbar drückt und habe keine Kla¬
gen über die Mißstände vernommen , welche man hier von der

Stempelsteuer erwartet . Erfreut man sich auf der einen Seite
des gerichtlichen Schutzes , so nehme man auch auf der anderen
Seite diese Steuer hin . Man stößt sich nicht daran , die Steuer

zu entrichten bei Gelegenheit von Geschäften , die Nutzen brin¬
gen . So sind die Erfahrungen , die ich in meinem Leben auf
diesem Gebiete gemacht habe . Zudem , wenn wir vorwärts
wollen , müssen wir uns auch Geld verschaffen.

Abg . Schulze : Niemand kann sich über die Einführung
neuer Steuern freuen . Jetzt liegt aber die Nothwendigkeit
vor , daß wir dem Staate Geld und immer mehr Geld ver¬
schaffen . Im gegenwärtigen Fall ist zu bedenken , daß wir
schon eine Stempelsteuer haben , welche man leicht so hand¬
haben könnte , daß sie mehr drücke, wie bisher . Daß jetzt auch

Handelspapiere , Wechsel u . s. w . ausnahmslos von der Steuer
betroffen werden , ist freilich sehr lästig für den Verkehr . Ich

kann mich aber auch über dieses Bedenken hinwegsetzen , weil
auch in den bcstorganisirten und geregelten Staaten , wie z. B.

England , sich diese Steuer findet . Wohl wäre ich stutzig ge¬
worden , wenn in Oldenburg allein eine solche Steuer existiren
sollte . Die kleinen Leute trifft sie nicht eben vorzugsweise,
denn kleine Leute machen keine Geschäfte , aber nur wer Ge¬

schäfte macht , also doch einigen Besitz haben muß , braucht den
Stempel . Die Stempelsteuer wird bei Kauf u . s. w . wie
eine Spese mit veranschlagt werden.

Auf Antrag des Abg . Ahlhorn  wurde namentlich ab-
zestimmt.

Der Vorschlag der Mehrheit der Konferenzmitglieder
wurde mit 32 gegen 16 Stimmen angenommen.

Mit >,Ja » stimmten die Abgeordneten:

Pancratz , Rüder , Russell , Schildt , Schomann,
von Schrenck , Schrimper , Schulze , Schwegmann,
Selkmann  II . , Strackerjan I . , Strackerjan  II .,

Strckerjan  III . , Stuckenborg , Millers , Ahlhorn,
Arkenau , Brockhaus , Brörmann , Bulling , Deeken,
Eissel , Höltcrmaun , Huber , Hullmann , Janssen,

Köhler , Krahn , Leutz , Oetken  II . , Oldcjohanns,
Orth.

Mit „Nein"  stimmten die Abgeordneten:

Ramien , Rüdebusch , Selkmann I ., Struthofs,
Tantzen , Taphorn , Abels , Bartel , Beckhusen,
Bremer , Cammann , Eilks , Huchting , Luerssen,
Niebour , Oetken  I.

Abwesend war der Abg . Böhmcker.
2 . MündlicherBericht des Finanzausschusses

über die Petition des Staatsgutspächters I . R.

Bruns zu Seefeld.
Der Antrag des Ausschusses lautete:

der Landtag wolle über die Petition zur Tagesord¬

nung übergehen.
Berichterstatter Abg . Ahlhorn : ' Die Gründe , welche

den Ausschuß zu seinem Antrag bestimmten , kann man sich
leicht denken . Es fehlen bei jetziger Sachlage überhaupt für
Dergleichen die Mittel . Dann ist auch die Krongutsfrage

noch nicht erledigt . Das betreffende Gut gehört aber mit zu
den in der Vorlage für das Krongut beanspruchten Gütern.

Der Landtag hat früher den Wunsch ausgesprochen , man möge
Domänen verkaufen . Dieses Gut eignet sich zum Verkauf.

Man könnte zwei Stellen daraus machen.

Auf eine Frage des Abg . Rüder  erklärte der Abg . Ahl¬
horn,  es sei seine eigene Ansicht , daß zwei Stellen sich aus
dem Gut machen ließen , er habe dies nicht Namens des Aus¬
schusses behauptet.

Der Antrag des Ausschusses wurde angenommen.
3 . MündlicherBericht des Finanzausschusses

über die Petition des Sta atsgutspächters I . H.
Gralss zu Gar ms.

Berichterstatter Abg . Ahlhorn .: Auch dies Gut gehört
zu denjenigen Domänen , welche man als Krongut auszuschei¬
den wünscht . Auch hier beantragt der Ausschuß:

über die Petition zur Tagesordnung übcrzugehen.
Der Antrag wurde angenommen.
Es wurde sodann an Stelle des ausgetretenen Abg.

Müller  als Konferenzmitglied mit 26 von 43 Stimmen

der Abg . Leutz gewählt.

Nächste Sitzung wurde angesetzt aus Donnerstag , den
23 . Juli , Morgens 10 Uhr.

Tagesordnung:

1) Ausschußbericht , betr . die Stempclpapiergesetze.
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2) Mündlicher Bericht des Justizausschusses, betr. Schrei¬
ben der Großherzoglichen Staatsregicrnng vom 18.
Juli 1868, betr. Abänderung des Militairstrafgesetzbuchs.

3) Mündlicher Ausschußbericht, betr. den Antrag des Abg.
Brockhaus,  betr . Regelung der Benützung der
Wasserzüge in Birkenfeld.

4) Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses, betr. Pe¬
tition verschiedener Grundbesitzer zu Varel wegen Ent¬
schädigung für zu Deichen abgetretenes Land.

5) Desgl., betr. Petition von Baptistengemeinden wegen
Verleihung von Corporationsrechten.

6) Bericht des Petitionsausschusses, betr. den Antrag des
Abg. Selkmann  I ., betr. Eisenbahn von Osnabrück
nach Oldenburg und denselben Gegenstand betreffende
Petitionen aus Essen und Vechta.

Schluß der Sitzung 114/2 Uhr.
Der Berichterstatter:

Mosen.

>

24 «.
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3. Versammlung des IV.Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Sechszehnte Sitzung.

Oldenburg , den 23. Juli 1868 . Bormittags 10 Uhr.
- - - -

Tagesordnung: 1) Bericht des Steuerausschusses über die Gesetzentwürfe für das Herzogthum Oldenburg und das Für-
stenthum Birkcnfeld, detr. die Stempelgebühren.

2) Mündlicher Bericht des Justizausschusses über das Schreiben Großherzoglichcr Staatsregicrung vom
18. Juli d. I . zu dem Gesetzentwürfe, betr. Abänderung des Militärstrafgesetzbuchs rücksichtlich der
Bestrafung der Landdragoner.

3) Mündlicher Bericht des Ausschusses für die Wasserordnungcn über den Antrag des Abgeordneten Brock¬
haus  und Genossen, betr. Erlaß eines Gesetzes für das Fürstenthnm Birkenfeld behuf Regelung der
Benutzung der Wasserfläche zu landwirthschaftlichcnund industriellen Zwecken.

4) Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses über die Petition der Wittwe Härm ann  und Genossen wegen
Entschädigung für zu Deichen abgetretenes Land.

5) Desgl. über die Petition der Prediger und Vorsteher der Baptisten-Gemeinden zu Varel, Halsbeck,
Oldenburg, Jever und Sage wegen Verleihung von Corporationsrechten.

6) Bericht des Petitionsausschusses:
a) über den Antrag des Abg. Selkmann  I . und Genossen in Betreff einer Eisenbahn von Osna¬

brück über Oldenburg nach dem linken Weserufcr;
b) über eine Petition der Gemeinde Essen, betr. die Oldenburg-Quackenbrückcr Bahn.

Vorsitzender: Präsident Lentz.

Am Ministertische: Regicrungs-Commissar Jansen.
Nach Eröffnung der Sitzung wird das Protokoll der

vorigen Sitzung vom Schriftführer Tantzen  verlesen und vom
Landtage genehmigt.

Der Präsident zeigt folgende Eingänge an:
1) Petition des Kaufmanns Töbelmann  und Genossen zu

Delmenhorst, betr. Verlegung der Binnenlinie des
Grenzbezirks oder Erleichterung der Waarencontrole
im Grenzbezirk.

2) Petition des Lehrers Johanning  zu Bakum, betr.
Art. 65 des Schulgesetzes.

Die erstere wird dem Petitionsausschusse, die zweite dem
Verwaltungsausschusse übergeben mit dem Ersuchen, die Peti¬
tionen, wenn möglich, noch vor Schluß der Landtagsverhand¬
lungen zu erledigen.

Der Präsident bemerkt sodann, daß von den Ausschusz-
bcrichtcn, die heute zur Verhandlung kämen, nicht alle die in
der Geschäftsordnung vorgeschriebene Zeit von 2 Tagen in
den Händen der Mitglieder gewesen seien. Es sei dies nicht
möglich zu machen gewesen, wenn man zur festgesetzten Zeit
mit den Verhandlungen zu Ende kommen wolle. Wenn kein
Widerspruch dagegen erfolge, könne jedoch die Berathung nach
der Geschäftsordnung auch so vorgenommen werden.

Es wird kein Widerspruch erhoben und darauf zur
Tagesordnung  übergegangen.
1. Bericht des Stenerausschusses über die

Gesetzentwürfe für das Herzogthum Oldenburg
und das Fürstenthum Birkenfeld , betr . die Stem¬
pelgebühren.
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Urber den Gesetzentwurf für dss Herzogthum Didenburg.
Zu Art. 1, welcher zunächst zur Berathung verstellt wird,

liegen die Ausschußanträge Nro. 1 und 2 vor, welche dahin
gehen:

Antrag Nro. I.
demZ. 1 des Art. 1 werde als zweiter Satz nachgcfügt:

„Bei Urkunden, welche von einer öffentlichen
Behörde errichtet werden, kann auch die Stempel¬
gebühr mit den Sporteln notirt und erhoben werden."

Antrag Nro. 2.
den Art. I mit den beschlossenen Änderungen anzu-
nehmcn.

Der Präsident theilt mit, daß soeben zu dem Ausschuß-
antragc Nro. 1 noch ein Antrag der Staatsrcgierung cingekom-
mcn sei, der folgendermaßen laute:

„zu Art. 18 - 1 wolle der Landtag beschließen, in dem
vom Ausschuß beantragten Zusatz hinter dem Worte
„kann" in der dritten Zeile die Worte „nach näherer
Bestimmung des Staatsministeriums" einzuschalten.

Reg.-Commissar Jansen : Mit dem vom Ausschüsse
vorgeschlageuen Zusatze sei die Staatsregierung in der Sache
einverstanden; sie habe nur geglaubt, den obigen Antrag stellen
zu sollen, weil es sonst scheinen könne, als solle es den ein¬
zelnen Behörden überlassen bleiben, ob der Stempel in nntnra
durch Stempelpapier oder durch Notirung zu den Sporteln
erhoben werden solle. Würde der Zusatz so, wie der Ausschuß
ihn beantragt, angenommen, so würde die Staatsregierung
leicht in ihren weiteren Verfügungen zur Erleichterung des
Stempelverkehrs beengt werden. Die Zulassung von Stem-
pclmarken sei auch hier in Aussicht genommen; wenn man diese
einführe, so könne cs zweckmäßig sein, die Notirung des Stem¬
pels zu den Sporteln abzuschneiden, weil alsdann eine bessere
Controle möglich werde. Man müsse es daher dem Ermessen
des Staatsministeriumsüberlassen, ob der Stempel hier durch
Notation oder durch Verwendung von Marken oder wie sonst
erhoben werden solle.

Berichterstatter Huber: Er habe diesen Punkt bereits
im Ausschüsse zur Sprache gebracht und könne bemerken, daß
dieser nichts dagegen zu erinnern gefunden habe. Der Aus¬
schuß sei damit einverstanden, daß der Antrag als-modificirter
Ausschußantrag behandelt werde.

Es wurden hieraus die Ausschußanträge Nro. 1 und 2,
elfterer in der durch den Antrag der Staatsregierung modi-
ficirten Fassung, angenommen.

Zu dem Art. 2 8- 1 liegen folgende Ausschußanträge vor:
Die Minderheit beantragt:

Antrag Nro. 3.
der anliegende Tarif werde in der Weise abgeändert,
daß der demselben zu Grunde gelegte Procentsatz van
stz bezw. ist; Proccnt in den einzelnen Stufen nach
der Minimalziffer des Spielraums berechnet und als
erste Stufe in der ersten Classe der Satz von 3 Sgr.

für einen Betrag bis zu 50 Thlr., in der zweiten Claffe
der Satz von 3 Sgr. für einen Betrag bis zu
300 Thlr. angenommen werde,

die Mehrheit dagegen:
Antrag Nro. 4.

der anliegende Tarif werde genehmigt,
der ganze Ausschuß:

Antrag Nro. 5.
der Art. 2 8- 1 werde mit dem beschlossenen Tarif
angenommen.

Reg.-Commissar Jansev : Von der Minderheit des
Ausschusses sei der Antrag gestellt, den Tarif durch Verschie¬
bung der Stufcngrenzen einer Herabsetzung zu unterwerfen.
Die Konsequenz hiervon würde die sein, daß sich der Stempel
in den mittleren und unteren Stufen gleich bleiben, in den
höheren aber, gegenüber den jetzigen Sätzen, ein Ausfall Statt
finden würde. Dabei lasse sich nicht übersehen, ob alsdann
noch die finanziellen Erträge, wie sie in den Voranschlag aus¬
genommen seien, zu erlangen seien. Die Staatsregierung
müsse daher die Ablehnung dieses Antrages empfehlen; dieselbe
stütze sich hierfür auch auf den neulichen Compromiß, wonach
der Landtag sich verpflichtet habe, auf die Berathung des
Gesetzes unter Zugrundelegung des Errichtungsstempels einzu¬
gehen. Bei diesem Kompromisse sei natürlich die Voraus¬
setzung gewesen, daß das Gesetz aus der Berathung so her¬
vorgehoben werde, daß es den in den Voranschlag aufgenom¬
menen Mehrertrag von 15,000 Thlr. jährlich, auf welchen
die Staatsregierung zählen müsse, auch wirklich gewähre. Das
hätten sämmtliche Conferenzmitglieder gewollt. Dieser Mehr¬
ertrag würde aber nicht erreicht werden können, wenn man
so weitgehende Herabsetzungen beschließen würde.

Abg. Ramien: Er wolle den Minderheitsantrag mit
ein paar Worten vertheidigen. Freilich werde es Wenig nützen,
weil die Mehrheit die ganze Vorlage nur vom finanziellen
Standpunkte aus betrachte. Er könne es aber nicht aner¬
kennen, daß dieselbe nur von diesem Standpunkte aus betrach¬
tet werden müsse. Es sei von den meisten Mitgliedern Und
auch von der Staatsregierung zugegeben worden, daß diese
ganze Steuer keine beliebte und gerechte Steuer sei. Er sei
deswegen der Ansicht, daß man, wenn man dies anerkennen
und zugebeu müsse, daß sie hauptsächlich den kleinen Mann,
den Pächter und Schuldner treffe, dahin sehen müsse, dem
Entwürfe einen etwas milderen Character zu geben. Deswe¬
gen sei er für eine Erniedrigung des Tarifs. Die Staats-
regicrung habe auch 1858 einen viel niedrigeren Tarif vorge¬
legt gehabt. Er bitte daher für eine Ermäßigung des Tarifs
zu stimmen, damit die Steuer den Einzelnen nicht so schwer
treffe.

Der Antrag der Minderheit Nro. 3 wird abgelehnt; die
Anträge Nro. 4 und 5 werden angenommen.

Zu Art. 2 Z. 2 hat der Ausschuß folgende Anträge
gestellt:
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Antrag Nro. 6.
im tz. 2 Z. 1 werden die Worte„andere Handelspa¬
piere" zwischen„Anweisungen" und„und dergleichen"
gestrichen.

Antrag Nro. 7.
der Ziffer2 desZ. 2 werde in einem besonderen Ab¬
satz unter Verwandlung des Punktes in ein Komma
nach dem Worte „befassen« nachgefügt-, „ferner bei
Jllatenverzeichnissen und Wechselprotesten."

Antrag Nro. 8.
denZ. 2 des Art. 2 mit der beschloffenenen Abände¬
rung anzunehmen.

Abg. Strackerjan III.: Nach dem Anträge Nro. 7
schlage der Ausschuß vor, mit Stempelpapier zweiter Claffe auch
zu belegen: Jllatenverzeichnisse und Wechselproteste. Der Aus¬
schuß habe dafür bei Jllatenverzeichnissen keinen rechten Grund
angegeben; denn wenn der Bericht von einer„Aehnlichkeit
mit Quittungen" spreche, so passe das gar nicht: die Jllaten¬
verzeichnisse hätten viel mehr Aehnlichkeit mit einem Schuld¬
bekenntnisse. Deswegen müßten sie auch, wie diese, in die
erste Claffe gesetzt werden. Einen besonderen Grund, sie
anders zu behandeln, habe er nicht gefunden und halte er es
daher nicht für gerechtfertigt, sie vor andern Urkunden zu be¬
vorzugen.

Dasselbe gelte auch von den Wechselprotesten, wenn auch
aus andern Gründen. Er gebe dem Ausschüsse darin Reckt,
daß der Wechselprotest nur eine nebensächliche Bedeutung habe
und bloß dazu diene, ein anderweit konstatirtes Recht zu er¬
halten. Er glaube aber, daß man die Casse zu sehr schädige,
wenn man ihn in die zweite Claffe setze. Auch sei das Stempel¬
papier für Wechsel ganz erheblich heruntergesetzt. Bisher sei
zwar für Proteste gar kein Stempel vorgeschrieben gewesen.
Es habe aber der bisherige höhere Stempel für Wechsel allein
eine größere Summe gebracht, als jetzt der Stempel für
Wechsel und Wechselproteste zusammen bringen würde, wenn
die Letzteren heruntergesetzt würden. Es liege kein Grund
vor. die Wechselproteste so zu begünstigen, umso weniger, als
sie hier billiger seien als anderswo. Ein Wechselprotest mache
dem Gerichte nicht geringe Arbeit; man müsse erst den Schuld¬
ner in seinem Hause anfsuchen, um den Protest aufzunehmen,
dann müsse derselbe abgeschrieben, registirt und beglaubigt wer¬
den. Der Sportelnsatz für alle diese Bemühungen sei aber
ein unverhältnißmäßig geringer. Er betrage bei Protesten
über Wechsel bis zu lOO Thlr. 15 gs. und für jede 50Thlr.
mehr 71/2  gs. mehr, steige jedoch in keinem Falle über3 Thlr.
Daher könnten die Proteste wol mit dem Entwürfe einem
höheren Stempel unterworfen werden. Billig bleibe dann
die Sache immer noch.

Abg. HullNMtm: Was die Jllatenverzeichnisse angehe,
so habe der Vorredner insofern Recht, als die Gleichstellung
derselben mit Quittungen nicht gerechtfertigt sei. Ein Grund
für ihre geringere Besteuerung liege aber darin, daß ihre Auf¬

nahme in Folge der güterrechtlichcn Bestimmungen in einzel¬
nen Landestheilen nothwendig sei, in andern nicht. Es handle
sich also um Urkunden, die nicht ausgenommen würden wegen
des Bedürfnisses des Verkehrs, sondern weil gesetzliche Bestim¬
mungen aus früherer Zeit, die das Erbrecht und Güterrecht
beträfen, es so vorschrieben. Er sei der Ucberzeugung, daß
bei einer Reform der bezüglichen Gesetzgebung diese Vorschrif¬
ten nicht wieder ausgenommen würden.

Auch in Beziehung auf die Wechselproteste habe der Vor¬
redner in zwei Punkten Recht, einmal darin, daß der Stem¬
pel für Wechsel heruntergesetzt sei und daß ohne den von der
Regierung vorgeschlagenen Stempel auf Wechselproteste sich
der früher durch den Wechselstempel allein erbrachte Ertrag
nicht erzielen lasse, sodann darin, daß die Sporteln für Wech¬
selproteste sehr niedrig seien. Auf der andern Seite sei es
aber unrecht, einen gleichmäßigen höheren Satz für Wechsel¬
proteste einzuführen, da dieser bei der Mehrzahl der Wechsel
höher sein werde, als wenn man den Stempel erster Claffe
nehme. Wenn der Vorredner auf den Grund, daß der bis¬
herige Stempel auf Wechsel einen höheren Ertrag gebracht
habe, den Antrag gegründet hätte, die Wechselproteste in die
erste Claffe zu setzen, so würde er sich einem solchen Anträge
vielleicht angeschlossen haben. So halte er es aber für unge¬
recht, daß für den Wechselprotest bei niedrigen Wechseln bis
zu 25 Thlr. anstatt3 gs., die der Stempel in der ersten Claffe
betragen würde, ein Stempel von 15 gs. solle gefordert werden
können. Dieser Satz von 15 gs. greife sogar noch über den
Betrag hinaus, der auf der dritten Stufe der ersten Claffe zu
entrichten sein würde, indem danach für Wechsel von 50 bis
zu 100 Thlr. nur 10 gs. zu bezahlen seien.

So lange aber nicht ein dahingehender Antrag gestellt sei,
werde er für den Ausschußantrag stimmen, den er selbst mit
gestellt habe.

Berichterstatter Abg. Huber: Die Bemerkung, daß die
Kosten für Wechselproteste nicht hoch seien, möge richtig sein
für die Proteste hier in der Stadt; wo aber Reisekosten hin¬
zugingen, da würden sie sehr erheblich. Man müsse deswegen
den Stempel niedriger, als die Vorlage, normiren.

Die Ausschußanträge Nro. 6, 7 und8 werden angenommen.
Ohne Debatte werden sodann zu Art. 3 die Anträge Nro. 9
und 10, welche dahin gehen:

Antrag Nro. 9.
der Absatz2 des Art. 3 Z. 1 des Entwurfs werde
gestrichen,

Antrag Nro. 10.
den Art. 3 mit dieser Abänderung anzunehmen,

zu Art. 4 die Anträge Nro. 11—14, welche lauten:
Antrag Nro. 11.

der Art. 4 Z. 1 werde so gefaßt:
„Auf einen Stempclbogen zu einem Thalcr sind
zu schreiben:
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a) Testamenteu. s. w. 'bis Verfügungen,
b) Ehepaktenu. s. w. wie im Entwurf",

Antrag Nro. 12.
die Worte »jedoch nicht unter einem Thaler" im Art.4.
Z. 1 am Ende vor den Worten: »zu verwenden»
werden gestrichen,

Antrag Nro. 13.
für den Fall der Annahme des Antrages7 werden
die Worte „und Wechselproteste" am Schluß deSZ. 2
des Art. 4 gestrichen,

Antrag Nro. 14.
den Art. 4 mit den beschlossenen Aenderungen anzu¬
nehmen,

zu Art. 5 die Anträge
Nro. 15.

der 8. 3 des Art. 5 werde so gefaßt:
»Derselben Stempelabgabe unterliegen eigene, tras-
sirteigene und Wechsel an eigene Ordre, wenn sie
nicht ein ausdrückliches Zinsversprechen enthalten
oder nach länger als 6 Monaten zahlbar sind",

und
Nro. 16.

mit der beschlossenen Aenderung den Artikel5 anzu¬
nehmen,

gleichfalls angenommen.
Heber Art. 6 wird die Berathung vorläufig ansgesetzt.
Zu Art. 7 beantragt der Ausschuß im Anträge

Nro. 17.
»der Art. 7 des Entwurfs werde gestrichen."

Regierungs-Commissar Jansen : Der Ausschuß habe eS
bedenklich gefunden, den von der Staatsregierung bevorworte-
ten Stempel für rechtskräftige Civilnrtheile anzunchmen. Es
sei allerdings nicht zu verkennen, daß der Urtheilsstempel ei¬
nem anderen Gesichtspunkte unterliege, als andere Stempel,
daß er mehr als ein Zuschlag zu den Gerichtskosten erscheine.
Ob derselbe für unsere Verhältnisse annehmbar sei, werde
hauptsächlich davon abhängen, ob die Gerichtskosten bei uns
schon so hoch seien, daß sie einen solchen Zuschlag nicht mehr
vertragen könnten und, um dies hinlänglich beurlheilen zu
können, komme es darauf an, sie mit der Höhe der Gerichts¬
kosten in Preußen zu vergleichen. Aus einer solchen Vergleichung
ergebe sich aber, daß sie wesentlich niedriger seien. In der
alten Preußischen Monarchie betrage die Summe aller Ge¬
richtskosten nach dem Etat etwa 10 Millionen. Rechne man
dst Bevölkerung der alten Monarchie auf 20 Millionen, was
ungefähr zutreffe, so kämen von den Gerichtskosten 15 gs. auf
den Kopf. Dagegen beziffere sich die Summe der Gerichts¬
kosten für dasHerzogthumOldenburg aufhöchstens lOO.OOOTHlr.,
was allerdings nicht ganz genau sei, weil die Sporteln der
Amtsgerichte zusammen mit denen der Verwaltungsämterver¬
anschlagt seien. Die Gerichtskosten müßten aber hier, wenn
sie eben so hoch sein sollten wie die Gerichtssporteln

in Preußen, reichlich 120,000 Thlr. betragen. Sie
seien also hier nicht unerheblich niedriger, als dort. Auf die¬
ses Verhältniß habe die Staatsregierung den Urtheilsstempel
hauptsächlich gestützt; außerdem komme hinzu, daß auch Preußen,
an dessen Bestimmungen man sich in Beziehung auf die Stem¬
pelsteuer anzuschließeu suchen müsse, die Definitiverkenntnisse
dem Urtheilsstempel unterwerfe.

Berichterstatter Abg. Huber: Er glaube, daß der Rückschluß
von den Gesammteinnahmen aus den Sporteln auf die Höhe
derselben nicht ganz richtig sei. In einem Staate, wie Preußen,
kämen auch größere Werthobjecte zur Entscheidung und dadurch
stellten sich die Gesammteinnahmen höher. Außerdem kämen
dafür auch andere in den besonderen Einrichtungen begründete
Verhältnisse in Betracht. Dadurch könne also seines Erachtens
der Urtheilsstempel nicht gerechtfertigt werden.

Der Antrag Nro. 17 wird angenommen.
Die Berathung über Art. 8 des Entwurfs und die dar¬

auf bezüglichen Anträge Nro. 18—21 wird ausgesetzt, bis
über den Art. 15 Beschluß gefaßt ist.

Zu Art. 9 wird der auf Annahme gerichtete Antrag
Nro. 22, zu Art. 10 die Anträge

Nro. 23.
im K. 1 werden die Worte: »ihre Stelle" zwischen
»Rechtsgeschäfte" und »den Kindern" durch die Worte
»ihr Vermögen ganz oder theilweise" ersetzt und statt
des später wiederkehrenden Ausdrucks»der Stelle"
»desselben« gesetzt,

Nro. 24.
in demselben Paragraph werde das Wort »und" nach
„Schulden" gestrichen, an seiner Stelle ein Komma gesetzt
und nach »Altentheils" nachgefügt»und der etwa
sonst an die Uebertragenden übernommenen Leistungen",

Nro. 25.
den Art. 10 mit den beschlossenen Aenderungen anzu¬
nehmen,

ohne Debatte angenommen.
Zn Art. 11 gehen die Ausschußanträge dahin:

Antrag Nro. 26.
im Art. 11 tz. 1 im Anfang werden nach »bei Ver¬
änderungen im Grundeigcnthum" eingeschoben die Worte
„in Folge einer Veräußerung."

Antrag Nro. 27.
der letzte Satz daselbst werden gestrichen.

Antrag Nro. 28.
im Absatz2 des Z. 1 werde nach „so kommt" statt
der darauf folgenden Worte bis zum Schluß gesagt:
„für das Umschreibungsgesuch kein Stempelpapier zur
Verwendung."

Antrag Nro. 29.
den Art. 11 mit den beschlossenen Aenderungen anzu¬
nehmen.
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Abg. Brockhaus : Der Ausschußantrag 26 scheine ihm
immer noch die Möglichkeit offen zu lassem daß auch die Erb¬
schaften zur Stempelsteuer herangezogen würden. Es ' fänden
nämlich nicht selten in Erbfällen zwei Umschreibungen statt,
einmal, wenn nicht gleich getheilt und daher die Erbschaft blos
auf den Collectivnamen der Erben umgeschrieben werde und
zum zweiten Male dann, wenn sich die Miterben wirklich un¬
ter einander theilten. Es könne hier nach dem Ausschußan-
trage noch fraglich sein, ob nicht im zweiten Falle ein Stem¬
pel erhoben werden könne. Cr wolle anhcimgeben, dies zur
bei der zweiten Lesung zu berücksichtigen.

Abg. Schoman« : Im Ganzen sei er gegen jeden Um¬
schreibungsstempel; indessen sei demselben durch den Ausschuß¬
antrag die Spitze abgebrochen. Derselbe bleibe jetzt nur noch
übrig bei mündlichen Verträgen über Immobilien. Man ge¬
lange hier auf indirektem Wege dahin, daß man den münd¬
lichen Vertrag mit einem Stempel belege, was gegen das
Princip sei. Man müsse gerade darauf ausgehen, die Um¬
schreibung zu erleichtern. Daß diese ordnungsmäßig geschehe,
liege nicht so sehr im Interesse des Einzelnen, als vornehm¬
lich des Staates , für den sie der Steuer wegen von größter
Wichtigkeit sei. Belege man nun die Umschreibung mit einem
Stempel, so würde das zahlreiche Umgehungen und damit
Unordnung in den Registern zur Folge haben. Der Stem¬
pel sei daher verwerflich.

Wenn man ihn aber dennoch annehmen wolle, so dürfe
man dies doch nicht in der Form des Ausschußantrages thun.
Der Ausschuß gehe von der falschen Voraussetzung aus, daß,
wenn die Umschreibung auf Grund eines stempelpflichtigen
Vertrages geschehe und demgemäß der Stempel dieses Vertra¬
ges auf den Stempel behufs der Umschreibung zurAnrechnung
kommen solle, diese beiden Stempel sich in ihrer Höhe stets
decken würden und deshalb wolle er, daß in diesem Falle für
die Umschreibung gar kein Stempelpapier zu verwenden sei.
Das sei ein falsches Rechcnexempel. Es sei nur dann richtig,
wenn nur ein Immobil in Frage stehe. Dann sei allerdings,
wenn ein schriftlicher Vertrag vorausgegangen, der Stempel
für diese Urkunde von ganz gleicher Höhe mit dem Stempel
für die Umschreibung. Denke man sich dagegen den Fall, daß
10 Immobilien versteigert würden für einen Preis von I lOO
Thlr., so würde der Stempel für den ganzen Versteigerungs-
act 4 Thlr. kosten; gingen nun diese 10 Immobilien in 10
verschiedene Hände, würden also 10 Umschreibungen nöthig, so
würde, angenommen, daß jedes einzelne Immobil den zehnten
Theil koste, der Stempel für die 10 Umschreibungen zusammen
6 Thlr. 20 gs. betragen. Hier decke sich also der Betrag
des Umschreibungsstempelsnicht mit dem Stempel für die
Urkunde.

Man denke sich ferner den einfacheren Fall, zwei Immo¬
bilien seien versteigert für den Preis von 15000 Thlr.; der
Stempel für den Versteigerungsact betrage hier 50 Thlr. ;
seien nun diese 15000 Thlr . dadurch zusammengebracht wor¬

den, daß das eine Jmnkobil 13000 Thlr., das andere 2000
Thlr. gekostet habe, so würde, wenn die beiden umgeschrieben
werden sollten, der Stempel für die Umschreibung des ersten
allein schon 50 Thlr. und der Stempel für das zweite7Thlr.,
der Umschreibungsstempel für beide zusammen also 57 Thlr.
kosten. — Der Grund des Ausschusses also, daß sich die zwei
Stempel in ihrer Höhe stets decken würden, erweise sich als
unrichtig und cs müsse daher wenigstens die vom Ausschuß im
Anträge 28 beantragte Aenderung gestrichen werden.

Abg. Hullmann : Der Abg. Scho mann  habe in der
Einleitung seiner Worte gemeint, daß durch den Ausschußan¬
trag dem Umschreibungsstempel die Spitze abgebrochen sei.
Der Ausschuß wolle auch in der That für die Umschreibung
keinen Stempel, sondern nur für schriftliche Verträge. Der¬
selbe gehe davon aus , daß in der Regel alle Veräußerungen
von Grundeigenthum durch schriftliche Verträge bewirkt wür¬
den, nehme jedoch zugleich an, daß diese schriftlichen Verträge
in vielen Fällen nicht an die Behörde kämen, weil man glaube,
daß man der öffentlichen Beglaubigung des Vertrages Wohl
entbehren könne, da dieselbe durch die Convocation und Um¬
schreibung ersetzt werde. Man wolle daher durch die vorlie¬
gende Bestimmung nur den Fall treffen, der regelmäßig auch
so schon der Steuer unterworfen sei und im Uebrigen dadurch
Umgehungen der Steuer Vorbeugen, die sonst leicht möglich
seien. Kämen einzelne Fälle vor, wo wirklich nur ein münd¬
licher Vertrag abgeschlossen sei, so seien dies Ausnahmen von
der Regel, die als solche nicht berücksichtigt werden könnten
und den Stempel mittragen müßten.

Was der Abg. Schumann  mit seinem eventuellen An¬
träge wolle, könne er von dem Standpunkte aus, den derselbe
zu dem Regierungsentwurfe und zum Ausschußantrage ein-
nehme, nicht begreifen, da er ja den Umschreibungsstcmpel
möglichst vermindern wolle. Der Entwurf wolle, vaß, wenn
bereits bei der Errichtung des zu Grunde liegenden Ver¬
trages Stcmpclpapier verwendet worden sei, der Betrag dieses
letzteren auf den zur Umschreibung nöthigen Stempel zur Ab¬
rechnung kommen solle; er lasse also die Möglichkeit einer
Nachzahlung zu, wenn der Stempel für die Urkunde weniger
betrage, als der Umschrcibungsstempel. Der Ausschuß wolle
dagegen eine solche Nachzahlung ganz ausschließen, indem er
davon ausgehe, daß regelmäßig  die Stempelgebühr, welche
auf die Urkunde verwandt sei, mit der Stempelgebühr für die
Umschreibung sich decken würde. Die Ausnahmen sollten nicht
berücksichtigt werden. Es sei allerdings richtig, daß die für
die vorausgehende Urkunde verwandte Stempelgebühr etwas
geringer sein könne, wenn mehrere Veräußerungenzu einem
stempclpflichtigen Acte zusammengcfaßt würden; aber es sei
umgekehrt auch ebensogut möglich, daß die Stempellast in ei¬
nem solchen Falle größer sei, als wenn jeder einzelne Act für
sich besteuert würde. Das seien Bagatellen, die nicht berück¬
sichtigt zu werden brauchten.

Warum der Abg. Scho mann  noch besser für das In-
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teresse "der Staatsregierung sorgen wolle , als diese selbst , be¬

greife er nicht.
Regierungs -Cominissar Jansen : Wie gegen alleHaupt-

sormen der Stempelabgabe liehen sich auch ohne Zweifel ge¬

gen den Umschreibungsstempel nicht ungewichtige Einwendungen

erheben und es sei nicht zu verkennen , daß diese bei dem Um-

schreibungsstempcl in Erbfällen schwerer ins Gewicht fielen als

bei denjenigen bei andern Veräußerungen . Wenn dieStaats-

regterung dennoch diese Stempelabgabe auch für Erbschasts-

fälle beantrage , so thue sie dies aus dem Grunde , weil eine

solche Abgabe , wenn auch nicht überall in der Form eines

Stempels , in vielen Staaten in Deutschland bestehe , sodann

weil sie nicht drückend erscheine , da sie in einen Moment falle,

wo ohnehin eine neue Vermögensregulirung stattsinde und des¬

wegen der von ihr Betroffene sie nicht so hart empfinde.

Könne nun auch die Staatsrcgicrung sich auf die Zu¬

stimmung des Landtags zu diesem Stempel gegenüber dem

einstimmigen Beschluß des Ausschusses Wohl keine Rechnung

machen, so müsse sie doch um so mehr darauf rechnen , daß der

Umschreibungsstempel bei Veräußerungen unter Lebenden accep-

tirt werde . Das sei nothwendig , damit von dieser ganzen

Steuer der erwartete finanzielle Ertrag gesichert werde . Be¬

reits sei der Urtheilsstempel gefallen , von dem erhebliche Ein¬

künfte erwartet seien ; man dürfe daher nicht noch weitere

Positionen erschüttern , die die Staatsregierung für wesentlich

für den finanziellen Ertrag der Steuer erachte.

In Preußen kenne man diese Stempel -Abgabe nicht ge¬

rade als Umschreibungsstempel : da aber das allgemeine Land¬

recht für alle Verträge über 50 Thlr . die schriftliche Form

als Bedingung ihrer Gültigkeit verlange , so würden dort durch

den Urkundenstempel vollständig alle diejenigen Fälle umfaßt,

die hier durch den Umschreibungsstempel gefaßt werden sollten.

Abg . Schomann : Der Abg . Hullmann  habe ihn

nicht recht begriffen . Er habe erstens gar keinen Antrag ge¬

stellt und zweitens sei er vollständig mißverstanden . Er habe

nur den Ausschuß corrigiren wollen . Wenn der Ausschuß

das gesagt hätte,  was soeben der Abg . Hullmann  gesagt

habe, wenn er sich also bewußt gewesen wäre , daß sich die

beiden Stempel nicht immer deckten , so würde er dessen An¬

trag bestens acceptirt haben . Nach dem aber , was darüber

im Berichte gesagt sei , habe man annehmen müssen , daß es

sich nur um eine redaktionelle Aenderung handle . Cs stehe

ausdrücklich im Berichte : »und hält er es daher für rich¬

tiger,  zu sagen " . Wenn der Ausschuß daher von seiner

Seite mißverstanden sei, so sei dies lediglich auf die Aus¬

drucksweise des Berichts znrückzuführen . Jetzt acceptire er

dessen Antrag vollständig.

Abg . Hullmann : Wenn der Abg . Schomann  gesagt

habe, er habe keinen Antrag gestellt , so sei das richtig ; wenn

er, Redner , das auch incorrect einen Antrag genannt habe,

so sei das ein Versehen , welches nicht viel größer sei und

der Verständlichkeit nicht mehr schade, als dasjenige , welches

Berichte . XV . Landtag.  3 . Versamml.

der Vorredner dem Ausschüsse vorwerfe . Wenn gesagt sei,

daß die beiden Stempel »sich ihrer Höhe nach deckten», so sei

dabei vorausgesetzt , daß sie beide in dieselbe Classe fielen.

Hätte man vorausgesehen , daß eine so skrupulöse Lupe an¬

gelegt werden würde , so hätte man es allerdings noch deut¬

licher sagen können , dann würde aber die ganze Berathung

des Ausschusses vielleicht drei Mal so lange gedauert haben

und der Bericht weit länger geworden sein.

Es bleibe ihm aber dennoch unverständlich , wie der Vor¬

redner von dem Standpunkte aus , den er zum Umschreibungs¬

stempel überhaupt eingenommen habe , gegen die Annahme des

Ausschußantrages habe sprechen können.

Die Ausschußanträge Nro . 26 , 27 , 28 , 29 werden hier¬

auf angenommen.
Die Artikel 12 , 13 und 14 beantragt der Ausschuß un¬

verändert anzunehmen . (Antrag 30 .) Zunächst wird der Art . 12

zur Berathung verstellt.

Abg . Brockhaus : Bei der Berechnung des Umschrei-

bungsstempels solle nach Art . 12 Z. 1 der Werth der betreffen¬

den Grundstücke und Gebäude so gefunden werden , daß er

dem 25sachen Betrage des zum Zwecke der Veranlagung der

Grund - und Gebäudesteuer ermittelten Reinertrages bezw.

Miethwerthes gleichgeachtet werde . Diesem Vorschläge liege

wol die Annahme zu Grunde , daß man damit das richtige

Princip getroffen habe . Er halte aber einen sülchen Anhalt

für sehr unsicher und trügerisch , was nicht schwer nachzuweisen

sei. Schon neulich habe er bei einer andern Gelegenheit dar¬

auf hingewiesen , daß die Catastralanschläge sehr niedrig ange¬

nommen seien und obwol der Abg . Ahlhorn  dies nicht habe

anerkennen wollen , sei es doch richtig und es ließe sich aus der

sogenannten Krongutsvorlage Nachweisen . Vergleiche man hier

den Reinertrag , zu welchem einzelne Ländereien bei der Bo-

nitirung zur Grundsteuer eingeschätzt seien mit dem 10jährigen

Durchschnitt der wirklichen Pachterträge , so ergebe sich, daß

beim Augustgroden der Catastralanschlag 16 Thlr . 12 gs .,

der wirkliche Pachtertrag durchschnittlich 30 Thlr . 26 gs. ,

beim Wapelergroden und Cäciliengroden der ersten 17 Thlr.

12 gs. resp . 18 Thlr . , der letztere dagegen 25 Thlr . 23 gs.

resp . 24 Thlr . 11 gs. betrage . Da ergebe sich also eine

bedeutende Differenz . Wofür würden aber die Pachtsätze

anders bezahlt , als für die Abtretung der Bodenerträge ^ Es

sei daher klar , daß - die Pachtsummen sich nicht weit von der

wirklichen Bodenrente entfernen könnten , sondern derselben

nahe blieben . Den 25fachen Betrag der Catastral - Reiner¬

träge anzunehmen , sei daher eine Unterschätzung deS Boden¬

ertrages ; man müsse vielmehr den 25fachen Betrag des

Pachtertrages zu Grunde legen . Damit sei der Kaufwerth

noch keineswegs immer getroffen , denn dabei rechne man außer

dem 25fachen Pachtertrage auch noch die Werthsteigerung mit

und diese werde im Kaufpreise mit vorausbezahlt . — Es

komme ferner hinzu , daß die Catastral -Reinerträge nur danach

bestimmt würden , wie der Boden zur Landwirthschaft benutzt
25
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werde. Alle die Einflüsse, welche eine vorzügliche Lage des
Grundstücks auf dessen Werth habe, z. B. die Nähe eines
größeren Ortes, die Verwerthung als Bauplatz, würden dabei
nicht in Betracht gezogen.

Was endlich den Miethwerth der Gebäude anbelangc, so
beginne der Tarif mit 1 Thlr. Er wolle doch fragen, wo
es denn in Wirklichkeit Gebäude von nur 1 Thlr. Mieth¬
werth gebe?

Er habe dies Alles nur hervorheben wollen, um zu zei¬
gen, einen wie unsichern Anhalt die Bestimmung des Werths
nach den Catastral-Reinerträgen gebe. Wenn man einmal
die Stempelsteuer wolle, dann müsse man auch dahin streben,
sie gerecht und gleichmäßig zu vertheilen- Bestimmte andere
Vorschläge wolle er nicht machen, vielleicht wäre es besser,
wenn bestimmt werde, daß bei Umschreibungen die Betheilig¬
ten den Werth selbst anzugeben hätten.

Abg. Hitllrrmnn: Die Zweifel des Abg. Brockhaus
an der Richtigkeit der Berechnung des Werths der Grundstücke
und Gebäude nach den Catastral-Reinerträgen seien für diesen
Gegenstand gar nicht berechtigt. Wenn es sich darum handelte,
regelmäßig wiederkehrende Abgaben nach dem Werthe zu er¬
heben oder die Entschädigung bei Enteignungen zu bestimmen,
dann möge der Vorredner Recht haben. Hier komme es vielmehr
darauf an, einen handlichen Maßstab zu gewinnen. Solle in
jedem einzelnen Falle die Abgabe nach dem wirklichen Werthe
des einzelnen Grundstückes bestimmt werden, so würde das
nicht bloß sehr umständlich sein, sondern auch viel mehr Kosten
verursachen, als damit der angeblichen Gerechtigkeit des Abg.
Brockhaus  gedient sei.

Abg. Russell: Selbst, wenn es sich um Enteignungen
handelte, würde das, was der Abg. Brockhaus  bemerkt
habe, nicht richtig sein. Derselbe habe behauptet, daß der
Werth bemessen werden müsse nach dem Pachtertrage und daß
der Kaufwcrth nicht einmal dem 25fachen Betrage des Pacht¬
ertrages entspräche, sondern dabei noch die Werthsteigerung in
Rechnung gezogen werden müsse. Was aber den Pachtpreis
anbelange, so sei das ein sehr schlechter Preismesser in Beziehung
auf den Kaufpreis. In seiner Gegend würde das ganz ver¬
kehrt und der ein schlechter Speculant sein, der darnach den
Kaufpreis berechnen wollte. — Es sei unrichtig, daß die Ca¬
tastralerträge zu niedrig veranschlagt seien.

Abg. Hullmann: Die ganze Frage sei nur noch von
untergeordneter Bedeutung, da der Umschreibungsstempel für
Erbfälle voraussichtlich wegfallen werde. Beim Kaufe richte
sich der Stempel nach dem bedungenen Gegenwerthe; nur wo
dies nicht zu ermitteln sei, müsse man auf den Art. 14 zu¬
rückkommen.

Abg. Rüder : Er glaube auch, daß der 2öfache Betrag
der Catastral-Reinerträge allerdings ein practischer Mittclsatz
sei; in dem aber, was der Abg. Brockhaus  in Betreff der
Gebäude gesagt habe, scheine ihm doch etwas zu liegen, was
der Beachtung Werth sei. Der Miethwerth derselben richte

sich bloß nach den bewohnbaren Räumen; aber viele Gebäude
mit großen Räumen, die nicht bewohnt seien, hätten gleichwol
einen großen Werth; dieser werde durch die Bestimmung nach
dem Miethwerthe nicht getroffen. In den Städten sei die große
Mehrzahl bewohnbar und gebe im Verhältniß zum Bauwerth
einen hohen Miethwerth. Auf dem Lande aber würde von
den landwirthschaftlichen Gebäuden nur ein sehr kleiner Raum
besteuert, der bei weitem größte Theil der Gebäude gehe bei
dieser Steuer frei aus. Hier müsse ein anderer gerechterer
Modus gefunden werden und bitte er dies bei der zweiten
Lesung zu berücksichtigen. Die Brandkassenschätzung zu Grunde
zu legen würde aber zu hart und nicht gerecht sein.

Abg. Ahlhorn: Gehe man hierauf ein, so müsse man
das Gleiche auch bei Fabriken in Betracht ziehen und Ziege¬
leien. Diese seien sehr hoch geschätzt, hätten aber wenig oder
gar keinen Miethwerth.

Der Art. 12 wird hierauf unverändert angenommen.
Zu Art. 13 bemerkt der
Abg. Sträckerjan III. : Die Tragweite dieses Artikels sei

ihm nicht ganz klar. Was damit gesagt werden solle, könne
er sich ungefähr denken, aber es müsse deutlicher auSgedrückt
werden. Es stehe da: „werden mehrere stempelpflichtige Ver¬
handlungen auf denselben Stempclbogen geschrieben, so muß
dessen Werth dem Gesammtbctrage der von allen Verhand¬
lungen zu entrichtenden Stempelabgabe gleichkommen". Er
denke sich, daß, wennz. B. bei einem Jmmobilverkaufe ein
Dritter die Bürgschaft für den Kaufpreis übernehme, diese
Bürgschaft nach der Meinung des Artikels von einem beson¬
der» Stempel getroffen werden solle, ebenso der Cessionsact,
wenn der Verkäufer über den Kaufpreis sofort verfüge und
ihn cedire. Andererseits glaube er, daß bei einer Verpfän¬
dung, die doch auch vom Darlehn oder Verkauf getrennt zu
denken sei, nach dem Artikel kein besonderer Stempel berechnet
werden solle. — Er habe den Unterschied zwischen beiden
Fällen darin gesunden, daß das zweite Geschäft besteuert wer¬
den solle, wenn es unabhängig von dem ersten bestehen könne
oder, wenn es zwar ein Nebengeschäft, doch eine dritte Person
zu demselben hinzutretc. Wenn dies die richtige Auffassung
sei und die Vorlage und der Ausschuß dasselbe gemeint hätten,
dann hätte es auch,ausdrücklich ausgesprochen werden müssen.
Er wolle versuchen, dies zu thun, indem er folgenden Zusatz¬
antrag zu Art. 13 stelle:

„Sind jedoch in einer Urkunde, welche ein selbststän¬
diges Rechtsgeschäft zum Gegenstände hat, zugleich
Nebenrechte und Nebenverbindlichkeitenin Bezug auf
das Hauptgeschäft und ohne Hinzutritt neuer Personen
festgestellt, so ist der Stempel nur für das Hauptge¬
schäft zu verwenden."

Der Antrag wird hinreichend unterstützt.
Abg. Schomann: Wenn er den Vorredner recht ver¬

standen habe, so solle stets dann ein besonderer Stempel ver¬
wendet werden müssen, wenn zu dem Hauptgeschäft ein Neben-
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geschäft hinzukomme und zugleich eine dritte Person hinzutrete.
Danach würde also, wenn für ein Darlehn ein Dritter die
Bürgschaft übernehme, für die Letztere immer eine Stempel¬
gebühr bezahlt werden müssen.

Das werde man aber nicht gewollt haben. Dann würde,
wo mehrere Bürgen accessorisch hinzuträten, der Stempel 3,
4 und5 Mal zu bezahlen sein. DaS könne leicht Vorkommen,
da vorsichtige Leute sich oft mehrere Bürgen ausbedängen.

Abg. Strackerjan III.: Er habe allerdings den Art. 13
so aufgefaßt, daß die verschiedenen in einer Urkunde befaßten
Nebengeschäfte besonders berechnet werden müßten, außer wenn
sie, wie bei einer Verpfändung, unter denselben Personen ab¬
geschlossen würden. Dann solle allerdings keine neue Be¬
steuerung stattfinden. Er glaube, daß dies der Art. 13 sagen
wolle. Ob er das gerade auch wünsche, sei etwas anderes;
aber es sei doch so am einfachsten eine Scheidung zu machen.

Auch dann, wennz. B. 3 oder4 einzelne Verkäufe in
einen Verkaufsact zusammengezogen würden, könne es sich
fragen, wie der Stempel zu berechnen sei; auch da könne
der Zweifel des Art. 13 Platz greifen, ob die Stempel'
für die mehreren Verkäufe zusammen zu rechnen seien oder
nicht.

Regierungscommissar Jansen : Cr müsse sich mit dem
Abg. Strackerjan  III . einverstanden erklären. Die Absicht
der Vorlage könne keine andere sein, als die vom Abg.
Strackerjan  III . definirte; wenigstens wisse er kein anderes
Princip zur Erklärung der fraglichen Bestimmung aufzu¬
stellen. Wenn er nicht irre, sei die Fassung der früheren
Stempelpapier-Verordnung entnommen.

Abg. Schomamr: Man trage durch den beantragten
Zusatz etwas in das Gesetz hinein, was sonst nicht darin liege.
Bisher sei gewöhnlich der Stempel nur für das Darlehn be¬
rechnet, nicht auch noch außerdem für die hinzutretende Bürg¬
schaft. Sollte dies jetzt geändert werden, so werde man da¬
durch hauptsächlich die armen Leute, welche ohne Bürgen
kein Geld bekommen könnten, belasten; die Reichen würde es
nicht treffen, denn diese brauchten keine Bürgen, sondern bestell¬
ten Hypotheken. Auf diese Weise müßte Derjenige, dem zwei
oder drei Bürgen abverlangt würden, die zwei- und dreifache
Steuer bezahlen.

Er habe den Artikel so aufgefaßt, daß nur bei mehreren
selbstständigen und von einander unabhängigen Geschäften, die
auf einen Bogen geschrieben würden, der Stempel für jedes
Geschäft besonders berechnet werden solle. Er wolle noch
keinen Antrag stellen und nur die Staatsregierung um Aus¬
kunft bitten, wie sie den Artikel verstanden haben wolle und
ob sie beabsichtigt habe, daß z. B. bei mehreren Bürgschaften
der zwei- und dreifache Stempel berechnet werden solle. Das
würde den Verkehr unendlich Vertheucrn.

Regieruugscommiffar Jansen . Er könne den Artikel
nicht anders verstehen, als wie ihn der Abg. Strackerjan
verstanden habe. Zwei Verhandlungen, die beide stcmpelpflichtig

seien, wenn jede für sich aufgefaßt werde, müßten auch jede
besonders besteuert werden, wenn sie zufällig in derselben Ur¬
kunde mit einander verbunden würden.

Abg. Strackerjan III. (mit Zustimmung des Landtags,
da er sich zum dritten Male zum Worte gemeldet): Er
wolle sich eine thatsächlichc Berichtigung erlauben. Dieser
Art. 13 sei in der alten Stempelpapierverordnung nicht ent-
enthalten, wenigstens nicht in dem Abdrucke derselben in der
Zustammcnstellung der Gesetze und Verordnungen bis 1852,
in der er dicserhalb nachgcsehen habe. — Die Praxis sei
allerdings so, wie der Abg. Scho mann  angegeben habe. Es
sei Alles in eine Urkunde hineingepackt worden, was nur
hineingehe: Kaufvertrag, Bürgschaften und Cessionen, eine
oder mehrere und das sei nur einmal stempelpflichtig gewesen.
Das wolle man jetzt nicht Alles mehr passiren lassen.

Es sollten diejenigen Verhandlungen, die ihrer Natur
nach getrennt von einander bestehen, in der Regel auch getrennt
besteuert werden. Wolle man dies allerdings vollständig durch¬
führen, so könne es auch zu weit gehen. Man könnte sonst
auch, wenn es in einem Verkaussprotokolle heiße, das Kauf¬
geld solle verzinslich stehen bleiben, dies Zinsversprechen be¬
sonders besteuern wollen, ebenso die damit verbundene Hhpo-
thekbestellung, da Beides ein besonderer Akt sei.

Dies solle aber vermieden werden und darum sei der
Zusatz nölhig, daß es nur dann eintreten solle, wenn eine
neue Person hinzutrete.

Abg. Schulze: Er sei ganz der Meinung, wie der Abg.
Schomann  und müsse daher den Antrag des Abg. Strackcr-
jan  III . ablehnen. Es handle sich hier um eine sehr un¬
liebsame Steuer, der man lediglich wegen des dringenden
finanziellen Bedürfnisses zuzustimmen sich entschlossen habe.
Keinenfalls könne man sich aber darauf einlassen, daß auch
die Bürgschaftsleistung, welche dem Hauptgeschäft hinzutrete,
als ein zweiter Akt besonders besteuert werde. Das würde
zu hart für den armen Schuldner sein; denn je unsicherer
der Schuldner, desto mehr Bürgen würden ihm abverlangt,
und der Schuldner würde die ganze mehrfache Stempelgebühr
zu zahlen haben. Das gehe keinenfalls an. Er habe den
Artikel so wie der Abg. Schomann  aufgcfaßt.

Abg. Schomann: Die Versammlung werde wol darin
mit ihm einverstanden sein, daß in den vorhin von ihm ange¬
führten Fällen nicht eine doppelte Stempelabgabe statuirt wer¬
den dürfe. Er habe daher einen Antrag dahin eingcbracht,
dem Art. 13 folgenden Zusatz hinzuzusügen:

«Wenn die verschiedenen stempelpflichtigen Verhand¬
lungen im Verhältnisse von Haupt- und Nebenver¬
trägen zu einander stehen, wird die Stempelgebühr
nur von dem Gegenstände des Hauptvertragcs be¬
rechnet".

Ans diese Weise würden alle diejenigen Verträge, welche
nur dazu dienen sollten, den Hauptschuldner zu stützen, von
der Stempelabgabe ausgeschlossen. Sonst müßte, wennz. B.

25 *
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ein Dritter für die Schuld eine Hypothek bestellte und außer«
dem noch ein Anderer als Bürge hinzutrete, für jedes dieser
beiden Geschäfte ein besonderer Stempel verwendet werden.
Das treffe den Schuldner viel zu hart. Solche Fälle kämen
im praktischen Leben sehr häufig vor und sollten doch nach
dem Sinne der Versammlung wol nicht besteuert werden.

Der Antrag wird genügend unterstützt.
Abg. Ahlhorn: Cr habe den Artikel auch so, wie der

Abg. Schomann,  und nicht so, wie der Abg. Stackerjan
aufgesaßt. Der Letztere habe gesagt, jetzt packe man in eine
Urkunde alles hinein, was nur hineingehen wolle. Das sei
aber doch nicht der Fall. Die Gerichte hätten auch bisher
wol darauf gepaßt, daß nicht alles in eine Urkunde gebracht
würde, was nicht dazu gehöre. Es sei hart, daß die Bürg¬
schaften besonders besteuert werden sollten. Auch dann, wenn
man z. B. einen Kaufvertrag abschlicße, den Kaufpreis so¬
gleich baar ausbezahle, und in der Urkunde über denselben
Quittung crtheilt werde, müßte doch nach der Auffassung des
Abg. St racke rjan  zuerst für den Kauf ein Stempel erster
Classe und dann noch für die Quittung ein Stempel zweiter
Classc verwendet werden. Das gehe doch zu weit.

Berichterstatter Abg. Huber: Die von dem Abg. Scho¬
mann  hervorgehobenen Fälle seien dem Ausschüsse nicht gleich
gegenwärtig gewesen. Er müsse sich jedoch der milderen Auffassung
des Abg. Schomann  anschließen und behalte sich eine Aende-
rung für die zweite Lesung vor.

Der Antrag des Abg. Schomann  wird darauf ange¬
nommen; damit ist der Antrag des Abg. Strackerjan  III.
gefallen und wird sodann der Art. 13 mit dem soeben be¬
schlossenen Zusatze angenommen.

Der Art. 14 wird ohne Debatte angenommen.
Zu Art. 15 ist Seitens des Ausschusses beantragt:

im Anträge Nro. 31:
dem Art. 15 werde als Ziffer3 nachgefügt: „Kün¬
digungen".

Ferner von einer Minderheit des Ausschusses
im Anträge Nro. 32.

dem Art. 15 werde als Ziffer4 nachgefügt: „Heuer-
contracte".

Dagegen beantragt die Mehrheit
im Anträge Nro. 32 a.:

Ablehnung des Minderheitsantrags,
und der ganze Ausschuß

im Anträge Nro. 33:
den Art. 15 mit den beschlossenen Aenderungcn an¬
zunehmen.

Abg. Caummun: Die Minorität beantrage, auch in
Beziehung aus Heuercontracte die Stempelpslicht erst mit der
Production vor Gericht zu verbinden. Wenn der Stempel
für Heuercontracte zu hoch normirt werde und daneben die
Stempelpflicht an die Errichtung des Contracts geknüpft würde,
so sei zu besorgen, daß die Steuer dadurch umgangen werde,

daß die Contrahenten mündliche Verträge rc. in Gegenwart von
Zeugen abschlössen. Dies sei aber weder im finanziellen Interesse
des Staates noch im Interesse der Vertragschließenden und
empfehle sich somit die Annahme des Minderheitsantrags.

Regierungscommissar Jansen : Er müsse von der An¬
nahme dieses Antrages abrathen. ES sei einmal princip-
widrig, die Heuercontracte anders zu behandeln als z. B.
Kauf- und Lieferungsgeschäfte; sodann aber sei durch die An¬
nahme dieses Antrages das finanzielle Interesse des Staates
allzusehr gefährdet. Würden die Heuercontracte auf den Pro-
ductionsstempel beschränkt, so würde der Ertrag dieser Steuer
ein außerordentlich geringer sein. Er glaube nicht, daß man
noch weitere Punkte in Frage stellen dürfe, von denen die
Staatsregierung einen wesentlichen Ertrag der ganzen Steuer
erwarte. Er wolle auch hier auf die Preußische Gesetzgebung
Bezug nehmen, die die Henercontracte ganz conform den übri¬
gen Verträgen behandle.

Es wird hierauf der Antrag Nr. 31 angenommen, des¬
gleichen die Anträge Nro. 32 und 33. Mit Annahme des
Antrages Nro. 32 ist der Antrag Nro. 32u abgelehnt.

Es wird hierauf in der Berathung zunächst auf den
Art. 8 und die darauf bezüglichen Ansschußanträge Nro. 18
bis 21 zurückgcgangen.

Die Ausschußanträge gehen dahin:
Antrag Nro. 18.

statt des Wortes „Vergantungen" im Z. 1 des Art. 8
werde gesetzt: „öffentliche Verkäufe, auch wenn sie in
mehreren Aufsätzen stattfinden".

Antrag Nro. 19.
die ZZ. 2 und 3 des Entwurfs werden in einen
Z. 2 in folgender Fassung zusammengezogen:

„Werden Hsuercontracte auf länger als drei Jahre
abgeschlossen oder ist keine bestimmte Heuerperiode
verabredet, so wird ohne Rücksicht darauf, ob im
letzteren Falle eine Kündigungsfrist bestimmt worden
ist oder nicht, der Stempel nach dem Betrage der
dreijährigen Heuerprästation verwendet".

Antrag Nro. 21.
den Art. 8 mit den beschlossenen Abänderungen anzu-
nehmen.

Der Antrag Nro. 20, welcher von einer Minorität des
Ausschusses nur für den Fall der Ablehnung  des Antrags
Nro. 32 dahin gestellt worden war, daß in allen Fällen der
Stempel nur nach dem Betrage der Heuerprästation für ein
Jahr berechnet werden solle, ist durch die Annahme dieses
Antrages wegfällig geworden.

Bei der Eröffnung der Discussion über die einzelnen
Anträge meldet sich Niemand zum Worte. Nach Schluß der
Berathung wird ein Antrag des Abg. Schomann  auf
Wiedereröffnung der Berathung abgelehnt.
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Die Anträge Nr . 18 , 19 und 21 werden hierauf ange-
iwinmmen.

Es wird hierauf wieder die Berathung bei dem Art . 16

des Entwurfs fortgesetzt und dieser Artikel gemäß dem Ausschuß-

antrage Nr . 34 unverändert angenommen.
Zu Art . 17 gehen die Ausschußanträgc dahin:

Antrag Nro . 35.

dem Z. 2 des Art . 17 werde als zweiter Satz nach¬

gefügt :
»Das gilt namentlich auch von den Protokollen

über meistbietende Verheuerungen bezw . mindestsor-

dernde Ausverdingungen , welche ohne Milwirkung

einer Behörde abgehalten worden sind . "

Antrag Nro . 36.

der Art . 17 werde mit diesem Zusatz angenommen.

Dieselben werden ohne Debatte angenommen.

Zu Art . 18 beantragt der Ausschuß im:

Antrag Nro . 37.

im Art . 18 werde der erste Satz des ß . 1 und der

K. 2 gestrichen.
Antrag Nro . 38.

der zweite Satz des Art . 18 Z. 1 werde angenommen,

jedoch werde am Schlüsse desselben statt der Worte

»werden vom Staatsministerium erlassen " gesetzt : »sind

unter möglichster Rücksichtnahme auf die Erleichterung
des Verkehrs vom Staatsministerium zu erlassen . "

Abg . Schulze : Er habe erst , nachdem er bereits ums

Wort gebeten gehabt , in Erfahrung gebracht , daß ein Antrag

vom Abg . Hullmann eingebracht werden würde , der den¬

selben Gegenstand betreffe , den er hier besprechen wolle ; dieser

Antrag werde vielleicht erst zu dem Art . 26 gestellt werden;

er habe gemeint , daß dieser Punkt schon hier beim Art . 18

zu erörtern sei. Im Ausschußbericht sei ein Zusatz zum Art.

26 vorgeschlagen , der die Befreiung der Contobücher von der

Stempelabgabe bezwecke. Derselbe gehe dahin , daß die Con¬

tobücher der Banguicrs , so weit die darin bedungene Kündi¬

gungsfrist einen Monat nicht überschreite , frei sein sollten.

Die Sache sei im Ausschüsse vielfach besprochen worden und

habe man gefunden , daß die Bestimmungen des Entwurfs,

wie sie jetzt seien , nicht zu empfehlen seien . Der hier frag¬

liche Geldverkehr sei eine Art Handel , bei dem es nicht ange¬

messen sei, von jedem einzelnen Darleiher den vollen Stempel

zu nehmen . Der Ausschuß habe gefunden , daß der Stempel

bei Bankgeschäften überhaupt sehr lästig , bei Darlehen auf kurze

Zeit aber unerträglich lästig sein würde , wenn dieselben nicht

in der Form eines wirklichen Schuldscheins contrahirt wurden.

Es werde sogar oft nutzlos sein , ein Capital auf kurze Zeit

in die Bank einzulegen , weil die davon zu zahlende Stempel¬

steuer den davon zu erzielenden geringen Gewinn zum größten
Theile aufzehren würde . Sodann aber sei davon die Aus¬

wanderung des Capitals zu befürchten ; man werde es nicht

in unsere Geldinstitute , nicht in die neu zu errichtende Bank

cinlegen , sondern , um der Stempelsteuer zu entgehen , damit

nach auswärts , nach Bremen gehen . Geschehe das nicht , so

werde manches kleinere oder größere Capital , welches , auf

kurze Zeit belegt , wegen der Stempelsteuer keinen Gewinn

bringen könne , unbenutzt und todt liegen . Davon habe dann

Niemand einen Gewinn , weder der Besitzer noch Diejenigen,

welche sonst davon profitiren würden , wenn es in den Bank¬

verkehr komme . In nationalökonomischer Hinsicht sei dies

ein ganz unverkennbarer Nachtheil . Man sei daher darauf

verfallen , die Kontobücher der Banquiers mit cinmonatlicher

Kündigungsfrist ganz von der Stempelabgabe frei zu lassen.

Aber auch dies genüge jetzt nicht mehr . Er habe viel darüber

nachgedacht und sich mit Geschäftsleuten darüber besprochen

und er sei schließlich zu dem Resultate gekommen , daß die

ganze Depositensteuer , wie es auch der Antrag des Abg . Hull¬

mann wolle , fallen müsse . Eine solche Steuer würde auch

die Folge haben , daß ein und dasselbe Capital in einem Jahre

wiederholt besteuert würde . Zunächst sei der Stempel zu ent¬

richten , - wenn es eingelegt werde , komme dann ein Anderer

und leihe dieses Capital , so sei wieder der Stempel zu be¬

zahlen . So könne dasselbe 2 , 3 , 4 mal und mehr besteuert

werden , jenachdem es aus 6 , 4 oder 3 Monate eingelegt
werde.

Er habe daher seine Ansicht hier dahin aussprcchen wollen,

daß der Depositenstempel ganz ausgeschlossen werden müsse.

Wo der Abg . Hullmann seinen bezüglichen Antrag stellen

werde , wisse er nicht ; gewiß aber sei demselben allseitige Bei¬

stimmung zu wünschen.

Abg . Hullmann : Er stimme den Ausführungen des

Vorredners bei ; auch er sei überzeugt , daß der Ausschuß in

der Befreiung der Banken bezüglich des Depositengeschäfts

nicht weit genug gegangen sei. Aber für den in dieser Be¬

ziehung zu stellenden Antrag sei der vorliegende Artikel nicht

die geeignete Stelle ; er gehöre zu dem Art . 26 . Hier , wo

es sich nur um die Befugnisse der Regierung bei Erhebung

der Steuer handle , sei nicht der richtige Ort , Befreiungen von

der Steuer auszusprechen.

Regierungscommissar Jansen t Die Staatsregierung sei

mit dem Ausschüsse darin durchaus einverstanden , daßdieStem-

pelgcsetzgebung im Auge behalten müsse , den Geschäftsverkehr

der Banken so wenig wie möglich zu belästigen . Aus dieser

Rücksicht habe sie auch vorgeschlagen , cs der Staatsregierung

zu überlassen , daß sie sich mit den Banken über eine Averstonal¬

summe aus einander setze. So sei es in England , wo auf

diese Weise bei einem blühenden Bankwesen der Vortheil des

Staates gewahrt werde . Es liehen sich allerdings Einwen¬

dungen auch gegen diesen Modus machen , da bei einer solchen

Einrichtung den Banken im Verkehr mit ihren Kunden , denen

sie so wie so den vollen Stempel berechnen würden , ein Vor¬

theil zugewandt werde , der nicht beabsichtigt sei. Wolle man

einen andern Weg einschlagen , so möge man Vorschläge machen.

Er glaube nicht , daß die Staatsregierung Bedenken tragen
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werde, in dieser Richtung allenfalls noch weiter zu gehen, als
die Vorlage thue.

Die Anträge Nro. 37 und 38 werden hierauf ange¬
nommen.

Zu Art. 19 werden die Ausschußanträge Nro, 39 und
40, welche dahin gehen:

Antrag Nro. 39.
demZ. 1 werde als dritter Absatz nachgefügt:

»Diese Bestimmungen gelten auch von allen in dem
Auslande ausgestellten Versicherungs- und Prolon¬
gationsscheinen, soferne dieselben nach Art. 6 stem¬
pelpflichtig sind,"

Antrag Nro. 40.
den Artikel mit diesem Zusatz anzunehmcn,

zu Art, 20 die Anträge
Nro. 41.,

der H. 2 des Art. 20 werde so gefaßt:
„Bei Wiederholungen kann im ersten Rückfall bis
auf das Doppelte und in jedem ferneren Rückfall
bis auf das Vierfache der in Z. 1 bestimmten Geld¬
strafe erkannt werden,"

den Art. 20 mit der beschlossenen Abänderung anzu¬
nehmen.

zu Art. 21 die Anträge
Nro. 43.

demß. 1 werde nach»besitzt" am Schluß des Buch¬
stabend. als besonderer Satz nachgefügt:

„Bei den ohne Mitwirkung einer Behörde abgehal¬
tenen meistbietenden Verheuerungen oder mindestfor-
dernden Ausverdingungen trifft die Strafe des Aus¬
stellers nicht den Hcuermann oder Annehmer,"

Nro. 44.
der ß. 4 werde gestrichen,

Nro. 45.
den Art. 21 mit den beschlossenen Abänderungen an¬
zunehmen,

zu Art. 22 der auf unveränderte Annahme gerichtete Antrag
Nro. 46, zu Art. 23 die Anträge

Nro. 47.
dem Art. 23 werde als zweiter Satz nachgefügt:

„Das Verfahren richtet sich nach den in der Straf-
proccßordnung für die Polizeigerichte erlassenen
Vorschriften,"

den Art. 23 mit dem beschlossenen Zusatz anzunehmen,
zu Art. 24 und 25 Z. 1 der auf unveränderte Annahme ge¬
richtete Antrag Nro. 49, zu Art. 25 ß. 2 der Antrag Nro.
50, welcher auf Streichung desZ. 2 dieses Artikels gerichtet ist,
sämmtlich ohne Debatte angenommen.

Zu Art. 26 beantragt der Ausschuß im Anträge Nro.
51 Annahme der Ziffern1, 3, 4, 6, 7 und 8. Dieser An¬
trag wird angenommen. Zu Art. 26 Ziffer2 geht der Aus¬
schußantrag Nro. 52 dahin:

die Worte „staatlich geregelten Wasserbaugenossen¬
schaften oder" zwischen„oder" und „der milden Stif¬
tungen" sowie die Worte »von Schuldverschreibungen
und" zwischen„mit Ausnahme" und „von Urkunden"
werden gestrichen und mit dieser Streichung die Ziffer
2 angenommen.

Abg. Pancratz : Nach dem Ausschußantrage sollten die
staatlich geregelten Wasserbaugenossenschaften, weil sie schon
nach Art. 153 der Deichordnung Stempelfrciheit besäßen,
hier gestrichen und dagegen im Art-27 wieder angeführt wer¬
den. Es sei ihm nicht klar geworden, was dabei die Absicht
deS Ausschusses sei. Es scheine, als ob solche Wasserbauge¬
nossenschaften weiter keine Stempelfreiheit genießen sollten,
als sie bereits nach der Deichordnung besäßen. Er sei aber
der Ansicht, daß die gleiche Stempelfrciheit gerade so gut den
Wasserbaugenossenschaften, die sich auf der Geest bildeten, zu
gewähren sei, wie denen in der Marsch. Es seien das ja
ganz ähnliche zur Beförderung der Bodenkultur gebildete
Genossenschaften. Cs könne kein Zweifel sein, daß dieselben
rücksichtlich der Stempelsteuer ebenso zu begünstigen seien wie
die Siel- und Deichachten, wie ihnen denn auch in der Wasser¬
ordnung Sportelnfreiheit und andere Vergünstigungen eben¬
mäßig zugestanden seien.

Vielleicht sei aber der Ausschuß der Ansicht gewesen, daß
diese Stempelsreiheit nicht hier, sondern in der Wasserordnung
ausgesprochen werden solle, wie sie für die andern Wasserbau-
genosscnschaften in der Deichordnung ausgesprochen sei. Dann
halte er cs aber doch für besser, daß man die Bestimmung
hier stehen lasse; es müsse aber, weil es sonst zweifelhaft er¬
scheinen könne, ob die auf der Geest befindlichen Wasserbauge¬
nossenschaften mit gemeint seien, deutlich ausgedrückt werden,
daß auch diese hierin eingeschlossen seien. Daß die Wasser¬
ordnung noch nicht schlüssig zu Stande gekommen sei, könne
kein Grund sein, eine solche Bestimmung hier zu unterlassen.

Abg. Ahlhorn: Er habe sich das Wort erbeten, um
zu bemerken, daß unter Ziffer2 auch die Urkunden in Ange¬
legenheiten der Hosverwaltung von der Stempelabgabe befreit
seien. Er wisse nicht, ob man so weit gehende Exeemtionen
zulassen solle bei einer Steuer, durch die Alle, Reich und Arm,
getroffen werden sollten. Der Ausschuß habe nichts darüber
gesagt, ob und wie dieser Pnnct dort zur Sprache gekommen
sei. Eine solche Steuer, wie diese, müßten seiner Meinung
nach Alle tragen.

Abg. Selkmaim II : Nach dem Entwürfe Art. 26 Z.2
sollten alle Urkunden in Angelegenheiten der Kirchen, milden
Stiftungen rc. stempelfrei sein, sofern sie nicht Schuldver¬
schreibungen oder Kaufverträge über Grundeigenthum ent¬
hielten. Der Ausschuß wolle nun im Anträge 52 die Schuld-
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Verschreibungen wegstreichen. Das gehe aber zu weit. Er sei
damit einverstanden, daß die Schuldverschreibungen in dem
Falle stempelfrei sein müßten, wenn die Kirchen re. die An¬
leiher seien. Wenn sie aber umgekehrt die Darleiher seien,
so sei kein Grund vorhanden, die Schuldverschreibungen von
der Stempelpflicht auszunehmeu. Man könnte sagen, dies sei
auch nicht der Fall, weil der Zusatz gemacht sei, „soweit
nicht ein Dritter zur Zahlung der Kosten verbunden ist."
Allein diese Bestimmung habe man auch bisher gehabt, sie sei
aber, wenn auch mißbräuchlich, stets umgangen worden. Wo
ein Dritter zur Zahlung der Kosten verpflichtet gewesen, da
habe einfach die Stiftung rc. die Kosten auf fich übernommen
und so sei der Staat um seine Steuer geprellt gewesen.
Der Entwurf habe solche Umgehungen unmöglich machen
wollen. Er glaube daher, baß die Schuldverschreibungen nur
insofern von der Stempelabgabe zu befreien seien, als die im
Entwurf genannten Korporationen Anleiher seien; daß sie
aber im Uebrigen stempelpflichtig bleiben müßten, um auf
diese Weise die bisherigen Mißbräuche abzustellen.

Abg. Hullmann: Er wolle, soweit möglich, die von den
Vorrednern geäußerten Bedenken zu beantworten suchen.
Was zunächst die vom Abg. Pancratz  geäußerten Zweifel
betreffe, so seien die Wasserbaugenossenschaften in diesem Ar-
kel gestrichen worden, um ihnen im folgenden Artikel ihr
weitergehendes Privilegium der Deichordnung zu erhal¬
ten. Man hätte allerdings daneben im Interesse der auf
Grund der Wasferordnung neu zu gründenden Wasserbauge¬
nossenschaften die Bestimmung unterZ. 2 des Entwurfs stehen
lassen können; man habe cs aber nicht gethan, weil man der
Ansicht gewesen, daß sie eben so zu behandeln sein würden,
wie die unter die Deichordnung fallenden Genossenschaften.
Es sei kein besonderer Antrag gestellt worden, obwohl den
Herren vom Wasserausschuß anheimgegeben worden sei, einen
Ergänzungsantrag zu stellen, wodurch der Zweifel am besten
gelöst worden wäre.

Was sodann die Bedenken des Abg. Ahlhorn  betreffe,
so könne erberen principielle Berechtigung nicht ganz bestreiten;
aber man könne von einer Ausschließung der Hofverwaltung
Löschen, weil deren Privilegium thatsächlich von keinem großen
Belang sein werde. Es sei von zwei Seiten beschränkt, ein¬
mal dadurch, daß cs nur Urkunden betreffe, welche von den
Organen dieser Verwaltung selbst ausgenommen worden seien,
sodann dadurch, daß die Stempelfreiheit ausgeschlossen sei,
wenn die Urkunden Kauf und Verkauf von Grundeigenthum
zum Gegenstände hätten. Wenn der Entwurf ferner auch
alle Schuldverschreibungen von der Stempelfrciheitausschlicße,
so sei das hier nicht von Bedeutung, weil die Hofverwaltung
nicht oft in die Lage kommen werde, Schulden zu contrahiren.

Mit den Ausführungen des Abg. Selkmann  II . müsse
er sich einverstanden erklären. Dieser Punkt sei im Ausschüsse
nicht zur Erörterung gekommen. Er beantrage daher fol¬
gende Fassung:

„mit Ausnahme der Urkunden über die von diesen
Befreiten aufgcnommenen Darlehne und über Kauf
und Verkauf von Grundeigenthum."

Der Antrag wird hinreichend unterstützt.
Abg. Selkmann II.: Er befürchte, daß durch den so

eben gestellten Antrag nicht das erreicht werde, was man er¬
reichen wolle. Die Schuldverschreibungensollten stempel¬
pflichtig sein, wenn die fraglichen Corporationen Darlehne
gäben.  Er glaube, daß man dies am besten dadurch erreiche,
wenn man sage: „über Dritten gegebene Darlehne." Er stelle
daher den Antrag:

im Art. 26 Z. 2 werde hinter„Schuldverschreibungen"
eingeschaltet„über Dritten gegebene Darlehne."

Dann müsse er aber den Präsidenten bitten, den Antrag
52 bei der Abstimmung zu theilen, da man wol für den ersten Theil
desselben stimmen könne, ohne zugleich den zweiten Theil zu wollen.-

Der Abg. Hullmann  zieht seinen Antrag zurück, der
Antrag des Abg. Selkmann  II . wird genügend unterstützt.

Abg Rüder: Er wolle die Bitte, den Antrag 52 bei
der Abstimmung zu theilen, unterstützen, aber aus dem Grunde,
damit dann der erste Theil des Antrages nicht angenommen
werde. Die Voraussetzung des Abg. Hullmann,  daß ein
Antrag vom Wasserausschusse kommen werde, treffe nicht zu.
Ihm sei nicht bekannt, daß ein solcher Antrag in Anregung
gekommen. Jetzt sei es mit einem solchen Anträge zur Wasser¬
ordnung zu spät, da solche Anträge zur zweiten Lesung der¬
selben bis heute Mittag 12 Uhr zu stellen gewesen seien, diese
Frist aber jetzt schon verstrichen sei. Die Voraussetzungen des
Abg. Hullmann  seien also wegfällig und dürfe man daher
die fraglichen Worte jetzt nicht mehr streichen.

Abg. Hullmann: Er wolle wiederholen, daß er mehreren
Herren vom Wasserausschusse die Sachlage mitgetheilt habe,
aber nicht in der Erwartung, daß sie zur Wasserordnung
einen Antrag einbringen sollten, sondern vielmehr hier zu dem
Art. 26 oder 27 dieses Entwurfs. Wenn die Herren vom
Wasserausschuß der Meinung seien, daß ihnen durch die Be¬
stimmung derZ. 2, die ihnen aber nicht Stempelfreiheit ge¬
währe, wo es sich um Ankauf und Verkauf von Grund und
Boden handle, genug geschehen sei, dann habe er und auch
wol der Ausschuß nichts dagegen zu erinnern. Wenn sie ober
glaubten, ein weiter gehendes Privilegium in Anspruch nehmen
zu müssen, dann sei es auch noch zur zweiten Lesung mit
einem dahin gehenden Anträge früh genug. Dann müsse man
aber auch hier die Wasserbaugenossenschaftennach dem Anträge
des Ausschusses streichen.

Abg. Russell: Er sei als Mitglied des Ausschusses für
die Wasscrordnungen nicht darauf aufmerksam gemacht worden,
hier einen Antrag zu stellen. Es sei ihm wegen der gestern
Abend erst spät beendigten Konferenzen nicht möglich gewesen,
den Bericht über den vorliegenden Entwurf vollständig zu stu-
diren. Es werde aber genügen, den Antrag bei der zweite».
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Lesung zu bringen und sei es unbedenklich, die Wasserbauge-
nossenschasten hier zu streichen.

Präsident : Er werde dem ausgesprochenen Wunsche
gemäß den Antrag 52, wie es auch zweckmäßig sei, in zwei
Theilen und zunächst den ersten Theil, bis zu »milden Stif¬
tungen" zu streichen, zur Abstimmung bringen. Dann werde
er über den Antrag Selkmann  abstimmen lassen und wenn
dieser angenommen werde, den zweiten Theil des Ausschußan¬
trages als abgclehnt ansehen.

Der erste Theil des Ausschußantrages, bis »milden Stif¬
tungen" zu streichen, wird angenommen; desgleichen wird der
Antrag des Abg. Selkmann  II . und darnach die Ziffer2
des Art. 26 mit den soeben beschlossenen Abänderungen ange¬
nommen.

Zu den Ziffern5 und 9 des Art. 26 werden die Aus¬
schußanträge:

Nro. 53.
die Ziffer5 in folgender Fassung anzunehmen:

»Verträge mit Dienstboten, Lehrlingen und Gehül-
sen der Gewerbetreibendenund Schiffsmannschaften
über deren Dienstverhältniß."

Nro. 54.
die Ziffer9 unter Ginschiebung der Worte„oder deren
beglaubigter Abschrift" nach»Schuldverschreibung selbst"
anzunehmen;

außerdem die Anträge:
Nro. 55.

dem Art. 26 werde nachgefügt:
»Die Urkunden über die Errichtung von Aktienge¬
sellschaften und die Jnterimsscheine solcher in der Bil¬
dung begriffenen Gesellschaft."

Nro. 56.
dem Art. 26 werde als Ziffer 11 nachgefügt:

„Gerichtliche Vergleiche, wenn dieselben erst durch Mit¬
wirkung des Gerichts zu Stande kommen".

Nro. 57.
dem Art 26 werde als Ziffer 12 nachgefügt:

»Alle nach Art. 15 im Falle der Production mit
Stempel zu belegenden Urkunden, wenn die Pro¬
duction zu einer Vormundschafts- oder Curatelacte
erfolgt",

ohne Debatte angenommen.
Im Anträge Nro. 58 beantragt der Ausschuß:

dem Art. 26 werde als Ziffer 13 nachgefügt:
»Contobücher der Banquiers, soweit die darin be¬
dungene Kündigungsfrist einen Monat nicht über¬
schreitet".

Abg. Hullnmtm: Von diesem Privilegium sei schon
vorher die Rede gewesen und dabei bemerkt worden, daß die
Banken bezüglich der bei ihnen gemachten Depositen ein noch
weitergehendes Privilegium, nämlich vollständige Stcmpelfrei-
heit haben müßten. Die Gründe für die gänzliche Befreiung

der Banken von der Stempelsteuer lägen darin, daß die Ban¬
ken lediglich Vermitler der Unterbringung des bei ihnen eingeleg¬
ten Geldes seien. Außerdem werde auch bei einer solchen Befreiung
die Stempelsteuer, welche bei directer Unterbringung des Gel¬
des an Private sogleich an den Staat zu zahlen sei, demselben nicht
verloren gehen, weil die Banken die deponirten Gelder, um
selbst existircn zu können und Nutzen zu machen, wieder als
Darlehen verausgabten und davon weiter ein Stempel zu ent¬
richten sei. Die Natur der Banken als GeldvermittlungSge-
schäfte trete auch im Geschäftsleben hervor. Schon der eine
Umstand spreche dafür, daß der Privatmann einen solchen
Darlehnsvertrag mit der Bank mit einem anderen Ausdrucke
bezeichne, indem er ihn technisch„Deposttengeschäst" nenne, ob¬
wohl eS ein gewöhnliches Darlehn sei. Diese Stellung der
Bank würde sich auch, wenn der Stempel eingeführt würde,
dadurch äußern, daß die Bank dem Gläubiger  den Stem¬
pel kürzen würde, während doch sonst immer der Schuldner
den Stempel zu zahlen habe. Der Zinsertrag also, den der
Gläubiger bei anderweiter Unterbringung seines Geldes voll
und unverkürzt erhalte, werde bei der Unterbringung bei der
Bank um den Betrag des Stempels verkürzt werden. Das
würde aber die weitere wirthschaftliche Folge nach sich ziehen,
daß man sein Geld nicht bei dieser Bank, wo eine solche Kür¬
zung in Aussicht stehe, sondern entweder direct bei Privaten
oder bei auswärtigen besser situirten Banken untcrzubringen
suchen werde. Daher sei es gerechtfertigt, daß das Depositen¬
geschäft der Banken gänzlich frei von der Stempelabgabe bleibe,
sowohl bei der Einzahlung der Depositen und den darüber
ausgestellten Empfangsscheinen, als bei der Rückzahlung dersel¬
ben und den darüber ertheilten Quittungen. Die Stempel-
Pflicht bleibe aber bei denjenigen Capitalien bestehen, die die
Bank selbst wieder ausleihe. Er stelle daher folgenden Antrag:

dem Art. 26 werde als Ziffer 13 nachgesügt:
»Die von einem Bankgeschäfte über die bei demsel¬
ben gemachten Depositen ausgestellten Empfangs¬
bescheinigungen und die Quittungen über deren
Rückzahlung,

Das Staatsministerium wird durch öffentliche
Bekanntmachung bestimmen, welche Geschäfte als
Bankgeschäfte im Sinne dieses Gesetzes anzusehen
sind."

Dieser Antrag erwähne die Depositcn-Geschäfte nicht in
einer bestimmten Form, wie der der Contobücher, sondern
spreche nur allgemein von Empfangsbescheinigungenund Quit¬
tungen, weil es nicht angemessen sei, sie zu einer bestimmten
Form zu zwingen.

Der Schlußsatz, daß das Staatsministerium zu bestimmen
haben solle, welche Geschäfte als Bankgeschäfte in diesem Sinne
angesehen werden sollten, rechtfertige sich dadurch, daß das
Privilegium nicht davon abhängen könne, daß Jemand sich
als Banquier eintragen lasse, um dadurch zu erreichen, daß
er Gelder, die er selbst behalten wolle, als Bankdepositen
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stempelfrei von seinen Gläubigern erhalte. Das Staatsmi-
nisterimn werde die fragliche Bestimmung nur zu treffen ha¬
ben nach den wirklich vorhandenen Verhältnissen, nicht nach
persönlichen Motiven, wonach dem Einem Vertrauen gebühre,
dem Andern nicht. Sie werde nur solche Geschäfte als Bank¬
geschäfte characterisiren, die auch wirklich in solcher Weise Mit¬
telspersonen seien zwischen dem Publikum, welches Geld zu
leihen und Geld unterzubringen suche.

Der Antrag wird genügend unterstützt.
Abg. Schulze: Er sei nicht für die letzte Zusatzbestim-

mung, weil dabei zu leicht Willkühr stattfinden und dem Ei¬
nen versagt werden könne, was dem Andern erlaubt werde.
Er sei vielmehr dafür, daß ein Geschäft, welches ins Handels¬
register als Bankgeschäft eingetragen sei, auch hier für ein sol¬
ches zu gelten habe. Es sei nicht zu befürchten, daß jeder
Beliebige sich als Banquier ausgeben und in das Handels¬
register eintragen lassen werde. Das reine Belieben der Staats¬
behörde, welches nach dem Anträge möglich sei, müsse ausge¬
schlossen werden.

Abg. Strackerjan III.: Der letzte Satz des Antrages
klinge allerdings etwas unangenehm; er sei es aber auch nur
dem Klange nach, nicht in Wirklichkeit. Alle und jede Will¬
kühr sei einmal nicht für immer zu vermeiden. Es seien ja
Ministerien möglich, die nach Gunst und Gaben entschieden;
aber man müsse auf ihre Verantwortlichkeit bauen und hier eben
soviel Vertrauen haben, wie in vielen anderen Dingen. —
Der Vorschlag des Abg. Schulze  sei nicht zweckmäßig. Es
komme überhaupt nicht ins Handelsregister, womit Jemand
handeln wolle, ob mit Eisen, Holz oder Geldpapier; das bleibe
unentschieden; es komme nur die Firma hinein. Es würde
eine Anomalie sein, wenn man den Banquier hcrauszöge und
vorschriebe, er müsse sich als solcher eintragen lassen. Er glaube
auch, wie der Abg. Hullmann,  daß sich alsdann jeder Kauf¬
mann zugleich als Banquier eintragen lassen würde, um sich
die Vortheile eines BanquierS aus diesem Gesetze zu verschaf¬
fen und alle Gelder, welche er anleihe, stempelfrei zu erhalten.
Das würde den ganzen Begriff des Banquiergeschäfts ver¬
wirren und nach mehreren Seiten hin zu Verwickelungen
führen.

Das Staatsministerium werde, wenn man den Antrag
so annehme, die Anträge der Banquiers erwarten, nöthigen-
falls Erkundigungen einziehen und nach ihren Büchern prüfen,
ob ihr Geschäft als Bankgeschäft im Sinne dieses Gesetzes
anzusehen sei.

Abg. Schrimper: Er sei mit dem Vorredner darin
einverstanden, daß der Vorschlag des Abg. Schulze  nicht
durchführbar sei, weil im Handelsregister nicht bemerkt werde,
welches Geschäft der Einzelne betreiben wolle. Ebenso un¬
praktisch aber sei der Vorschlag des Abg. Hullmann.  Wenn
die Banquiers vorher ihre Bücher vorlegen und einer Prüfung
unterziehen lassen sollten, so würden das nur wenige thun und
oft auch nicht können. Das sei unangenehm nicht blos für
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den Banquier selbst, sondern auch für seine Kundschaft. Frei¬
lich könne er keinen andern Vorschlag machen; er hoffe aber,
daß der Ausschuß bei der zweiten Lesung einen anderen Aus¬
weg finden werde.

Avg. Schulze: Es sei allerdings richtig, daß es nicht
nöthig sei, daß ins Handelsregister eingetragen werde, was
für ein Geschäft Jemand betreiben wolle. Er habe nur ge¬
meint, daß Derjenige, der diese Freiheit haben wolle, sich als
Banquier müsse eintragen lassen.

Abg. Hullmann: Er glaube, daß man die Bestimmung
doch so treffen müsse, wie er sic Worgeschlagen habe. Die Be¬
denken dagegen, das Privilegium von der Eintragung in das
Handelsregister abhängig zu machen, seien von dem Abg.
Strackerjan  III . bereits vollständig dargelegt. Einer Vor¬
legung der Geschäftsbücher und Darlegung aller Geschäftsver-
verhältnisse, wogegen der Abg. Schrimper  gerechte Bedenken
geäußert habe, bedürfe es übrigens gar nicht zu dem Zwecke,
um das Ministerium in den Stand zu setzen, die fragliche
Bestimmung zu treffen.

Wenn ein Geschäft da sei, welches das Privilegium mit
Recht für sich in Anspruch nehmen zu können meine, so müsse
cs doch eine solche Stellung im Publikum haben, daß es,
wenn auch nicht beim Ministerium, so doch bei den unteren
Behörden auch ohne Einsicht der Bücher unzweifelhaft vor¬
liege, das Geschäft sei ein Bankgeschäft. — Wenn der Abg.
Schrimper hoffe,  der Ausschuß werde bei weiterer Ueber-
legung einen anderen Ausweg finden, so sei ihm doch zweifel¬
haft, ob dies dem Ausschüsse gelingen werde, zumal auch der
Abg. Schrimper  selbst, obwohl er dem fraglichen Geldver¬
kehr wol von Allen am nächsten stehe, einen solchen nicht an-
zugcben vermocht habe. Der Schlußsatz bezwecke ja nicht, daß
die Stempclsreiheit vom Ministerium solle verliehen  werden
.können; sondern dasselbe solle lediglich zu entscheiden haben,
ob ein einzelnes Geschäft als Banquiergcschäft anzusehen sei.

Unsere Verwaltungsgerichtsbarkeit habe auch über viel
wichtigere Sachen zu entscheiden, als um welche es sich hier
handle.

Abg. Schulze: Er werde für den ersten Theil des
Antrages stimmen können, nicht aber für den zweiten. So werde
es Andern wol auch gehen. Vielleicht sei daher der Antrag
bei der Abstimmung in zwei Theile zu trennen.

Präsident: Er könne darauf nicht cingehen, da nur
von einer Person Widerspruch erhoben werde und kein Antrag
darauf gestellt sei.

Der Antrag des Abg. Hullmann  wird hierauf ange¬
nommen; damit ist der Ausschußantrag Nro. 58 abgelehnt.

Zum Art. 27 beantragt der Ausschuß:
Antrag Nro. 59.

im Art. 27 werde vor „der Bielbriefe" eingeschaltet:
„der in Angelegenheiten der staatlich geregelten Was-
serbaugenossenschaften aufzunehmenden Urkunden
(Art. 153 der Deichordnung vom 8. Juni 1855).

26
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Antrag Nro. 60.
im Art. 27 werde nach den Worten „des Münzge¬
setzes vom 15. Juni 1857" eingeschaltet:

„der bei Verkoppelungen und den damit. verbunde¬
nen Gemeinheits- oder Markentheilungen(Art. 73
Z. 1 deS Verkoppelungsgesehes), ferner werde nach
dem daraus folgenden Worte „sowie" das Wort
„der" eingeschaltet.

Antrag Nro. 61.
im Art. 27 werde vor „Ebenso werden die bestehen¬
den" eingeschaltet:

„Der Kniphäuser Brandkasse werden in Bezug auf
Stempelfrciheit dieselben Rechte verliehen, welche
die Jeversche Feuerversicherungsgesellschaftbesitzt."

Abg. Niebonr: Er vermisse unter der Aufzählung der
Gesellschaften, welche Stempelfreiheit genießen, die Oldenbur-
gische und Jeversche Prediger-Wittwencasfe, Es sei nicht zwei¬
felhaft, daß dies eine bloße Auslassung sei. Vielleicht seien
sie hier nicht aufgesührt, weil im Art. 26 „die Kirchen" ge¬
nannt seien und sie mit darunter zu verstehen seien.

Abg. Hullmann: Das Letztere sei gewiß nicht der Fall.
Die Auslassung sei im Ausschüsse nicht bemerkt worden. Es
handle sich hier im Art. 27 nur um bestehende Privilegien
und sei er nicht darüber unterrichtet, ob auch diese Cassen ein
solches Privilegium genössen.

Regierungscommissar Jansen : Ob auch den Prediger-
Wittwencassen jetzt Stempelfreiheit zustehe, wisse er augenblick¬
lich nicht; er bezweifle es jedoch nicht, da es den allgemeinen
Principien, auf denen die Stempclbefreiungen beruhten, ent¬
sprechen würde.

Abg. Niebonr: Dann wolle er dem Berichterstatter an¬
heimgeben, die gesetzlichen Bestimmungen dieserhalb nachzusehen
und bei der zweiten Lesung eine entsprechende Nachfuge zu
machen.

Regierungscommissar JansM : In der Gesetzgebung sei
eine derartige Bestimmung seines Wissens nicht vorhanden.
Er bezweifle aber nicht, daß das Privilegium in den Statu¬
ten verliehen sein werde.

Abg. Ahlhorn: Er glaube, daß diese Predigerwittwen-
cassen ganz so zu behandeln seien, wie die anderen Wittwen-
cassen. Der Ausschuß müsse bei der zweiten Lesung einen An¬
trag darauf stellen.

Abg. Niebonr: Der Secretair des Oberkirchenraths
werde die erforderliche Auskunft geben können. Der habe die
betreffenden Gesetze. Das gedruckte Statut werde das Privi¬
legium enthalten. , .

Die Ausschußanrräge Nro. 59, 60 und.61 werden hier¬
auf angenommen und sodann der ganze Artikel 27 mit den
hierdurch beschlossenen Aenderungen.

Desgleichen werden die Artikel 28 und 29, -zu denen
vom Ausschüsse Anträge nicht gestellt worden sind, ange¬
nommen.

Es wird hierauf auf den Art. 6 zurückgegangen, welcher
am Schluffe des Ausschußberichts begutachtet ist. Die Min¬
derheit des Ausschusses beantragt (Antrag Nro. 62) : den
Art. 6 zu streichen; die Mehrheit empfiehlt im Anträge Nr. 68,
denselben anzunehmen.

Regierungscommissar Jansen : Auch hier beantrage die
Minderheit wieder, den Art. 6, der sich auf den Verflcherungs-
stempel beziehe, adzulehnen. Er müsse dringend rathen, der
Mehrheit des Ausschusses zû folgen. Schon durch die An¬
nahme des Minderheitsantrages rücksichtlich der Heuercontracte
seien die finanziellen Resultate dieser Steuer ernstlich gefährdet.
Wenn man auch hier wieder der Minderheit folge, so werde
dem Gesetze der finanzielle Boden entzogen; es sei dann nicht
mehr der finanzielle Ertrag zu erreichen, der nach dem Vor¬
anschläge erreicht werden müsse.

Abg. Ramien: Er wolle den Minderheitsantrag ver¬
teidigen. Er gebe zu, daß durch die Annahme dieses An¬
trages ein Ausfall in den Einnahmen aus dieser Steuer ent¬
stehen werde. Aber, wenn auch der Hauptzweck dieses Gesetzes
auf eine erhöhte Einnahme aus der Stempelabgabe gerichtet
sei, so müsse man doch darauf sehen, daß die Mittel zu die¬
sem Zwecke nicht zu ungerecht seien. Er frage aber, ob es
gerecht sei, daß Versicherungen von 200 und 300 Thlr. den¬
selben Steinpel zahlen sollen, wie Versicherungen von 1000Thlr.?
Dadurch würden die kleineren Versicherungen schwer betroffen
werden. Die Prämienbedingungen seien bei den Kalamitäten
der letzten Jahre so schon sehr hart geworden. Viele hätten
sich von den Versicherungen zurückgezogen; belege man diese
nun auch noch mit einer Stempelabgabe, so wurden sich noch
mehr zurückziehen und das sei im allgemeinen Interesse sehr
zu bedauern. — Wenn aber der Minderheitsantragabgelehnt
werden sollte, dann wolle er empfehlen, im Art. 6 die Worte:
„auch" und „unter" zu streichen und für „auch" zu setzen
„nur". Dann ständen wir auf dem Standpunkte von Preußen,
wo auch nur von Prämien von 50 Thlr. an ein Stempel
bezahlt werde.

Er stelle daher den eventuellen Antrag:
in dem zweiten Satze des Art. 6 werden die Worte
„auch» und „unter" gestrichen und für „auch" „nur",
für „unter", hinter„50 Thlr.", „und mehr" gesetzt.

RegierungscommissarJansen : Der eventuelle Antrag
des Abg. Ramien  würde, wenn er angenommen würde,
ziemlich gleichbedeutend sein mit einer gänzlichen Ablehnung
des Art. 6. Prämien über 50 Thlr. würden in unserm
Lande nur sehr wenig bezahlt. Der Druck des von der
Staatsregierung vorgeschlagenen Verstcherungsstempels sei
nicht so groß. Die 3 gs., die schon viele 100 Thlr. deckten,
könnten nicht so drückend empfunden werden; dazu sei die
Summe zu gering. Der Staatsregierung werde.aber aus
der Vielheit der Fälle eine bedeutende Einnahme verbürgt-
Die Ertragsberechnung rücksichtlich der ganzen Steuer stütze
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sich wesentlich mit auf diese Einnahme aus dem Versicherungs-
stempel.

Der Antrag des Abg. Ramien  wird hinreichend unterstützt.
Abg. Schomann: Man habe es hier mit einem Steuer¬

gesetze zu thun und die Aufgabe eines jeden Steuergesetzes sei
die, viel auf einem Wege aufzubringen, der wenig drücke.
Die Besteuerung der Versicherungsprämie sei ein solcher Weg.
Es würden davon fast alle Leute ergriffen, ohne daß es für
irgend Einen besonders drückend sei. Die 3 gs. merke man
kaum, wenn man eine Prämie von 2 oder3 Thlr. zu be¬
zahlen habe. — Es sei eine gewisse Sentimentalität, wenn
man sage, der kleine Mann müsse dann ebensoviel bezahlen,
wie Derjenige, der für 1000 Thlr. oder mehr versichere.
Theoretisch sei das richtig und wenn es sich um größere
Beträge wie Thaler handle, die den Einzelnen wirklich drückend
werden könnten, so möge die Steuer unterbleiben. So aber
sei es wie mit der Petroleumsteuer im Reichstage. Er könne
dem Mehrheitsantrage unbedenklich zustimmen, weil hierdurch
auf wenig empfindliche Weise dem Staate eine bedeutende
Einnahme verschafft werde.

Abg. Russell: Die Steuer von 3 gs sei gering und
wenig drückend. Er glaube, ihr daher zustimmcn zu müssen.
Wenn sie freilich einen höheren Satz betrüge, dann würde er¬
es für bedenklich halten, der Regierung zuzustimmen. Auch
die Petroleumsteuer, die hier hereingezogen worden, halte er
für ein passendes Steucrobject; aber es seien ganz' andere,
politische, Gründe gewesen, die den Reichstag bewogen hätten,
nicht darauf einzutreten. Däs sei hier nicht weiter zu er¬
örtern.

Der Minderheitsantrag Nro. 62, sowie der Antrag
Ramien  werden abgelehnt, der Mehrheitsantrag Nro. 63
sodann angenommen. . .

Zu dem Art. 6 liegen ferner die Ausschußanträge Nro.
64 und 65 vor, welche dahin gehen:

Nro. 64.
Vor den ersten Satz des Art. 6 werde„Z. 1" gesetzt
und dem Art. 6 als Z. 2 nachgefügt:

„Inländische, auf Gegenseitigkeit beruhende Mobiliar-
Feuerversicherungs-Gesellschaften und Hägelversiche-
rungsgesellschaftenhaben alljährlich bei der mit der
Stempelung beauftragten Behörde ein Verzeichniß
ihrer Theilnehmer cinzureichen, welches mit einem
Stempel zu der sich dadurch ergebenden Summe,
daß auf jeden Theilnehmer 14/2 Sgr. berechnet
werden, abzustempeln ist."

Nro. 65.
Dem Art. 6 werde als H. 3 nachgefügt:

„Bei denjenigen Capital- und Rentenversicherungs-
anstalten, die unvollständige Einlagen zulassen, sind
die Jnterimsscheine nicht zu besteuern".

Abg. Selkmamr II. : Im Antrags 64 habe der Aus¬
schuß vorgeschlagen, auch die inländischen auf Gegenseitigkeit

beruhenden Mobiliar-Feuerversicherungsgesellschaften und Hagel-
Versicherungsgesellschaften mit in den Kreis der Besteuerung
zu ziehen und dafür einen jährlichen Satz von Is,̂ gs- fest¬
zusetzen. So niedrig dieser Satz auch sei, so sei es doch be¬
denklich, dies auch auf die auf Gegenseitigkeit beruhenden
Hagelversicherungsgesellschastcn zur Anwendung zu bringen.
Diese Gesellschaften seien bei uns noch erst im Entstehen be¬
griffen und es sei wichtig, sie weiter zu fördern. Es sei
bekannt, wie schwer es sei, sie zur weiteren Ausbreitung zu
bringen. Man suche sie dadurch möglichst zu fördern, daß
man die Unterstützung für Hagelschläg wesentlich davon ab¬
hängig mache, daß der Betroffene auch wirklich versichert habe.
Es sei daher ein Widerspruch, solche erst im Entstehen be¬
griffene und darum möglichst zu begünstigende Versicherungs-
Gesellschaften besteuern zu wollen. Etwas anderes sei es bei
Mobiliar- Feuerversicherungsgesellschaften, weil dieses schon
ältere Institute sein. Die Hagelversicherungsgesellschaften seien
so äußerst wohlthätige Einrichtungen, daß man alles vermei¬
den müsse, was vom Beitritte abhalten könnte. gs. sei
zwar wenig, aber auch die Prämie sei meistens sehr gering.
Besonders manchen kleinen Mann, der oft nur für 30, 40
Thaler Feldfrüchte zu versichern habe, könne es von der Ver¬
sicherung abhalten, da seine Abgabe dann vielleicht ebenso hoch
sei» würde, wie die ganze Versicherungsprämie. In einem
solchen Falle sei die Abgabe doch noch zu hoch und könne
von der Versicherung abschrecken. Er stelle daher den Antrag:

in dem Anträge des Ausschusses Nro. 64 zum Art. 6
werden die Worte: „und Hagelversicherungsgesellschaf¬
ten" gestrichen.

Abg. Rüdebusch: Er wolle den Antrag des Abg. Selk¬
mann  dringend empfehlen. Er wisse, wie viel Mühe es
koste, den kleinen Besitzer zur Hagelversicherung zu bewegen.
Wenn zu der Prämie noch eine Steuer hinzukäme, so würden
viele ganz zurücktreten.

Abg: Russell: Er müsse auch im Interesse der kleinen
Bevölkerung den Antrag Selkmann  empfehlen. Gerade
jetzt sei das Institut im Begriffe, sich zu entwickeln und fange
an, seine wohlthätigen Folgen zu äußern. Die Versicherungen seien
im Zunehmen begriffen. In der Gemeinde Damme seien im
vorigen Jahre nur 7 Versicherungen vorgekommen; jetzt seien
sie schon aus 300 gestiegen und cs seien vorzugsweise Heuer-
leutc, die dieselben abgeschlossen hätten. Es sei zu empfehlen,
diese Hagelversicherungen andern Versicherungen gegenüber
zu privilegiren. ES sei wichtig, die Leute daran zu gewöhnen,
daß sie versicherten; man habe traurige Erfahrungen gemacht,
wie viel Noth sonst durch Hagelschlag entstehe und wie noth-
wendig es dann sei, die Betroffenen zu unterstützen.

Abg. SchtMMNN: Die Sache sei nicht von so großen
Bedenken. Allerdings müsse man dahin streben, die Hagel¬
versicherungen allgemeiner zu machen und zu fördern. Das
könne aber wirksam nur dadurch geschehen, daß die Leute
die großen Vortheile, die mit solchen Versicherungen verbunden

26 *
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seien, einsehen lernten. Denn, wenn es ihnen klar geworden
sei, wie wichtig eine solche Versicherung für ihr ganzes Wohl
sei, würden sie nicht zurücktreten, wenn ihnen außer der
Prämie noch das Opfer einer Abgabe von l ^ gs- zugemuthet
werde. — Ganz dasselbe, was für die Befreiung der Hagel¬
versicherungen geltend gemacht sei, treffe auch bei andern Ver¬
sicherungen zu. Wenn ein kleiner Mann, der keine Früchte,
sondern andere Gegenstände zu versichern habe, mit 3 gs. be¬
lastet würde, so könne auch wol Derjenige, der sich gegen
Hagelschlag versichere, eine Abgabe von gs- tragen. Es
sei nicht einzuschen, warum Derjenige, der sich gegen einen
Schaden aus Hagelschlag sichern wolle, nicht eben so gut an
der Steuer Theil nehmen solle wie Derjenige, der sich gegen
einen Schaden aus Feuersgefahr schützen wolle. Diejenigen,
die für eine solche Befreiung stimmen wollten, hätten conseguent
mit dem Abg. Ramien für die Befreiung aller Versicherun¬
gen stimmen müssen. Besondere Gründe, für die Hagelver¬
sicherungen eine Ausnahme zu machen, lägen nicht vor.

Abg. Ramien : Der Abg. Scho mann  habe ihm das,
was er habe sagen wollen, vorweggenommen; er schließe sich
dessen Ausführungen an.

Abg. Selkmann II.: Er habe geglaubt, die besonderen
Gründe, welche für eine Befreiung der Hagelversicherungen
vor andern Versicherungen sprächen, deutlich angeführt zu haben.
Entweder sei er nicht recht verstanden worden oder der Abg.
Scho mann  habe nicht zugchört. Er habe gerade den Un¬
terschied zwischen Feuer- und Hagelversicherungen hervorgehoben,
daß jene bereits älter, diese erst im Entstehen begriffen seien
uno es darum nicht gut sei, diesen sofort mit einer Steuer
ins Gesicht zu springen und ihre weitere Ausbreitung dadurch
zu hemmen. Er habe ferner die Kleinheit der Prämien bei
Hagelversicherungen als Grund hervorgehoben. Hier könne
man 100 Thlr. schon für 6 gs. versichern, während die.
Prämien bei Feuerversicherungenbedeutend höher seien. Das
sei ein wesentlicher Unterschied, da bei einer so geringfügi¬
gen Prämie die Besteuerung verhältnismäßig viel höher er¬
scheine.

Diese beiden Punkte sprächen daher für eine Begünstigung
der Hagelversicherungen. Er wolle aber außerdem noch auf
die allgemeinen wirthschaftlichen Rücksichten aufmerksam machen.
Wie äußerst nachthcilig sei cs für die ganze Armenverwaltung,
wenn die kleinen Leute alle ihre Früchte verlören. In neuerer
Zeit habe sie nur allzuhäufig eintreten müssen. Man müsse
daher diese Versicherungen von allen Seiten unterstützen. Die
Landwirthschaftliche Gesellschaft habe dieselben zunächst ins
Werk gesetzt; wenn man eS nun dahin gebracht habe, daß die
inländischen Versicherungen bis jetzt eine niedrigere Prämie als
die ausländischen bewilligen könnten, so sei auch dies ein
Grund, die inländische Hagelvcrsicherungsgesellschaft nicht zu
besteuern.

Es sei auch nicht die Absicht seines Antrags, daß alle
Hagelversicherungsgesellschaften von der Steuer befreit werden

sollten, sondern nur die inländischen auf Gegenseitigkeit begrün¬
deten Gesellschaften. Diese böten das Mittel, gegen sehr
geringe Prämien Versicherungen ins Werk zu setzen.

Es wird hierauf Schluß der Debatte verlangt und be¬
schlossen.

Berichterstatter Huber: Er wolle sich zu dem Antrag 65,
wie er im Bericht stehe, eine bloß redactionclle Aenderung
erlauben. Cs müßten dort die Worte: „sondern der Renten¬
schein" am Ende gestrichen werden; es solle lauten: „sind die
Jnterimsscheiue nicht zu besteuern". Es würde das sonst
auf Capitalversicherungen nicht passen.

Abg. Schomarm (zu einer persönlichen Bemerkung): Der
Abg. Selkmann  habe gemeint, er sei von ihm mißverstan¬
den worden, da er die Gründe für eine Begünstigung der
Hagelversicherungsgesellschasten genügend dargelegt habe. Das
sei jedoch nicht der Fall. Er, Redner, habe nur die vorge¬
brachten Gründe nicht für Gründe halten können. Warum
nicht, das anzugeben sei ihm jetzt abgeschnitteu.

Der Antrag des Abg. Selkmann  II . wird hierauf
abgelehnt; der Ausschußantrag Nro. 64 angenommen; der
Ausschußantrag Nro. 65 in der vom Berichterstatter abgeän¬
derten Fassung.

Damit ist die Berathung des Gesetzentwurfs für das
Herzogthum Oldenburg beendigt und wird nunmehr zur Bc-
rathung

L des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Birkenseld
übergegangen.

Der Ausschuß hat dazu den Antrag Nro. 66 gestellt:
den Entwurf mit den zu dem Entwurf für das Her¬
zogthum Oldenburg beschlossenen Abänderungen onzu-
nehmen.

Abg. Brockhaus: Er wolle sich erlauben, den Antrag
zu stellen, daß dieser Gesetzentwurf im Ganzen abgelehnt
werde. Die Sache liege bezüglich dieses Gesetzentwurfs in
Birkenfeld anders wie im Herzogthum. Der Landtag habe
zuerst das Princip des Errichtungsstempels ganz verworfen;
darüber sei es zu einem Conflicte mit der Staatsregierung
und in Folge dessen zu den Conferenzen gekommen. Diese
hätten dann zu einem Kompromisse geführt, wonach für Ol¬
denburg  auf den Gesetzentwurf eingetreten worden sei. Auf
den Gesetzentwurf für Birkenseld beziehe sich der Compromiß
nicht mit. Die Zugeständnisse, welche dafür auf der andern
Seite die Staatsregierung gemacht habe, bezögen sich auch
nur allein auf das Herzogthum. Das sei ein formeller
Grund, auf den Gesetzentwurf für Birkenfeld gar nicht einzu¬
treten. Die materiellen Gründe für die Ablehnung im
Ganzen seien dieselben, welche damals geltend gemacht worden
seien, als es sich um die Erhöhung der Einkommensteuer für
Birkenfeld gehandelt habe.

Eventuell wolle er doch empfehlen, wenigstens den Um¬
schreibungsstempelfür Birkenseld abzulehnen. Derselbe sei
für Birkenfeld noch viel schlimmer wie für das Herzogthum.
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Die Kataster würden dort sehr darunter ., leiden. Er kenne
dieselben genug, um dies versichern zu können.

Er stelle demnach folgende Anträge:
xriiroixalitör:

Ablehnung des Gesetzentwurfs im Ganzen,
eventuell:

dem Anträge Nr . 66 nachzufügen: „jedoch mit Streichung
des Art . 11".

Regierungs - Commissar Jansen t Zu dem principalen
Anträge des Abg. Brockhaus  habe er zu bemerken, daß das
Eingehen auf die Berathung auch des.Gesetzentwurfs für das
Fürstenthum Birkenfeld allerdings Gegenstand des Compro-
Misses sei. Der von der Konferenz an den Landtag gebrachte
und von diesem angenommene Antrag habe gelautet : „der
Landtag wolle auf die Berathung der Gesetzentwürfe, betr.
die Stempelgebühren, eingehen".

Abg. Hullmann : Wo es sich um die speciellen In¬
teressen der Fürstenthümer handle, nähmen die Vertreter
derselben gewöhnlich Bezug auf den Provinzialrath , um
uns, wenn auch nicht die Kompetenz vollkommen abzustreiten,
so doch durch das Gewicht desselben zu ihren Gunsten zu be¬
einflussen. Jetzt kämen die Herren aber mit sich selbst und
dem Provinzialrath in Widerspruch. Der Provinzialrath , auf
den sie sonst so großes Gewicht legten, habe den vorliegenden
Gesetzentwurf einstimmig gutgeheißen.

Abg. Russell : Er habe nur dasselbe sagen wollen, was
bereits der Regierungscommissar bemerkt habe.

Abg. Brockhaus : Seitdem der vorliegende Gesetzent¬
wurf dem Provinzialrathe Vorgelegen habe, sei die Sach¬
lage eine ganz andere geworden. Inzwischen hätte das Für¬
stenthum den Zuschlag zur Einkommensteuerbekommen. Wenn
das damals schon eingetreten gewesen wäre, so würde sich der
Provinzialrath wol ohneZweifel gegen den Entwurf erklärt haben.

Die Anträge des Abg. Brockhaus  werden abgelehnt,
der Ausschutzantrag Nro. 66 dagegen angenommen.

Damit ist die erste Lesung dieser beiden Gesetzentwürfe
beendigt.

Der Präsident setzt die Frist zur Einbringung etwaiger
Anträge zur zweiten Lesung dieser so eben berathenen Gesetz¬
entwürfe auf die Zeit bis morgen Mittag 12 Uhr fest. Auf
den Wunsch des Abg. Schomann,  daß die Frist etwas
weiter, etwa bis 7 Uhr Abends, erstreckt werden niöge, er-
wiedert der Präsident , daß er die Frist so kurz habe bemessen
müssen, weil man sonst mit der Zeit nicht auskomme, da
der Bericht zuvor auch noch abgeklatscht und vertheilt wer¬
den müsse.

2. Mündlicher Bericht des Justizausschusses
über das Schreiben Großherzoglichcr Staats¬
reg i er » ng vom 18 . Juli d. I . zu dem Gesetzent¬
wurf , betr . Abänderung des Militairstrafgesetz-
buchs rücksichtlich der Bestrafung der Land dragon  er.

Berichterstatter Abg. HlllllMNN : In dem Gesetzent¬

würfe, wie er kürzlich vom Landtage angenommen worden
sei, sei gesagt, daß das Odercommando über das Gensd'armerie-
corps , welches bisher dem obersten Truppcncommando zuge¬
standen habe, auf das Staatsmininisterium , Departement des
Innern , übergehen solle. Das jetzige Schreiben des Staats¬
ministeriums hebe nun hervor, daß diese Uebertragung nur
unter der Voraussetzung, daß die beabsichtigte neue Behörden-
Organisation eintreten werde, berechtigt sei, daß aber bis zur
Durchführung der neuen Organisation , die noch mehrere
Monate anstehcn könne, die oberste Leitung der Regierung als
der jetzigen obersten Polizeibehörde des Herzogthums gebühre.

Wenn das Organisationsgesetz zur Ausführung komme,
so würden von selbst die Befugnisse der Regierung nach dem
bekannten Artikel jenes Gesetzes auf das Ministerium des In¬
nern übergehen, die ganze Sache also wieder in dasselbe Geleis
kommen. Der Ausschuß habe dies begründet gefunden und
beantrage daher:

der Landtag wolle sich mit der von der Großherzog¬
lichen Staatsregierung beantragten Abänderung des
angenommenen Entwurfs einverstanden erklären.

Der Antrag wird angenommen.
3. Mündlicher Bericht des Ausschusses für

die Wasserordnungen über den Antrag des Abg.
Brockhaus und Genossen , betr . Erlaß eines Ge¬
setzes für das Fürstenthum Birkenfeld behuf
Regelung der Wasserfläche zu landwirthschaft-
lichen und industriellen Zwecken.

Berichterstatter Abg. von Schrmck : Der Ausschuß
habe nach Einsicht der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
die Ueberzeugung gewonnen, daß der vorliegende Antrag be¬
gründet sei. Die bestehenden Vorschriften genügten nicht für
die Handhabung einer ordentlichen Wasserpolizei, wie sie ge¬
wünscht werden müsse. Es fehle überhaupt an einer genü¬
genden Grundlage für die Verwaltung ; cs sei nicht möglich,
Vorfluth in den nicht schiffbaren Wasserflächenherzustellen,
weil die Verhältnisse der Ufcranlieger in dieser Beziehung
nicht ordentlich regulirt seien. Es sei daher zweckmäßig, be¬
stimmte Anorvnungcn zu treffen. Es sei zwar ein Gesetz da
vom Jahre 1863 ; das regele aber nur die genossenschaft¬
lichen Unternehmungen und sei keineswegs ausreichend.

Der Ausschuß beantrage daher:
der Landtag wolle den vorliegenden Antrag an¬
nehmen.

Der Antrag wird angenommen.
4 . Mündlicher Bericht des Petitio nsaus-

schusscs über die Petition der Wittwe Hörmann
und Genossen wegen Entschädigung für zu
Deichen abgetretenes Land.

Berichterstatter Abg. Slrackerjan l. : Die vorliegende
Petition habe dem Landtage bereits bei seiner ersten Ver¬
sammlung Vorgelegen. Sie sei damals von den Petenten
wieder zurückgezogen worden, weil sich dieselben vorher nicht
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an die Staatsregierung gewandt gehabt hätten. Das hätten
sie später gethan, hätten aber auf ihr Gesuch eine abschlägige
Resolution erhalten. Nunmehr wendeten sie sich von Neuem
an den Landtag und trügen vor: ihre Vorweser hätten bei
der Bedeichung des Vareler-Neusüdender Grodens im Jahre
1846 Land hergegeben; dafür sei ihnen von der Bentinck'-
schen Kammer eine Entschädigung zugesagt worden. Im
Jahre 1852 sei ihnen auch von der Kammer eine gewisse Ent¬
schädigungssummeangeboten worden, sie hätten aber dieselbe
als zu niedrig zurückgewiesen. Jetzt sei an die Stelle der
vormaligen Ben tinck'scheu Kammer der zweite Deichband
getreten; dieser habe jede Entschädigung verweigert und eben¬
so vergeblich hätten sich die Petenten an die Staatsbehörden
gewandt.

Der Ausschuß verkenne nun nicht, daß den Petenten insofern
ein Billigkeitsgrund zur Seite stehe, als sie vor Erlaß der
Deichordnung Land hergegeben hätten, wofür ihnen von der
damaligen Staatsgewalt Entschädigung zugesagt worden sei;
andererseits aber treffe sie der Vorwurf, daß sie die ihnen
nachher angebotene Entschädigung, die gar nicht so gering
gewesen sei, zurückgewiesen hätten. Sie hätten cs dadurch
verschuldet, daß später die Deichordnung dazwischen gekommen
sei, welche durch die Aufhebung aller Gesetze und Verordnun¬
gen über Deichsachen die ganze Sachlage verändert habe.

Der Ausschuß sei daher der Ansicht, daß den Petenten
ein Rechtsanspruch nicht zur Seite stehe; sie würden sonst
auch wol den Rechtsweg betreten haben.

Der Ausschuß hege auch die Besorgniß, daß, wenn man
diese Petition der Staatsregierung zur Berücksichtigungem¬
pfehle, auch andere Leute, die durch die Deichordiiung benach-
theiligt seien, kommen würden und so eine Reihe von neuen
Anträgen provocirt würde, die bei der jetzigen Finanzlage
nicht erwünscht sein könnten. Der Ausschuß beantrage des¬
wegen:

der Landtag wolle über die Petition zur Tagesordnung
übergehen.

Abg. HMrrmltN: Nach seinem Ermessen habe der Aus¬
schuß seinen Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung nicht
begründet. Die Petenten hätten ihr Land abgetreten, nach¬
dem sie von der damals zuständigen Staatsbehörde die Zu¬
sicherung einer gerechten Entschädigung in Land oder Geld
erhalten hätten. Diese Zusicherung sei schon die Entschädigung;
durch ein solches Versprechen sei unmittelbar der Anspruch
auf eine angemessene Entschädigung entstanden- nur die Höhe
der Entschädigung sei noch zu ermitteln gewesen. Der An¬
spruch der Petenten sei in seinem Grunde perfect und nur in
seinem Betrage noch nicht liquide. Ob die Petenten etwas
verschuldet hätten dadurch, daß sie früher die ihnen gebotene
Entschädigungssumme nicht angenommen hätten, könne man
so nicht ganz beurtheilen. Der Staatsregierung gegenüber
aber hätten sie damit nichts aufgegeben, weil sie das Recht
aus eine nach dem wirklichen Betrage zu ermittelnde Ent¬

schädigung gehabt hätten. Dies Recht auf eine förmliche Er¬
mittelung könnten sie nicht dadurch verwirkt haben, daß sie
eine ihnen ungenügend scheinende Summe zurückgewiesen
hätten.

Durch die Deichordnung fei hier nichts aufgehoben wor¬
den, weil es sich nicht darum handle, einen früher geschlossenen
Vertrag zur Ausführung zu bringen, sondern darum, eine
Forderung zu exequiren, die längst entstanden sei. — Wenn
es sich hier aber uns die Entrichtung einer wirklichen, längst
begründeten Schuld handle, so könne uns davon weder die
schwierige Finanzlage des Staates abhalten, noch die Befürch¬
tung, daß nachher vielleicht auch noch Andere kommen könnten,
die ebenso gerechte Ansprüche hättem

So sei seiner Meinung nach die Sache zu beurtheilen,
vorausgesetzt, daß die angeführten thatsächlichen Verhältnisse
auch wahr seien. Ob die Petenten ihren Anspruch auch auf
dem Rechtswege erreichen könnten, das könne man nicht P-
stimmt sagen. Er persönlich halte dafür, daß ihr Anspruch
nicht ungerechtfertigt sei.

Er beantrage deswegen:
die Petition der Großherzoglichen Staatsregierung zur
geeigneten Berücksichtigung zu empfehlen.

Dieser Antrag wird hinreichend unterstützt.
Abg. Ahlhorn: Er berufe sich für den Hüllmann 'schen

Antrag auf die Gründe, die der Berichterstatter eben selbst
entwickelt habe; diese-sprächen mehr für den Antrag des Abg.
Hullmann  als für den Ausschußantrag. Es seien zwei
Momente, dafür: einmal, daß eine Entschädigung angeboten
sei, wenn sie auch nicht acceptirt sei, dann daß die Deichord¬
nung inzwischen ins Leben getreten sei. Was die Frage an¬
belange, ob den Petenten noch ein Rechtsanspruch zur Seite
stehe, so sei er kein Jurist, Um dies vollständig beurtheilen
zu können. Daß aber Billigkcitsgründe für den Antrag der
Petenten sprächen, habe der Berichterstatter selbst anerkannt;
nur wolle er diesen Billigkeitsgründen nicht nachgeben, weil
auch noch Andere kommen könnten. Ein ähnlicher Fall habe
noch neulich Vorgelegen bei dem Prediger und Organisten zu
Kniphauftn. Diesen sei auch, obwohl ihnen kein Rechtsan¬
spruch zur Seite gestanden, vom Ausschuß und Landtage die
geforderte Entschädigung bewilligt worden, weil dafür Billig¬
keitsrücksichten gesprochen hätten. Auch hier müsse man Billig¬
keit üben. Der Oldenburgische Staat sei hier doch der Rechts¬
nachfolger der Bentinckschen Cammer.

Der Ausschuß könne selbst ganz gut aus den von ihm
angeführten Gründen dem Anträge des Abg. Hullmann  bei¬
treten.

Abg Paneratz : Er trete dem Berichterstatter bei. Wolle
man hier die Petition der Staatsregierung zur geeigneten
Berücksichtigung empfehlen, so würde damit gesagt sein, die
Staatsregierung solle es nicht auf ein Erkenutniß der Ge¬
richte ankommen lassen. Er glaube aber, da die Sache
zweifelhaft sei, daß zuvor von den Gerichten erkannt werden
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müsst . Der Fall mit den Predigern zu Kniphauscn liege anders.
Diesen sei nicht wie in dem vorliegenden Falle von denBen-
jinckschen Behörden zugesichert worden , daß sie keinen Schaden

haben sollten , sondern es sei ihnen von unsern jetzigen Be¬
hörden versprochen worden , daß sie Ersatz erhalten sollten-
Das allein sei der Grund gewesen , warum ihnen von Re¬

gierung und Landtag Entschädigung bewilligt worden sei.
Abg . Hullmaim : Er halte es , dem Vorredner entgegen,

nicht für angemessen , die Petenten hloß aus den Rechtsweg

zu verweisen . Die Staatsregierung und der Landtag müßten
auch billig sein . Er sei , soweit er in der Kürze die ganze
Sache übersehen könne , der Ansicht , daß den Petenten an sich
auch ein stricter Rechtsanspruch zustehe , den auch die Deich-
ordming nicht habe beseitigen wollen , der aber vielleicht durch
die Fassung der Dcichordnung , die weiter gehe , streng rechtlich
aufgehoben sei. Bei den Gerichten sei deshalb vielleicht nichts
mehr zu erreichen . Aber wenn dies auch der Fall sei , so
glaube er doch, daß die Staatsregierung Billigkeit üben müsse.
Dies wolle sein Antrag aussprcchen , die Staatsregierung solle
ersucht werden , gegen die Petenten nach der Billigkeit zu ver¬
fahren.

Berichterstatter Abg . Strackerjait I . : Im Ausschüsse sei
>Mol Niemand gewesen , der den Petenten nicht die Entschädi¬
gung gegönnt hätte . Man sei aber davon ausgegangen , daß
der Landtag nur dann einen Antrag aufUeberweisung an die
Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung stellen dürfe,
wenn man einigermaßen hätte voraussetzen dürfen , daß auch
einem solchen Anträge Folge gegeben werden werde . Bei der
Zweifelhaftigkeit der Sache habe man jedoch von einer solchen
Empfehlung absehen zu müssen geglaubt . Den Petenten bleibe
ja auch noch immer der Rechtsweg übrig.

Der Antrag des Abg . Hullmann  wird hierauf ange¬
nommen ; damit ist der Ausschußantrag gefallen.

5 . Mündlicher Bericht des Petitionsaus¬
schusses über die Petition derPrediger und Vor¬
steher der Baptistengemeinden zu Halsbeck , Ol¬
denburg , Varel , Jever und S age , betr . Verleihung
von Corpora tions rechten.

Berichterstatter Abg . Strackerjan I . : Bereits beim vier¬
ten Landtage im Jahre 1850 sei der Vorstand der Baptisten-
gemeinde zu Halsbeck mit einer Petition eingekommen , worin
der Landtag um seine Verwendung für die Verleihung von
Corporationsrechten angegangen worden sei. Damals habe
der Ausschuß sich für das Gesuch erklärt gehabt ; die Sache
sei aber nicht zum Austrage gekommen , weil der damalige
Landtag ausgelöst worden sei. — Seit jener Zeit seien auch
an anderen Orten Baptistengemeinden entstanden , deren Mit-
gliedcrzahl sich !m Ganzen auf etwa 700 Köpfe belaufe.
Diese wendeten sich nun wiederum an den Landtag , damit
dieser sich dafür verwende , daß ihnen Corporationsrechte ver¬
liehen würden . Sic könnten diese , auf privatrechtlichem Ge¬
biete nicht entbehren , sobald sie behufs Erwerb von Grund¬

besitz oder Abschluß von Verträgen genöthigt seien , in Rechts¬
verhältnisse einzutreten . Ein Gesuch an die Regierung sei
ohne Wirkung gewesen.

Nach Art . 76 des .Staatsgrundgesetzes könnten sich neue
Religionsgesellschaften frei bilden ; wollten sie jedoch Corpora¬
tionsrechte haben , so könnten ihnen diese nach Art . 77 nur
durch ein Gesetz gegeben werden.

Die Gemeinden der Baptisten seien so ziemlich im ganzen
Lande verbreitet , sie zählten gegen 700 Mitglieder und be¬
säßen an 5 Orten Gotteshäuser , beständen auch an einzelnen
Orten bereits über ein Menschenalter . Dadurch hätten sie
ihre Lebensfähigkeit so gut bewiesen , wie manche andere Vereine,
denen von der Staatsregierung Corporationsrechte verliehen
seien . Es würde mit dem ganzen Geiste unserer Gesetzgebung
auf politischem und religiösem Gebiete wenig stimmen , wolle
man diese Gesellschaften mit der Verleihung von Corporations-
rcchten noch länger Hinhalten . Daher stelle der Ausschuß ein¬
stimmig den Antrag:

der Landtag beschließe , das Gesuch der im Herzogthum
vorhandenen Baptistengemeinden um Verleihung von
Corporationsrechten der Großherzoglichen Staatsre¬
gierung zur Gewährung zu empfehlen.

Abg . Niebour : Er habe den Ausführungen des Vor¬
redners nichts hinzuzufügen . Er wolle nur bitten , den An¬
trag möglichst einstimmig zum Beschlüsse zu erheben.

Der Antrag wird hierauf mit sehr großer Majorität,
wenn auch nicht einstimmig , angenommen.

6 . Bericht des Petitionsausschusses:
1) über den Antrag des Abg . Selkmannl . und

Genossen in Betreff einer Eisenbahn von
Osnabrück über Oldenburg nach dem linken
Weserufer;

2 ) über eine Petition der Gemeinde Essen,
betr . die Olden bur g - Q uackenbrücker Bahn.

Der Ausschuß hat seinen Antrag dahin sormulirt:
der Landtag beschließe , die Großherzogliche Staatsre¬
gierung wird ermächtigt , bei dem Bau einer Eisenbahn
in der Richtung von Osnabrück nach dem linken Weser¬
ufer mit 1,000,000 Thlr . in Stammaction oder wie
sonst sich zu betheiligen , wenn zur Herstellung dieser
Bahn Bauunternehmer unter dieser Bedingung sich
bereit erklären und die Königlich Preußische Regierung
geneigt sein sollte , die 1,000,000 Thlr ., welche dieselbe
nach dem Vertrage vom 16 . Februar 1864 im Jahre
1874 an Oldenburg eventuell auszuzahlen verpflichtet
ist , zu diesem Zwecke schon vorher herzugeben.

Reg .-Commissar Jansen : Mit Beziehung auf den An¬
trag des Abg . Selkmann  I . und Genossen sei er ermäch¬
tigt , zu erklären , daß die Staatsregierung gegen diesen An¬
trag , wie er vom Ausschuß sormulirt sei, nichts zu erinnern
habe . Ob cs dem Interesse des Landes entspreche , diesem
Vorschläge gemäß vorzugehen , könne erst ermessen werden,
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wenn sich die Verhältnisse concreter gestalteten . Es dürfe je¬

doch von vornherein bezweifelt werden , ob eine Elsenbahnge¬

sellschaft in einer solchen Stammactien -Betheiligung von Seiten

des Staates eine wesentliche Förderung des Unternehmens er¬
blicken würde.

Abg . Strackerjan II. : Es freue ihn , daß sich die Stim¬

mung des Landtags in Beziehung auf Eisenbahnen so geän¬

dert habe , seitdem wir eine eigene Bahn besäßen . Er be-

daure jedoch , daß er so nicht für den Antrag stimmen könne.

Er gehe davon aus , daß diese Bahn eine Concurrenzbahn der

Bahn nach Leer sein werde und dieser allen Verkehr entziehen

würde , der ihr sonst von der Station Hamm aus , die den

Knotenpunkt der Köln -Mindencr und Bergisch -Märkischen Bahn

bilde , zufließen werde . Er sei auch der Ansicht , daß , wenn

die Bahn gebaut werden solle , der Staat sie bauen müsse

und daß der Staat sic auch billig bauen könne , wenn er dazu

die sog . Strafmillion als Subvention erhalte . Wenn sie

dann so billig und sparsam gebaut werde , wie die Bahn nach

Bremen , so werde sie sich auch wol rentiren . Die Baukosten

für die Bahn von Oldenburg nach Bremen betrügen nach

einer kürzlich aufgestellten Rechnung 220,000 Thlr . pro

Meile . Theurer werde die Bahn nach Osnabrück gewiß nicht

kommen , wol billiger . Die Kosten würden hiernach für die

13 Meilen lange Strecke nach Osnabrück sich auf rund 3

Millionen belaufen . Rechne man davon die eine Million von

Preußen ab , so würden sich die beiden übrigen Millionen wol

verzinsen . Man müsse aber kcinenfalls andern Leuten ge¬

statten , uns Concurrenz zu machen . Der Staat müsse beide

Bahnen in der Hand haben . Daher könne er für keinen der

beiden Anträge stimmen.

Abg . Tarrtzerr : Er habe den Antrag des Abg . S elk¬

mann mit Freuden begrüßt , der , wenn er verwirklicht werde,

auch dem linken Weserufer einen lebhaften Verkehr bringen

werde . Er wolle von den Hoffnungen nicht sprechen , welche

auf diese Bahn gesetzt würden . Eins sei aber gewiß , daß

nämlich unsere Hafenstädte Brake und Elsfleth einen neuen

Aufschwung nehmen würden und daß die Station Norden-

Hamm , die durch ihre vortreffliche Rhede besonders befähigt

sei , den Schifffahrtsverkehr an sich zu ziehen , einer unge¬

ahnten Entwickelung entgegengehen werde.

Auch die Verbesserung des Antrages , welche der Aus¬

schuß vorgeschlagen habe , begrüße er , daß nämlich die Staats¬

regierung ermächtigt werden solle , sich nicht bloß in Stamm-

actien , sondern auch in sonst geeigneter Weise bei einem

solchen Unternehmen zu betheiligen . Er würde sogar

nichts dagegen haben , wenn man die eine Million , die

man von Preußen bekomme , einer Privatgesellschaft zu

diesem Baue ganz schenke. Man würde dann noch nichts so

billig bekommen haben als diese Eisenbahn . Er stimme nicht

mit dem Vorredner darin überein , daß der Staat die Bahn

bauen müsse . Wenn es irgend möglich sei , müsse sie durch

eine Privatunternehmung hergestellt werden.

Abg . Russell : MitHoffen und Bangen habe man seit lange in

den südlichen Landestheilcn die Frage einer Südbahn in allen den

Phasen , die sie bisher durchgemacht habe , verfolgt . Schon

bei der Jadebahn habe man gehofft , daß Preußen in der Lage

sein werde , seinen Verpflichtungen nachzukommen . Es habe

jedoch den Widerstand Hannovers vorgeschützt und aus der

Bahn sei nichts geworden . Später sei von der Gesellschaft

Mouton  um Concession nachgesucht und diese sei vom preu¬

ßischen HandelSministcr Jtzenplitz  unter der Bedingung cr-

theilt worden , daß die beabsichtigte Bahn durch den Süden

unseres Herzogthums gelegt werde . Bald daraus sei der Ver¬

trag mit Preußen wegen der Bremen -Hcppcnser Bahn gekom¬

men , wodurch von Neuem die Preußische Regierung die alter¬

native Verpflichtung zur Herstellung einer Eisenbahn in der

Strecke von Oldenburg bis zur Landesgrenze bei Damme oder

die Zahlung von einer Million nach Ablauf von 10 Jahren

übernommen habe . Zwei Tage darauf habe dann Mouton

vom Handelsminister die Nachricht bekommen , daß an der Be¬

dingung , die Bahn durch den Süden des Herzogthums zu

legen , nicht länger festgehaltcn werde . Darauf seien die poli¬

tischen Ereignisse des Jahres 1866 und die Annexion Hanno¬

vers eingetreten . Jetzt habe man von Neuem gehofft , daß

Preußen , welches ja immer ein so liberales System im Eisen¬

bahnwesen verfolge und so wenig particularistisch gesinnt sei,

uns zu einer Bahn verhelfen werde . Man habe aber bald

erfahren sollen , daß man jetzt sogar noch ungünstiger daran

sei , als der Hannoverschen Regierung gegenüber . Denn es

sei jetzt der Plan aufgestellt worden , die sog . Pariser Bahn

über Ostercappeln und Lemförde zu legen . Sei vorher die

von Mouton  beabsichtigte Richtung unserm südlichen Lan-

destheile nicht nützlich gewesen , so würde diese Linie demselben

geradezu schädlich sein . Man habe sich jetzt wieder in Bewe¬

gung gesetzt, pctitionirt und auch eine Deputation an den

Bundeskanzler abgesandt . Dieser habe ihnen die Hoffnung

gegeben , daß er die Sache in die Hand nehmen und sie nur

nach den allgemeinen Verkehrsinteressen ohne Rücksicht auf

particulare Wünsche entscheiden werde . Derselbe habe sich

sogar dahin ausgesprochen , daß es am besten sein werde , die

Wahl der Linie ganz der Köln -Mindener Elsenbahngesellschaft

zu überlassen , weil diese am ersten in der Lage sei, die richtige

Linie zu treffen . Es sei dann auch wirklich die ganze Ange¬

legenheit aus dem Handelsministerium in das Bundeskanzler¬

amt herübergezogen worden und man sei daher der Hoffnung

gewesen , daß sie nicht particularistisch behandelt werden würde.

Auf eine gleichzeitige Vorstellung an das Handelsministerium

habe der Minister Jtzenplitz  erwiedcrt , das möge alles ganz

richtig sein , aber waS die neuen Unterthanen sagen würden,

wenn sie die Bahn nicht bekämen , auf die sie sich so viel

Hoffnung gemacht hätten . Hier sei man also noch particula-

ristischcr gewesen als früher in Hannover.

Nachdem ihnen nun vom Bundeskanzler so schöne Hoff¬

nungen gemacht seien , hätte es sie in das größte Erstaunen
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setzen müssen , als vom Bundeskanzleramte eine Vorlage an
den Bundesrath gerichtet worden sei , die so ausgesehen habe,
als ob sie direct aus dem Handelsministerium käme und die

sogar , unrichtige Angaben über die thatsächlichen Verhältnisse
enthalten habe , was natürlich aus Jrrthum und Versehen ge¬

schehen sein müsse , da man doch der preußischen Regierung
nicht eine absichtliche Entstellung der Thatsachen Vorwersen
könne. Das habe auch der Oldenburgische Vertreter im Bun-
desrathe angenommen , von dem man es dankbar anerkennen

müsse, mit welchem Eifer er sich unserer Interessen angenom¬
men habe . — Im Bundesrathe sei dann bekanntlich keine

Entscheidung über die Wahl der einen oder anderen Richtung

getroffen worden ; die Frage sei eine offene geblieben und die
ganze Angelegenheit sei wieder an das Handelsministerium zu¬
rückgelangt . Bald darauf sei denn der Vertrag mit der Köln-
Mindener Eisenbahngesellschaft geschlossen worden , wobei die

Richtung auf Diepholz , nicht auch auf Lemförde angenommen
worden sei. Anfänglich habe man auch die Richtung auf Lem¬

förde in Aussicht genommen gehabt ; daran scheine man aber
nicht mehr festzuhalten , weil auf dieser Linie bei Ostercappeln

außerordentliche Schwierigkeiten zu überwinden seien . Dies'
sei auch in dem Berichte des Geheimenraths Hoffmann  an
den Bundesrath hervorgehoben worden . Die Köln -Mindener
Gesellschaft wolle auch am liebsten über Bramsche und Damme

nach Diepholz bauen , weil dies , wie sie sage , ca . 800,000 Thlr.
billiger kommen würde . Es seien noch immer Vermessungen
im Gange ; auch jetzt seien noch Ingenieurs im Aufträge der
Köln -Mindener Gesellschaft im Amte Damme damit beschäftigt
und er könne mittheilen , daß noch kürzlich der Baurath Funk

sich gegen das Verwaltungsamt dahin ausgesprochen habe,
daß die Vermessungen im Amte Damme von Neuem in um¬
fassender Weise wieder ausgenommen werden sollten . So sei
noch Aussicht vorhanden , daß die Bahn über Bramsche und

Damme nach Diepholz geführt werde . Wie wichtig es sein
würde , wenn die Bahn das Amt Damme durchschneide , liege

auf der Hand . Es würde dadurch nicht bloß der Ort Damme
in den großen Verkehr hineingezogen werden , sondern es wür¬
den auch zwei ganze Aeniter unmittelbaren Nutzen von dieser
Bahn haben . Bei der Richtung über Ostercappeln würden
sie seitab liegen und nur etwa , wenn die Bahn Hunteburg

berühre , könne sie ihnen von einigem Nutzen sein . Außerdem
sei alsdann eine Weiterführung der Bahn von Damme aus

auf Quackenbrück oder in anderer Richtung möglich.
Er sei der Ansicht , daß der Antrag des Ausschusses nicht

ganz correct sei und möchte er eine correctere Fassung Vorschlä¬
gen. Es sei nach demselben zweifelhaft , was man unter
„Stammactien " verstehen solle . Darunter seien vielerlei Arten

von Actien begriffen . Was man hier damit meine , bleibe

zweifelhaft . Ferner wisse er nicht , was der Zusatz „ oder wie
sonst" zu bedeuten haben solle . Insofern erscheine ihm der
Antrag incorrect . Man müsse sich auch hüten , eine bestimmte
Richtung der Bahn vorzuschlagen . Davon sei auch in seinem

Berichte . XV . Landtag.  3 . Versamml.

Anträge keine Andeutung zu finden . Das müsse ganz frei
bleiben , weil man hier nicht überschauen könne , welche Linie

die vorthcilhafteste für das Land sein werde und diese müsse
natürlich gewählt werden . Er stelle daher folgenden Antrag:

der Landtag beschließe:
1) die Großherzogliche Staatsregierung dringend zu

ersuchen , nach Kräften dahin zu wirken , daß die

Paris -Hamburger Eisenbahn auf der Strecke von
Osnabrück nach Diepholz durch Oldenburgisches
Gebiet geleitet werde,

und

2 ) die Großherzogliche Staatsregierung zu ermächtigen,
den Bau einer Eisenbahn , welche vom linken We¬

serufer in einer , für das Oldenburgische Land mög¬
lichst günstigen Richtung , event . bei Realisirung des
obigen Gesuchs durch Einmündung in die Paris-

Hamburger Bahn nach Osnabrück führt , durch Be¬
theiligung mit einer Summe bis zu 1,000,000 Thlr.

zu fördern , sobald ein Bauunternehmer unter dieser
Bedingung zur Herstellung jener Bahn sich bereit
erklären sollte und die Königlich Preußische Regie¬
rung die 1,000,000 Thlr ., welche dieselbe nachdem

Vertrage vom 16 . Febr . 1864 event . auszukehren
verpflichtet ist , zu diesem Zwecke auszahlt.

Er habe in diesem Anträge keinen bestimmten Punkt be¬
zeichnet , wo diese Bahn einmünden solle , um jeder Discussion
über die Richtung , die doch nur unfruchtbar sein könne , aus

dem Wege zu gehen . Er wolle noch rücksichtlich des ersten
Theils seines Antrages aus einem kürzlich empfangenen Schrei¬
ben des Bürgermeisters Kunzemüller  zu Bramsche mitthei¬
len , daß dieser aus sicherer Quelle erfahren habe , daß die
Linie über Bramsche und Damme auf Grund der stattgchab-
ten Vermessungen sehr gründlich bearbeitet werde und daß ihm

von den in Osnabrück arbeitenden Technikern aufs Neue große
Hoffnung auf diese Richtung gemacht worden sei . Derselbe
sei der Meinung , daß es wesentlich von dem hier im Landtage
zu fassenden Beschluß abhängen werde , ob der Handelsminister
die Dämmer Linie zulassen werde.

Die Köln - Mindener Gesellschaft nehme zu dieser Bahn¬

richtung jetzt eine viel günstigere Stellung ein und es sei zu
hoffen , daß dieselbe den Widerstand des Preußischen Handels¬
ministeriums unter Geltendmachung der Schwierigkeiten des
Terrains auf der anderen Linie überwinden werde.

Er bitte , seinen Antrag bei der Abstimmung in zwei

Theile zu trennen , damit einige der Herren , wie der Abg.
Stra ckerj  a n II -, die im klebrigen gegen den Antrag stimmen
wollten , doch für den ersten Theil desselben stimmen könnten.

Der Antrag des Abg . Russell  wird unterstützt.

Abg . Strackerjan II . : Er wolle gegen den Abg.

Tnutzen  Einiges bemerken . Die Frage , ob Staats - oder

Privatbahnen , sei noch eine bestrittene . Für uns sei sie jedoch
thatsächlich entschieden . Auch er sei principicll für Privat-

27
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bahnen; es würde ihm lieber gewesen sein, wenn unsere Bah¬
nen durch Privatgesellschaften gebaut worden waren. Dazu
hätte sich aber Niemand gefunden und wenn wir sie überhaupt
hätten haben wollen, so hätten wir sie schon selbst bauen
müssen. Ohne Zusicherung einer Zinsgarantie würde sich keine
Privatgesellschaft bereit gefunden haben, und das würde er für
das Verwerflichste von Allem gehalten haben. Wir hätten
jetzt einmal Staatsbahnen und darum müsse der Staat auch
diese Bahn bauen. Außerdem aber sei die Südbahn eine
Concurrcnzbahn der Leerer Bahn und da dürfe man um so
weniger die Concurrenz einer Privatgesellschaft herein lassen.
Sich diese Concurrenz auch noch durch eine Million zu erkau¬
fen, wie es der Abg. Tantzen  wolle, sei gewiß nicht zu em¬
pfehlen.

Abg. Tantzen: Er sei nach wie vor anderer Meinung.
Wenn Preußen nicht bauen wolle, so bekäme Oldenburg eine
Million. Könnten wir jetzt eine Privatgesellschaft finden, die
mit Unterstützung dieser Million nicht blos die Südbahn, son¬
dern eine Bahn bis Nordenhamm baue, so könne er dies nicht
anders als vortheilhaft finden.

Er könne auch nichts Außerordentliches darin finden,
wenn man einer Gesellschaft diese Million zu einem solchen Zwecke
ganz schenke. Wenn Oldenburg die von Preußen ihm zu zah¬
lende Million bei einem solchen Unternehmen inStammactien oder
Prioritätsactien anlegen solle, so sehe er nicht ein, warum
Preußen die Million an Oldenburg geben und nicht lieber
selbst sie in Actien anlegen sollte. Cr sehe keinen Grund ein,
der Preußen abhalten könnte, sich selbst diesen Nutzen zu ver¬
schaffen. Hätten wir die Million, wenn Preußen nicht bauen
wolle, schon jetzt zu verwenden, so sehe er, wie gesagt, kein
Hinderniß, sie einer Privatgesellschaft zum Ban einer Bahn
bis Nordenhamm ganz zu schenken.

Abg. Selkmann II.: Er halte den Standpunkt des
Abg. Strackerjän II-, die fragliche Bahn als Staatsbahn
zu acceptiren, insofern für richtig, als wir bereits zwei Staats-
bahnen hätten. Er würde aus diesem Grunde auch immer
solchen Staatsbahnen den Vorzug geben, wenn nur zu er¬
warten wäre, daß wir diese Bahn auch auf Staatskosten bald
bekommen würden. Dazu sei aber wenig Aussicht vorhanden.

Für den größten Thcil des Landes, von Nordenhamm bis
Damme hin, sei diese Bahn von der äußersten Wichtigkeit, und
es sei wünschenswerth, sie so bald wie möglich zu bauem
Man müsse daher sehen, ob man sie nicht auf anderem Wege
erhalten könne. Der Abg. Stracke rjan II. scheine nur die
Bahn von hier nach Quackenbrück im Sinne zu haben. Daran
sei aber nicht so viel gelegen. Es 'komme hauptsächlich dar¬
auf an, die lahmgelegten Hafenplätze an der Weser, die stm
viel gekostet hätten und jetzt nicht im Stande seien, mit dem
rechten Weserufer wegen der dortigen Eisenbahn zu concurri-
ren, wieder flott und concurrenzsähig zu machen. Das sei'
aber durch eine Bahn auf Staatskosten nicht möglich, weil eine
solche sehr viel theuver zu stehen kommen werde, als der Abg.

Strackerjan  angegeben habe. Man müsse es daher ent¬
schieden vorziehen, eine sich zu dem Bau erbietende Privat¬
gesellschaft durch die von Preußen zu erlegende Million zu
unterstützen.

Der Abg. Strackerjan II. habe gemeint, das werde
eine Concurrenzbahn der Leerer Bahn werden und man dürfe sie
deßhalb nicht einer Privatgesellschaft überlassen. Wenn es sich
bei der Anlegung von Eisenbahnen lediglich um eine indu¬
strielle Unternehmung handle, dann möge er allerdings Recht
haben. Der Abg. Strackerjan  stehe aber zu sehr auf dem
Standpunkte eines Eisendahndirectors, der jeden Groschen für
verloren halte, der seiner Bahn entzogen werde. Eine kleine
Verminderung des Ertrages der Leerer Bahn könne nicht in
Betracht kommen.

Die Bahn sei von dem höheren Standpunkt der allge-
gemeinen wirthschaftlichcn Interessen unseres Landes, für die
sic vom höchsten Interesse sei, zu betrachten und für diese falle
die Rücksicht der Concurrenz nicht ins Gewicht.

Was den Verbesferungsantrag des Abg. Russell  an¬
gehe, so stehe der erste Theil desselben mit dem Anträge des
Ausschusses in gar keinem Zusammenhänge; denn die Paris-
Hamburger Eisenbahn möge geführt werden, wie sie wolle,
über Lemförde oder Bremische, davon werde die Frage unserer
Südbahn in keiner Weife berührt. Sie werde gebaut werden
können, einerlei, ob jene Bahn über Ostercappeln oder über
Damme gehe. Die Paris-Hamburger Bahn sei also von
keinem Einflüsse mehr aus diese Südbahn.

Er empfehle daher den Ausschußantrag zur Annahme.
Er glaube nicht, daß jemals eine Privatgesellschaft eine

andere Richtung als die von Osnabrück über Quackenbrück
wählen werde und es sei nicht zu erwarten, daß man für
eine andere Richtung die Unterstützung Preußens erhalten
werde, die für uns unentbehrlich sei. Bei den ganzen Ver¬
handlungen über die Richtung der Pariser Bahn von Osna¬
brück nach Bremen sei stets vom preußischen Ministerium Ge¬
wicht darauf gelegt worden, daß man durch die Wahl der
sogenannten nördlichen Linie das spätere Zustandekommen einer
Bahn von Osnabrück über Quackenbrück fördere. Diese
Linie sei auch im höchsten Interesse des ganzen linken Weser-
ufcrA

Abg. Russell: Er bedaure, daß der Abg. Selkmann
die specielle Richtung der Bahn mit in die Debatte gezogen
habe. Das würde besser unterblieben sein. Die Bahn von
Osnabrück auf Diepholz stehe nur in zu enger Beziehung mit
der Quackenbrücker Bahn. Leider sei das. Quackenbrücker Pro¬
jekt so früh aufgetaucht und habe uns den größten Nachtheil
zugefügt. Denn es sei die Hauptursache gewesen, daß die
Paris -Hamburger Bahn nicht unser Land durchschneidc. Es
seien früher leider mit den Quackenbrückern Verhandlungen
gepflogen und ihnen auch von unserer Staatsregierung aller¬
hand Zusicherungen ertheilt. Das habe zu der ungünstigen
Wendung unserer Sache hinsichtlich der Richtung der Paris-
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Hamburger Bahn nicht wenig beigetragcn; denn Preußen
habe in seinem Interesse immer ans dies Projekt hingewiesen.
Dies Projekt sei also schon einmal unserem Lande zum Nach¬
theile ausgeschlagen; man möge sich daher jetzt davor hüten,
daß es uns nicht zum zweiten Male Nachtheil bringe. Quacken¬
brück sei eine schwindsüchtige Stadt, für deren Hebung wir
nicht zu sorgen hätten. Sie sei uns durchaus gleichgültig.
Wollten wir die Südbahn durch eine cntwickelungsfühigc Ge¬
gend legen,, so müsse man die gerade Richtung auf Osnabrück
nehmen, nicht diejenige auf Quackenbrück. Auch unsere Staats-
regierung habe die Quackenbrücker Bahn gewissermaßen selbst
fallen lassen.

In der von dem Oldenburgischen Vertreter dem Bundes-
rathe übergebenen Denkschrift sei damals besonders hervorgc-
hoben worden, daß es keine ödere und wüstere Gegend in
unserm ganzen Lande gebe, als welche diese Bahn zu durch¬
laufen haben würde.

Die Bahn müsse durch eine mehr bevölkerte Gegend gelegt
werden und diese treffe man, wenn man die Bahn in gerader
Linie nach dem Süden führe. Die gerade Linie führe aber
nicht über Cloppenburg und Quackenbrück. Indessen über die
specielle Richtung werde man hier nicht zu einer Entscheidung
gelangen können; dazu herrschten zu verschiedene Ansichten und
jeder habe seine besonderen Gründe.

Wenn der Abg. Selkmann  behaupte, daß der erste
Theil seines Antrages mit der hier zur Berathung stehenden
Frage in keinem Zusammenhänge stehe, so wolle er doch zu
bedenken geben, von wie hohem Interesse dieser Theil seines
Antrages für einen großen Theil des Landes sei. Man
könne demselben unbedenklich zustimmen, denn Kosten würden
dadurch dem Lande nicht zugemuthet und auch sei es keine
Concurrenzbahn; es treffe also hier das nicht zu, was der
Abg. Strackerjan  II . hervorgehoben habe. Ein Zusam¬
menhang zwischen beiden Bahnen sei auch allerdings vorhan¬
den. Werde die Paris-Hamburger Bahn über Bramsche nach
Diepholz gelegt, so werde die Südbahn ihren Anschlußpunkt
entweder schon in Damme oder doch in Bramsche finden,
jenachdem man dieselbe über Quackenbrück legen wolle oder
nicht. Von dem engen Zusammenhänge der beiden Bahnen
sei auch der Bramscher Bürgermeister überzeugt. Derselbe
schreibe ihm: wenn Oldenburg die Quackenbrücker Linie nur
in dem Falle subventionire, daß die Paris-Hamburger Bahn
über Damme gelegt werde, so werde der preußische Handels¬
minister, von der Köln-Mindener Gesellschaft und von den
Aemtern Bersenbrück, Vördenw. bearbeitet, schon nachgeben.
Derselbe wünsche also, daß Beides im engsten Zusammenhänge
gehalten werde.

Er wisse in der That nicht, welche Gründe der Annahme
seines Antrages entgegenstehen könnten. Nachthell könne dar¬
aus nicht entstehen, sondern nur Vortheil. Komme die
Quackenbrücker Bahn nicht zu Stande, so sei doch für einen
großen Landestheil etwas gesorgt; komme sie zu Stande, so

sei diese Richtung kein Hinderniß. Werde die Richtung über
Ostercappeln gewählt, so sei ein großer Theil deS Landes
ganz abgeschnitten.

Wie Preußen sein Interesse wahrnehme, müßten wir
auch für das unsrige sorgen. Er bitte die beiden Theile
seines Antrages getrennt zur Abstimmung zu bringen.

Es wird hierauf auf lebhaftes Verlangen Schluß der
Debatte beschlossen, obwol sich noch die Abgg. Niebour,
Deeken und Selkmann  II . zum Worte gemeldet haben.

Antragsteller Abg. SelkmaiMI. (zur Geschäftsordnung) :
Er bitte den Ausschußantrag auch dann zur Abstimmung zu
bringen, falls der zweite Theil des Russell 'schen  Antrags
angenommen werden sollte, da beide Anträge sich ja nicht
gegenseitig ausschlössen.

Präsident: Er werde so Verfahren. Es sei ferner noch
ein Antrag des Abg. Niebour  eingekommen, der dahin
gehe, in dem AuSschußantrage an Stelle der Worte: „nach
dem linken Weserufer" zu setzen: „nach Nordenhamm am
linken Weserufer". Da schon vorher Schluß der Debatte be¬
schlossen sei, so habe er nicht einmal mehr die Unterstützungs-
frage stellen können und müsse daher der Antrag unberücksich¬
tigt bleiben.

Bei der Abstimmung über den ersten Theil des Antrages
des Abg. Russell  ergiebt sich Stimmengleichheit und be¬
merkt der Präsident, daß er die Abstimmung darüber in der
nächsten Sitzung wiederholen werde.

Der zweite Theil des Antrages des Abg. Russell
wird abgelehnt; dagegen der Ausschußantrag angenommen.

Damit ist die Tagesordnung erledigt.
Nächste Sitzung: Sonnabend, den 25. Juli, Morgens

10 Uhr.
Tagesordnung:
1) Zweite Lesung des Entwurfs einer Wasserordnung

für das Herzogthum Oldenburg.
2) Zweite Lesung des Entwurfs einer Wasserordnung

für das Fürstenthum Lübeck.
3) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für das Fürsten¬

thum Birkenfeld, betr. Erhebung eines Zuschlags zur
Einkommensteuer.

4) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für das Herzog¬
thum Oldenburg, betr. das Verfügungsrecht der
Grundeigenthümer über ihren Grundbesitz.

5) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für das Herzog¬
thum Oldenburg, betr. die Stempelgebühren.

6) Dcsgl. des gleichen Gesetzentwurfs für das Fürsten-
thum Birkenfeld.

7) Mündlicher Bericht des Ausschusses für die Wasser¬
ordnungen über eine Petition des Gemeinderalhs zu
Damme, betr. Reinigung des Canals vom Dümmer-
see nach Dümmerlohhausen.

«

27 »



212

8) Bericht des Finanzausschusses über den mit Schrei¬
ben GroßherzoglicherStaatsregierung vom 25. Mai
d. I . vorgelegten modifizirten Voranschlag für das
Herzogthum Oldenburg pro 1868/69 und damit in
Verbindung stehende Petitionen.

9) Wahl eines Mitgliedes des ständigen Landtagsaus¬
schusses an Stelle des Abg. Müller.

eventuell:
10) Vortrag über das Resultat der Konferenzen.

11) Bericht des Petitionsausschusses über die Petition
von Tobel mann  und Genossen zu Delmenhorst,
betr. Verlegung der Binnenlinie des Grenzbezirks.

12) Mündlicher Bericht des Verwaltungsausschusses über
die Petition der Lehrers Johanning  zu Bakum,
betr. Art. 65 des Schulgesetzes.

Schluß der Sitzung2^ Uhr Nachmittags.
Der Berichterstatter:

Bunnemann.



Bericht
über

die Verhandlungen
der

3. Versammlung des XV.Landtags des GrHherzogthnms Oldenburg.
Siebenzehnte Sitzung.

Oldenburg , den 25. Juli 1868 . Vormittags 10 Uhr.
- - - - -

Tagesordnung: 1)
2)
3)
4)

Zweite Lesung des Stempelpapicrgesetzes für das Herzogtum Oldenburg.
Dcsgl. für das Fürstenthum Birkenfeld.
Vortrag über das Resultat der Konferenzen.
Zweite Lesung des Entwurfs einer Wasferordnung für das Herzogthum Oldenburg.

Vorsitzender: PräsidentLentz.

Am Ministertisch: die Reg.-Kommissäre Bucholtz,
Ruhstrat , Jansen.

Schriftführer Deeken  verlas das Protokoll der 16.
Sitzung; dasselbe wurde genehmigt.

Eingänge:
1) Ein Schreiben des Staatsministeriums vom 23. Juli,

Verlegung einer Garnison nach Birkenfeld betr;
aä rrota.

2) Ein Schreiben des Staatsministeriums vom 24. d. M.,
betr. die Ausgabe von Papiergeld;

aä aota.
3) Ein Schreiben des Staatsministeriums, eine Mitthei-

lung in Bezug aus das Frauenzimmerhaus enthaltend;
aci acta.

Es wurde darauf die Abstimmung über den Antrag des
Abg. Russell,  dessen Schicksal in der 16. Sitzung wegen
Stimmengleichheit unentschieden geblieben war, wiederholt.
Der Antrag wurde nunmehr angenommen.

Tagesordnung.
1. Zweite Lesung des Stempelpapiergesetzes

für das Herzogthum.
Der Präsident bemerkte, daß mehrere Anträge zur zwei¬

ten Lesung des Gesetzes Vorlagen und er dieselben in der
Reihenfolge der Artikel, zu denen sie gestellt seien, zur Ab¬
stimmung bringen würde.

Zum Art. 7 §. 1 hat der Abg. Scho mann  folgenden
unterstützten Antrag gestellt:

Ich beantrage, zu Art. 8 den bei der ersten Lesung
angenommenen Ausschußantrag Nro. 18 bei der zwei¬
ten Lesung zu streichen und statt dessen den Anfang
des Z. 1 des Art. 8 in folgender Fassung anzunehmen:

„Bei öffentlichen Verkäufen, und zwar von Im¬
mobilien auch dann, wenn sie innerhalb sechs Wochen
nach dem ersten Verkaufsaussatze in weiteren Aus¬
sätzen stattftnden, richtet sich" u. s. w. wie im Ent¬
würfe.

Es wurde über den Antrag die Debatte eröffnet.
Abg. Schomarm: Der Ausschuß hat bei der ersten

Lesung in den Artikel die Bestimmung hineingebracht, daß bei
öffentlichen Verkäufen, auch wenn sie in mehreren Aufsätzen
stattfinden, das Stempelpapier sich nach dem Betrag der gan¬
zen gelösten Summe richten soll. Aus den Motiven des Aus¬
schusses geht hervor, daß der Ausschuß nur bei Jmmobiliar-
verkäufen die Gesammtsumme zusammengerechnetsehen will.
Das gibt auch Sinn, hier können die zwei oder drei verschie¬
denen Aufsätze als ein Akt aufgefaßt werden. Es kommen
aber im praktischen Leben viele Fälle vor, wo die Bestimmung
in ihrer allgemein lautenden Fassung nicht paßt, so bei
Mobiliarverkäufen. So weiß ich aus der Praxis Fälle, wo
z. B. ein Waarenlager versteigert wurde; i/z wurde zunächst
nur verkauft, dann wurde nach 14 Tagen für den Rest ein neuer
Aufsatz gemacht und vielleicht wieder nur ein Theil losgeschla¬
gen, vielleicht mit weiteren Aufsätzen dann noch fortgefahren.
Es würde sich nicht machen lassen, die Aufsätze zusammen als
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Einen Akt zu behandeln. Ohne Zeitgränze kann man dies
auch nicht bei den in Birkenfeld vorkommenden Aufsätzen einer
großen Anzahl Bodenparcellen auf einmal, welche in gleicher
Weise wiederholt werden können. Eine Zeitsrist muß man
auch für Jmmobiliarverkänfe setzen, damit die verschiedenen Aus¬
sätze noch als Ausfluß desselben Gesammtakts erscheinen kön¬
nen. Deßhalb habe ich meinen Antrag gestellt. Uns Prak¬
tikern muß viel darauf ankommen, daß das Gesetz leicht an¬
wendbar wird, darum muß uns die Festsetzung einer bestimmten
Zeit wünschenswert!) sein, ohne die wir stets in der Schwebe
sein und nie zum Schluß kommen würden.

Berichterstatter Abg. Huber: Der Ausschuß wollte mit
der Aufnahme dieser Bestimmung ein sestes Princip aufstellen.
Wenn verschiedene Aufsätze vorliegen, können Zweifel entstehen.
Diese abzuschneiden, kann man bestimmen: entweder alle als
besondere Verkäufe oder alle als einen Verkanfsakt zu behan¬
deln. Der Ausschuß hat Letzteres für das Zweckmäßigere ge¬
halten. Zunächst hat er dabei an Jmmobiliarverkäuse gedacht,
nach der Fassung würden aber auch Mobiliarverkäufc mit
unter diese Bestimmung fallen) das schadet aber nichts, da
kein Grund ersichtlich ist, warum die letztgenannten nicht eben
so wie die Jmmobiliarverkäuse behandelt werden sollen. Um
alle praktische Bedenken gegen den Antrag zu beseitigen, will
ich übrigens noch folgenden Verbesserungsantrag stellen:

Nach dem Art. 7 Z. 1 werde als zweiter Satz nach¬
gefügt:

"Ist bei der Zuschlagsertheilung in Folge eines
späteren Aufsatzes die Stempelgebühr für den frü¬
heren Aufsatz bereits notirt, so ist für den späteren
Aufsatz die Stempelgebühr nur nach dem in diesem
erzielten Erlös zu berechnen."

Damit wird Alles erreicht, was auch der Abg. Scho-
mann  beabsichtigte. Dem Antrag des Letzteren bitte ich
nicht zuzustimmen, da derselbe eine Frist aufstellt, welche unter
Umständen nicht ausreichen kann.

Der Antrag wurde unterstützt.
Abg. Schoman« : Wird dieser Antrag angenommen,

so wird die ganze Sache auf den Zufall gestellt. Wenn es
davon abhängig gemacht wird, ob die Gebühren bereits no¬
tirt sind oder nicht, so wird die Berechnung je nach den ver¬
schiedenen Gerichten bald so, bald so sein, je nachdem ob ge¬
rade ein fleißiger Aktuar, der prompt notirt, dort ist, oder
nicht. Das Notiren ist ein zufälliger Umstand, auf den Nichts
ankommen darf. Dehnt man die Bestimmung auch auf Mo¬
biliarverkäufe aus, so liegt die Gefahr des Mißbrauchs nahe.
Wenn die Leute erst wissen, daß die Stempelgebühr nach dem
Gesammterlös berechnet werden soll, dann werden sic eine
Masse Sachen, die sie sonst in verschiedenen Zwischenräumen
hätten verkaufen wollen, auf einmal zum Verkauf bringen
und diesen in verschiedenen durch Wochen getrennten Aussätzen
abhalten. Das liegt bei Jmmobiliarverkäufen anders, da die
Immobilien mehr zusammenhängen, aber bei Mobiliarverkäu¬

fen ist eine solche Bestimmung nicht ohne Gefahr. Mein
Antrag ist praktischer. Die Frist von 6 Wochen ist sogar
recht weit, jedenfalls lang genug. Länger darf sie nicht sein,
weil sonst die Fiktion, daß die mehreren Aufsätze Ausflüsse
eines Versteigerungsgedankens seien, sich nicht mehr fcsthalten
läßt.

Abg. Strackerja» III. : Ich bin für den Antrag des
Abg. Scho mann;  der Ausschußantrag macht die ganze
Sache von Zufälligkeiten abhängig. Wenigstens hier zu Lande
werden die6 Wochen in der Regel ausreichen, einzelne Aus¬
nahmen können keine Berücksichtigung finden. Wie ich den
Abg. Schomann  verstehe, sollen nach seinem Antrag nicht
verschiedene Verkaufsakte, sondern nur Ein Akt angenommen
werden, wenn größere Jmmobiliarverkäuse, wie das auf dem
Lande und einzeln auch in der Stadt vorkommt, sich durch
mehrere Tage hindurchzichen. Auch ich halte das für richtig.
Das Umgekehrte soll aber für Mobiliarverkäufc, die in meh¬
reren Aufsätzen stattfinden, gelten. Dies Letztere scheint um
so unbedenklicher, da dergleichen Wohl nur bei Spekulations¬
verkäufen, Verkäufen von Bijouteriewaaren rc. vorkommt, diese
aber nicht zu begünstigen sind.

Abg. Russell: Aus praktischen Gründen empfehle ich
Annahme des Schomann 'schen  Antrages. Ohne feste Frist
wird die Anwendung des Artikels Schwierigkeiten machen.
Den Antrag des Abg. Huber  finde ich noch weniger empfeh¬
lenswert!), als den Ausschußantrag.

Abg. Schomann (mit Zustimmung des Hauses zum
drittenmal) : Der Abg. Strackerjan  intcrpretirte meinen
Antrag vollkommen richtig dahin, daß nur ein fortgesetzter Aufsatz,
nicht mehrere Aufsätze bei durch mehrere Tage hindurch statt-
findenden Jmmobiliarverkäufen angenommen werden sollen.
Dasselbe, wie für die vom Genannten erwähnten Spekulations-
Verkäufe, wird nach dem Antrag auch für Maaren-Verkäufe
ganz im Allgemeinen gelten, wenn siez. B. ungünstiger Kon-
junkturen wegen aufgeschoben werden. Für diese würde eine
gleiche Bestimmung, wie die zuerst erwähnte, nicht praktisch
sein.

Der Verbesserungsantrag des Abg. Huber  wurde ab¬
gelehnt, der Scho mann'sche Antrag angenommen.

Zu Art. 7, Z. 2 (Antrag Nro. 32) lag ein Antrag der
Staatsregierung vor, welcher zur Berathung verstellt wurde.
Er lautete:

der Landtag wolle beschließen, zu Art. 8 Z. 2 in der
zweiten Hüfte des Satzes statt ,,so wird— verwen¬
det" zn sagen ,,so ist — zu verwenden" und im
Art. 15 Zisf. 4 das Wort "Hcuercontractc" wieder
zn streichen.

Ferner lag folgender eventueller Antrag von Cammann
und Genossen vor:

für den Fall, daß nochmalige Abstimmung über den
Antrag Nro. 32 des Ausschußberichts beantragt und
der Antrag Nro. 32 bei der zweiten Lesung abgelehnt
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werden sollte, beantragt die Minorität des Ausschusses:
Annahme des Antrags Nro. 20.

Reg.-Kommissar Jansen : Bei der ersten Lesung ist be¬
schlossen worden, daß die Heuercontracte dem Errichtungsstem¬
pel entzogen und dem Produktionsstempcl unterworfen sein
oder, was praktisch so ziemlich auf dasselbe hinausläuft, daß
sie stempelfrei sein sollen. Ich will hier nicht weiter die
Gründe entwickeln, weshalb die Exemtion der Heuercontracte
vom Errichtungsstempel für principwidrig gehalten werden
muß, sondern ich will nur darauf Hinweisen, daß nach der
Ansicht der Staatsregicrung'in der definitiven Annahme dieser
Bestimmung eine Abweichung von dem Compromiß liegen
würde, welches zwischen der Staatsregierung und dem Land¬
tage als Ergebniß der stattgehabten Konferenzen vereinbart
worden ist. Der Landtag hat durch dieses Compromiß die
Verpflichtung übernommen, das Stempelgesetz unter Zugrunde¬
legung des Princips des Errichtungsstempels anznnehmen.
Die Unterwerfung größerer Gebiete stempelpflichtiger Acte
unter den Produktionsstempel würde dieser Verpflichtung nicht
entsprechen. Ich bin demnach ermächtigt, zu erklären, daß die
Staatsregicrung zu ihrem Bedauern sich nicht in der Lage
sehen würde, das Compromiß ihrerseits zur Ausführung zu
bringen, wenn der Landtag bei diesem der Vereinbarung wider¬
sprechenden Beschluß beharren sollte.

Die Ausschußminderheit hat ferner zur zweiten Lesung
ihren eventuellen Antrag erneuert, falls der Errichtungsstempel
für die Heuercontracte angenommen würde, den Stempel
nach dem Betrag der Heuerprästation für ein Jahr zu ver¬
wenden. Ich empfehle dringend, es in diesem Falle bei der
Zugrundelegung der dreijährigen Heuerperiode zu belassen.
Auch dann entfernt sich das Gesetz schon erheblich von den
Bestimmungen der Regierungsvorlageund des Preußischen
Stempelgesctzes und erscheint nicht gerechtfertigt, den finanziellen
Ertrag der Steuer noch weiter zu verkürzen.

Abg. Schomaim: Ich kann keinen Grund auffinden,
die Heuercontracte anders zu behandeln, als andere Urkunden.
Wir haben in der Vorlage allerdings schon einige Ausnah¬
men vom Princip des Errichtungsstempels. Sie betreffen:
Anweisungen, Connoffemente, Frachtbriefe und sonstige Han¬
delspapiere, die ihrer Natur nach rasch ausgestellt werden
müssen, in denen oft gar nicht einmal ein bestimmtes Rechts¬
geschäft, ein eigentlicher Vertrag enthalten ist. Auch Quit-
tungen sind erst bei der Production stempelpflichtig, auch dies
muß gerecht erscheinen. Aber Heuercontracte, Kontracte über
Verpachtung von Immobilien anders zu behandeln, als z. B.
Kauscontracte, ist nicht zu begründen. Zudem sind wir durch
das Resultat der Konferenzen gebunden. Wir haben uns da¬
mals bereit erklärt, auf die Berathnng des Stempelsteuerge¬
setzes auf Grundlage des Errichtungsstempelseinzutreten.
Wollen wir nun in einer Reihe wichtiger Geschäfte von dem

Errichtungsstempel wieder abgehen, so brechen wir mit einem
Princip, zu dessen Anerkennung wir uns verpflichtet haben.

Abg. Strackerjan III. : Eine Inkonsequenz liegt auch
nach einer anderen Seite hin vor. Eine solche ist schon zu
finden in der Annahme des Antrags der Ausschußmehrheit
zur ersten Lesung. Wer 1000 Thlr. leiht, zahlt den Stem¬
pel nicht von den Zinsen, sondern vom ganzen Kapital, wer
aber Grundstücke leiht, soll nach jenem Antrag den Stempel
von der Rente von höchstens3 Jahren zahlen. Ueberall
sonst ist das Kapital maßgebend, hier die Rente. Darin liegt
eine bedeutende Bevorzugung des in Grund und Boden an¬
gelegten Kapitals. Wollte man aber statt der 3 Jahre nur
1 Jahr setzen oder gar statt des Errichtungsstempels den
Produktionsstempel zu Grunde legen, so würde man auswärts
nicht begreifen, wie wir dazu gekommen sein sollten. Eine
solche Bevorzugung des Grundbesitzes müßte ein unangeneh¬
mes Licht auf den Landtag werfen.

Der Antrag wurde mit 24 gegen 20 Stimmen ange¬
nommen.

Der eventuelle Antrag von Cam mann , Ramien,
Schildt und Stu ckenborg  wurde unterstützt und dann ab¬
gelehnt.

Zu Art. 25 Z. 13 hatten die Abgg. Schrimper und
Strackerjan III. folgenden Antrag gestellt:

Im Art. 26 Z. 13 werde hinter „Rückzahlung" ein-
gesügt:

Den Bankgeschäften werden gleich geachtet Vorschuß-
und Kreditvereine, zu deren Geschäftsbetriebe die
Annahme von Depositen gehört.

Heber diesen Antrag begann die Berathung.
-Abg. Schrimper: Unser Antrag bezweckt nur, die

Vorschußvereine den Banken gegenüber lebensfähig zu erhal¬
ten. Diese Lebensfähigkeit scheint mir durch den Hullmann '-
schen Antrag nicht genügend gesichert zu sein. Ich brauche
Wohl nicht auszuführen, daß der Betrieb dieser Institute le¬
diglich auf dem Depositum beruht. Während beim Bankbe-
triebe auch noch andere Geschäfte Vorkommen, betreiben die
Vorschußvereine ganz ausschließlich Depositengeschäfte. Wie
bedeutend das Depositengeschäst dieser Vereine ist, beweist, daß
der Broker Verein 65,000 Thlr., der Oldenburger 20,000
Thlr. an Depositen zählt.

Durch die Gleichstellung der Vorschußvereine mit den
Banken trifft übrigens auch für sie die für die letzteren bereits
im Artikel enthaltene Bestimmung in der Weise zu, daß das
Staatsministcrium zu bestimmen hat, welche derartige Vereine
Vorschußvereine im Sinne dts Gesetzes sind. Sonst könnten
auch Vereine das Privilegium beanspruchen, die sich scheuen,
ihren 8tatu8 zu veröffentlichen. Nur diejenigen, welche mo¬
natliche Nachweise liefern, dürfen in Betracht kommen. Die
Lebensfähigkeit dieser Vorschußvereine hängt von Annahme
unseres Antrages ab.
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Abg. Strackerjan HI. : Die Vorschußvereine muß man
eigentlich zu den Banken rechnen. Es sind auf Gegenseitig¬
keit beruhende Vereine, welche mit gemeinsamen Kräften Mittel
aufbringen und so Depositen aufnehmen und Darlehen machen.
Man brauchte sie neben den Banken des Hullmann 'schen
Antrages gar nicht zu nennen, wenn sie nicht ein Moment
von den Banken im gewöhnlichen Sinne unterschiede: sic be¬
zwecken nicht Gewinn, sondern Unterstützung. Das ist aber
kein Grund, sie schlechter zu stellen. Die Motive zu dem
Hullmann 'schen Antrag treffen auch bei ihnen zu: sie sind
nicht Leiher, sondern Vermittler des Kapitals.

Der Antrag wurde angenommen.
ES lag zu Art. 26 folgender Antrag des Abg. von

Schrenck vor, welcher ausreichend unterstützt war:
hinter den Worten: „(Art. 153 der Deichordnung vom
8. Juni 1855)" werde eingeschaltet:

„der Gemeinden und der Genossenschaften für öffent¬
liche Unternehmungen zur Förderung der Bodenkul¬
tur rücksichtlich oller amtlichen Verhandlungen in
Sachen der Wafferordnung, sowie der in Wasser¬
bauangelegenheiten aufzunehmenden Urkunden(Art.
6 1 der Wasserordnung).

Nach Eröffnung der Debatte:
Abg. Huber: Mit der Tendenz des Antrags bin ich ein¬

verstanden, jedoch erscheint mir die Form nicht ganz richtig.
Ich glaube, der Zweck des Antragstellers wird besser erreicht
durch Annahme folgenden Antrages:

dem Art. 26 werde als letzter Satz nachgefügt:
Die den Wasserbaugenossenschaften nach Art. 153 der
Deichordnung zustehende Stempelsreiheit wird auch
auf die Gemeinden, bezw. auf die Genossenschaften
für öffentliche Unternehmungen zur Förderung der
Bodenkultur, in ihren unter die Wafferordnung
fallenden Angelegenheiten ausgedehnt.

Abg. von Schrenck: Ich ziehe nach Rücksprache mit
Denjenigen, welche meinen Antrag unterstützt hatten, denselben
zu Gunsten des Hu be r' schen Antrags zurück, der erreicht,
was ich erreichen wollte.

Der Antrag wurde angenommen.
Zu Art. 26 lag ein unterstützter Antrag des Abg. Ni e-

bour  vor, der lautete:
Es wird beantragt:

im Art. 27 werde hinter dem in erster Lesung
angenommenen Ausschußantrage Nro. 61 Folgendes
eingeschaltet:

Desgleichen sollen die bestehenden Prediger-Witt-
wen- und Waisen-Kassen in demselben Maße,
wie die oben genannten Wittwen- und Waisen-
Kassen, Stempelsreiheit genießen.

Abg. Riebour: Ich habe diesen Gegenstand schon bei
der ersten Lesung zur Sprache gebracht. Damals war ich
nicht vollständig orientirt, jetzt habe ich in Erfahrung gebracht,

daß diese Prediger-Wittwenkassen so alt sind und als so selbst¬
verständlich aller dergleichen Begünstigungen theilhaftig ange¬
sehen werden, daß sich keine ausdrückliche Bestimmung über
ihre Stempelfreiheit vorfindet. Doch habe ich eine Verfügung
des Staatsmilristcriums aus dem Jahre 1849 in Händen,
welche besagt, daß es bei der bisherigen Stempelfreiheit dieser
Kassen sein Bewenden haben solle. Da aber die Verleihung
der Stempelsreiheit nicht aufzufinden ist und doch Zweifel ent¬
stehen könnten, empfiehlt es sich meinen Antrag anzunehmen.
Es muß hier dieselbe Tendenz maßgebend sein, der zu Folge
den anderen im Artikel genannten Kassen die Stempelfreiheit
ausdrücklich beigelegt ist.

Der Antrag wurde angenommen.
Der ganze Entwurf in der vom Ausschuß vorgeschlagenen

Gestalt mit den beschlossenen Aenderungen wurde angenommen.
2. Zweite Lesung des Stempelpapiergesetzes

für das Fürstenthum Birkenfeld.
Der Gesetzentwurf wurde in der vom Ausschuß vorge¬

schlagenen Fassung angenommen.
3. Vortrag über das Resultat der Confe-

renze  n.
Berichterstatter Abg. Russell: Zu meinem großen Be¬

dauern muß ich Ihnen die Mittheilung machen, daß die Con-
ferenzen zu keinem Resultat geführt haben. Die Differenzen
zwischen Landtag und Staatsregierung fanden sich auf zwei
Punkten, erstens über die Principien, an denen der Landtag
für den Jnstanzenzug bei der Neuorganisation des Staats¬
ministeriums festhalten zu müssen glaubte, sodann betr. die
Gehaltsregulativc. Es haben 2 Berathungen stattgefunden.
Das Ergebniß war Folgendes:

Vermittelimgsvorschllig der von der Grotzherzog-
lichen Slaatsregierung ernannten Conserenzmitglieder:

Die Differenzpunkte seien unter Zugrundelegung der Re¬
gierungsvorlagen in folgender Weise zu erledigen:

I. Betreffend den Gesetzentwurf, betr. Organisation des
Staatsministeriums und der oberen Verwaltungsbehörden:

Annahme des Art. 15 ß. 3 in der Fassung nach
dem vorgelegten Gesetzentwurf.

II. Betreffend den Gesetzentwurf, betr. Abänderungen
des Gehaltsregulativs für den Civildienst des Großherzogthums:

Den Entwurf dahin zu modificiren:
1. Stsatsministcrium.

1. Anstatt: Für Vortragende Räthe bis zu 17,000 Thlr.
Darunter drei mit im Maximum bis zu
2000 Thlr., die übrigen mit im Maximum
bis zu 1800 Thlr.

zu setzen: , -
Für Vortragende Räthe bis zu 17,000 Thlr.
Darunter drei im Maximum bis zu 2000
Thlr. , die übrigen mit im Maximum bis
zu 1800 Thlr. Sind weniger als 11 Vor¬
tragende Räthe vorhanden, so fallen für
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jeden fehlenden Rath 1000 Thlr. weg. An
Hülfsreferenten wird aus dieser Position
künftig keine Besoldung bewilligt werden.
Die von einem Mitgliede der Gesetzcommis-
sion gegenwärtig bezogenen 500 Thlr. sind
in dieser Position nicht befaßt.

2. Anstatt: 4 Registratoren und zwar
1 . . 600—1100 Thlr.,
3 jeder 300—900 ,,
1 Canzlist 300—900

zu setzen:
5 Registratoren und 1 Canzlist, darunter

1 mit 600—1000 Thlr.
2 jeder 300—900 „
3 jeder 300—800 „

2. Direktion des Bauwesens.
3. Anstatt: Drei Mitglieder jedes 800—1400 Thlr.

zu setzen: zwei Mitglieder jedes zu 800 —
1400 Thlr.

5. Archiv.
4. Als Bemerkung beim Gehalte des Archivars

hinzuzufügen:
,,DaS Maximum ist nicht zu verleihen,
so lange der Archivar ein Gehalt als
Referent bezieht."

6. FinanMreau.
d. Buchhalterei und Controle.

5. Anstatt:
1 Buchhalterei-Vorstand 600—1100 Thlr.

zu setzen:
1 Buchhalterei-Vorstand 600—4000 Thlr.

6. 8. Besondere Affinsten des Staatsministcriums.
1 Gemeinheits-Commissar 800—1300 Thlr.
zu streichen.
III . Mrstenthum Lübeck.

1. Regierung.
7. Anstatt:

2 ordentliche Mitglieder jedes mit 800 bis
1800 Thlr. ist zu setzen: 2 ordentliche Mit¬
glieder,

1 mit 800—1800 Thlr.,
1 mit 800—1200 Thlr.

» . Vermittelungsvorschlag der vom Landtag gewähl¬
ten Conferenzmitglieder.

Die Differenzen seien unter Zugrundelegung der Gesetz¬
entwürfe nach Beschlüssen des Landtags in folgender Weise
zu heben:

I. Betreffend den Gesetzentwurf, bctr. Organisation des
Staatsministeriums und der obcrn Verwaltungsbehörden.

Den Beschluß: in dem Art. 15 ß. 3 des Gesetzentwurfs
die Worte: „erste und ß. 2" zu streichen, wieder aufzuheben

Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

und den Art. 15 ß. 3 in seiner ursprünglichen Fassung an¬
zunehmen.

II . Betreffend den Gesetzentwurf, betr. Abänderungen
deS Gehaltsrcgulativs für das Großherzogthum.

Die gefaßten Beschlüsse dahin abzuändern:
1. Staatsministrrium.

1. Anstatt: Für Vortragende Räthe (ausschließlich der
Hülfsreferenten) bis zu 16,000 Thlr. Dar¬
unter zwei mit einem Maximum bis zu

. 2000 Thlr. , zwei mit im Maximum bis
zu 1800 Thlr. Sind weniger als 11 vor-
tragende Räthe vorhanden, so fallen für
jeden fehlenden Rath 1000 Thlr. weg,

r werde gesetzt, wie unter II. 1 von den Conferenz-
mitgliedern der Staatsregierung vorgcschlagen worden.

2. Anstatt: 5 Registratoren und 1 Canzlist, darunter
1 mit 600—1000 Thlr.,
3 jeder 300—900
1 . . 300- 700

werde gesetzt:
4 Registratoren und 1 Canzlist, darunter

1 mit . . 600- 1000 Thlr .,
2 jeder mit 300—900 „
2 jeder mit 300—800 „

2. Direktion des Bauwesens.
3. Anstatt: 2 Hülfsbaubeamte jeder 420—600 Thlr.,

werde gesetzt: 3 Hülfsbaubeamte jeder 420
bis 600 Thlr.
3. Statistisches Bürrau:

4. Anstatt:
2 Revisoren und Expedienten,

1 . . 400 - 700 Thlr.
1 . . 300- 600 „

werde gesetzt:
2 Revisoren und Expedienten,

1 . . 300- 800 Thlr.
1 . . 300- -600 „

Darnach bestehen noch folgende Differenzpunkte,
über die eine Verständigung in der Konferenz nicht
hat erreicht werden können:

1. Direktion des Bauwesens.
Die Staatsregierung beantragt das Gehalt der

2 Mitglieder zu normiren für jedes auf 800 bis
1400 Thlr., während der Landtag beschlossen, dasselbe
auf 800—1300 Thlr. fcstzusctzen.

2. Statistisches Bureau.
Staatsregiernngs-Antrag: 1 Vorstand 800 bis

1400 Thlr., Landtags-Beschluß: 800—1300 Thlr.
3. Archiv.

Staatsregierungs-Antrag: 1 Archivar 800 bis
1400 Thlr, Landtags-Beschluß: 800—1300 Thlr. ;
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1 Copiist 300—700 Thlr., Landtags- Beschluß:
300—600 Thlr.

4. Bezirks-Bsubeamte.
Staatsregierungs-Antrag: Bezirksbaumeister und

zwar 3 jeder 900—1200 Thlr., Landtagsbeschluß:
900—1100 Thlr.

5. Brfirks-Vcrineffungs-Bcamte.
Staatsregierungs- Antrag: Bezirksvermcssungs-

beamte3 jeder 900—1200 Thlr., Landtags-Be¬
schluß: 900—1100 Thlr.

Da sich diese Differenzpunkte nicht erledigen ließen, mußten
die Konferenzen, ohne zu einem Resultat geführt zu haben,
aufgehoben werden.

Der Abg. Bartel reichte darauf folgenden dringlichen
selbstständigen Antrag ein, welcher ausreichend unterstützt war:

der Landtag wolle, zwar einverstanden damit, daß die
von ihm für die Konferenz zur Ausgleichung der hin¬
sichtlich der Organisation des Staatsministermms re.
und der Ncgulativänderungen entstandenen Meinungs¬
verschiedenheiten gewählten Mitglieder der Großherzog-
lichen Staatsregierung zur Vermittelung der obschwe¬
benden Differenzen genügend entgegen gekommen sind,
in Erwägung aber,

1) daß die jetzige Durchführung der Organisation
des Staatsministeriums durch die finanziellen In¬
teressen des Landes so dringend geboten ist, daß
sie durch kleine Differenzen über die Gehaltsregu¬
lative nicht ausgehalten werden darf,

2) daß von den noch nicht zugestandenen Forderun¬
gen der Großherzoglichen Staatsregierung nur
die Gehalte der Mitglieder der Baudirection mit
der Organisationsvorlage in einiger Verbindung
stehen, während die übrigen noch nicht zugcstan-
dencn Sätze derselben ganz fremd sind,

3) daß daher der Landtag in ersterer Beziehung der
Großherzoglichen Staatsregierung schon jetzt nach¬
geben wolle, dagegen aber von Großherzoglicher
Staatsregierung erwarten möge, daß sie die Er¬
ledigung ihrer Anträge in den letzten Beziehungen
bis zu der vom Landtage beantragten Revision
der gesummten Gehaltsregulative ausgesetzt lasse,

die Großherzogliche Staatsregierung ersuchen:
ans Grundlage der bisherigen Vorschläge der
diesseitigen Conserenzmitglieder, unter Zuge-
ständnih der für die Mitglieder der Baudirec¬
tion im Entwürfe ausgeworfenen Gehaltssätze,
die Konferenzen wieder aufzunehmen.

Abg. Bartel zur Begründung der Dringlichkeit: Die
ganze Organisation steht in Frage. Wenn wir die finan¬
ziellen Vortheile, die sie mit sich bringen soll, nicht verlieren
wollen, müssen wir noch heute einen Schritt thun, sonst ist/

er vielleicht auf Jahre hinaus nicht mehr möglich. Damit
ist, wie ich denke, die Dringlichkeit genügend begründet.

Die Dringlichkeit des Antrages wurde angenommen und
gemäß der Geschäftsordnung sofort die Debatte über denselben
eröffnet.

Abg. Ahlhorn: Ich kann dem Antrag von vollem
Herzen zustimmen. In seinem Eingang spricht er den bis¬
herigen Conferenzmitgliedern die Zustimmung des Landtags zu
ihrem Verhalten der Staatsregierung gegenüber aus. Weiter
besagt der Antrag, daß der Landtag sich entschließt, 100 Thlr.
mehr für die Baudirection zu bewilligen, und endlich, daß er
die Konferenzen zu erneuern wünscht. Es ist unsere Pflicht,
diesen Antrag noch in letzter Stunde anzunehmen und der
Staatsregierung zu zeigen, daß der Landtag Alles, was er
kann, thut, um ihr entgegenzukommen. Die Differenz betrug
nur 1000 Thlr., jetzt wird sie nur 800—900 Thlr. betragen,
das ist ja gar kein Gegenstand. Die Staatsrcgierung muß
anerkennen, daß wir ihr so entgegenkommen sind; ich bedauere,
daß sie sich bisher so hartnäckig gezeigt hat. Ich könnte es
nicht begreifen, wenn sie es über solche Lappalien noch in der
letzten Stunde zu einem Conflict kommen lassen wollte, nachdem
von unserer Seite so nachgegeben worden ist. Nur Eines will ich
noch hervorheben: die Staatsregierung hätte dem Landtag
genau angeben müssen, für welche Zahl von Beamten sie die
geforderten Gelder nöthig hätte. Es ist eine schwere Sache
für uns, 17,000 Thlr. in Pauschsumme zu bewilligen, da ein
Regulativ doch feste Sätze haben muß. Trotzdem zeigten wir
uns bereit, auf 6 Jahre den Vorschlag der Staatsregierung
eia bloo anzunehmen. Während dieser Zeit hätte man die
nöthigcn Erfahrungen machen können, um anzugebeu, wie
viel und welche Personen nöthig sind. Das Risiko der Staats¬
regierung war nicht größer dabei, als das des Landtags.
Auch dieser Vorschlag wurde von der Staatsregierung zu¬
rückgewiesen. Jetzt in letzter Stunde bieten wir noch einmal
eine Vermittelung an.

Abg. Schomarm: Auch ich muß diesem Antrag das
Wort reden. Der erste Passus desselben erscheint mir unbe¬
denklich. Einzelne mochten für höhere Bewilligung sein, darauf
kommt es nicht an, sondern darauf, ob die Konserenzmitglieder
so weit gegangen sind, als sie erwarten durften, daß es der
Landtag gutheißen würde. Wir können den Mitgliedern der
Konferenz sehr Wohl unsere Zustimmung zu ihrem Verhalten
aussprechcn. Sie sind der Staatsregiernng so weit entgegen-
gekommen, als sie eben durften, wenn sie nicht riskiren wollten,
daß früheren Beschlüssen gemäß der Landtag ihnen nicht mehr
zustimmen würde.

Im klebrigen begrüße ich mit Freuden die Möglichkeit,
zu einem befriedigenden Abschluß dieser Versammlung zu ge¬
langen. Cs war der Charakter der ganzen Versammlung,
die Mittel zu finden, daß die Existenz unseres Staates nicht
durch finanzielle Bedrängnih in Frage gestellt werden könne.
Wir glaubten in unsere Heimath zurückkehren zu können mit
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dem Bewußtsein, daß für die nächsten Jahre Alles genügend
beordnet sei. Nun droht eine Dissonanz hineinzutönen, die nur
schädlich sein kann.

Nun möchte ich der Staatsregierung an das Herz legen,
die Hand, welche der Landtag ihr mit diesem Antrag reichen
will, nicht abzuweisen und durch ein kleines Zugeständniß uns
die Möglichkeit zu geben, mit Freude auf die beendigte Land-
tagSthätigkeit zurückzublicken.

Regierungscommissar Bucholtzt Der Antrag kommt
mir ganz unerwartet. Es wäre mir lieb gewesen, wenn
man irgend wie, wenn auch nur unter der Hand, den Ver¬
tretern der Staatsregierung eine Andeutung davon gegeben
hätte. Dann wäre ich in der Lage gewesen, die Ansichten
der Staatsregierung zu ermitteln und könnte dem Hause jetzt
diese Ansichten mittheilen. Auch hätte ich nicht geglaubt, daß
hier über die Conferenzverhandlungen noch eine Diskussion
stattfinden würde mit dem Zweck, das Verhalten der Kon-
ferenzmitgliedcr des Landtags zu rechtfertigen, wobei Seiten¬
blicke auf die Staatsregicrung geworfen werden, als ob sie
nicht genügend entgegengekommen sei.

Hierüber ein paar Worte:
Bei Meinungsdifferenzen meint immer jeder Theil im Recht

zu sein; die Staatsregierung hat ihrerseits nicht einen Schatten
vonZwcifcl, daß sie in der vorliegenden Sache vollständig in ihrem
Recht ist. Ich will mich an das Allgemeine halten und nicht
auf das Detail eingehen. Die Staatsregieruug hatte sehr mäßige
Vorschläge bctr. des Regulativ gemacht, der Landtag
hat trotzdem fast jede Position erheblich herabgemindert. Wie
sich Staatsregicrung und Landtag in den Konferenzen gegen¬
über standen, wurden hier noch von Seiten der Staaksre-
gierung so viel Concessionen gemacht, daß bereits 3000
Thaler reichlich für das Jahr von ihren ersten Vorschlägen
herabgesetzt wurden. Aber dies Handeln mußte ein Ende
nehmen. Die Slaatsregierung sah sich in der Lage, eine
letzte Forderung, ein Ultimatum stellen zu müssen. Von den
Regierungsdeputirten, nicht von den Landtagsdepntirten, wurde
das Ultimatum gestellt, nicht umgekehrt. Die Letztgenannten
mußten erwägen, daß dies der letzte Vorschlag war, den die
Staatsregierung zu machen hatte. Der Vorschlag war billig
genug. Es sollte eine ganz neue Einrichtung der Verwaltung
getroffen werden, der zu Folge mehrere Stellen eingehen
mußten und die Kräfte der Beamten viel stärker, wie bisher,
angestrengt worden wären. Damit war eine Gelegenheit ge¬
boten, zu bethätigen, was sonst wol ausgesprochen wurde,
daß der Landtag sich nicht einer Erhöhung der Beamtenge¬
halte abgeneigt zeigen würde, falls man weniger Beamte ver¬
wenden wolle. Die Staatsregierung hatte schon in den mei¬
sten Punkten dem Andrängen des Landtags nachgcgeben, nur
einige Stellen wollte sic im Maximum um 100 Thlr. höher
dotirt wissen, Stellen, die im Zusammenhang mit der ganzen
Verwaltungsorganisation stehen und deren Inhaber künftig
viel direkter unter dem Staatsministerium stehen sollten. Der

Bczirksbaumeister sollte durch die Organisation eine andere
Stellung und Kompetenz erhalten; der Chef deS statistischen
Bureaus sollte in Zukunft mehr als bisher ein Hülssarbeiter
des Ministeriums sein; auch der Archivar mußte ein höheres
Gehalt erhalten, weil dasselbe nicht geringer sein durste, als
dasjenige des Chefs des statistischen Bureaus. So war daS
Ultimatum, das die Staatsregicrung nach langem Hin- und
Herhandeln stellte. Ihre Deputaten waren damit vor die
Frage: annehmen oder ablehnend getreten. Es handelte sich
dabei nur um eine Bewilligung von 900 oder 1000 Thaler
im Maximalbetrag; eine gewiß unbedeutende Summe, zumal
dieMaximalsätze selten erreicht werden, die Beamten nicht Alle daS
dazu erforderliche Alter erreichen. Nicht die Deputirten der
Staatsregierung, sondern die Ihrigen standen vor der Frage:
ob annehmen oder ablehnen. Sie haben abgelehnt. Wenn
Sie nun im gegenwärtigen Anträge Ihren Deputirten ein
Zeugniß geben wollen, daß dieselben ganz in Ihrem Sinn
gehandelt haben, so kann von Seiten der Staatsregicrung
nichts dabei erinnert werden. Es ist dies als eine rein häus¬
liche Angelegenheit dieses Saales anzusehen. Hat das Haus
das Bedürfniß, den Deputirten eine solche Billigung auszu-
sprecheu, so kann die Staatsregierung in einem in diesem Sinn
gefaßten Beschluß nur eine Konstatirung der Meinungsver¬
schiedenheit sehen, die außerdem auch klar genug vorliegt. Ich
gehe nicht davon aus, daß der Antragsteller mit seinem An¬
trag die Absicht hat verbinden wollen, den Konflikt zu ver¬
schärfen. Wäre das aber der Fall, so wäre es nicht wohl-
gethan.

Im Antrag selbst finde ich einige Punkte nicht ohne
Bedenken. Sie wollen Ihrerseits eine Fortsetzung der Kon¬
ferenzen beantragen. Dann ist es aber nicht richtig, wenn
Sie von vornherein Ihre Deputirten an bestimmte Instruk¬
tionen binden und ihnen von vornherein vorschreiben wollen,
was sic der Staatsregierung entgenbringen, was nachgcben
sollen oder nicht. Das darf nicht ausgesprochen werden. Die
Konserenzmitglieder müssen die Freiheit haben, in den Konfe¬
renzen die Meinungsverschiedenheiten unbefangen zu erwägen
und nach Vermittelungsvorschlägen selbst zu suchen. Diese
müssen ihnen nicht durch Beschlüsse des Hauses vorgezeichnet
sein.

Der Landtag geht heute zu Ende. Wenn Sie den An¬
trag annehmen, wird es sich fragen, wie sich die Staatsregierung
zu demselben verhält. Ich würde im erwähnten Fall mich
sofort entfernen und die Ansichten der Staatsregicrung er¬
mitteln. Da der Landtag sonst heute geschlossen werden
sollte, wäre es zu wünschen, daß die Angelegenheit sich mit
dem heutigen Nachmittag noch erledigen ließe. Sonst müßte
eine Verlängerung um einige Tage eintreten.

Abg. Ahlhorn: Ich würde bedauern, wenn Antrag¬
steller den eben ausgesprochenen Wünschen gemäß seinen Antrag
ändern wollte. Ich kann für den Antrag nur in seiner jetzigen
Gestalt stimmen. Es kann den Konferenzmitgliedern nur sehr
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erwünscht sein , wenn der Landtag ihnen erklärt , daß sie nach

pflichtmäßigem Ermessen gehandelt haben . Ebensalls muß
es ihnen lieb sein , wie auch die von der Staatsregierung
ernannten Mitglieder , an Instruktionen gebunden zu werden.

Die Regierungsdeputirten haben ausdrücklich erklärt , sse wären
durch ihren Auftrag gebunden , sie könnten nicht über denselben
hinausgehen . Die Mitglieder von der einen und von der
anderen Seite müssen aber gleiche Rechte haben.

Abg . Russell : Es ist nicht meine Absicht das Feuer
anzuschüren , ich will vielmehr Alles thun , den Frieden , der

jetzt gestört ist , wiederherzustellen . Es handelt sich nicht um
800,900 Thlr ., sondern darum , das gute Einvernehmen zwischen

Landtag und Staatsregierung , von dem Gedeihen und Wohl¬
befinden des Landes abhängt , zu erhalten . Es wäre doch
schlimm , wenn wir jetzt nach Hause kämen und auf die Frage,
was wir beschafft hätten , nur auf die Wasserordnung weisen
könnten . Die paar Hundert Thaler sind keinen Konflikt Werth,
dessen Tragweite man nicht übersehen könnte , Der Gegen¬

stand ist doch zu gering dazu . Wir Konfcrenzmitglieder sind
der Staatsregierung soweit , als wir irgend konnten , entgegen-

gekommmen , wenn wir weiter gegangen wären , würden wir
uns nach den früheren Beschlüssen nicht mehr in Ilebercin-
stinnnung .mit dem Landtag gewußt haben . Man hat uns
gesagt : es sei eine Concession , daß die Staatsregierung in die
Streichung des Gemeinheitskommissärs gewilligt habe . Die
Staatsregierung hat aber erklärt , sie halte den Gemeinheits-

koinmissär nicht für nöthig . Da kann ich das Fallenlassen
desselben nicht mehr als eine Concession anerkennen . Der
Staat ist nicht der Beamten wegen da , mehr als nöthig

dürfen überhaupt nicht angestellt sein . (Mehrstimmiges Bravo !)
Wir müssen unsere Selbstständigkeit zu erhalten suchen,

es wird das unter diesen politischen Verhältnissen schwer wer¬
den , wenn überall Mißstimmung sm Lande herrscht . Glaubt

die Staatsregierung gegen eine solche Mißstimmung regieren
zu können ? Ich bitte die Staatsregierung dringend , sich die¬
sem Verständigungsversuch gegenüber nicht abweisend zu ver¬
halten.

Abg . Rüder : Es wäre besser gewesen , der Regierungs-
commissär hätte sich erst mit der austraggebenden Staats¬
regierung verständigt und sich nicht vorher auf diese  Weise

ausgesprochen . Es ist durchaus nöthig , daß zwischen Staats¬
regierung und Landtag Frieden geschlossen wird . Es muß aus
diesem Antrag der Frieden hcrvorgehen , das liegt im Interesse des
Landes und auch im Interesse der Staatsregierung , wenn sie

überhaupt das Land weiter regieren will . Solche Erklärungen,
wie wir sie soeben vom Ministertisch gehört haben , sind nicht
geeignet , den Frieden zu fördern.

Der Herr Regierungscommissar hat gesagt , die Vertreter
des Landtages in der Konferenz hätten nur die Wahl gehabt,
das gestellte Ultimatum der Staatsregierung anzunehmen . Die

Mehrheit im Landtag ist der Ansicht , daß seine Vertreter weit

genug gegangen sind ; will der Herr Regierungscommissar ein

Beispiel , so ist von denselben im Bauwesen nach dem Urtheil
der allgemeinen Meinung , dem auch ich zustimme , zu viel Per¬

sonal zugestanden , während ich eine Erhöhung der Gehalssätze
nur billigen kann.

Abg . Bartel : Wenn der Regierungscommissar andcutete,
daß ich durch meinen Antrag den Riß größer machen und
Unfrieden schüren wolle , so kann ich erklären , daß mir das
durchaus fern liegt . Auch ist eine solche Annahme bei etwas

näherer Betrachtung ganz unmöglich.

Rcg .-Commissär Bucholtz : Es liegt mir überhaupt

fern , Schärfe in die Debatte zu bringen ; ich bin mir bewußt,
keinen Anlaß gegeben zu haben . Auch habeich nicht so gesagt,
wie der Abg . Bartel  mich verstanden hat . Ich habe nur
gesagt : wenn  der Antragsteller den Konflikt verschärfen
wollte , so würde dies sehr zu bedauern sein.

Wenn der Abg . Russell  sagt : der Staat sei nicht der

Beamten wegen da , es müßten nicht mehr angestellt werden,
als nöthig , so kann dies auch regierungsseitig sofort unter¬
schriebenwerden . Ich hätte ebenso , gut , wie der Abg . Russell,
durch eine solche allgemeine Aeußerung das „ Bravo " des

Hauses Hervorrufen können . Es ist aber nur die Frage die,
welche Beamte nöthig sind . Wenn der Abg . Rüder  über
das Bauwesen gesagt hat , daß man dort mit weniger Per¬
sonal auskönnte , so ist das seine Privatmeinung , die vielleicht
Mancher theilt . Aber Diejenigen , welche sich näher mit der
Sache zu befassen haben , urtheilen anders und auf die An¬

sicht dieser Männer legt die Staatsregierung das meiste Ge¬
wicht . -

Was von den Herren Vorrednern über den Konflikt ge¬
äußert wurde , paßt nicht überall . Es handelt sich doch allein

um ein paar Hundert Thaler Erhöhung in den Gehaltssätzen
und und nicht um das Personal . Der Abg . Russell  sagt
freilich , es handle sich nicht allein um Geld , sondern auch um

ganz andere Sachen ; dem entgegen sage ich aber : es handelt

sich lediglich um ein bischen Geld und hat sich auch bei an¬
dern Konflikten nie um etwas Anderes gehandelt.

Ich konnte natürlich wegen des gegenwärtigen Antrags
nicht instruirt sein , sonst würde ich vielleicht Namens der

Staatsregierung den Antrag begrüßen . Die Staatsregieruug
würde es ebenso bedauern , wie Sie , wenn die neue Organi¬

sation nicht zu Stande käme . Die Staatsregierung stehe
mit voller Ueberzeugung für diese Organisation ein . Es ist nicht
wahr , wenn , wie ich gehört habe , vielfach die Meinung ver¬

breitet ist, daß es der Staatsregierung kein rechter Ernst mit
der Organisation sei und daß sie im Grunde es nur gern
sähe , wenn nichts daraus werde.

Die formellen Anstände , die ich an dein Antrag gemacht

habe , sind von keiner Seite widerlegt und sind auch nicht zu
widerlegen , wenn man auf die Sache näher eingeht . Es

handelt sich nicht um Fortsetzung  der Konferenzen . Die
sind zu Ende . Richtiger würde es sein , wenn der Landtag
neue  Konferenzen beantragte.
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Ich muh dabei bleiben, daß es unrichtig ist, wenn Sie
Ihre Deputaten zu diesen Konferenzen an bestimmte Instruk¬
tionen binden wollen. Der Abg. Ahlhorn  setzt sich über
dies Bedenken freilich leicht hinweg, indem er meint, so gut
die Staatsregierung ihren Deputaten bindende Instruktion
gebe> könne dies der Landtag auch. Ich will nur wenige
Worte hiergegen anführen, dann wird auch der Abg. Ahl¬
horn  wol selbst diesen Gesichtspunkt aufgeben. Auf Seiten
der Staatsregierung muß Ein Willen sein. Was sollte da¬
bei herauskommeu, wenn fünf Regierungsdeputirte, jeder mit
seinem eigenen Willen und seinen eigenen Vorschlägen, auf-
treten wollten. Auf Seiten deS Landtags liegt die Sache an¬
ders; da ist es das Recht des Einzelnen, ausschließlich seiner
eigenen Meinung zu folgen, da sind 49 Köpfe und 49
Willen.

Abg. Bartel : Es fällt mir nicht ein, dem Regierungs'
Kommissär auf dies Gebiet zu folgen, den Antrag zu kritisiren
und die Kritiken zu widerlegen. Es kommt hier auf Ver¬
ständigung an, nicht auf Worte. Ich wünsche, daß der Land¬
tag den Antrag annimmt, damit er zeigt, daß er bereit ist,
eine solche Verständigung zu suchen. Mag dann die Staats¬
regierung sehen, was sie thut.

Der Antrag wurde hierauf in namentlicher Abstimmung
einstimmig angenommen.

Es fehlten die Abgeordneten Böhmcker , Hullmann
und Orth.

Regierungscommissär Bucholtz: Ich erlaube mir noch
an den Herrn Präsidenten die Anfrage zu richten, ob es nach
der Geschäftsordnung zulässig ist, die vorgeschlagenen Konfe¬
renzen als Fortsetzung der letzthin geschlossenen zu be¬
trachten.

Präsident: Ich habe kein Bedenken dagegen.
4. Zweite Lesung des Entwurfs einer  Wasser¬

ordnung für das Herzogt hum Oldenburg.
Zu Art. 2 A. 3 des Entwurfs hatte die Staatsregierung

den Antrag eiugebracht:
der Landtag wolle beschließen, im Art. 2 Z. 3 den
zweiten Absatz: „Die bestehenden Berechtigungen zur
Fischerei werden durch diese Bestimmung nicht berührt",
zu streichen.

RegierungscommissärJansen : Bei der ersten Lesung
ist dem Art. 2 ein Nachsatz in einem neuen H. 3 gegeben,
welcher ausspricht, daß die öffentlichen Wasserzüge Eigenthum
der Gemeinde sein, die bestehenden Fischereiberechtigungen aber
durch diese Bestimmungen nicht berührt werden sollen. Bei
weiterer Prüfung dieses letzten Zusatzes hat sich die Staats-
regierung überzeugt, daß derselbe nicht im Einklang mit dem
Art. 64 des Staatsgrundgesetzes steht. Sie muß daher dem
Landtag anheimgebcn, den betreffenden Passus des Paragraphen
wieder zu streichen. Nach dem Staatsgrundgesetz sind alle
Fischereiberechtigungen in fremdem Wasser aufgehoben und
dürfen auch ferner nicht mehr constituirt werden. Soll also

die Gemeinde das Eigenthum an den öffentlichen Wasserzügen
haben, so muß man die Konsequenz ziehen und ihr auch die
Fischereiberechtigung in denselben geben. Die Berechtigung
jedes Anderen und auch des Staates an diesen Wasserzügen
würde sich als Fischereirecht in fremden Gewässern in Wider¬
spruch mit dem Art. 64 des Staatsgrundgesetzes setzen.

Abg. Rüder : Der Ausschuß erkennt den Antrag der
Staaatsregieruug zu Art. 2 Z. 3 als konsequent in Rücksicht
auf das Staatsgrundgesetz an, ist aber der Ansicht, daß diese
Bestimmung im nothwendigen Zusammenhangmit der snb
Z. 2 Art. 19 steht, Inhalts dessen Stauanlagen zur Fischerei
in fremden Gewässern auch ferner existiren können.

Indem der Landtag sich über den hier vorliegenden An¬
trag der Staatsregierung entscheidet, muß er es im Hinblick
und mit Berücksichtigung des Art. 19 thun,  weil bei dem¬
selben nach der Geschäftsordnung keine Diskussion stattfinden
kann. Der Ausschuß war zum Theil der Ansicht, daß mau
ohne Enschävigung die Berechtigungen nicht aufheben, wenig¬
stens nicht die auf privatrechtlichem Titel beruhenden, oft
werthvollen Anlagen nehmen dürfe. Es ist meine Pflicht, auf
diese im Ausschuß geltend gemachten Bedenken hinzuweisen.

Regierungscommissär Jansen : Es ist richtig, daß der
Art. 19 Z. 3 in engem Zusammenhang mit dem Art- 2 ß. 3
steht. Sind durch das Staatsgrundgesetz alle Fischereibercch-
tigungen in fremden Gewässern aufgehoben, so gibt es seit¬
dem auch keine derartige Fischereibcrechtigungenmehr, welche
auf privatrechtlichem Titel beruhon, und eine Entschädigung
kann daher in keinem Falle eintreten. Der Rechtsansicht, daß
solche Berechtigungen noch möglich seien, darf man in der
Wasserordnung nicht Raum geben, wenn man nicht in Wider¬
spruch mit dem Staatsgrundgesctzgerathen will. Auch die
Wehre für Fischerei in fremdem Wasser sind ohne Entschädi¬
gung der bisherigeu Besitzer durch das Staatögrundgesetz auf¬
gehoben. Zu Art. 19. Z. 3 wird demnach die ursprüngliche
Fassung der Regierungsvorlage hergestcllt werden müssen, wie
die Staatsregierung dies auch beantragt hat.

Abg. Rüder : Dieser Ausspruch erscheint mir befremdend,
insofern als seit Erlaß des Staatsgrundgesctzes 1852 eine
Menge Wehre, die eine erhebliche Rente geben, in öffentlichen
Wasserzügen epistircu, welche im Privatbesitz stehen ohne alle
Anfechtung dieses Verhältnisses von Seiten der Behörden.
Ja , mau sagt sogar, daß einige dieser Wehre vom Staat
selbst an Private verkauft sein sollen. Nehmen wir den An¬
trag in diesem Sinne an, so wird eine Beseitigung erheblicher
Werthobjecte die Folge sein. Das wäre auf jeden Fall eine
Härle; so existirt in der Aue im Ammerland ein Aalwehr, das
gewiß seine 1000 Thlr. Werth ist.

Reg.-Kommissar Jansen : Jene Beseitigung ist schon
eine Folge des Staatsgrundgesehcs und soll nicht erst durch
dies Gesetz erfolgen. Es läßt sich allerdings nicht leugnen,
daß der factische Zustand in manchen Landesthcilen der Be-
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stimmung des Staatsgrundgesetzes noch nicht entspricht, indem
dort noch Staue und Wehre, die Privaten gehören, in öffent¬
lichem Wasser zum Zweck des Fischfangs geduldet werden. Es
erklärt sich dies daraus, daß die Staatsregierung, bevor sie
in dieser Richtung regelnd vorging, eine Entscheidung der Ge¬
richte über-diese Frage abzuwartcn wünschte, welche durch ein
Urtheil des Oberappellationsgerichts, betr. die Fischerei im
Hcmmelsdorfer See, und zwar dem Princip des Antrags ge¬
mäß, inzwischen erfolgt ist. Später erschien es der Staats¬
regierung wünschenswerth, erst das Zustandekommen der Wasser¬
ordnung abzuwarten, bei deren Einführung auch diese Ver¬
hältnisse am zweckmäßigsten geordnet werden können.

Abg. Von Schrenck: Ich bin für den Antrag der
Staatsregierung. Es handelt sich nur um eine Konsequenz
des Staatsgrundgesetzes. Liegt materiell ein Unrecht darin,
so verschuldet dies nicht die Wasserordnung, sondern das
StaatSgrundgesetz.

Der Antrag wurde angenommen.
Sodann wurde der Ansschußantrag1 zum Art. 9 Z. 4

angenommen, welcher lautete:
Die Streichung dieses Absatzes und Ersetzung desselben
durch folgenden Satz:

„Das Verfahren bei der Prüfung und Auslegung
des Entwurfs, sowie bei der Entscheidung über die
gegen denselben erhobenen Einwendungen richtet sich
nach den Bestimmungen des Art. 8 Z. 2 bis 4."

Es wurde zur Debatte verstellt Ausschußantrag2 zum
Art. 11 8- 1:

dem Antrag 1l Z. 1 folgende Fassung zu geben:
Die Kosten der Instandsetzung und Unterhaltung
der öffentlichen Wasserzüge(soweit letztere den Ge¬
meinden obliegt) sind innerhalb der verpflichteten be¬
ziehungsweise der nach Art. 10 Z. 2 herangezogenen
Gemeinden von den Grundstücken nach dem Grund¬
steuer-Reinerträge aufzubringen. Jedoch kann der
Gemeinderath beschließen, die der Gemeinde oblie¬
genden Arbeiten ganz oder theilweise durch Natural¬
arbeit beschaffen zu lassen. In diesem Falle ist die
Bcitragspflicht nach Elasten zu regeln, welche nach
den Grundsteuerreinerträgen vom Gemeinderath mit
Genehmigung der Regierung festzusctzen sind.

Abg. Rüder : Mit Annahme dieses Antrages wird das
Princip der Kostenaufbringung nach Reinertrag wieder her-
gestellt und zugleich auch ermöglicht, daß die Gemeinden Natu¬
ralarbeit und Beitragspflicht nach Klassen cintrcten lassen können.

Der Antrag wurde angenommen.
Es lag ein Antrag der Staatsregierung zum Art. 11

ß. 2 vor, welche lautete:
der Landtag wolle beschließen, zu Art. 11 Z. 2 die
zweite Hälfte des Passus b. hinter den Worten»auf
die einzelnen Grundstücke" zu fassen wie folgt: „— ist
die Feststellung vom Amte auf Grund einer vom Be-

zirksabschätzer und Gemeindeabschätzer unter Mitwir¬
kung des Fortschreibungsbeamten— — — — —
-vorzunehmcn ."

Nachdem der Reg.-Kommissar Jansen  auf den lediglich
redaktionellen Charakter des Antrags hingewiesen und der Abg.
Rüder  das Einverständniß des Ausschusses ausgesprochen
hatte, wurde derselbe angenommen.

Die Staatsregierung hatte zu Art. 11 Z. 4 folgenden
Antrag gestellt:

der Landtag wolle beschließen, im Art. 11 Z. 4 hinter
dem Worte „Beiträge" die Worte „zu den Kosten und
Leistungen" zu streichen.

Reg.-Kommissar Jansett : Auch diese Aenderung hat nur
eine redaktionelle Bedeutung. Die Worte »zu den Kosten
und Leistungen" sind neben»Beiträgen" überflüssig, weil mit
letzterem Wort schon alles Nöthige gesagt ist. „Leistungen"
könnte man mißdeuten, es ist nicht auf den ersten Blick klar,
daß sich der Ausdruck auf die Bestimmung wegen der Natural¬
arbeiten zurückbeziehen soll.

Der Antrag wurde angenommen.
Der Ausschußantrag3 zu Art. 12ß. 2, ä. Nro. 2 lautete:
Der Ausschuß beantragt daher zu Art. 12 H. 2 ä. Nr. 2

folgenden Nachsatz:
Antrag Nro. 3.

diese Entschädigung soll bestehen in dem Vierzigsachen
Betrage des Katastral-Rcinertrages der betreffenden
Katasterparcelle nach Maßgabe der abgetretenen
Fläche. Erhebt der Entschädigungsberechtigteoder der
Gemeindevorstand den Einwand, daß die Beschaffenheit
deS abzutretenden Trennstücks nicht mit der durchschnitt-
Beschaffenheit und Güte der ganzen Katasterparcelle
in Culturart und Güte übereinftimmt, so schätzt der
Gemeindeabschätzer die Culturart und Classe deSTreun-
stücks besonders ab und tritt hienach die Entschädi¬
gung in gleicher Weise ein.

Abg Rüder : Es muh unser Bestreben sein, das Ver¬
fahren bei der Bestickherstellung möglichst einfach zu machen,
andrerseits aber alle Härten im Eingreifen in die Privatrechte
zu vermeiden. An den weiten Strecken, welche die Wasser¬
züge durchfließen, werden eine Menge kleiner Enteignungen
nothwendig werden, die beim gewöhnlichen Schätzungsverfahren
zu ganz unverhältnißmäßigen Kosten führen müßten. Um
einen einfachen Weg zur Festsetzung der Entschädigungen zu
gewinnen, hat der Ausschutz den Antrag gestellt. Weil nun
das vorgeschlagene Maß nicht immer passen wird und bei
Anwendung desselben bald der Eine zu viel, bald der Andere
zu wenig erhalten könnte, zumal auf der Geest in den aus
Haide und kultivirtem Land zusammengesetzten Neulandsparzellen,
ist in der Schätzung des Gemeindeabschätzers eine Aushülfe
geboten. Im Ganzen wird mit dem vierzigfachen Betrag das
Richtige getroffen sein.
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Der Antrag wurde angenommen. Der Ausschußantrag4
zu Art. 12 Z. 3 lautete:

Es empfiehlt der Ausschuß für Art. 12 Z. 3 folgende
Fassungsänderung:

Antrag Nro. 4.
Nach Vereinbarung der Uferanlieger kann mit Zu¬
stimmung des Gcmeindevorstandes die Unterhaltungs¬
last gewisser Wasserzüge oder Strecken derselben nach
Daumenrecht geregelt werden.

Abg. Rüder : Im Ausschuß fürchtete man: durch die
in voriger Lesung beschlossene Bestimmung des Z. 3 könnten
den Uferanliegern Unbequemlichkeiten Wider ihren Willen auf-
gebürdet werden. Daher die gerechtere Bestimmung des Antrags.

Der Antrag wurde angenommen.
Zu Arr. 14 H. 1 sub ä. ist von der Staatsregierung

der Antrag gestellt:
der Landtag wolle beschließen, im Art. 14 unter Zifs.
ä. den Nachsatz: „doch soll ihm — - - zu Theil
werden", zu streichen und dagegen unmittelbar vorher
vor dem Worte „dulden" die Worte "gegen Entschä¬
digung" einschalten.

Negierungscommissar Jansen : Auch dies ist ein lediglich
redaktioneller Antrag.

Abg. Rüder : Der Ausschuß trägt doch Bedenken, ob
dieser Antrag nur redaktionell ändern will. Man könnte nach
dem Regierungsantrag glauben, daß in jedem Fall, auch wo
gar kein oder nur ein sehr geringer Schaden vorliegt, der
Useranlieger ein Recht auf Entschädigung haben soll. Der
Ausschuß stellt daher den Antrag:

den Antrag der Staatsregierung abzulehnen und statt
dessen den Absatzä. des Art. 14 nach dem Worte
„dulden" wie folgt zu fassen:

Für den etwa daraus erwachsenden erheblichen Nach¬
theil soll ihm Entschädigung zu Theil werden.

Wir halten eine Entschädigung nur dann für gerecht,
wenn wirklich Schaden eingetreten ist. Und wenn dies auch
der Fall ist, so kann der Schaden doch so klein sein, daß man
den großen Kosten der Entschädigungsverhandlungen gegen¬
über unzweifelhaft aussprechen muß, das nicht jede kleine
Forderung ein Recht auf Entschädigung involviren soll.

Abg. SelkNMIM II. : Der letzte Antrag empfiehlt sich
nicht. Schon wieder kommt in diesem Antrag das „erheblich"
vor. Im Worte „Entschädigung" liegt schon, daß eine solche
nicht da eintreten kann, wo kein Schaden vorliegt. Ob nun
ein Schaden erheblich ist oder nicht, wird praktisch immer
streitig sein. Der den Schaden leidet, wird ihn immer für
erheblich halten, nicht so der, welcher den Ersatz zahlen
soll. Dies „erheblich" wird eine Quelle ewigen Streites sein
und mehr Kosten verursachen, als die ganze Entschädigung
beträgt. Ein Gesetz muß klar und bestimmt lauten, sonst
kommt man aus Streit und Zweifel nicht heraus. Muß so

das „erheblich" schon aus praktischen Gründen vermieden wer¬
den, so auch, weil es ungerecht ist.

Die Zweifel des Abg. Rüder  gegen den Antrag der
Staatsregierung sind ungerecht. Wie schon gesagt, ist eine
Entschädigung undenkbar, wo kein Schaden ist. Wer eine
Entschädigung beansprucht, muß immer den Schaden und die
Höhe des Schadens beweisen. — Ich kann den Antrag der
Staatsregierung zur Annahme empfehlen.

Abg. Strackerjan I.: Das Wort „erheblich" ist sehr
dehnbar. Auch in der Dcichordnung kommt dieser unglückliche
Ausdruck vor. Schangrabcn sollen solche sein, die einen ge¬
wöhnlichen Graben an Größe nicht erheblich übertreffcn. Es
sind schon ungemein viel Kosten ausgelaufen, um das in den
einzelnen Fällen zu ermitteln.

Der Ausschußantrag wurde abgelehnt, der Antrag der
Staatsregierung angenommen.

Vom Abg. Selkmänn  II . lag ein Antrag zum Art.
15 Z. 3 a. vor, folgenden Inhaltes:

Anstatt der bei der ersten Lesung angenommenen Be¬
stimmung im Art. 15 Z. 3 untera. (Antrag Nr. 48
des Ausschußberichts) werde folgende Bestimmung an¬
genommen:

„Wird bei solcher Anlage ein vorhandener nicht
öffentlicher Wasserzug zur Herstellung des öffentlichen
Wasserzuges benutzt, so soll für diese Abtretung eine
Entschädigung des Besitzers nur insoweit eintreten,
als ihm durch dieselbe ein Nachtheil erwächst."

Derselbe wurde unterstützt.
Abg. Selkmänn II. : Es ist verkehrt: nur da eine Ent¬

schädigung eintreten zu lassen, wo nachweisbar ein er¬
heblicher  Nachtheil vorliegt. Das „nachweisbar" ist über¬
flüssig, denn jeder Schaden muß nachgewiesen werden, wenn
eine Entschädigung eintreten soll. Gihen das „erheblich"
sprachen die' schon vorher angeführten Gründe. Es bildet eine
Quelle ewiger Streitigkeiten und Zweifel und ist auch unge¬
recht, denn wo wirklich ein Schaden vorliegt, muß er auch
gedeckt werden, da sind alle Schäden gleich zu behandeln.

Tie übrigen Abänderungen des Antrages sind redaktionell.
Der Entwurf spricht von „öffentlich und nicht öffentlich",
dieser letztere Ausdruck ist dem Fremdwort„privativ» vorzu¬
ziehen.

Der Antrag wurde angenommen.
Die Staatsregierung hatte zum Art- 18 §. 5 beantragt:

der Landtag wolle beschließen: den von den Enteig¬
nungen handelndenZ. 5 des Art. 18 (zur Bewässe¬
rung) zu streichen.

Regiernngscommissar Jansen : Es handelt sich hier um
von einzelnen Grundbesitzern herzustellende Bewässerungsan¬
lagen. Der Ausschuß beantragt, daß Enteignungen zum Zweck
der Ausführung solcher Anlagen unter gewissen Bedingungen zu¬
lässig sein sollen. Darin liegt ein Widerspruch mit dem Art. 60Z.2
des Staatsgrundgesetzes, welcher Enteignungen nur auf Grund
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eines Gesetzes aus Rücksichten des gemeinen Besten  zu - !
läßt, eine Voraussetzung, welche hier, wo ein einzelner Grund¬
besitzer einem andern einzelnen Grundbesitzer gegenübersteht,
nicht zutrifft. Es wird daher die betr. Bestimmung zu strei¬
chen sein.

Abg. Rüder : Der Ausschuß ist zu dieser Bestimmung
gekommen, weil die gesetzlichen Bestimmungen über Entwässe¬
rung viel tiefer in die Privatrechtc einschneidcn, als diese Be¬
stimmung über Bewässerung, bei der es sich doch nur um
Tiefe und Breite handelt. Jedoch muß man dem Staats¬
grundgesetz sich fügen.

Abg. Selkmaim II. : Ich bin auf das Bestimmteste für
den Antrag der Staatsregicrung. Mit Annahme dieses An¬
trages würden wir einen Grundsatz von sehr gefährlicher Na¬
tur in unsere Gesetze einführen, der noch in keiner Gesetzgebung
Raum gefunden hat. Die neueren. Gesetze gehen allerdings
mit dem Privateigenthum etwas leichtsinnig um. Hüten wir
uns aber hierin noch weiter, als bisher zu gehen. Der Grund¬
satz ist anerkannt, daß das Recht des Einzelnen dem Gemein¬
wohl nachstehen müsse und darum Enteignungen zum öffent¬
lichen Besten vorgenommen werden können, das ist aber auch
die scharf gezogene Grenze. Will der Einzelne durch Acqui-
rirung benachbarten Grund und Bodens sich Vortheile ver¬
schaffen, so mag er so viel bieten, daß er ihn kaufen kann.
Enteignungen zu seinen Gunsten sind nicht zulässig. Der Aus¬
schuß hebt den wirthschaftlichen Nutzen für das Ganze hervor.
Dem gemäß müßte man noch weiter gehen und auch zu Gun¬
sten eines Fabrikbesitzers Enteignungen zulasten, dem ein Nach¬
barhaus störend für seinen Betrieb ist. Liegt doch auch der
Aufschwung des Gewerbes im allgemeinen wirthschaftlichen
Interesse.

Abg. Russell: Ich war verhindert, den Ausschußsitzungen
beizuwohnen. Doch habe ich sofort, wie ich diesen Beschluß
erfuhr, Bedenken gehabt, ober  auch mit dem Staatsgrundgesetz
in Einklang stehe. Ich glaube, wir thun gut, den Antrag der
Staatsregierung anzunehmen. Es handelt sich um das Zm
standekommen des ganzen Gesetzes, denn die Staatsregicrung
darf dasselbe nicht publiciren, wenn sie glaubt, daß cs gegen
das Staatsgrundgcsetz verstößt.

Der Antrag wurde angenommen.
Der Antrag der Staatsregierung zu Art. 19 Z. 3:

der Landtag wolle beschließen, den Art. 19 H. 3 des
Entwurfs in der Fassung der Regierungsvorlage wie¬
derherzustellen,

war eine Wiederholung des Antrags in erster Lesung. Der¬
selbe wurde ohne Debatte abgelehnt. Dann aber, nachdem
der Abg. Rüder  darauf aufmerksam gemacht hatte, daß dieser
Beschluß in Widerspruch stehe mit dem Beschluß auf Strei¬
chung des Art. 2 tz. 3, angenommen.

Zu Art. 23 ß. 2 lag ein Antrag der Staatsregicrung vor:
der Landtag wolle beschließen, im Art. 23 Z. 2 die
Worte„auf Kosten der Gemeinde bezw. der besonders

vetheiligtcn Grundbesitzer gegen Entschädigung für den
ihnen während der Aenderung entstehenden Verlust ge¬
statten" durch folgende Fassung zu ersetzen: „auf
Kosten der Gemeinde, oder wenn die Aenderung auf
Antrag einzelner Grundbesitzer geschieht, auf Kosten
dieser Letzteren gestatten. Der Inhaber ist für den
während der Aenderung entstehenden Verlust zu ent¬
schädigen.

RegierungSeommissarJansen : Die Staatsregierung hat
sich zu diesem Antrag dadurch veranlaßt gefunden, daß bei der
ersten Lesung Zweifel entstanden sind, wie die Bestimmung
des Paragraphen nach den Ausschuhanträgen zu verstehen sei,
ob nur die Möglichkeit gesichert werden sollte, die Grundbe¬
sitzer, welche besonders interessirt sind, mit zu den Kosten heran¬
zuziehen, oder ob auf diese Verhältnisse das Princip des Art.
10 hat angewendet werden sollen. Der Antrag schneidet, in¬
dem er davon ausgcht, daß die ersterc Auffassung die richtige
und beasichtigte sei, diese Zweifel ab.

Der Antrag wurde angenommen.
Ein zum Art. 25 von der Staatsregierung gestellter

Antrag:
der Landtag wolle beschließen, den Art. 25 zu strei¬
chen und dagegen dem Art. 18 am Schluß die Worte
nachznfügen: Im Zweifel sollen die Interessen der
Entwässerung denen der Bewässerung, die Interessen
der landwirthschaftlichenBenutzung denen der gewerb¬
lichen Benutzung des Wassers Vorgehen,

wurde vom Ncg.-Kommissar Jansen  zurückgezogen.
Zum Art. 26 Z. 1 hatte der Abg. Selkmann  II . den

genügend unterstützten Antrag gestellt:
der bei der ersten Lesung zum Art. 26 K. 1 be¬
schlossene Zusatz: „Canalanlagcn im landwirthschaft-
lichen Interesse", werde wieder gestrichen.

Abg. Selkmaim II .: Ich muß das Haus um Entschul¬
digung bitten, wenn ich diesen Antrag zur zweiten Lesung
stelle, der doch zur ersten Lesung schon hätte gestellt werden
müssen. Die geringe Zeit, welche uns zur Prüfung des um¬
fangreichen Berichts zugemcssen war, mag cS entschuldigen.
Ich halte cs für meine Pflicht, hier darauf zurückzukommen.
Der Ausschuß hat in diesem Artikel eingeschaltet: „Kanalan¬
lagen im landwirthschaftlichen Interesse." Hierunter kann
man sich keine Bewässerungsanstalten mehr denken, sondern
nur einen Schiffahrtskanal. Der Ausschuß mag den Ausdruck
entschuldigen, er hat aber hier Etwas in das Gesetz hinein¬
geschmuggelt, was nicht hineingehört. Hier handelt es sich
nur um Be- und Entwässerung, nicht um Anlagen, die zu¬
nächst der Schiffahrt dienen. Soll im landwirthschaftlichen
Interesse ein Kanal angelegt werden und sind Enteignungen
nöthig, so finden wir in diesem Entwurf schon ganz ausrei¬
chende Bestimmungen. So etwas Heterogenes gehört hier
nicht her.
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Mg. Rüder : Recht zart hat uns der Vorredner eine
kleine Schmuggelei vorgeworfen. Ich wünsche dem Vorredner,
indem ich die Sache beleuchte, ein Urtheil zu ermöglichen, ob
wir im Dunkeln schmuggeln oder ganz im Klaren handeln.
Die Überschrift dieser Artitel heißt: „Oefsentliche Unterneh¬
mungen zur Förderung der Bodenkultur." Ich frage Sie
nun: gibt es Wohl eine wirksamere Maßregel zur Förderung
der Bodenkultur, z. B . in den Hochmooren, als Kanäle'?
Sehen Sie auf Ostfriesland und Sie werden sich überzeugen,
daß bei diesen Kanalanlagen die Schiffahrt mehr Nebensache
ist und die Kultivirung das eigentliche Ziel. Der vom Abg.
Selkmann  angegriffene Passus gehört vollkommen in die
Wasserordnung. Diese Kanäle stehen in engster Beziehung
zur Be- und Entwässerung.

Abg. Selkmann II. : Wenn die Kanäle nur als An¬
lagen zur Be- und Entwässerung gefaßt werden sollen, erscheint
ihre ausdrückliche Erwähnung überflüssig. Dann steht schon
alles Nöthige im Artikel auch ohne den Zusatz. Man muß sich
also etwas Anderes unter diesen Kanälen denken. Der Abg.
Rüder  rechtfertigt den Zusatz aus der Ucberschrift. Damit
würde er aber doch zu viel beweisen, dann müßten auch Eisen¬
bahnen und sonst alles Mögliche mit in Betracht kommen.
Der Zusatz ist also entweder überflüssig, wenn es sich lediglich
um Ent- und Bewässerung handeln soll, denn dann sind diese
Anlagen schon unter das Gesetz gefaßt worden, — oder er
gehört hier nicht her, er ist also jedenfalls zu streichen.

Abg. von Schreitkk: Ich empfehle den Antrag des Abg.
Selkmann  abzulehnen. Allerdings handelt es sich in
Mooren, wo Kanäle angelegt werben, nicht sofort um Bewässe¬
rung von Wiesen. Es sollen erst »ach und nach Wiesen ge¬
schaffen werden. Das läßt sich aber nur erreichen durch die
Anlage von Kanälen. Wir werden dann den Torf abstcchen
und wenn er tief genug abgegraben ist, das abgegrabene
Areal durch den Kanal überfluthen, womöglich auch Schlick
darüber führen. Ich kann also nicht einschcn, warum der
Zusatz nicht in die Wasserordnung passen soll.

Abg. Rüder : Der Abg. Selkmann  ignorirt , daß
im Artikel neben der allgemeinen Bezeichnung auch Benfcrun-
gen zum Schutz gegen Ucberschwcmmungenu. s. w. eigens
genannt werden. Wollte man ihm folgen, so würden Wasser¬
züge, die nicht blos zur Entwässerung dienen, sondern auch
zu befahren sein sollen, von der Wasserordnung nicht mehr
berührt werden. Fahrbare Kanäle, die der Landwirthschaft
dienen und zur Kultur gehören, müssen in diesem Gesetz Be¬
rücksichtigung finden.

Der Antrag des Abg. Selkmann  II . wurde abgelehnt.
Von der Staatsregiernng war zum Art. 28 Z. 3 folgen¬

der Antrag gestellt:
der Landtag wolle beschließen, am Schluß des zu Art.
28 Z. 3 beschlossenen Zusatzes die Worte: „solche
wird daun gemäß Art. 10 K. 2 ausgcführt und auf
Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml.

Grund derselben der Beitragssuß neu festgestellt", zu
streichen.

Der Antrag wurde angenommen.
Zum Art. 37 waren von der Staatsregieruug und dem

Abg. Selkmann  II . gleichlautende Anträge eingebracht, fol¬
genden Inhaltes:

Antrag der Staatsregierung:
der Landtag wolle beschließen- den Art. 37 zu streichen.

Antrag des Abg. Selkmann  II:
der bei erster Lesung angenommene Art. 37 (Antrag
Nro. 104 des Ausschusses) werde wieder gestrichen.

Da diese Anträge Wiederholungen eines zur ersten Lesung
gestellten Antrages waren, wurde ohne Debatte zur Abstim¬
mung geschritten. Die Anträge wurden abgelchnt.

Zu Art. 39 ß. 4 war von der Staatsregierung folgender
Antrag gestellt:

der Landtag wolle beschließen, den zum Art. 39 be¬
schlossenenZ. 4 wieder zu streichen. ,

Reg.-Kommissär Janseu : Hier liegt dasselbe Bedenken
vor, welches der bisherigen Fassung des Art. 24 Z. 3 ent¬
gegenstand. Da es sich auch hier wesentlich um Privatange¬
legenheiten handelt, empfiehlt cs sich, wie dort, die Schätzung
durch Sachverständige ohne Beschränkung in der Auswahl vor¬
nehmen zu lassen.

Auf Vorschlag deZ Abg. Rüder,  auf welchen der Präsi¬
dent, da sich kein Widerspruch erhob, cintrat, kam der Antrag
nach den beiden Absätzen des-Art. 39 ß. 4 getrennt zur Ab¬
stimmung und wurde die Streichung deS ersten Absatzes ange¬
nommen, die des zweiten abgelehnt.

Sodann wurden die Ausschußanträge5 und 6 zur De¬
batte verstellt. Sie lauteten:

Antrag 5.
den letzten Absatz des ß. 3 des Art. 41 zu streichen.

Antrag 6.
die Artikelansührungen am Schluß deS ersten Absatzes
des Z. 3 Art. 41, als nunmehr überflüssig, ebenfalls
zu streichen.

Abg. Rüder : Die Anträge bezwecken, das Enteignungs¬
verfahren abzukürzen. Es ist nicht einzusehen, warum das
Amt hier nicht ebenso gut, wie die Regierung, eintreten kann.
Die Letztere wird das Amt doch kommittiren und auf den Be¬
richt desselben hin beschließen. Endlich soll ja die Competcnz
der Aemter überhaupt erweitert werden.

Die Anträge wurden angenommen.
Der Ausschußantrag 7:

an dieser Stelle im Art. 42 cinzuschalten: „im Was¬
serzugsregister(Art. 8.)«

wurde angenommen.
Endlich hatte die StaatSrcgierung zum Art. 45 Z. 9 den

Antrag gestellt:
der Landtag wolle beschließen, im Eingang des Art.
45 Z. 9 statt: „Wenn das Regulativ (Art. 41) nicht

29
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etwas Anderes sestsetzt", zu sagen: „Wenn bei Feststel¬
lung des Wasserzugsregisters(Arr. 8) nicht etwas
Anderes bestimmt ist."

Der Reg-Kommissär Jansen bezeichnte den Antrag als
einen rein formellen, welcher nur die frühere Fassung wieder
herstelle.

Der Antrag wurde angenommen.
Hierauf wurde das ganze Gesetz, sowie es aus der zweiten

Lesung hervorgegangen, angenommen..
Nächste Sitzung wurde auf den Abend desselben Tages,

6 Uhr, angesetzt.
Tagesordnung:

1) Bericht über das Resultat der Konferenzen.
2) Zweite Lesung des Entwurfs einer Wasserordnung für

das Fürstenthum Lübeck.
3) Zweite Lesung des Entwurfs eines Gesetzes für das

Fürstenthum Birkenseld, betr. Erbebung eines Zuschlags
zur Einkommensteuer. -

4) Zweite Lesung des Entwurfs eines Gesetzes für das
Herzogthum Oldenburg, betr. das Verfügungsrecht der

- Grundeigenthümer über ihren Grundbesitz.
5) Ausschußbericht, betr. eine Petition aus Damme, betr.

den Dümmerlohauser Kanal.
6) Bericht des Finanzausschusses, betr. den modificirten

Voranschlag für das Herzogthum Oldenburg.
7) Wahl eines Mitgliedes für den ständigen Ausschuß an

die Stelle des Abg. Müller.
8) Bericht des Petition.sausschusses über die Petition von

Tö be lman  n und Genossen in Delmenhorst, betr. Ver¬
legung der Binnenlinie des Grenzzollbezirks.

9) Petition des Lehrers Johanning  zu Bakum, betr.
Art. 65 des Schulgesetzes.

Schluß der Sitzung: 1 Uhr Nachmittags.

Der Berichterstatter:

Mosen.
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3. Versammlung des XV.Landtags des GroHerzogthums Oldenburg.
Achtzehnte Sitzung.

Oldenburg , den 25. Juli 18 68. Nachmittags 6 Uhr.

Tagesordnung: 1) Vortrag über das Resultat der in der heutigen Morgensitzung vom Landtage von Neuem beantragten
Conferenzcn, falls solche zu Stande gekommen sind.

2) Fortsetzung der Berathung über die in der Morgensitzung noch nicht erledigten Gegenstände der heuti¬
gen Tagesordnung.

Vorsitzender: PräsidentLentz.

Am Ministertisch die Regierungscommissare Jansen,
vr. Janssen , Ruhstrat und Bucholtz.

Der Schriftführer Tantzen verliest das Protokoll der
Sitzung vom heutigen Morgen; dasselbe wird genehmigt.

Alsdann theilt der Präsident mit, daß ein Schreiben des
Staatsministeriums vom heutigen Tage, betr. Zustimmung
zu dem Anträge des Landtags auf Wiederaufnahme der Con-
ferenzen, eingekommen sei. Dasselbe lautet folgendermaßen:

„Auf die geehrte Zuschrift des Landtags vom
25. d. Mts,, betr. den in heutiger Sitzung angenom¬
menen Antrag wegen Wiederaufnahme der Couferenzen,
erwiedert das Staatsministcrium, daß die Staatsregie¬
rung, ihre formellen Bedenken gegen die Zulässigkeit
des Antrages unterdrückend, aus denselben gern« »gehe,
jedoch nur unter der sich auch Wohl von selbst verste¬
henden Voraussetzung, daß die vom Landtage depu-
tirten Mitglieder nicht bloß eine Erhöhung der Regu¬
lativ-Position für die Mitglieder der neuen Baudirection
zu proponiren haben, sondern auch sonstige Vermitte¬
lungsvorschläge zu machen ermächtigt sind.

Oldenburg, 1868 Juli 25.
Staatsministerium,

v, Rössing ."
Geht aä Avta.

Präsident: In Folge der Zustimmung der Staatsre¬
gierung hätten die Conferenzcn heute Nachmittag stattgehabt.
Wenn kein Widerspruch erfolge, werde er dem Berichterstatter

zum Vonrage über das Resultat der Conferenzcn das Wort
ertheilen. Die Geschäftsordnung schreibe zwar vor, daß alle
Berichte und Anträge eines Ausschusses— und als solcher sei
hier der Bericht über das Resultat der Conferenzcn anzusehen
— sich vor der Verhandlung im Landtage zwei Tage in den
Händen der Mitglieder befunden haben müßten. Die Geschäfts¬
ordnung gestatte aber zugleich, daß von dieser Bestimmung
in einzelnen Fällen abgesehen werden könne, wenn Niemand
Widerspruch dagegen erhebe. Wenn daher kein Widerspruch er¬
folge, nehme er an, daß der Landtag damit einverstanden sei.

Ein Widerspruch erfolgt nicht und erhält darauf das
Wort der

Berichterstatter Abg. Russell: Nachdem die Staatsrc-
gierung sich bereit erklärt habe, auf die vom Landtage bean¬
tragte Fortsetzung der Konferenzen einzugehen, hätten die Be¬
rathungen der Conferenzmitglieder heute Nachmittag stattge-
fundeu. Von der Staatsregierung sei ein Vermittclungsvor-
schlag gemacht worden, der von den Landtagsdeputirten
einstimmig angenommen sei und habe er in Folge dessen fol¬
genden Antrag der Conferenzen an den Landtag zu bringen:

der Landtag wolle folgenden Vermittelungsvorschlag
annehmen:

I. Der ß. 3 des Art. 15. des Gesetzentwurfs, betr.
Organisation des Staatsministeriums und der
oberen Verwaltungsbehörden, werde in der Fassung
nach der Vorlage der Staatsregierung ange¬
nommen.

29 *
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II . Der Gesetzentwurf , betr . Abänderungen derGehalts-
regulativc für den Civildienst des Großherzog-
thums Oldenburg , wie er aus der zweiten Lesung

des Landtags hervorgegangen , erleide folgende
Abänderungen:

1 . Staatsministerium.
1 ) Anstatt:

Für Vortragende Räthe (ausschließlich der
Hülfsreferenten ) bis zu 16,000 Thlr.
Darunter zwei mit einem Maximum bis

zu 1800 Thlr . Sind weniger als 11
Vortragende Räthe vorhanden , so fallen

für jeden fehlenden Rath lOOOThlr . weg,

werde gesetzt:

Für Vortragende Räthe dis 17,000 Thlr.
Darunter drei mit einem Maximum bis zu
2000 Thlr ., die übrigen mit einem Maximum

bis zu 1800Thlr . Sind weniger als 11 Vor¬
tragende Räthe vorhanden , so fallen für
jeden fehlenden Rath 1000 Thlr . weg.

An Hülfsreferenten wird aus dieser Position
künftig keine Besoldung bewilligt werden.
Die von einem Mitgliede der Gesetzcom-
mission gegenwärtig bezogenen 500 Thlr.
sind in dieser Position nicht befaßt.

2 ) Anstatt:
5 Registratoren und 1 Canzlist.

Darunter 1 mit 600 — 1000 Thlr .,

3 jeder 300 — 900 -
1 jeder 300 — 700 -

werde gesetzt:
4 Registratoren und 1 Canzlist.

Darunter 1 mit 600 — 1000 Thlr .,

2 jeder mit 300 — 900 -
2 jeder mit 300 — 800 -

2 . Direction des Bauwesens.

3 a,. Anstatt:

2 Mitglieder , jedes 800 — 1300 Thlr .,
werde gesetzt:

2 Mitglieder , jedes 800 — 1400 Thlr .,
5 . Anstatt:

2 Hülfsbaubeamte,

werde gesetzt:
> 3 Hülfsbeamte.

3 . Statistisches Bureau.
4 . Anstatt:

2 Revisoren und Expedienten,
1 mit 400 — 700 Thlr . ,
1 mit 300 — 600 -

werde gesetzt:
2 Revisoren und Expedienten,

1 300 — 800 Thlr ..
1 300 — 600 -

5 . Archiv.
Anstatt:

1 Copiist 300 — 600 Thlr .,
werde gesetzt:

1 Copiist 300 — 700 Thlr.

II . Herzogthum Oldenburg.  ,
Bezirks - Banbcamte.

Anstatt:

9 Bezirksbaumeistex und zwar : ,
3 jeder 900 — 1100 Thlr . ,

6 jeder 600 — 900 -
werde gesetzt:

9 Bezirksbaumeister und zwar:
3 jeder 900 — 1200 Thlr . ,

3 jeder 700 — 800 -

3 jeder 600 — 700 -
Bezirks - Vermessungs - Beamte.

Es werde anstatt:

3 jeder 900 — 1100 -Thlr .,
4 jeder 600 — 900 -
5 jeder 300 — 600 -

gesetzt:
3 jeder 900 — 1200 Thlr .,
3 jeder 600 — 800 -

3 jeder 500 — 600 -
3 jeder 300 — 500 -

Dieser Conferenzantrag wird ohne weitere Debatte ein¬
stimmig angenommen.

Als zweiter Gegenstand der Tagesordnung steht zur Be-
rathung:

2 . Zweite Lesung des Entwurfs einer  Was¬

serordnung für das Fürstenthum Lübeck.

Zu diesem Entwürfe sind folgende Anträge gestellt:
Zu Art . 2 beantragt die Staatsrcgicrung:

Nro . 1.

der Landtag wolle beschließen , den beschlossenen neuen

Art . 2 ( Wasferlösungs - Commission ) wieder zu streichen.
Der Antrag wird ohne Dis 'cussion abgelehnt.

Zu Art . 4 hat der Ausschuß den Antrag gestellt:
den Z. 3 des Art . 4 zu streichen und statt desselben
zu setzten:

Z . 3 . Der Recurs gegen Verfügungen oder
Entschädigungen der Wasserlösungs - Commission ist

innerhalb acht Tagen nach Eröffnung oder Zustellung
der Entscheidung bei der Wasserlösungs -Commission
einzulcgen und innerhalb fernerer drei Wochen bei

der Regierung einzuführen.
Der Antrag wird angenommen.
Ferner beantragt der Ausschuß zu Art . 5:

Antrag Nro . 2:

den Z. 2 zu streichen und zu setzen:
Z. 2 . Der Recurs ist innerhalb acht Tagen nach
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Eröffnung oder Zustellung der Entscheidung bei der
Regierung und innerhalb fernerer drei Wochen beim
Staatsministerium einzuführen,

zu Art. 6:
Antrag Nro. 3:

im Z. 2 hinter Kosten einzuschalten:
„nach der Amtssportclntaxe",

und zu Art. .9:
Antrag Nro. 4t

denZ. 4 zu streichen und dafür zu setzen:
Z. 4. Das Verfahren bei der Prüfung und

Auslegung des Entwurfs/sowie bei der Entschei¬
dung über die gegen denselben erhobenen Einwen¬
dungen richtet sich nach den Bestimmungen des
Art.' 8 Z. 2—4.

Diese sämmtlichen Ausschußanträge werden angenommen.
Zu Art. 30 ist von Seiten der Staatsregierungbeantragt:

der Landtag wolle beschließen, den Art. 29 in der
Fassung der Regierungsvorlage wieder herzustellen.

Der Antrag wird abgelehnt.
Weitere Anträge zur zweiten Lesung sind Nicht gestellt

und wird darauf der ganze Gesetzentwurf in zweiter Lesung
mit den soeben beschlossenen Aenderuugen angenommen.

3. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für
das Fürstenth um Birken selb, betr . Erhebung eines
Zuschlags zur Einkommensteuer.

Da keine neue Anträge gestellt sind, wird der Gesetzent¬
wurf, wie er aus der ersten Lesung hervorgegangen, zur Ab¬
stimmung gebracht und unverändert angenommen.

4. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für
das Herzogthum Oldenburg , betr . das Verfü¬
gung sr echt der Grnnde igcnth  inner über ihren
Grundbesitz.

Vom Ausschuß ist hierzu der Anlrag gestellt:
im Art. 6 werde anstatt: „wenn von derselben ein
Theil abgetrcnnt ist", gesetzt: „wenn von derselben ein
Theil abgetrennt wird."

Berichterstatter Abg. SelkMMM II. : Der Antrag ent¬
halte lediglich eine redaktionelle Aendcrung, wodurch nur das,
was der Ausschuß gewollt habe, deutlicher ausgedrückt sei, da
Bedenken gegen die frühere Fassung erhoben worden seien.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen und dar¬
auf desgleichen der ganze Gesetzentwurf mit dieser Aenderung.

5. Mündlicher Bericht des Ausschusses für
die Wasscrord nungen über die Petition des Ge¬
meind er ath 8 zu Damme , betr . Reinigung des Ca¬
nals vom Dümmcrsee nach der Bauerschaft Düm-
merlohhansen.

Berichterstatter Abg. Rüder : Diese Vorstellung mache
geltend, daß vor 40 Jahren unter dem Amtmann Plate
zu Damme auf Staatskosten ein schiffbarer Canal vom Düm¬
mersee nach Dümmerlohhausen angelegt worden sei, der An¬

fangs gut im Stande erhalten'Und vorthcilyaft für den Ver¬
kehr mit den andern Ufern des Dümmersees gewesen sei. Jetzt
sei derselbe verschlammt. Der Amtmann Hendorff  habe zu
einer Abhülfe 50 Thlr. aus der Amtskasse gegeben; damit sei
aber' nicht viel ausznrichten gewesen. Außerdem machten die
Petenten geltend, daß der Canal vom Gemeinheitscommissar
Osthoff  bei der Theilung der Dümmcrlohhauser Mark als
Staatseigenthum reclamirt worden sei. Darauf begründeten
die Petenten die Bitte, daß aus der Staatskasse die Mittel
zur Reinigung des Canals hcrgegeben würden.

Nach der Auffassung des Ausschusses müsse es sich jetzt,
nachdem die Wasserordnung beschlossen sei, erst Herausstellen,
ob dieser Canal wirklich ein Staatscanal sei oder nicht. Sei
er das, so falle er unter den Art. 1 unseres neu beschlossenen
Gesetzes und dann liege es dem Staate ob, denselben zu rei¬
nigen; anderen Falls sei dies Sache der Gemeinde. Es müsse
daher zuvor von der betreffenden Behörde das Eigenthums-
verhältniß sestgestellt werden, ehe die Mittel zur Reinigung
bewilligt werden könnten, daher könne der Ausschuß nur be¬
antragen:

. der Landtag beschließe, über die Petition zur Tages¬
ordnung überzugehen.

Dadurch werde den Petenten nichts abgeschnitten, da sie
ja immer noch den Nachweis bringen könnten, daß der Canal
Staatseigenthum sei und dann könnten sie auf Grund der
Wasscrordnung die Reinigung verlangen.

Abg. Russell: Der Canal sei für die dortige Gegend
sehr wichtig, da durch denselben der Verkehr mit der Paris-
Hamburger Bahn nach Diepholz hin vermittelt werden solle.
Wie er höre, sei derselbe im Jahre 1817 auf Gemeindckosten
angelegt worden. Später sei er nicht unterhalten worden und
jetzt mehr oder weniger verschlammt. Ilm ihn wieder nutzbar
zu machen, würden bedeutende Wiederherstcllungsarbeitennöthig
sein. Allerdings sei es richtig, daß man nicht weiter gehen
könne, als der Ausschuß vorgeschlagen habe, weil die Petenten
noch nicht den gehörigen Jnstanzenzug dnrchgemacht hätten.
Die Kosten der Reinigung würden indessen die Kräfte der
Gemeinde überschreiten, wenn sie dieselbe übernehmen müßte.
Es sei aber behauptet, daß der Canal bei der Theilung der
Dümmerlohhauser Mark als Staatseigenthum in Anspruch ge¬
nommen worden sei. Sei das richtig, dann müßte der Staat
für die Reinigung auskommen. Zwar könne er dann auch
den Canal ganz liegen lassen; aber er hoffe doch, daß man
ihn dann wieder in ordentlichen Stand sehen werde.

Der Ausschnßantrag wird angenommen.
6. Bericht des Finanzausschusses , betr . den

modifizirten Voranschlag für das Herzogthum
Oldenburg für die Jahre 1868 und  1869.

Die Ausschußanträge Nro. 1—4, welche dahin gehen:
Antrag Nro. 1:

der Landtag wolle sich einverstanden erklären, daß an
Betriebsüberschüssen der Eisenbahnen 7000 Thlr. für



230

1868 und 6000 Thlr . für 1869 in Einnahme gestellt I

werden,
Antrag Nro . 2:

der Landtag wolle sich einverstanden erklären , daß an

Zuschlag zur Einkommensteuer 46,500 Thlr . für 1868
und 93,000 Thlr . für 1869 in Einnahme gestellt
werden,

Antrag Nro . 3:

der Landtvg wolle sich einverstanden erklären , daß an
Erbschaftssteuer 6150 Thlr . für 1868 und 12300 Thlr.
für 1869 in Einnahme gestellt werden.

Antrag Nro . 4:
der Landtag wolle sich einverstanden erklären , , daß an
Spielkartenstempel 1500 Thlr . für 1668 und 3000 Thlr.
für 1869 in Einnahme gestellt werden,

werden ohne Debatte angenommen.

Im Anträge Nro . 5 beantragt der Ausschuß:
der Landtag wolle sich einverstanden erklären , daß an

Jagdscheingebühren 1500 Thlr . für 1868 und 3000Thlr.
für 1869 in Einnahme gestellt werden.

Berichterstatter Abg . Bartel : Dieser Antrag nehme an

Jagdscheingebühren für 1868 nur 1500 Thlr . , für 1869
3000 Thlr . in Aussicht . Da jedoch die Jagd erst im Herbst

beginne , so sei wahrscheinlich , daß sich für 1868 ganz gleiche
Erträge mit 1869 ergeben würden . Deswegen beantrage er
Namens des Ausschusses , daß in demselben statt „ 1500 Thlr . "

„3000 Thlr . " gesetzt werde.
Der Antrag wird mit dieser Aenderung angenommen.

Darauf werden die Ausschußanträge Nro . 6 — 8 , welche

dahin gehen:
Antrag Nro . 6:

der Landtag wolle sich einverstanden erklären , daß an
Stempelgebühren 7500 Thlr . für 1868 und 15000Thlr.
für 1869 in Einnahme gestellt werden,

Antrag Nro . 7:

der Landtag wolle sich einverstanden erklären , daß die
an die Erben des Grafen W - F . Bentinck  im Be¬
trage von 89,393 Thlr . 11 gs. vertragsmäßig gezahlten
Abfindungsgelder für 1868 in Ausgabe gestellt werden,

Antrag Nro . 8:
der Landtag wolle zum Bau einer Chaussee von Peters¬
hörne nach Neustadt 9300 Thlr . für 1868 bewilligen,

angenommen.

Der Ausschuß hat zugleich an dieser Stelle über 4 ihm
überwiesene Petitionen berichtet . Er beantragt rücksichtlich

zweier , die durch die ehemalige Herrschaft Kniphausen zu er¬
bauende Chaussee und deren Richtung betreffenden , Petitionen
im Anträge 9:

Uebergang zur Tagesordnung.

Rücksichtlich der dritten Petition aus Oldenbrok , betr.
Bewilligung eines Zuschusses zum Bau einer Chaussee im

Anschluß an die Oldenburg -Braker Chaussee zur sog . Maaß-
helmer re. -ist im Anträge Nro . 11 . beantragt:

der Landtag wolle diese Petition der Staatsregierung
zur geeigneten Berücksichtigung empfehlen,

und rücksichtlich der vierten , um einen Zuschuß zu den Kosten
der Weiterführung eines Abwässerungscanals der Morriemer

Sielacht bis Käseburg bittenden Petition , im Anträge Nro . 11:
über die Petition zur Tagesordnung überzugehen.

Diese Anträge Nro . 9 — 11 werden angenommen.
Der Antrag Nro . 12 des Ausschusses geht dahin:

der Landtag wolle sich einverstanden erklären , daß an
Zuschuß zu den Kosten der Zoll - und Steuerverwal¬

tung 21,800 Thlr . für 1868 und 18,400 Thlr . für
1869 in Ausgabe gestellt werden.

Berichterstatter Abg . Bartel : Der Bericht habe schon
darauf aufmerksam gemacht , daß , wenn die vor Kurzem an
den Bundesrath des Zollvereins von verschiedenen Regierun¬
gen auf Erhöhung der Gehaltssätze verschiedener Stenerbeam-

ten gerichteten Anträge zu Beschlüssen erhoben werden sollten,
die Zuschüsse der Landescasse zu den Kosten der Zoll - und

Steuerverwaltung auf 22,450 Thlr . für 1868 und 19000 Thlr.
für 1869 erhöht werden müßten.

Der Ausschuß habe nun nach Feststellung des Berichts

ein Schreiben der Staatsregierung erhalten , welches anzeige,
daß jene Eventualität jetzt eingetreten sei und daher der Zu¬
schuß erhöht werden müsse . Er beantrage daher Namens des

Ausschusses, , daß in dem Anträge statt „ 21,800 Thlr ."
„22,450 Thlr . und statt „ 18,400 Thlr . " „ 19,000 Thlr ."
gesetzt werde.

Abg . Tantze « : Die Summe , welche nach dem Anträge
des Vorredners als Zuschuß zu den Kosten der Zoll - und

Steuerverwaltung für 1868 und 1869 in den Voranschlag
ausgenommen werden müsse , sei so groß , daß man sich fragen
müsse , ob sich nicht eine Minderausgabe erreichen lasse. Er
glaube , daß eine solche zu erreichen sei , wenn man die Zoll-

und Steucrverwaltung an Preußen übertrüge . Als vor 2
Jahren die Directivbehördc in Hannover errichtet worden sei,
da habe Preußen uns angeboten , unsere Verwaltung durch
diese Behörde mitführen zu wollen , wobei es aus den bisheri¬

gen Beitrag Oldenburgs zu der Zollverwaltung , der 2000Thlr.
betragen habe , verzichtet habe . Er meine , daß Preußen auch
jetzt noch , im Interesse einer einheitlichen Verwaltung , viel¬
leicht auch sonst aus politischen Gründen dazu bereit sein werde,
unsere Verwaltung durch die Provinzialsteuerdirection zu Han¬
nover mitzuführen . Er wisse nun nicht , ob es sich empfehle,

unsere gestammte Zoll - und Stenerverwaltung zu übertragen
oder ob man sich bloß mit einer gemeinsamen Directivbehördc
begnügen solle . Jedenfalls sei eS im finanziellen Interesse
unseres Landes gerathen , daß die Staatsregierung darüber

Verhandlungen mit Preußen anknüpfe . Deshalb wolle er den
Antrag stellen:

der Landtag beschließe:
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Groszherzogliche Staatsregierung ist dringend zu er¬
suchen, die Uedertragung der Oldenburgischen Zoll-
und Steuerverwaltnng an Preußen zu veranlassen,
wenn sich durch diese Uebertragung finanzielle Vor¬
theile für das Herzogthum sollten ermöglichen lassen.

Der Antrag ist schriftlich unterstützt von den Abge¬
ordneten Huchting , Selkniann I., Nüdebusch,  Nie-
dour, Oetken  II -, Abels , Oetken I., Stuckenborg,
Schildt, Eilks , Janssen , Ramien und Schrimper.

Regierungscommissar Ruhstrat : Er müsse bezweifeln,
daß durch eine Uedertragung der Zollverwaltung an Preußen
Ersparnisse erzielt werden könnten. Als vor zwei Jahren dar¬
über verhandelt worden sei, unsere Direction mit der Steuer-
direction in Hannover zu vereinigen, hatte Oldenburg einen
Rath stellen sollen; der Beitrag von 2000 Thlr. hätte aller¬
dings wegfallen sollen. Unsere Zolldirection würde in einem
solchen Falle allerdings eingegangen und dadurch würden viel¬
leicht im Ganzen3- oder 4000 Thlr. erspart worden sein.
Er wolle aber doch aus einen Punkt aufmerksam machen, der
hier von wesentlicher Bedeutung sei. In Preußen seien die
Gehalte der Zoll- und Steuerbeamten viel höher, als bei uns.
Preußen würde daher unsere Zollverwaltung wol nur unter
der Bedingung übernehmen, daß wir dieselben Gehalte zahlten,
!vie in Hannover.

Wir zahlten jetzt an Gehalten nur das, was der Zoll¬
verein vergüte; Preußen aber habe die Gehalte über die Zoll¬
vereinssätze hinaus erhöht. Die Zoll- und Steueranfseherz. B.
bekämen dort 40 Thlr. mehr als bei uns. Sollten wir diese
höheren Gehalte zahlen, so würde das bei der großen Zahl
der Beamten eine bedeutende Mehrausgabe nöthig machen.
Dieser Weg möchte sich daher wol kaum einpfehlen.

Außerdem aber müsse auch die natürliche Entwickelung
der Dinge mit der Zeit dahin führen, daß der Bund selbst
die gesammte Zollverwaltung übernehme. Das sei das allein
Richtige.

Abg. Ahlhorn: Im Anträge sei ja ausdrücklich gesagt,
daß man die Uedertragung nur dann vornehmen solle, wenn
sich dadurch finanzielle Vortheile ermöglichen ließen. Wenn
solche nicht zu erreichen seien, dann sei es ja auch nicht nöthig,
Verhandlungen anzuknüpfen. Er glaube aber doch, daß Vor¬
theile fürs Land daraus zu erwarten seien.

Als man die Zolldirection hier in Oldenburg errichtet
habe, sei dies geschehen, um unsere Staatsregierung gegen Zu¬
dringlichkeiten und Uebergriffe Seitens Preußens in Schutz
zu nehmen. Das sei der Grund gewesen. Wenn man jetzt
Verhandlungen ankuüpfe, so sei das ganz anders; dann habe
Preußen Grund, uns cntgegenzukommen. Er glaube, daß cs
nöthig sei, auch die kleinsten finanziellen Vortheile aufzusuchen.
Daher müsse er den Antrag befürworten.

Abg. Selkmamr II. : Man habe vom Regicrungscom-
missar ja soeben gehört, daß der einzig mögliche Weg, die
Uedertragung auf die Provinzialsteuerdirection zu Hannover,

die Folge nach sich ziehen müsse, daß man dieselben Gehalts¬
sätze, wie in Preußen, einführen müsse. Bildeten wir mit
Hannover einen Zoll- und Steuerverwaltungsbezirk, so sei es
nicht möglich, hier andere Gehalte zu zahlen, wie dort. Dann
würden aber die Kosten der Gehaltserhöhungen die Ersparniß
durch Aufhebung unserer Zolldirection weit übersteigen. —
Einen anderen Weg aber als diesen wisse er nicht; auch sei
ein solcher im Anträge nicht angedeutet. Der Antrag sei des¬
halb gegenstandslos geworden. Es sei bedenklich, Verhand¬
lungen wegen Uedertragung der Steuerverwaltunganzuknüpfen,
um dadurch Ersparnisse zu erzielen und dabei riskiren zu müs¬
sen, demnächst mehrere 1000 Thlr. mehr zu zahlen als bisher.

Abg. Strackerjan III.: Er sei auch gegen den Antrag,
aber nicht aus den Gründen des Vorredners, sondern aus
dem Grunde, den der Regierungscommissar zuletzt angedeutet
habe. Er halte es für wünschenswert!), das die gesammte
Verwaltung an den Bund übergehe, in dessen Casse die sämmt-
lichen Einnahmen flössen und der daher auch die Kosten für
ihre Erhebung übernehmen müsse. Er befürchte, daß eine
Vereinbarung mit Preußen einer solchen Entwickelung hinder¬
lich sein würde. Man müsse sich daher hüten, dem natürlichen
Entwickelungsgange solche Hindernisse in den Weg zu legen.

Bei der Abstimmung über den Antrag Tantzen  ergiebt
sich Stimmengleichheit und soll die Abstimmung am Schlüsse
der Sitzung wiederholt werden. Der Ausschußantrag Nro. 12
wird angenommen.

Im Anträge Nro. 13 beantragt der Ausschuß:
der Landtag wolle zur Erhöhung des Betriebsfonds
der Landeskasse auf die Summe von 225,000 Thlr.
seine Zustimmung ertheilen.

Der Antrag wird angenommen.
Schließlich bemerkt noch der
Berichterstatter Abg. Bartel : Im Ausschüsse sei ein

Punkt übersehen. Es bedürften nämlich noch- die Bemerkun¬
gen des Voranschlags zuZ. 77 a. und zu Z. 172 a. der Ge¬
nehmigung des Landtags. Dieselben beträfen die Bedingungen,
unter welchen der Zuschuß zum Bau der Chaussee von Peters¬
hörne nach Neustadt bewilligt worden seien und die Vertheilung
von Ersparungen unter die Grenzbeamten. Es sei vergessen
worden, hierzu einen Antrag zu stellen und hole er ihn jetzt
nach, indem er Namens des Ausschusses beantrage:

der Landtag wolle sich mit den dem modificirten Voran¬
schlag unter 1 und 2 nachgefügten Bemerkungen ein¬
verstanden erklären.

Der Antrag wird angenommen.
7. Wahl eines Mitgliedes des ständigen

Landtagsauschusses an Stelle des ausgetretenen
Abg. Müller.

Die Wahl fällt auf den Abg. Tantzen  mit 23 von 38
abgegebenen Stimmen. Die übrigen Stimmen vcrtheilen sich
auf die Abgeordneten Bulling (13 Stimmen) und Huch¬
ting und Rüder (je 1 Stimme).
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8 . Bericht des Petitionsausschusses über die

Petition von Tö beim nun und Genossen zu Del¬

menhorst , betr . Verlegung der Binnenlinie des

Grenzzollbezirks.
Präsident: Der Ansschutzantrag Hobe wegen der Kürze

der Zeit nicht vorher vertheilt werden können . Es sei daher

darüber zu beschließen , ob trotzdem über denselben verhandelt

werden solle . Wenn kein Widerspruch erhoben werde , werde

er dies annehmcn.

Es erfolgt kein Widerspruch.

Berichterstatter Abg . Schriinper : Die vorliegende Pe¬

tition Delmenhorster Kauflente enthalte , unter spcciellcr Darle¬

gung , wie belästigend für den gestimmten Verkehr Delmen¬

horsts die jetzige Zollinie wirke , den Wunsch , daß die Binnen¬

linie des Grenzzollbezirks verlegt oder doch Erleichterungen in

der Waarcncontrolle eingeführt werden möchten.

Delmenhorst befinde sich in dieser Beziehung in derselben

Lage , wie unser ganzer Grenzbezirk . Wie lästig für den

Verkehr cs sei, das brauche er nicht weiter vorzuführen . Del¬

menhorst habe insofern einige Erleichterungen erfahren , als

einzelne Gattungen von Maaren , wie Manufacturwaaren.
Taback rc . der Controle entzogen worden seien . Man könne

ihm noch weitere Erleichterungen wünschen ; aber es sei be¬

kannt , daß es nicht in der Macht weder der Staatsregierung

noch des Landtages liege , zu bestimmen , wie die Grenzlinie

laufen solle . Man könne daher hier weiter nichts thun , als

die Petition der StaatSregierung mit dem Ersuchen um ihre

Verwendung für die Wünsche der Delmenhorster bei dem Zoll¬

bundesrath zu übergeben . Der Ausschuß stelle daher auch den

Antrag:
der Landtag beschließe:

die Petition der Großherzoglichen Staatsregierung

mit dem Ersuchen zu übergeben , dieselbe wolle sich

für die Petenten dahin verwenden , daß ihre Wünsche

bei Revision der Bestimmungen über den Grenzbe¬

zirk Berücksichtigung finden.
Regierungscommissar Ruhstmt : Die Belegenheit der

Stadt Delmenhorst sei für den Schleichhandel nach Ansicht

der Zollbeamten eine sehr günstige . Es werde daher schwer

zu erreichen sein , daß der Grcnzdistrict anders gelegt werde.

Die Zolllinie sei freilich seit 1854 etwas weiter hinausgelegt

und einige Bremische Bezirke in dieselbe eingeschlossen worden.

Dennoch werde der Zollbundesrath mit Rücksicht auf die Be¬

legenheit der Stadt Delmenhorst schwerlich eingehen auf die

fragliche Verlegung der Binnenlinic des Grenzzolldistricts.

Abg . Lrrersfm : Die Stadt Delmenhorst liege in der

Binnenlinie . Daß sie eine besonders günstige Lage in Be¬

ziehung auf den Schleichhandel habe , sei nicht der Fall . Früher

möge dort wol in größerem Maaßc Schmuggel getrieben

worden sein , aber seit der Neduction des Tarifs sei das viel

geringer geworden . Es lohne , sich jetzt auch gar nicht mehr

der Mühe , zu schmuggeln . . Das Einzige wäre etwa noch

Zucker . Aber auch das sei von keiner Bedeutung mehr , weil

dieser jetzt auch im Jnlande produzirt werde . Was den

Schleichhandel anbelange , so müsse man weiter ins Binnen¬

land gehen , wo mehr Schleichhandel getrieben werde als in

Delmenhorst . Er wolle jedoch keine Orte namhaft machen.

Er bitte dringend , den Antrag auzunehmen.

Der Antrag wird angenommen.

9 . Mündlicher Bericht des Verwattungs-
ausschusses über diePetition des Lehrers Johan¬

ning z u B akum , betr . den Art.  65 des  Schulge¬
setzes.

Berichterstatter Abg . Vo » Schrenck r Nach Art . 66 des

Schulgesetzes solle der Organisten - und Küsterdienst mit dem

Schullehrerdienste verbunden werden , soweit die zuständige Be¬

hörde dies nicht für unzweckmäßig halte . Seien die Dienste

so mit einander verbunden , so sollten bei der Untersuchung,
ob das Einkommen der Lehrerstelle den im Art . 37 bestimmten

Mindestbetrag erreiche , die Einkünfte des Lehrers aus dem mit

dem Lehrerdienst verbundenen Küster - uiid Organistendienste in

soweit in Anschlag gebracht werden , als dieselben in Pfarr-
orten mehr als 80 Thlr . und an andern Orten mehr als

25 Thlr . betrügen , mit andern Worten : die Vergütung des Lehrers

für diese Dienste ermäßigten sich in der Regel auf 80 resp . 25

Thaler zu Gunsten der Schulcassc . Die Petition suche mm

auszuführen , daß diese Summen nicht eine entsprechende Ver¬

gütung für die Mühwaltung des Lehrers seien . Besonders

sei dies nicht der Fall in katholischen Orten , wo mehrere

Geistliche seien und der Lehrer an Sonn - und Festtagen den

ganzen Tag von Morgens 4 Uhr an von diesem Dienste in

Anspruch genommen werde . Auch fielen demselben noch nebenher

viele Arbeiten zu , so z. B . Begleitung bei Krankenbesuche»

u . dgl . DaS Petitum gehe nun dahin , der Landtag möge

dahin wirken , daß die Einkünfte des Küster - und Organisten-

dienstes den katholischen Lehrern nur dann ans ihr Dienst-

einkommen anzurechnen seien , wenn sie mehr als 100 resp.

45 Thlr . betrügen.

Der Ausschuß sei zu der Ansicht gelangt , daß diese Aus¬

führungen nicht ohne Weiteres als ungerechtfertigt angesehen

werden könnten . Es liege manches Wahre darin . Er habe

sich aber nicht veranlaßt finden können , sachlich darauf einzu-

gchen , da das zunächst der Regierung überlassen werden müsse.

Der Ausschuß stelle daher den Antrag:

der Landtag wolle die Petition zur etwaigen Berück¬

sichtigung der Großherzoglichen Staatsregierung über¬

geben.

Der Antrag wird angenommen.

Schließlich wird sodann die Abstimmung über den vom

Abg . Tantzen  gestellten Antrag wegen Uebertragung der

Zoll - und Steuerverwaltung an Preußen wiederholt und der¬

selbe . nunmehr abgelehnt.

Damit ist die Tagesordnung erledigt.

Nach einer kurzen Pause erscheint der Ministerpräsident
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von Rössing und verliest behufs Schließung des Landtags
folgende Schlußrede:

Meine Herren!
Von Seiten Seiner Königlichen Hoheit dem Großher¬
zoge bin ich mit dem Aufträge beehrt worden, den
gegenwärtig versammelten Landtag, nachdem derselbe
seine Geschäfte beendet hat, in Höchstihrem Namen
zu schließen.

Der Zweck Ihrer Berufung ist im Wesentlichen er¬
reicht worden. Der Staatshaushalt ist auf der Grund¬
lage der bestehenden Verhältnisse geregelt, neue Ein¬
nahmequellen sind eröffnet und verschiedene Ersparun¬
gen möglich geworden, ohne der Förderung der ma¬
teriellen Interessen allzusehr Abbruch zu thun.

Ueber die Ihnen vorgelegte anweitige Organisation
der Verwaltung, aus welche die Regierung Sr . Königl.
Hoheit sowol wegen der damit verbundenen erheblichen
Ersparnisse, wie auch im Interesse der Einheit und
Raschheit des Verfahrens großen Werth legte, ist noch
im letzten Stadium Ihrer Verhandlungen ein Ein-

vcrständniß erzielt worden. Auch auf anderen Gebieten
ist eine Reihe nicht unwichtiger und eingreifender Ge¬
setze zu Stande gekommen, die hoffentlich zum Segen
des Landes gereichen werden.

Se. Königl. Hoheit banken Ihnen, meine Herren!
für die Bereitwilligkeit, mit der Sie sich zur ungün¬
stigen Jahreszeit einer andauernden Lhatigkeit auf dem
Landtage hingegebeu haben.

Im Namen Sr . Königl. Hoheit des Großherzogs
erkläre ich den gegenwärtig versammelten Landtag für
geschlossen!

Mit einem dreimaligen Hoch auf Se. Königl.Hoheit den
Großherzog, welches der Präsident ausbrachte und in welches
die Versammlung lebhaft einstimmte, wurde sodann die Sitzung
Abends 71/2  Uhr beschlossen.

Der Berichterstatter:
Bunnemann.

Berichte. XV. Landtag.  3 . Versamml. 30
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